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Teilhabeforschung ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld im Entstehen. Teilha-
beforschung untersucht die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen
und Behinderungen unter den normativen Perspektiven von gleichberechtigter
Teilhabe und Inklusion. Dies schließt eine kritische Auseinandersetzung mit
Prozessen der Diskriminierung, Benachteiligung und Ausgrenzung ein.

Die Reihe „Beiträge zur Teilhabeforschung“ will die Weiterentwicklung
und Profilierung dieses jungen Forschungsfeldes durch die Bereitstellung eines
angemessenen Publikationsforums befördern. Dies gilt insbesondere auch für
Qualifikationsarbeiten (Promotionen und Habilitationen), die sich im Feld der
Teilhabeforschung verorten. Die Reihe bietet eine gemeinsame thematische
Klammer für ein breites und stark ausdifferenziertes Forschungsfeld zu kom-
plexen Phänomenen der Beeinträchtigung, Behinderung und Teilhabe, das unter-
schiedliche Disziplinen, Diskurse und Fachgebiete umfasst. Das Themenspektrum
ist entsprechend weit gefasst und offen für neue Impulse und Entwicklungen.

Die Beiträge umfassen theoretische und empirische Zugänge zur Teilhabefor-
schung und werden als Monografien und Sammelbände veröffentlicht. Beiträge
zur allgemeinen Grundlegung von Teilhabeforschung werden ebenso erwartet wie
Beiträge zur Vertiefung und Spezialisierung.
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Vorwort

Der vorliegende Sammelband möchte dazu beitragen, das noch junge Forschungs-
feld der Teilhabeforschung interdisziplinär zu profilieren. Dieses Ziel verfolgte
auch der 1. Kongress der Teilhabeforschung, der im September 2019 auf Initia-
tive des Aktionsbündnisses Teilhabeforschung in Kooperation mit der und an
der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt wurde. Der Kongress stieß
auf ein großes Interesse bei Wissenschaftler:innen aus unterschiedlichen scien-
tific communities, Vertreter:innen von Fachverbänden und Interessenvertretungen
behinderter Menschen sowie bei Akteur:innen aus Politik, Verwaltung und der
Fachpraxis. Wir danken der Koordinierungsgruppe des Aktionsbündnisses Teil-
habeforschung für diese Initiative und ihren Mitgliedern für die engagierte
Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung des Kongresses. Das vor-
liegende Buch dokumentiert viele der Kongressbeiträge und wird durch weitere
einschlägige Beiträge ergänzt. Es soll dazu beitragen, die Forschung zur Teil-
habe von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland
sichtbar zu machen, zu profilieren und weiterzuentwickeln.

Wir danken allen Gutachter:innen für ihre Mitwirkung am Peer-Review-
Prozess, den die Buchbeiträge durchlaufen haben. Dr. Christian Brüggemann
danken wir für die umfassende redaktionelle Begleitung der Beiträge und Koor-
dinierung des Vorhabens. Unser Dank geht auch an Gabriel Schmidt und Hannah
Collmann für ihre Unterstützung bei der Erstellung dieses Buches. Finanziell
ermöglicht wurde diese Publikation ebenso wie die Durchführung des 1. Kongres-
ses der Teilhabeforschung durch eine Projektförderung des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales, für die wir uns ebenfalls herzlich bedanken.
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VI Vorwort

Wir wünschen uns eine breite Rezeption und Auseinandersetzung mit diesem
Buch, auf dass es die Weiterentwicklung der Teilhabeforschung anregen möge.

Gudrun Wansing
Markus Schäfers
Swantje Köbsell



Inhaltsverzeichnis

Teilhabeforschung – ein neues Forschungsfeld profiliert sich . . . . . . . . . . 1
Gudrun Wansing, Markus Schäfers und Swantje Köbsell

Zum Teilhabebegriff

Teilhabe – Versuch einer Begriffsbestimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Peter Bartelheimer, Birgit Behrisch, Henning Daßler,
Gudrun Dobslaw, Jutta Henke und Markus Schäfers

Teilhabe als konstitutiver Begriff für die Forschung:
Hinweise zur konzeptionellen Begründung von
Mehrebenen-Untersuchungsdesigns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Iris Beck

Partizipation, Inklusion und Exklusion im Kontext von
Behinderung – Eckpunkte einer (kritischen) Teilhabeforschung!? . . . . . 67
Carla Wesselmann

Teilhabe und soziale Gerechtigkeit: normative Anforderungen im
Kontext von Behinderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Kathrin Blaha

Exemplarische theoretische Zugänge zur Teilhabeforschung

Teilhabe als Gegenstand der Rehabilitationsforschung . . . . . . . . . . . . . . . 105
Thorsten Meyer und Anke Menzel-Begemann

Rechtswissenschaft und Teilhabeforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Felix Welti

VII



VIII Inhaltsverzeichnis

Der Beitrag der ökologischen Psychologie für die
Teilhabeforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Friedrich Dieckmann

Zwischen sozialer Einbettung und lebensweltlicher Konstruktion . . . . . 163
Anna Meins

Intersektionalität in der Teilhabeforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Markus Dederich

Methodologische und methodische Aspekte der Teilhabeforschung

Das Konzept zur Messung von Behinderung in der
„Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Jacob Steinwede, Markus Schäfers und Helmut Schröder

Zugänge zur Teilhabeforschung mit Menschen mit Komplexer
Behinderung: Methodologische und methodische Überlegungen
zur Beteiligung eines nicht berücksichtigten Personenkreises . . . . . . . . . 225
Caren Keeley

Zur Bedeutung von Unterstützter Kommunikation
für die Teilhabeforschung im Kontext der
Befragung junger Erwachsener mit komplexen
Kommunikationsbeeinträchtigungen – Erkenntnisse zur
Interviewmethodik am Beispiel einer Fallstudie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Tanja Freifrau Schenck zu Schweinsberg

Inter- und transdisziplinäre Perspektiven als Stärke
der Teilhabeforschung – Ergebnisse einer de jure und
de facto Betrachtung von Vermittlungsstellen nach der
Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Viviane Schachler und Eva Nachtschatt

Teilhabe multimodal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Imke Niediek, Juliane Gerland und Gudrun Dobslaw

Partizipative Teilhabeforschung – Fragestellungen und Beispiele

Mehr Teilhabe durch partizipative Forschung: Grundzüge eines
Forschungsstils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Hella von Unger



Inhaltsverzeichnis IX

Einwilligung von Menschen mit geistiger Behinderung als
Befähigungsprozess – Konsequenzen für die Teilhabeforschung . . . . . . . 321
Julia Heusner, Anna Roemer und Sabine Schäper

Sexuelle Selbstbestimmung als
Forschungsthema – Herausforderungen einer partizipativen
Projektgestaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Anneke Arlabosse, Carina Bössing, Sven Jennessen,
Barbara Ortland, Kathrin Römisch, Ann-Kathrin Scholten
und Jenny Trübe

Partizipative Teilhabeforschung an der Schnittstelle Behinderung
und Fluchtmigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Matthias Otten und Robel Afeworki Abay

Partizipative Hochschulbildung und -forschung im Lichte des
sozialen Raums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Susanne Mischo, Anke Groß-Kunkel und Kerstin Ziemen

Exemplarische Themen und Projekte der
Teilhabeforschung – Familie, Kommune, Sozialraum

Teilhabeforschung zu Familie an der Schnittstelle Migration,
Flucht und Behinderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Manuela Westphal und Olezia Boga

Die Bedeutung der Kommunen für die Teilhabeforschung . . . . . . . . . . . . 421
Matthias Kempf und Albrecht Rohrmann

„Kommune Inklusiv“? – Potenziale und Herausforderungen
inklusiver Sozialraumentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Hendrik Trescher, Teresa Hauck und Michael Börner

Exemplarische Themen und Projekte der
Teilhabeforschung – Unterstützungssysteme

Frauen mit Schizophrenie in der Rehabilitation zur Förderung
der Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung: Bedeutende
Kontextfaktoren im Teilhabebereich Arbeit und Beschäftigung . . . . . . . 455
Judith Ommert



X Inhaltsverzeichnis

Organisationskulturen als Garant und Hindernis für
Teilhabeforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Barbara Ortland und Ann-Kathrin Scholten

Zugänge zur selbstbestimmten Teilhabe in der stationären
Altenhilfe. Ein sequentielles Mixed-Methods-Design zur
Identifizierung teilhabefördernder und -hemmender Faktoren . . . . . . . . 495
Ina Conen, Laura Schultz, Christian Bleck und Stefanie Henke

Ältere Menschen, die als „geistig behindert“ kategorisiert sind,
und ihr Blick auf subtile Machtprozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Wolfgang Stadel

Teilhabe und Assistenz – Zur Bedeutsamkeit der
Assistenzbeziehung für die Teilhabe an der Assistenz von
Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
Deborah Luise Lutz



Teilhabeforschung – ein neues
Forschungsfeld profiliert sich

Gudrun Wansing, Markus Schäfers und Swantje Köbsell

Zusammenfassung

Teilhabeforschung ist ein Forschungsfeld im Werden. Das vorliegende Buch ist
Ausdruck dieses Entstehungsprozesses – und will gleichzeitig darauf einwir-
ken, indem es Beiträge zur Profilierung der Teilhabeforschung liefert. Hierzu
versammelt der Band zum einen Beiträge, die sich mit dem Teilhabebegriff als
solchem auseinandersetzen und sich mit methodischen und methodologischen
Aspekten der Teilhabeforschung befassen. Darüber hinaus wird partizipative
Forschung thematisiert und es werden exemplarisch Themen und Projekte aus
der Teilhabeforschung vorgestellt.

Teilhabeforschung ist ein Forschungsfeld im Werden. Das vorliegende Buch ist
Ausdruck dieses Entstehungsprozesses – und will gleichzeitig darauf einwir-
ken, indem es Beiträge zur Profilierung von Teilhabeforschung liefert. Um zu
begründen, warum wir dieses Vorhaben als dringend notwendig ansehen, lohnt es
sich, den Entstehungsprozess in Deutschland nachzuzeichnen. Eine systematische
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Rekonstruktion der Entwicklung von Teilhabeforschung bzw. der Genealogie des
Teilhabebegriffes steht derzeit noch aus. Gleichwohl lassen sich aus Sicht der
Herausgeber:innen einige Ereignisse und Entwicklungslinien identifizieren, die
als Triebkräfte für die Teilhabeforschung wirkten und wirken.

Allgemein lässt sich – mit Blick auf die Wissenschaftsgeschichte – die Ent-
stehung von Forschungsfeldern auf ganz unterschiedliche Impulse innerhalb und
außerhalb der Wissenschaften zurückführen: auf neue Beobachtungen und Ent-
deckungen, neue oder weiterentwickelte Methoden, aber auch neue Paradigmen
und zeitgeschichtliche Entwicklungen, die neue Themen fokussieren oder sogar
produzieren (vgl. Chalmers, 2007). Häufig kommen mehrere Triebkräfte zusam-
men, um die Initialzündung für ein Forschungsfeld zu geben. Was davon ist der
Fall bei der Teilhabeforschung?

Sozialpolitische und -rechtliche Impulse
Innerwissenschaftliche Entwicklungen erscheinen hier zunächst nicht als starker
Motor. Auch wenn der Teilhabebegriff durchaus in wissenschaftlichen Zusam-
menhängen verwendet worden ist, vor allem in der Soziologie, nahm er lange
Zeit den Charakter einer Randerscheinung ein und blieb theoretisch unterbe-
stimmt. So waren es zuvorderst außerwissenschaftliche, vor allem sozialpolitische
und sozialrechtliche Entwicklungen, welche dem Teilhabebegriff zur Konjunktur
verholfen haben. In verschiedenen sozialpolitischen Handlungsfeldern ist Teil-
habe seit der Jahrtausendwende zu einer Leitidee und Programmformel geworden,
allen voran in der Politik für Menschen mit Behinderungen, in den professionel-
len Unterstützungssystemen und seitens der Interessenvertretung von Menschen
mit Behinderungen (vgl. Bartelheimer et al., 2020, S. 8 ff.). Diese Entwicklungen
haben eine intensivere wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Teilhabebegriff
angeregt. Teilhabe wurde als Gegenbegriff zu sozialer Ausgrenzung und nor-
mativer Maßstab für die Bewertung von Lebenslagen konzipiert – und zum
Ausdruck eines grundlegend veränderten Verständnisses von Behinderung: In
diesem Sinne wird Behinderung nicht länger Menschen als (defizitäre) Eigen-
schaft zugeschrieben, sondern als ein Ergebnis der negativen Interaktion von
Menschen mit Beeinträchtigungen und Umweltfaktoren gefasst, das die gleich-
berechtigte Teilhabe an der Gesellschaft behindert. Bereits Anfang der 1970er
Jahren hatte Christian von Ferber im Kontext einer Soziologie der Behinde-
rung auf die konstitutive Bedeutung von Teilhabe für Behinderung verwiesen:
„Die Rede vom behinderten Menschen meint eine spezifische Situation, in der
diese Menschen zur Gesellschaft stehen und die die amtliche Zählung und die
medizinische Publizierung nur sehr unzureichend beschreiben und zum Ausdruck
bringen. Die Kategorie der Behinderung stellt auf die gesellschaftliche Teilhabe
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dieser Menschen ab.“ (von Ferber, 1972, S. 31) Allerdings avancierte Teilhabe
erst rund dreißig Jahre später, zur Jahrtausendwende, zu einer festen Kategorie
in der Wissenschaft.1 Wesentliche Impulse gingen von der International Clas-
sification of Functioning, Disability and Health (ICF) aus, die 2001 von der
Weltgesundheitsorganisation verabschiedet worden ist (vgl. DIMDI, 2005). Im
bio-psycho-sozialen Modell stellt Teilhabe (als das Einbezogensein in Lebensbe-
reiche) neben Körperfunktionen und -strukturen sowie Aktivitäten ein zentrales
Konzept funktionaler Gesundheit dar. Mit Bezug auf Teilhabe gilt eine Per-
son als funktional gesund, „wenn sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die
ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von
einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktio-
nen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird“ (DIMDI, 2005, S. 4;
vgl. Hirschberg, 2009). Im gleichen Jahr trat das neue Sozialgesetzbuch IX (SGB
IX – Rehabilitation und Teilhabe) in Kraft, das bestehende sozialrechtliche Rege-
lungen für Menschen mit Behinderungen zusammenfasst und koordiniert. Die
Ziele von Rehabilitation wurden in einer Abkehr von einer Tradition der Ver-
sorgung und Fürsorge neu definiert und präzisiert. Alle Rehabilitationsleistungen
verfolgen seitdem das Ziel, die Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen
zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dieser Zielrichtung folgend wurde
auch die sozialrechtliche Definition von Behinderung (§ 2 SGB IX) in Bezug
zur politischen Norm der Teilhabe gesetzt und die Behinderung gesellschaftli-
cher Teilhabe als maßgeblich bestimmt. Weitere Schubkraft erhielt das Postulat
der Teilhabe durch das 2006 von der UNO-Generalversammlung verabschiedete
und 2008 in Kraft getretene Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, UN-BRK), das seit 2009
auch für Deutschland verbindlich ist. Ziel der UN-BRK ist es, den gleichbe-
rechtigten Genuss der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit
Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Die volle und wirk-
same Teilhabe an der Gesellschaft und die Einbeziehung in die Gesellschaft („full
and effective participation and inclusion in society“) zählen zu den Grundsätzen
der Konvention (Artikel 3). Auch infolge der durch die UN-BRK formulierten

1 In anderen (europäischen) sozialpolitischen Kontexten sowie in Diskursen der Soziologie
und der Sozialen Arbeit nahm ab den 1990er Jahren das Konzept der „sozialen Exklusion“ im
Sinne einer mehrdimensionalen Ausgrenzung von Personen(gruppen) einen zentralen Stel-
lenwert ein. Auch dieses Konzept orientiert sich normativ an Standards gesellschaftlicher
Teilhabe auf der Basis gleicher Rechte (vgl. Kronauer, 2010), ist jedoch in den Diskursfel-
dern von Behinderung bis heute nur wenig rezipiert worden (vgl. Wansing, 2005, S. 55 ff.).
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Verpflichtungen zur Sammlung von Forschungsdaten zur Umsetzung der Kon-
vention (Artikel 31) richtete die Bundesregierung ihre Berichte über die Lage
von Menschen mit Behinderungen und die Entwicklung ihrer Teilhabe („Behin-
dertenberichte“ bis 2009) konzeptionell neu aus. Die Teilhabeberichte (BMAS,
2013, 2016, 2021) lenkten den Blick auf die faktische Teilhabesituation von Men-
schen mit Behinderungen in verschiedenen Lebenslagedimensionen. Angesichts
der unter dieser Perspektive identifizierten eklatanten Datenlücken wurde eine
Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen durch
die Bundesregierung beauftragt (vgl. hierzu Steinwede, Schäfers & Schröder in
diesem Band).

Initiativen und Aktivitäten von Fachpraxis und Wissenschaft
Parallel zu diesen sozialpolitischen und menschenrechtlichen Entwicklungen fan-
den verschiedene Aktivitäten an der Schnittstelle zwischen Fachpraxis und Wis-
senschaft statt, die für die Konturierung von Teilhabeforschung von Bedeutung
sind. Im Jahr 2003 – dem Europäischen Jahr der Menschen mit Behinde-
rung – wurde der Kongress „Wir wollen mehr als nur dabei sein! Menschen
mit Behinderung und ihr Recht auf Teilhabe“ durchgeführt, veranstaltet von der
Bundesvereinigung Lebenshilfe und der Universität Dortmund (vgl. Wacker et al.,
2005). Der Kongress bot für Wissenschaft und Fachpraxis ein Forum für die Dis-
kussion der verschiedenen Perspektiven und Facetten von Teilhabe, u. a. auch mit
Menschen mit Behinderungen als Expert:innen in eigener Sache.

Im Jahr 2011 richteten die fünf Fachverbände der Behindertenhilfe in Ber-
lin eine Fachtagung unter dem Titel „Teilhabeforschung jetzt! Eine Einladung an
Forschung und Lehre“ aus, an der mehr als 170 Vertreter:innen von Wissenschaft,
Forschung, Politik, Behindertenverbänden und Behindertenhilfe teilgenommen
haben.2 Ein Jahr später (2012) erarbeitete die AG Teilhabeforschung im Aus-
schuss „Reha-Forschung“ der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation (DVfR)
und der Deutschen Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften (DGRW) ein
„Diskussionspapier Teilhabeforschung“.3 Das Papier zielt darauf, die „wis-
senschaftliche Beschäftigung mit Teilhabe, also Teilhabeforschung, näher zu
bestimmen und die Bedeutung einer interdisziplinären Teilhabeforschung her-
auszustellen. Damit soll ein Beitrag zu einer verstärkten wissenschaftlichen

2 https://www.diefachverbaende.de/files/veranstaltungen/2012-08-16-Dokumentation-Fac
htagung-Teilhabeforschung.pdf
3 https://www.dvfr.de/fileadmin/user_upload/DVfR/Downloads/Fachausschuesse/Forsch
ung/Diskussionspapier_Teilhabeforschung_-_DVfR-DGRW_M%C3%A4rz2012.pdf

https://www.diefachverbaende.de/files/veranstaltungen/2012-08-16-Dokumentation-Fachtagung-Teilhabeforschung.pdf
https://www.dvfr.de/fileadmin/user_upload/DVfR/Downloads/Fachausschuesse/Forschung/Diskussionspapier_Teilhabeforschung_-_DVfR-DGRW_M%C3%A4rz2012.pdf
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Fundierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen geleistet werden“ (DVfR & DGRW, 2012, S. 2).

Diese Aktivitäten mündeten schließlich in die Gründung des Aktionsbünd-
nisses Teilhabeforschung im Jahr 2015.4 Das Bündnis will zu einer stärkeren
Vernetzung und Förderung von Teilhabeforschung – verstanden als interdiszi-
plinäres Forschungsfeld – beitragen. In ihm haben sich Wissenschaftler:innen,
Menschen mit Behinderungen und ihre Interessenvertretungen, Fachgesellschaf-
ten, Institute sowie Fach- und Wohlfahrtsverbände zusammengeschlossen. Auf
Initiative des Aktionsbündnisses wurde 2019 der erste Kongress der Teilhabefor-
schung durchgeführt, der zweite Kongress fand 2021 statt. Mit dem Kongress
der Teilhabeforschung wurde eine interdisziplinäre Plattform geschaffen, um sich
bundesweit (und in ersten Ansätzen auch international) über Forschung zu und
mit Menschen mit Behinderungen unter der Leitidee der Teilhabe auszutauschen.
Zudem entwickeln sich nach und nach lokale wissenschaftliche Initiativen zur
Teilhabeforschung.

Trotz dieser Initiativen und der Annahme, dass es bereits vor der Zeit, in
der Teilhabeforschung allmählich Gestalt annahm, Forschungsaktivitäten gab,
die grundlegende Aspekte von Teilhabe adressierten, ohne sich explizit auf
Teilhabe und Teilhabeforschung zu beziehen, wird mit Blick auf die Entste-
hungsgeschichte deutlich, dass Teilhabeforschung nicht mit dem Gebrauch des
Teilhabebegriffs außerhalb der Wissenschaft Schritt gehalten hat. Als Begriff mit
starker normativer Relevanz in der Sozialpolitik und im Sozialrecht ist eine wis-
senschaftliche Fundierung und kritische Auseinandersetzung mit Teilhabe jedoch
dringend geboten.

Ziel dieses Buches
So denken wir, dass es Zeit ist, die vielfältigen wissenschaftlichen Bemühungen,
die Teilhabe als Bezugspunkt haben, zu bündeln. Teilhabeforschung in diesem
Sinne zielt darauf, der Auseinandersetzung mit Fragen der Teilhabe das notwen-
dige wissenschaftliche Fundament zu geben, und zwar von den Grundlagen bis
zur Anwendung. Der vorliegende Sammelband führt Beiträge aus diesem jungen
Forschungsfeld zusammen, die seine Grundlegung, Profilierung und Etablierung
unterstützen. In ihm kommt zum Ausdruck, dass sich die deutschsprachige For-
schung zum komplexen Phänomen der Beeinträchtigung und Behinderung über
die Jahre stark ausdifferenziert hat und mittlerweile unterschiedliche Disziplinen
und Fachgebiete umfasst. Der Band soll der Notwendigkeit, Teilhabeforschung

4 https://www.teilhabeforschung.org

https://www.teilhabeforschung.org
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pluralistisch, inter- und transdisziplinär zu profilieren, Rechnung tragen und
unterschiedlichen Perspektiven auf Teilhabe – sowohl wissenschaftstheoretisch,
konzeptionell, methodisch und thematisch – Raum geben. Im Folgenden wird ein
kurzer Überblick über die verschiedenen Teile dieses Buches und die zugehörigen
Beiträge gegeben.

Beiträge zum Teilhabebegriff
Teilhabeforschung kommt nicht umhin, sich intensiv mit dem Teilhabebegriff
auseinanderzusetzen. Diese Begriffsbildung steht dringend an, zumal Teilhabe-
forschung nicht auf eine eigene lange Begriffsgeschichte zurückgreifen kann.
Was also Teilhabe bedeutet, erscheint in weiten Teilen noch klärungsbedürftig.
Das mag einerseits verwundern, scheint Teilhabe doch sowohl in der Fach-
praxis als auch in der Wissenschaft geradezu allgegenwärtig zu sein, was den
Schluss nahelegt, dass klar sei, wovon die Rede ist. Andererseits ist es aber
nicht ungewöhnlich, dass sich Wissenschaften immer wieder reflexiv mit ihren
zentralen Begriffen beschäftigen. So stellen auch die vier in diesem Buch
versammelten Beiträge im Abschnitt „zum Teilhabebegriff“ den Versuch an,
zu einem klareren Begriffsverständnis von Teilhabe beizutragen. Das tun sie,
indem sie Teilhabe unterschiedlich kontextualisieren oder mithilfe verschiede-
ner Bezugstheorien beleuchten. Heraus kommt kein uniformes, apodiktisches
Gebilde, jedoch eine substanzielle Hilfestellung zur theoretischen Verortung von
Teilhabeforschung.

Beiträge zu exemplarischen theoretischen Zugängen
Der Blick aus unterschiedlichen theoretischen Blickwinkeln auf Teilhabefor-
schung ist Gegenstand der fünf Beiträge im Abschnitt „exemplarische theoreti-
sche Zugänge zur Teilhabeforschung“. Die ersten drei Beiträge ziehen disziplinäre
Verbindungslinien zwischen Teilhabeforschung und Rehabilitationsforschung,
Rechtswissenschaft bzw. ökologischer Psychologie. Anschlüsse zur sozialen
Netzwerkforschung bzw. Intersektionalitätsforschung stellen die weiteren bei-
den Beiträge her. Damit helfen sie, die Vorstellung von Teilhabeforschung als
„Dach“ zu konturieren, unter dem verschiedene Disziplinen Platz finden, die
sich mittels ihrer eigenen Theorien, Begriffe und Methoden mit Teilhabe als
Forschungsgegenstand auseinandersetzen.

Beiträge zu methodologischen und methodischen Aspekten
„Methodologische und methodische Aspekte der Teilhabeforschung“ werden in
weiteren fünf Beiträgen behandelt. Diese reichen von Überlegungen zur Ope-
rationalisierung von Behinderung im Rahmen standardisierter Befragungen über
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die Bezugnahme von Teilhabeforschung auf Menschen mit Komplexer Behin-
derung, die Bedeutung von Inter- und Transdisziplinarität bis hin zu methodi-
schen Zugängen, welche die Multimodalität von Teilhabe in den Fokus stellen.
Allen dieser Beiträge ist gemein, dass die methodologischen und methodischen
Fragestellungen, Probleme und Lösungsansätze anschaulich am Beispiel von
Forschungsprojekten dargestellt werden.

Beiträge zur Partizipativen Teilhabeforschung
Im Abschnitt „Partizipative Teilhabeforschung – Fragestellungen und Beispie-
le“ sind Beiträge versammelt, die der besonderen Bedeutung partizipativer
Forschungsmethoden Ausdruck verleihen. Partizipative Forschung will eine Ver-
objektivierung der Betroffenen in und durch Forschung vermeiden und Menschen
mit Beeinträchtigungen und Behinderungen aktiv in den Forschungsprozess ein-
beziehen. Was diesen Forschungsstil ausmacht, welche Voraussetzungen, Wirkun-
gen und Gewinne, Herausforderungen und offenen Fragen damit verbunden sind,
wird in fünf Beiträgen aus ganz unterschiedlichen Forschungszusammenhängen
thematisiert.

Beiträge zu exemplarischen Themen und Projekten der Teilhabeforschung
Welche konkreten Themen Teilhabeforschung bearbeitet, veranschaulichen die
acht Beiträge, die in den beiden Abschnitten „exemplarische Themen und Pro-
jekte der Teilhabeforschung“ versammelt sind. In ihnen finden sich spezifische
Hinwendungen zu den Bereichen Familie, Kommune, Sozialraum und Aspekten
der Unterstützungssysteme für Menschen mit Behinderungen. Sie verdeutlichen
beispielhaft die teilhabeorientierte Perspektive auf unterschiedliche Themenfelder.

Ein Anfang ist gemacht …
Mit diesem Buch ist ein Anfang gemacht, um Teilhabeforschung stärker zu kon-
turieren. Es erhebt keinen Anspruch auf (auch nur annähernde) Vollständigkeit.
Vielmehr deckt das Buch auf, dass verschiedene Fragen, zum Beispiel nach der
Verortung von Teilhabeforschung, offenbleiben. So wäre etwa zu klären, wo sich
Teilhabeforschung mit ähnlichen Forschungsfeldern im Kontext von Behinderung
(z. B. Inklusionsforschung, Rehabilitationsforschung, Disability Studies) über-
schneidet und wo sie sich profilbildend davon unterscheidet. Auch wäre die Nähe
und Distanz zu teilhabeorientierten Forschungsfeldern, die nicht auf Behinderung
bezogen sind, auszuloten. Insofern ist der Werdegang der Teilhabeforschung noch
längst nicht abgeschlossen.
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1 Teilhabe – Annäherung an einen unterbestimmten
Begriff

Teilhabe ist in vielen sozialpolitischen Handlungsfeldern zu einem Leitbegriff
geworden. Seine Verwendung in den unterschiedlichen sozialpolitischen Diskur-
sen folgt jedoch keiner einheitlichen Logik, so wie auch soziale Ungleichheit in
jedem Handlungsfeld anders verhandelt wird. Wegen der Unterschiedlichkeit und
Vielfalt dieser Diskurse lässt sich der Teilhabebegriff nicht einer wissenschaftli-
chen Disziplin zuordnen; er verlangt eine interdisziplinäre Perspektive.

Um zu einem klareren Begriffsverständnis von Teilhabe und damit zur theore-
tischen Verortung von Teilhabeforschung beizutragen, ist es zudem sinnvoll, auch
die unterschiedlichen Bedeutungszusammenhänge von Teilhabe in zentralen sozi-
alpolitischen Diskursen herauszuarbeiten. Das Ziel des Beitrags1 besteht darin,
einen über die Politik- und Arbeitsfelder hinweg geteilten begrifflichen Bedeu-
tungskern von Teilhabe zu identifizieren, um über diesen Bezugspunkt Ansprüche
an eine künftige Teilhabeforschung abzuleiten.

Der Zugang über sozialpolitische Bedeutungszusammenhänge ist deshalb viel-
versprechend, weil Teilhabe als rechtlich und sozialpolitisch geprägter Begriff
in fachpraktische und wissenschaftliche Diskurse hineinreicht, dort rezipiert und
in reflexiv bearbeiteter Form wieder auf Sozialpolitik angewandt wird. Sozial-
politische und fachwissenschaftliche Diskurse um den Teilhabebegriff sind eng
miteinander verwoben. Indem er die unterschiedlichen Bedeutungszusammen-
hänge beleuchtet, verfolgt der Beitrag einen rekonstruktiven Ansatz (Abschn. 2).
Damit können und sollen Widersprüche, die sich durch die Vielfalt der unter-
schiedlichen Diskurse ergeben, nicht aufgelöst werden. Vielmehr soll ein Reflexi-
onsrahmen geschaffen werden, innerhalb dessen eine gemeinsame Verständigung
zum Teilhabebegriff möglich wird.

Zu diesem Zweck zieht der Beitrag grundlegende (sozial-)wissenschaftliche
Ansätze hinzu, die das Potenzial besitzen, den Teilhabebegriff zu schärfen
(Abschn. 3). Als Ergebnis lassen sich wesentliche Elemente des Teilhabebe-
griffs festhalten (Abschn. 4). Daran anknüpfend wird das Verhältnis von Teilhabe
zu den verwandten Begriffen Partizipation, Inklusion und Integration diskutiert
(Abschn. 5). Abschließend werden fünf Ansprüche an die Teilhabeforschung
skizziert (Abschn. 6).

1 Es handelt sich um eine gekürzte Fassung von Band 1 der Reihe Beiträge zur Teilhabe-
forschung (Bartelheimer et al., 2020), der von Mitgliedern der AG Begriffe & Theorien des
Aktionsbündnis Teilhabeforschung erarbeitet wurde.
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2 Teilhabe in unterschiedlichen sozialpolitischen
Handlungsfeldern

In der sozialpolitischen Programmatik und Gesetzgebung ist der Teilhabebegriff
weit verbreitet. Das gilt insbesondere für Rehabilitation und Behindertenhilfe,
darüber hinaus auch für weitere sozialpolitische Kontexte. Wie die nachfol-
gende Analyse der Begriffsverwendung in unterschiedlichen sozialpolitischen
Feldern zeigt, erhält der Teilhabebegriff je verschiedene Bedeutungsfacetten.
Es werden jedoch auch wesentliche Gemeinsamkeiten deutlich, die auf einen
Bedeutungskern von Teilhabe weisen.

2.1 Handlungsfeld der Rehabilitation und
Behindertenhilfe

Mit der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) wurde
der universelle Rechtsanspruch behinderter Menschen auf „volle und wirksame
Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft“ (Art. 3c UN-
BRK) menschenrechtlich begründet. Der Teilhabebegriff der UN-BRK markiert
einen veränderten gesellschaftlichen Umgang mit Behinderung: Menschen mit
Behinderung werden als Bürgerinnen und Bürger mit gleichen Rechten anerkannt
und dabei unterstützt, diese Rechte geltend zu machen. Der Anspruch auf Teil-
habe im Sinne der UN-BRK ist universell und umfassend angelegt, er betrifft
alle Menschen mit Behinderung und alle Teilhabedimensionen. Teilhabe an der
Gesellschaft ist immer als Teilhabe in verschiedenen gesellschaftlichen Systemen
zu verstehen.

Die Reform des deutschen Behindertenrechts und des Neunten Buchs Sozialge-
setzbuch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – machte
Teilhabe in diesem sozialstaatlichen Handlungsfeld zum zentralen Rechtsbegriff.
Indem das SGB IX beeinträchtigte Teilhabe – im Sinne der UN-BRK – relatio-
nal als Ergebnis der Wechselwirkung zwischen Beeinträchtigungen und Barrieren
fasst, wird ein Bezug zum bio-psycho-sozialen Modell der ICF (s. Abschn. 3.1)
hergestellt. Als Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX gelten Personen,
wenn sie „körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben,
die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an
der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit
länger als sechs Monate hindern können“ (§ 2 Abs. 1 SGB IX).

Ausgangspunkt und Ziel sozialstaatlicher Interventionen ist es, ihnen Zugang
zu gesellschaftlich anerkannten Lebensmöglichkeiten zu verschaffen. Leistungen
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zur Teilhabe sollen dafür Ressourcen vermitteln, Benachteiligungen vermeiden
und Barrieren abbauen. Dabei wird Teilhabe in Beziehung gesetzt mit Selbstbe-
stimmung, und die Unterstützung einer individuellen Lebensführung wird in den
Mittelpunkt gestellt.

2.2 Handlungsfelder der Grundsicherung nach dem SGB II,
der Kinder- und Jugendhilfe, der Wohnungslosenhilfe
und der Migrationspolitik

Wie Teilhabe in Rehabilitation und Behindertenhilfe verstanden wird, strahlt auf
andere sozialpolitische Handlungsfelder aus, trifft aber auch dort auf jeweils mehr
oder minder etablierte eigenständige „Teilhabe-Diskurse“ (vgl. dazu ausführlich:
Bartelheimer & Henke, 2018).

Im Handlungsfeld der Grundsicherung nach dem SGB II gab es beim Inkraft-
treten des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB II) – Grundsicherung für
Arbeitsuchende – im Jahre 2005 keine Teilhabeziele. Das dem neuen Gesetz
zugrundeliegende Aktivierungsparadigma nahm an, „gesellschaftliche Teilhabe
(und die Verwirklichungschancen zu ihrer Realisierung) sei(en) primär durch
Erwerbsarbeit zu erreichen“ (Koch et al., 2009, S. 16). Im Jahr 2010 jedoch
urteilte das Bundesverfassungsgericht, zur Gewährleistung eines menschenwür-
digen Existenzminimums gehörten auch die „materiellen Voraussetzungen“,
die „für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und
politischen Leben unerlässlich sind“ (BVerfG, 2010, S. 1, BvL 1/09). Leistungs-
berechtigten ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht,
wurde daraufhin als Ziel in § 1 SGB II normiert. Die „Verbesserung der sozia-
len Teilhabe“ erhielt den Rang eines sozialpolitischen Wirkungsziels, und das
Leistungsspektrum wurde um Bildungs- und Teilhabeleistungen (§§ 28 ff. SGB
II) und um das Instrument der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16 i SGB II)
erweitert. Im Handlungsfeld konkurrieren seither mehrere Interpretationen des
Teilhabebegriffs: Eine erwerbszentrierte Lesart geht (weiter) davon aus, dass
wirkliche Teilhabe innerhalb des Grundsicherungssystems nicht entstehen kann,
da alle wesentlichen Teilhabeffekte erst durch ungeförderte Erwerbsarbeit vermit-
telt werden. In einer zweiten Deutung stellt Erwerbsteilhabe nur eine mögliche
Dimension sozialer Teilhabe dar. Da sie auch über Bildung, materielle Existenzsi-
cherung oder Gesundheit erreicht wird, ist Teilhabe sowohl durch als auch jenseits
von Erwerbsarbeit zu fördern (Reis & Siebenhaar, 2015). Strittig bleibt, wie viel
Eigenständigkeit Teilhabeziele beanspruchen können, die sich nicht allein durch
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Erwerbsarbeit erreichen lassen. Und: In der Logik der Grundsicherung bleiben
Teilhabeansprüche stets auf ein knapp bemessenes Mindestmaß begrenzt.

Prägend für das Begriffsverständnis von Teilhabe im Handlungsfeld der
Kinder- und Jugendhilfe war bislang das in § 1 des Achten Buchs Sozi-
algesetzbuch (SGB VIII) – Kinder und Jugendhilfe – verankerte Recht des
jungen Menschen „auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“, das als
indirekter Auftrag zur „Befähigung junger Menschen zur gesellschaftlichen Teil-
habe“ gedeutet wurde (Deutscher Bundestag, 2013, S. 77). Ist diese Teilhabe
infolge einer (drohenden) seelischen Behinderung beeinträchtigt, haben Kinder
und Jugendliche Anspruch auf Eingliederungshilfe. Gebräuchlich war der Teil-
habebegriff in der Kinder- und Jugendhilfe außerdem als Synonym für gleiche
Chancen im Bildungsverlauf.

Voraussichtlich ab 2021 soll nun ein novelliertes SGB VIII die UN-BRK
im Hinblick auf Kinder und Jugendliche mit Behinderungen inklusiv umsetzen,
und Teilhabe im Sinne von Befähigung und Gleichberechtigung wird explizit
zum gesetzlichen Ziel der Kinder- und Jugendhilfe. Nach einem ergänzten § 1
SGB VIII soll diese es jungen Menschen künftig „ermöglichen oder erleich-
tern, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie
betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren und damit gleich-
berechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können“ – unabhängig von
„Behinderungen und unabhängig von Kultur, Geschlecht, Nationalität, Herkunft
und sozialem Hintergrund“ (Bundesregierung, 2020, S. 73).

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 des
Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB XII) – Sozialhilfe, auf deren Grundlage
die klassische Wohnungslosenhilfe Leistungen erbringt, beruhen auf dem weit
gefassten Teilhabeziel, Hilfesuchende „zur Selbsthilfe zu befähigen, die Teil-
nahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen und die Führung eines
menschenwürdigen Lebens zu sichern“. Sie sollen „in die Lage versetzt wer-
den, ihr Leben entsprechend ihren Bedürfnissen, Wünschen und Fähigkeiten
zu organisieren und selbstverantwortlich zu gestalten“ (§ 2 Abs. 1 Durchfüh-
rungsverordnung [DVO] zu § 67 SGB XII). Keine Teilhabedimension kann
von der Bearbeitung ausgeschlossen werden. Charakteristisch für die Konstruk-
tion des Leistungsanspruchs ist eine Differenzierung zwischen Teilhabechancen
und erreichter Teilhabe. Soziale Schwierigkeiten nach der Definition des § 67
SGB XII sind Schwierigkeiten, die jemanden daran hindern, Teilhabechancen
in individuell gelingende Teilhabe umzuwandeln. Das Leistungsrecht spiegelt
hier ein über den Grundsicherungsauftrag hinausgehendes Verständnis für die
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Komplexität des Zusammenwirkens von individuellen und umweltbedingten Teil-
habeeinschränkungen, das für die konzeptionelle und theoretische Fundierung von
Teilhabe leitend sein muss.

Im Handlungsfeld der Migrationspolitik konkurrieren mehrere unbestimmte
Leitbegriffe: Dem etablierten und im Aufenthaltsrecht gängigen Begriff der
Integration (§ 1 AufenthG) wird zunehmend das Leitziel der Inklusion ent-
gegengesetzt, immer gebräuchlicher wird auch das alternative Konzept der
Diversity. Alle drei Konzepte beziehen sich auf Teilhabenormen und -ziele, um
positive Ansprüche von Zugewanderten zu beschreiben, deren Recht auf Auf-
enthalt anerkannt ist. Je nach Politikverständnis wird Teilhabe dabei entweder
als Ergebnis einer gelungenen Integration (Unabhängige Kommission Zuwande-
rung, 2001, S. 11) oder als „Grundvoraussetzung für gelingende Integration“
beschrieben (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration, 2016, S. 35). Zugleich aber ist eine wesentliche Voraussetzung für
Teilhabeansprüche, nämlich das gleiche Recht auf Zugang zu gesellschaftlichen
Teilsystemen und auf Gleichstellung, in diesem Politikfeld nicht unmittelbar
gegeben, sondern erst, wenn die Bedingungen für den rechtmäßigen Aufenthalt
in der Bundesrepublik Deutschland erfüllt sind. Die maßgeblichen Gesetze regeln
nicht nur Ansprüche auf bestimmte Leistungen, sondern zuvor die Bedingungen
für Einschluss in die und Ausschluss aus der Rechtsgemeinschaft.

2.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Überall dort, wo Teilhabe zu einem Rechtsbegriff wird, geht es darum, verschie-
dene Dimensionen der Lebensführung zueinander ins Verhältnis zu setzen. Es
zeigt sich, dass Mehrdimensionalität zum Bedeutungskern des Begriffs gehört.
Die Handlungsfelder unterscheiden sich jedoch erheblich danach, für welche
Lebensbereiche Teilhabe als positive Norm eingeführt wird.

In allen angesprochenen Rechtskreisen wandelt sich Teilhabe von einer diskur-
siven Figur zum anspruchsbegründenden Rechtsbegriff, jedoch ist dieser Prozess
unterschiedlich weit vorangeschritten. Muss die Grundsicherung lediglich ein
Mindestmaß an Teilhabe garantieren, geht es etwa im SGB IX um einen weiter
gehenden Gleichstellungsanspruch, also um volle und wirksame Teilhabe.

Die gemeinsame Bezugnahme auf Teilhabeziele schlägt bisher noch keine
Brücke zwischen Handlungsfeldern. Wo ein ‚Mindestmaß‘ an Teilhabe beginnt
und wo ‚volle‘ Teilhabe erreicht ist, wird entweder unterschiedlich bestimmt,
oder ein konkreter Maßstab fehlt noch ganz.
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3 Konzeptionelle Grundlagen

Als Gegenbegriff zu Ausgrenzung oder Ausschluss steht Teilhabe stets für eine
positive Idee von Wohlfahrt, Lebensqualität oder „gutem Leben“, die ohne sozial-
wissenschaftliche Fundierung jedoch vage bleibt: An welchen wertvollen Gütern
oder Handlungsmöglichkeiten soll Teilhabe gemessen werden und wie wird sie
erreicht? Welche Qualität sozialer Positionen und individueller Lebensbedin-
gungen soll mit dem Begriff angesprochen werden? Der folgende Abschnitt
diskutiert drei Konzepte, die zur genaueren wissenschaftlichen Bestimmung des
Teilhabebegriffs dienen können: das bio-psycho-soziale Modell von Behinde-
rung und Gesundheit, den Lebenslagenansatz und das Konzept der Befähigung
(Capability).

3.1 International Classification of Functioning, Disability
and Health (ICF)

Die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) der
Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2001; deutsch: Internationale Klassifikation
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit; DIMDI, 2005) bettet den
Teilhabebegriff in ein bio-psycho-soziales Modell von funktionaler Gesundheit
ein (vgl. Abb. 1).

Abb.1 Das bio-psycho-soziale ICF-Modell der Komponenten der Gesundheit. (Quelle:
ICF, © DIMDI, 2005)
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Nach der Definition der WHO ist eine Person „funktional gesund, wenn – vor
dem Hintergrund ihrer Kontextfaktoren –

1. ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des mentalen Bereichs) und Kör-
perstrukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen (Konzepte der
Körperfunktionen und -strukturen),

2. sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitspro-
blem (ICD) erwartet wird (Konzept der Aktivitäten),

3. sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise
und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesund-
heitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder -strukturen oder der
Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Partizipation [Teilhabe] an Lebensbe-
reichen)“ (DIMDI, 2005, S. 4).

Teilhabe wird im Modell der ICF als „Einbezogensein in eine Lebenssituation“
beschrieben (DIMDI, 2005, S. 16), jedoch nicht als eigenständiges Konzept
ausgearbeitet (Schuntermann, 2011, S. 4), sondern an das Konzept der „Ak-
tivitäten“ gebunden. Teilhabeeinschränkungen zeigen sich bei der Ausübung
von Aktivitäten. Behinderung wird als Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit
eines Menschen gefasst, die Ergebnis von Aktivitäts- und Teilhabeeinschrän-
kungen in neun unterschiedlichen Lebensbereichen ist. Um deren Ausmaß
festzustellen, kann die „Leistung“ als vollzogene Handlungsweise eines Men-
schen mit der „Leistungsfähigkeit“ als (zu erwartender) Handlungsweise und
höchstmöglichem Niveau der Funktionsfähigkeit des Menschen unter neutralen
Standardbedingungen verglichen werden.

Auch wenn die Kontextkomponente der Umweltfaktoren die Unbestimmtheit
des Teilhabekonzepts in der ICF zum Teil kompensiert, reicht es jedoch nicht,
die leichter beschreib- und messbaren Aktivitäten zu erheben, um individuelle
Teilhabebeeinträchtigungen zu verstehen, das Teilhabeverständnis von Menschen
mit Behinderungen zu rekonstruieren, ihre Teilhabeziele zu ermitteln und wirk-
same Maßnahmen zu planen. Verbesserungen der „Leistung“ als Verbesserungen
von Teilhabe zu interpretieren, bleibt erklärungsbedürftig. Auf der anderen Seite
hat die Hilfe für Menschen mit Beeinträchtigungen mit der ICF, die alle Funk-
tionen der Lebensführung erfasst, anderen Handlungsfeldern etwas voraus: eine
Systematik möglicher Unterstützungsbedarfe und eine standardisierte Sprache
bezüglich funktionaler Gesundheitskontexte.

Die Möglichkeit, den Teilhabebegriff auf Basis der ICF zu präzisieren,
muss dennoch skeptisch beurteilt werden. Die ICF modelliert ‚Behinderung‘ im
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Rahmen funktionaler Gesundheit. Doch sie fokussiert, gerade auch in ihrer Ope-
rationalisierung, in der Frage von Teilhabe auf die Verfasstheit des Individuums,
während eine genaue Fassung der Wechselbeziehung zu gesellschaftlichen Bedin-
gungen aussteht. Hierzu erscheint der sozialwissenschaftliche Lebenslagenansatz
besser geeignet.

3.2 Lebenslage

Sozialpolitische Bedeutung gewann der Lebenslagenansatz in der Ausarbei-
tung durch Gerhard Weisser (1978 [1972]) und Ingeborg Nahnsen (1975). In
der Armuts- und Ungleichheitsforschung der Bundesrepublik wurde er ab den
1980er-Jahren genutzt, um soziale Ungleichheit nach möglichst vielen Dimensio-
nen und differenzierter als in Klassen- oder Schichtmodellen abzubilden.

Als Lebenslage bezeichnet Weisser den „Spielraum, den die äußeren
Umstände dem Menschen für die Erfüllung der Grundanliegen bieten, die ihn bei
der Gestaltung seines Lebens leiten oder bei möglichst freier und tiefer Selbst-
besinnung und zu konsequentem Verhalten hinreichender Willensstärke leiten
würden“ (Weisser, 1978 [1972], S. 275).

Wissenschaftliche Texte und Studien, die sich am Lebenslagenansatz ori-
entieren, greifen vor allem dessen Anspruch auf, Ungleichheit in mehreren
Dimensionen zu beobachten. Die Wahl dieser Dimensionen ist jedoch oft nur
heuristisch begründet. An Weissers Konzept des Handlungs- und Entscheidungs-
spielraums und am Problem der subjektiven Bewertung der „Grundanliegen“
wurde dagegen in der Umsetzung des Lebenslagenkonzepts kaum weitergear-
beitet. Engels (2006, S. 110) möchte den Lebenslagenbegriff „im Interesse einer
Präzisierung“ sogar ausdrücklich auf objektive Merkmale beschränken und „den
subjektiven Umgang mit der Lebenslage von diesem Begriff selbst (…) trennen“.
Damit geht aber gerade die Besonderheit des Ansatzes gegenüber anderen Model-
len der sozialen Lage verloren. Nach Nahnsen dagegen kann auf ein Verständnis
von Lebenslage als „Spielraum“ oder als „Inbegriff von Möglichkeiten“ „nur
bei Verlust der konzeptionellen Grundlagen“ verzichtet werden (Nahnsen, 1995,
S. 110 f.). Sie charakterisiert Lebenslagen durch den Spielraum sowohl zur Erfül-
lung als auch zur Entfaltung von Grundanliegen (1992, S. 106). Umstände, die es
Menschen unmöglich machen, sich ihrer Grundanliegen bewusst zu werden, oder
„internalisierte Sozialnormen“ gehören für sie zu den objektiven Gegebenheiten
der Lebenslage (ebd., S. 105 f., 109). Nahnsen (1992, S. 114 f.) schlug vor,
auch die Schwelle, ab der Ungleichheit der Lebenslage sozialpolitisches Han-
deln herausfordern sollte, über ein Konzept zu definieren, das am Verständnis
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der Lebenslage als Spielraum ansetzt und „Teilhabeeinschränkungen“ in heutiger
Lesart vorwegnimmt. Als „Grenzniveau“ bezeichnete sie eine Lebenslage, in der
aufgrund zahlreicher Beschränkungen kaum eine Chance bestehe, „erfolgreich
die Perspektiven der Lebensgestaltung zu ändern“ (ebd.).

3.3 Befähigung („capability“)

Während der Lebenslagenansatz außerhalb des deutschen Sprachraums weitge-
hend unbekannt blieb, hat Befähigung als Konzept der Wohlfahrtsmessung seit
den 1980er-Jahren durch Schriften von Amartya Sen (2002, 2010) und Martha
Nussbaum (1999, 2015) internationale Bedeutung erlangt.

Wohlfahrt oder Lebensqualität bemisst sich nach dem Befähigungsansatz an
der Summe der Handlungen und Zustände (bei Sen: „doings“ und „beings“),
die einer Person möglich sind. In ihnen verwirklicht sich die praktische Freiheit
von Menschen, „das Leben zu führen, das sie mit gutem Grund wertschät-
zen“ (Sen, 2010, S. 272). In die Bewertung sollen sowohl die tatsächlich
verwirklichten Funktionen der Lebensführung („functionings“, „achievements“)
als auch die einer Person zugänglichen, also wählbaren alternativen Handlungen
und Zustände (capabilities) einbezogen werden. Die Gesamtmenge (das „Bün-
del“) dieser erreichten und erreichbaren Funktionen bezeichnet den „capability
space“ oder „capability set“ einer Person. Leßmann (2007, S. 294) verwen-
det hierfür den durch den Lebenslagenansatz eingeführten deutschen Begriff der
„Auswahlmenge“.

In der umfangreichen Literatur zum Capability-Ansatz wird versucht, das
Zusammenspiel der Faktoren, von denen Lebensführung abhängt, wohlfahrtsöko-
nomisch stärker zu formalisieren. Dahinter steht die Überlegung, dass Individuen
Ressourcen in Funktionen der Lebensführung „umwandeln“. Aus den jeweiligen
Bedingungen und Umständen, die den Zugang zu Ressourcen und die Möglich-
keiten ihrer Nutzung eröffnen, erschweren oder verschließen, ergeben sich für
Personen wie für soziale Gruppen unterschiedliche Nutzungsfunktionen („utiliza-
tion functions“) (Leßmann, 2007, S. 138 ff.; Bartelheimer u. a., 2008, S. 12):
Die gleiche Funktion zu erreichen, kann mehr oder weniger Ressourcenein-
satz erfordern. Umfang und Qualität der Auswahlmenge und der realisierten
Funktionen hängen also nicht nur von der Ressourcenausstattung ab, sondern
auch von Umwandlungsfaktoren („conversion factors“). Robeyns (2005, S. 99)
unterscheidet zwischen persönlichen, sozialen und geografischen Faktoren.
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Das Konzept der Befähigung soll geeignet sein, Wohlfahrtniveaus zwischen
Personen, sozialen Gruppen, Ländern und verschiedenen Zeitpunkten zu verglei-
chen. Sen plädiert dafür, die Elemente des Wohlfahrtsbündels, auf die sich solche
Vergleiche beziehen, abhängig von der Fragestellung, dem gesellschaftlichen
Kontext und dem historischen Zeitpunkt durch Reflexion oder im öffentlichen
Diskurs zu bestimmen (Sen, 2002, S. 102), und er ist zuversichtlich, dass sich
über die Auswahl und die Bewertung „praktische Kompromisse“ (ebd., S. 107)
finden lassen. Dagegen gibt Nussbaum (1999, S. 200 ff.) eine Liste von zehn
zentralen Fähigkeiten („central capabilities“) vor, die universell gelten und wohl-
fahrtsstaatlich garantiert werden sollen, und sie schließt die Möglichkeit aus,
einzelne Elemente ihres Katalogs gegeneinander aufzurechnen.

3.4 Teilhabe nach Lebenslagen- und Befähigungsansatz

Die Konzepte der Lebenslage und der Befähigung sind unabhängig voneinan-
der entstanden und haben jeweils eigene Terminologien ausgeprägt; sie verstehen
jedoch die Zielgröße individueller Wohlfahrt und die Beziehung der Individuen
zur Gesellschaft bei der „Wohlfahrtsproduktion“ strukturell ähnlich. An diesen
Gemeinsamkeiten kann die wohlfahrtstheoretische Bestimmung des Teilhabebe-
griffs ansetzen.

Da Menschen ihre Teilhabe an einem Lebensbereich vermittelt über Aktivi-
täten erreichen, müssen Merkmale ihrer tatsächlichen Lebensführung möglichst
direkt erfasst werden. Im Unterschied zum Ressourcenansatz stehen Lebenslagen-
und Befähigungsansatz für direkte Verfahren der Wohlfahrtsmessung; in ihnen
haben materielle Ressourcen instrumentelle Bedeutung für die Verwirklichung
von „Grundanliegen“ bzw. als „Mittel zu hoch bewerteten Lebenszwecken“ (Sen,
2010, S. 261).

Den Begriffen „Handlungs- und Entscheidungsspielraum“ (Lebenslage) und
„Auswahlmenge“ erreichbarer Funktionen (Befähigung) liegt die gleiche Überle-
gung zugrunde, dass eine Aktivität oder eine Lebenssituation dann individuell
wertvoll ist, wenn sie unter Alternativen gewählt werden konnte. Eine Ori-
entierung an diesen Konzepten führt zur Unterscheidung von Teilhabechancen
und realisierter Teilhabe. Gleichstellungs- und Gerechtigkeitsnormen beziehen
sich vor allem auf Gleichheit der Teilhabeoptionen und Gleichwertigkeit der
Teilhabeergebnisse.

Abb. 2 stellt den Zusammenhang zwischen Ressourcen und Teilhabe sche-
matisch dar. Teilhabe setzt zunächst den Zugang zu materiellen Ressourcen
voraus, die Menschen in den für sie wesentlichen Bereichen der Lebensführung
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für persönlich wertvolle Ziele einsetzen können. Welche Ressourcen sie benö-
tigen, ist abhängig von ihren persönlichen Voraussetzungen und strukturellen,
d. h. gesellschaftlichen Bedingungen; so wird eine Person mit gesundheitlichen
Einschränkungen in einer durch Barrieren geprägten Umgebung für vergleich-
bare Teilhabeoptionen mehr Ressourcen einsetzen müssen als eine Person ohne
Funktionseinschränkungen. Die persönlichen Voraussetzungen reichen von kör-
perlichen Funktionen über erworbene Eigenschaften bis zu den Präferenzen,
Werthaltungen und Informationen, aufgrund derer Menschen zwischen Optionen
wählen. Zu den strukturellen Umwandlungsbedingungen zählt, ob gesellschaft-
liche Funktionssysteme inklusiv gestaltet sind. Auch Marktmechanismen und
sozialrechtliche Anspruchsvoraussetzungen setzen Zugangsregeln. Aus der Pas-
sung von persönlichen und strukturellen Voraussetzungen ergeben sich die einer
Person zugänglichen Teilhabeoptionen. Personen bewerten diese Optionen, und
Teilhabe gelingt, wenn sie in für sie wertvollen Lebensbereichen die von ihnen
gewählten Funktionen erreichen.

Teilhabechancen und erreichte Teilhabe müssen mehrdimensional bestimmt
werden. Für die Teilhabepositionen von Menschen mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen können etwa rechtliche Unterscheidungen genutzt werden, wie die
in der UN-BRK garantierten Menschenrechte oder die in § 5 SGB IX definierten

Abb.2 Wie Teilhabe entsteht – ein Grundmodell. Eigene Darstellung, nach © Bartelhei-
mer & Henke, 2018
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Leistungsgruppen, aber auch die oben erwähnten ICF-Lebensbereiche. Teilhabe
an einem Lebensbereich oder Funktionssystem kann sowohl einen Eigenwert als
auch instrumentelle Bedeutung für Teilhabe in anderen Bereichen haben. Daher
sind bei der Abgrenzung von Dimensionen Komplementaritäten oder „struktu-
relle Kopplungen“ (Engels, 2006, S. 114) zu berücksichtigen. Nussbaum (2015)
unterscheidet nach Wolff und De-Shalit (2007) fruchtbare Funktionen („fertile
functionings“), die andere Fähigkeiten befördern, und zersetzende Benachteili-
gungen („corrosive disadvantage“), also Beschränkungen, die andere Nachteile
nach sich ziehen und Spielräume weiter begrenzen.

In die Bewertung der Teilhabesituation einer Person oder einer sozialen
Gruppe nach dem Lebenslagen- oder Capability-Ansatz können sowohl Umfang
und Qualität der Auswahlmenge als auch die erreichten Funktionen der Lebens-
führung eingehen. Das „Bündel von Funktionsweisen, das schließlich gewählt
wird“, ist aber empirisch wesentlich einfacher zu beobachten als das der alternati-
ven, nicht realisierten „Chancen und Auswahlmöglichkeiten“ (Sen, 2010, S. 264)
oder als die Wahl, die den beobachteten Zuständen oder Tätigkeiten vorausging.
In der Forschungspraxis ist jeweils begründet zu entscheiden, wie weit die Fra-
gestellung auch „kontrafaktische“ Informationen über Teilhabechancen erfordert.
Je diverser und individueller die im Ergebnis realisierten Lebensweisen sein kön-
nen, desto schwerer wiegt der normative Anspruch, den Möglichkeitsraum zur
Informationsgrundlage der Bewertung zu machen.

Teilhabechancen und Teilhabekonstellationen entstehen über die Zeit. Das
in Abb. 2 dargestellte Grundmodell ist jedoch statisch, es strukturiert eine
Momentaufnahme. In der Teilhabeforschung wird es jedoch häufig darum gehen,
Teilhabewirkungen eines Programms oder einer Maßnahme über zwei oder mehr
Messzeitpunkte zu bewerten. Erst eine biografische Perspektive kann zeigen, wie
Benachteiligungen oder Vorteile im Lebensverlauf kumulieren und wie sich Spiel-
räume der Lebensführung erweitern oder verengen. Es kommt daher auf die
zeitliche Ordnung von Optionen, Wahlentscheidungen und Teilhabeergebnissen
an – in einzelnen Lebensphasen und über den gesamten Lebensverlauf.

4 Zum Begriffskern von Teilhabe

Aus der Diskussion der sozialpolitischen Begriffsverwendung (Abschn. 2) und
der konzeptionellen Bezüge (Abschn. 3) lassen sich sieben wesentliche Kernele-
mente des Teilhabebegriffs ableiten:
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1. Teilhabe zielt als relationaler Begriff auf das Verhältnis zwischen Individuum
und gesellschaftlichen Bedingungen. Teilhabe beleuchtet einerseits den Mög-
lichkeitsraum, der aus der Interaktion zwischen Individuum und Gesellschaft
und in der Wechselbeziehung zwischen persönlichen und gesellschaftli-
chen Faktoren entsteht. Teilhabe beschreibt andererseits eine positive Norm
gesellschaftlicher Zugehörigkeit.

2. Teilhabe nimmt eine subjektorientierte Perspektive ein. Gesellschaftliche Bedin-
gungen oder sozialstaatliche Leistungen werden daran gemessen, welche
Möglichkeiten sie dem Individuum für seine Lebensführung eröffnen. In
wohlfahrtsstaatlichen Analysen wird unter dem Begriff Teilhabe diskutiert,
inwiefern sozialstaatliche Rahmensetzungen zur Ermöglichung eines indi-
vidualisierten Lebens beitragen. Das Teilhabekonzept ist Ausdruck eines
normativen Individualismus: Es greift Prozesse der Individualisierung und Ent-
traditionalisierung auf und ist vor dem Hintergrund einer historisch-kulturellen
Entwicklung von Emanzipation zu verstehen.

3. Teilhabe beschreibt Möglichkeiten und Spielräume selbstbestimmter Lebens-
führung in einem gesellschaftlich üblichen Rahmen. Nicht jede Funktion der
Lebensführung verlangt ein hohes Maß an Aktivität, aber Teilhabe setzt
stets ein (selbstbestimmt) handelndes Subjekt voraus. Als positive Norm ist
Teilhabe die Leitidee eines sozial eingebundenen Lebens auf der Grundlage
individueller Zielvorstellungen in einem gesellschaftlich üblichen Handlungs-
rahmen.

4. Teilhabe impliziert Wahlmöglichkeiten. Dass sich ein Individuum unter erreich-
baren Alternativen für Aktivitäten der Lebensführung entscheiden kann, ist
eine Bedingung für Teilhabe. Dabei kommt es nicht auf die tatsächliche
Durchführung einer Aktivität oder Teilnahme an einer Lebenssituation an,
sondern auf deren grundsätzliche Erreichbarkeit. Auch in der Entscheidung
für Nicht-Durchführung und Nichtteilnahme kann sich Teilhabe realisieren.

5. Teilhabe ist mehrdimensional: Teilhabe an der Gesellschaft heißt Teilhabe
an verschiedenen gesellschaftlichen Lebensbereichen und auf verschiedenen
Ebenen (Mikro-, Meso- und Makroebene). Ausdifferenzierte Lebensbereiche
bieten je unterschiedliche Teilhabebedingungen für die Lebensführung eines
Menschen, und Teilhabe in einzelnen Funktionssystemen entscheidet zugleich
über Teilhabechancen in anderen Bereichen. Eine Vielzahl von Barrieren und
Einschränkungen können diese begrenzen. Welche Lebensbereiche als teilha-
berelevant erachtet werden, kann nicht aus dem Teilhabebegriff selbst abge-
leitet werden, sondern hängt vom Forschungs- oder Handlungszusammenhang
ab, unterliegt auch historisch-kulturellen Einflüssen.
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6. Teilhabe als Leitidee sozialer Gerechtigkeit: In Theorien von Gerechtig-
keit stellt Teilhabe das wertvolle Gut dar, auf das sich die Beurteilung
gerechter Verteilungen bezieht. Dabei schwingt die implizite Orientierung an
einer gesellschaftlich üblichen Lebensführung mit. Das Teilhabekonzept for-
dert keine Gleichheit der Lebensführung (Outcomes) oder Normalisierung
der Lebensstile und Handlungspraktiken, sondern eine gerechte Verteilung
der Verfügung über Wahlmöglichkeiten. Dabei findet die Verschiedenheit
von Menschen Anerkennung; unterschiedliche persönliche Charakteristika,
Präferenzen und Lebensentwürfe werden als gleichwertig angesehen.

7. Teilhabe markiert einen zu schützenden Spielraum der Lebensführung. Die
Verwendung des Teilhabebegriffs im politischen Zusammenhang setzt im
Sinne einer „Suffizienzregel“ (vgl. Dyckerhoff, 2013, S. 25) implizit der
Ungleichheit nach unten Grenzen. Teilhabe kann deshalb als Maßstab die-
nen, um Benachteiligung und Ausschluss kenntlich zu machen. Neben einem
Mindestmaß an Teilhabe, das soziale Ausgrenzung vermeidet, ist politisch
noch eine weitere Schwelle von Bedeutung: die volle und wirksame Teil-
habe als gleichstellungspolitisches Ziel. Beide Schwellen können nur über
Prozesse der gesellschaftlichen Verständigung und politischen Entscheidungs-
findung normativ gesetzt werden. An welchen Normen Teilhabe gemessen
wird und welches Maß an Ungleichheit als ungerecht gilt, ist Gegenstand
gesellschaftlicher Aushandlung und Auseinandersetzung.

5 Verhältnis zu verwandten Begriffen

Wie Teilhabe sprechen auch die Begriffe der Partizipation, Inklusion und Inte-
gration die gesellschaftliche und soziale Stellung von Individuen und Gruppen
an. Die folgende Darstellung zielt darauf, das Verhältnis von Teilhabe zu den
verwandten Begriffen genauer zu betrachten und für eine größere begriffliche
Trennschärfe zu argumentieren.

5.1 Partizipation

Partizipation beschreibt eine „multidimensionale Form der (gesellschaftlichen
bzw. politischen) Einflussnahme“ (Richter, 2018, S. 531). Sie ist einerseits als
Mittel der Inanspruchnahme politischer Mandate zu verstehen. Unter einer nor-
mativ geprägten Perspektive sichert Partizipation darüber hinaus die individuelle
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Selbstverwirklichung im Prozess des demokratischen Handelns (vgl. Nieß, 2016,
S. 73; Stark, 2019, S. 11 ff.). Im Partizipationsbegriff kommt das Grundrecht
auf persönliche Freiheit zum Ausdruck, aber auch Selbstbestimmung und freie
Entfaltung der Persönlichkeit (Schnurr, 2018, S. 633).

Wie beim Teilhabebegriff steht das Subjekt im Fokus. Der Partizipationsbe-
griff hebt auf die Besonderheit von Teilhabe ab, dass gesellschaftliche und soziale
Gegebenheiten durch das Individuum selbst formbar und gestaltbar sind. Im Pro-
zess der partizipativen Einbindung werden eigene Möglichkeitsräume erkannt und
genutzt. Partizipation kann als der Aspekt von Teilhabe gesehen werden, der sich
auf die Bewusstseinsbildung, die Motivation und die Bereitschaft bezieht, sich zu
beteiligen, und auf die Voraussetzungen, dies auch zu können. Zu diesen gehört
die Interaktion, denn Entscheidungen über Partizipationsmöglichkeiten werden
auch im zwischenmenschlichen Kontakt getroffen (vgl. u. a. Dobslaw & Pfab,
2015).

Die Unterscheidung zwischen den Begriffen Teilhabe und Partizipation besteht
nur im deutschen Sprachraum. Der gängige Begriff im internationalen Diskurs
lautet participation: Sowohl in der deutschen Fassung der ICF (vgl. WHO, 2001;
DIMDI, 2005) als auch in der UN-BRK wurde participation mit Teilhabe über-
setzt. Obwohl sich im deutschsprachigen Raum die begriffliche Unterscheidung
zwischen Teilhabe und Partizipation etabliert hat, wird Partizipation in einigen
Zusammenhängen synonym mit Teilhabe verwendet (vgl. Kastl, 2017, S. 236),
z. T. hat Partizipation eine eigenständige Bedeutung (Straßburger & Rieger,
2014).

5.2 Inklusion

Während Teilhabe die Spielräume individueller Lebensführung thematisiert, zielt
Inklusion auf den Aufbau von Strukturen, welche allen Gesellschaftsmitglie-
dern die Einbeziehung in soziale Zusammenhänge ermöglichen sollen. Inklusion
lässt sich dabei sowohl als Ziel als auch prozessorientiert beschreiben. Inklu-
sive Strukturen entstehen durch die Gewährung „verlässliche[r] und reziproke[r]
erwartbare[r] Vorkehrungen und Dispositionen“ (Kastl, 2017, S. 228) unter
Beachtung und Wertschätzung gesellschaftlicher Heterogenität und Diversität.
Mit dem Inklusionsbegriff werden daher auch vereinheitlichende Vorstellungen
von Standard und Normalität hinterfragt.

Im Zusammenhang mit der menschenrechtlichen Debatte um die Umsetzung
der UN-BRK erhält der Inklusionsbegriff im deutschen Sprachraum einen „nor-
mativen, das heißt wertebasierten und richtungsweisenden Charakter“ (Wansing,
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2015, S. 43). Im englischsprachigen Original der UN-BRK bilden Teilhabe und
Inklusion ein Begriffspaar: „full and effective participation and inclusion in socie-
ty“. In der offiziellen deutschen Übersetzung heißt es „Einbeziehung in die
Gesellschaft“, und in einigen Artikeln wird „inclusive“ mit „integrativ“ über-
setzt. Wansing (ebd., S. 45) fordert, den deutschen Sprachgebrauch enger an die
englische Terminologie anzulehnen.

Im deutschen Sprachgebrauch sind Inklusion und Exklusion systemtheore-
tisch anders assoziiert als ungleichheitstheoretisch (Kronauer, 2010, S. 122 ff.).
Nach der ersten Lesart gilt es als Bedingung für Individualität, dass Personen
immer nur partiell in funktional differenzierte Teilsysteme eingebunden sind. In
der zweiten, ungleichheitstheoretischen Bedeutung können Personen von zentra-
len gesellschaftlichen Funktionssystemen ausgeschlossen sein. In diesem Sinn
definiert die Europäische Union soziale Ausgrenzung (social exclusion) als Pro-
zess, durch den Personen, etwa wegen Armut oder infolge von Diskriminierung,
„an der vollwertigen Teilhabe gehindert“ sind (Europäische Kommission, 2004,
S. 12).

5.3 Integration

Während Teilhabe nur vom Individuum gedacht werden kann, gibt es zwei mög-
liche Perspektiven auf Integration. Systemintegration bezeichnet den Zusammen-
halt sozialer Einheiten, die Sozialintegration die Beziehungen und Handlungen
von Personen in ihrem sozialen Umfeld (Habermas, 1981 II, S. 223 ff.; Esser,
2000, S. 261 ff.).

Integration in der ersten Lesart ist eine Eigenschaft sozialer Kollektive; die
Begriffsverwendung steht damit nicht alternativ zu Teilhabe, sondern zu Inklu-
sion. Wertbezogene und vertragstheoretische Ansätze erklären dies über soziale
Bindekräfte, die „Substanz von Gemeinschaftlichkeit“ (Hüpping & Heitmeyer,
2015, S. 127). Sozialpsychologische Diskurse beziehen sich auf Gruppenpro-
zesse: Integriert ist eine Person, wenn sie als Mitglied in die Gemeinschaft
aufgenommen wurde.

Muster der Sozialintegration, also der Stellung des Individuums zu Gruppen
oder Funktionssystemen, unterscheiden sich danach, wie weit sie als Aushand-
lungsprozess mit Freiräumen ausgestaltet werden (Soeffner & Zifonun, 2005,
S. 405). Lesarten der Integration, die „Anpassungs- und Ausgleichsaufträge“ an
Menschen formulieren und sozialstaatliche Unterstützung von Anpassungsleistun-
gen abhängig machen, stehen in Gegensatz zum Teilhabekonzept, das normativ
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vom Individuum als Träger garantierter sozialer Grundrechte ausgeht (vgl. Wis-
senschaftlicher Beirat zum Zweiten Teilhabebericht, in: BMAS, 2016, S. 29).
Dieses Verständnis wird der Semantik und Geschichte des Integrationsbegriffs
jedoch eigentlich nicht gerecht.2

6 Teilhabe als Forschungsperspektive

Ausgehend von der in diesem Beitrag vorgenommenen Analyse und dem her-
ausgearbeiteten Begriffskern von Teilhabe lassen sich nun fünf Ansprüche an
Teilhabeforschung formulieren.

1. Grundlagenforschung zur theoretischen Fundierung und Aufklärung über Bedin-
gungen von Teilhabe: Zur Klärung der theoretischen Grundlagen des Teilhabe-
begriffs und zur Entwicklung einer interdisziplinären Perspektive sind grund-
lagentheoretische Forschungsarbeiten notwendig. Teilhabeforschung ermittelt
Einflussfaktoren für das Gelingen von Teilhabe auf der Mikroebene (Indi-
viduum), der Mesoebene (Institutionen/Organisationen) und der Makroebene
(gesamtgesellschaftlicher Zusammenhang). Sie beschreibt relevante Dimensio-
nen von Lebenslagen als Möglichkeitsräume für die Realisierung von Teilhabe
und analysiert die Wechselwirkungen zwischen Teilhabepositionen in mehre-
ren Dimensionen. Damit ist sie in der Lage, gesellschaftliche Ursachen für die
Ungleichheit von Möglichkeiten der Daseinsentfaltung zu bestimmen sowie
Wohlfahrtspositionen zu beschreiben und zu vergleichen.

2. Anwendungsorientierung – auch über Handlungsfelder hinweg: Teilhabefor-
schung ist auch anwendungsorientierte Wissenschaft. Indem sie Gleichheits-
und Gerechtigkeitsvorstellungen rekonstruiert, macht sie diese der Reflexion
und Überprüfung zugänglich. Als politiknahe Wissenschaft arbeitet sie an der
Informationsbasis für die politische und gesellschaftliche Aushandlung von
Teilhabenormen und für die Planung inklusiver Strukturen. Gegenstand der
Beobachtung ist auch die Entwicklung des Teilhabebegriffs in den Hand-
lungsfeldern selbst. Teilhabeforschung begleitet Maßnahmen, Programme und
Konzepte zur Verbesserung von Teilhabechancen und Teilhabeprozessen.

2 Im Bildungsbereich und in der Behindertenpädagogik bezeichnete Integration spätestens
seit den 1970er-Jahren auch das sozialpolitische Ziel der gemeinschaftlichen Beschulung
von behinderten und nicht behinderten Kindern im Sinne eines Grundrechtes (Deutscher Bil-
dungsrat, 1973) sowie das Ziel der Schaffung gleicher Zutritts- und Teilhabechancen für
Menschen mit Behinderungen (Cloerkes, 2007, S. 212).
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3. Methodische Zugänge zu Teilhabe als Prozess: Teilhabeforschung entwickelt
Methoden und Instrumente zur quantitativen und qualitativen Bestimmung von
Merkmalen und Einflussfaktoren der Teilhabe. Sie fragt aus der Perspektive
des Subjekts, welche Kontexte und Ressourcen für eine Person lebensweltlich
bedeutsam sind. Um Veränderungen von Lebenslagen und Teilhabepositionen
abzubilden, machen ihre Erhebungsverfahren Entscheidungsspielräume und
Wahlhandlungen sichtbar, die den beobachteten Teilhabeergebnissen zugrunde
liegen – möglichst im Zusammenhang des Lebensverlaufs. Neben objektiven
Kriterien berücksichtigt Teilhabeforschung das subjektive Teilhabeverständnis
und individuelle Bewertungsmaßstäbe von Betroffenen.

4. Individuelle Teilhabe erfassen: Da der Spielraum individueller Lebensführung
das Maß der Teilhabe ist, erschließen teilhabeorientierte Forschungsdesi-
gns Individualdaten für den Forschungsprozess. Solche Daten können durch
quantitative und qualitative Befragungen und Beobachtungen, aber auch
durch Auswertung fallbezogener Daten aus Leistungsprozessen gewonnen
werden. Um Wirkungen gelingender oder beschränkter Teilhabe auf Lebens-
verlaufsmuster zu erfassen, sollten im Idealfall Längsschnittdaten verwendet
werden.

5. Partizipative Forschung: Teilhabeforschung öffnet sich dem Anspruch der
Betroffenen auf Beteiligung über alle Phasen des Forschungsprozesses hinweg.
Partizipative Forschung bezieht die Expertise von Menschen mit Teilhabe-
beeinträchtigungen sowie die Erfahrungen ihres sozialen Umfeldes bei der
Bestimmung der Forschungsgegenstände, der Wahl der Methoden und der
Interpretation von Ergebnissen ein. Sie verspricht, subjektive Teilhabeansprü-
che und Wahlentscheidungen der Subjekte so zu erfassen, dass Erkenntnisse
der Forschung einen Beitrag zur Lageveränderung und zur Erweiterung von
Teilhabechancen leisten.
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Teilhabe als konstitutiver Begriff für
die Forschung: Hinweise zur
konzeptionellen Begründung von
Mehrebenen-Untersuchungsdesigns

Iris Beck

Zusammenfassung

Der Teilhabe-Begriff lenkt durch seinen Subjekt- und Kontextbezug den Blick
auf konkrete sozialräumliche, mikro- und mesostrukturelle Bedingungen der
Lebensführung, ohne den Einfluss makrostruktureller Aspekte zu vernachlässi-
gen. Ausgehend vom Gehalt und den normativen Implikationen des Teilhabe-
griffs leiten sich dementsprechend Mehrebenen-Untersuchungsmodelle als ein
zentrales Merkmal der Teilhabeforschung ab. Unter Bezug auf das Lebens-
lagenkonzept werden Aspekte der konzeptionellen Klärung und Begründung
solcher Modelle diskutiert.

1 Einleitung

In den wissenschaftlichen Diskursen zur Frage der Teilhabe von Menschen
mit Beeinträchtigungen zeichnen sich mittlerweile eine ganze Reihe konsensu-
eller Aspekte ab, was den Gehalt des Teilhabebegriffs und seine normativen
(politischen, menschenrechtlichen) Bezüge betrifft. Nennen lassen sich hier
stichwortartig u. a.

• die Mehrdimensionalität von Teilhabe, also der Bezug auf Lebensbereiche über
die Erwerbsarbeit hinaus,
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• der Fokus auf soziale Ungleichheit, ohne die Frage der Teilhabe der Bevölke-
rung insgesamt aus dem Blick zu verlieren,

• die Verbindung mit Fragen von Gleichheit und Gerechtigkeit und damit einer
reformorientierten politischen Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse sowie

• den Subjekt- und Kontextbezug von Teilhabe, also die Betonung des Wech-
selspiels zwischen Menschen und den sie umgebenden Bedingungen (vgl.
Bartelheimer, 2007, DVfR & DGRW, 2012).

Teilhabe wird darüber hinaus in unterschiedlicher Weise mit weiteren Begriffen
verbunden bzw. von ihnen abgegrenzt, explizit von jenen, die für programmati-
sche Zielsetzungen sozialer Reformen und deren wissenschaftliche Untersuchung
relevant sind, wie Inklusion, Selbstbestimmung und Partizipation (vgl. u. a. Beck,
2016; DVfR & DGRW, 2012). Der Fokus auf die Lebenslage und damit auf das
Wechselspiel zwischen makro-, meso- und mikrostrukturellen Bedingungen fin-
det sich ebenfalls im Behinderungsmodell der ICF (International Classification
of Functioning, WHO, 2001). Diese Modelle stellen in erster Linie Betrach-
tungsrahmen dar, die der Komplexität und Relationalität der Phänomene, um die
es geht, gerecht werden und der interdisziplinären Bearbeitung zugänglich sind.
Aber sie sind nicht per se forschungsleitend, weil eine Klärung der normativen
Implikationen und eine Anbindung an theoretische Begründungszusammen-
hänge erforderlich ist. Nachfolgend sollen ausgehend von zentralen Kennzeichen
der Teilhabeforschung und des Teilhabegriffs Hinweise auf Möglichkeiten der
Begründung mit Blick auf die Entwicklung von Mehrebenen-Modellen als einem
zentralen Merkmal der Teilhabeforschung gegeben werden. Dabei erfolgt wesent-
lich ein Bezug auf das Lebenslagen-Konzept nach Nahnsen (1975, 1992), weil
sich hieran exemplarisch Chancen und Grenzen der Verbindung von Struktur- und
Handlungstheorien und die Problematik der normativen Implikationen der Gestal-
tung und Bewertung von Teilhabe aufzeigen und dafür bisher wenig genutzte
Potenziale des Konzepts nutzen lassen. Der Beitrag versteht sich als Diskussi-
onsanstoß und gibt Hinweise auf einige Aspekte, die in diesem Zusammenhang
relevant erscheinen, aber der weiteren Klärung bedürfen.

2 Kennzeichen des Feldes ‚Teilhabeforschung‘

Forschungsaktivitäten, die explizit oder implizit Fragen der Teilhabe thema-
tisieren, lassen sich nach zeitlichen Ursprüngen, Themen, Richtungen und
disziplinären Bezügen nicht exakt eingrenzen. Aber mit dem „Diskussions-
papier Teilhabeforschung“ der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation und
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der Deutschen Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaft (DVfR & DGRW,
2012) und insbesondere mit der Gründungserklärung des Aktionsbündnisses
Teilhabeforschung im Jahr 2015 können Kristallisationspunkte sowohl für die
Bündelung bis dahin erfolgter als auch für den Startpunkt neuer Forschungsak-
tivitäten benannt werden, die ein spezifischer Fokus und spezifische Interessen
eint: nämlich, die Forschungslandschaft „über die Lebenslagen behinderter und
chronisch erkrankter Menschen grundlegend und zukunftsorientiert weiterzuent-
wickeln und auszubauen“ (Aktionsbündnis, 2015, S. 2). Dies passiert im Sinne
einer „Neuorientierung und Neugestaltung der deutschsprachigen Forschungs-
landschaft“ (ebd.) hin zu einer Forschung „im Interesse von Menschen mit
Behinderungen und im Einklang mit den menschenrechtlichen Prinzipien Par-
tizipation, Inklusion, Barrierefreiheit und Gleichstellung“ (ebd.). Dazu gehört
auch, Kenntnisse bereitzustellen für „Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Träger
und Personal von Einrichtungen der Unterstützungs- und Versorgungssysteme,
die Interessenvertretungen und vor allem auch Menschen mit Behinderungen
als Expert*innen in eigener Sache“ und zwar mit Blick auf die Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) (UN, 2006). Dabei sei eine
intersektionale Sichtweise leitend, die neben Armut und sozialer Ungleichheit,
Migration und Herkunft, Sexualität, Geschlecht und Alter vor allem Behinderung
und chronische Erkrankung als Risikofaktoren für Exklusion in den Mittelpunkt
stelle (ebd., S. 1).

Die UN-BRK (UN, 2006) kann als entscheidender Motor für ein solches For-
schungsprogramm gelten, sowohl was die normativen Implikationen als auch was
den Fokus auf die Teilhabe betrifft. Erst die UN-Behindertenrechtskonvention
hat dem Handlungsbedarf angesichts der gravierenden Defizite, was Kenntnisse
der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung betrifft, Geltung verschafft,
nämlich im Anschluss an Artikel 31 der UN-BRK, der „Verpflichtung zur
Sammlung geeigneter Informationen, einschließlich statistischer Angaben und
Forschungsdaten, die (…) ermöglichen, politische Konzepte zur Durchführung
dieses Übereinkommens auszuarbeiten und umzusetzen“, deutlich besser als bis-
lang nachzukommen. Damit ist die Berichterstattung des Bundes angesprochen;
tatsächlich ist es nicht allzu lange her, dass Forderungen nach Aufnahme des
Themas Behinderung in die amtliche Berichterstattung des Bundes, wie sie über
die Lage der Bevölkerung insgesamt und zahlreiche einzelne Gruppen seit lan-
gem besteht, ungehört verhallten (vgl. Beck, 2002). Denn der bis 2009 von
der Bundesregierung herausgegebene und bis dahin so genannte Behinderten-
bericht war nicht mehr als eine amtliche Leistungsstatistik, bot keine Einsicht
in Lebensverhältnisse und kam vollständig ohne Beteiligung der Wissenschaft
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und vor allem ohne die der betroffenen Menschen und ihrer Interessensvertretun-
gen aus. Seit 2013 gibt es nun den Teilhabebericht der Bundesregierung (BMAS,
2013, 2016, 2021), der sich grundlegend vom bis dahin für jede Legislaturperiode
erstellten Bericht unterscheidet. Der Teilhabebericht erlaubt Einblicke in gruppen-
bezogene Lebensbedingungen in Teilhabe-Dimensionen gemäß der ICF, bisher
allerdings wesentlich anhand von Sekundärauswertungen der Haushaltsbefragun-
gen des Sozio-oekonomischen Panels. Teilhabe bemisst sich hier am Vergleich
mit den Daten nicht beeinträchtigter Menschen, zeigt also Unterschiede und diese
auch im Zeitverlauf auf, aber es lassen sich hieraus unmittelbar weder qualita-
tive Bewertungen noch Schlüsse mit Blick auf Ansatzpunkte der Verbesserung
ableiten. Zudem werden die einzelnen Dimensionen der Teilhabe je für sich und
nicht mit Blick auf mögliche Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen ein-
zelnen Dimensionen analysiert, auch wenn sich einzelne Zusammenhänge, z. B.
zwischen dem Bildungs- und dem Erwerbsstatus empirisch abzeichnen und ein-
leitend Beziehungen zwischen einzelnen Lebensbereichen beschrieben werden
(BMAS, 2021, S. 20). Innerhalb der gruppenbezogenen Daten sind aber anhand
der durchgängig angelegten intersektionalen Perspektive Aufschlüsse über den
Einfluss von Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Migrationshintergrund auf die
durchschnittlichen Werte möglich. Wie sich jedoch die Zusammenhänge genau
darstellen, was sie bewirken und welchen Einfluss Faktoren wie z. B. der Grad
der Behinderung und das Alter oder aber strukturelle Bedingungen haben, kann
im vorgegebenen Rahmen des Teilhabeberichts nicht untersucht werden. So wer-
den politische Maßnahmen und Leistungen zwar dargestellt, eine weitergehende
Analyse erfolgt jedoch nicht. Was den Einblick in die objektiven Lebensbedin-
gungen, deren subjektive Bewertung und die Wahrnehmung von Barrieren betrifft,
werden über die seit 2017 laufende Repräsentativbefragung zur Teilhabe von
Menschen mit Behinderung deutlich tiefere Aufschlüsse ermöglicht. Die soge-
nannte Teilhabebefragung wird durchgeführt vom infas Institut für angewandte
Sozialwissenschaft und beruht hinsichtlich des Behinderungsverständnisses und
der betrachteten Teilhabe-Dimensionen auf der ICF; erste Ergebnisse wurden im
3. Teilhabebericht (BMAS, 2021) bereits aufgenommen. Neben der quantitativen,
breit angelegten Befragung zu den Lebensbedingungen und zum Unterstüt-
zungsbedarf von erwachsenen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, die in
eigenen Haushalten oder in Wohn- bzw. Pflegeangeboten leben, werden zudem
zusätzlich problemzentrierte und narrative Interviews zu subjektiven Lebenser-
fahrungen durchgeführt. Die Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten und
Sozialleistungen wird ebenfalls beleuchtet, eine breitere Analyse der Wirkung
äußerer Bedingungen auf die Lebenssituation, einschließlich politischer Leistun-
gen, erfolgt jedoch auch hier nicht. Sowohl an der Erstellung des Teilhabeberichts
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als auch der Teilhabebefragung sind Menschen mit Beeinträchtigungen und ihre
Interessensvertretungen in beratender Funktion als Beiräte beteiligt, ebenso an
den Untersuchungen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, die aber wie-
derum nicht auf die Lebenslagen, sondern auf Steuerungs- und Umsetzungsfragen
der Leistungen selbst bezogen sind.

Neben dieser Form politisch gesteuerter Teilhabeforschung haben sich zahl-
reiche Forschungsaktivitäten an den Hochschulen explizit unter dem Namen
Teilhabeforschung entfaltet, und das trotz teilweise erheblicher Probleme der
Drittmitteleinwerbung und in Bezug auf die Stellensituation bzw. die Kapa-
zitäten an den Lehrstühlen, um Forschungsaktivitäten durchführen zu können.
Kennzeichnend ist eine große Heterogenität, was die beteiligten Wissenschafts-
disziplinen betrifft. Das Feld erstreckt sich von der Pädagogik bei Behinderung
über die Rehabilitations- und Gesundheitswissenschaften bis zu den Disability
Studies. Hinzu kommen Forschungsaktivitäten innerhalb von Soziologie, Psycho-
logie, Medizin, Philosophie, Recht, Gender Studies. Selbst wenn man sich nur auf
das engere Feld von Rehabilitationswissenschaft und (Rehabilitations-, Sonder-
und Behinderten-) Pädagogik bezieht, divergieren bei vergleichbarer Zielsetzung
die jeweilig vorrangigen Forschungsrichtungen und Problemstellungen ebenso
wie die Leitbegriffe, denkt man z. B. an die auf den Schulbereich ausgerichtete
Sonderpädagogik mit ihrer deutlich stärkeren Orientierung am Inklusions- als am
Teilhabebegriff. Diese Heterogenität spiegelt sich in den zahlreichen unterschied-
lichen Fachgesellschaften und Fachzeitschriften wider; auf der Ebene der Praxis
besteht eine teils stark spezialisierte und auch separierte vielfältige Landschaft
beteiligter Professionen, Dienste, Einrichtungen, Verbände, Interessensvertretun-
gen, Rechtsgebiete und Zuständigkeiten der Leistungsträger. Die Heterogenität
der Perspektiven in Theorie und Praxis bezieht sich sowohl auf das Verständnis
von Teilhabe bzw. der Leitziele als auch auf den jeweiligen Fokus, der auf die
Lebenslage gerichtet wird.

Wenn man davon ausgeht, dass nur eine mehrdimensionale, d. h. somatische,
psycho-soziale und gesellschaftliche Faktoren umfassende Sichtweise der Kom-
plexität von Beeinträchtigung und Behinderung Rechnung trägt und das zentrale
Merkmal von Behinderung die erschwerte Teilhabe ist, dann lassen sich Fragen
der Lebensführung und Lebensbewältigung weder in der Theorie und Empirie
noch in der Praxis auf streng getrennte und spezialisierte ‚Interventionsbereiche
reduzieren. Unter einem Dach von Teilhabeforschung müsste diese Heterogenität
vielmehr in Inter- und Transdisziplinarität überführt werden. Röbbecke (2005,
S. 40) geht davon aus, dass es kein „gemeinsam geteiltes Verständnis“ der
Begriffe Interdisziplinarität, Multidisziplinarität und Transdisziplinarität gibt und
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es dies auch erschwere, „ein Forschungsfeld als interdisziplinär oder multidiszi-
plinär zu charakterisieren“. Sie spricht von interdisziplinärer Kooperation und für
deren Analyse sei vor allem „das Maß der gegenseitigen Abhängigkeit bedeut-
sam – also das Maß der Integration von theoretischen Ansätzen und Methoden“
(ebd.), das das Zusammenwirken fördert. Theoretische Begründungszusammen-
hänge und Konzepte müssen hier so etwas wie ‚Brücken‘ bilden können, damit
Anschlüsse zwischen den Disziplinen möglich und Übergänge sichtbar werden.
Mit dem Begriff der Teilhabe hat die Auseinandersetzung um Behinderung eine
Perspektive gewonnen, die das gewandelte Verständnis von Behinderung auf den
Punkt bringt und den unterschiedlichen Bemühungen eine Richtung vorgeben
kann. Inwieweit Aktivitäten so gebündelt werden können, dass sich Schwer-
punktbildungen abzeichnen, die großen Forschungsdesiderate bearbeitet werden
und Anschlüsse auch an internationale Forschungszusammenhänge möglich sind,
hängt auch davon ab, inwieweit die konstitutiven Begriffe den Gegenstandsbe-
reich so verdeutlichen, dass sie konzeptionell für die Forschung leitend werden
können und das interdisziplinäre Zusammenwirken ermöglichen.

3 Teilhabe als programmatisches Leitziel: Gehalt und
normative Bezüge

Der Teilhabebegriff übernimmt, teilweise für sich stehend verwandt, teilweise
auch in einer Reihe mit Inklusion, Partizipation und Selbstbestimmung genannt,
eine Funktion als Leitbegriff für Aktivitäten und Leistungen der Politik und der
Praxis. In der ICF (WHO, 2001) hebt er auf das Einbezogensein in Lebensberei-
che ab; im Teilhabebericht 2021 leitet der Begriff neben dem Lebenslagenkonzept
grundlegend die Darstellungen und zwar der UN-BRK folgend im Sinne der
vollen und wirksamen Einbeziehung in die Gesellschaft mit der Betonung
auf der sozialen Zugehörigkeit und Risiken des Ausschlusses (BMAS, 2021,
S. 28). „Teilhabe [im Original kursiv] ist dann gegeben, wenn eine Person
sozial eingebunden ist, d. h., wenn individuelle und umweltbezogene Fakto-
ren es ermöglichen, dass die Person die sozialen Rollen, die ihr wichtig und
ihrer Lebenssituation angemessen sind (z. B. in der Familie, im Beruf, in der
sozialen, religiösen und politischen Gemeinschaft), auch einnehmen und zu
ihrer Zufriedenheit ausfüllen kann. Teilhabe basiert also auf individuumsbezoge-
nen Voraussetzungen (z. B. Fähigkeiten) und gesellschaftlichen Voraussetzungen
(z. B. Arbeitsbedingungen)“ (DVfR & DGRW, 2012, S. 4). Aus dieser normativen
Bestimmung von Teilhabe resultiert für die AG Teilhabeforschung der Deut-
schen Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) und der Deutschen Gesellschaft für
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Rehabilitationswissenschaften (DGRW) ein primärer Fokus der Forschung auf
die soziale Einbindung in unterschiedliche Lebensbereiche, auf das aktive Sub-
jekt und auf die Handlungsebene in ihrer Abhängigkeit von äußeren Faktoren:
„Forschung mit dem Fokus Teilhabe legt besonderen Wert darauf, das Umfeld
sowie die Eigenaktivität und das Selbstverständnis der Person in ihren wechsel-
seitigen Abhängigkeiten zu verstehen. Von besonderer Bedeutung ist in diesem
Zusammenhang die Frage, wie sich der Handlungsspielraum der Person über
die Kontextfaktoren positiv beeinflussen lässt“ (ebd.). Eine enge Verbindung zu
Selbstbestimmung, die in dieser Begriffsbestimmung neben der Einbeziehung in
Lebensbereiche deutlich wird, besteht ebenfalls im Bundesteilhabegesetz (BTHG;
Fuchs et al., 2012). Der Bezug auf den Begriff Handlungsspielraum als mit dem
Lebenslagen-Konzept verbundener Begriff findet sich auch im Teilhabebericht
(BMAS, 2021, S. 19), ebenso bei Bartelheimer (2007), hier auch mit Blick auf
die Verwirklichungschancen nach Sen (2000).

In rechtlichen Zusammenhängen gilt Teilhabe als „unbestimmter Rechtsbe-
griff“ (Bartelheimer, 2007, S. 8), dessen Gehalt und dessen Reichweite (ab wann
spricht man von Teilhabe und ab wann von Ausgrenzung?) historisch relativ und
immer wieder neu zu bestimmen ist. Tatsächlich liegt der Fokus auch im Rechts-
verständnis auf der individuellen Lebensführung. Teilhaberechte stellen auf die
Gewährung von Rechten und Leistungsansprüchen für den Einzelnen ab; soziale
Rechte und soziale Leistungen sollen die Ansprüche der Sozialgesetzgebung, wie
sie im Sozialgesetzbuch I (Mrozynski, 2019) beschrieben werden, sichern. Als
Begriff findet sich Teilhabe in § 10 SGB I und in § 34 SGB XII (Flint, 2020),
aber auch im SGB II und er ist in der geplanten Neufassung des SGB VIII
(Ziegler, 2016) vorgesehen. Die einstigen ‚besonderen Lebenslagen‘ im Sozialge-
setzbuch XII stellten Risikolagen für Ausgrenzung dar. Das Sozialgesetzbuch IX
(SGB IX, Fuchs et al., 2012) stellte im Titel „Gesetz über die Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen“ den Anspruch der Sicherung von Lebenschan-
cen, also den Zugang zu Gütern und Handlungsfeldern der Gesellschaft, die für
die Lebensführung wichtig sind, heraus. Der Teilhabebegriff im SGB XII und
im SGB II bezieht sich aber auf ein Mindestmaß an menschenwürdiger Lebens-
führung (Existenzminimum), während das Bundesteilhabegesetz (BTHG) darüber
hinausgeht und die „volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft“ (§ 1 BTHG, Bundesgesetzblatt, 2016) sowie die Selbstbestim-
mung von Menschen mit Beeinträchtigung in den Fokus rückt. Die Rechtsnormen
heben somit ebenfalls auf Ausgrenzungsrisiken und den Einbezug in Lebensbe-
reiche ab, die Form und die Qualität des Einbezugs bleiben aber jenseits des
Verfügens über Sozialgüter im Rahmen des Existenzminimums offen. An anderen
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Stellen der Sozialgesetzgebung wird von Teilnahme gesprochen, z. B. im Sozial-
gesetzbuch VIII (Marburger, 2019) mit Blick auf Partizipation (Beteiligung) und
Mitgestaltung. Die verfassungsrechtliche Unterscheidung zwischen Teilhabe- und
Teilnahmerechten kehrt wieder in der demokratietheoretischen Unterscheidung
von Teilhabe und Teilnahme (Schultze, 2007; Schnurr, 2018). Dies verweist auf
eine wichtige Differenz: Teilnahme bezieht sich auf die Mitgestaltung und aktive
Beteiligung des Individuums. Mit dem Teilhabebegriff ist also die Teilnahme
nicht gleich zu setzen und die damit aufgeworfene Frage der Beteiligung und
deren Art und Weise mit dem Begriff nicht automatisch umfasst. Welti (2008)
arbeitete heraus, dass bereits im SGB IX durch die dort eingeräumten Mitge-
staltungsmöglichkeiten auch eine politische Dimension enthalten ist. Sie ist aber
weder konstitutiv für das Grundverständnis des SGB IX an sich noch für das
BTHG, auch wenn der Mitbestimmung hier noch mehr Bedeutung zukommt.
Auch ist mit der Vergabe von Rechten und der Gewährung von Leistungen
nicht gesagt, dass auch eine Teilnahme erfolgt, also der Adressat der Leistung
sein Recht wahrnimmt und ob und wie er dann tatsächlich aktiv an Feldern der
Lebensführung teilnimmt. Der Teilhabegriff impliziert somit m. E. nicht automa-
tisch die Art und Form der Beteiligung, ist nicht mit demokratischer Beteiligung
gleichzusetzen bzw. ist diese nicht selbstredend einbegriffen.

Was die Bewertung von Teilhabe betrifft, sind die auf der Gesetzesebene dif-
ferierenden Maßstäbe („Mindestmaß an menschenwürdiger Lebensführung“ oder
„volle und wirksame Teilhabe“), nicht ohne weitere normative Klärungen und
theoretische Begründungszusammenhänge zu bestimmen. Vom anderen Ende her
gedacht werden Risiken der Teilhabe bzw. Ausgrenzungsrisiken vorrangig an
Schwellenwerten der Unterversorgung festgemacht, wie sie in der Sozialbericht-
erstattung, z. B. im Armuts- und Reichtumsbericht (Voges, 2003; BMAS, 2017)
intensiv diskutiert werden. Diese Schwellenwerte beziehen sich aber auf grup-
penbezogene, nicht auf individuelle Möglichkeiten der Lebensführung und lassen
auch den Aspekt der individuellen Nutzung und Wirkung außer Acht. Aber bereits
auf dieser Ebene stellt sich neben der Frage der Auswahl der Indikatoren das
Problem, „wo die Schwelle angesetzt wird, um im jeweiligen Bereich zwischen
‚normaler‘ oder ‚guter‘ Lebensqualität einerseits und ‚prekärer‘ Lebensqualität
bzw. ‚Unterversorgung/Deprivation‘ andererseits unterscheiden zu können. Die
Schwellen, die sich von der Datenlage her anbieten, sind je nach Indikator unter-
schiedlich klar […], sodass auch eine Definition, ab wann eine Lebenslage als
‚benachteiligt‘ gelten soll, durch die Qualität der verfügbaren Daten begrenzt
wird“ (Engels, 2006, S. 7). Der Begriff der Benachteiligung verweist auf soziale
Ungleichheit und damit auf gesellschaftliche Verhältnisse als Ansatzpunkt der
Veränderung. Reumschüssel-Wienert (2017) stellt in diesem Zusammenhang in
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kritischer Absicht heraus, dass der Teilhabebegriff die soziale Frage als Bezugs-
punkt der Beurteilung gesellschaftlicher Zustände abgelöst habe. Der Fokus der
vorgestellten Begriffsbestimmungen liegt tatsächlich auf der Lebensführung des
Einzelnen, aber Kontextfaktoren werden immer gleichrangig mitbenannt. Neben
Art und Qualität des Einbezugs zeichnet sich dennoch in der Frage, welche äuße-
ren Einflüsse thematisiert werden und wo die Ansatzpunkte der Gestaltung liegen,
Klärungsbedarf ab. Auf der Ebene der Praxis kehrt diese Kritik an der normativen
Zielrichtung des Teilhabebegriffes in den Auseinandersetzungen zur Einführung
des Teilhabebegriffes in das SGB VIII wieder (u. a. Ziegler, 2016) wo eine indivi-
dualisierende Verengung der bisherigen, auf Sozialisation, soziale Problemlagen
und soziale Verhältnisse gerichteten Perspektive und ein Verlust der bisherigen
Bedeutung der demokratischen Partizipation im Rahmen der Erziehungshilfen
moniert wird.

Die bis hierher skizzierten normativen Implikationen werden durch die UN-
BRK (UN, 2006) nochmals verstärkt: erstens wird mangelnde Teilhabe auf die
Frage bezogen, ob und in welcher Form es sich dabei um Menschenrechtsverlet-
zungen handelt. Zweitens erzwingen die Normen der UN-BRK Konsequenzen:
das, was Teilhabe immanent ist, nämlich dass es um Wirkungen geht, die auf
die Lebenslage entfaltet werden sollen, wird mit den sozialen, wirtschaftlichen
und kulturellen Menschenrechten deutlich gestärkt. Die Wirksamkeit, Vielfalt
und Angemessenheit der Maßnahmen sind hierauf, auf die Erhöhung der Optio-
nen für die Lebensführung im Sinne der Selbstbestimmung, zu beziehen; genau
so ist auch die Wirkungsorientierung im BTHG zu verstehen (Engel & Beck,
2018). In das Wechselspiel zwischen Individuen und ihr Umfeld sind deshalb
auch die Maßnahmen einzubeziehen, die zudem eine klare normative Ausrich-
tung haben sollen. Die Zivilrechte wiederum rücken Anti-Diskriminierung und
bürgerliche Freiheitsrechte ins Zentrum. Daraus ergibt sich auch die Frage der
Beteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen an der Forschung und letzt-
lich auch, inwiefern Teilhabeforschung selbst politisch ist. Drittens geht mit dem
Menschenrechtsbezug eine globale Perspektive einher. Die Frage der Menschen-
rechte geht einerseits aus von Not, Elend, Flucht, Krieg – und Ursachen wie
Folgen von Behinderung stehen damit in Zusammenhang; andererseits geht es
nach Frank Nullmeier aber auch „um weltweite Standards eines guten Lebens
und eines guten Gemeinwesens“ (2016, S. 11). Die bisher aufzeigten Bezüge
verdeutlichen, dass dem Verhältnis zwischen Theorie, Empirie und Normativität
in der Teilhabeforschung eine herausgehobene Bedeutung zukommt.
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4 Ansatzpunkte für konzeptionelle Klärungen mit
Blick auf Mehrebenen-Untersuchungsdesigns

4.1 Teilhabe als sozialpolitisches Kernproblem: Erhöhung
individueller Lebenschancen durch kollektive
Verteilung!?

Sowohl dem Begriff der Teilhabe, als auch dem der Partizipation, der Inklusion,
sozialen Ungleichheit, Behinderung und Lebenslage unterliegt ein Reformwert
(vgl. Weisser, 2012); sie alle weisen auf Problemlagen und deren Verände-
rung hin. Hopmann (2021) hat am Beispiel von Inklusion und dem Ansatz der
Verwirklichungschancen (Capabilities Approach; Sen, 2000; Nussbaum, 2011)
herausgearbeitet, dass und inwiefern diese Begriffe nicht nicht-normativ sein kön-
nen, weil immer deskriptive und normative Anteile miteinander verwoben seien.
Es stelle sich also nicht die Frage, ob diese Konzepte mit normativen Maßstä-
ben einhergingen, sondern welchen Begründungen sie folgen (Hopmann, 2021,
S. 88). Aus der Unmöglichkeit, normative Aspekte zu hintergehen, leitet sich
für die Theoriebildung, -begründung und für die Forschung ab, dass die unter-
liegenden Normen zunächst aufgedeckt werden müssen, damit man sie und die
damit in der Regel verbundenen Spannungsfelder weiter klären und bearbeiten
kann. Das bedeutet konkret, dass die Normen und Entscheidungen bzgl. des Ent-
stehungszusammenhangs des Problems, das wissenschaftlich gelöst werden soll,
aufgedeckt und dann reflektiert werden müssen. Im Begründungszusammenhang
selbst gilt es dann, „ideologische Verzerrungen auszuschalten und intersubjek-
tive Überprüfbarkeit anzustreben. Die Begegnung zwischen Wissenschaft und
Werturteil muss ausgehalten werden“ (Thimm, 1972). Theorien sind Vermutungs-
wissen, besitzen vorläufige Gültigkeit, müssen revidierbar sein. Das sind sie nur,
wenn sie systematisch und logisch geklärt, nachvollziehbar sind, der Selbst- und
Fremdkritik sowie der Evaluation ausgesetzt werden, auch um Immunisierung
oder Ausblendung bereits entwickelter Entwürfe zu verhindern. Dennoch stellt
jede Problemwahl im Forschungsprozess eine bestimmte Auswahl, einschließ-
lich blinder Flecken dar, sie erfolgt also bereits normativ. Zwischen Erkennen
und Werten kann so verstanden auch kein reiner, sondern nur ein hypotheti-
scher Unterschied gemacht werden. Gleichzeitig kann eine kritische Wissenschaft
nur in einem offenen demokratischen gesellschaftlichen Rahmen erfolgen, was
wiederum Folgen für die Verpflichtungen der Wissenschaft hat. Selbst eine sehr
offen gehaltene Verpflichtung zur Verbesserung gesellschaftlicher Wirklichkeit ist
eine normative Setzung in reformerischer Absicht. Hier geht es um den Verwen-
dungszusammenhang der Forschung, also wozu sie beiträgt oder beitragen soll
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(vgl. hierzu ausführlich Beck & Jantzen, 2004). Eine Bestimmung des zentralen
Problems von Teilhabe lässt die normative Problematik klarer hervortreten und
diese Offenlegung kann dann der Klärung sowohl von möglichen Anschlüssen
auf der Ebene der theoretischen Begründungszusammenhänge als auch der Frage
des Verhältnisses zwischen der Wissenschaft bzw. der Forschung und der (politi-
schen) Gestaltung von sozialen Verhältnissen dienen. Eine solche Bestimmung hat
Christian von Ferber bereits 1977 in seiner grundlegenden und m. E. für den hier
skizzierten Zusammenhang noch immer relevanten Analyse des Verhältnisses von
Soziologie und Sozialpolitik unternommen. Als Kernfrage der Sozialpolitik sieht
er das Verteilungsproblem an und damit steht Teilhabe als sozialpolitische Norm
in engstem Zusammenhang, weil es um die Steuerung von Lebenslagen durch die
Herstellung und Verteilung von Sozialgütern (von Ferber, 1977, S. 30) geht, nicht
nur, aber besonders für „Personenkreise in spezifischen Situationen“ (ebd., S. 31).
Dafür muss ein Prozess der Anerkennung und Durchsetzung von Ansprüchen
durchlaufen werden, also der Problemformulierung und der Problemnormierung
und diesen Prozessen liegen im Kern Konflikte in der Frage der Interessensartiku-
lierung und -durchsetzung zugrunde. Auf die Durchsetzung folgt die Verteilung
von Gütern für Gruppen, denen „Standards für die Lebenslage“ (ebd.) und damit
ein bestimmtes Maß an materiellen, aber auch immateriellen Gütern (wie Bil-
dung oder Kultur) garantiert werden. Diesen Garantien entspricht nach von Ferber
aber „nur dann eine gesellschaftliche Realität, wenn sie in der Dimension körper-
lich/zeitlicher Existenz festgemacht werden. Wirklich ist nicht die sozialpolitische
Zielgruppe – diese ist eine wissenschaftlich-verwaltungsbezogene Konstruktion
–, wirklich ist die körperlich/zeitliche Existenz von Personen, deren Lebenssi-
tuation auf die Standards von Sozialgütern bezogen und von dorther interpretiert
wird“ (ebd.). An der Verbesserung der bei einer Person bestehenden Problem-
lage müsste sich die Leistung messen lassen, der Bezug auf „das Hier und Jetzt
konkreter Personen und ihrer Bedürfnisse ist unverzichtbar“ (ebd.). Das zentrale
Problem der Sozialpolitik entsteht so nach von Ferber weniger mit auf Kol-
lektive hin entworfenen und bezogenen Maßnahmen und Leistungen, „sondern
mit den Individuen, die eingebunden in den Stoffwechsel mit der Natur und
auf einen irreversiblen Zeithorizont fixiert wesentliche Lebenschancen aus der
gesellschaftlichen Produktion als Sozialgüter erhalten“ (ebd.). Damit kann sich
aber weder die Zielsetzung noch die Wirkung der Leistungen nur an objekti-
ven, auf die Bevölkerung insgesamt oder auf Bevölkerungsgruppen bezogenen
Maßen der ‚Versorgung‘ bemessen, was wiederum Folgen für die Problemformu-
lierung und die Steuerung hat. Zwischen die makrostrukturelle Steuerung und die
individuelle Situation treten zudem die Leistungserbringer, die beteiligten Orga-
nisationen und Professionen (ebd., S. 30), sodass vor allem dort, wo es nicht
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um Geld- oder Sachleistungen, sondern um personenbezogene Dienstleistungen
(grundlegend hier: Gross & Badura, 1977) geht, die Umsetzung indirekt erfolgt
und einer Vielzahl von Bedingungen unterliegt, die auch zu Schnitt- und Bruch-
stellen in der Umsetzung führen (Beck, 1994; Beck & Greving, 2012). Wenn
es also um Lebenschancen des Einzelnen geht, müssten diese mesostrukturellen
Bedingungen und ihre Wirkung miteinbezogen werden.

Tatsächlich lenkt der Teilhabebegriff durch seinen Subjekt- und Kontextbezug
den Blick genau auf diese konkreten sozialräumlichen, mikro- und mesostruktu-
rellen Bedingungen, in deren Rahmen sich die Wirkungen entfalten. Teilhabe
kann deshalb als Anzeiger der Wirkung von Leistungen (Sozialgütern) ver-
standen werden und zwar bezogen auf ein Verständnis der Verbesserung von
Lebenslagen im Sinne von Nahnsen, 1992, als den Handlungsspielräumen des
Einzelnen für eine selbstbestimmte Lebensführung. Für die Teilhabeforschung
folgt daraus, dass sich der Fokus von der Makroebene der politischen Steuerung
und von gesellschaftlichen Teilsystemen über die Meso-Ebene von Institutio-
nen, Organisationen, Infrastrukturen bis auf die Mikro-Ebene der alltäglichen
Lebensvollzüge und die Frage, wie Menschen ihr Leben gestalten und bewäl-
tigen können, erstreckt, dass es vor allem um Wechselwirkungen, Einflüsse und
Beziehungen geht und dass Teilhabe mehr umfasst als Stufen und Formen von
In- oder Exklusion in gesellschaftliche Teilsysteme.

Bereits von Ferber hat hier darauf hingewiesen, dass für „sozialwissenschaft-
liche Theorien im weitesten Sinne […] das Problem der Gewichtung von Mikro-
und Makrobereich [entsteht] und eine Aufspaltung, die den Gegenstandsbereich
nur je aus der spezifischen Perspektive (also entweder handlungs- oder struktur-
theoretisch) konstruiert, die „fatale Konsequenz“ habe, „daß es – von seltenen
Ausnahmen abgesehen – (Norbert Elias) [im Original kursiv] bisher nicht über-
zeugend gelungen ist, Gesellschaftsprozesse und [im Original kursiv] individuelle
Lebenslagen miteinander zu verknüpfen“ (von Ferber, 1977, S. 26). Die ana-
lytische Trennung der verschiedenen Ebenen und die Bearbeitung anhand je
unterschiedlicher Theorien sei eine Hilfskonstruktion und dürfe nicht einer „Be-
arbeitung der Probleme im Wege (stehen), in denen individuelle Lebenschancen
durch makrosoziale Zusammenhänge gestaltet werden“ (ebd.). Eine einheitliche
Theoriebildung steht tatsächlich bis heute aus; allerdings haben soziologische
Ansätze wie der von Elias dazu geführt, dass es nicht mehr darum geht, ob man
entweder struktur- oder aber handlungstheoretische Ansätze verfolgt, sondern wie
sie zueinander in Beziehung stehen. Es spricht m. E. deswegen nichts gegen den
Einbezug unterschiedlicher Theorien, aber es ist wichtig, dass Anschluss-Stellen
an die jeweilige andere Perspektive (z. B. im Verhältnis von meso- zu mikro-
logischen Aspekten) vorhanden sind und es einen gemeinsamen Bezugspunkt
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gibt, der den Fokus auf die Problemstellung und deren Analyse und Interpre-
tation leitet. Dies gilt umso mehr, weil diese Ebenen nicht (mehr) hierarchisch
über- oder beziehungslos nebeneinander zu denken sind; vielmehr geht es um
komplexe Gefüge von mehr oder weniger direkten oder indirekt wirksamen
Einflüssen und von Wechselwirkungen. Eine entscheidende Stelle, um solche Ver-
bindungen zwischen Handlungs- und Strukturtheorien herzustellen, ist m. E. der
Einbezug der mesostrukturellen Ebene des unmittelbaren räumlichen und sozialen
Umfelds von Menschen und der Organisationen als den konkreten Schaltstellen
der gesellschaftlichen Teilsysteme. Diese Ebene wird bei von Ferber nicht explizit
angesprochen, aber sie stellt dort, wo es um die Umsetzung von Ansprüchen geht,
genau die Schaltstelle dar, an der makrostrukturell normierte Leistungsansprüche
auf konkrete Bedarfslagen treffen und sich die Frage der Umsetzung und Herstel-
lung einer bedarfsgerechten Leistung und deren Inanspruchnahme und Wirkung
stellt. Verbindungen lassen sich hier entsprechend in beide Richtungen herstel-
len: einmal mit Blick auf das Verhältnis zwischen der Problemformulierung und
-normierung sowie der Implementation und Steuerung auf der Makro-Ebene und
der Umsetzung und eigentlichen ‚Herstellung‘ der Leistung, die einen Bedarf
erfüllen soll auf der Meso-Ebene; und zum anderen zwischen der Meso-Ebene
und der Seite der Adressat*innen mit ihren konkreten, sozialräumlich geprägten
Bedingungen der Lebensführung. Für sie geht es im Kern darum, materielle und
immaterielle Bedürfnisse angesichts eingeschränkter Möglichkeiten der selbstbe-
stimmten Gestaltung der Lebensführung mit ihren je spezifischen Anforderungen
und Belastungen erfüllen zu können. Die Meso-Ebene kann als Brücke zwischen
makro- und mikrotheoretischen Ansätzen fungieren.

Entsprechend erstrecken sich auch Forschungsfragen nach der Implemen-
tation und nach der Wirkung, die für Teilhabe-Forschung einen besonderen
Stellenwert haben, von der Makro- über die Meso- bis zur Mikro-Ebene. For-
schungsbedarf besteht klar auch für jede Ebene an sich, z. B. was Daten betrifft,
die nicht nur Einblick in Lebensbedingungen oder durchschnittliche Vergleichs-
werte geben, sondern Risiken und Ausgrenzungen angeben und dies mit Blick
auf Konstellationen, die durch das Zusammenwirken der Teilhabe-Dimensionen
entstehen. Was qualitative Untersuchungen zu Lebensführung und Lebensbewäl-
tigung betrifft, besteht hier ebenfalls noch erheblicher Forschungsbedarf, u. a.
fehlen narrativ-biografische, auch Längsschnitt-Untersuchungen und Untersu-
chungen zu Entwicklungsverläufen in unterschiedlichen Settings. In jedem Fall
müsste aber Teilhabeforschung, wenn man davonausgeht, dass es dabei um Wir-
kungen auf Lebenschancen geht, noch darüber hinausgehen und Aufschluss über
Einflüsse struktureller und sozialer Kontextfaktoren auf die individuelle Lebens-
führung und -bewältigung geben, bis hin zu Steuerungs- und Umsetzungsfragen,
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zur Frage der Inanspruchnahme von Rechten und den Zugang zu Leistungen.
Grundsätzlich besteht aber ein besonders gravierendes Defizit an Wissen, was die
eigentlich mit Teilhabe angezielten Möglichkeiten der Verbesserung von Hand-
lungsspielräumen der Menschen betrifft, also die Wirkung und Wirksamkeit im
Sinne der Lebenschancen der Menschen, einschließlich der Bedingungen, Chan-
cen und Grenzen eines entsprechenden Wandels der Leistungen und Angebote.
Hierin liegt m. E. auch der qualitative Unterschied zur Sozialberichterstat-
tung und zur Erforschung von Stufen und Formen der In- oder Exklusion aus
Lebensbereichen. In diesem Zusammenhang bedeutet Teilhabeforschung auch,
die Verbesserung der Handlungsspielräume von Studierenden und Wissenschaft-
ler*innen mit Beeinträchtigung zu untersuchen, u. a. die Frage, ob es andere
Mittel und Wege braucht als die vorhandenen und welche Wirkung Bedingun-
gen wie befristete Verträge, Ansprüche an Mobilität, Finanzierungsrichtlinien für
Drittmittelprojekte usw. auf die Handlungsspielräume haben.

Nun stehen mit dem wissenschaftlichen Konzept der Lebenslage (Nahn-
sen, 1975, 1992; vgl. zu Rezeption Beck & Greving, 2011), dem Konzept
der Lebensführung (Wansing, 2016), dem Konzept der Verwirklichungschan-
cen (Capabilities Approach; Sen, 2000; Nussbaum, 2011) prinzipiell solche
Mehrebenen-Modelle bereit, die alle in irgendeiner Weise das Gefüge und Wech-
selspiel struktureller und handlungsbezogener Bedingungen thematisieren und auf
die im Zusammenhang mit Teilhabe vielfach Bezug genommen wird. Ein solches
Mehrebenen-Modell unterliegt auch dem bio-psycho-sozialen Behinderungsver-
ständnis der ICF. Sie sind alle komplex, sie sind prinzipiell der interdisziplinären
Bearbeitung zugänglich, sie sind aber nicht per se forschungsleitend. Sie beru-
hen – in je unterschiedlicher Weise und Ausprägung – auf wissenschaftlichen
oder philosophisch-anthropologischen Begründungen und sie sind zugleich nor-
mativ fundiert oder motiviert (und dies in unterschiedlichem Ausmaß). Sie bieten
einen Rahmen für die Analyse und Bearbeitung der Ebenen und der Beziehun-
gen zwischen ihnen. Sie geben aber nicht per se vor, wie man die Beziehungen
im Einzelnen zu denken hat und welche Theorien geeignet sind, um sowohl für
die Phänomene auf den je unterschiedlichen Ebenen als auch für die Beziehun-
gen zwischen ihnen geeignete Begründungszusammenhänge bereitzustellen sowie
als ‚Brückenkonzepte‘ für die interdisziplinäre Bearbeitung zu dienen. Als die
mit der zentralen Problemstellung verbundenen normativen Fragen kristallisieren
sich wesentlich drei Bereiche heraus, auf die hin Theoriebezüge, das Verhältnis
von Forschung und Gestaltung und die Frage der Wechselwirkungen zwischen
Struktur- und Handlungsebene diskutiert werden können:
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a) die Differenzierung von Zweck (Verbesserung von Lebenslagen und Selbstbe-
stimmung), Ziel und Mittel,

b) die konzeptionelle Begründung der Wirkungen gesellschaftlicher und indivi-
dueller Teilhabe und Partizipation und der mit Interessen und der Verteilung
von Zugängen und Gütern verbundenen Konflikte sowie

c) das Verständnis des Verhältnisses von Subjekt und Kontext.

Nachfolgend wird dafür auf das Lebenslagenkonzept Bezug genommen, weil es
per se Wechselwirkungen zwischen einzelnen Teilhabe-Dimensionen in den Bick
nimmt, allerdings ohne, dass dies bisher ausreichend empirisch umgesetzt wurde.
Zum zweiten werden hier die Differenzen zwischen der Erforschung und Gestal-
tung von Lebensverhältnissen deutlich; drittens wird der Bezug zum Subjekt
nicht ausgeklammert, aber die Grenze zwischen der individuellen Nutzung von
Handlungsspielräumen und den äußeren Bedingungen relativ klar markiert. Dabei
werden die ‚äußeren‘ Bedingungen aber so gefasst, dass auch sehr unmittelbare,
mesostrukturelle Gegebenheiten in ihrer Wirkung auf Lebenslagen in den Blick
genommen werden, sodass eine strukturtheoretische Re-Interpretation von hand-
lungstheoretischen Zusammenhängen und auch umgekehrt möglich wird; dieses
Potenzial wird m. E. nicht ausreichend wahrgenommen. Ebenfalls nicht ausrei-
chend gesehen wird m. E., dass der Begriff Lebenslage bereits auf die Wirkung
abhebt, nämlich Lebenschancen und nicht auf die Einbeziehung in Lebensberei-
che an sich. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass das Lebenslagenkonzept
erhebliche Anforderungen an die Operationalisierung stellt und die Erfassung der
Ebene der individuellen Lebensführung und der Nutzung und Wirkung von Hand-
lungsspielräumen nicht automatisch umfasst ist, sondern hier analytisch weitere
Differenzierungen erforderlich sind.

4.2 Lebenschancen als Zweck der Teilhabe

In allen Begriffsbestimmungen wird Teilhabe als Ziel an sich betrachtet, aber
letztlich immer in den Bezug zur Lebenslage oder zur (stärker mikrotheoretisch
basierten) Lebensführung gesetzt. Z.T. wird explizit von Handlungsspielräumen
oder von Verwirklichungschancen gesprochen, die realisiert bzw. verbessert wer-
den sollen. Teilhabe ist – wie Inklusion und Partizipation auch – kein Zweck
an sich und es ist weder damit gesagt, wo der Ansatzpunkt der Veränderung
liegt, noch wird damit eine Bewertung impliziert. Diese Differenzierung kann
eine explizite oder implizite, womöglich affirmative Gleichsetzung von Teilhabe
mit Vorstellungen einer bestimmten Qualität verhindern: dass die Teilhabe z. B.
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am Arbeitsmarkt an sich gut ist und dies nur noch selbstreferent durch Forschung
zu bestätigen ist bzw. allenfalls noch Ansatzpunkte zur Verbesserung aufzuzeigen
sind. Denn hier besteht die Gefahr, dass sich der Blick so auf die Erfor-
schung der Förderung einer individuellen Teilhabefähigkeit, -kompetenz oder
von ‚Functioning‘ verengt (zur Problematik des Kompetenzbegriffes in diesem
Zusammenhang vgl. Bude, 2015). Teilhabe in dieser Weise bezüglich des Zwecks
analytisch zu hinterfragen anstatt ihn vorauszusetzen, eröffnet weitere Fragen, die
zur weiteren Differenzierung und damit zur Klärung und Begründung beitragen
können: wie kann sich eine individuelle Handlungsfähigkeit z. B. für eine beruf-
liche Tätigkeit entwickeln, wie lässt sich die Qualität beruflicher Tätigkeit als
Kontextfaktor für die Lebensführung begründen, wie können entsprechende Set-
tings gestaltet werden und welche konkreten strukturellen Bedingungen, z. B. des
Wirtschaftssystems, wirken auf diese Settings ein?

Im Lebenslagenkonzept (zur Begriffs- und Gegenstandsgeschichte vgl. aus-
führlich Beck & Greving, 2011) nach Nahnsen (1975, 1992) stellt die Lebenslage
den von außen (also sozial und strukturell) bestimmten Handlungsspielraum des
Einzelnen für die Entfaltung und Verfolgung wichtiger Interessen – das Gesamt
der Lebenschancen – dar. Die Attraktivität des Konzepts in der Forschung beruht
auf seiner Mehrdimensionalität, operational leitend für die Untersuchung wer-
den in der Regel aber Lebensbedingungen in unterschiedlichen Lebensbereichen.
Tatsächlich geht es aber um das Gesamt an Lebenschancen, das aus dem Zusam-
menwirken der einzelnen Handlungsspielräume resultiert, die etwas anderes als
Lebensbereiche sind. „Wegen der Interdependenz aller sozialen Prozesse und der
unentwegten Integration aller für die Interessenbefriedigung des Einzelnen rele-
vanten sozialen Verhältnisse zur Lebenslage als Einheit, wirkt sich jeder ändernde
gesellschaftspolitische Einfluss auf die gesamte soziale Position des Einzel-
nen aus. Die gegebene gesellschaftliche Ordnung stellt sich demnach als ein
Geflecht von Lebenslagen dar, deren jeweilige Werte sich danach bemessen, bis
zu welchem Grade ihre jeweiligen individuellen Inhaber Grundanliegen (wichtige
Interessen) befriedigen können“ (Nahnsen, 1992, S. 103). Weil sich der Begriff
Handlungsspielraum auf den Einzelnen bezieht und zudem auf einer Konzeption
von Interessen oder Grundanliegen aufruht, deren Erfüllung einen anderen Vor-
gang als die Bereitstellung von Zugängen zu Lebensbereichen oder von Gütern
darstellt, werden in Untersuchungen häufig Handlungsspielräume entweder gar
nicht untersucht oder es wird angenommen, dass mit bestimmten Bedingungen
auch die Entfaltung und Verfolgung von Interessen gewährleistet ist. Dabei wird
aber zweierlei übersehen: erstens beeinflussen sich die Spielräume gegenseitig,
sodass mindestens eine Betrachtung der Beziehungen zwischen den einzelnen
Dimensionen auch auf der makrostrukturellen Ebene erforderlich ist und zweitens
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geht es explizit darum, darüber hinaus die Wirkung auf den Einzelnen dahin-
gehend zu analysieren, inwiefern die Spielräume Optionen beinhalten, zu einer
individuell als sinnhaft erlebten Lebensführung zu gelangen. Nahnsen betont hier
die Realisierungsmöglichkeiten für unterschiedliche Grundanliegen: es geht um
die Vielgestaltigkeit der Lebensentwürfe (Nahnsen, 1992, S. 4), um Selbstbestim-
mungschancen und die Verringerung von unnötigen Zwängen und Belastungen;
eine normative Präzisierung, die m. E. gerade im Zusammenhang von Behin-
derung und Benachteiligung von außerordentlicher Relevanz ist. Die Betonung
der Selbstbestimmungschancen resultiert aus dem Anspruch, gesellschaftlichen
Wandel zu ermöglichen entgegen der Festschreibung einer bestimmten Ordnung
und aus der Sicht auf das Individuum, dessen Lebensführung in erster Linie
für sich selbst sinnhaft sein soll. Eine weitere wichtige Präzisierung erfolgt
durch die Konzentration auf die zentrale Problemstellung anhand des „Betrof-
fenheitspostulats“: Nahnsen meint damit die Orientierung an der Betroffenheit
des Einzelnen bezüglich der Möglichkeit, „sein Leben nachhaltig und perspekti-
visch nach eigenem Ermessen zu gestalten“ (ebd., S. 106). Sozialpolitik soll dort
einsetzen, wo der Versuch, die eigenen Lebensverhältnisse aus eigener Kraft zu
verändern, dazu führt, dass Ressourcen so verbraucht werden, dass keine Ver-
besserung entsteht (ebd., S. 115). Den Ansatzpunkt dafür bilden Grenzniveaus
der Lebenslage, die bewusst von Schwellenwerten der Unterversorgung oder des
Existenzminimums abgegrenzt werden. Da es um den Spielraum geht, um „er-
folgreich die Perspektiven der Lebensgestaltung ändern zu können“, sind die
Aussichten umso besser, „je weniger die gesellschaftlichen Umstände die Aus-
gangslage restringieren“. Ein Grenzniveau ist nach Nahnsen dann erreicht, „wenn
mit dem Versuch, eine alternative Lebensgestaltung zu erreichen, ein überdurch-
schnittliches Verschlechterungsrisiko für die Ausgangslage verbunden ist“ (ebd.,
S. 114).

Das Lebenslagenkonzept ist mit der doppelten Absicht der wissenschaftlichen
Begründung und der politischen Gestaltung entwickelt worden. Dabei soll die
politische Gestaltung durch Rechtsvorschriften und Leistungsansprüche auf die
Lage zielen und gerade nicht bestimmte Grundanliegen und die Art und Weise
der Nutzung der Spielräume vorschreiben. Die Betonung, dass der subjektive
Umgang mit der Lebenslage von der Lebenslage an sich getrennt werden soll,
bezieht sich auf die Politik (!): der Umstand, dass Personen, die sich in ver-
gleichbaren Lagen befinden, unterschiedlich damit zurechtkommen, rechtfertigt
gerade keinen politischen Eingriff in die individuellen Handlungsmöglichkeiten
oder Haltungen des Einzelnen, weil es dazu führen würde, dass trotz vergleich-
barer Lagen keine gleichberechtigten Ansprüche entstehen würden. Im Einzelfall
könnte dann z. B. ein Anspruch auf Teilhabe-Leistungen nicht erfüllt werden, weil
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jemand bis zur Antragstellung mit reinen Pflege-Leistungen ausgekommen ist,
ohne zu wissen, wie und aus welchen Gründen. Es hieße in der Folge auch, dass
sich insgesamt keine Maßnahmen zur Gestaltung der sozialen Verhältnisse mehr
ableiten, sondern allenfalls individuumsbezogene Interventionen. Umgekehrt
bedeutet dies aber gerade nicht, dass in die Zielsetzung und in die Betrachtung
der Wirkungen der Beitrag zur Erhöhung der Selbstbestimmungschancen in der
Frage eigener Lebensentwürfe und von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten
nicht eingeht. Das ist aber etwas anderes als der konkrete individuelle Umgang,
der auch von biografischen Erfahrungen und den Möglichkeiten der Entwick-
lung von Interessen und von Handlungsfähigkeit abhängt. Dieser Unterschied ist
analytisch und entsprechend für die Anbindung an Theoriebezüge und die For-
schung von erheblicher Bedeutung. Was den normativen Aspekt des Entstehungs-
und Verwendungszusammenhangs des zentralen Problems betrifft, ist die Ver-
bindung zur Teilhabeforschung m. E. deswegen gut gewährleistet, weil die aus
dem Lebenslagenkonzept resultierende sozialreformerische Absicht gerade nicht
ausschließlich inhaltlich, sondern der Richtung nach festgelegt wird und damit
eher ein politiktheoretisch begründetes übergeordnetes Maß an die Politik selbst
angelegt wird. Auch die Frage, was als Problemlage gilt, wird nicht anhand fes-
ter Kategorien von sozialen Problemen und Anspruchskategorien bestimmt, weil
diese erst das Ergebnis von Durchsetzungsprozessen sind, die es gerade zu hin-
terfragen gilt. Zur wissenschaftlichen Begründung liegen, was die Theoriebezüge
betrifft, konflikt-, macht-, ungleichheits-, sowie implementations- und steuerungs-
theoretische Ansätze nahe, mit Blick auf a) Prozesse der Interessensdurchsetzung,
b) Prozesse der Problemformulierung und -normierung von Ansprüchen, c)
Steuerungs- und Verteilungsfragen. Durch den Bezug auf Spielräume für die
Lebensgestaltung können sie eine spezifische Ausrichtung gewinnen, die die
interdisziplinäre Bearbeitung leitet. Durch den Bezug auf Selbstbestimmung und
die im Mittelpunkt stehende Frage der Interessensartikulation und -durchsetzung
gewinnen zudem die politische Partizipation und entsprechende Theoriebezüge
vor dem Hintergrund sozialer Ungleichheit eine besondere Bedeutung. Partizipa-
tion bezeichnet das Verhältnis der Subjekte zum Sozialen bzw. Gesellschaftlichen,
die „Einflußnahme auf das subjektiv Ganze“ (Scheu & Autrata, 2013), die aktive
Beteiligung an und Einflussnahme auf Entscheidungen und Entwicklungen, die
das eigene Leben im Rahmen einer Gemeinschaft (von einzelnen Institutionen bis
zur Gesamtgesellschaft) betreffen. Partizipation bezeichnet aber auch die Teilhabe
an den Ergebnissen dieser Entscheidungen – also an den Handlungsfeldern und
Gütern der Gesellschaft (vgl. ausführlich Beck & Sturzenhecker, 2021; Schnurr,
2018). Dies setzt Möglichkeiten des Zugangs zu den gesellschaftlichen Hand-
lungsfeldern und Institutionen voraus, der aber nicht per se die Möglichkeit, auch
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aktiv mitzubestimmen, also Teilnahme zu entfalten, mit umfasst. Partizipation
bindet Teilhabe in den Rahmen demokratischer Beteiligung und demokratischer
Aushandlungsprozesse von Konflikten und Interessen ein und stellt sowohl ein
Struktur- als auch ein Handlungsprinzip dar (Kaase, 1994, S. 443). In Beziehung
gesetzt werden müssen diese Theorie-Ansätze dann mit den weiteren Ebenen der
Umsetzung und Wirkung in ihrem jeweiligen Spannungsverhältnis zueinander,
anhand weiterer, stärker auf die Meso- und Mikro-Ebene zielender theoretischer
Begründungszusammenhänge.

4.3 Wirkungen gesellschaftlicher und von individueller
Teilhabe und das Wechselspiel zwischen Subjekt und
‚Kontext‘

Allen Begriffsbestimmungen von Teilhabe liegt eine Vorstellung von ‚guter
Lebensführung‘, von Zugängen zu Lebensbereichen und einer gerechten Vertei-
lung von wichtigen Gütern für die Lebensführung zugrunde. Sie unterscheiden
sich aber danach, ob eher gruppenbezogene Lagen und gesamtgesellschaftli-
che Maße an Wohlfahrt betrachtet werden oder sich der Fokus stärker auf die
individuelle Lebenssituation richtet und welche Konzeption von wichtigen Anlie-
gen der Lebensführung zugrunde liegt. Nach Wansing (2016) erweist sich der
Zugang, also Inklusion „in der modernen Gesellschaft als ein mehrdimensiona-
ler, in der Sprache der Systemtheorie „polykontexturaler“ Vorgang der teil- und
zeitweisen Einbindung von Personen in unterschiedliche funktionale Zusammen-
hänge, und zwar gleichzeitig“ (ebd., S. 216). Mit diesem Zugang sollen über
den materiellen Lebensstandard hinaus Teilhabe-Ansprüche gewährleistet wer-
den, in Bezug auf Rechte, Gesundheit, Bildung, Wohnen, Beschäftigung usw. Die
mehrdimensionale Anlage von Bereichen der Teilhabe findet sich in der ICF, der
UN-BRK und im Teilhabebericht. Hier besteht eine Verbindung zu Vorstellun-
gen gesellschaftlicher Wohlfahrt und deren Untersuchung im Rahmen amtlicher
und nichtamtlicher Sozialberichterstattung und Lebenslagenforschung (zu deren
Entwicklung und Strängen siehe u. a. Beck, 1994, 2006). Dabei ist die Vor-
stellung leitend, dass Bedürfnisse oder auch wichtige Anliegen bzw. Interessen
der Lebensführung über den Zugang zu Lebensbereichen erfüllt werden. Bedürf-
nisse werden hier nicht explizit benannt oder vorgeschrieben, sondern es wird
angenommen, dass die Teilhabe an Gütern zur Bedürfnisbefriedigung beiträgt.
Dieser Offenheit mit Blick auf das individuelle ‚Brauchen‘ und ‚Sollen‘ ent-
spricht eine relative Offenheit der Dimensionen, die eine Veränderung der Zahl
und Art von als wichtig erachteten Dimensionen zulässt, wie man sie z. B. beim
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Better Life Index der OECD (2020) feststellen kann. Solche Revisionen spie-
geln den ethisch-moralischen und politischen Wandel, aber auch den Fortschritt
der empirischen Kenntnisse und den Einfluss von theoretischen Begründungszu-
sammenhängen wider. Insofern ist es, wenn man an ‚objektive‘ Wohlfahrtsmaße
denkt, weniger entscheidend, dass Bewertungen absolut feststehen, sondern eher,
inwiefern sie auf politischen, ethisch-moralischen und vor allem auch empiri-
schen Argumenten aufbauen, wie sie begründet sind, um der Prüfung zugänglich
zu sein und inwiefern sie dem Wandel von Verhältnissen gerecht werden. Ein
grundsätzliches Problem der Mehrdimensionalität liegt aber darin, die Auswahl
und die Bedeutung einzelner Dimensionen für die Lebensführung zu gewichten
und zu klären, wie sie aufeinander bezogen werden können. Das trifft auch für die
ICF zu, der ein handlungsorientiertes Menschenbild unterliegt, dessen normative
und auch theoretischen Bezüge aber nicht benannt werden. Schuntermann (2011,
S. 251) geht z. B. auf die Gefahr einer unkritischen Übernahme des impliziten
Normalitätskonzepts der ICF ein.

Mittlerweile kann man empirisch gesichert von teilweise sehr starken Bezie-
hungen und Wechselwirkungen (wie dem zwischen Bildungsabschluss und
Erwerbstätigkeit) ausgehen und davon, dass es entsprechend zu unterschiedlichen
Konstellationen der ‚Lagen‘ im Sinne vertikaler und horizontaler Ungleichheit
kommt. Beispielhaft kann hier auf die Lebensstil-Forschung verwiesen werden
(Hradil, 2012), auf den Armuts- und Reichtumsbericht (BMAS, 2017), aber auch
auf die im ersten Teilhabebericht (BMAS, 2013) vorgenommene Clusteranalyse,
die für das Zustandekommen vergleichsweise besserer oder schlechterer Lagen
den Zusammenhang mit Kontextfaktoren wie dem Einkommens- und Erwerbs-
status, aber auch der Eingebundenheit in soziale Beziehungen nachwies. Aber
die Dimensionen sind nicht unbedingt systematisch begründet (Engels, 2006)
und sie spiegeln vor allem nicht das wider, was mit Handlungsspielräumen
gemeint ist. Engels (ebd.) setzt an der Problematik der Auswahl und Gewichtung
von Dimensionen und an der Schwäche der Messung einzig von Schwellenwer-
ten der Unterversorgung an. Dafür verbindet er das Lebenslagen-Konzept mit
dem Inklusionsverständnis im Sinne Luhmanns, das „Mehrdimensionalität durch
funktionale Differenzierung der Gesellschaft in Teilsysteme begründet. Die Rele-
vanz einzelner Lebenslage-Dimensionen erscheint dann variabel je nach dem, in
welche Teilsysteme bestimmte Personen(gruppen) involviert sind“ (ebd., S. 1).
Er gelangt zu einer Reformulierung des Lebenslagenkonzepts „als Partizipation
an gesellschaftlichen Teilsystemen (…), die in unterschiedlichen Dimensionen
zu unterschiedlichen Graden erreicht wird. Aufgrund struktureller Kopplungen
der Teilsysteme untereinander kommt es zur Verfestigung von geringer Inklu-
sion in mehreren Teilsystemen“ (ebd., S. 15). Engels hat exemplarisch anhand
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von Kontextfaktoren Beziehungen zwischen diesen Bereichen und ihre Gewich-
tung verdeutlicht, wobei auch die Voraussetzungen des Zugangs thematisiert
und entsprechend untersucht werden können. Er gelangt hier zu einem für
die Teilhabeforschung m. E. bedeutsamen Untersuchungsansatz, weil sich sehr
differenziert Grade der Zugehörigkeit und ihre Voraussetzungen identifizieren
lassen und sich zudem für je unterschiedliche Gruppen (z. B. Menschen, die
verrentet sind oder aber Jugendliche) spezifische Relevanzstrukturen ermitteln
lassen, ohne dass Dimensionen auf Dauer festgelegt oder vorgeschrieben werden
müssen. Auch müssen keine Schwellen der Unterversorgung absolut festgelegt
werden. Engels schließt damit an das ‚Grenzniveau‘ der Lebenslage nach Nahn-
sen an, seine Operationalisierung führt zu einem Aufschluss über Bedingungen
von Konstellationen, aber nicht über deren Wirkung im Sinne der Lebenschan-
cen, also der Handlungsspielräume. Lebensbereiche oder Handlungsfelder wie
Wohnen und Gesundheit usw. gehören zu den äußeren Bedingungen, die erst
die Dimensionen der Lebenslage konstituieren. Partizipation scheint zudem mit
Inklusion deckungsgleich zu sein. Analytisch müsste also ein zweiter Schritt
erfolgen, denn die Spielräume und das ‚Grenzniveau‘ lenken den Blick kon-
kret auf die Frage, inwieweit es Ressourcen ermöglichen, die eigene Lage zu
gestalten, ohne dass sich dadurch die Lage verschlechtert und inwieweit einzelne
Lebenslage-Dimensionen in diesem Sinn eine Option darstellen oder darstel-
len können. Allerdings erfordert dies komplexere und methodisch aufwendigere
Untersuchungsdesigns.

Insbesondere die Konzeption der Lebenslage nach Weisser hat bezüglich ihrer
Normativität und der Operationalisierungsproblematik Kritik auf sich gezogen,
wie dies auch Engels darstellt (2006). Nahnsen (1992) hat in der Absicht, Schwä-
chen des Lebenslagen-Konzepts zu beheben, die von Weisser vorgenommene
Bedürfnistypologie von ihrer anthropologischen Grundlegung entfrachtet und
zwei wesentliche Neubestimmungen vorgenommen: zum einen stellt sie der Frage
nach der Erfüllung von Interessen oder Grundanliegen die Frage voran, unter wel-
chen Bedingungen sich Bedürfnisse überhaupt entfalten. Zum zweiten trennt sie
die Frage, wie jemand seine Bedürfnisse erfüllt, eindeutig und klar von der Frage
ab, welche äußeren Bedingungen dies ermöglichen. Sie geht davon aus, dass
jegliche individuelle Bedürfnisartikulation oder -verfolgung sozial beeinflusst ist
und sich vielmehr die Frage nach den sozialen und historischen Bedingungen
der Entfaltung und Verwirklichung von Interessen stellt und ob generell ein
Spielraum für die Bedürfnis- oder Interessenbefriedigung besteht. Nahnsen muss
nun andererseits angeben, welche sozialen Tatbestände, die den Spielraum als
deren Rahmenbedingung inhaltlich beschreiben, für die Entfaltung von Interes-
sen wichtig sind. Dazu unterteilt sie den Spielraum in fünf Einzelspielräume, die
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nicht weiter theoretisch abgeleitet sind, aber nach Plausibilitätskriterien begründet
erscheinen und erweitert oder verändert werden können:

1. „Versorgungs- oder Einkommensspielraum (Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen)

2. Kontakt- und Kooperationsspielraum (Pflege sozialer Kontakte, Zusammen-
wirken mit anderen)

3. Lern- und Erfahrungsspielraum (Sozialisationsbedingungen, Form und Inhalt
der Verinnerlichung sozialer Normen, Bildung und Ausbildung, Arbeitserfah-
rungen, räumliche Mobilität)

4. Muße- und Regenerationsspielraum (psycho-physische Belastung durch
Arbeit, Wohnmilieu, Umwelt, Existenzunsicherheit)

5. Dispositionsspielraum (Mitentscheidung auf verschiedenen Lebensgebieten)“
(Husi & Meier Kressig, 1998, S. 271; siehe auch Nahnsen, 1992).

Den Spielräumen unterliegt eine theoretische Orientierung an grundlegenden phy-
siologischen, psychologischen und sozialen Bedürfniskategorien, aber sie stellen
selbst einen Katalog von Bedingungen ihrer Entfaltung dar. Der Einkommens-
spielraum ist demnach zu fassen als Bedingung des Maßes der materiellen
Versorgung und Verfügbarkeit von Gütern; der Muße- und Regenerationsspiel-
raum wäre die Bedingung des Maßes an Regenerations- und Mußemöglichkeiten
usw. Damit wird der Charakter der Spielräume als Optionen oder Gelegen-
heitsstrukturen besser verdeutlicht und zugleich lassen sich die Spielräume auch
begründet erweitern oder verändern. Lebenslagen setzen sich damit nicht aus
Interessen oder Grundanliegen zusammen (wie bei Weisser) oder geben per se
Aufschluss über z. B. die individuelle Lebensqualität oder den Lebensstandard,
sondern sie stellen die Bedingungen und Möglichkeiten für die Entfaltung und
die Befriedigung von Interessen dar. Ein soziales Netzwerk aus fünf Perso-
nen, zu denen eine Beziehung besteht, kann demnach die Chance auf soziale
Zugehörigkeit als einem Grundanliegen beinhalten (und diese wäre Teil des
Kontaktspielraumes). Die tatsächliche Realisierung ist davon getrennt zu sehen
und unterliegt vielen Einflussfaktoren. Gleichzeitig wird durch diese konzeptio-
nelle Bestimmung verhindert, dass man annimmt, bestimmte Bedürfnisse seien
automatisch mit einem Spielraum verknüpft, z. B. dass der Lern- und Erfah-
rungsspielraum ausschließlich zur Erfüllung von materiellen Bedürfnissen durch
Erwerbsarbeit dient. In der Art und Weise, wie jemand seinen Spielraum nutzt,
können ganz unterschiedliche Bedürfnisse zur Geltung kommen und es drücken
sich hierin immer auch spezifische Restriktionen und Zwänge des Spielraumes
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aus. Es geht primär um die Schaffung von Optionen für vielgestaltige Lebensent-
würfe, was Alternativen voraussetzt, anstatt feste Inklusionsrollen vorzuschreiben.
Das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und den ‚äußeren‘ Bedingungen wird
von Nahnsen schließlich ebenfalls noch einmal 1992 präzisiert: mit den ‚äuße-
ren‘ Bedingungen sind gesellschaftliche Bedingungen im Sinn aller sozialen (!)
Handlungsvoraussetzungen gemeint, also ein eindeutig sozialisationstheoretischer
Standpunkt, der bis zum Einfluss von Sozialisationspraktiken auf die Entwicklung
von individuellen Haltungen und Überzeugungen reicht, also erheblich weiter, als
es in der Rezeption des Konzeptes im Rahmen makrostruktureller Untersuchun-
gen deutlich wird (siehe hierzu auch Engels, 2006). Da gleichzeitig eine klare
Positionierung mit Blick auf die Möglichkeiten des Einzelnen, selbst gestaltend
tätig zu werden, vorgenommen wird, also ein subjektorientiertes Menschenbild
zugrunde liegt, lassen sich Verbindungen zur Handlungsebene herstellen. Dabei
setzt sich die Perspektive auf Interessen (und damit auch auf Konflikte) und
Selbstbestimmung auch im Verständnis der Art der Beteiligung fort, die klar
auf Partizipation im Sinne der Mitbestimmung und aktiven Beteiligung analog
der Differenz zwischen Teilhabe und Teilnahme gerichtet ist. Bereits 1980 hat
Franz-Xaver Kaufmann Lebenslagen als das strukturelle Pendant der Umwelt-
partizipation bezeichnet (Kaufmann et al. 1980). Partizipation sowie Einschluss-
und Ausschlusskriterien (Inklusion/Exklusion), die diese eröffnen oder begrenzen,
sind also zentrale Bedingungen und Voraussetzungen des Handlungsspielraumes.
Auf der anderen Seite wird der Handlungsspielraum selbst wieder zur Bedin-
gung der Umweltpartizipation und dient dann zur Erklärung von Restriktionen
der Teilhabe bzw. Partizipation. Damit geht es aber auch auf der Handlungsebene
um konflikthafte Prozesse, in denen Partizipation und partizipative Verfahren die
zentralen Mittel der Aushandlung von Interessen darstellen.

Das „Sozialitätspostulat“ (Nahnsen, 1992, S. 108) markiert zugleich eine wich-
tige Grenze: es bezieht sich auf die theoretische Reichweite des Lebenslagen-
Konzepts, das sich eindeutig nicht nur auf makrostrukturelle Bedingungen
bezieht, sondern bis auf die Ebene der sozialen Beziehungen und der sozialen
Praktiken reicht und fragen lässt, wie hierdurch individuelle Handlungsfähigkeit
mit Blick auf die Entfaltung von Interessen und das Entwickeln von eigenen Vor-
stellungen für die Lebensführung begrenzt, eingeschränkt oder gefördert wird.
Genau deshalb stellt es m. E. ein Konzept dar, anhand dessen die Meso-Ebene mit
Blick auf Wirkungen auf die Mikro-Ebene, aber auch für die Mikro-Ebene unter
dem Primat sozialer Voraussetzungen und sozialer Interaktion nutzbar gemacht
werden kann. Aber es ist kein handlungstheoretisches Konzept bzw. es setzt eben
genau den subjektiven Umgang mit den Spielräumen nicht mit dem Spielraum in
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eins. Für die Forschung heißt das jedoch nicht, diesen Umgang nicht zu untersu-
chen, doch macht es an der Stelle einen Wechsel hin zu lebensweltlich basierten
Ansätzen erforderlich (vgl. zum Verhältnis von Lebenslage und Lebenswelt aus-
führlich Beck & Greving, 2011). Gerade weil hier eine klare Trennung erfolgt,
wird m. E. die Analyse-Richtung geschärft, sodass auch die Anschluss-Stellen,
was weitere Konzepte und Theorie-Ansätze betrifft, deutlicher bestimmbar sind.
Wansing (2016) schlägt vor, das Konzept der Lebenslage mit dem der Lebens-
führung (im Anschluss an Weber, siehe ebd., S. 244) zu verbinden, was wegen
der grundsätzliche Nähe, die theoretischen Bezüge betreffend, naheliegt, sofern
man anerkennt, dass das Lebenslagenkonzept nicht nur strukturelle, sondern auch
soziale und hier auch Meso- und Mikrobedingungen in den Blick nimmt. Dass
Nahnsen hier eine klare Grenze setzt, hängt aber auch mit der o. a. Intention
zusammen, dass sich Sozialpolitik auf soziale Verhältnisse zu richten hat und
die Grenze zur praktischen Intervention gewahrt und insbesondere der Hilfe-
gegenüber dem Kontrollaspekt gestärkt werden muss. Wie das Konzept im Sinne
Nahnsens auch in der praktischen Arbeit so angewandt werden kann, damit es
nicht zu einem Vorschreiben von Haltungen und Fähigkeiten kommt, die es zu
erwerben gilt, hat m. E. Wendt (1988) exemplarisch verdeutlicht.

Der wegen seiner deutlich engeren Verbindung zur individuellen Lebens-
situation auch als Rahmen für die Teilhabe-Forschung diskutierte Capabilities
Approach ist m. E. gegenüber dem Lebenslagen-Konzept erheblich stärker nor-
mativ aufgeladen. Nach Hopmann (2021, S. 96) zeigt sich in der Fassung des
Capabilities Approach nach Nussbaum die Normativität des Ansatzes in einer „es-
sentialistischen Annahme einer Bestimmbarkeit der Konzeption des Menschen“.
Die Liste von zehn Befähigungen, „welche zentrale Bedingungen für ein wohl-
ergehendes und gutes Leben eines jeden Menschen fundieren“ (ebd.), werden als
„Konglomerat individueller Fähigkeiten einerseits sowie sozialer, politischer und
ökonomischer Ermöglichungsräume andererseits verstanden, innerhalb derer sich
Subjekte auf Basis freier Entscheidungen für oder gegen die Realisierung von
Handlungen und Daseinsweisen entscheiden können (sollen)“ (ebd.). Der Bezug
auf das ‚Können‘ und das ‚Sollen‘ (im Unterschied zu Nahnsen!) lässt nicht
nur die Frage der Begründung von ‚Fähigkeiten‘ als klärungsbedürftig erschei-
nen, sondern die ganze Problematik des Spannungsfeldes von individuellem
Wohlergehen und Allgemeinwohl, bis hin zu anthropologischen Bestimmun-
gen des ‚Brauchens‘ und ‚Sollens‘. Eine zweite Problematik tritt hinzu: auch
wenn individuelle Fähigkeiten von Befähigungen abgegrenzt werden, scheint
analytisch zunächst schwer bestimmbar, wie die Verwobenheit analytisch zu ver-
stehen ist. Engels (2006, S. 5) spricht in Bezug auf diesen Ansatz von einem
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Zusammenwirken von „individuellen Ressourcen und gesellschaftlicher Infra-
struktur einerseits und subjektiven Handlungszielen (mit Begriffen wie Gründe,
Entscheidung, Selbstachtung angesprochen) andererseits“, das es erschwere, zu
unterscheiden, „welche Komponenten als objektiv gegebene Chancen und wel-
che als subjektives Reflexions- und Handlungspotenzial gesehen werden“. In
strukturellen Gegebenheiten sind zudem immer auch Erwartungen und Regeln
repräsentiert, was Anforderungen an die Lebensführung betrifft; das erscheint
mit Blick auf die enge Verknüpfung des Ansatzes mit einer Interventionsper-
spektive nicht unproblematisch, ebenso, wie der Bezug zu sozialer Ungleichheit
im Lebenslagenkonzept m. E. deutlich unmittelbarer hervortritt.

Was die Theoriebezüge auf der Meso- und Mikro-Ebene für Mehrebenen-
Designs betrifft, findet die eher sozialstrukturelle Forschung eine Entsprechung
auf der Mikro-Ebene in der lebensweltlich ausgerichteten Forschung zu all-
täglicher Lebensführung, zu subjektiven Bildungs- und Aneignungsprozessen,
der Sozialen Netzwerk- bis hin zur Stress- und Copingforschung (salutogene-
tisches Paradigma), die allesamt Bezüge zu Pädagogik, Medizin und Gesundheit
ermöglichen, aber unter dem Primat der Relevanz von z. B. gesundheitlichen
Problemen für die Teilhabe (Lebenschancen). Wenn es um Wirksamkeit, Viel-
falt, Angemessenheit der Leistungen und um deren Wandel geht, liegen neben
Implementationstheorien vor allem Theorien der Organisation(sentwicklung) und
Professionstheorien bzw. Theorien professionellen personenbezogenen Handelns
nahe (ausgehend von Gross & Badura, 1977, siehe u. a. Beck, 1994; Schnurr,
2018). Hier sind wiederum Anschlüsse an Ansätze möglich, die die Spannungs-
felder des Handelns mit Menschen thematisieren (wie z. B. das von Hilfe und
Kontrolle) und auch Schnitt- und Bruchstellen der Leistungserbringung auf der
Meso- und Mikro-Ebene thematisieren (z. B. durch Technologie- und Legitima-
tionsdefizit, Koordinations- und Kooperationsprobleme usw.). In jedem Fall sind
partizipationstheoretische Bezüge bedeutsam, nicht nur, weil sie die Frage der
aktiven Beteiligung und Mitbestimmung im politischen Sinn thematisieren. Parti-
zipation gilt mittlerweile als Schlüsselkonzept, wo es um Bildungsprozesse, aber
auch um Fragen der Bewältigung von Belastungen, Krankheit, Behinderung oder
sozialer Benachteiligung geht (vgl. hierzu u. a. Seckinger, 2006 zur Bedeutung in
psychosozialen Feldern oder Rosenbrock & Hartung, 2012 zu Partizipation und
Gesundheit). Dies hängt damit zusammen, dass die Bedingungen aufseiten des
Einzelnen, Interessen entfalten zu können, durch Partizipation positiv beeinflusst
werden können: das Erleben von Selbstwirksamkeit und der Aufbau des Kontroll-
gefühls als Möglichkeit, sich als auf seine Umwelt einflussnehmend wahrnehmen
zu können. Beides nimmt wiederum auf die Motivation Einfluss. Motivation
kann zusammenbrechen, sich in anhaltende Frustration oder Fatalismus wenden,
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ebenso wie sie Motor für Entwicklung sein kann und diese Zusammenhänge sind
für die Frage der Möglichkeiten sinnhafter Lebensgestaltung zentral.

Ausblick: Hinweise auf das Mehrebenen-Untersuchungsdesign des IMPAK-
Forschungsprojekts.

Eine Annäherung an Lebenslagen im skizzierten Sinn unternimmt das IMPAK-
Forschungsprojekt (Beck & Franz, 2019). Das Projekt hat zum Ziel, sich den
Handlungsspielräumen von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen in
Wohnangeboten zu nähern, Stufen und Formen der Inklusion und Partizipation
werden entsprechend als Bedingungen der Lebenslage thematisiert. Das Projekt
soll aber auch Aufschlüsse über Chancen und Grenzen der methodischen Vorge-
hensweisen zur Untersuchung von Lebenslagen erbringen, hat in diesem Sinn also
exemplarischen Charakter. Mit einem Mixed-Methods-Design und unter Einbezug
sowohl struktur- als auch handlungstheoretischer Begründungszusammenhänge
werden

a) Bedingungen der Leistungssteuerung der Makro-Ebene (politische und recht-
liche Steuerung auf Bundes- und Länderebene),

b) der Leistungserbringung auf der Meso-Ebene (Wohnangebote) und
c) der Mikro-Ebene der Leistungserfüllung (Interaktion im Alltag des Wohnset-

tings)

untersucht und zueinander in Beziehung gesetzt. Zentral ist das Verhältnis
von und die Beziehungen zwischen der Problemnormierung (Ansprüche) und
Leistungsgestaltung auf der rechtlichen Ebene und der Ebene der Leistungser-
bringung, also der Problembearbeitung und Umsetzung der Leistungen bis hinab
auf die Interaktionsebene im Alltag der Wohnsettings in ihrer Wirkung auf die
Lebenslagen, wobei insbesondere Schnitt- und Bruchstellen im Umsetzungspro-
zess in den Blick genommen werden. Neben der breiten Erhebung struktureller
und sozialer Aspekte geht es vor allem um die Frage, wo und wie es zu
Handlungsspielräumen kommt und wie sich hier letztlich das Verhältnis von
Wahlmöglichkeiten und Restriktionen gestaltet. Dabei kann angenommen werden,
dass der Personenkreis, um den es geht, in besonders hohem Maß Einschränkun-
gen der eigenen Lebensgestaltung erfährt. Welche Spielräume Leistungserbringer
und Mitarbeiter*innen haben, um personorientierte Leistungen für eine individua-
lisierte Lebensführung umzusetzen und welche Bedingungen und Restriktionen
hierauf einwirken, was als Bedarf auf der Ebene der Einrichtungen angesehen
wird, wie sich der individuelle Unterstützungsbedarf tatsächlich im Alltag zeigt,
wie er erfüllt wird und ob und wie daneben eine individuelle Lebensführung sicht-
bar und unterstützt wird, diesen Fragen kommt eine besonders hohe Bedeutung
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zu. Das Projekt bleibt dabei nicht bei den ‚äußeren‘ Bedingungen der Makro-
und Meso-Ebene stehen, sondern nimmt auch die Mikro-Ebene anhand eines
methodischen Wechsels hin zu qualitativen Verfahren und einer lebensweltli-
chen Basierung in den Blick, aber anhand einer strikt auf Interaktion gerichteten
Perspektive, um den Anschluss an das Lebenslagen-Konzept zu gewährleisten.

Die jeweiligen Rahmenbedingungen auf der Makro-Ebene können so, je
nach ihrer Ausgestaltung, als eher förderliche oder eher hinderliche Kontext-
faktoren für eine personorientierte Leistungserbringung betrachtet werden. Die
Leistungsanbieter wiederum steuern über die Organisation der Strukturen und
Prozesse in erster Linie ihre Angebote und den Arbeitsalltag der Mitarbei-
ter*innen, also deren Handlungssicherheit und -fähigkeit, vor dem Hintergrund
ihrer je unterschiedlichen infrastrukturellen, sozialräumlichen und organisati-
onskulturellen Bedingungen. Die Handlungsmöglichkeiten der Mitarbeiter*innen
wiederum entstehen erst im Rahmen des konkreten Settings eines Wohnangebo-
tes; sie handeln in Abhängigkeit von den Kontextfaktoren, aber auch von ihrer
subjektiven Deutung der Anforderungen, der Arbeitsbedingungen und der Situa-
tion der Adressat*innen in unterschiedlicher, aber nicht zufälliger Weise. Ihre
Leistungserbringung im Alltag hängt von den meso- und mikrostrukturellen Orga-
nisationsbedingungen ebenso ab, wie sie Ausdruck sozial und kulturell geformter
Auffassungen über die Arbeit mit Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen
ist, die sich z. B. in Leitlinien, Konzepten, aber auch in konkreten Praktiken
und Strukturen finden. Das Handeln von Mitarbeiter*innen in Wohnangeboten
ist zudem im Alltag untrennbar verschränkt mit der Lebensführung der Adressa-
ten und Adressatinnen. In diesem organisatorisch überformten Alltag entstehen
die tatsächlichen Handlungsspielräume für die individuelle Lebensführung, in
einem je spezifischen Verhältnis von Wahlmöglichkeiten und Restriktionen und
die Spielräume wirken auch je in spezifischer Weise aufeinander ein. So stellen
z. B. die bundeslandspezifischen Auslegungen der Kriterien für die Aufnahme in
eine Werkstatt für behinderte Menschen von vornherein ein strukturelles Exklu-
sionsrisiko für bestimmte Adressat*innen dar. Auf der anderen Seite kann eine
bestehende Option für den Besuch einer WfbM von einzelnen Adressat*innen
nicht genutzt werden, weil beispielsweise der zeitliche Bedarf für Pflege, Thera-
pie, Regeneration sehr hoch ist und eine stundenweise Beschäftigung strukturell
nicht ermöglicht werden kann. Zu fragen bleibt dann aber: bestehen andere Optio-
nen für eine als sinnvoll erlebte Tätigkeit, für das Lernen und Erfahrungszuwachs,
aber auch für Einkommen, Rentenansprüche, soziale Kontakte und Kooperation?

Die Untersuchung von Handlungsspielräumen einschließlich des subjektiven
Umgangs damit, erfordert komplexe Designs, in denen vor allem hinsichtlich der
Beziehung zwischen den Ebenen ‚Übersetzungsleistungen‘ erforderlich sind, was



62 I. Beck

die je unterschiedlichen Phänomene betrifft (wie ‚Leistungsanspruch‘ – ‚Assis-
tenzbedarf‘ – ‚individuelle Bedürfnisse‘), um den inneren Zusammenhang und
weitestgehend direkt oder indirekt wirkende Einflüsse zu klären. Ebenfalls muss
in der abschließenden Gesamtschau eine Re-Interpretation der Phänomene mit
Blick auf die Handlungsspielräume erfolgen. Nur so lassen sich auch die je
unterschiedlichen Perspektiven der Theorie-Ansätze und der beteiligten Wissen-
schaftler*innen annähernd vereinen. Es spricht nichts dagegen, den Fokus von
Mehrebenen-Untersuchungsdesigns zu begrenzen, sowohl hinsichtlich der Frage-
stellung als auch hinsichtlich der betrachteten Ebenen, solange die grundsätzliche
Ausrichtung auf Teilhabe im Sinne von Lebenschancen, die Mehrdimensiona-
lität und Kontextabhängigkeit berücksichtigt werden. Alle Blickwinkel bleiben
aber unvollständig ohne kritische Reflexion der normativen Implikationen, der
gesellschaftlichen Verhältnisse und auch der Alltagsbezüge. Sich diesen Wech-
selspielen unterschiedlicher Faktoren und den Spannungsfeldern zwischen ihnen
unter dem Fokus von Teilhabe als Ergebnis der Erhöhung von Handlungs-
spielräumen anzunähern, kann eine besondere Qualität von Teilhabeforschung
ausmachen.
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Partizipation, Inklusion und Exklusion
im Kontext von
Behinderung – Eckpunkte einer
(kritischen) Teilhabeforschung!?

Carla Wesselmann

Zusammenfassung

Mit einer problemorientierten Annäherung an Unterschiede und Zusammen-
hänge zwischen den Begriffen Teilhabe und Partizipation mit Blick auf
Exklusion und Inklusion im Kontext von Behinderung verfolgt der Beitrag
das Ziel, das Terrain der Teilhabeforschung zu skizzieren. Teilhabe und Par-
tizipation werden als subjektorientierte und relationale Begriffe sowie als
grundlegende Menschenrechte (Rudolf, 2017, S. 13) verstanden. Exklusion
und Inklusion werden als prozesshafte Strukturen, die Fragen gesellschaft-
licher Zugehörigkeit bestimmen, betrachtet. Bieten diese Schlüsselbegriffe
Orientierung für die Teilhabeforschung?

1 Einleitung

Der Beitrag bietet eine problemorientierte Annäherung an Unterschiede und
Zusammenhänge zwischen den Begriffen Teilhabe und Partizipation mit Blick
auf Ex- und Inklusion. Diese Annäherung erfolgt aus der Perspektive der
Disability Studies, die Behinderung als „soziales, politisches, historisches und
kulturelles Phänomen“ (Waldschmidt, 2020a, S. 23) verstehen und nicht als
unveränderbare medizinische Tatsache. Die Disability Studies forschen nicht
über, sondern mit behinderten Menschen gemeinsam, indem sie mit ihnen mit
Blick auf deren lebensweltliche Expertise Fragen gesellschaftlicher Teilhabe
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explorieren. Damit werden behinderte Menschen als aktive Subjekte einbezo-
gen, statt wie in der traditionellen Forschung zu Behinderung in der Position
beforschter passiver Objekte zu sein (Köbsell, 2019, S. 9). Dem liegt das in
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in der Präambel, Buchstabe e,
formulierte offene Verständnis zu Behinderung zugrunde. In Bezug auf Arti-
kel 1 der UN-BRK differenziert die Autorin zwischen Beeinträchtigung auf der
biologischen und Behinderung auf der sozialen Ebene. Aufbauend auf dieses
Verständnis von Behinderung werden Teilhabe und Partizipation als relationale
Begriffe und grundlegende Menschenrechte (Rudolf, 2017, S. 13) verstanden.
Dieser menschenrechtsbezogenen Sichtweise folgend gehören alle Menschen,
unabhängig von Art und Umfang ihrer Beeinträchtigung, aus normativen, juridi-
schen und politischen Gründen in allen Bereichen der Gesellschaft fraglos dazu
und sollen sich in diese möglichst ohne Teilhabehindernisse einbringen können.
Entsprechend weist die AG „Begriffe und Theorien“ im Aktionsbündnis Teil-
habeforschung dem Begriff der Teilhabe die Funktion einer „konzeptionellen
Klammer“ (Bartelheimer et al., 2020, S. 2) zu, um die Komplexität des Phä-
nomens Behinderung inter- und transdisziplinär zu untersuchen. Bemerkenswert
ist, dass in dieser Publikation der Reihe ‚Beiträge zur Teilhabeforschung‘ hege-
moniale Normalitätsvorstellungen zu Behinderung gar nicht thematisiert werden,
sondern nur der Bezug zur Teilhabe hergestellt wird. Diese Leerstelle zum Behin-
derungsverständnis kann für die Fortführung eines traditionellen Verständnisses
von Behinderung stehen, welche Behinderung aufgrund körperlicher, kognitiver
und/oder seelischer Differenz und daraus abgeleiteten Gesundheitsproblemen im
Individuum verortet. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass zum Begriff
der Teilhabe bislang keine genaue Definition vorliegt (Kastl, 2017, S. 35) und er
in unterschiedlichen Kontexten verwendet wird. Einen wichtigen Aufschlag für
ein weites und facettenreiches Verständnis von Teilhabe bilden die von der AG
„Begriffe & Theorien“ im Aktionsbündnis Teilhabeforschung herausgearbeiteten
sieben Kernelemente, die thesenartig aus der Mehrdimensionalität von Teilhabe
abgeleitet und erläutert werden (Bartelheimer et al., 2020, S. 43 ff.). Damit steht
die Herausforderung im Raum, den Begriff der Teilhabe weiter zu schärfen, ohne
ihn seiner Mehrdimensionalität zu berauben und ihn so – bildlich gesprochen – in
das Bett des Prokrustes zu zwängen.

Zunächst zeigt die Autorin auf, wie das jeweilige Verständnis von Behin-
derung die Perspektive der Akteur*innen der Teilhabeforschung mitbestimmen
kann. Dabei wird idealtypisch zwischen einem bio-psycho-sozialen und einem
menschenrechtstheoretischen Verständnis von Behinderung unterschieden. Diese
Differenzierung soll erstens die Folgen des jeweiligen Verständnisses für die
Konstruktion von Forschungsfragen skizzieren und zweitens die Spannbreite der
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Teilhabeforschung aufzeigen. Vor diesem Hintergrund werden sodann im Über-
blick relevante Kontexte dargestellt, in denen sich die Begriffe Teilhabe und
Partizipation verorten und auch unterscheiden lassen (Wesselmann, 2019). Denn
häufig wird aufgrund entsprechender Übersetzung internationaler Dokumente
Teilhabe im deutschsprachigen Diskurs synonym mit Partizipation verwendet,1

wobei zentrale Aspekte des Partizipationsbegriffs verloren gehen (Beck et al.,
2018). Um die Gemeinsamkeiten, Zusammenhänge und Unterschiede zwischen
diesen beiden Termini (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) herauszuarbeiten,
werden dabei die Begriffe In- und Exklusion miteinbezogen. Abschließend fragt
die Autorin am Beispiel des bio-psycho-sozialen Modells von Gesundheit und
Behinderung, inwieweit dieses geeignet ist als konzeptionelle Grundlage einer
Teilhabeforschung zu fungieren, die den Anspruch erhebt, den Begriff der Teil-
habe noch weiter zu schärfen. Für ihren Beitrag nutzt die Autorin die Perspektiven
einer kritisch forschenden Sozialen Arbeit (Schimpf und Stehr 2012) und der
Disability Studies (Brehme et al., 2020). Beide sind polyphon, doch sie eint
als gemeinsamer Nenner der Anspruch, Behinderung selbstreflexiv aus einer
gesellschafts- und machtkritischen Perspektive zu untersuchen (Wesselmann,
2021). Dies bedeutet, nicht nur die eigene erkenntnis- sondern auch machttheore-
tische Position im Forschungsprozess stets mit zu reflektieren, insbesondere beim
Auftreten forschungsethischer Herausforderungen und Dilemmata.

2 Verständnis von Behinderung

Die Frage, mit welchem Verständnis sich Akteur*innen der Teilhabeforschung
dem Phänomen Behinderung zuwenden, ist eine wichtige. So macht es einen
Unterschied, ob die Akteur*innen der Teilhabeforschung in ihren Zugängen eher
dem bio-psycho-sozialen Modell von Behinderung der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) oder mehr dem menschenrechtlichen Modell der UN-BRK folgen.

1 Befördert wurde dies durch die Übersetzung des Begriffs ‚participation‘ in Teilhabe durch
die deutsche Übersetzung der International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF) 2001 und der Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
2006. Das betrifft ebenso die Übersetzung von Inklusion mit Einbeziehung. Im Beitrag
wird zum besseren Verständnis aus der offiziellen deutschen Übersetzung, nicht aus dem
rechtsverbindlichen englischen Originaltext zitiert. Denn insbesondere die Unterscheidung
zwischen Teilhabe und Partizipation ist in internationalen Diskursen nicht üblich, nur im
deutschen Sprachgebrauch.
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Die WHO fasst Behinderung als Dachbegriff für Schädigungen bzw. Gesund-
heitsprobleme, die verantwortlich dafür sind, dass durch hinzutretende Kontext-
faktoren als Folge Beeinträchtigungen der Teilhabe entstehen (Deutsches Institut
für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), 2005, S. 145–146).
Trotz des Einbezugs der Kontextfaktoren werden Gesundheitsprobleme in diesem
Verständnis als kausaler Ausgangspunkt für Teilhabeeinschränkungen gedacht.
Einschränkungen der Teilhabe können aber genauso in sozialer Ungleichheit
begründet liegen und somit gesellschaftlich bedingt sein. Im menschenrechtlichen
Modell von Behinderung folgt man zum einen dem Verständnis der WHO hin-
sichtlich der Wechselwirkungen zwischen Menschen mit Gesundheitsproblemen
und ihrer Umwelt. Doch zum anderen liegt der Blick weniger auf den Schädigun-
gen einzelner Menschen als Ursache (Aichele, 2019), sondern vor allem auf den
Barrieren, die ihre „volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesell-
schaft“ behindern (Art 1, Abs. 1 UN-BRK). Das Verständnis von Behinderung
kann demnach mitbestimmend dafür sein, worauf der Fokus von Untersuchun-
gen liegt, die Fragen der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen zum
Gegenstand haben. Geht es darum, wie Teilhabebedarfe sich erfassen und messen
lassen (Bartelheimer & Henke, 2018), oder um die Analyse der gesellschaftli-
chen Barrieren, die Teilhabe erschweren oder verhindern (Pieper & Mohammadi,
2014)? Beide exemplarisch und ‚prototypisch‘ formulierten Fragestellungen sind
wichtig; sie bilden zwei Seiten einer Medaille bzw. deuten die Spannbreite von
Teilhabeforschung an. Das jeweilige Verständnis von Behinderung ist dabei aber
auch mit Blick auf die gegenwärtigen Programmatiken der Sozial- und Behin-
dertenpolitik einschließlich ihrer Widersprüche zu reflektieren. Als Beispiel sei
die UN-BRK genannt. Sie gilt dem Anspruch nach als Basis für die Neuaus-
richtung der Behindertenpolitik (Degener, 2015, S. 55) und als Auslöser für
die Reform der Eingliederungshilfe im Zuge des Artikelgesetzes ‚Stärkung der
Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen‘ (Bundesteil-
habegesetz – BTHG). Doch wird der Selbstbestimmung der Leistungsberechtigten
nur entsprochen, wenn ihre Teilhabewünsche gemäß § 104 neuntes Sozialgesetz-
buch (SGB IX) als angemessen gelten. Nach welchem Maßstab wird dies beurteilt
und entschieden? Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Interessen (Kostenträger
versus Leistungsberechtigte) ist dies eine komplexe Machtfrage, die primär von
den von Teilhabebehinderungen betroffenen Menschen auf Basis lebensweltlicher
Expertise beantwortet werden sollte (Bartelheimer, 2007, S. 8). Für Akteur*innen
einer kritischen Teilhabeforschung sind solche machtbesetzten Fragen und Wider-
sprüche in der Forschung nicht auszublenden, sondern sowohl untereinander als
auch mit behinderten Menschen im Hinblick auf deren Teilhabebedarfe und -
wünsche zu reflektieren. War es lange Tradition, dass über ihre Köpfe hinweg
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geforscht wurde, und ihnen damit nur die Rolle des Objekts zukam, geht es
nun darum, behinderte Menschen unabhängig von Art und Umfang ihrer Beein-
trächtigung als rechtsfähige Subjekte anzuerkennen und mit ihnen gemeinsam
Forschung zu Fragen der Teilhabe zu gestalten.

Im nächsten Abschnitt werden in einem kurzen Überblick die theoretischen
Kontexte, in denen die Begriffe Teilhabe und Partizipation verortet werden
können, vorgestellt.

3 Teilhabe – als wohlfahrtsstaatlicher Rechtsbegriff

Teilhabe als Rechtsbegriff wurde in den 1930er Jahren gemeinsam mit dem
Konzept der staatlichen Daseinsfürsorge von Ernst Forsthoff in den juristischen
Diskurs eingeführt (Nullmeier, 2015, S. 98). Beeinflusst vom Nationalsozialismus
entwarf Forsthoff den Begriff Teilhabe bezogen auf Teilhabe an der Gemein-
schaft, die für den*die Einzelne*n das Daseinsrisiko trägt. Der*Die Einzelne
gibt hierfür Grundrechte und Freiheit auf. Entscheidend dabei ist, dass Teilhabe
damals noch nicht als subjektives Recht gedacht wurde, sondern im Hinblick auf
die „Rechtsstellung des Volksgenossen“ (Kersten, 2005, S. 553, zit. in ebd.) zur
Gemeinschaft. Unter den veränderten politischen Rahmenbedingungen der Bun-
desrepublik erklärte Forsthoff dann in einer 1953 erstmals veröffentlichen Schrift
Teilhabe zum Kernbegriff des bundesrepublikanischen Sozialstaates (ebd.).

Seitdem ist Teilhabe im Kontext der Wohlfahrtspolitik zu einem norma-
tiv besetzten Leit- und Rechtsbegriff avanciert. Das manifestiert sich dann ab
2001 auch im neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) „Rehabilitation und Teilha-
be“. Mit der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 2016 wurde
der Reformprozess des SGB IX eingeleitet. Im § 1 wird bezogen auf Men-
schen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen nun als
Ziel formuliert: „ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleich-
berechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen
zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.“ Hier erhält der Begriff der Teil-
habe eine politische Dimension, wird zur positiven Norm und erfährt so seine
Anbindung an die Personengruppe von als behindert geltenden Menschen. Dabei
stellt sich die Frage, welche Reichweite der Teilhabebegriff bezogen auf Vorstel-
lungen von und Realisierung eines selbstbestimmten Lebens besitzt, denn wer
definiert, welche Teilhabebereiche relevant sind und wie deren Ausgestaltung
aussieht (Bartelheimer et al., 2020, S. 46)?
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4 Teilhabe im Kontext der Ungleichheitsforschung

Mit der Einführung und Einbettung des Teilhabebegriffs in die sozial- und wohl-
fahrtspolitischen Konzepte der Lebenslagen und Verwirklichungschancen ab dem
zweiten Bericht des Bundes zu Armut und Reichtum in Deutschland 2005 sowie
der Berichterstattung zur sozio-ökonomischen Entwicklung2 gewann der Teilha-
bebegriff an gesellschaftlicher Bedeutung hinzu. Leitend war dabei – bezogen auf
alle Bürger*innen – die Fragestellung: „Wie wird gesellschaftliche Zugehörigkeit
hergestellt und erfahren, und wie viel Ungleichheit akzeptiert die Gesellschaft?“
(Bartelheimer, 2007, S. 8) Damit wird das Ziel verfolgt „die Veränderung indi-
vidueller Teilhabemuster von Personen in Haushalten und die institutionellen
Veränderungen im deutschen Produktions- und Sozialmodell“ (Bartelheimer &
Kädtler, 2012, S. 41) auf der Makro-, Meso- und Mikroebene zu analysieren.
Unter dem Begriff der Teilhabe, den sie weit fassen, subsumieren die Autoren
hierbei „alle Aktivitäten und Beziehungen, in denen sich Personen (in Haushal-
ten) die gesellschaftlichen Möglichkeiten individueller Lebensführung aneignen.
Als Dimensionen sozialer Differenzierung und Ungleichheit sind die Bereiche
des materiellen Lebensstandards ebenso zu berücksichtigen wie die verschiede-
nen gesellschaftlichen Aktivitäten, in denen sich gesellschaftliche Zugehörigkeit
verwirklicht.“ (ebd., S. 52) Dabei verstehen sie Teilhabe als Gegenbegriff zu
Ausgrenzung bzw. Exklusion (ebd., S. 51). Exklusion tritt ein, wenn die äuße-
ren sowie verinnerlichten sozialen Anforderungen an die eigene Lebensweise
und die tatsächlichen Möglichkeiten sich auseinanderentwickeln. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass etablierte Modi der Teilhabe und damit positiv konnotierte
gesellschaftliche Zugehörigkeit, insbesondere Erwerbsarbeit und soziale Nahbe-
ziehungen, immer brüchiger werden (Kronauer, 2010, S. 32). Weitere Modi der
Teilhabe sind Teilhabe durch Rechte, Bildung und kulturelle Teilhabe (Bartel-
heimer, 2007, S. 10). Es wird also deutlich: Teilhabe wird in diesem Kontext
als Leitkategorie zur Bestimmung gesellschaftlicher Lagen und als normativer
Bewertungsmaßstab zu deren Erfassung genutzt. Anders als im Sozialrecht wird
Teilhabe nicht als individualisierter Rechtsanspruch betrachtet. Offen bleibt hier,
um welche konkreten Formen der Teilhabe im Sinne von Beteiligung es gehen
könnte.

2 Diese Berichterstattung ist eines der Projekte des Soziologischen Forschungsinstituts Göt-
tingen (SOFI) e. V., das sich problemorientiert von den Berichten der Bundesregierung
(Armut- und Reichtumsbericht und Teilhabeberichte über die Lebenslagen von Menschen
mit Beeinträchtigungen) absetzt und diese auch kommentiert.
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Dass Teilhabe und Partizipation mit Blick auf Ex- und Inklusion noch nicht
unter diesen Bezeichnungen, jedoch als inhaltliche Aspekte schon in der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) thematisiert wurden, zeigt der
nächste Abschnitt. Mit diesem Bezug auf die Menschenrechte wird zugleich eine
mögliche normative Grundlage von Teilhabeforschung skizziert.

5 Teilhabe und Partizipation im Kontext der
Menschenrechte

In der AEMR von 1948, auf die sich die UN-BRK bezieht, indem sie die darin
aufgeführten Menschenrechte für die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträch-
tigungen konkretisiert, verweisen bestimmte Artikel auf inhaltliche Bestandteile
von Teilhabe und Partizipation.

Was Teilhabe angeht, gehören die Rechte auf soziale Sicherheit (Artikel 22),
auf Arbeit (Artikel 23), auf Erholung und Freizeit (Artikel 24), auf Gesundheit
(Artikel 25), auf Bildung (Artikel 26) und am kulturellen Leben teilzunehmen
(Artikel 27) dazu. Demnach ist allen Menschen als Träger*innen dieser Rechte
die Teilhabe am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu gewähren
(Lohmann, 2012, S. 221). Alle diese Rechte wurden durch soziale Bewegungen
erkämpft, die sich gegen den Ausschluss von politischer und gesellschaftlicher
Teilhabe zur Wehr setzen (Rudolf, 2017, S. 13 f.). Daraus folgt, die Ermögli-
chung von Teilhabe in allen zentralen Lebensbereichen ist – noch unabhängig
von der jeweiligen Bedeutung, Form und Bedingungen – im Zusammenhang mit
Ausschluss vom Sozialen und damit mit Blick auf die verschiedenen Dimensio-
nen von Diskriminierung zu denken. Kurz gesagt, „Teilhabe setzt Freiheit von
Diskriminierung“ (ebd., S. 15) voraus. Somit ist Teilhabe als Gegenbegriff zur
Diskriminierung, die sehr oft mit Gefahren der Exklusion verbunden ist, nicht
nur schon aus der AEMR ableitbar, sondern steht für eine menschenrechtsbasierte
Verortung des Teilhabebegriffs. Das Prinzip der Nichtdiskriminierung gilt dabei
als grundlegendes Strukturprinzip aller der AEMR nachfolgenden Menschen-
rechtsabkommen, so auch in der UN-BRK. Die zentrale Bedeutung des Prinzips
der Nichtdiskriminierung zeigt sich im Tatbestand, dass in mehreren Artikeln dar-
auf direkt verwiesen wird: so in dem Artikel 3b, in dem Artikel 4, Absatz 1 und
in Artikel 5 der UN-BRK. Dazwischen ist im Artikel 3c „die volle und wirksame
Teilhabe und Einbeziehung in die Gesellschaft“3 festgehalten, in dem das men-
schenrechtsbasierte Verständnis von Teilhabe mit einem weiteren Prinzip, dem der

3 S. Fußnote 1.
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Einbeziehung bzw. Inklusion verknüpft wird. So wird in der UN-BRK eindeutig
das Ziel formuliert, „allen Menschen auf der Basis gleicher Rechte ein selbstbe-
stimmtes Leben und die Teilhabe an allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens
zu ermöglichen“ (Wansing, 2015, S. 53). Damit erklärt sich zugleich, dass außer
dem Begriffspaar Teilhabe und Partizipation auch die Begriffe Teilhabe und Inklu-
sion im Diskurs oft synonym verwendet werden. Teilhabe und Partizipation sind
jedoch bis auf ihren engen Zusammenhang im Bereich der Menschenrechte theo-
retisch unterschiedlichen Kontexten zuzuordnen. Auch der Artikel 4 Absatz 3 der
UN-BRK sieht die Verpflichtung vor, Menschen, die als behindert gelten, in sie
betreffende Entscheidungs-, Forschungs- und Gestaltungsprozesse einzubeziehen.
Diese Verpflichtung bedeutet ebenso die menschenrechtstheoretisch begründete
Teilhabe mit den Prinzipien Nichtdiskriminierung und Inklusion zusammen zu
denken und lässt sich darüber hinaus auch als Recht auf soziale und politische
Partizipation lesen. Weitere inhaltliche Bestandteile von insbesondere politischer
Partizipation, noch ohne Nennung der konkreten Formen und Ebenen, sind ebenso
in der AEMR vertreten. Dazu sind unter anderem das Recht auf Gedanken,-
Gewissens- und Religionsfreiheit (Artikel 18), das Recht auf Meinungsfreiheit
(Artikel 19), das Recht auf Versammlung und Zusammenschluss in Vereinigun-
gen (Artikel 20) und ganz besonders das Recht an der Gestaltung der öffentlichen
Angelegenheiten mitzuwirken (Artikel 21) zu zählen.

Was sich andeutet ist, dass Partizipation im Vergleich zur Teilhabe eine
aktivere Konnotation, sich beteiligen zu können, besitzt. Für den Kontext Behin-
derung bedeutet dies, dass alle Menschen, unabhängig von Art und Umfang
ihrer Beeinträchtigung, nicht nur ‚irgendwie‘ passiv einbezogen sein, sondern
als Träger*innen dieser Rechte sich als aktive Bürger*innen mit ihren Ansich-
ten einbringen sollen. Hierzu gehört beispielsweise das erst 2019 verabschiedete
inklusive Wahlrecht (Kulke, 2020, S. 89) als eine verfasste Form der Partizipation.

Inhaltliche Elemente von Teilhabe und Partizipation sind also bereits in
der AEMR angelegt. Sie richten sich gegen Unrecht und Ungleichbehandlung,
bedurften aber der konkretisierenden Übersetzung auf die Lebenslagen behin-
derter Menschen sowie der Ratifizierung der UN-BRK, um einen veränderten
gesellschaftlichen Umgang mit ihnen in Gang zu setzen (Bartelheimer et al.,
2020, S. 6). Aufgabe einer kritischen Teilhabeforschung wäre demnach, mit Blick
auf die Realisierung dieser Rechte zu erforschen, wie sich dieser Umgang weiter-
entwickelt. Denn „Teilhabe meint das, was seitens einzelner Menschen tatsächlich
verwirklicht wird bzw. werden kann" (Wansing, 2012, S. 96). Soziale und poli-
tische Partizipation beinhaltet neben der verfassten Form der Beteiligung an
Wahlen noch viele weitere Formen, (u. a. Demonstrationen sowie Protestaktionen,
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wie z. B. gegen das Bundesteilhabegesetz) die voraussetzen, solche Beteiligungs-
formen nicht nur zu kennen, sondern auch Zugang zu ihnen zu haben und vor
allen darin Erfahrungen (zum Beispiel Selbstwirksamkeit zu erleben) sammeln
zu können.

6 Partizipation im demokratietheoretischen Kontext

Wie der menschenrechtliche Kontext zeigt, besteht also auf Partizipation ein
politisches, juridisches und nicht nur moralisches Recht. Partizipation im demo-
kratietheoretischen Kontext wird auch mit Blick auf methodologische Fragen der
Teilhabeforschung vorgestellt. Zunächst einmal stellt Partizipation einen Sam-
melbegriff für unterschiedliche Arten, Ebenen und Formen der Beteiligung dar
und ist ein Modus, durch den „Menschen wechselseitig Einfluss aufeinander
nehmen, um im sozialen Zusammenhang mehr zu erreichen, als ihnen als Einzel-
wesen möglich ist.“ (Gerhardt, 2007, S. 14) Es geht also um die Beteiligung
und tatsächliche Mitentscheidung von Bürger*innen an kollektiven Entschei-
dungsprozessen (z. B. Wahlen) sowie an relevanten Orten, wozu neben der
Arbeitswelt und dem Gemeinwesen auch Institutionen der Eingliederungshilfe
gehören. Partizipation impliziert dabei das aktive Ausüben-Können des „Grund-
recht[s] auf persönliche Freiheit, Selbstbestimmung und freie Entfaltung der
Persönlichkeit.“ (Schnurr, 2018, S. 633). Dies gilt – neben der Gewaltentei-
lung – als zentrales Kennzeichen demokratisch verfasster Gesellschaften (ebd.).
In seinen Ausführungen zu Partizipation bezieht sich Schnurr auch auf den
Begriff der Teilhabe: „Partizipation im Sinne von Teilhabe weist über die Teil-
nahme an Prozessen der Aushandlungs- und Entscheidungsfindung im engeren
Sinne hinaus und bezeichnet die („anteilige“) Nutzung der zu einem gegebenen
Stand der gesellschaftlichen Entwicklung verfügbaren Ressourcen und Möglich-
keiten zur Realisierung individueller Lebensentwürfe und zur Herausbildung von
Subjektivität.“ (ebd., S. 634) Damit verleiht er dem Begriff der Teilhabe eine
weitaus aktivere Konnotation als das von Bartelheimer & Kädtler (2012) ver-
tretene Verständnis im Kontext der Ungleichheitsforschung und formuliert ein
doppeltes Ziel: Realisierung selbstbestimmter Lebensentwürfe als Prozess der
Subjektwerdung mit Nutzung der gesellschaftlich verfügbaren Ressourcen.

Dabei ist, zurückkommend auf den Begriff der Partizipation, zu bedenken,
dass ‚echte‘ Partizipation immer mit der Frage von Macht und deren Abgabe
bzw. Teilung verbunden ist: „Participation without redistribution of power is
an empty and frustrating process for the powerless.“ (Arnstein, 1969, S. 216
zitiert in Schönwiese, 2020, S. 116). Arnstein, auf den sich Schönwiese bezieht,
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Abb.1 Stufen der Partizipation in der Gesundheitsförderung (Wright et al., 2010, S. 42 f.)

entwarf als Erster für den Kontext der Bürgerbeteiligung ein Stufenmodell,
um anhand dessen gleichermaßen Chancen und Probleme bei Partizipations-
möglichkeiten aufzufächern. Wright et al. (2010) entwickelten, sich daran grob
anlehnend, ein eigenes Stufenmodell für den Kontext der Gesundheitsförderung
(Abb. 1). Deren Modell lässt sich auf das Feld der Teilhabeforschung übertragen.
Es zeigt, dass Partizipation bei der Mitbestimmung bei Entscheidungsprozessen
(Stufe 6) beginnt und sich umfänglich erst realisiert, wenn auch über die Macht
Entscheidungen zu treffen (Stufe 8) real verfügt werden kann.

7 Partizipative oder partizipationsorientierte
Teilhabeforschung?

Mit seiner Hierarchisierung unterstellt dieses Modell, wie auch andere zur Partizi-
pation, dass je höher die Stufe, desto umfassender und qualitativ gehaltvoller das
Partizipationsrecht sei. Doch zeigen Studien aus dem Bereich der Sozialen Arbeit,
dass die Erhöhung von Partizipationsrechten nicht automatisch zu einem Mehr an
Partizipationsmöglichkeiten führen muss (Schäuble & Wagner, 2017, S. 9). Dieser
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Tatbestand spiegelt sich auch in den Erfahrungen von Akteur*innen der Behinder-
tenbewegung wider, die bei Zusammenarbeit immer wieder erlebt haben, dass sie
auf unterschiedlichen politischen Ebenen, auf denen Fragen der gesellschaftlichen
Teilhabe verhandelt werden, und in Forschungsprojekten in der Schlussphase bei
finalen Entscheidungsprozessen nicht mehr beteiligt waren bzw. ausgeschlossen
wurden (Schönwiese, 2020, S. 121f.). So warnt Schönwiese davor, „in eine ‚Mit-
machfalle‘ zu geraten (vgl. Kersting 2008; Naue & Schönwiese, 2015; Wagner,
2014; Wansing, 2005; Wilk & Sahler, 2014)“ ( ebd. ). Für die Planung und Ana-
lyse von Partizipationsvorhaben im Kontext der Teilhabeforschung können solche
Modelle (Abb. 1) dennoch eine wichtige Orientierung bieten, denn sie helfen, die
methodologische Frage zu klären, ob es sich um partizipative Forschung han-
delt. Partizipative Forschung versteht die Autorin hierbei im Anschluss an von
Unger als „Oberbegriff für Forschungsansätze, die in der Tradition der Akti-
onsforschung stehen und soziale Wirklichkeit partnerschaftlich erforschen und
beeinflussen“ (von Unger, 2014, S. 13). Partizipationsorientierte Forschungen
indes zeichnen sich durch einen geringeren Grad an Beteiligung aus (s. Stufen
3–5 in Abb. 1). Unabhängig vom Grad der Beteiligung können sich Forschungen
zur Teilhabe auf unterschiedliche Ebenen beziehen: erstens auf die Ebene der
Gestaltung sozialpolitischer Rahmenbedingungen, zweitens auf die der lokalen
Angebotsplanung, drittens auf die der Einzelfallentscheidung und viertens auf die
der Leistungserbringung (Schnurr, 2018, S. 638). Partizipative und partizipations-
orientierte Forschungen der Teilhabeforschung bewegen sich, unabhängig davon
auf welcher Ebene sie ihre konkrete Forschung ansiedeln, in einem Spannungs-
feld von (Alibi-)Beteiligung der Menschen, die durch Teilhabebarrieren behindert
werden. Von Teilhabebarrieren betroffene Menschen stellen zudem eine hetero-
gene Gruppe dar. Sie nehmen eine komplexe Doppelrolle als Co-Forschende und
Forschungssubjekte ein. So stellt sich die Herausforderung wie Akteur*innen
der Teilhabeforschung mit ihnen, beim Aufeinandertreffen von unterschiedlichen
(Erkenntnis-)Interessen, gemeinsam forschen können. Dabei geht es auch um die
Schlüsselfrage, ob diese von Teilhabebarrieren Betroffenen nur als zu Befragende
einbezogen werden, bei manchen Entscheidungen mitwirken oder partizipativ von
Anfang bis Ende des Forschungsprojektes auf Augenhöhe aktiv beteiligt sind?
Wer entscheidet dies und welche Erfahrungen werden in Aushandlungsprozessen
partizipativer Forschungen gemacht, in denen der Faktor Macht auch stets mit
zugegen ist (Bartelheimer et al., 2020, S. 51)?

Wie voraussetzungsvoll solch ein Vorhaben partizipativer Forschung in seiner
Umsetzung ist, legen Degener und Butschkau (2020, S. 141 ff.) in ihrem For-
schungsbericht dar. In ihrem Bericht erläutern die Autorinnen darüber hinaus,
dass partizipative Forschung konsequent menschenrechtsbasiert umzusetzen ist.
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Dafür benennen sie sie die vier Prinzipien Wertegebundenheit (1), Sensibilität
für Machtverhältnisse (2), Partizipation (3) und Transparenz (4) als grundle-
gende Voraussetzungen, die in/bei Forschungen zu und mit von Teilhabebarrieren
betroffenen Menschen zu berücksichtigen sind (Degener & Butschkau, 2020,
S. 133).

Zusammengefasst: Partizipation ist demokratietheoretisch fundiert und besitzt
wesentlich aktivere Facetten als der Rechtsbegriff und das sozialpolitische und
-wissenschaftliche Konzept der Teilhabe. Beide, sowohl Teilhabe als auch Par-
tizipation, stellen normative Konzepte dar. Ihre gemeinsamen Bezugspunkte
liegen in den wohlfahrtstheoretischen Konzeptionen der Verwirklichungschan-
cen (Sen, 2010) und des Capability Approach (Nussbaum, 2015). Worin sich
diese zwei genannten wohlfahrtsstaatlichen Konzeptionen auch unterscheiden,
kann hier nicht näher erläutert werden, sodass exemplarisch auf Bartelheimer
et al. (2020, S. 29–30) verwiesen wird. Ohne Kenntnis von kulturellen, gesell-
schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Teilhabebarrieren und -mustern
können Zugänge zur Teilhabe u. a. durch bedarfsdeckende Unterstützungsleis-
tungen, Bildung, Information und Kommunikation nicht realisiert werden. Daher
betrachtet die Autorin realisierte Teilhabe als eingelösten Rechtsanspruch sowie
notwendige Ressource und Voraussetzung für Prozesse der Partizipation, die wie-
derum in Abläufen von Institutionen und Forschungsprojekten hinsichtlich des
Beteiligungsgrades einer transparenten Klärung und Qualitätssicherung bedürfen.

Nach einer knappen Einführung in die Verwendungskontexte des Begriffspaa-
res Exklusion und Inklusion wird im Folgenden der Versuch unternommen, sie
in Beziehung zu Teilhabe und Partizipation zu setzen.

8 Exklusion und Inklusion mit Blick auf Teilhabe und
Partizipation

Das Begriffs- und Gegensatzpaar Inklusion und Exklusion wird in verschiede-
nen Kontexten verwendet und trägt dabei unterschiedliche Bedeutungen, auch
innerhalb der in diesen Kontexten geführten Diskurse. Daher wird der Beitrag
die begriffsgeschichtliche Entwicklung nur grob skizzieren. Kontextunabhän-
gig geht es dabei immer um Fragen der Herstellung gesellschaftlicher (Nicht-)
Zugehörigkeit. Die Autorin lokalisiert das Begriffspaar Exklusion und Inklusion
idealtypisch in vier theoretischen Kontexten. In den ersten beiden Kontexten (im
soziologischen und in dem der sozialen Ungleichheit) fungieren die Begriffe
Exklusion und Inklusion als Werkzeuge, um aus einer makrosoziologischen Per-
spektive Prozesse beschreiben zu können, die über gesellschaftliche (Nicht-)
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Zugehörigkeit entscheiden. Luhmann führte die Termini Exklusion und Inklu-
sion in die Soziologie ein, als er im Anschluss an Parsons in den 1970er
Jahren seine Systemtheorie entwickelte (Wesselmann, 2017, S. 56). Mit der
Systemtheorie unternahm er den (erfolgreichen) Versuch, die funktionale Dif-
ferenzierung der Gesellschaft in verschiedene gesellschaftliche Funktionssysteme
(z. B. Arbeit, Bildung, Gesundheit und Wissenschaft) zu erfassen und zu beschrei-
ben. Nach Luhmann bedeutet Exklusion nur den Status der Nichtzugehörigkeit
zu einem der Funktionssysteme, nicht negativ konnotierte Ausgrenzung (Kuhl-
mann, 2012, S. 42). Inklusion meint im Luhmann’schen Sinne wertfrei die
Mitgliedschaft in einem der gesellschaftlichen Funktionssysteme. Mit der Ver-
wendung des Begriffspaars Exklusion und Inklusion ab den 1980er Jahren im
Kontext der (internationalen) Forschung sozialer Ungleichheit, die Formen und
Ursachen gesellschaftlicher Spaltungsprozesse zu bestimmen sucht, kam die nor-
mative (Be-)Wertung der beiden Begriffe auf. Zunächst lag in diesem Kontext der
Fokus auf dem Begriff der (sozialen) Exklusion, bevor Inklusion als Gegenbegriff
zu Prozessen der Exklusion entworfen wurde. So wurde gefragt, welche Modi
über gesellschaftliche Zugehörigkeit entscheiden (Kronauer, 2017, o. S.). Drit-
tens gewann das Begriffspaar Ex- und Inklusion im Kontext der Menschenrechte
seit der Ratifizierung der UN-BRK maßgeblich an Bedeutung hinzu. Hierbei
ist zu betonen, dass die Debatten in diesem menschenrechtstheoretischen Kon-
text zunächst nur um den Begriff der Inklusion kreisten. Gleiches gilt für den
vierten, den (schul-)pädagogischen Kontext. Inklusion löste in diesem Kontext
den Begriff der Integration ab, worunter, grob gesprochen, die Eingliederung
und Anpassung der von Teilhabebarrieren Betroffenen in ein bestehendes Sys-
tem verstanden wurde. Hingegen zielt Inklusion auf die Änderung des Systems,
das Teilhabebarrieren hervorbringt, die gesellschaftliche Zugehörigkeit verhin-
dern (Bruegelmann, 2019, o.S.). Trotz zahlreicher Publikationen, insbesondere
in den beiden letztgenannten Kontexten, ist die Beziehung zwischen Inklusion
und Exklusion zu Teilhabe und Partizipation theoretisch nach wie vor noch
unterbestimmt (Tiedeken, 2020, S. 16).

Dennoch lässt sich sagen: Die ersten beiden Kontexte, der soziologische und
der der sozialen Ungleichheit, fokussieren aus makrosoziologischer Perspektive
auf Mechanismen, welche bezogen auf Teilhabe über Zugehörigkeit (Inklusion)
oder Nichtzugehörigkeit (Exklusion) von Mitgliedern einer Gesellschaft ent-
scheiden. Im Anschluss an Bartelheimer (2007) und Kronauer (2017) schlägt
die Autorin vor, Teilhabe von der Exklusion her zu denken: Gegen Exklusion
gerichtete Maßnahmen, die Teilhabe ermöglichen sollen, zielen auf Verände-
rungsprozesse auf der individuellen Ebene, Maßnahmen der Inklusion hingegen



80 C. Wesselmann

schieben Veränderungsprozesse auf der strukturellen Ebene an. Beide Maßnah-
men, die Teilhabe und Inklusion auf ihren jeweiligen Ebenen fördern, sind aus
Sicht der Autorin wesentliche Voraussetzungen, um Partizipation zu ermögli-
chen. Dabei ist ein kritischer Blick auf mögliche Dynamiken des Ausschlusses
und nicht erkannter Diskriminierung vonnöten. Als Beispiel seien hier ableis-
tisch gefärbte Erwartungen bzw. Zuschreibungen an Menschen genannt, die im
Zuge künftiger Teilhabeforschungsprojekte befragt oder aktiv partizipieren sollen
und/oder wollen.

Forschungen im Kontext der Teilhabeforschung bedürfen darüber hinaus,
bezogen auf Fragen der Teilhabe und Partizipation, konzeptioneller sowie norma-
tiver Grundlagen, die deren Ausgangs- und Bezugspunkte für ihr Erkenntnisinter-
esse bilden. Diese werden im folgenden Abschnitt benannt, um davon ausgehend
den Blick auf mögliche weitere theoretische Perspektiven zu öffnen.

9 Kritische Fragen der Disability Studies
an Teilhabeforschung

Von der AG „Begriffe und Theorien“ im Aktionsbündnis Teilhabeforschung
werden als theoretische Bezugspunkte „das bio-psycho-soziale Modell von Behin-
derung und Gesundheit, der Lebenslagenansatz und das Konzept der Befähigung
(Capability)“ (Bartelheimer et al., 2020, S. 19) benannt und erläutert (ebd.,
S. 19–41). Dabei geht es den Autor*innen um die Schlüsselfrage, inwieweit
mittels dieser Konzepte der Teilhabebegriff stärker konturiert werden kann. Es
sprengt den Rahmen dieses Beitrages auf die vorgeschlagenen Konzepte ange-
messen einzugehen. So stellt die Autorin nur mit Blick auf die aufgeworfene
Schlüsselfrage aus Sicht der Disability Studies exemplarisch ihre Anfrage an
das bio-psycho-soziale Modell von Gesundheit und Behinderung. Die Disability
Studies sehen Behinderung als soziale „Konstruktion der Abweichung“ (Hirsch-
berg, 2020, S. 13). Behinderung wird also nicht individualisierend von der
einzelnen Person hergedacht, sondern stets mit Blick auf die gesellschaftlichen
Bedingungen des Behindertwerdens (Waldschmidt, 2020b, S. 59). Prozesse des
Behindertwerdens, verstanden als soziale Exklusion, bilden einen ihrer zentralen
Forschungsgegenstände (Zander, 2016). Dieser Sicht folgend fragt die Auto-
rin, weshalb im bio-psycho-sozialen Modell von Behinderung die (funktionale)
Gesundheit als das Normale, als erstrebenswerte Norm und als Gegensatz zu
Behinderung gesetzt wird, statt wie es in der UN-BRK zum Ausdruck kommt
als Bestandteil menschlicher Vielfalt. Daraus folgt, dass diese normative Eng-
führung des bio-psycho-sozialen Modells von Behinderung, das gegenwärtig die
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konzeptionelle Basis für die Erhebung der Teilhabebedarfe behinderter Men-
schen im Kontext der Eingliederungshilfe bildet, kritisch zu hinterfragen ist. Zu
dieser Erkenntnis gelangen auch Bartelheimer et al. (2020, S. 24) und werfen
zudem die Frage auf, ob diese konzeptionelle Grundlage einer Profilierung des
Teilhabebegriffs dienlich sein kann.

10 Fazit

Welche Schlüsse lassen sich aus vorliegender problemorientierter Annäherung
an die Eckpunkte Partizipation, Inklusion und Exklusion ziehen? Deutlich sollte
geworden sein, dass es sich bei den Eckpunkten ebenso wie beim Begriff der Teil-
habe um Termini handelt, die in unterschiedlichen Kontexten verortet sind und
sich nur zum Teil klar voneinander unterscheiden lassen. Dies betrifft Teilhabe
und Partizipation, auf denen ein zentraler Fokus des Beitrags liegt. Bis auf den
Kontext der Menschenrechte sind sie theoretisch differenten Zusammenhängen
zuzuordnen. Ohne die Einlösung von Teilhabeansprüchen auf der individuellen
Ebene und Maßnahmen der Inklusionsförderung, die an Strukturen ansetzen,
die Teilhabebarrieren produzieren, fehlen die Voraussetzungen für eine gelin-
gende Partizipation von Menschen, die als behindert gelten. Zur Präzisierung des
Teilhabebegriffs in seiner praktischen Anwendung im Kontext einer kritischen
Teilhabeforschung sollen die hier gemachten Ausführungen Ansatzpunkte zum
Weiterdenken bieten.

Übertragen auf die Forschungspraxis einer (kritischen) Teilhabeforschung
in und mit Nutzer*innen von Einrichtungen der Eingliederungshilfe ist damit
vor allem die Frage verbunden: Welche Optionen der realen Mitentscheidung
werden geboten bzw. zugestanden? Partizipationsorientierte und insbesondere
partizipative Forschungen bedürfen – das ist nicht zu unterschätzen – einer
begründet einzufordernden, entsprechenden Ausstattung an (im)materiellen Res-
sourcen sowie kritischer Prozessbegleitung in Form von Forschungsintervisionen.
Dabei sollte die Berücksichtigung der vier menschenrechtsbasierten Prinzipien
Wertegebundenheit (1), Sensibilität für Machtverhältnisse (2), Partizipation (3)
und Transparenz (4) zum Repertoire einer kritischen Teilhabeforschung gehören.
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Teilhabe und soziale Gerechtigkeit:
normative Anforderungen im Kontext
von Behinderung

Kathrin Blaha

Zusammenfassung

Dieser Beitrag begreift sich als Versuch, mithilfe philosophischer und sozial-
wissenschaftlicher Überlegungen die normativen Anforderungen im Kontext
von Behinderung zu skizzieren, die sich aus einer kritischen Reflexion des
Zusammenhangs von Teilhabe und sozialer Gerechtigkeit ergeben. Hinter-
grund ist, dass Theorien der Gerechtigkeit Schwierigkeiten haben, Menschen
mit kognitiven und schweren Beeinträchtigungen zu inkludieren. Ziel des Bei-
trages ist ein Plädoyer für eine Berücksichtigung menschlicher Verletzlichkeit,
die auch einen kritischen Blick auf Teilhabeanforderungen erlaubt.

1 Einleitung

Eine theoretische Auseinandersetzung um soziale Gerechtigkeit im Kontext von
Behinderung ist spätestens seit der Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen (UN-BRK) auch in der politischen Philosophie angekom-
men. Dies ist deswegen zu betonen, da philosophische Studien nicht nur in sich
geschlossene Theoriedebatten darstellen, sondern wichtige Impulse für gesell-
schaftspolitische Fragen sowohl aufnehmen als auch liefern können. Dabei spitzte
sich im Zuge der UN-BRK die Diskussion um soziale Gerechtigkeit mit Beginn
des 20. Jahrhunderts vor allem auf die Fragestellungen zu, „ob wir solidarische
Verpflichtungen gegenüber behinderten Menschen haben, und falls ja, welche
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das genau sind und mit welcher philosophischen Konzeption diese überzeugend
ausgewiesen werden können“ (vgl. Graumann, 2011, S. 137). Vertreter*innen
politisch-philosophischer Konzeptionen erhoben dabei den Anspruch, für alle
Menschen Verpflichtungen ausweisen zu können, also auch für beispielsweise
Menschen mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen sowie auch diejenigen zu
berücksichtigen, die auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind (vgl. ebd.).

Vor diesem Hintergrund kann auch der menschenrechtliche Teilhabeanspruch
als eine „volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in
die Gesellschaft“ (Art. 3c UN-BRK) eingeordnet werden. Dieser ist universell
und umfassend angelegt und betrifft sowohl alle Menschen mit Behinderungen
als auch alle Teilhabedimensionen (vgl. Bartelheimer et al., 2020, S. 5), unab-
hängig von Art und Schweregrad einer Beeinträchtigung. Um eine umfassende
Teilhabe für alle Menschen mit Beeinträchtigungen zu ermöglichen, hält daher
auch die UN-BRK in Artikel 2 Unterstützung und Hilfestellungen als Ermög-
lichungsbedingungen von Teilhabe als Prinzip der angemessenen Vorkehrungen
fest.

Teilhabe und soziale Gerechtigkeit für Menschen mit Beeinträchtigungen sind
eng miteinander verwoben. Beiden Begriffen liegen nicht nur normative Annah-
men über soziales Zusammenleben zugrunde, sie implizieren auch Vorstellungen
über oder Erwartungen an die Mitglieder der Gesellschaft. Soll also Teilhabe
sinnvoll konzipiert sein, darf nicht ausgeblendet werden, dass mit Blick auf
den Gerechtigkeitsdiskurs gerade ein Anspruch nach einer inklusiven Berück-
sichtigung aller Menschen mit Beeinträchtigungen Schwierigkeiten hervorruft.
Im Hinblick auf Teilhabe lohnt sich daher ein Blick auf den Gegenstand der
dortigen Diskussion, um Exklusionstendenzen in Teilhabekonzeptionen nicht zu
reproduzieren.

Warum Theorien der Gerechtigkeit Schwierigkeiten haben, Menschen mit
schweren und komplexen Beeinträchtigungen umfassend zu berücksichtigen, soll
am Beispiel der Gerechtigkeitsüberlegungen von John Rawls gezeigt werden.
Auch wenn es sich bei dem bei Rawls unberücksichtigt bleibendem Personenkreis
um „Grenzfälle“ handelt, so soll in einem zweiten Schritt verdeutlicht werden,
wie sich daraus ein kritischer Blick auf Teilhabeanforderungen ableiten lässt. In
einem dritten Schritt wird mithilfe eines leibphänomenologischen Zuganges zu
Verletzlichkeit sowie durch Lévinas eine Sichtweise vorgestellt, die eine kritische
Betrachtung von gesellschaftlich wirkenden Machtverhältnissen erlaubt, die im
Hinblick auf Teilhabe nicht ausgeblendet werden dürfen.
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2 Soziale Gerechtigkeit und Behinderung

Der Begriff der sozialen Gerechtigkeit umfasst verschiedene Aspekte, die für
gesellschaftliche Teilhabe ebenso eine große Rolle spielen (vgl. Bertmann &
Demant, 2014, S. 307). Die angeführten Aspekte, die zur Beurteilung sozialer
Gerechtigkeit genannt werden können, wie Zugang zu gesellschaftlichen Gütern
oder Ressourcen, „unterscheiden sich nicht grundlegend von den Zielsetzun-
gen, die für die Verbesserung von Teilhabe an der Gesellschaft von Menschen
mit Behinderungen zentral sind“ (ebd.). Dabei umfasst das Ziel die Herstel-
lung sozialer Gerechtigkeit ebenso wie umfassende Teilhabe und individuelle wie
gesellschaftliche Aspekte: So gilt es gesellschaftliche Strukturen so zu schaffen,
dass allen Menschen entsprechende Freiheiten, Chancen oder Zugänge ermög-
licht werden. Gleichzeitig können notwendige Voraussetzungen oder Ressourcen
in den Blick genommen werden, die eine selbstbestimmte und individuelle
Lebensführung ermöglichen sollen.

Normative Konzepte von sozialer Gerechtigkeit erarbeiten Kriterien für Rege-
lungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die die Mitglieder der Gesell-
schaft untereinander als möglichst gerecht erachten. Auf die Frage, wie Freiheiten
zugestanden, Chancen gewährt, Güter verteilt, der Zugang zu gesellschaftlichen
Ressourcen ermöglicht oder Lasten verteilt werden können, geben Gerechtigkeits-
konzepte verschiedene Antworten. Ein wechselseitiges Zusammenleben, welches
nicht nur einzelne Gruppen bevorzugt bzw. benachteiligt, sondern Rechte wie
Pflichten gleichermaßen verteilt, ist somit Ziel gerechtigkeitstheoretischer Über-
legungen. Umgekehrt muss ein gesellschaftliches Zusammenleben, bei welchem
einzelne Personen oder Gruppen benachteiligt oder Güter und Zugänge verwehrt
bleiben, folglich als ungerecht bewertet werden. Im Kontext von Behinderung
heißt das, dass eine Sozialordnung nur dann als gerecht gelten kann, wenn
sowohl alle behinderten Menschen ursprünglich bei der Berücksichtigung aller
Gesellschaftsmitglieder einbezogen werden (vgl. Dziabel, 2017, S. 210) als auch
Bedürfnissen und Lebenssituationen behinderter Menschen wirklich Rechnung
getragen wird (vgl. Graumann, 2011, S. 22). Eine Gerechtigkeitstheorie, die für
sich beansprucht, inklusiv zu sein, muss daher Verpflichtungen von Hilfe und
Unterstützung im Falle von Bedürftigkeit und Abhängigkeit bejahen und von
vorherein in ihre Überlegungen einbeziehen (vgl. Dziabel, 2017, S. 209 ff.).

Nun zeigt sich jedoch in Gerechtigkeitskonzeptionen eine exklusive Tendenz,
die Behinderung gar „als Grundproblem der Gerechtigkeit“ (ebd., S. 75) iden-
tifiziert. Den Ausgangspunkt einer problematischen Ausweisung solidarischer
Verpflichtungen gegenüber behinderten Menschen bildet dabei häufig der Begriff
der Reziprozität. Denn Gerechtigkeit als die Gesamtheit „der wechselseitigen
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Ansprüche und Verbindlichkeiten bzw. moralischen Rechte und Pflichten, die die
Menschen gegeneinander vom Standpunkt der Unparteilichkeit aus haben“ (Gose-
path, 2010, S. 835), geht im Kern von einer wechselseitigen Übereinkunft zur
gegenseitigen Berücksichtigung (Reziprozitätsverhältnisse) aus, bei der Menschen
mit Behinderungen unberücksichtigt bleiben, wenn angenommen wird, diese
könnten die Bedingungen zur Reziprozität nicht erfüllen. Geht Gerechtigkeit also
mit einer Idee von Reziprozität einher, bei der Rechte mit Pflichten gleichermaßen
korrelieren und davon ausgegangen wird, Menschen mit beispielsweise schweren
kognitiven Beeinträchtigungen können (bzw. sollen) keine Pflichten übernehmen,
werden diese in den gerechtigkeitstheoretischen Überlegungen ausgeblendet (vgl.
Dziabel, 2017, S. 76).

Der eigentliche Kern des Problems offenbart sich jedoch im Kontext von
Behinderung wie folgt: Sofern Fähigkeiten zur Reziprozität wie beispielsweise
Vernunftfähigkeit bzw. Rationalität vorausgesetzt werden, stellen diese die Bedin-
gung für die Zuerkennung eines moralischen Status dar. Dieser Status wiederum
ist wesentlich für die Anerkennung moralischer Rechte und die Möglichkeit
zur Übernahme moralischer Pflichten und entscheidet darüber, ob und in wel-
cher Hinsicht überhaupt eine moralische Berücksichtigung zukommt oder nicht
(vgl. Düwell, 2011, S. 434). Eine Zuerkennung eines moralischen Status, der an
bestimmte normative Fähigkeiten geknüpft ist, kann jedoch schnell ein Exklusi-
onspotenzial für diejenigen entstehen lassen, die diesem so gedachten Ideal nicht
entsprechen. Für gerechtigkeitstheoretische Überlegungen bedeutet dies in der
Konsequenz, um

„als Subjekte von Gerechtigkeit gelten zu können, müssen Menschen also moralische
Akteure sein und gegebenenfalls auch die Pflichten zur Gerechtigkeit übernehmen
können. Andernfalls fallen sie aus dem Rahmen der Gerechtigkeitserwägungen her-
aus und sind nicht Subjekt, vielleicht nicht einmal Adressat, der Gerechtigkeitsforde-
rungen.“ (Liesen et al., 2012, S. 196)

Mit einer zugeschriebenen Unfähigkeit zur Reziprozität können so jedoch keine
direkten gerechtigkeitsethischen Pflichten ausgewiesen werden. Ansprüche auf
Unterstützung oder Hilfestellungen sind in diesem Sinne weder moralisch
verpflichtend noch eine fundamentale Gerechtigkeitsfrage, sondern höchstens
nachgeordnete Probleme minimalethischer Überlegungen (vgl. Dziabel, 2017,
S. 78). Damit ist neben Reziprozität und dem moralischen Status auch das dritte
zentrale Problemfeld angesprochen, mit dem sich skizzieren lässt, warum sich
Gerechtigkeits- wie auch ethische Theorien häufig schwertun, Menschen mit
schweren Beeinträchtigungen einzubeziehen (vgl. Dederich, 2018a, S. 106). Dies
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zeigt sich in einer Idee von Gleichheit, die mit der Frage nach einem mora-
lischen Status eng verknüpft ist. Eine Idee von Gleichheit impliziert nicht nur
einen Vergleich mit Menschen ohne Einschränkungen (vgl. ebd., S. 107), son-
dern geht mit einer Idealvorstellung von Gerechtigkeitsadressat*innen einher, die
zum Ausschluss derjenigen führt, die dieser nicht entsprechen.

3 Rawls Theorie sozialer Gerechtigkeit

Vor allem die Frage nach dem Status eines moralischen Subjektes berührt eine
tiefgreifende Problematik der Philosophie und Ethik. Je nach philosophischer
Ausrichtung werden die verschiedensten Kriterien für die Zuerkennung eines
moralischen Status genannt, welche von der Fähigkeit, Schmerz zu empfinden, bis
hin zu hohen Anforderungen an Rationalität oder Vernunftfähigkeit reichen. Im
Kontext von Gerechtigkeitsüberlegungen ergibt sich die Bedeutung dessen jedoch
daraus, dass allein Mitglied der Gattung Mensch zu sein, noch keine morali-
schen Ansprüche begründet. Vielmehr gäbe es menschliche Wesen, die zwar die
Fähigkeit besitzen, Schmerz oder Leid zu empfinden, denen aber kein morali-
scher Status als moralisches Subjekt bzw. als eine Person zugesprochen werden
kann, da ihnen höherstufige kognitive Fähigkeiten fehlen. Der Personenbegriff
nimmt in Abgrenzung zum Begriff des Menschen daher eine besondere Rolle
ein, da eine Zuerkennung als vollwertiges moralisches Subjekt an bestimmte
kognitive (Denkfähigkeit, Selbstbewusstsein, Rationalität oder Zukunftsbewusst-
sein) und moralische (Autonomie/Selbstbestimmung, Moralität oder die Fähigkeit
zur Übernahme von Verpflichtungen) Fähigkeiten geknüpft ist (vgl. Birnbacher,
2001, S. 312 ff.).

Auch Rawls Konzeption sozialer Gerechtigkeit ist unter diesem Blickwinkel
zu verstehen, denn der Rawls’sche Personenbegriff bzw. dessen Ausführungen
zum moralischen Subjekt sind in seinen Überlegungen zentral (vgl. Pinzani &
Werle, 2015, S. 63 ff.). Rawls greift in seiner Theorie sozialer Gerechtigkeit auf
einen kantischen Begriff der Person zurück, in dem viele Autor*innen bereits
den Ausschluss von Menschen mit schwerer kognitiver Beeinträchtigung nieder-
geschlagen sehen (vgl. z. B. Gutmann, 2010, S. 13; Seelmann, 2012, S. 74 f.;
Ladwig, 2010, S. 60).1 Rawls konzipiert zwar zunächst in seiner Theorie eine
faire Ausgangsbedingung, in der alle zukünftigen Gesellschaftsmitglieder über

1 Gutmann (ebd.) spricht zudem vom Ausschluss kleiner Kinder sowie dementer oder dau-
erhaft komatöser Menschen, Ladwig (ebd.) gar vom Ausschluss „hochintelligenter Soziopa-
then“.
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eine gerechte Verteilung sozialer Güter entscheiden sollen. Die an der Vertragssi-
tuation beteiligten Mitglieder müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllen,
um in der Vertragssituation in der Lage zu sein, eine Vorstellung von sozia-
ler Gerechtigkeit zu entwickeln, bestimmte Prinzipien zu verstehen, auszuwählen
und schließlich danach zu handeln. Daher müssen sie laut Rawls vernünftig in
dem Sinne sein, als dass sie „keine aufeinander gerichteten Interessen haben“
(Rawls, 2020, S. 30), sowie moralische Vermögen mitbringen, das heißt einen
Gerechtigkeitssinn sowie die Ausbildung einer Konzeption des Guten. Diese
beiden Vermögen wiederum sind es, die Akteur*innen als moralische Subjekte
kennzeichnen:

„Wir müssen noch klären, was für Wesen den Schutz der Gerechtigkeit genießen
[…]. Die natürliche Antwort scheint zu sein: genau die moralischen Subjekte haben
ein Recht auf gleiche Gerechtigkeit. Moralische Subjekte zeichnen sich durch zwei
Eigenschaften aus: erstens sind sie einer Vorstellung von ihremWohle (im Sinne eines
vernünftigen Lebensplanes) fähig, zweitens sind sie eines Gerechtigkeitssinnes fähig
(und haben ihn auch) […].“ (Rawls, 2020, S. 548).

Die Prinzipien der Gerechtigkeit bleiben damit jedoch nur denen vorbehalten,
die fähig sind, in der Ausgangssituation mitzuwirken und die in der Lage sind,
nach den dabei verfassten Prinzipien zu handeln, da ein enger Zusammenhang
zwischen der moralischen Ausgangssituation und den daran Beteiligten sowie
der durch sie festgelegten politischen Prinzipien besteht.

Darauf beruht auch Rawls’ Verständnis moralischer Gleichheit. Die Personen
werden insofern als gleich angesehen, als ihnen allen ein unentbehrliches und
unbedingtes Mindestmaß des moralischen Vermögens zugeschrieben wird, das
notwendig ist, um sich ein Leben lang an der sozialen Kooperation zu beteili-
gen (vgl. ebd.). Da die Gesellschaft als ein faires Kooperationssystem betrachtet
wird, beruht deren Pfeiler auf der Gleichheit seiner Kooperationspartner*innen.
Diese Vorstellung der Akteur*innen einer Kooperationsgemeinschaft basiert also
auf der Vorstellung als freie und gleiche moralische Personen. Frei, indem sie
zum einen a) die bereits genannten moralischen Vermögen mitbringen, sowie, als
notwendige Voraussetzung zur Ausübung dieser, ebenso b) das intellektuelle Ver-
mögen des Urteilens, Denkens und Schlussfolgerns. Zudem führt Rawls an, dass
diese c) eine bestimmte Konzeption des Guten im Lichte (vernünftiger) Lehren
haben sowie d), dass diese die genannten Vermögen und Fähigkeiten während
ihres ganzen Lebens besitzen, um normales kooperatives Gesellschaftsmitglied
zu sein. Gleich sind sie, wenn sie die genannten Vermögen und Fähigkeiten
in einem ausreichenden Mindestmaß besitzen (vgl. Rawls, 2017, S. 159). Erst
wenn die Gesellschaftsmitglieder also eine bestimmte Schwelle an personalem
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Vermögen überschritten haben (vgl. ebd., S. 278), können sie als voll koopera-
tionsfähige Mitglieder der Gesellschaft betrachtet werden. Das heißt jedoch im
Umkehrschluss, dass Personen, die insbesondere die von Rawls genannten Krite-
rien (moralische und intellektuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie physische
Vermögen und Fertigkeiten einschließlich der Auswirkungen von Krankheit und
Unfällen auf natürliche Fähigkeiten) dauerhaft nicht erfüllen, außen vor bleiben,
wie dies für Menschen mit einer schweren kognitiven oder mehrfachen Beein-
trächtigung angenommen werden kann (vgl. Graumann, 2011, S. 161). Damit
jedoch kann Rawls die Frage nach Pflichten gegenüber „permanently nonper-
sons“ (Reinders, 2009, S. 116, Hervorheb. i. O.) in seinen Überlegungen nicht
klären.

Da nur diejenigen in der Gerechtigkeitskonzeption Berücksichtigung finden,
die als eigenständige Akteur*innen für einen Vertragsabschluss infrage kommen,
„[…] ist hier der Kreis der zu berücksichtigenden Wesen am stärksten restrin-
giert.“ (Düwell, 2011, S. 436) Hilfe und Unterstützung kann Rawls in seiner
Konzeption als direkte Verpflichtung gegenüber allen Menschen ebenso nicht
ausweisen. Dahinter verbirgt sich nicht zuletzt der Grundgedanke des politi-
schen Liberalismus, dass die inhaltliche Ausgestaltung einer guten Lebensführung
(Autonomie) dem freien, unabhängigen Individuum selbst überlassen bleiben
muss. Das Autonomieverständnis der UN-BRK ist jedoch ausdrücklich „radikal
inklusiv“ (Degener & Butschkau, 2020, S. 138) gedacht und nicht mit diesem
Verständnis vereinbar.

4 Kritik an einem Fähigkeitenideal

Im Kontext von Gerechtigkeitsüberlegungen wird ein konzipiertes Ideal an per-
sonalistischen Fähigkeiten dann zum Problem, wenn damit ein Verständnis eines
„Schwellenkonzeptes“ einhergeht, wonach weder Personalität noch die mit die-
sem Status verbundenen ethischen Ansprüche graduierbar sind (vgl. Quante,
2012, S. 33 f.): „Person ist (und moralischen Status hat) man ganz oder gar
nicht“ (Gutmann, 2010, S. 13). Erfolgt keine Zuerkennung eines moralischen
Status als Person, erfolgt auch keine Aufnahme in eine gemeinsame moralische
Anerkennungs-, bzw. im Sinne Rawls, Gerechtigkeitsgemeinschaft.

Diese Überlegungen lassen eine Reflexion zu Teilhabe als einem normati-
ven Prinzip (vgl. Dederich, 2018b, S. 155), wie auch zu Inklusion als einer
normativen Leitidee einer erfolgreich realisierten Teilhabe zu. Wenn Behrendt
(2017) beispielsweise den Inklusionsbegriff aus sozialphilosophischer Perspektive
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systematisch erschließt und hinsichtlich der Anforderungen an ein praxistheoreti-
sches Verständnis zu dem Schluss kommt, dieses lasse sich hinsichtlich der vier
Variablen von Inklusionssubjekt, -objekt, -instanz und -regeln fassen, werden die
gemeinsamen Schnittpunkte offensichtlich. Unter der Variable Inklusionssubjekt
hält er fest:

„Ausschlaggebend ist dabei die Annahme, dass zum qualifizierten Genuss sozia-
ler Teilhabe nur solche Wesen befähigt sind, die potenziell dazu in der Lage sind,
die erforderlichen Fähigkeiten und Vermögen vorzuweisen oder zumindest auszubil-
den, die zur aktiven Mitwirkung am gemeinsamen Zusammenleben benötigt werden.
Die Veranlagung dazu kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein, sie darf jedoch
einen bestimmten Schwellenwert nicht unterschreiten. Sprich: Teilhabesubjekte müs-
sen sozial hinreichend kompetente Akteure sein.“ (Behrendt, 2017, S. 60, Hervorheb.
i. O.)

Gemeint sind damit kognitive und habituelle Vermögen bzw. Fähigkeiten, ohne
welche ein Subjekt nicht als sozial kompetente Akteur*in gilt und daher nicht
Teil einer durch soziale Praktiken definierten, kooperierenden Gesellschaft sein
kann. Diese Annahmen sind es jedoch, die im Rahmen gesellschaftskritischer
Betrachtung wie auch mit Blick auf die UN-BRK als problematisch betrachtet
werden müssen, zumindest dann, wenn damit hohe Anforderungen hinsichtlich
Autonomie oder Unabhängigkeit einhergehen. So wendet sich auch Hauptkritik
der Disability Studies gegen ein gesellschaftliches Fähigkeitsideal, welches eng
mit Vorstellungen von Leistungsfähigkeit verbunden ist und daher insbesondere
für Menschen mit Behinderungen, die auf umfassende Hilfe und Unterstützung
angewiesen sind, diskriminierend oder ausgrenzend wirkt. Dabei geht es vor
allem um eine Zurückweisung eines neoliberalistischen Gesellschaftsbildes auto-
nom und unabhängig agierender Bürger*innen und einer Argumentation gegen
eine „Behindertenhierarchie“, „deren Rangordnung nach der Autonomiefähigkeit
strukturiert ist“ (Waldschmidt, 2003, S. 20). Denn eine so verstandene Defizit-
sichtweise von Behinderung führt nicht nur zum Ausschluss, sie ermöglicht auch
die Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Machtverhältnisse, indem menschliche
Normalität Gesellschaft konstruiert und zugeschriebene Abweichung die eigene
Normalität rückversichert (vgl. Köbsell, 2015, S. 25).

Die Kritik der Disability Studies bezieht sich auf ein neoliberales Gesell-
schaftsbild, wonach nur diejenigen an gesellschaftlichen Gütern partizipieren
können, die den Leistungsanforderungen der Gesellschaft gewachsen sind. Im
Hinblick auf die konkrete Realisierung gesellschaftlicher Teilhabe oder umfas-
sender Inklusion kann daran anknüpfend die zugespitzte Frage formuliert werden,
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ob Teilhabe und Inklusion überhaupt in einer „hoch selektive[n] und exklu-
sive[n] Leistungsgesellschaft möglich“ sind (Dederich, 2018a, S. 117). Dederich
verweist auf Becker (2016), der in seinem Buch Die Inklusionslüge mit Blick
auf Arbeitsmarkt- oder Bildungspolitik konstatiert, dass in der derzeitigen leis-
tungszentrierten Gesellschaft umfassende Ausgrenzungsprozesse stattfinden, die
den Grundgedanken von Teilhabe und Inklusion entgegenstehen. Zwar bestün-
den auf der einen Seite politische Bekenntnisse zu sozialer Gerechtigkeit oder
zur Umsetzung der UN-BRK, auf der anderen Seite jedoch werde häufig der
Verweis auf ein „finanzielles Realitätsprinzip“ (ebd., S. 8) angebracht, dem sich
alle anderen Forderungen zu fügen hätten. Eine so verstandene Politik jedoch
zementiert eher gesellschaftliche Ausgrenzung, da notwendige Veränderungspro-
zesse unterbleiben. Zudem bleibt eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe in
einem Leistungssystem nur denjenigen vorbehalten, die die „Minimalstandards
der Anpassungsfähigkeit an das System und an seine spezifische Rationalität
erfüllen“ (Dederich, 2018a, S. 117). Laut Becker geht damit eine „eigenartig
reduzierte Perspektive“ (Becker, 2016, S. 184) auf gesellschaftliche Teilhabe
einher, bei der man den Eindruck gewinnen könne, dass kursierende Bilder
von „Behinderung“ einem selektiven Denken gleichkämen, „das eigentlich nur
bestimmte, latent ökonomisch verwertbare Menschen mit Behinderung i[m] Blick
hat“ (ebd.) und bei dem vor allem Menschen mit geistiger oder schwerer Mehr-
fachbehinderung aus dem Raster fallen (vgl. ebd., S. 186). So spiegelt sich in
gesellschaftlicher Ausgrenzung letztlich auch eine soziale Hierarchisierung wider.
Peter Radtke, selbst körperlich beeinträchtigt, hielt in einem Interview hierzu ein-
mal fest: „Wer sich am meisten an die Normen der Nichtbehinderten anpassen
kann, ist in der Hierarchie ganz oben. Geistig Behinderte rangieren ganz unten“
(Goetsch, 1999, o. S.).

5 Verletzlichkeit als Gegenentwurf

Menschen sind weder stets autonom und unabhängig, sondern, wenn auch nicht
in gleichem Maße, in bestimmten Lebensphasen und -situationen bedürftig und
aufeinander angewiesen. Eine Kritik an einem exklusiv wirkenden Fähigkeiten-
ideal muss dieser Tatsache daher Rechnung tragen. Dies lässt sich mithilfe eines
erneuten Blickes auf politische Theorien sozialer Gerechtigkeit zeigen. Da Rawls
in seiner Gerechtigkeitstheorie von Fähigkeiten ebenbürtiger und unabhängiger
Kooperationspartner*innen ausgeht, schlossen Gegenentwürfe und Begradigungs-
versuche vor allem an diesem Ideal an. Dabei geriet vor allem der Begriff
der Verletzlichkeit in den Fokus der Betrachtung, der mittlerweile einen festen
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Bestandteil eines Menschenbildes in sowohl menschenrechtlichen wie gerech-
tigkeitstheoretischen Überlegungen zur Berücksichtigung von Menschen mit
Behinderungen bildet (vgl. Burghardt et al., 2017, S. 28). Neben Verletzlichkeit
oder Angewiesensein sind es ebenso Stichworte wie Abhängigkeit oder Bedürf-
tigkeit, die eine vulnerable Grundbedingung menschlichen Seins konstatieren. So
beziehen MacIntyre (1999), Kittay (1999) oder Nussbaum (2007) Verletzlich-
keit als eine anthropologische Grundkonstante ein und weisen damit moralische
Pflichten wie Sorge und Unterstützung explizit in ihren Überlegungen aus. So
geht Care-Ethikerin Kittay davon aus, dass die moralische Berücksichtigung
untereinander darin zu verorten sei, als Mensch von anderen abhängig zu sein und
daher der Fürsorge zu bedürfen (vgl. Kittay, 2004, S. 67 ff.). Da jeder Mensch
nicht von anderen getrennt existieren kann, sondern in Beziehungen zu anderen
steht, die nicht nur zwischen Ebenbürtigen geschlossen werden, das heißt, auch zu
Menschen, die hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und Kräfte nicht gleich sind, müsse
dieser Tatsache in Gerechtigkeitsüberlegungen Rechnung getragen werden. Kit-
tay bestimmt daher Verletzlichkeit als einen wesentlichen Ausgangspunkt von
Gerechtigkeitsvorstellungen, indem Abhängigkeit von Anfang an anerkannt und
berücksichtigt werden muss (vgl. Kittay, 1999, S. 75 ff.).

Eine besondere Sichtweise auf den Begriff der Verletzlichkeit wird bisher
jedoch eher wenig rezipiert. Diese leitet sich aus Leiblichkeitstheorien ab, die
vorwiegend auf einer von Husserl ausgearbeiteten Phänomenologie und des-
sen expliziter Leibanalysen gründen. „Frage- und Blickrichtung modifizierend“
(Dederich, 2007, S. 143) lieferte anknüpfend an Husserl vor allem Merleau-
Ponty (1966) wesentliche Impulse zur Erforschung der Leiblichkeit. Der Begriff
der Leiblichkeit zeichnet sich durch eine Einheit von Körper und Geist aus
und wendet sich unter anderem gegen Personenkonzeptionen, die allein men-
tale Fähigkeiten in den Vordergrund stellen. Der Leib ist jedoch kein körperlicher
Gegenstand, sondern führt in seiner Bedeutung darüber hinaus: „Der Leib, das
sind wir selbst“ (Fuchs, 2018, S. 49). Der Leib als eine „lebendige Einheit, die
sich als Subjektivität erlebt und von anderen als Subjektivität erlebt wird“ (Rei-
chold, 2004, S. 195), hat zudem immer auch eine intersubjektive Komponente, da
mithilfe des lebendigen Leibes der Andere erfahrbar wird. Mit Hilfe des Anderen
oder des Fremden lassen sich in einer phänomenologischen Tradition daher auch
„Aspekte der Leiblichkeit als Grundlage für die ethische Beziehung zu ande-
ren Personen“ (ebd., 193) herausarbeiten, da mit einer endlichen Leiblichkeit
auch eine Verletzlichkeit und Angreifbarkeit der Person in den Blick genommen
werden kann, die eine Ethik überhaupt erst erforderlich werden lässt (vgl. ebd.,
S. 194).
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Diesen Grundgedanken greift beispielsweise Rehbock (2005) in Anknüpfung
an Merleau-Pontys „Zur-Welt-Sein“ und Heideggers „In-der-Welt-Sein“ auf. Sie
wählt einen leibphänomenologischen Zugang, der auch für eine „Ethik im Sinne
anthropologischer Reflexion der Moral“ (ebd., S. 297) fruchtbar gemacht werden
müsse. Dabei fasst sie Personalität als etwas, mit dem wir uns selbst in einer
reflektierenden Rückbesinnung auf uns selbst beziehen. Mit „auf uns selbst“
meint sie einen „[…] leiblich, sprachlich, interpersonal, zeitlich, kultural kon-
stituierten – personalen Sinnhorizont unseres Lebens oder In-der-Welt-Seins“
(ebd., S. 285), mit welchem eine Einsicht in eine leibliche Endlichkeit einher-
gehe. In diesem Bewusstsein unserer eigenen Endlichkeit, so Rehbock (2005,
S. 242), werden wir uns auch unserer bedingten Bedürftigkeit oder Verletzlich-
keit gewahr. Und da unser personales Dasein laut Rehbock immer interpersonal
zu verstehen ist, wir also mit unserem personalen Gegenüber einen gemeinsamen
Sinnhorizont unserer Existenz teilen, teilen wir auch die gemeinsamen Erfahrun-
gen unserer Endlichkeit als eine menschliche Grundsituation unserer Existenz.
Damit wiederum wird auch unsere moralische Grundorientierung auf unser je
eigenes möglichst gutes Leben hin gleichsam bedeutsam für eine gemeinsame
Gestaltung eines moralischen Lebens. Wir nehmen unser personales Gegenüber
als ein moralisches Gegenüber wahr, und zwar unabhängig von dessen vorhanden
Fähigkeiten, Eigenschaften oder faktischem Zustand:

„Ja, die Wahrnehmung und Beschreibung welcher faktischen Situation auch immer
ist überhaupt nur dann im vollen Sinne adäquat oder objektiv, wenn sie von vornher-
ein im personalen Sinnhorizont der Moral erfolgt. Um es auf den Punkt zu bringen:
Nicht nur der erwachsene und gesunde Mensch, sondern auch der altersverwirrte,
schwer demente oder irreversibel komatöse Mensch, ja, selbst der bereits verstor-
bene Mensch begegnet uns nach diesem Verständnis als personales bzw. moralisches
Gegenüber, und nicht als […] nicht-personales Wesen mit einem moralischen Status
,zweiter Klasse‘“ (ebd., S. 243).

Solch leibphänomenologische Zugänge im Bereich der Ethik können nun auch für
den Gerechtigkeitsdiskurs fruchtbar gemacht werden. So ist es vor allem Lévinas,
der – ebenfalls an die Leibkonzeption Husserls2 anknüpfend –, auch Gerechtig-
keitsvorstellungen formulierte. Lévinas verschiebt in seiner Konzeption jedoch
den Fokus hin zu einer rein ethischen Fundierung der Erfahrung des Anderen,
indem er die Leibkonzeption Husserls geradezu radikalisiert (vgl. Reichold, 2004,
S. 215). Leiblichkeit erhält ihren primären Sinn bei Lévinas erst in einer Ethik,

2 Husserls Bestimmungen des Anderen und des Leibes werden besonders in einer Analyse
von Intersubjektivität und Fremderfahrung deutlich (vgl. z. B. Husserl, 2012, S. 89 ff.).
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die Lévinas als die erste Philosophie begreift, da sie alle theoretischen Zugänge
zur Welt erst ermöglicht (vgl. ebd., S. 207).

In der Ethik Lévinas lässt sich die Erfahrung des Anderen begreifen als eine
Erfahrung des Anderen als ein absolut Fremdes. Fremd deshalb, weil sich das
Wesen des Menschen nicht theoretisch fassen lässt, sondern sich nur in einer
ethischen Beziehung zeigt. Das Subjekt erlebt etwas in der Begegnung mit dem
Anderen, das sich dem Verstehen entzieht. Für das Moment der Begegnung des
Anderen verwendet Lévinas den Begriff des Antlitzes in einem ethischen Sinne.
Begegnet das Ich dem Anderen, dann „[…] nötigt sich das Antlitz mir auf, ohne
daß ich gegen seinen Anruf taub sein oder ihn vergessen könnte, d. h. ohne
daß ich aufhören könnte, für sein Elend verantwortlich zu sein“ (Lévinas, 2017,
S. 223).

„Die Epiphanie des absolut Anderen ist Antlitz, in dem der Andere mich anruft und
mir durch seine Nacktheit, durch seine Not, eine Anordnung zu verstehen gibt. Seine
Gegenwart ist eine Aufforderung zu (sic!) Antwort. Das Ich wird sich nicht nur der
Notwendigkeit zu antworten bewußt, so als handle es sich um eine Schuldigkeit oder
eine Verpflichtung, über die es zu entscheiden hätte. In seiner Stellung selbst ist es
durch und durch Verantwortlichkeit […]. Von daher bedeutet Ichsein, sich der Ver-
antwortung nicht entziehen können“ (ebd., S. 224).

Lévinas leitet an dieser Stelle eine unabweisbare und unbedingte Aufforderung
zur Antwort als Anspruch ab, die sich nicht aus Vernunftgründen oder Freiwil-
ligkeit herleitet, sondern auf der direkten Konfrontation mit dem Antlitz des
anderen beruht. Da das Antlitz „nackt“ ist, d. h., da das Antlitz sich jeder
Form entkleidet und in direkter Not offenbart ist, verweist uns das Antlitz auf
unsere Verletzlichkeit. Zum einen sind wir im Antlitz des Anderen mit dessen
Verletzlichkeit konfrontiert, aber auch mit unserer eigenen. Dieser Verletzlich-
keit sind wir unentwegt ausgesetzt. Aus ihr ergibt sich daher bei Lévinas ein
unbedingter Anspruch nach Berücksichtigung. Verantwortung als Antwort auf
diesen Anspruch bestimmt die ethischen Beziehungen der Verantwortung, die
dabei asymmetrisch und nicht reziprok verstanden werden müssen, da die unaus-
weichlichen Ansprüche des Anderen einer Antwort stets vorgeordnet sind (vgl.
Mertens, 1998, S. 246). Eine Verantwortung für den Anderen rührt daher gerade
nicht von einer gedachten Gleichheit her, aus welcher gegenseitige Rechte oder
Pflichten zuerkannt werden, sondern „nicht deshalb betrifft mich der Nächste,
weil er als einer erkannt wäre, der zu selben Gattung gehörte wie ich. Er ist
gerade Anderer. Die Gemeinschaft mit ihm beginnt in meiner Verpflichtung ihm
gegenüber“ (Lévinas, 2011, S. 194 f.).
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Neben der Beziehung zum Anderen bestehen bei Lévinas aber auch Bezie-
hungen zu Anderen, denn der „Andere ist von vornherein der Bruder aller
anderen Menschen“ (ebd., S. 2011, S. 344). Gerechtigkeit kommt für Lévinas
dort ins Spiel, wo viele Andere in der Figur des Dritten als viele Individuen und
gesellschaftliche Institutionen nach Ordnung verschiedenster Ansprüche verlan-
gen. Beziehungen zu Anderen machen laut Lévinas nun, anders als Beziehungen
der Verantwortung zu einem Anderen, der „Nicht-Reziprozität schlechthin“ (ebd.,
189), auf gesellschaftlicher Ebene durchaus Reziprozität erforderlich. Denn die
Herstellung einer sozialen Ordnung bedarf verallgemeinerter Kriterien, sodass
Unvergleichbares gegebenenfalls verglichen und gleich gemacht werden muss.
Für Lévinas besteht daher trotz der asymmetrischen Natur menschlicher Bezie-
hungen in politischen Ordnungen eine Notwendigkeit zu Reziprozität. Da diesem
Prinzip des Vergleichens und Gleichmachens jedoch auch eine gewisse Gewalt-
samkeit anhaftet, gilt es nach Lévinas, Gerechtigkeit immer wieder an das
Grundprinzip der Verantwortung zurückzubinden, da allgemeine Normen oder
regulierende Gesetze den Einzelnen keineswegs aus dieser entlassen (vgl. Dede-
rich, 2013, S. 255 f.). Gerechtigkeit ist daher laut Lévinas auch immer wieder vor
dem „asymmetrischen Ursprung moralischer Ansprüche“ (Dziabel, 2017, S. 200)
zu korrigieren.

Die Argumentation, dass eine Gesellschaft auf den ersten Blick nicht ohne
gewaltförmige Momente auskommt, mag im ersten Moment ernüchternd wirken.
Sie ermöglicht jedoch eine stete Rückbesinnung auf menschliche Verletzlichkeit,
sodass sowohl individuelle wie auch gesellschaftliche Verhaltensweisen an die-
sem Kern der Moral Orientierung finden können. Auch wenn eine Gesellschaft
laut Lévinas nicht ohne eine gewisse Gewaltsamkeit vor allem gegenüber ein-
zigartigen, vulnerablen Personen (ebd., S. 204) bei der Gestaltung ihrer sozialen
Prinzipien auskommt, lässt sich so gleichzeitig festhalten, dass Gerechtigkeits-
urteile, die in einer Gesellschaft gefällt werden müssen, „als Form von Gewalt
aber rechtfertigungsbedürftig und stets mit Rekurs auf die sich aus der Verletz-
lichkeit des Menschen ergebenden asymmetrischen Natur ethischer Beziehungen
kritisch zu hinterfragen und zu korrigieren“ sind (ebd., S. 205). Wenn menschli-
che Verletzlichkeit in einem realen, sozialen Kontext verortet wird (ebd.), ergeben
sich so auch mit Blick auf Teilhabe Möglichkeiten eines kritischen Umgangs mit
gesellschaftlichen Anforderungen. Denn eine Verortung von Verletzlichkeit ent-
hüllt einen Blick auf Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die Verletzlichkeiten
auslösen oder erhöhen können und betont die Notwendigkeit einer „kritischen
Zeit- und Gesellschaftsdiagnostik“ (ebd.).

Auch in den Disability Studies rückt der Begriff der Verletzlichkeit zuneh-
mend ins Blickfeld (vgl. z. B. Hirschberg & Valentin, 2020; Kaiser & Pfahl,
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2020). So lässt sich unter anderem mit einer uns allen gemeinsam geteilten Ver-
letzlichkeit zeigen, dass Beeinträchtigungen als ein Spektrum betrachtet werden
können, in dem wir uns alle mehr oder weniger Zeit unseres Lebens bewegen und
in bestimmten Phasen unseres Lebens auf Hilfe oder Unterstützung angewiesen
sind (vgl. Hirschberg & Valentin, 2020, S. 91–92). Ein Blick auf menschliche
Verletzlichkeit verschiebt zudem den Fokus von ökonomisch zu verwertenden
Fähigkeiten hin zu „z. B. Sorgetätigkeiten oder die Fähigkeit, die eigene Ange-
wiesenheit auf Andere und die des Anderen auf mich ausdrücken und erwidern zu
können“, die ebenfalls Bestandteil reziproker, gesellschaftlicher Beziehungen sind
(Kaiser & Pfahl, 2020, S. 99 f.). Plädoyers für eine Anerkennung menschlicher
Verletzlichkeit müssen diese aber auch in einen gesellschaftskritischen Kontext
einfassen, um eine Notwendigkeit für Wandlungsprozesse aufzeigen zu können.
Verletzlichkeit aus phänomenologischer Sicht meint gerade nicht nur eine indi-
viduelle Verletzbarkeit als Eigenschaft, sondern sie ereignet sich als eine erlebte
Erfahrung im Zusammenspiel mit sozialen Widrigkeiten (vgl. Dederich, 2018a,
S. 112). Der Mensch als leibliches und verletzliches Wesen ist auf eine soziale
Welt bezogen, die mit ihren gesetzlichen Regelungen, institutionellen Struktu-
ren usw. potenzielle Ereignisse umfasst, die eine verletzende Erfahrung bedingen
können (vgl. ebd.). Damit ist zumindest ein kritischer Blick auf gesellschaftliche
Verhältnisse frei, der notwendig ist, um am Prinzip gesellschaftlicher Teilhabe für
alle Menschen mit Beeinträchtigungen festhalten zu können.

6 Fazit

Die vorangegangenen Überlegungen hatten das Ziel, skizzenhaft kritische
Anknüpfungspunkte von Teilhabeaspekten mithilfe philosophischer Überlegun-
gen zu sozialer Gerechtigkeit im Kontext von Behinderung aufzuzeigen. Aus-
gangspunkt war eine Kritik an voraussetzungsvollen Anforderungen an Gerech-
tigkeitsadressat*innen, die dazu führen, dass Menschen mit kognitiven oder
schweren Beeinträchtigungen im Gerechtigkeitsdiskurs häufig unberücksichtigt
bleiben. Mithilfe eines phänomenologischen Zugangs zu Verletzlichkeit lassen
sich hingegen voraussetzungsvolle Anforderungen kritisch beleuchten und für
Verletzlichkeit als einem normativen Bezugspunkt politischer Ordnungen plädie-
ren. Auch Menschen mit schweren und kognitiven Beeinträchtigungen sollten
sich nicht mit der Frage konfrontiert sehen, ob sie als ein mit notwendigen Teilha-
befähigkeiten ausgestattetes Subjekt der Gesellschaft gelten, denn sie sind bereits
„integraler Bestandteil“ (Waldschmidt, 2020, S. 68) unserer Gesellschaft.
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Teilhabe als Gegenstand der
Rehabilitationsforschung

Thorsten Meyer und Anke Menzel-Begemann

Zusammenfassung

Der Teilhabebegriff ist konstitutiv für die Rehabilitation und Rehabilitati-
onsforschung. Ihre aktuellen Definitionen beziehen sich über das Konzept
der Funktionsfähigkeit und Behinderung der WHO auf Teilhabe. Das Rah-
menrecht für Rehabilitation in Deutschland, das SGB IX, sowie die UN-
Behindertenrechtskonvention greifen den Teilhabebegriff explizit auf. Nach
einer Charakterisierung der Rehabilitationsforschung thematisiert dieser Bei-
trag das Spannungsfeld von Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe,
anschließend die gegenwärtige Praxis der Rehabilitationsforschung mit Blick
auf partizipative Forschungsansätze und in einem weiteren Abschnitt die
Entwicklung von Outcome-Modellen mit explizitem Teilhabebezug.

Mit der Einführung des Sozialgesetzbuchs (SGB) IX, Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen, im Jahr 2001 wurde das Praxisfeld der
Rehabilitation in Deutschland auf höchster sozialrechtlicher Ebene explizit mit
dem Konzept der gesellschaftlichen Teilhabe verknüpft. Es ist daher naheliegend
zu fragen, welche Bedeutung das Konzept Teilhabe in der Rehabilitation und
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auch der Rehabilitationsforschung aufweist. Dabei reicht diese Frage weit über
den nationalen Rechtsrahmen hinaus, denn die Einführung des Teilhabebegriffs
im SGB IX steht in engem Zusammenhang mit der zeitlich parallelen Entwick-
lung der Internationalen Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die ebenfalls 2001
verabschiedet wurde. In der ICF ist der Teilhabebegriff Teil des Konzepts der
Funktionsfähigkeit, das zentral für die ICF ist.

Zugleich war die Einführung der ICF ein Katalysator für internationale Bestre-
bungen, ein gemeinsames Verständnis von Rehabilitation zu entwickeln. Der
große Bedarf hieran war und ist Ausdruck einer deutlich verstärkten internationa-
len Zusammenarbeit im Feld der Rehabilitation sowie einer erhöhten Aufmerk-
samkeit für rehabilitative Themen auch auf gesundheitspolitischer Ebene. Hierzu
gehören nicht zuletzt die Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) im Jahr 2006, die Veröffentlichung des ersten Weltberichts zum
Thema Behinderung durch die WHO, dem World Report on Disability (WHO &
World Bank, 2011), und die nachfolgenden Bestrebungen der WHO, rehabilita-
tive Dienste weltweit zu stärken, z. B. durch die Rehabilitation 2030-Initiative.1

Grundlegend für diese Bestrebungen war das ICF-Modell von Funktionsfähigkeit
und Behinderung, auch Modell der funktionalen Gesundheit genannt. Somit findet
sich auch auf internationaler Ebene eine explizite Verschränkung des Verständ-
nisses von Rehabilitation mit dem Teilhabebegriff. Diese Entwicklungen wurden
maßgeblich von Rehabilitationsforscher*innen geprägt und prägen umgekehrt die
Grundlagen und Praxis der Rehabilitationsforschung (Stucki, 2021).

In diesem Beitrag beleuchten wir vor dem skizzierten Hintergrund die Beiträge
der Rehabilitationsforschung zur Teilhabeforschung. Dazu werden in einem ers-
ten Schritt Grundlagen zu den Themen Rehabilitation, Rehabilitationsforschung
und Teilhabe vorgestellt. Im ersten Abschnitt erfolgt eine kurze Einführung in
das ICF-Modell der funktionalen Gesundheit mit einem besonderen Blick auf
die Bedeutung von Teilhabe (Abschn. 1.1). Dem schließen sich aktuelle Ansätze
zur Definition von Rehabilitation an, die sich auf das ICF-Modell beziehen
(Abschn. 1.2). In Abschn. 1.3 beziehen wir diese Ansätze auf aktuelle für die
Rehabilitation relevante normative Grundlagen. Die Grundlagen schließen mit
einer Reflexion über Forschung im Feld der Rehabilitation (Abschn. 1.4). Daran
anknüpfend reflektieren wir im zweiten Schritt die Bedeutung der Rehabilitati-
onsforschung für die Teilhabeforschung. Dazu gehören theoretisch-konzeptuelle
Beiträge, in denen wir z. B. das im SGB IX angelegte Spannungsfeld von Selbst-
bestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe thematisieren (Abschn. 2.1), eine

1 Vgl. www.who.int/rehabilitation/rehab-2030-call-for-action/en/

http://www.who.int/rehabilitation/rehab-2030-call-for-action/en/


Teilhabe als Gegenstand der Rehabilitationsforschung 107

Analyse der gegenwärtigen Praxis der Rehabilitationsforschung aus der Perspek-
tive der Teilhabeförderung durchführen (Abschn. 2.2) sowie die Bedeutung von
Teilhabe für die Entwicklung von Outcome-Modellen reflektieren (Abschn. 2.3).

1 Grundlagen: Teilhabe, Rehabilitation,
Rehabilitationsforschung

1.1 Grundlagen der Rehabilitation: das ICF-Modell der
funktionalen Gesundheit

Die ICF ist eine der drei Referenzklassifikationen der WHO, zu der auch die
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
(ICD) und die noch in der Entwicklung befindliche International Classifica-
tion of Health Interventions (ICHI) gehören (Delgerjargal et al., 2016). Die
ICF wurde 2001 durch die World Health Assembly verabschiedet und von der
WHO veröffentlicht (WHO, 2001; deutsche Übersetzung DIMDI, 2005). Der
Vorläufer der ICF war die 1980 von der WHO eingeführte International Clas-
sification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH), die auf einem
Krankheitsfolgemodell basierte, das durch die ICF grundsätzlich erweitert wurde.
Die Publikation der ICF hatte eine nicht zu unterschätzende Trigger-Funktion für
nachfolgende Entwicklungen im Bereich der Rehabilitation. Die aktuelle Bedeu-
tung der ICF – nicht nur für die Rehabilitation – leitet sich allerdings weniger
aus der Klassifikation2 als vielmehr aus dem ihr zugrundeliegenden Modell der
Funktionsfähigkeit und Behinderung ab (vgl. Abb. 1).

Dieses Modell wird in der ICF sowie seiner Rezeption regelhaft auch als bio-
psycho-soziales Modell bezeichnet. Diese Einordnung ist allerdings nur bedingt
zutreffend (vgl. Meyer & Menzel-Begemann, 2020), da zum einen die psychi-
sche Dimension der Gesundheit keinen eigenwertigen Ausdruck erfährt, sondern
unter Körperfunktionen/-strukturen bzw. personbezogenen Faktoren subsumiert
wird. Zum anderen geht das ICF-Modell über soziale Kontextfaktoren hinaus
und bezieht natürliche Umweltfaktoren (z. B. klimatische Aspekte) oder auch

2 Die Konzipierung der ICF als Klassifikationssystem – in der Tradition der ICD – dürfte ihrer
Rezeption wesentlich den Weg bereitet haben. Dies ist insbesondere erwähnenswert, als dass
sich die Rezeption der ICF lange Zeit auf das Modell der funktionalen Gesundheit fokus-
sierte und zudem die Klassifikation keine Eins-zu-eins-Abbildung des Modells darstellt, u. a.
aufgrund des Fehlens der personbezogenen Faktoren, der uneindeutigen Zuordnungen von
Inhalten der Aktivitäten und Teilhabe sowie des Fehlens der Möglichkeit, die Interaktionen
zwischen den Komponenten zu dokumentieren.
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Abb.1 Das integrative Modell von Funktionsfähigkeit und Behinderung der ICF ergänzt
um das Konzept der Funktionsfähigkeit. (nach DIMDI, 2005, S. 23, Copyright WHO, 2005)

strukturelle bzw. sozio-kulturelle und normative Faktoren (z. B. Versorgungsin-
stitutionen oder gesetzliche Rahmenregelungen) ein. Die Funktionsfähigkeit ist
das zentrale Konzept der ICF, sie umfasst die Komponenten Körperfunktionen
und -strukturen, Aktivitäten und Teilhabe (vgl. Abb. 1 und Box 1).

Box 1: Definitionen zentraler Konzepte der ICF (aus DIMDI, 2005, S. 145–
146)
Funktionsfähigkeit

… ist ein Oberbegriff für Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitä-
ten und Partizipation (Teilhabe); sie bezeichnet die positiven Aspekte der
Interaktion zwischen einer Person (mit einem Gesundheitsproblem) und
ihren Kontextfaktoren (Umwelt- und personbezogene Faktoren).

Aktivitäten
… stellen die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung

(Aktion) durch einen Menschen dar. Diese Komponente repräsentiert die
individuelle Perspektive der Funktionsfähigkeit.

Teilhabe bzw. Partizipation
… beschreibt das Einbezogensein in eine Lebenssituation. Diese Kom-

ponente repräsentiert die gesellschaftliche Perspektive der Funktionsfähig-
keit.

Behinderung
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… ist ein Oberbegriff für Schädigungen (Funktionsstörungen, Struktur-
schäden) und Beeinträchtigungen von Aktivität und Teilhabe. Als Pendant
zum Begriff Funktionsfähigkeit bezeichnet er die negativen Aspekte der
Interaktion zwischen einer Person und ihren Kontextfaktoren.

Funktionsfähigkeit ist ein artifizieller Begriff, den es in dieser Bedeutung vor-
her nicht gab. Functioning ist kein reguläres Nomen in der englischen Sprache.
Diesen Aspekt hat die deutsche Übersetzung mit dem Begriff der Funktionsfä-
higkeit nicht repliziert und damit eine größere und potenziell Missverständnisse
provozierende Nähe zu schon vorliegenden Bedeutungen von Funktionsfähigkeit
geschaffen. Zudem ist der Begriff Funktionsfähigkeit nicht passend: Functioning
im Sinne der ICF geht über die Feststellung einer Fähigkeit hinaus, da er sich
auch auf den tatsächlich erreichten Zustand, z. B. im Fall der Teilhabe auf das
Eingebundensein, bezieht und eben nicht nur auf die Fähigkeit, diesen Zustand
zu erreichen.

Die Begriffswahl hat zudem im Deutschen mechanistische Konnotation –
Maschinen funktionieren – und damit im Übertrag auf Menschen auch eine
negative Konnotation. Gemeint ist allerdings etwas sehr Positives: Die Verwirk-
lichungschancen (vgl. Nussbaum, 2018) werden in der ICF auf körperlicher,
individueller und sozialer Ebene zusammengeführt (in der englischen Version
als capabilites bezeichnet, in der Übersetzung als Leistungsfähigkeit) und mit
der tatsächlichen Ausführung bzw. Passung mit der (sozialen) Umgebung in
Zusammenhang gebracht (performance/Leistung). Ein positiv besetzter artifizi-
eller Begriff im Deutschen hätte dem Anliegen der ICF ggf. besser entsprochen
als der – zu sehr auch negativ assoziierte und zudem zu eng gefasste – Begriff
der Funktionsfähigkeit.

Teilhabe3 ist eine zentrale Komponente der Funktionsfähigkeit und defi-
niert als das Eingebundensein in eine Lebenssituation. Sie umfasst in der
ICF die Kategorien Kommunikation, Mobilität, Selbstversorgung, Häusliches
Leben, Interpersonelle Interaktion und Beziehungen (u. a. Familienbeziehun-
gen, intime Beziehungen oder auch informelle soziale Beziehungen), Bedeutende

3 In der ICF finden sich die beiden Begriffe Partizipation und Teilhabe als Übersetzung des
englischen participation. Die Übersetzenden vermerken dazu, dass die korrekte Übersetzung
Teilhabe sei. Allerdings werde der Begriff Teilhabe in der Schweiz deutlich enger gefasst.
Daher finden sich in der Übersetzung beide Begriffe. Für Deutschland bevorzugen wir den
Begriff Teilhabe, der aus unserer Sicht den etwas engeren Begriff der Partizipation i.S. einer
politischen Teilhabe bzw. Teilhabe an Entscheidungen einschließt.
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Lebensbereiche (mit Erziehung/Bildung, Arbeit und Beschäftigung, Wirtschaftli-
ches Leben) sowie Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben (u. a.
Erholung und Freizeit, Religion und Spiritualität, Politisches Leben und Staats-
bürgerschaft). Das Eingebundensein drückt sich u. a. im Erschließen persönlich
bedeutsamer Lebensbereiche, in der Inanspruchnahme von Angeboten und/oder
auch der aktiven (Mit-)Gestaltung der individuellen Lebenswelt aus. Farin (2011)
verweist auf die konzeptuelle Nähe des Teilhabebegriffs mit der sozialen Rollen-
theorie (Rollen als gebündelte soziale Verhaltenserwartungen). Mit der Definition
von Teilhabe als Eingebundensein in eine Lebenssituation weist der Begriff
einen deutlichen Bezug zur tatsächlichen Teilhabe i.S. der Performanz/Leistung
auf. Er kann aber auch als Fähigkeit i.S. eines Potenzials gesehen werden,
z. B. als Zugang zu benötigten Ressourcen bzw. zentralen Lebensbereichen wie
Familie, Elternschaft, Beruf, Freizeit, Kultur, Bürgerwesen etc. (DIMDI, 2005,
S. 20). Funktionsfähigkeit und Behinderung stellen in der ICF komplementäre
Konzepte dar: Funktionsfähigkeit bezeichnet positive Aspekte der Interaktion
zwischen einer Person und ihren Kontextfaktoren, Behinderung das negative Pen-
dant. Behinderung resultiert damit in diesem Modell nicht zwangsläufig aus
einem Gesundheitsproblem, sondern entsteht durch mangelnde Möglichkeiten,
körperliche Schädigungen bzw. Beeinträchtigungen von Aktivitäten und Teilhabe
auszugleichen. Die ICF ergänzt mit diesem Paradigmenwechsel das biomedi-
zinische Modell von Behinderung, welches das Gesundheitsproblem und die
körperlichen Beeinträchtigungen zum Ausgangspunkt nimmt und Behinderung
als deren Folge versteht, durch das soziale Modell von Behinderung, das die Not-
wendigkeit hinderlicher umwelt- und/oder personenbezogener Kontextfaktoren
als Bedingung für Behinderung betont.

1.2 Definitionen von Rehabilitation

Definitionen von Rehabilitation greifen explizit auf das Konzept der Teilhabe
oder auch Funktionsfähigkeit – und damit auch Teilhabe – zurück. So definiert
die WHO im o.g. World Report on Rehabilitation wie folgt:

„This report defines rehabilitation as ‘a set of measures that assist individuals who
experience, or are likely to experience, disability to achieve and maintain optimal
functioning in interaction with their environments […].“ (WHO &World Bank, 2011,
S. 96)
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Der Bezug zur ICF-Terminologie wird neben der Verwendung des Behinderungs-
begriffs deutlich durch die Nutzung des Konzepts der Funktionsfähigkeit (func-
tioning), dem Umweltbegriff (environment) und den Bezug auf die Interaktion
zwischen den Umweltfaktoren und der Funktionsfähigkeit. Funktionsfähigkeit,
und damit auch Teilhabe, ist in dieser Definition das zu Optimierende bzw. das,
wonach sich die Rehabilitation auszurichten habe.

In der WHO-Definition wird Teilhabe über den Begriff der Funktionsfähig-
keit demnach als Zweck bzw. übergeordnetes Ziel von Rehabilitation verstanden.
Meyer et al. (2020) haben einen systematischen Vergleich vorliegender Defini-
tionen von Rehabilitation vorgenommen und dabei auch die jeweiligen Zwecke
bzw. Ziele der Rehabilitation identifiziert. Es fanden sich u. a. folgende Formu-
lierungen:

• „to help or assist the person reach his/her own goals; not to be limited to the
physical and mental functions of persons and their coping strategies, but incor-
porating independence, social and societal participation“ (Hanssen & Sandvin,
2003, S. 38)

• „to optimize patient social participation and well-being, and so reduce stress
on carer/family“ (Wade, 2005, S. 814)

• „to enable, to attain and maintain maximum independence, full physical, men-
tal, social and vocational ability, and full inclusion and participation in all
aspects of life“ (United Nations General Assembly, 2006, S. 15–16)4

• „to enable persons with health conditions experiencing or likely to experience
disability to achieve and maintain optimal functioning“ (Meyer et al., 2011,
S. 768)

• „Ziel ist die Stärkung von körperlichen, geistigen, sozialen und beruflichen
Fähigkeiten sowie die Selbstbestimmung und die gleichberechtigte Teilhabe in
allen Lebensbereichen“ (DVfR, 2020).

Deutlich wird bei all diesen Definitionsansätzen, dass gesellschaftliche Teilhabe
in verschiedenen Formen als ein Zweck von Rehabilitation verstanden wird. Die
ICF ist sicher nicht die Ursache für diese Entwicklung, vielmehr scheint sie einen
konzeptuellen Rahmen bereitzustellen, der übergreifende Definitionen von Reha-
bilitation erlaubt und befördert hat. Auch das Verständnis von Rehabilitation in
der UN-BRK bestärkt diese Tendenz. Sie greift indirekt das multidimensionale

4 Die UN-BRK enthält zwar keine explizite Definition von Rehabilitation, aber charakteri-
siert Habilitation und Rehabilitation ausführlich in Art. 26, sodass sie hier mit aufgegriffen
wird.
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Konzept der Funktionsfähigkeit auf: „full physical, mental […] ability“ steht in
Einklang mit den Körperfunktionen und -strukturen und ihren daraus erwachse-
nen Fähigkeiten; „independence“ greift die Idee der Alltagsaktivitäten auf, und
die Teilhabe ist über die Begriffe inclusion und participation aufgenommen, die
als eine soziale und eine gesellschaftliche Ebene von Teilhabe verstanden wer-
den können (s. o. die Definition von Hanssen und Sandvin (2003): „social and
societal participation“).

Die in der obigen Auflistung zuletzt genannte Definition stammt von der Deut-
schen Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) und wurde 2020 veröffentlicht (vgl.
Box 2). Sie knüpft hinsichtlich der Zwecke direkt an das Verständnis von Rehabi-
litation der UN-BRK an. Anstelle von Unabhängigkeit verwendet sie den Begriff
der Selbstbestimmung (s. Abschn. 2.1.). Zugleich verzichtet sie auf eine Diffe-
renzierung von sozialer und gesellschaftlicher Teilhabe. Neben der Bestimmung
der Zielgruppe fällt der multimodale Zugang der Rehabilitation auf, seine Orien-
tierung an individuellen Zielen (spezifiziert als Teilhabeziele) und die Definition
von Rehabilitation als geplanter, abgestimmter Prozess.

Box 2: Definition der Rehabilitation von der Deutschen Vereinigung für
Rehabilitation (DVfR, 2020)
Rehabilitation fördert Menschen mit bestehender oder drohender Behinde-
rung.

Ziel ist die Stärkung von körperlichen, geistigen, sozialen und beruf-
lichen Fähigkeiten sowie die Selbstbestimmung und die gleichberechtigte
Teilhabe in allen Lebensbereichen.

Sie umfasst medizinische, therapeutische, pflegerische, soziale, berufli-
che, pädagogische oder technische Angebote einschließlich der Anpassung
des Umfelds der Person.

Rehabilitation ist ein an individuellen Teilhabezielen orientierter und
geplanter, multiprofessioneller und interdisziplinärer Prozess.

Sie achtet das Recht auf Selbstbestimmung.
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1.3 Normative Grundlagen der Rehabilitation

Wichtigste gesetzliche Grundlage für Rehabilitation in Deutschland ist das SGB.
Im SGB IX, dem übergeordneten Recht zu Rehabilitation und Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen, werden mit den Zielen der Selbstbestimmung, der
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und mit Diskriminierungsverboten bzw.
Inklusionsgeboten die normativen Grundwerte im einführenden Paragrafen kon-
kretisiert. Damit stellt Teilhabe einen zentralen Orientierungsrahmen für die
Ausgestaltung der Rehabilitation in den einzelnen Leistungsgesetzen dar. Auf
einer zweiten Ebene finden sich die gesetzlichen Normen für Rehabilitation
verteilt in einzelnen Leistungsgesetzen, insbesondere im SGB V (Krankenver-
sicherungsrecht), SGB VI (Rentenversicherungsrecht) und SGB VII (Unfallver-
sicherungsrecht). In ihnen werden u. a. konkrete Teilhabebereiche expliziert. So
fordert bspw. das SGB VI die Gesetzliche Rentenversicherung auf, berufliche
Teilhabe zu fördern und folgt dabei dem Grundsatz Reha vor Rente. Die Gesetz-
liche Krankenversicherung ist laut Grundsatz Reha vor Pflege vor allem dazu
aufgerufen, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden und Menschen zu einem möglichst
langen selbstbestimmten Leben zu verhelfen.

Das 2016 beschlossene und bis 2023 stufenweise in Kraft tretende Bundesteil-
habegesetz (BTHG), das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung
von Menschen mit Behinderungen, reformiert das SGB IX. Das BTHG unter-
streicht die Abkehr vom Fürsorgeprinzip und die Personzentrierung und verankert
die Notwendigkeit einer individuellen Teilhabeplanung unter Mitwirkung der
Rehabilitand*innen. Als maßgebliche Leitlinie für die Reformüberlegungen galt
die 2006 von der UN-Vollversammlung verabschiedete und 2009 in Deutschland
in Kraft getretene UN-BRK, die mit Artikel 26 einen eigenen Abschnitt zu Habili-
tation und Rehabilitation beinhaltet. In diesem Artikel werden die Vertragsstaaten
u. a. dazu verpflichtet, einen gleichwertigen Zugang zu (re)habilitativen Leis-
tungen in Abhängigkeit vom persönlichen Bedarf und möglichst gemeindenah
vorzuhalten, wozu auch die Verfügbarkeit von Hilfsmitteln sowie die Schulung
und Bereitstellung von qualifiziertem Personal gehört. Dieses Personal und ihre
Dienste sind den entsprechenden Zielen der UN-BRK verpflichtet, zu denen
insbesondere die Selbstbestimmung und die Ausrichtung an gesellschaftlicher
Teilhabe gehören.
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1.4 Rehabilitationsforschung

In der Rehabilitationsforschung bilden sich die genannten Entwicklungen und
normativen Rahmungen von Rehabilitation in Deutschland ab. Ein Blick in
die Geschichte zeigt, dass bereits früh im 20. Jahrhundert ein Fokus auf
die Erwerbsbefähigung, Verhütung drohender Erwerbsbehinderung, berufliche
(Wieder-)Eingliederung und damit berufliche Teilhabe gelegt wurde (Thomann,
2000). Dieser Schwerpunkt prägt die Rehabilitationsforschung in Deutschland bis
heute und mündet u. a. in die umfangreiche Entwicklung und Untersuchung medi-
zinischer Reha-Maßnahmen mit beruflicher Orientierung. Dies ist auch dadurch
zu erklären, dass sich die Deutsche Rentenversicherung als Leistungsträger
der medizinischen und beruflichen Rehabilitation proaktiv in der forschungs-
basierten Weiterentwicklung der Rehabilitation engagiert und kontinuierlich in
substanziellem Umfang Ressourcen in die Forschungsförderung investiert.

Forschungsmethodisch wird sich an einer medizinischen Forschungstradition
orientiert, die auf Prinzipien der Evidenzbasierung aus klinisch-epidemiologischer
Perspektive beruht. Damit ist ein wichtiger Teil der Rehabilitationsforschung
gekennzeichnet durch Wirksamkeitsnachweise bzw. Evidenzbasierung. Dies ent-
spricht einer „konsequentialistische[n] Grundorientierung [, wonach] die Folgen
des professionellen Tuns systematisch reflektiert“ werden müssen (Meyer, 2014,
S. 293) und anhand wissenschaftlicher Belege zu untermauern sind. Für die
Teilhabeforschung wird dieser nach Kausalitäten zwischen Interventionen und
Outcomes suchende Untersuchungsansatz kritisch gesehen, weil er „sicherlich
auch zu Verkürzungen und mitunter zu einem Informationsgehalt [führt], der über
konkrete Lebenswirklichkeiten und -lagen wenig offenbart“ (Schachler, 2014,
S. 40). Allerdings gibt es auch in der Rehabilitationsforschung eine – wenngleich
noch weniger stark vertretene – qualitativ ausgerichtete, z. T. rekonstruktive
Tradition, die weniger auf Kausalzusammenhänge als vielmehr auf Verstehen
komplexerer Phänomene zielt (von Kardorff, 2020).

Aus einer anfänglichen Fürsorge-Perspektive entwickelte sich nicht zuletzt
durch die Einführung des SGB IX zunehmend eine Perspektive auf von Behinde-
rung betroffene oder bedrohte Menschen als selbstbestimmt handelnde mit dem
Recht auf gleichberechtigte Teilhabe. Der genannte Schwerpunkt der Rehabilita-
tionsforschung in der medizinischen Rehabilitation und beruflichen Orientierung
weicht dabei vermehrt einem breiteren Rehabilitationsverständnis, was einen
wichtigen Ausdruck des SGB IX und der UN-BRK darstellt. Forschung im
Bereich der sozialen Rehabilitation bzw. Leistungen zur sozialen Teilhabe für
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Menschen mit Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen kommt neben der Befor-
schung der beruflichen Rehabilitation bzw. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben nach SGB III (Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung) durch die Teilhabeorien-
tierung des SGB IX vermehrt auch in das Blickfeld der Rehabilitationsforschung.
So ist es auch verständlich, dass sich diejenige wissenschaftliche Fachgesell-
schaft, die sich im übergreifenden Sinne für die Rehabilitationswissenschaften
als zuständig versteht, die Deutsche Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaf-
ten (DGRW), im Jahr 2019 ein neues Selbstverständnis gegeben hat, das den
Teilhabebegriff an zentrale Stelle stellt: „Die DGRW zielt mit ihrer Arbeit auf
eine inklusive Gesellschaft, in der durch Rehabilitation Teilhabe gefördert wird.“
(www.dgrw-online.de/die-dgrw).

In diesem Sinne kann ein wesentlicher Teil der hier skizzierten Rehabilitati-
onsforschung aus unserer Sicht als ein Teil von Teilhabeforschung verstanden
werden. Ihr Fokus ist dabei auf die einzelne betroffene Person gerichtet, die
professionell unterstützt wird, mit Hilfe von an individuellen Teilhabezielen
orientierten Maßnahmebündeln besser am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
Politische Fragen der Inklusion von Menschen mit Behinderungen oder auch
Public Health-Maßnahmen, die nicht am Einzelnen, sondern an der Gesell-
schaft ansetzen, sind in diesem Sinne außerhalb des Selbstverständnisses der
Rehabilitationsforschung (WHO & World Bank, 2011).

2 Beiträge der Rehabilitationsforschung zur
Teilhabeforschung

2.1 Das Spannungsfeld von Selbstbestimmung und
gesellschaftlicher Teilhabe

Der Begriff der Selbstbestimmung – aus der Perspektive der Rehabilitationspra-
xis und Rehabilitationsforschung betrachtet – findet sich neben der Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben als der wesentliche Zweck von Rehabilitation in § 1
SGB IX und somit an zentraler Stelle. Der Kerngedanke von Selbstbestimmung
findet sich ebenfalls in der UN-BRK, sowohl prominent in der Präambel als auch
den allgemeinen Grundsätzen mit dem Begriff der Autonomie und der Spezifizie-
rung über die Freiheit, eigene Entscheidungen treffen zu können (Artikel 3a: „die
Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autono-
mie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner
Unabhängigkeit“). Diesen Selbstbestimmungsbegriff greift die o. g. Definition
von Rehabilitation durch die DVfR an zwei Stellen auf: als eines von mehreren

http://www.dgrw-online.de/die-dgrw
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Zielen der Rehabilitation und zugleich als ein für den Rehabilitationsprozess zu
beachtender Rahmen („Sie achtet das Recht auf Selbstbestimmung“).

In dieser zweiten Form hat der Selbstbestimmungsbegriff seinen Einzug in
die Rehabilitationswissenschaften gehalten und wird beispielhaft am Kontext der
medizinischen Rehabilitation an verschiedenen Punkten sichtbar:

• Das Wunsch- und Wahlrecht nach § 8 SGB IX wird von Seiten der Leis-
tungsträger primär als Recht in Bezug auf die Auswahl einer konkreten
Rehabilitationseinrichtung interpretiert, bezieht sich aber auch auf die Aus-
gestaltung der Leistungen, die sich nach den berechtigten Interessen der
Rehabilitand*innen ausrichten sollten (Pohontsch et al., 2011).

• Das Empowerment-Konzept und der damit verbundene Grundsatz Selbsthilfe
vor Fremdhilfe drückt sich insbesondere in der Entwicklung und Durchführung
von Rehabilitand*innenschulungen aus (Faller, 2003a).

• Die Partizipative Entscheidungsfindung (PEF, Faller, 2003b), ein Konzept aus
der akutmedizinischen Versorgung, basiert darauf, dass Behandler*innen und
Patient*innen wichtige Entscheidungen in einem Dialog gemeinsam treffen
sollten.

• Die gemeinsame Zielbestimmung und Zielorientierung sieht vor, dass zu
Beginn einer Reha-Maßnahme konkrete Ziele zwischen Behandler*in und
Rehabilitand*in festgelegt werden, um nachfolgende rehabilitative Leistungen
zu begründen und den individuellen Rehabilitationsprozess an diesen Zielen
auszurichten (Meyer et al., 2009).

• Dazu gehört die Berücksichtigung von sog. patient-reported outcomes (PROs;
Moock et al., 2006), also Instrumenten, die von den Betroffenen selbst beant-
wortet werden und mit deren Hilfe subjektive Ergebnisindikatoren in die
Bewertung des Reha-Prozesses bzw. -erfolges integriert werden können.

• Aus allgemeiner Perspektive gehört dazu auch das Konzept der Patientenori-
entierung (Farin, 2013) mit der Grundidee, „dass der Patient im Mittelpunkt
der gesundheitlichen Versorgung durch Behandler und Leistungsträger stehen
sollte“ (ebd., S. 35) und damit u. a. eine Ausrichtung der Versorgung (auch)
an den Wünschen und Vorstellungen der Patient*innen umfasst.

Während somit die Selbstbestimmung der Rehabilitand*innen im Prozess der
Rehabilitation durchaus Beachtung findet – sowohl in der Praxis der Rehabili-
tation als auch in der Rehabilitationsforschung – ist Selbstbestimmung als Ziel
von Rehabilitation (und letztlich auch als zentrales Element der dem Sozialrecht
zugrunde liegenden Menschenbild) bisher kaum von der medizinisch orientierten
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Rehabilitationsforschung thematisiert worden (Senin & Meyer, 2019). Entspre-
chend wenig beleuchtet ist zudem das Spannungsfeld, das sich zwischen beiden
Konzepten – Selbstbestimmung und Teilhabe – potenziell entfalten kann: Das Ziel
der gesellschaftlichen Teilhabe in allen relevanten Lebensbereichen kann dadurch
konterkariert werden, dass eine betroffene Person gar nicht teilhaben möchte.
Im Bereich der Förderung der Teilhabe am Erwerbsleben ist dies ein bekanntes
Problem: Die Gesellschaft hat Interesse daran, dass eine im Erwerbsleben tätige
Person bis zum Erreichen der Altersgrenze erwerbstätig bleibt, um vorzeitige
Rentenzahlungen zu vermeiden und zugleich Beiträge in die Rentenversicherung
zu erhalten. Die betroffene Person mag hingegen bevorzugen, möglichst zeitnah
aus einem belastenden Erwerbsleben auszuscheiden. Dies kann als Ausdruck von
Selbstbestimmung verstanden werden, steht aber (in diesem Fall gesellschaft-
lichen) Teilhabeinteressen entgegen. Der gerne und oft verwendete Begriff der
selbstbestimmten Teilhabe (z. B. Bundesregierung, 2020) löst diesen Konflikt nur
bedingt auf, da sozialrechtlich explizite Möglichkeiten vorliegen, der Teilhabe
Priorität über die Selbstbestimmung zu geben, z. B. über § 51 SBG V, wonach
Personen, die wegen Arbeitsunfähigkeit Krankengeld erhalten, die Einstellung der
Krankengeldzahlung angedroht werden kann, wenn sie nicht an einer Maßnahme
zur medizinischen Rehabilitation teilnehmen.

Der Beitrag der Rehabilitationswissenschaften zu diesem Diskurs ist bislang
sehr begrenzt. Aber das im Einzelfall potenzielle Spannungsfeld von Selbstbe-
stimmung und Teilhabe, letztlich zwischen gesellschaftlichen Ansprüchen und
persönlichen Vorstellungen, offenbart sich in der Praxis der Rehabilitation und
prägt implizit auch Forschungen zur Teilhabe.

2.2 Teilhabe in und an der Rehabilitationsforschung

Die Rehabilitationsforschung selbst hat sich mit dem Thema der Teilhabe auch
unter dem Aspekt der Teilhabe an der Forschung, d. h. der partizipativen For-
schung, auseinandergesetzt. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe von DGRW und
DVfR hat 2011 Empfehlungen für eine partizipative Rehabilitationsforschung
publiziert, die auf internationale Vorerfahrungen zurückgreift und eine Matrix zur
Orientierung bietet (Farin-Glattacker et al., 2014). Dies hat dazu beigetragen, dass
bei verschiedenen Forschungsförderern bei der Beantragung von Forschungspro-
jekten Rechenschaft darüber abzulegen ist, wie Forschende eine Beteiligung der
Betroffenen an der Forschung umzusetzen gedenken. Zudem fanden Forschungs-
symposien mit Beispielen guter Praxis statt, und es gibt mittlerweile Studien,
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die in allen Projektphasen in enger Kooperation mit einer Selbsthilfevereinigung
durchgeführt wurden (z. B. Hüppe et al., 2020).

Die UN-BRK mit ihrem Grundsatz „nothing about us without us“ hat
dazu beigetragen, diese Form der Teilhabe auch für die Rehabilitationsfor-
schung auf die Tagesordnung zu bringen. Tatsächlich gibt es schon eine Anzahl
von Forscher*innengruppen, die mit partizipativen Forschungsansätzen in der
Rehabilitation erste Erfahrungen sammeln konnte. Gleichwohl haben die Aus-
einandersetzung mit dem Thema und die methodische Umsetzung in der Rehabi-
litationsforschung gerade erst begonnen. Noch fehlt es an etablierten Strukturen,
Netzwerken und gemeinsamen Plattformen. Auch die Förderer müssen sich neben
der Aufforderung, partizipative Forschung umzusetzen, auf die Notwendigkeit
einstellen, zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um entsprechende
Kooperationen zu ermöglichen. Allerdings fehlen aktuell vergleichende empiri-
sche Forschungen dazu, die aufzuzeigen vermögen, inwieweit und in welcher
Weise partizipative Forschung einen Unterschied macht.

2.3 Outcome-Modelle

Die Konzeption evaluativer Studien in der Rehabilitationsforschung, insbeson-
dere die Festlegung relevanter Outcome-Variablen, wird maßgeblich von der o.g.
Vorstellung von Rehabilitation geprägt. In der Festlegung der Outcome-Variablen
sollte sich Teilhabe am gesellschaftlichen Leben oder auch die Optimierung der
Funktionsfähigkeit im Sinne der ICF als zentrale Zwecke von Rehabilitation
im SGB IX abbilden. Mit Outcome sind die Variablen gemeint, auf die eine
zu evaluierende Intervention zielt. Faller et al. (2011) nennen zum Beispiel für
die Evaluation von Schulungsmaßnahmen in der medizinischen Rehabilitation
folgende potenzielle Outcomes: Gesundheitskompetenz (health literacy), Moti-
vation, Selbstwirksamkeit, Handlungsfertigkeiten, Lebensqualität, berufliche und
gesellschaftliche Teilhabe. Sie unterscheiden in ihrem Evaluationsansatz zwischen
proximalen und distalen Outcomes. So zielt eine Schulung beispielsweise direkt
darauf, das Wissen einer Person über einen bestimmten gesundheitsbezogenen
Gegenstand zu verbessern, die Selbstwirksamkeit im Umgang mit Erkrankungs-
folgen zu steigern oder auch die Motivation, die eigene Gesundheitssituation
verbessern zu wollen. Diese Outcome-Variablen sollten von einer Schulung direkt
beeinflusst werden. Das eigentliche Ziel der Rehabilitation besteht allerdings
darin, die Teilhabe einer Person zu verbessern, z. B. ihre berufliche Teilhabe.
Das bedeutet, für die Bewertung einer Intervention wie die einer Schulung gibt
es interventionsnahe, proximale Outcomes (d. h. solche Outcomes, für die sich
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ein direkter kausaler Effekt der Maßnahme sinnvoll begründen lässt) und eher
interventionsferne, distale, in der Regel mittel- und langfristige Outcomes (d. h.
Outcomes, die sich erst in Folge der Änderung der proximalen Outcomes im
Rahmen einer Kausalkette verändern sollten). Die Orientierung der Rehabilita-
tion auf den übergeordneten Zweck der Teilhabe benötigt eine Unterscheidung
verschiedener Typen von Outcomes und ihrer Zusammenhänge – und damit die
Formulierung von Outcome-Modellen. Wenn eine Intervention wie eine Schulung
es schafft, Wissen zu verbessern, ggf. auch Motivation oder Selbstwirksamkeit zu
stärken, kann das als Erfolg der Maßnahme bezeichnet werden. Zugleich sollten
einschneidende Maßnahmen der Rehabilitation auch Veränderungen in relevanten
distalen Outcomes nach sich ziehen, wie sie die Teilhabe darstellt. Es ist unrea-
listisch zu erwarten, dass die Einführung einer Schulung gleich dazu führt, dass
Menschen früher in Arbeit kommen. Viele weitere Einflussfaktoren dürften mit
diesem Outcome in Zusammenhang stehen, und diese Einflussfaktoren dürften
nicht bzw. nur bedingt unter der potenziellen Beeinflussbarkeit der Rehabilitati-
onsmaßnahme stehen (z. B. der regionale Arbeitsmarkt). Daher ist die Trennung
von proximalen und distalen Outcomes und die Formulierung eines Outcome-
Modells hilfreich und notwendig. Das ICF-Modell unterstützt dabei, solche
Outcome-Modelle zu formulieren, denn es verweist auf zu berücksichtigende
relevante Komponenten und ihre möglichen Interaktionen. Auf dieser Grundlage
kann die Formulierung von Outcome-Modellen dabei helfen, eine Intervention
nicht vorschnell als unwirksam einzuordnen, da ggf. durchaus Wirkungen auf pro-
ximale Outcomes vorliegen können, ohne dabei einen Nachweis auf distale – aber
letztlich relevante – Outcomes wie Teilhabe erbringen zu können.5 Zum Beispiel
haben in der o.g. Studie zur generellen Wirksamkeit medizinischer Rehabilita-
tion für Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Hüppe et al.
(2020) feststellen können, dass sich der gesundheitliche Zustand der Betroffen
durch die Rehabilitationsmaßnahme nachhaltig verbessert. Zugleich finden sich
keine Hinweise für eine Verbesserung von erwerbsbezogenen Outcomes, sodass
hier weiterer Handlungsbedarf in der Optimierung der Intervention bzw. ggf.
der Nachsorge sowie die Berücksichtigung interventionsferner Einflussfaktoren
besteht.

5 Vgl. den eng mit der Rehabilitationsforschung assoziierten Forschungsbereich der Return-
to-Work-Forschung (Schultz & Gatchel, 2016), wonach Maßnahmen erst dann als erfolg-
reich gelten, wenn sie es schaffen, die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zur Arbeit zu
verbessern.
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Zur Messung von Teilhabe sind in der Folge der Verbreitung der ICF
verschiedene Instrumente erschienen, die als Outcome in rehabilitationswissen-
schaftlichen Studien eingesetzt werden. Ein Beispiel stellt der IMET dar, der
Index zur Messung von Einschränkungen der Teilhabe (Deck et al., 2015). Es
handelt sich um einen Selbstausfüllbogen mit neun Items, der indikationsüber-
greifend eingesetzt werden kann und für den Vergleichswerte aus der Bevölkerung
vorliegen.

3 Resümee

Das Konzept Teilhabe stellt mittlerweile eine zentrale Säule der Rehabilitation
dar: Es ist einer der beiden sozialrechtlich kodifizierten übergeordneten Zwecke
von Rehabilitation und insbesondere über das Konzept der Funktionsfähigkeit
der ICF in alle aktuellen Definitionen der Rehabilitation eingeschrieben. Teil-
habe beschreibt dabei sowohl einen Zustand im Sinne einer Performanz als
auch ein Potenzial im Sinne einer Verwirklichungschance. Rehabilitation soll
gerade über personenorientierte Ansätze (z. B. Empowerment, partizipative Zie-
lorientierung) dazu beitragen, diese Potenziale zu schaffen bzw. zu fördern. Der
gesellschaftliche Auftrag von Rehabilitation besteht darin, Teilhabe zu fördern,
was durch Wertschätzung einer Teilhabeorientierung auf verschiedenen Ebe-
nen erfolgt, sowohl in der Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen als
auch der Berücksichtigung zu erreichender Ziele. Das ICF-Modell legt dabei
nahe, zur Förderung von Teilhabe nicht nur bei der einzelnen Person und ihren
Fähigkeiten anzusetzen, sondern auch Umweltfaktoren, zu denen neben indivi-
duellen Kontextfaktoren eben auch u. a. gesellschaftliche Normen und Werte
zählen, mit zu berücksichtigen (Kleineke et al., 2017). Die Rehabilitationsfor-
schung unterstützt die Teilhabeorientierung auf verschiedene Weisen, u. a. durch
theoretisch-konzeptuelle Klärungen, durch die Untersuchung teilhaberelevanter
Reha-Prozesse, durch den Einbezug von teilhabebezogenen Outcomes in Eva-
luationsstudien mit entsprechenden Outcome-Modellen, durch die Anwendung
von Prinzipien partizipativer Forschung und auch durch die Berücksichtigung
der vielschichtigen Faktoren von Funktionsfähigkeit und Teilhabe, insbesondere
den Kontextfaktoren. Als Teil der Teilhabeforschung trägt die Rehabilitationsfor-
schung zu einem Wissen bei, wie auf individueller Ebene mithilfe professioneller
Unterstützung Teilhabe von Menschen mit (drohender) Behinderung gefördert
werden kann.
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Rechtswissenschaft und
Teilhabeforschung

Felix Welti

Zusammenfassung

Der Beitrag stellt dar, wie und woran die Rechtswissenschaft arbeitet (1.) und
welche grundlegenden Beiträge sie für die Teilhabeforschung leisten kann (2.).
Im sozialen Rechtsstaat der Bundesrepublik Deutschland sind Sozialleistungen
zur Teilhabe rechtlich eingebunden und bestimmt. Die Wirkungen des rechtli-
chen Rahmens auf die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen müssen bei
vielen wissenschaftlichen Fragestellungen mitbedacht werden. Hierfür ist es
wichtig zu wissen, welche Beiträge die Rechtswissenschaft zu einer solchen
Betrachtung leisten kann.

1 Methoden und Ansätze der Rechtswissenschaft

Die Rechtswissenschaft ist zunächst eine Geisteswissenschaft, die sich mit der
Erkenntnis und Interpretation von in Text gefassten Rechtsnormen befasst. Es
geht dabei darum, den richtigen Inhalt von Rechtsnormen (z. B. Gesetzen
wie dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen – SGB IX; Behindertengleichstellungsgesetz –
BGG) durch Anwendung rechtsdogmatischer Methoden zu erkennen. In der
Rechtswissenschaft geschieht dies in Form von Monografien, Gutachten, Kom-
mentaren oder Lehrbüchern, die sich an einzelnen abstrakten Rechtsproblemen,
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Rechtsgebieten, Rechtssätzen, Gesetzen oder Gesetzbüchern orientieren und sie
ausdeuten.

In der Rechtspraxis durch einzelne Personen, Behörden, z. B. die Träger
der Eingliederungshilfe, und insbesondere durch Gerichte, z. B. Sozialgerichte,
werden Rechtsnormen genutzt und auf konkrete Lebenssachverhalte angewandt,
z. B. wenn im Streit steht, wem welche Teilhabeleistung oder eine Erwerbsmin-
derungsrente zusteht. Die Ermittlung des für die Rechtsanwendung relevanten
Lebenssachverhalts erfordert die Wahrnehmung und (Re-)Konstruktion individu-
eller und sozialer Wirklichkeiten. Dabei und bei der Reflexion dieses Vorgangs
stehen Rechtspraxis und Rechtswissenschaft im Austausch mit anderen Wissen-
schaften, deren Erkenntnisse z. B. in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren rezipiert
werden, z. B. mit der Sozialmedizin oder der Psychologie, wenn der Gesund-
heitszustand relevant dafür ist, wer eine Leistung bekommt, oder mit der (Sozial-)
Pädagogik oder Pflegewissenschaft mit Blick auf die mögliche Ausgestaltung von
Leistungen. Insoweit ist die Rechtswissenschaft auch Sozialwissenschaft.

In der Rechtserkenntnis und Rechtsanwendung mischen sich normative und
empirische, geistes- und sozialwissenschaftliche Momente. Die Ergebnisse die-
ses Prozesses lassen sich nicht als „wahr“ oder „falsch“, sondern allenfalls als
„richtig“ und „unrichtig“ kategorisieren, oft auch nur als „besser vertretbar“ und
„weniger vertretbar“. Die Rechtswissenschaft ist insoweit eine diskursive Wis-
senschaft, in der oft mehr als eine Meinung zum richtigen Inhalt des Rechts
vertretbar ist. Ob eine Rechtsmeinung vertretbar ist, wird meist danach beur-
teilt, ob ihre Begründung den Regeln des juristischen Diskurses folgt, die sich
vor allem aus den Auslegungsmethoden ergeben, die im Einzelnen aber auch
diskursiv umstritten sind.

Jedenfalls in der Rechtspraxis ist der zu Grunde liegende Diskurs am
Ende nicht herrschaftsfrei (vgl. Habermas, 1994), denn die Institutionen der
Gesetzgebung, Rechtsanwendung und Rechtsprechung stehen in hierarchischen
Verhältnissen zueinander: Gerichte und Behörden sind an das Gesetz gebun-
den, die Behörden sind an die Rechtsinterpretation der Gerichte gebunden, obere
Gerichte können Entscheidungen unterer Gerichte aufheben. Insoweit wird von
der Rechtswissenschaft oft nicht nur eine Aussage über das „eigentlich richti-
ge“ Recht erwartet, sondern auch (manchmal vor allem) eine Prognose darüber,
zu welchen Ergebnissen zum Beispiel bestimmte Gerichte – etwa das für das
Teilhabe- und Rehabilitationsrecht letztinstanzliche Bundessozialgericht – in ihrer
oft argumentativ pfadabhängigen Praxis kommen könnten. Solche Prognosen sind
wichtig, um vorherzusagen, ob eine bestimmte gewünschte Praxis bei gegebener
Rechtslage umsetzbar ist, unabhängig davon, was man selbst für richtig hält.
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Rechtswissenschaft ist, wie Medizin, Pädagogik oder Ingenieurwissenschaft,
eine Handlungswissenschaft, die durch ihre Funktion für die Rechtspraxis
definiert ist. Zugleich muss sie – wie auch andere Handlungswissenschaften –
grundsätzliche Reflexion ihrer Grundlagen leisten. Dazu dienen die Methoden
der Rechtsgeschichte und des Rechtsvergleichs, die die Entwicklung und Vielge-
stalt des Rechts in Raum und Zeit verdeutlichen. Mit der Rechtsphilosophie wird
die Frage formuliert, ob und wie Recht legitim ist und ob es dafür Maßstäbe
außerhalb des Rechts geben kann. Die Rechtssoziologie betrachtet Akteure und
Institutionen des Rechts wie die Parlamente, Verwaltung, Gerichte, Juristinnen
und Juristen und die vom Recht Gebrauch machenden und ihm unterworfenen
Menschen empirisch und theoretisch.

1.1 Rechtsdogmatik

Die Rechtsdogmatik bedient sich der juristischen Auslegungsmethoden, die hier
nur knapp dargestellt werden können (ausführlich: Müller & Christensen, 2013).

Die Auslegung nach dem Wortlaut („grammatisch“) bemüht sich um den
intersubjektiv feststellbaren Inhalt von Rechtssätzen. Diese Methode soll nach
gängiger und auch vom Bundesverfassungsgericht geteilter Auffassung vorran-
gig sein. Sie stößt jedoch auf Grenzen, nicht nur bei stark ausfüllungsbedürftigen
Begriffen wie „angemessen“ und „notwendig“, sondern auch bei Begriffen, die in
(Fach-)Diskursen stetig verändert werden und dort selbst umstritten sein können
wie „Rehabilitation“, „Teilhabe“ und „Behinderung“. Zudem besteht zwischen
Begriffen und ihrem Gebrauch im Recht eine Wechselwirkung, sodass es oft kei-
nen nur zu rezipierenden „allgemeinen Sprachgebrauch“ gibt: Wenn sie nicht
in Gesetzen verwendet würden, wären Behinderung, Teilhabe und Rehabilitation
nicht als die Begriffe in Gebrauch, die die Öffentlichkeit und der Fachdiskurs
heute kennen.

Die Auslegung nach der Systematik versucht, Rechtssätze im Kontext anderer
Rechtssätze zu verstehen. Dies kann im Lichte einer Normenhierarchie gesche-
hen, insbesondere eines Vorrangs zum Beispiel von Verfassungsrecht vor einfa-
chem Recht („verfassungskonforme Auslegung“), und von (im Einzelfall wegen
anderer konkurrierender Regeln widerlegbarer) Vermutungsregelungen, wie dem
Vorrang des jüngeren vor dem älteren Recht („lex posterior“) und des spezielle-
ren vor dem allgemeineren Recht („lex specialis“). Im Verhältnis gleichrangiger
Rechtsnormen geht es darum, zu insgesamt widerspruchsfreien Ergebnissen zu
kommen („Einheit der Rechtsordnung“) und gegenläufige Gesichtspunkte zu
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berücksichtigen („Konkordanz“, „Abwägung“), zum Beispiel im Verhältnis von
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit einer Teilhabeleistung.

Die Auslegung nach der Entstehungsgeschichte („historisch“) versucht, den
konkreten gesetzgeberischen Willen zu rekonstruieren und bedient sich dabei ins-
besondere der Dokumente aus dem Gesetzgebungsdiskurs (Entwurfsbegründung,
Protokolle und Wortbeiträge aus den Gesetzgebungsorganen). Diese Methode
stößt an Grenzen, weil „der Gesetzgeber“ sich aus vielen Personen (etwa in Koali-
tionsregierungen) und mehreren Institutionen (z. B. Bundestag und Bundesrat; im
Entstehungsprozess Ministerien und Parlamentsausschüsse) zusammensetzt, die
legitim unterschiedliche Interessen, Ziele und Sichtweisen haben.

Daher konstruieren Rechtswissenschaft und Rechtspraxis Sinn und Zweck einer
Rechtsnorm („teleologisch“, nach Altgriechisch Telos, der Zweck) auch über die
Vorstellungen des historischen Gesetzgebers hinaus, gerade bei älteren Gesetzen.
Diese Methode hat den Vor- und Nachteil, dass sie besonders gut geeignet ist, die
jeweiligen Vorverständnisse, Wertvorstellungen und Interessen aufzunehmen, zum
Beispiel bei der Frage, ob Leistungen zur Teilhabe vor allem individuellen Inter-
essen von Menschen mit Behinderungen oder auch solchen z. B. der Arbeitgeber,
der Leistungserbringer oder „der Solidargemeinschaft“ dienen sollen.

Mit diesen Methoden können zu vielen strittigen Rechtsfragen unterschied-
liche Ergebnisse gewonnen werden. Zum Beispiel bekommen Versicherte nach
§ 37 Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung (SGB
V) häusliche Krankenpflege auf Kosten der Krankenkasse, wenn sie in einem
eigenen Haushalt leben. Strittig in Politik und Rechtsprechung ist seit vielen Jah-
ren, was das für Versicherte in verschiedenen Arten von Behinderteneinrichtungen
bedeutet. Leben sie in einem eigenen Haushalt? Nach dem Wortlaut könnte
man auf das eigene „haushalten“ abstellen. Systematisch steht die Regelung im
Zusammenhang der ambulanten und stationären Leistungen der Krankenbehand-
lung, die vor allem zwischen Krankenhaus und Nicht-Krankenhaus unterscheiden.
Nach der Entstehungsgeschichte wäre es wichtig, was der Gesetzgeber regeln
wollte, als er das Merkmal im Gesetz verankert hat. Das war allerdings mit
der Reichsversicherungsordnung (RVO) von 1911 zu einem Zeitpunkt, als es
Behinderteneinrichtungen der heutigen Art nicht gab und Behinderte in Einrich-
tungen typischerweise nicht sozialversichert waren. Also wäre danach zu fragen,
was heute Sinn und Zweck der Regel ist. Stellt man darauf ab, dass häusli-
che Krankenpflege Einweisungen ins Krankenhaus vermeiden soll, spricht der
Zweck für eine weite Auslegung. Sieht man den Sinn eher darin, zwischen
der Verantwortlichkeit verschiedener Sozialleistungsträger abzugrenzen, geht es
um die Kostenabgrenzung zwischen Krankenkassen und Eingliederungshilfe. Die
Auslegungsmethoden führen also nicht zu einem eindeutigen Ergebnis, sondern
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ziehen den Rahmen berücksichtigungsfähiger Ergebnisse. Was gelten soll, kann
der Gesetzgeber klarstellen – der mittlerweile in § 37 SGB V „besondere Wohn-
formen“ in den Text aufgenommen hat – und das oberste zuständige Gericht, das
Bundessozialgericht (BSG), das eine differenzierte Rechtsprechung entwickelt
hat, wonach die Einrichtungen nur für „einfachste Behandlungspflege“ verant-
wortlich sind, wie sie auch ein Haushaltsangehöriger erbringen könnte (vgl.
zuletzt BSG, Urteil vom 7.5.2020, Aktenzeichen B 3 KR 4/19 R).

Wenn Recht trotzdem soweit wie möglich eine verlässliche und akzeptierte
Ordnung bilden soll, bedarf seine Auslegung stets des kritischen Diskurses,
der Vorverständnisse und Interessen offenlegt und nach der Legitimität und
Akzeptabilität von Ergebnissen fragt. Dieser Diskurs sollte mit Respekt vor der
juristischen Methodik geführt werden, kann aber im demokratischen und sozialen
Rechtsstaat nicht auf Juristinnen und Juristen beschränkt sein, sondern ist grund-
sätzlich offen. Wissenschaft und Praxis der Rehabilitation und Teilhabe können
also legitimerweise ihre Erkenntnisse in die Diskussion über die richtige Rechts-
auslegung einbringen. Sie können dies wirksamer tun, wenn ihnen die juristische
Methodik als Ordnung des Rechtsdiskurses bekannt ist.

1.2 Rezeption der Erkenntnisse anderer Wissenschaften

Wissenschaftliche Erkenntnisse können im Gesetzgebungsverfahren von Regie-
rungen, Fraktionen und Abgeordneten herangezogen werden. Evaluationen,
Gutachten und Sachverständigenanhörungen gehen vielen Gesetzgebungsakten
voraus (vgl. etwa zur Reform des leistungsberechtigten Personenkreises der
Eingliederungshilfe Bundestags-Drucksache 19/4500 vom 13.09.2018). Grund-
sätzlich ist Gesetzgebung aber kein Nachvollzug wissenschaftlicher Erkennt-
nis, sondern ein politisch voluntativer Akt. Macht sich der Gesetzgeber aber
bestimmte Ziele ausdrücklich zu eigen – und dies ist gerade im Sozial- und Teil-
haberecht häufig – muss er sich möglicherweise im Rahmen einer systematischen
oder teleologischen Auslegung zumindest daran messen lassen, ob er diese Ziele
mit den gewählten Mitteln überhaupt erreichen kann und ob er ein wissenschaftli-
ches Konzept – zum Beispiel der Ermittlung des Existenzminimums (Knickrehm,
2015), des medizinisch Notwendigen (Huster, 2015) oder der ICF (Hirschberg,
2016; Fuchs, 2018) – widerspruchsfrei nachvollzieht.

Jede Rechtsanwendung setzt eine Konstruktion des Sachverhalts voraus. Ver-
waltungen und Gerichte bedienen sich dabei häufig wissenschaftlicher Methodik
aus Stellungnahmen und Gutachten. Rechtsbegriffe wie Krankheit (§ 27 SGB
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V), Behinderung (§ 2 SGB IX), Pflegebedürftigkeit (§ 14 Sozialgesetzbuch –
Elftes Buch – Soziale Pflegeversicherung – SGB XI) und Erwerbsminderung
(§ 43 Sozialgesetzbuch – Sechstes Buch – Gesetzliche Rentenversicherung – SGB
VI) können ohne wissenschaftliches und professionelles Wissen kaum ausge-
füllt werden. Insoweit baut Rechtsanwendung auf einer im Gesetz angelegten
und in der Praxis konstruierten Wissensordnung auf (Brockmann, 2015). Recht
und Rechtsanwendung weisen insofern nicht unerheblich den in der Teilhabe-
forschung vertretenen Disziplinen und Professionen Rollen zu und strukturieren
die Entscheidungsprozesse in der Praxis. So haben rechtlich bestimmte Verfahren
und Entscheidungsgrundlagen bei Anträgen auf Erwerbsminderungsrente großen
Einfluss darauf, was Sozialmedizin und klinische Rehabilitationspraxis bearbei-
ten. Andererseits kann Recht nur auf vorhandene Wissensbestände zurückgreifen.
Das Einfügen eines neuen Rechtsbegriffs wie „Teilhabe“ garantiert noch nicht,
dass sich Rechtspraxis ändert, wenn dafür in der Wissensordnung keine Opera-
tionalisierung gefunden werden kann. Die bloße Behauptung von Wissen über
„Teilhabe“ genügt dafür nicht, wenn es sich nicht mit Methodik und Systematik
von u. a. rechtlichen Wissensordnungen verknüpfen lässt.

Im klassischen Rehabilitationsrecht haben vor allem Sozialmedizin (und Psy-
chologie) eine herausgehobene Rolle als Disziplinen, deren Erkenntnisse rezipiert
werden können und müssen (Gagel & Schian, 2002; Welti, 2015a). Für das
Teilhaberecht von Sozialleistungen besteht ein (nicht ganz so enger) Zusammen-
hang zur Sozialpädagogik und Sozialen Arbeit (Niediek, 2016; Welti, 2016a).
Bei Fragen der Barrierefreiheit ist technische, aber auch sozialwissenschaftliche
Expertise gefragt (Welti, 2021a). Insofern ist im Verwaltungs- und Gerichtsver-
fahren die Arbeitsteilung zwischen der juristischen und der weiteren professio-
nellen Expertise ein Schlüssel zum Verständnis der Produktion rechtsförmiger
Entscheidungen.

1.3 Rechtsgeschichte

Verbindliche und mit Sanktionen durchgesetzte Normen bestehen seit Jahrtausen-
den. Ihre geschichtliche Entwicklung im Kontext der ökonomischen, kulturellen,
sozialen und politischen Verhältnisse zu betrachten, bietet Erkenntnismöglichkei-
ten, gerade auch des Sozialrechts (Tennstedt, 1981; Stolleis, 2003).

Das gegenwärtige deutsche Rehabilitationsrecht lässt sich auf eine konti-
nuierliche Entwicklung mindestens bis zu den Sozialversicherungsgesetzen der
1880er Jahre zurückverfolgen. Für das heutige Recht relevante Prägungen las-
sen sich etwa aus den Situationen nach dem ersten und zweiten Weltkrieg,
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aus der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus, durch die international auf-
kommende Behindertenbewegung seit den 1970er Jahren und aus der sozialen
Selbstverwaltung belegen (Welti, 2005, S. 183 ff.; Welti, 2019a, b; Ramm et. al.,
2021), auch aus der deutschen Vereinigung (Ramm, 2017). Nach den Weltkriegen
wurde das Rehabilitationsrecht ganz von der Wiedereingliederung Kriegsversehr-
ter geprägt. Seit den 1970er Jahren gewinnt der Aspekt der Gleichbehandlung und
Selbstbestimmung aller Menschen mit Behinderungen an Bedeutung. Mit dem
Bundessozialhilfegesetz 1961 wurden diejenigen Leistungen stärker verrechtlicht,
die heute als Leistungen zur Sozialen Teilhabe und zur Teilhabe an Bildung aus-
gewiesen sind. Der Begriff der Leistungen zur Teilhabe wurde 2001 mit dem
SGB IX ins Sozialrecht aufgenommen.

1.4 Rechtsvergleich

Der Vergleich zwischen den meist nationalen Rechtsordnungen bietet die Mög-
lichkeit, gemeinsame Grundmuster bei der rechtlichen Ordnung eines Sach-
problems sowie Varianzen, Entwicklungspfade, grundlegende Unterschiede und
wechselseitige Einflüsse in der Rechtsentwicklung zu identifizieren und zu
untersuchen (Kischel, 2015). Dabei können zum horizontalen Vergleich auch
strukturierende vertikale Elemente aus dem internationalen und transnationalen
Recht etwa der Europäischen Union (EU) und der Vereinten Nationen (UNO)
hinzugezogen werden (Zacher, 1978).

So unterscheiden sich Zuordnungen und Gliederungen des Rehabilitations-
und Teilhabesystems innerhalb des Sozialrechts oder in der Zuordnung zu Sozi-
alrecht oder Arbeitsrecht, z. B. zwischen Deutschland und Frankreich (Igl,
1987). Die geschützte Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen wird in
unterschiedlichen Kontexten entwickelt und gestaltet (Chou, 2021). Das Antidis-
kriminierungsrecht für Menschen mit Behinderungen hat sich zuerst in liberalen
Rechtsordnungen entwickelt, während es in Staaten mit entwickelter Sozialver-
sicherung und Fürsorge erst später und spezifisch rezipiert worden ist (Fuerst,
2009; Heyer, 2015). Mit dem koordinierenden Sozialrecht der EU, das die Frei-
zügigkeit der Arbeitsmärkte flankiert, der EU-Behindertenpolitik (Ferri, 2021),
dem internationalen Arbeits- und Sozialrecht der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO) und dem europäischen und internationalen Menschenrechtsschutz
(Welti, 2015b; Banafsche, 2015; Eichenhofer, 2018) haben sich strukturierende
und konvergierende Elemente entwickelt.
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1.5 Rechtsphilosophie

In der Interpretation sehr grundsätzlicher Rechtsbegriffe wie der Menschen-
würde, Gleichheit, Selbstbestimmung oder Teilhabe greifen Rechtswissenschaft
und Gerichte auf philosophische Theorien und Diskurse zurück (Radbruch, 1964).
So hat die Philosophie von Immanuel Kant großen Einfluss auf das Verständnis
der Menschenwürde als unbedingter Anerkennung von Rechtssubjektivität und
eines Mindestmaßes an Selbstbestimmung und Teilhabe (Welti, 2005, S. 383 ff.).
Zur Begründung sozialstaatlicher Rechte auf Rehabilitation kann etwa auf die
neuere Sozialvertragstheorie von John Rawls oder auf den Fähigkeiten-Ansatz in
der Fassung von Martha Nussbaum zurückgegriffen werden (Nussbaum, 2010;
Welti, 2012). Nach Rawls muss eine Gesellschaft so konzipiert sein, dass Men-
schen ihren Grundsätzen zustimmen können, wenn sie nicht wissen, in welchem
Gesundheitszustand oder welcher sozialen Lage sie sich darin befinden. Nach
Nussbaum muss die Gesellschaft die grundlegenden Fähigkeiten von Menschen
schützen und berücksichtigen.

1.6 Rechtssoziologie

Die empirische Rechtssoziologie untersucht Institutionen und Personen, die bei
der Rechtsanwendung eine Rolle spielen. So können soziale Merkmale und
Einstellungen der das Recht prägenden Personen („Rechtsstab“) ermittelt und
Arbeitsabläufe und Verfahren in Gerichten oder Verwaltungen untersucht werden,
um herauszufinden, welche Arten von Wertungen und Wissensbeständen in die
Rechtsproduktion – also der Herstellung rechtsförmiger Entscheidungen im Ein-
zelfall – einfließen, zum Beispiel beim sozialrechtlichen Widerspruchsverfahren
(Höland & Welti 2018, Welti 2019a, b), in dem auch über Teilhabeleistun-
gen entschieden wird. Die Rechtssoziologie kann die Mobilisierung von Recht,
also seine Nutzung durch Personen, denen ein Recht zustehen kann, untersu-
chen, auch mit Blick auf Menschen mit Behinderungen (Rambausek, 2017;
Nebe & Weber, 2012). Werden Bescheide, Verträge und andere Rechtsquel-
len, die keine Gesetze sind, systematisch zusammengetragen, spricht man von
Rechtstatsachenforschung.

Die theoretische Rechtssoziologie versucht den Platz des Rechts in der
Ordnung der Gesellschaft zu bestimmen. So kann das Recht systemtheore-
tisch im Anschluss an Niklas Luhmann als ein Teilsystem der Gesellschaft
identifiziert werden, das in besonderem Maße Schnittstellen zwischen den Teil-
systemen – z. B. zwischen Medizin und Verwaltung – bereitstellt (Luhmann,
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1995). Diskurstheoretisch ist das Recht, im Anschluss an Jürgen Habermas, idea-
lerweise Gegenstand und Ergebnis gesellschaftlicher Diskurse (Habermas, 1994).
Mit Blick auf politische, soziale und ökonomische Machtverhältnisse kann Recht
mit Sonja Buckel materialistisch als Medium und zugleich als Schranke von
Machtausübung interpretiert werden (Buckel, 2015).

Empirische und theoretische Rechtssoziologie (zusammenfassend: Baer,
2021), international die socio-legal studies (Adler, 2010), können einen erheb-
lichen Beitrag zum Verständnis des Rehabilitations- und Teilhabesystems leisten,
das einerseits stark verrechtlicht ist, in dem andererseits viele offene Fragen daran
bestehen, wie weit und unter welchen Bedingungen soziale Rechte denjenigen zu
Gute kommen, die ihre Adressatinnen und Adressaten zu sein scheinen. Bei-
spielsweise kann empirisch erforscht und theoretisch interpretiert werden, wie
das Wunsch- und Wahlrecht (§ 8 SGB IX) in der Verwaltungspraxis angewandt
wird und woran das liegt (Pohontsch et. al., 2011) oder wie der Begriff der
wesentlichen Behinderung in der Eingliederungshilfe konkretisiert worden ist.

2 Behinderung, Rehabilitation und Teilhabe im Recht

Für die Arbeit mit dem Rehabilitations- und Teilhaberecht im Kontext der
Rehabilitationswissenschaften und der Rehabilitationspraxis können die ein-
gangs vorgestellten Ansätze und Methoden der Rechtswissenschaft fruchtbar
gemacht werden. Im Folgenden sollen einige grundsätzlich bedeutende inhaltliche
Perspektiven auf das Teilhabe- und Rehabilitationsrecht dargestellt werden.

Rehabilitation und Behinderung sind erst im 20. Jahrhundert zugleich Rechts-
begriffe und Begriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs geworden (Welti, 2005,
S. 7 ff.). Waren die heute entsprechend bezeichneten Tatbestände zunächst
noch in verschiedenen Gesetzen und Rechtsgebieten spezifisch bezeichnet,
hat sich inzwischen, auch unter dem Einfluss des Grundgesetzes und der
UN-Behindertenrechtskonvention, begriffliche Konvergenz ergeben. Insbesondere
„Behinderung“ ist heute ein in allen Rechtsgebieten vorfindlicher Begriff; „Re-
habilitation“ ist, mittlerweile im Begriffspaar mit „Teilhabe“, ein übergreifender
Begriff des Sozialrechts und des Gesundheitsrechts.



134 F. Welti

2.1 Rehabilitation, Teilhabe und Behinderung in den
Grund- und Menschenrechten

Schon die (nicht mehr gültige) Transition from War to Peace Recommendation
No 71 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) von 1944 hatte auf Arbeiter
mit Behinderung Bezug genommen. Seit 1983 besteht die ILO-Konvention Nr.
159 über Berufliche Rehabilitation.

Seit 1994 lautet Art. 3 Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz (GG) „Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Dass dies Teil einer internatio-
nalen Entwicklung ist, kann daran gesehen werden, dass seit 1997 im Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der Fassung des Amsterda-
mer Vertrags (EG-Vertrag), heute in Art. 19 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (EU), eine Grundlage für Antidiskriminierungsvorschrif-
ten der EU enthalten ist und Art. 26 der Charta der Grundrechte der EU die
Integration von Menschen mit Behinderung als soziales Gleichheitsrecht nennt.
2006 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNO) die UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die 2008 von Deutschland ratifiziert
worden ist. Die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbe-
ziehung (inclusion) in die Gesellschaft ist ein Grundsatz der UN-BRK (Art. 3 lit.
c UN-BRK) und wird in Art. 19 UN-BRK über die unabhängige Lebensführung
und in Art. 26 UN-BRK (Habilitation und Rehabilitation) in Bezug genommen.

Durch die grund- und menschenrechtliche Verankerung sind Behinderung,
Teilhabe und Rehabilitation stärker Teil des rechtswissenschaftlichen Grundsatz-
diskurses geworden, der wiederum in die Rechtsprechung wirkt (Waddington &
Lawson, 2018; Eichenhofer, 2018; Welti, 2016a, 2021b). Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts, des Europäischen Gerichtshofs und des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte sowie des Ausschusses der Vereinten
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen geben dem Dis-
kurs hochrangiges und beachtetes Material für die Rechtsauslegung. Gerichte
und Verfahrensbeteiligte argumentieren mit den dort entwickelten Auffassungen.
Gerade die regelmäßigen Staatenprüfungen des UN-Ausschusses ermöglichen
eine internationale Diskussion (Aichele, 2021).

2.2 Rechtssubjektivität und Selbstbestimmung

Die grund- und menschenrechtliche Dimension lenkt den Blick auf die grund-
sätzliche Rechtsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen und die gebotenen
Vorkehrungen, um diese auch effektiv herzustellen (Welti, 2005, S. 489 ff.). In
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diesem Zusammenhang stehen das Recht der gesetzlichen Betreuung (§ 1896 ff.
BGB; Beetz, 2013) und Regelungen des Sozialrechts und Prozessrechts, die einen
gleichberechtigten Zugang zu Verwaltungs- und Gerichtsverfahren sichern sollen.

Selbstbestimmung im Sozialleistungsbezug und durch Sozialleistungen ist als
grundsätzliches Ziel in § 1 SGB IX verankert und soll sich etwa im Wunsch-
und Wahlrecht bei Leistungen zur Teilhabe (§ 8 SGB IX) und im Persönli-
chen Budget (§ 29 SGB IX) realisieren. Die selbstbestimmte Wahrnehmung
von Rechtspositionen gilt aber gleichermaßen im zivilrechtlichen Verhältnis der
Leistungsberechtigten zu den Leistungserbringern. Hier ist in der medizinischen
Rehabilitation der Behandlungsvertrag (§ 630a Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)
einschlägig (Nebe, 2016), bei Pflege- und Teilhabeleistungen in Wohneinrich-
tungen das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG), bei Werkstätten für
Menschen mit Behinderungen das Arbeitsrecht und bei anderen Leistungserbrin-
gern der Dienst-, Werk- oder Kaufvertrag. Im Verhältnis zu Leistungsträgern
wie zu Leistungserbringern ist eine gleichberechtigte Rechtsposition von Bedeu-
tung, über deren tatsächliche Voraussetzungen noch viele empirische Erkenntnisse
fehlen.

2.3 Gleichheit, Differenz und Diskriminierungsschutz

Das Benachteiligungsverbot im Grundgesetz und die UN-BRK sind wesent-
lich Ausdruck eines materiell verstandenen Gleichheitsrechts (vgl. Welti, 2005,
S. 401 ff.), bei dem nicht nur formale Rechtsgleichheit, sondern effektive Gleich-
heit von Rechten, Chancen und Teilhabe von Bedeutung sind. Entsprechend
fordern diese Vorschriften die Weiterentwicklung der Rechtsdogmatik. Diese
hat sich insbesondere im Recht auf angemessene Vorkehrungen niedergeschla-
gen (Fuerst, 2009; Welti et al., 2019). Dadurch werden individuelle Maßnahmen
gefordert, die gleiche Rechte bei Behinderung möglich machen. Sie haben zen-
trale Bedeutung beim Zugang zu Arbeit, Bildungs- und Gesundheitsleistungen
sowie zu Gütern und Dienstleistungen allgemein. Zugänglichkeit (Art. 9 UN-
BRK) bzw. Barrierefreiheit (§ 3 Behindertengleichstellungsgesetz – BGG) steht
für die Prävention von Benachteiligungen durch die Gestaltung von Infrastruktu-
ren (Welti, 2021a). Damit wird deutlich, dass effektive Gleichheit die Differenz
auch von Gesundheitsbeeinträchtigungen berücksichtigen muss.

Die Behindertengleichstellungsgesetze von Bund und Ländern für Bundes-,
Landes- und Kommunalbehörden, verstärkt durch besondere Gleichheitssätze in
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§§ 17, 33c Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil (SGB I), § 19a Sozialgesetz-
buch – Sozialversicherung (SGB IV) und § 2a SGB V für die Sozialleistungs-
träger, sowie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) für zivilrechtliche
Beziehungen konkretisieren die Pflichten zu angemessenen Vorkehrungen und
Barrierefreiheit, auch im Gesundheitswesen (Hlava, 2018).

2.4 Teilhabe an Rechten und an ihren Voraussetzungen

Diskussionen um Teilhaberechte als soziale Dimension der Grundrechte wurden
insbesondere seit dem Numerus-Clausus-Urteil des Bundesverfassungsgerichts
geführt. Hier ging es um das Recht auf einen Studienplatz als Teilhabe an
staatlichen Bildungseinrichtungen und Voraussetzung für die freie Berufswahl.
Das Bundesverfassungsgericht sagte darin, das Freiheitsrecht wäre ohne die tat-
sächliche Voraussetzung, es in Anspruch nehmen zu können, wertlos (BVerfG
18.07.1972, BVerfGE 33, 303–358). Diese Anerkennung des Zusammenhangs
zwischen Rechten und sozialen Realitäten prägt die unter dem Begriff des Teil-
haberechts vorgenommene soziale Interpretation der Grund- und Freiheitsrechte.
Diese wurde auch prägend für die im sozialstaatlichen Antidiskriminierungsrecht
mögliche Synthese von Freiheits- und Gleichheitsrechten als Recht auf gleiche
Teilhabe an Freiheitsvoraussetzungen (Welti 2005, S. 535 ff.; Fuerst, 2009). Die
Nutzung des Begriffs der Teilhabe ist dabei nicht auf Menschen mit Behinde-
rungen beschränkt. Sie findet sich im deutschen Sozialrecht mittlerweile auch im
Recht der Sozialhilfe und der Grundsicherung für Arbeitsuchende bei den Leis-
tungen für Bildung und Teilhabe in armen Haushalten (§ 34 SGB XII; § 28 SGB
II; vgl. zusammenfassend Welti, 2011). In der UN-BRK (Art. 3 Abs. 1 lit c) wird
der enge Zusammenhang zwischen Teilhabe und Inklusion deutlich: Die individu-
elle Teilhabe an Freiheitsrechten und materiellen Gütern ist die Voraussetzung der
Inklusion als Position in der Gesellschaft (vgl. Degener, 2019; Wansing, 2012).

2.5 Politische Teilhabe und Partizipation

Im deutschen Sprachgebrauch werden meist die lateinisch-stämmige Partizipation
und die englische participation, auch in der Übersetzung von Rechtstexten, mit
Teilhabe gleichgesetzt, was sprachlich auch korrekt ist. Es wird aber auch ein
Bedeutungsunterschied behauptet, da teilweise Teilhabe in Deutschland materi-
ell und sozial verstanden wird, nicht jedoch politisch, und sich der politische
Bedeutungsgehalt in das Fremdwort Partizipation verlagert hat (vgl. Hirschberg,
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2011). Diese Bedeutungsreduktion von Teilhabe ist jedoch keineswegs zwingend,
man denke nur an das alte und aktuelle Schlagwort der Arbeiterbewegung von
der „Teilhabe am Haben und Sagen“ zur Begründung von Wirtschaftsdemokratie
(SPD, 2007, S. 43).

Politische Teilhabe an Entscheidungen, die die eigene rechtliche und soziale
Teilhabe betreffen, ist ein Grundanliegen der UN-Behindertenrechtskonvention
(Art. 4 Abs. 3 UN-BRK). Sie kann sich insbesondere über Verbände von Men-
schen mit Behinderungen sowie über Beauftragte auf verschiedenen staatlichen
Ebenen, in Betrieben durch die Schwerbehindertenvertretung (§ 178 SGB IX) und
in der Gerichtsbarkeit durch ehrenamtliche Richterinnen und Richter (vgl. § 14
Abs. 3 Sozialgerichtsgesetz – SGG) vermitteln. Über Bedingungen und Erfolg
politischer Teilhabe von Menschen mit Behinderungen besteht noch erheblicher
Forschungsbedarf (vgl. Grigoryan, 2021).

2.6 Rehabilitation und Teilhabe als Sozialleistungen

Das SGB IX – Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderun-
gen – und die Leistungsgesetze der Rehabilitationsträger regeln Ansprüche auf
medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation als Sozialleistung. Damit ist
die Teilhabe und Rehabilitation eingebunden in das Sozialgesetzbuch und dessen
systematischen Kontext (Welti, 2015c).

Rehabilitation steht traditionell im engen Zusammenhang mit Rentenleistun-
gen und anderen Geldleistungen zum Lebensunterhalt, die durch Rehabilitation
vermieden werden sollen (Gagel & Schian, 2002) sowie mit anderen Sach-
und Dienstleistungen insbesondere der Prävention, Krankenbehandlung (Lie-
bold, 2007; Fuchs, 2008), Langzeitpflege (Wilcken, 2011) und Arbeitsförderung
(Kohte, 2011), die jeweils auch rehabilitativen Zwecken dienen können. Entspre-
chend muss die rechtliche und empirische Forschung auch diese Sozialleistungen
systematisch mit in den Blick nehmen, was nur zum Teil auch geschieht. Gleiches
gilt für die Verknüpfung der Leistungen zur Teilhabe mit denen der Hochschulen
(Welti, 2019b), Schulen und Jugendhilfe (Conrad-Giese, 2020).

2.7 Soziale Infrastruktur

Rehabilitation und Teilhabeleistungen als Sozialleistungen setzen voraus, dass
eine soziale Infrastruktur von Diensten, Einrichtungen und Professionsangehö-
rigen der Rehabilitation vorhanden ist, die diese Ansprüche erfüllen können.
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Entsprechend sind diejenigen Rechtsnormen in den Blick zu nehmen, die die
Bedingungen für diese Infrastruktur regeln. Hierzu gehören insbesondere das
Berufsrecht der Gesundheitsberufe (Goldbach, 2019) und das Ordnungsrecht der
Einrichtungen.

Mit zunehmender Bedeutung der Gleichstellung und Zugänglichkeit sind
auch andere Regelungsbereiche zu betrachten, mit denen die Barrierefreiheit der
Arbeitswelt, der Sozial-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen (Hlava, 2018;
Welti, 2021a) geregelt wird.

3 Zusammenfassung und Ausblick

Die Rechtswissenschaft hat sich als Teil der mit Teilhabe und Rehabilitation
befassten Wissenschaften etabliert und diese sind immer stärker eine Bezugs-
wissenschaft für Rechtsetzung und Rechtsanwendung geworden. In einem men-
schenrechtlichen Verständnis von Behinderung, Teilhabe und Rehabilitation wird
diese Verbindung noch stärker werden.

Teilhabe und Rehabilitation in Deutschland sind durch Rechtsnormen struk-
turiert. Um wissenschaftliche Fragestellungen in ihrem Kontext zu bearbeiten,
kann es erforderlich sein, diese Rechtsnormen zu kennen und zu verstehen, was
sie bedeuten und wie sie angewandt werden. Die Anwendung und Auslegung
der Rechtsnormen durch Behörden und Gerichte folgt den rechtsdogmatischen
Auslegungsmethoden, die den Diskurs über die richtige Bedeutung von Rechts-
normen strukturieren. In diesen Diskurs können auch Argumente Eingang finden,
die aus Wissenschaft und Praxis der Teilhabe und der Rehabilitation stammen.
Recht und Rechtsanwendung werden von der Rechtswissenschaft im Zusammen-
wirken mit anderen Disziplinen kritisch betrachtet und theoretisch eingeordnet,
insbesondere mit den Methoden der Rechtsgeschichte, der Rechtsphilosophie, der
Rechtsvergleichung und der Rechtssoziologie.

Die Entwicklung des Rehabilitations- und Teilhaberechts in den letzten
Jahrzehnten ist geprägt von der wachsenden Bedeutung der Grund- und Men-
schenrechte von Menschen mit Behinderungen, namentlich durch die UN-
Behindertenrechtskonvention. Damit wird das Recht von Menschen mit Behinde-
rungen in neue Kontexte gestellt, insbesondere von Teilhabe, Selbstbestimmung,
Diskriminierungsschutz und Barrierefreiheit.



Rechtswissenschaft und Teilhabeforschung 139

Literatur

Adler, M. (2010). Social Security and Social Welfare. In: Ed. Cane, P. und Kritzer, H.M., The
Oxford Handbook of Empirical Legal Research. Oxford University Press.

Aichele, V. (2021). Die Staatenprüfung und der BRK-Ausschuss im Kontext aktueller Her-
ausforderungen des Menschenrechtsschutzsystems. In: Hrsg. Ganner, M., Rieder E., Voi-
thofer, C. undWelti, F. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich
und Deutschland. 57–76. Innsbruck University Press.

Baer, S. (2021). Rechtssoziologie, 4. Auflage. Baden-Baden: Nomos.
Banafsche, M. (2015). Die internationalen Menschenrechte und das deutsche Recht – ein

Überblick. In: Hrsg. Banafsche, M. und Platzer, H.-W., Soziale Menschenrechte und
Arbeit – Multidisziplinäre Perspektiven, 57–88. Baden-Baden: Nomos.

Beetz, C. (2013). Stellvertretung als Instrument zur Sicherung und Stärkung der Patienten-
autonomie – Ein Beitrag zur Komplementarität von Zivil- und Sozialrecht. Frankfurt am
Main: Peter Lang.

Brockmann, J. (2015). Die Einbeziehung nicht-juristischer Wissensbestände in sozialrecht-
liche Entscheidungen. Schriftenreihe des Deutschen Sozialrechtsverbandes SDSRV 65,
73–104. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Buckel, S. (2015). Subjektivierung und Kohäsion – Zur Rekonstruktion einer materialisti-
schen Theorie des Rechts, 2. Auflage. Weilerswist: Velbrück.

Chou, Y. (2021). Pflege oder Beschäftigung? Ein Vergleich der gesetzlichen Bestimmungen
für Behindertenwerkstätten in Ostasien und Deutschland nach der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention. In: Hrsg. Ganner, M., Rieder E., Voithofer, C. und Welti,
F. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich und Deutschland.
203–216. Innsbruck University Press.

Conrad-Giese, M. (2020). Persönliche Assistenz für Kinder mit Behinderungen – Recht-
liche Gewährleistung unter besonderer Berücksichtigung des Teilhabe-, Sozial- und
Schulrechts. Baden-Baden: Nomos.

Degener, T. (2019). Die UN-Behindertenrechtskonvention – Ansatz einer inklusiven Men-
schenrechtstheorie. Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart Neue Folge Bd. 67.
487-508.

Eichenhofer, E. (2018). Die UN-BRK als internationales Sozialrecht. In: Hrsg. Wansing, G.,
Welti, F. und Schäfers, M., Das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderungen –
internationale Perspektiven. Baden-Baden: Nomos.

Ferri, D. (2021) Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
im EU-Rechtsrahmen und die Entwicklung der EU-Behindertenpolitik nach 2020. Eine
aussichtsreiche Zukunft? In: Hrsg. Ganner, M., Rieder E., Voithofer, C. und Welti, F.
Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich und Deutschland.
217–244. Innsbruck University Press.

Fuchs, H. (2008). Vernetzung und Integration im Gesundheitswesen am Beispiel der medizi-
nischen Rehabilitation. Sankt Augustin: Asgard Verlag.

Fuchs, H. (2018). Intention des Gesetzgebers zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs nach
§ 13 SGB IX und Begriffsbestimmung. www.reha-recht.de Beiträge A16–2018, A 17–
2018.

http://www.reha-recht.de


140 F. Welti

Fuerst, A.-M. (2009). Behinderung zwischen Diskriminierungsschutz und Rehabilitations-
recht – Ein Vergleich zwischen Deutschland und den USA. Baden-Baden: Nomos.

Gagel, A. und Schian, H.-M. (2002). Die Dominanz der Rehabilitation bei Bearbeitung und
Begutachtung in Rentenverfahren – Zugleich ein Ansatz zur besseren Bewältigung der
Anforderungen des § 43 SGB VI. Die Sozialgerichtsbarkeit 49, 529-536.

Goldbach, C. (2019). Das Recht der Berufsgruppen in der medizinischen Rehabilitation.
Baden-Baden: Nomos.

Grigoryan, L. (2021). Repräsentative Partizipation von Menschen mit Behinderung an bil-
dungspolitischen Entscheidungsprozessen in Deutschland. In: Hrsg. Ganner, M., Rieder
E., Voithofer, C. und Welti, F. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in
Österreich und Deutschland. 203–216. Innsbruck University Press.

Habermas, J. (1994). Faktizität und Geltung – Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und
des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Heyer, K. (2015), Rights Enabled – The Disability Revolution, from the US, to Germany and
Japan, to the United Nations. University of Michigan Press.

Hirschberg, M. (2011). Partizipation – ein Querschnittsanliegen der UN-
Behindertenrechtskonvention. www.reha-recht. Beitrag D 9/2011.

Hirschberg. M. (2016). Welche Bedeutung hat das Behinderungsverständnis der ICF für die
Erhebung von Teilhabebedarfen. In: Hrsg. Schäfers, M. und Wansing, G. Teilhabebe-
darfe von Menschen mit Behinderungen – Zwischen Lebenswelt und Hilfesystem, 46–58.
Stuttgart: Kohlhammer.

Hlava, D. (2018). Barrierefreie Gesundheitsversorgung – Rechtliche Gewährleistung unter
besonderer Berücksichtigung der Rechtsdurchsetzung. Baden-Baden: Nomos.

Höland, A. und Welti, F. (2018) Hrsg. Recht und Praxis der Widerspruchsausschüsse in der
Sozialversicherung. Bestandsaufnahme und Wirkungsanalyse. Düsseldorf: Hans-Böckler-
Stiftung.

Huster, S. (2015). Gesundheit aus rechtswissenschaftlicher Sicht: Mittelknappheit als Her-
ausforderung von Gesundheitspolitik und Rechtswissenschaft. In: Hrsg. Masuch, P.,
Spellbrink, W., Becker, U. und Leibfried, Grundlagen und Herausforderungen des Sozial-
staats – Bundessozialgericht und Sozialstaatsforschung, 223–246. Berlin: Erich Schmidt
Verlag.

Igl, G. (1987). Pflegebedürftigkeit und Behinderung im Recht der sozialen Sicherheit – Eine
rechtsvergleichende Untersuchung für die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich.
Baden-Baden: Nomos.

Kischel, U. (2015). Rechtsvergleichung. München: C.H. Beck.
Knickrehm, S. (2015). Armut und Unterversorgung aus richterlicher Sicht: Der andere Blick-

winkel oder der Blick durch die normative Brille der Rechtsprechung In: Hrsg. Masuch,
P., Spellbrink, W., Becker, U. und Leibfried, S. Grundlagen und Herausforderungen des
Sozialstaats – Bundessozialgericht und Sozialstaatsforschung, 495–518. Berlin: Erich
Schmidt Verlag.

Kohte, W. (2011). Das SGB IX als Leitlinie nachhaltiger Arbeitsförderung. In: Bieback, K.-
J., Fuchsloch, C. und Kohte, W., Arbeitsmarktpolitik und Sozialrecht – Zu Ehren von
Alexander Gagel. München: C.H. Beck.

Liebold, D. (2007). Auswirkungen des SGB IX auf die gesetzliche Krankenversicherung.
Baden-Baden: Nomos.

Luhmann, N. (1995). Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

http://www.reha-recht


Rechtswissenschaft und Teilhabeforschung 141

Müller, F. und Christensen, R. (2013). Juristische Methodik Band 1 – Grundlegung für die
Arbeitsmethoden der Rechtspraxis, 11. Auflage. Berlin: Duncker und Humblot.

Nebe, K. (2016). Verbraucherschutz in der medizinischen Rehabilitation – Der Behandlungs-
vertrag nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Recht und Praxis der Rehabilitation Nr.
1/2016, 43-53.

Nebe, K. und Weber, A. (2012). Barrierefreie Arbeitsplätze für hörgeschädigte Menschen –
Umfragedaten als Grundlage für eine Wirkungsforschung zum SGB IX. Zeitschrift für
Rechtssoziologie 33, 301-315.

Niediek, I. (2016). Reflexionen zum Blick auf das Individuum in der Bedarfsermittlung.
Hrsg. Schäfers, M. und Wansing, G. Teilhabebedarfe von Menschen mit Behinderungen –
Zwischen Lebenswelt und Hilfesystem, 59–72. Stuttgart: Kohlhammer.

Nussbaum, M.C. (2010). Die Grenzen der Gerechtigkeit – Behinderung, Nationalität und
Spezieszugehörigkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Pohontsch, N., Raspe, H., Welti, F., Meyer, T. (2011). Die Bedeutung desWunsch- undWahl-
rechts des § 9 SGB IX für die medizinische Rehabilitation aus Sicht der Rehabilitanden.
Die Rehabilitation 4 50, 244-250.

Radbruch, G. (1964). Einführung in die Rechtswissenschaft, 11. Auflage. Stuttgart: K.F.
Koehler Verlag.

Rambausek, T. (2017). Behinderte Rechtsmobilisierung – Eine rechtssoziologische Unter-
suchung zur Umsetzung von Art. 19 der UN-Behindertenrechtskonvention. Wiesbaden:
Springer VS.

Ramm, D. (2017). Die Rehabilitation und das Schwerbeschädigtenrecht der DDR im Über-
gang zur Bundesrepublik Deutschland – Strukturen und Akteure. Kassel University
Press.

Ramm, D., Welti, F. und Kilimann, M. (2021). Das SGB IX – Wege zu seiner Entstehung
und zu seinem Verständnis. Recht und Praxis der Rehabilitation 3, 18-25.

SPD. (2007). Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands –
beschlossen auf dem Hamburger Bundesparteitag am 28.10.2007. Berlin.

Stolleis, M. (2003). Geschichte des Sozialrechts in Deutschland – Ein Grundriss. Stuttgart:
Lucius und Lucius.

Tennstedt, F. (1981). Sozialgeschichte der Sozialpolitik in Deutschland vom 18. Jahrhundert
bis zum Ersten Weltkrieg. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

Waddington, L. und Lawson, A. (2018). The UN Convention on the Rights of Persons with
Disabilities in Practice. Oxford University Press.

Wansing, G. (2012). Der Inklusionsbegriff in der Behindertenrechtskonvention. In: Hrsg.
Welke, A. UN-Behindertenrechtskonvention mit rechtlichen Erläuterungen. 93–103. Ber-
lin: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge.

Welti, F. (2005). Behinderung und Rehabilitation im sozialen Rechtsstaat – Freiheit, Gleich-
heit und Teilhabe behinderter Menschen. Tübingen: Mohr Siebeck.

Welti, F. (2011). Teilhabe im sozialen Rechtsstaat. In: Soziale Passagen 2, 201-216.
Welti, F. (2012). Behinderung und Rehabilitation: Ist das Besondere von allgemeinem

Interesse für Recht und Politik? Kritische Justiz 45, 366-378.
Welti, F. (2015a). Das Sozialrecht und die Wissenschaften von Rehabilitation und Teilhabe

behinderter Menschen. Schriftenreihe des Deutschen Sozialrechtsverbandes SDSRV 65,
51–72. Berlin: Erich Schmidt Verlag.



142 F. Welti

Welti, F. (2015b). Soziale Menschenrechte in Wissenschaft und Praxis. In: Hrsg. Banaf-
sche, M. und Platzer, H.-W., Soziale Menschenrechte und Arbeit – Multidisziplinäre
Perspektiven, 17–32. Baden-Baden: Nomos.

Welti, F. (2015c). Behinderung und Rehabilitation aus rechtswissenschaftlicher Sicht: Vom
Fehlen eines systematischen und effektiven Gesamtzugangs. In: Hrsg. Masuch, P., Spell-
brink, W., Becker, U. und Leibfried, S. Grundlagen und Herausforderungen des Sozial-
staats – Bundessozialgericht und Sozialstaatsforschung, 621–646. Berlin: Erich Schmidt
Verlag.

Welti, F. (2016a). Teilhabebedarfe im Sozialrecht. In: Hrsg. Schäfers, M. und Wansing, G.
Teilhabebedarfe von Menschen mit Behinderungen – Zwischen Lebenswelt und Hilfesys-
tem, 73–77. Stuttgart: Kohlhammer.

Welti, F. (2016b). Potenzial und Grenzen der menschenrechtskonformen Auslegung des
Sozialrechts am Beispiel der UN-BRK. In: Hrsg. Faber, U., Feldhoff, K., Nebe, K.,
Schmidt, K. und Waßer, U., Gesellschaftliche Bewegungen – Recht unter Beobachtung
und in Aktion, Festschrift für Wolfhard Kohte, 635–658. Baden-Baden: Nomos.

Welti, F. (2019a). Zwischen unteilbaren Menschenrechten und gegliedertem Sozialsystem –
Behindertenpolitik erster und zweiter Ordnung von 1990 bis 2016. In Hrsg. Degener,
T. und Miquel, Marc von, Aufbrüche und Barrieren – Behindertenpolitik und Behin-
dertenrecht in Deutschland und Europa seit den 1970er Jahren, 15–42. Bielefeld:
Transcript.

Welti, F. (2019b). Rechtlicher Rahmen für ein barrierefreies System Hochschule. In: Hrsg.
Tolle, P., Plümmer, A., Horbach, A. Hochschule als interdisziplinäres barrierefreies
System. Kassel University Press.

Welti, F., Frankenstein, A. und Hlava, D. (2019). Angemessene Vorkehrungen und Sozial-
recht. Die Sozialgerichtsbarkeit 66, 317-325.

Welti, F. (2021a). Zum Verständnis von Barrieren und Barrierefreiheit aus rechtswissen-
schaftlicher Sicht. In: Hrsg. Schäfers, M. und Welti, F. Barrierefreiheit – Zugänglich-
keit – Universelles Design – Zur Gestaltung teilhabeförderlicher Umwelten. 9–22. Bad
Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Welti, F. (2021b). Die UN-BRK und ihre Umsetzung in Deutschland. In: Hrsg.
Ganner, M., Rieder E., Voithofer, C. und Welti, F. Die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention in Österreich und Deutschland. 27–56. Innsbruck
University Press.

Wilcken, C. (2011). Pflegebedürftigkeit und Behinderung im Recht der Rehabilitation und
Teilhabe und im Recht der Pflege. Berlin: Lit Verlag.

Zacher, H.F. (1978). Horizontaler und vertikaler Sozialrechtsvergleich. In: Hrsg. Zacher, H.F.
Sozialrechtsvergleich im Bezugsrahmen internationalen und ausländischen Rechts, 9–72.
Baden-Baden: Nomos.



Rechtswissenschaft und Teilhabeforschung 143

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Inter-
national Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche
die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem
Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle
ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben,
ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen eben-
falls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts
anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Com-
mons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt
ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des
jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Der Beitrag der ökologischen
Psychologie für die Teilhabeforschung

Friedrich Dieckmann

Zusammenfassung

Eine psychologische Analyse von Teilhabe, die das relationale Konzept von
Behinderung ernst nimmt und Veränderungswissen generieren will, bedarf
theoretischer Konzepte, die das Zusammenspiel von sozial-physischer Umwelt
und Person in Handlungskontexten abbilden. Ökologisch-psychologische
Ansätze wie das Behavior Setting-Konzept von Roger Barker können hier
einen Beitrag leisten. Das Potenzial des Behavior Setting-Konzepts für die
Teilhabeforschung wird in drei Bereichen ausgelotet: inklusive Gestaltung
von Settings, dyadisches Handeln eines Menschen mit Beeinträchtigung und
einer Assistenzperson, Förderung von Begegnungen und Bekanntschaften im
Sozialraum.

1 Einleitung

Der Teilhabebegriff greift normative sowie ethische Orientierungen auf und soll
helfen, ein interdisziplinäres Forschungsfeld zu bündeln und neu auszurichten.
Teilhabeforschung geht über die Beschreibung und Analyse von Teilhabever-
hältnissen hinaus und fragt, wie soziale und physische Umweltbedingungen,
Regelwerke und gesellschaftliche Praxen, Unterstützungssysteme und professio-
nelle Praktiken zu gestalten sind, um Menschen mit Beeinträchtigungen eine
gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe zu ermöglichen (Institut für
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Teilhabeforschung, 2020, S. 22). Vielen empirischen Studien in der Teilhabe-
forschung mangelt es jedoch an einer theoretischen Fundierung, was besonders
die Formulierung von Hypothesen schwächt und es schwer macht, aus Ein-
zelergebnissen ein Gesamtbild zu strukturieren und tieferes Verständnis der
Zusammenhänge zu generieren.

Eine psychologische Analyse von Teilhabe, die das relationale Konzept von
Behinderung ernst nimmt und Veränderungswissen generieren will, bedarf theo-
retischer Konzepte, die Handlungskontexte und das Zusammenspiel von Umwelt
und Person differenziert abbilden. Ökologisch-psychologische Konzepte können
hier einen wertvollen Beitrag leisten. Das Ökologiekonzept von Urie Bronfen-
brenner (1990) ist in verschiedenen Bereichen der Teilhabeforschung bereits
eingesetzt worden. Weniger bekannt, allerdings feiner ausgearbeitet für die
Beschreibung und Analyse von Geschehensabläufen ist das Behavior Setting-
Konzept von Roger Barker. Dieser Ansatz soll hier vorgestellt und sein Potenzial
für die Teilhabeforschung exemplarisch in drei Bereichen aufgezeigt werden.
Erstens geht es um die Frage, wie Settings inklusiv gestaltet werden können.
Zweitens kann, so die These, das dyadische Handeln eines Menschen mit Beein-
trächtigung und einer Assistenzperson durch die theoretische Brille des Behavior
Settings (BS) präziser analysiert werden. Und drittens kann die Forschung zu
Begegnungen und Bekanntschaften im Sozialraum von der Anwendung des BS
profitieren.

Dieser Beitrag hat nicht den Anspruch, die Fruchtbarkeit des BS-Konzepts für
die Teilhabeforschung abschließend zu bewerten. Er gründet auch nicht auf empi-
rischen Studien, die die Nützlichkeit dieses Ansatzes demonstrieren. Vielmehr
sollen im Hinblick auf die drei aufgeworfenen Fragen Potenziale für ein tieferes
Verständnis und für die Formulierung neuartiger Hypothesen beschrieben wer-
den. Wissenschaftler*innen mögen inspiriert werden, sich in Forschungsprojekten
(auch) dieser theoretischen Perspektive zu bedienen.

2 Psychologische Betrachtungsebene: Teilhabe des
Individuums

Teilhabe wird als sozial positiv bewertete Form der Beteiligung des Individu-
ums am gesellschaftlichen Leben bezeichnet (Kastl, 2017, S. 236). Teilhabe
konkretisiert sich in den Handlungsräumen von Individuen.

Von der Psychologie wird zu Recht erwartet, dass sie individuelles Handeln
mit seinen Verhaltens- und Erlebniskomponenten zum Zielpunkt der Analyse
macht. Sie untersucht, unter welchen Umweltbedingungen ein Individuum an
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welchen Aktivitäten und sozialen Beziehungen teilhat (tatsächliche Teilhabe)
sowie welche Handlungsmöglichkeiten einem Individuum offenstehen oder ver-
schlossen bleiben für die eigene Lebensführung (Teilhabechancen; Institut für
Teilhabeforschung, 2020, S. 16). Noch feinkörniger richtet sich der psychologi-
sche Blick auf qualitative Aspekte der individuellen Teilhabe. Ein Beispiel wäre
der Grad der Selbstbestimmung: Nimmt eine Person selbstbestimmt an Aktivitä-
ten und sozialen Beziehungen teil? Kann sie zwischen verschiedenen Alternativen
wählen? Inwieweit kann sie die Teilhabesituation ihren Vorstellungen entspre-
chend gestalten und ihre Interessen und Bedürfnisse verwirklichen? Psycholo-
gisch interessiert, was die Teilnahme an Aktivitäten und sozialen Beziehungen
kurz-, mittel und langfristig beim Individuum bewirkt. Welche Auswirkungen
hat die Teilhabe auf das emotionale, körperliche und materielle Wohlbefinden?
Erfährt eine Person Wertschätzung und Anerkennung in sozialen Interaktionen
und Beziehungen? Inwieweit wird sie inkludiert in Settings und Beziehungsnetz-
werke? Welche Folgen hat die Teilhabe für ihre individuelle Entwicklung, für die
Ausbildung eines individuellen Lebensstils (ebd., S. 17)?

Um das Zusammenspiel von Umwelt- und personenseitigen Bedingungen
für die Realisierung oder Behinderung von Teilhabe im individuellen Handeln
analysieren zu können, bedarf es neben dem Blick auf Verhaltens- und Erlebens-
komponenten psychologischer Rahmenkonzepte, die in der Lage sind, auch die
Handlungskontexte des Menschen, seine Ökologie, differenziert, prozessorientiert
und alltagsnah zu artikulieren. Das ist die Voraussetzung, um aus psychologischer
Perspektive fundierte und präzise Veränderungen von Umweltbedingungen anzu-
stoßen sowie psychologische Befunde in Beziehung zu setzen zu Erkenntnissen
anderer Disziplinen.

3 Ökologische Kontexte in der Psychologie

Wie kann die Umwelt des Menschen, seine Ökologie, aus psychologischer Sicht
konzipiert werden? Traditionell hat die Psychologie sich mehr dafür interes-
siert und (labor-)experimentell untersucht, wie einzelne Aspekte der Umwelt
von Personen wahrgenommen bzw. kogniziert werden und welche emotional-
motivationalen, welche kognitiven und welche verhaltensbezogenen Reaktionen
sie auslösen (Dieckmann, 2021).

Ein Beispiel aus der Teilhabeforschung: Die Psychologen Robert Schalock
und Miguel Angel Verdugo haben ein Konzept der Lebensqualität entwickelt,
das als Messkonstrukt in der Wohnforschung zu Menschen mit Beeinträchti-
gungen international von zentraler Bedeutung ist (Schalock & Verdugo, 2002).
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Das Lebensqualitätskonzept erfasst mit seinen acht Dimensionen Verhaltens- und
Erlebenskomponenten und Auswirkungen der individuellen Teilhabe (z. B. Teil-
nahme an Aktivitäten, Selbstbestimmung, verschiedene Arten des Wohlbefindens,
soziale Einbindung, persönliche Entwicklung) aggregiert über konkrete Hand-
lungskontexte hinweg. Voraussetzungen für Teilhabe werden nur sehr selektiv
berücksichtigt (z. B. rechtliche oder materielle Aspekte). Diagnostische Instru-
mente zur Messung der individuellen Lebensqualität, die auf der Basis des
Konstrukts entwickelt wurden, bilden Kontextbedingungen nicht systematisch und
genau genug ab, um das Zusammenspiel von Kontext- und Personenfaktoren in
Bezug auf konkrete Teilhabeerfahrungen aufzuhellen.

Erst mit der ökologischen Wende in der Psychologie ab den 1970er Jah-
ren sind Ansätze entstanden, die menschliches Handeln und Erleben von ihrem
ökologischen Kontext her zu verstehen suchen. Im deutschsprachigen Raum ist
die ökologische Entwicklungstheorie von Urie Bronfenbrenner am bekanntesten
(Bronfenbrenner, 1990). Für Bronfenbrenner spielt sich das Alltagshandeln von
Individuen in Mikrosystemen ab: „Ein Mikrosystem ist ein Muster von Tätigkei-
ten und Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen Beziehungen, das die in
Entwicklung begriffene Person in einem gegebenen Lebensbereich mit seinen
eigentümlichen physischen und materiellen Merkmalen erlebt. Ein Lebensbe-
reich ist ein Ort, an dem ein Mensch direkte Interaktion mit anderen eingehen
kann.“ (Bronfenbrenner, 1990, S. 76) Mikrosysteme sind in größere Umweltkon-
texte eingebettet (Meso-, Exo- und Makrosystem). Sozialisation vollzieht sich
als Entwicklung eines Individuums innerhalb eines Mikrosystems und im Über-
gang zwischen Mikrosystemen. Bronfenbrenners Ökologiekonzept wurde häufig
in der Heilpädagogik verwendet, um die Umwelt – die „Lebenswelt“ eines
Individuums und die sie und das konkrete Verhalten und Erleben bedingenden
Kontexte – beschreibbar und operationalisierbar zu machen. So nutzen Lingg &
Theunissen (2008) das Konzept, um die Entstehung und Aufrechterhaltung von
herausforderndem Verhalten zu analysieren und „lebensweltbezogen“ heilpädago-
gisches Handeln zu konzipieren. In Monika Seiferts Studie zum Wohnalltag von
Erwachsenen mit schwerer geistiger Behinderung (Seifert, 1997a, b) dient der
systemökologische Ansatz dazu, Befunde zu Dimensionen der Lebensqualität im
„Mikrosystem Wohnbereich“ zu verorten und diesen „im Kontext übergreifender
Systeme“ (Seifert, 1997a, S. 201) zu verstehen.

Bei der Formulierung „seines“ Mikrosystems greift Bronfenbrenner auf ein
anderes Konzept zurück, das Behavior Setting, das von Roger Barker (1903–
1980), einem der Gründungsväter der ökologischen Psychologie, entwickelt
wurde (Barker, 1968). Barker beschreibt nicht nur die strukturellen Merkmale
eines unmittelbaren Lebensbereichs, an dem eine Person teilhat, sondern auch die
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Dynamik des darin ablaufenden Geschehens (Barker & Associates, 1978). Das BS
ist ein ökologisches Geschehenssystem. Es erlaubt, die individuelle Teilnahme an
Geschehen im Verlauf und eingebettet in seine Kontexte zu untersuchen. Damit
können Barrieren und förderliche Bedingungen für individuelles Handeln all-
tagsnah identifiziert werden (Dieckmann, 2021). Ein weiterer Vorteil ist, dass
das BS als ökologische Geschehenseinheit für die psychologische Analyse auch
anschlussfähig ist für Untersuchungen anderer wissenschaftlicher Disziplinen.

Barker selbst litt seit seiner Jugend an einer Osteomyelitis, einer chronischen
Knochen- und Knochenmarksentzündung, und war stark in seinen Bewegungs-
möglichkeiten beeinträchtigt (Kaminski, 2002). Er und sein Team widmeten sich
in Feldstudien auch der Teilhabe von Menschen mit Behinderung. So wurde
die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen mit vs. ohne Behinderung am
öffentlichen Leben in einer Kleinstadt in Kansas (USA) und in einer Gemeinde
in North Yorkshire (UK) miteinander verglichen (Barker & Schoggen, 1973).
Die Fragestellung dieser Feldstudien war ihrer Zeit weit voraus. Angesichts des
Anspruchs der Teilhabeforschung sind diese Untersuchungen heute wieder von
größter Aktualität.

In Deutschland wurde Barkers Ansatz im Forschungsfeld „Behinderung“ von
Vertretern der ökologischen Psychologie aufgegriffen (u. a. Dieckmann, 2002).
Als Kooperationspartner im „Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der
Lebenswelten behinderter Menschen“ an der Universität Tübingen hat Ger-
hard Kaminski (1985, 1995) zwei bemerkenswerte Artikel zu Behinderung
aus ökologisch-psychologischer Perspektive verfasst, auf die in diesem Beitrag
immer wieder Bezug genommen wird. Kaminski hat die Nahtstelle zwischen
dem Individualsystem und dem überindividuellen BS psychologisch ausgearbei-
tet und auch den Zusammenhang zwischen der Teilnahme an BSs und sozialem
Beziehungsgeschehen spezifiziert.

4 Das Konzept „Behavior Setting“

Ein Behavior Setting ist ein überindividuelles, konkretes und sozial-kulturelles
Geschehenssystem. Im Folgenden werde ich am Beispiel des „Mehr Markt“,
eines kleinen Lebensmittelladens in einem Stadtviertel, und in Anlehnung an
Kaminski (1995) die strukturellen Merkmale und die Geschehensdynamik eines
BS beschreiben.

Das Lebensmittelgeschäft hat klare raumzeitlicheGrenzen. Der Laden ist mon-
tags bis freitags von 8:30 bis 19:00 Uhr geöffnet, samstags bis 14:00 Uhr.
Ebenerdige automatische Zugangstüren führen zu einem großen Verkaufsraum, an
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dem sich ein Büro- und Mitarbeiterraum und Lagerflächen anschließen. Zur Teil-
nehmerschaft an diesem BS gehören neben dem persischstämmigen Ehepaar, das
den Laden betreibt, Verkaufspersonal (häufig Studierende und Schüler*innen),
Lieferanten aus der Region und Kund*innen jeden Alters, die im Viertel schon
sehr lange oder nur für kurze Zeit allein, zu zweit, mit der Familie oder in
Wohngemeinschaften wohnen oder als Berufstätige (Handwerker*innen, Ange-
stellte, Studierende) dort zu tun haben. Auffällig viele ältere Menschen mit
Beeinträchtigung gehen dort allein oder mit einer Begleitperson einkaufen.

Jedes BS hat eine interne soziale Struktur: Verschiedenartige funktionale
Positionen sind mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten verbunden. Eine
Leader-Position hat das Ehepaar des Ladens inne, das ihn betreibt, u. a. den
Einkauf und Verkauf organisiert, Personal anstellt und anleitet, kassiert und die
Kund*innen berät. Eine herausgehobene Position haben die Verkäufer*innen, die
an der Theke bedienen, Regale nachfüllen, und Kund*innen bei der Suche hel-
fen. Einfache Teilnehmende sind die Kund*innen, die dort einkaufen. Und dann
gibt es noch Personen, die den Einkauf anderer nur begleiten oder unterstützen.
Die Positionen sind mit verschiedenen Rollenanforderungen verknüpft. Personen
sind einerseits aufgrund ihrer funktionalen Position (Rollenanforderungen) im BS
beansprucht, andererseits verfolgen sie als Individuen eigene Ziele und gestalten
die Handlungsfreiräume innerhalb des BS individuell aus.

Ein BS zeichnet sich durch typische Handlungsmuster aus, im Lebensmittel-
laden: das Verkaufen und Einkaufen von Lebensmitteln. Ein BS läuft nach einem
bestimmten Programm ab, zu dem bestimmte phasenspezifische Abläufe, positi-
onsspezifische Skripte (Drehbücher für Rollen) und positionsspezifische oder für
alle Teilnehmenden geltende Regeln gehören. Kund*innen nehmen sich bei dem
Betreten des Ladens einen Einkaufswagen oder Korb, suchen und wählen Lebens-
mittel aus, die sie einkaufen wollen, ordern an der Theke Käse, Antipasti oder
belegte Brötchen bei einer Verkaufsperson, die entsprechendes einpackt und mit
einem Preis versieht. Kund*innen reihen sich ein in die Schlange an der Kasse,
legen ihre Waren auf das Band, die von der Person an der Kasse eingescannt
und ggf. gewogen werden. Kund*innen bezahlen, erhalten von der Person an der
Kasse einen Bon, packen das Gekaufte ein und verlassen das Geschäft. Paral-
lel dazu läuft das Verkaufsgeschehen, das mit dem Verstauen des Großeinkaufs,
Öffnen des Ladens, das Auffüllen der Regale, der Inspektion von Frischwaren,
Transaktionen mit Kund*innen u.v. a.m. einhergeht. Der Lebensmittelladen hat
also eine gewisse Programmstruktur, bietet aber auch reichlich Gelegenheiten für
soziale Interaktionen, die nichts mit dem Kaufgeschehen zu tun haben – dazu
unten mehr.
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Das Lebensmittelgeschäft besteht aus verschiedenen Subsettings: der Ein-
und Ausgangsbereich mit Anschlagbrett, die Gondel mit verschiedenen Obst-
und Gemüsesorten, die Theke mit Käse und Antipasti, der Kassenbereich usw.
Den Laden zeichnen ein spezifisches räumlich-materielles Milieu und Verhal-
tensobjekte aus. Das räumliche Milieu und die Verhaltensobjekte sind auf das
Handlungsgeschehen abgestimmt (Synomorphie zwischen Milieu und Handlungs-
geschehen). Zum Beispiel gibt es Gänge vor den Regalen, Regalleisten mit
Preisschildern, die ausgerichtet sind auf die Blickrichtung der Kund*innen. BSs
haben eine gewisse Zugangscharakteristik. Die Betreiber*innen und das Ver-
kaufspersonal sind verpflichtet, zu bestimmten Zeiten ihre Rollen auszufüllen.
Die Kund*innen nehmen freiwillig teil. Die Voraussetzung für die Teilnahme ist
aber, überhaupt Einkäufe tätigen zu müssen bzw. zu dürfen und über entspre-
chendes Geld zu verfügen. Der Grad der Autonomie des BS wird begrenzt durch
rechtliche Vorgaben für den Verkauf von Lebensmitteln und natürlich auch durch
die Bedingungen am Markt, weil die Betreiber*innen Erträge und ihr Einkommen
erzielen müssen.

Drei Arten von Zielen beeinflussen das Geschehen: Programmziele (Funktion
des BS), individuelle Zielsetzungen, die Programmziele spezifizieren, aber auch
darüber hinausgehen können, und Aufrechterhaltungsziele, die Störungen vermei-
den bzw. beseitigen. Zu den individuellen Zielen gehören die Einkaufswünsche
von Kund*innen, aber auch die Begegnungen und persönlichen Gespräche mit
den Ladeninhaber*innen oder Nachbar*innen. Störungen, die vermieden wer-
den sollen, sind z. B. leere Regale, Ladendiebstahl oder Einbrüche, Befühlen
von Obst und Gemüse, ohne es zu kaufen, oder während der Coronapandemie
die Verletzung von Schutzregeln gegen die Übertragung des Virus. Diese Auf-
rechterhaltungsziele werden auf verschiedene Weise durchgesetzt, z. B. durch
Ermahnungen an Kund*innen, eine Kameraüberwachung, Anweisungen an das
Verkaufspersonal.

An drei Beispielen soll gezeigt werden, wie das BS-Konzept fruchtbar für
Aufgaben der Teilhabeforschung genutzt werden kann. Erstens geht es um die
Gestaltung inklusiver Settings, zweitens um die Analyse von Assistenzhandeln
und drittens um das Ermöglichen von Begegnungen im Sozialraum.

5 Gestaltung inklusiver Settings

Auf was ist aus ökologisch-psychologischer Sicht zu achten, wenn es darum
geht, Settings inklusiv zu gestalten? „Inklusiv“ meint in diesem Zusammenhang,
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dass sowohl Personen mit als auch ohne Beeinträchtigung nicht nur teilneh-
men können, sondern auch tatsächlich teilnehmen. In der Praxis ist es häufig
so, dass Angebote, die als inklusiv beworben werden, ausschließlich Menschen
mit Beeinträchtigung besuchen. Welche möglichen Barrieren gilt es zu beach-
ten und abzubauen, damit Teilnehmende mit und ohne Beeinträchtigung sich in
einem BS begegnen?

Unter Rückgriff auf die Beschreibung des BS-Konzepts von Kaminski (1995)
hat Dieckmann (2021) Barrieren für die Teilnahme von Personen formuliert,
die in Tab. 1 aufgelistet sind. Aus dem BS-Konzept lassen sich also sehr dif-
ferenziert Arten von Barrieren ableiten, die grundsätzlich für alle BS-artigen
Geschehenssysteme gelten. Ein großer Vorteil ist, dass diese Arten von Barrie-
ren nicht aus der Beschäftigung mit einzelnen Personenkreisen mit spezifischen
Beeinträchtigungen erschlossen werden. Es werden also keine Barrieren für
„Mobilitätsbehinderte“, für Sehbeeinträchtigte, für Menschen mit intellektuel-
len Beeinträchtigungen usw. formuliert, sondern Barrieren, die potenziell alle
Menschen betreffen können.

Wodurch wird beispielsweise der erwähnte Lebensmittelladen im Stadtvier-
tel zu einem inklusiven Setting? Was hindert bzw. befördert die Teilnahme von
Personen mit Beeinträchtigungen?

Zugänglichkeit: Der Laden liegt gut sichtbar an einer Durchgangsstraße und
ist, mangels Alternative, auch sehr bekannt bei den Menschen im Viertel. Anders
sieht das aus bei Personen, die hier nur arbeiten – z. B. Pflegekräfte in einer
nahegelegenen Demenz-WG oder Assistenzpersonen in einem Wohnheim. Das
Geschäft ist auch für Berufstätige nach der Arbeit und am Samstag geöffnet,
im Viertel ist es in kurzer Distanz erreichbar. Allerdings benötigen Personen,
die nicht verkehrssicher sind oder die sich nicht selbstständig fortbewegen kön-
nen, eine Begleitperson, um dorthin zu gelangen. Selbst wenn das nicht möglich
ist, muss man auf den Kontakt zu dem Laden nicht ganz verzichten. In die-
sen Fällen bringen die Betreiber*innen ab einem bestimmten Einkaufsbetrag die
Lebensmittel auch nach Hause.

Zugangscharakteristik für Personengruppen: Grundsätzlich ist der Laden für
jeden zugänglich. Will man aber als Kund*in dort einkaufen, benötigt man zum
einen Geld, zum anderen muss ein Erfordernis für den Einkauf bestehen. Wird
eine Person z. B. in einer besonderen Wohnform rund um die Uhr mit Essen
versorgt oder ist dort der Lebensmitteleinkauf zentral über einen Großlieferan-
ten geregelt, entfallen die notwendigen Anlässe zum Einkaufen und damit auch
Gelegenheiten zur Teilhabe. Grundsätzlich ist für die Kund*innen die Teilnahme
freiwillig. Da aber die meisten Haushalte im Viertel sich selbst versorgen müs-
sen, besteht eine gewisse Notwendigkeit, in einem der Läden seine Besorgungen
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Tab.1 Barrieren für die
Teilnahme einer Person an
einem Behavior Setting
(BS) (Dieckmann, 2021)

Barrieren für die Teilnahme einer Person an einem
Behavior Setting

Bereiche Merkmale

Zugänglichkeit Vorhandensein des BS

Auffindbarkeit

raumzeitliche
Erreichbarkeit

Zugangscharakteristik für
Teilpopulationen

Zugangskriterien

Verpflichtungsgrad der
Teilnahme

Erwartungen an
Partizipationserträge

Beteiligung im BS positionsspezifische
Normen

Angemessenheitsnormen

Synomorphie

Veränderbarkeit von BS Flexibilität des
Programmgeschehens

Autonomiegrad des BS

Personale Unterstützung Begleitperson

andere Teilnehmende am
BS

zu machen. Gleichwohl werden Menschen im Stadtteil diesen kleinen Laden nur
wiederholt wählen, wenn ihre Partizipationserträge ihren Erwartungen entspre-
chen oder diese übertreffen. Beispielsweise muss das Preis-Leistungsverhältnis
stimmen. Und obwohl die Waren frisch sind und die Preise moderat, mögen
einige lieber bei weiter entfernt gelegenen Discountern oder in Einkaufszentren
einkaufen. Was aber viele Kunden anzieht, ist die Erwartung, auf die Betrei-
ber*innen des Ladens zu treffen und mit ihnen ein „Schwätzchen“ zu halten
oder Nachbar*innen zu begegnen. Der Laden hat als informeller Treffpunkt im
Viertel gerade für ältere Menschen eine besondere Funktion. Das BS funktio-
niert nur, wenn die Partizipationserwartungen vieler erfüllt werden, sonst werden
Teilnehmende auf Dauer fernbleiben. Aber Erwartungen sind auch veränderbar
durch das Settinggeschehen. Beispielsweise nimmt sich der Ladeninhaber sehr
viel Zeit, auch ältere beeinträchtigte Menschen an der Kasse zu unterstützen.
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Er hilft, das passende Geld zu finden, oder packt mit ein. Auch bekommen
Kund*innen an der Kasse Obst von ihm geschenkt. Das verlängert die Warte-
zeit, und Kund*innen werden ungeduldig. Gleichzeitig berührt es die meisten
zu erleben, wie rücksichtsvoll dieser Mann mit älteren Menschen umgeht und
dass es zu seiner Haltung gehört, Kund*innen nach dem Geschäft etwas mitzu-
geben. Viele inklusiv geplante Settings scheitern daran, dass die Erwartungen von
Menschen ohne Beeinträchtigungen an Partizipationserträge nicht erfüllt werden –
man denke nur an Chormitglieder oder Sportkamerad*innen, die Anforderungen
an die Gruppenleistung stellen, die sich eben mit bestimmten Teilnehmenden
nicht erfüllen lassen.

Beteiligung im BS: Barrieren existieren aber auch innerhalb des BS. Die
Einnahme von Positionen (Übernahme von Rollen) ist an die Ausführung von
Handlungen gebunden. Zum Beispiel muss eine Kundin Lebensmittel suchen und
auswählen, Preisschilder lesen und vergleichen, an der Theke interagieren und
bezahlen können. Die Unterstützung durch andere Personen, sei es eine Begleit-
person oder andere Teilnehmende, kann helfen, diese Barrieren zu überwinden.
Im Lebensmittelladen können beispielsweise einige ältere Kund*innen nicht mehr
ihr Geld abzählen oder Waren einpacken und nach Hause tragen. Sie werden
vom Verkaufspersonal unterstützt, was ein gegenseitiges Vertrauen voraussetzt.
Übrigens gelten für das Verkaufspersonal noch erheblich striktere Verhaltens-
erwartungen, die Menschen mit Beeinträchtigung eine Anstellung erschweren
würden, es sei denn Unterstützung wäre gleich mitbedacht – man denke etwa
an CAP-Lebensmittelgeschäfte, die als Inklusionsunternehmen oder Werkstätten
für behinderte Menschen (WfbM) in ländlichen Gemeinden geführt werden.

Des Weiteren können Normen für Verhalten und Auftreten, die für alle gelten,
Hindernisse für die Teilnahme darstellen. Während der Corona-Pandemie hat-
ten alle Kund*innen im Laden eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Zwar waren
Personen mit einem Attest davon befreit, z. B. auch Personen mit schwerer intel-
lektueller Beeinträchtigung, die die für die Atmung lästige Maske immer wieder
abnahmen, auch weil sie den Zweck nicht nachvollziehen konnten. Dennoch
haben Assistenzpersonen in den Lockdown-Phasen auf einen Besuch des Ladens
mit der Person verzichtet – vor allem wegen des Erwartungsdrucks anderer. Die
Verletzung von Angemessenheitsnorm muss noch nicht zum Ausschluss führen,
wenn z. B. in unserem Lebensmittelladen die Besitzer*innen signalisieren, die
Person könne auch ohne Maske hineinkommen, man wisse ja um sie.

Die mangelnde Passung zwischen der physischen Umwelt und den Handlungs-
möglichkeiten von Personen stellt eine Barriere dar, wenn Personen z. B. mit
dem Rollator oder einem Rollstuhl nicht mehr durch die Regalgänge kommen,
die unteren Regalbereiche nicht zu erreichen sind oder Preisschilder nicht gelesen
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werden können. Insbesondere bei sensorischen und kognitiven Barrieren sind in
einem Lebensmittelladen noch viele technische Lösungen denkbar. Die meisten
dieser Barrieren lassen sich auch mithilfe anderer Personen überwinden, wenn
es im Setting eine Unterstützungskultur gibt, also positive Angemessenheitsnor-
men existieren, die den Blick für den anderen und die notwendige Hilfe virulent
machen. Gerade der kleine Lebensmittelladen aus unserem Beispiel zeichnet sich
dadurch aus – oft im Gegensatz zu großen Lebensmittelcentern, in denen sich die
Menschen weniger kennen und anonym bleiben.

Veränderbarkeit eines BS: Für die Inklusivität eines BS ist auch entscheidend,
wie schnell es sich verändern und anpassen lässt. Das Programmgeschehen kann
dem Individuum mehr oder weniger Freiräume für die Ausgestaltung gewäh-
ren. Die Abläufe können sehr rigide sein oder sich flexibel der Teilnehmerschaft
anpassen. Das Einkaufsgeschehen im kleinen Lebensmittelladen unseres Beispiels
unterliegt z. B. keinem großen zeitlichen Druck. Das ermöglicht auch die Nut-
zung der Programmfreiräume für persönliche Begegnungen und Gespräche mit
dem Personal oder anderen Kund*innen aus der Nachbarschaft. An der Theke und
Kasse entsteht aber ein höherer Zeitdruck, wenn andere Kund*innen warten. Rigi-
der und zeitkritischer sind im Übrigen die Anforderungen an die Betreiber*innen
und an das Verkaufspersonal, die dafür sorgen müssen, dass das Warenange-
bot in der richtigen Qualität und Frische parat ist. Der Autonomiegrad des von
selbstständigen Kaufleuten geführten Lebensmittelladen ist hoch, z. B. gegenüber
unselbständigen Filialen. Gleichwohl gelten strenge rechtliche Bestimmungen für
den Verkauf von Lebensmitteln und die Gesetze des Marktes, die die Existenz
der Kaufmannsfamilie sichern.

Barrieren können durch personale Unterstützung überwunden werden. Nicht
nur Begleitpersonen, sondern auch andere Teilnehmende leisten solche Unterstüt-
zung. In Settings können Normen für eine angemessene Unterstützung gesetzt,
weiterentwickelt und eine Unterstützungskultur verankert werden.

Fazit: Die meisten BS im Sozialraum in den Stadtvierteln, die von Menschen
mit und ohne Beeinträchtigungen genutzt werden und in denen sie sich begeg-
nen, werden nicht bewusst inklusiv gestaltet, sondern funktionieren auch deshalb,
weil sie sozialräumlich verankert sind, aus dem Sozialraum ihre Teilnehmer-
schaft beziehen und dahingehend weniger selektiv sein können. Durch die Brille
des BS-Konzepts betrachtet werden hinderliche und förderliche Bedingungen für
die Teilnahme von Menschen mit verschiedenartigen Beeinträchtigungen oder in
unterschiedlichen Wohnformen verständlich. Inklusive Settings funktionieren nur
dann, wenn die Erwartungen von Menschen mit wie ohne Beeinträchtigung an
Partizipationserträgen erfüllt werden. Gleichzeitig eröffnen Alltagssettings über
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ihren übergeordneten Zweck hinaus Freiräume für soziale Begegnungen. Unter-
stützungspersonen sind für die Teilnahme von Menschen mit Beeinträchtigung
von immenser Bedeutung. In den nächsten beiden Abschnitten werden die beiden
letztgenannten Aspekte ausführlicher beleuchtet.

6 Dyadisches Handeln mit Assistenzperson

Richten wir den Blick auf das sog. assistierende Handeln einer Person, die den
Menschen mit Beeinträchtigung begleitet. Die Assistenzperson kann jemand aus
dem privaten Umfeld oder eine professionelle Unterstützerin sein. Wie lässt sich
ihr Handeln im Rahmen eines BS begreifen?

Beobachten lassen sich die funktionalen Positionen (Rollen), die die Assistenz-
person und die Person mit Beeinträchtigung einnehmen. Handelt die Assistenz-
person an Stelle des Menschen mit Beeinträchtigung, nimmt sie eine zentralere
Position ein; der Mensch mit Beeinträchtigung wird auf eine peripherere Rolle
verwiesen, z. B. die als zuschauende. Oder assistiert sie den Menschen mit
Beeinträchtigung bei eigenen Handlungen, so dass er/sie die zentralere Rolle ein-
nimmt? Am Beispiel des Lebensmittelgeschäfts: Der Assistent einer Frau mit
einer intellektuellen Beeinträchtigung sucht nach den Waren und wählt sie aus,
bestellt an der Theke, übernimmt das Bezahlen und das Einpacken der Waren
usw. Dann ist er in der Kundenrolle, und die Frau mit Beeinträchtigung wird
zu einer zuschauenden Begleitperson. Anders wäre es, wenn die Assistenzperson
sich aktiv auf die Unterstützung beschränkt und immer wieder bewusst die Per-
son mit Beeinträchtigung in den Vordergrund rückt, z. B. auch in Interaktionen
mit anderen Beteiligten, die vielleicht dazu neigen, primär die Assistenzperson
anzusprechen. Die Gefahr, dass Menschen mit Beeinträchtigung gar nicht die
Kundenrolle übernehmen, ist dann groß, wenn die Assistenzperson einen Ein-
kauf mit einer Gruppe von Personen mit Assistenzbedarf „zu managen“ hat. Oft
bewegt sich diese Gruppe wie in einer abgegrenzten Blase durch den Lebensmit-
telladen. Nur die Assistenzperson nimmt nach außen Kontakte auf, ohne dass die
Menschen mit Beeinträchtigung selbst Waren auswählen oder mit Verkaufsperso-
nal kommunizieren (Clement & Bigby, 2010, S. 165 f.). Handlungskonzepte wie
Active Support (ebd., S. 123 f.) zielen auch darauf ab, die Assistenzrolle klar zu
definieren.

Betrachten wir noch genauer das Handeln einer Assistenzperson in einem BS:
Zum einen wird eine Assistenzperson von anderen Teilnehmenden als jemand
wahrgenommen, die mit dem Menschen mit Beeinträchtigung kommuniziert und
als Dyade handelt. In dieser Rolle wird sie für andere zu einem Modell für das
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Handeln gegenüber der Person mit Beeinträchtigung. Ihr Verhalten setzt Normen
und trägt dazu bei, die Unsicherheit anderer der Person mit Beeinträchtigung
gegenüber zu reduzieren. Das ist besonders auffällig im Umgang mit einer Person,
die nicht spricht oder sich auffällig verhält. Zum anderen ist die Assistenzperson
mit ihren persönlichen Vorlieben, Interessen und individuellen Eigenarten präsent.
Beim häufigen Aufeinandertreffen entwickelt auch sie persönliche Interaktionen,
z. B. zu dem Verkaufspersonal oder anderen Kund*innen. Vielleicht war die Per-
son auch unabhängig von ihrer Rolle als Assistenz anderen Teilnehmenden vorher
bereits bekannt. Von diesen persönlichen Interaktionen und Netzwerken kann
auch die Person mit Beeinträchtigung profitieren. Und gleichzeitig wird deutlich,
dass das dyadische Handeln nicht nur von den instrumentellen Erfordernissen für
einen Einkauf geprägt ist, sondern auch von den persönlich geprägten Interaktio-
nen und dem Beziehungsgeschehen, das die Person mit Beeinträchtigung und eine
Assistenzperson entfalten – und zwar beziehungs-, aber auch settingspezifisch.
Deshalb betonen Bigby und Frawley (2010, S. 97) den Koproduktionscharakter
dieses dyadischen Handelns, das über ein rein instrumentelles Assistieren hinaus-
geht. In der Folge werden Assistenzpersonen häufig zu engen Vertrauenspersonen
in persönlichen Lebensfragen.

Fazit: Im Kontext des BS lässt sich Assistenzhandeln dahingehend analy-
sieren, inwieweit es der Person mit Beeinträchtigung eine möglichst zentrale
Position (Rolle) im Setting verschafft. In einem BS wird das Handeln einer Assis-
tenzperson zum Vorbild für andere Teilnehmende. Darüber hinaus beeinflusst
die individuelle Geschichte der Assistenzperson mit dem BS und ihre aktuel-
len eigenen Zielsetzungen im BS auch die Handlungsfreiräume der Person mit
Beeinträchtigung.

7 Begegnungen im Sozialraum

Mit der Deinstitutionalisierung war häufig die romantische Vorstellung verbun-
den, dass sich für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung tiefergehende
soziale Beziehungen zu nichtverwandten Personen in den Gemeinden und Nach-
barschaften ergeben würden. Das ist nicht in dem erwarteten Maße eingetreten
(Amado et al., 2013). Insbesondere in städtischen Räumen entwickeln jedoch
auch andere Einwohner*innen oft keine lang andauernden Freundschaften in
ihrem Wohnviertel. Stadtgeographen weisen auf flüchtigere soziale Begegnungen
und oberflächlichere Bekanntschaften hin, die auch ein Gefühl der Zugehörigkeit,
soziale Anerkennung, Wohlbefinden sowie Sicherheit vermitteln können (Fin-
cher & Iveson, 2008). Eine australische Arbeitsgruppe um Bigby und Wiesel
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(2019) hat untersucht, was für Arten von Begegnungen Menschen mit intellektu-
eller Beeinträchtigung außerhalb der Wohnung im Sozialraum erleben und welche
Bedingungen „gute“ Begegnungen fördern bzw. verhindern.

Bigby und Wiesel (2019) unterscheiden drei Typen geselliger („convival“)
Begegnungen im öffentlichen oder halb-öffentlichen Raum:

• Begegnungen, die aufgrund der Übernahme gleicher Rollen (z. B. als Tanz-
schüler*in in einem Tanzworkshop oder als Müllaufleser*in in einer „Putz-
aktion“ in der Gemeinde) vorübergehend zu einer Identifikation miteinander
führen,

• Begegnungen, die mit einer kurzzeitigen Anerkennung im Alltag verbunden
sind z. B. durch Blickkontakt, Hilfeleistungen, Grüßen während der Nutzung
des ÖPNV oder in Einkaufsläden,

• wiederholte Begegnungen, die zu einem Bekanntwerden führen, z. B. als Mit-
glied in einer Kirchengemeinde, in der Nachbarschaft, beim Bäcker „um die
Ecke“.

Von diesen inklusiven Begegnungstypen unterscheiden Bigby und Wiesel (2019):

• Begegnungen in spezifischen sozialen Räumen für Menschen mit Beeinträch-
tigung,

• exkludierende Begegnungen, die das Gefühl vermitteln, nicht dazuzugehören
(z. B. durch Ungeduld, abwertende Bemerkungen oder Furchtreaktionen eines
Gegenübers),

• das Auslassen oder Meiden von Interaktionen – sei es absichtlich oder nicht.

Wie Assistenzpersonen gesellige Begegnungen fördern können, zeigt anschaulich
die von Bigby und Wiesel (2014) konzipierte Online-Fortbildung „Supporting
Inclusion“ (http://supportinginclusion.weebly.com). Auf der Grundlage von teil-
nehmender Beobachtung, Fragebögen und Interviews haben Bigby und Wiesel
(2019) zudem förderliche Merkmale von öffentlichen bzw. halb-öffentlichen
Settings („places“) identifiziert. So würden Settings, deren Aktivitäten nicht wett-
bewerbsorientiert sind, die von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung für den
gleichen Zweck aufgesucht werden und die Gelegenheit für verbale oder non-
verbale Kommunikation bieten, gesellige Begegnungen fördern. In den Nieder-
landen haben Bredewold et al. (2016) am Beispiel von Nachbarschaftskontakten
psychisch oder intellektuell beeinträchtigter Erwachsener herausgefunden, dass
Settings mit klaren Rollen und Regeln (z. B. Gemeinschaftsgärten, Zuverdienst-
Zentren) gesellige Begegnungen erleichtern. Solche Settings stellten nicht zu hohe

http://supportinginclusion.weebly.com


Der Beitrag der ökologischen Psychologie … 159

Anforderungen an soziale Kompetenzen und Aushandlungsprozesse, die Men-
schen mit Beeinträchtigung oft überforderten. Und die Interaktionsräume bleiben
auch für Menschen ohne Beeinträchtigung überschaubar und begrenzbar. Brede-
wold et al. (2016) sprechen mit Bezug auf Goffman von „build-in-boundaries“,
die gesellige Begegnungen erleichtern.

Die Forschung zu begegnungsförderlichen Settings im Gemeinwesen steht
erst am Anfang. Mithilfe des BS-Konzepts können öffentlich zugängliche
Geschehenstypen voneinander abgegrenzt und systematisiert werden. Vorliegende
Befunde lassen sich präziser erklären und neue Hypothesen über förderliche
und hinderliche Bedingungen für gesellige Begegnungen formulieren. Beispiels-
weise muss der Wettbewerbscharakter eines BS-Geschehens gesellige Begegnun-
gen nicht ausschließen. Hinderlich wird der Wettbewerbscharakter dann, wenn
die Ansprüche der Teilnehmenden (Ertragserwartungen) zu unterschiedlich und
unvereinbar sind oder wenn durch den Wettbewerbscharakter ein auch zeitlicher
Handlungsdruck entsteht, der nicht kompensierbar ist und zu einer Überforde-
rung von Beteiligten führt. BSs, die Freiräume für Kommunikation vorsehen,
können Begegnungen vertiefen, man denke z. B. an die Begrüßungsphase oder
Schlussgespräche bei einer Yogastunde. Zusätzlich erleichtern Gesprächsanlässe
(wie gemeinsam Erlebtes, Verabschiedungen) oder eine notwendige Verständi-
gung (z. B. Absprachen bei Partnerübung) die Aufnahme von Kommunikation.
Der Zweck eines BS führt Personen zusammen, wie Bigby und Wiesel (2019)
richtig konstatieren. Aber ein inklusives BS, an dem Personen mit und ohne
Beeinträchtigung freiwillig teilnehmen, wird nur dann Bestand haben, wenn die
individuellen Zielerwartungen der verschiedenartigen Teilnehmer*innen befrie-
digt werden. BSs mit einem strukturierten Programm und klaren Rollen und
Regeln erleichtern die Interaktion einander bislang nicht bekannter Menschen und
schützen auch vor weitergehenden persönlichen Ansprüchen (Bredewold et al.,
2016). Und natürlich sind BSs, die im Alltag immer wieder aufgenommen wer-
den und an denen eine Person immer wieder teilnimmt, förderlich, um einander
bekannt zu werden, so dass aus Begegnungen Bekanntschaften entstehen.

Aus der Perspektive des BS-Konzepts lassen sich auch neue Hypothesen
formulieren: So können durch das räumlich-materielle Arrangement (Milieu)
Kommunikationsanlässe geschaffen werden, z. B. wenn die Essenden sich in
einem Imbiss an einem langen Tisch gegenübersitzen, statt an Zweier-Tischen
voneinander separiert zu sein. Auch der Umgang mit Verletzungen von Ange-
messenheitsnormen (geäußerte Verhaltenserklärungen, Bewertungen und die evtl.
Anpassung von Normen) kann für die Wahrnehmung einer Person mit Beein-
trächtigung bei anderen und die Kontaktaufnahme entscheidend sein. Und die
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Rolle einer Assistenzperson als weitere Teilnehmende in einem BS eröffnet neue
Gelegenheiten für soziale Interaktionen.

Insgesamt kann das BS-Konzept helfen, Settings im Gemeinwesen im Hin-
blick auf Inklusion und Möglichkeiten für soziale Begegnungen zu klassifizieren
und zu sondieren. Das kann z. B. Wohndiensten der Eingliederungshilfe, aber
auch Tagesförderstätten helfen, die beginnen, Settings in der Gemeinde zu
suchen, in denen auch Menschen mit komplexer Beeinträchtigung kleinere Arbei-
ten übernehmen können („sich nützlich machen“) und die damit einhergehend
Begegnungsmöglichkeiten bieten (Becker, 2016).

8 Schlussfolgerung

Teilhabeforschung will soziale Innovationen auf den Weg bringen. Die wis-
senschaftliche Psychologie hat nicht nur den Anspruch, Teilhabehandeln und
Teilhabeerleben von Individuen zu beschreiben, sondern ihr Zustandekommen zu
erklären und Veränderungswissen zur Verfügung zu stellen. Für die Entwicklung
von Hypothesen über das Zusammenspiel von Umwelt- und Personenbedingun-
gen auf der einen Seite und der individuellen Teilhabe auf der anderen Seite
bedarf es theoretischer Strukturen, die die Komplexität alltäglicher Umwelten und
des Zusammenspiels abbilden. Der Beitrag hat gezeigt, dass Rahmentheorien der
ökologischen Psychologie, insbesondere das Behavior Setting-Konzept von Roger
Barker, ein Potenzial bergen, das in der aufkommenden interdisziplinären Teilha-
beforschung nutzbar gemacht werden sollte. Wie fruchtbar das ist, wird der Autor
im Rahmen einer Studie zu förderlichen Merkmalen von öffentlich zugänglichen
Settings für gesellige Begegnungen ausloten.
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Zwischen sozialer Einbettung und
lebensweltlicher Konstruktion

Zur Relationalität von Teilhabe im Kontext sozialer
Netzwerkforschung

Anna Meins

Zusammenfassung

Ausgehend von einem relationalen Verständnis von Teilhabe im Kontext von
Behinderung zielt der Beitrag sowohl auf eine theoretische als auch metho-
dische Verortung des Begriffs innerhalb der sozialen Netzwerkforschung. Als
Grundlage dient ein Zugang, der einerseits die Strukturen sozialer Netzwerke
als eine Bedingung von Lebenslage analysiert, zugleich aber auch der Sub-
jektivität lebensweltlicher Konstruktion Rechnung trägt. Hieraus ergeben sich
weitere Perspektiven und Anschlüsse für die Teilhabeforschung.

1 Soziale Netzwerke als prägendes Konzept der
Moderne und Bedingung von Teilhabe

Wenn in den unterschiedlichen Handlungsfeldern von Teilhabe die Rede ist,
so ist darunter in erster Linie ein sozialpolitisches Leitkonzept zu verstehen,
das sich vorwiegend auf die Gestaltung von Lebenslagen und damit die Ver-
wirklichung von gerechten Lebenschancen bezieht (Beck, 2016b, S. 35 f.). Als
positiv besetzter normativer Gegenbegriff zu Problematiken sozialer Ungleichheit
bezeichnet Teilhabe damit „die Schwelle, deren Unterschreiten öffentliches Han-
deln und soziale Sicherungsleistungen auslösen soll“ (Bartelheimer, 2007, S. 5).
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Um den Bedeutungsgehalt dieses Reformbegriffes im Kontext von Behinderung
darüber hinausgehend aber näher präzisieren zu können und der empirischen For-
schung gegenüber zu öffnen, bedarf es einer weiteren Anbindung an theoretische
Begründungszusammenhänge. Grundlegend hat sich eine solche Auseinanderset-
zung an dem mehrdimensionalen Verständnis von Behinderung zu orientieren,
wie es sich auch in der International Classification of Functioning, Disability
and Health (ICF) widerspiegelt und erfordert daran anschließend einen Betrach-
tungsrahmen, der sich auf das komplexe Wechselspiel von Menschen und ihrem
Umfeld bezieht. Behinderung ist weder ein individuelles Schicksal noch aus-
schließlich als Folge gesellschaftlicher Verhältnisse zu verstehen, sondern steht
im Bezug zu sozialräumlichen Ordnungen, Strukturen und Prozessen (Wansing,
2016, S. 262). Aus dieser Perspektive verweist der Begriff der Teilhabe auf ein
Modell der Lebensführung, welches einerseits die strukturellen Bedingungen und
gegebenen Handlungsspielräume zur Bedürfnisbefriedigung in den Blick nimmt,
andererseits aber genauso der aktiven Rolle des Individuums in der Auseinander-
setzung mit diesen Strukturen Rechnung trägt. Unter welchen Bedingungen der
Lebenslage sich Teilhabe realisiert, ist also stets aus einer subjektorientierten Per-
spektive zu betrachten (Bartelheimer et al., 2020, S. 44). Niederschlag findet diese
wechselseitige Betrachtungsweise ebenso im international beachteten Konzept
des Capabilities Approach, wenn Teilhabe als abhängig vom persönlichen Mög-
lichkeitsraum zum einen und gesellschaftlichen Möglichkeitsraum zum anderen
begriffen wird (Röh, 2016). Ein so als prinzipiell relational angelegtes Ver-
ständnis von Teilhabe steht demnach in deutlichem Bezug zu sozialtheoretischen
Ansätzen, welche den Dualismus von Struktur und Handlung zu überwinden ver-
suchen und die subjektive Entscheidungs- und Gestaltungsmacht von Individuen
sowie auch die strukturellen Bedingungen gleichermaßen berücksichtigen. Im
Hinblick auf die weitere theoretische und methodische Präzision von Teilhabe im
Kontext von Behinderung gehen dabei wichtige Impulse von der sozialen Netz-
werkforschung aus, welche den Blick auf die Gestaltung und Funktion sozialer
Beziehungen richtet. Diese Relevanz und Anschlussfähigkeit lässt sich vor allem
aus zwei Perspektiven begründen:

1.1 Soziale Netzwerke als prägendes Konzept der
modernen Gesellschaft

Die heutige Gesellschaft ist von einem tiefgreifenden sozialen, demografischen
und technologischen Wandel geprägt (Schnur, 2016, S. 3). Im Zuge der Ausdif-
ferenzierung von Lebensstilen, der Vernetzung selbst über Ländergrenzen hinweg
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und neuer Formen der Mobilität scheint eine ausschließliche Ordnung der sozia-
len Welt in Klassen und Schichten nicht mehr möglich zu sein. „Unter den
Bedingungen von Vielfalt und Mehrdeutigkeit […] muss das, was das Zusam-
menleben ausmacht, immer wieder neu entdeckt werden“ (Drilling et al., 2017,
S. 72). Entsprechend kann mit Wolf (2006, S. 245) die kontextuelle Zugehörig-
keit zu einer Gemeinschaft (z. B. einer Nachbarschaft) als eine empirisch offene
Frage bezeichnet werden, was das Interesse auf die Erforschung faktisch beste-
hender sozialer Beziehungen lenkt. Dem Begriff des sozialen Netzwerks wird in
diesem Zusammenhang das Potenzial zugeschrieben, die heutige Vielfalt sozialer
Beziehungen abzubilden, indem es als Brückenkonzept zwischen der Mikroebene
einzelner zwischenmenschlicher Interaktionen sowie der Makroebene sozialer
und gesamtgesellschaftlicher Strukturen vermittelt (Lenz & Nestmann, 2009,
S. 13). So erfährt die soziale Netzwerkforschung seit einigen Jahrzehnten einen
stetigen Aufschwung, wenngleich hinsichtlich der theoretischen Grundlegung ver-
schiedene Strömungen prägend sind. Als zentral ist dabei die Frage zu werten,
inwieweit Netzwerke als „Entitäten mit eigener kausaler Kraft“ (Löwenstein,
2017, S. 15) zu verstehen sind, wenn sie für die Erklärung sozialer Phänomene
herangezogen werden. Wie der Beitrag zeigen wird, bestehen Anschlüsse an die
Teilhabeforschung vor allem zu jenen Diskursen, die Netzwerkstrukturen relatio-
nal fassen und diese gleichermaßen als Produkt und als Ressource des Handelns
begreifen.

1.2 Soziale Netzwerkförderung als Voraussetzung für die
Teilhabe behinderter Menschen

Als conditio humana ist der Mensch nicht nur auf Gemeinschaftlichkeit angewie-
sen; sie ist Teil seiner selbst. Soziale Beziehungen sind identitätsbildend, prägen
die individuelle Persönlichkeit und auch wenn sich Beziehungen im Laufe des
Lebens verändern, bleiben sie im Kern existenziell für die menschliche Entwick-
lung (Lenz & Nestmann, 2009, S. 9). Die Angewiesenheit auf andere Personen
zur Befriedigung sozialer Bedürfnisse tritt umso mehr in den Vordergrund, wenn
Menschen von Ausgrenzung bedroht und in der Ausübung ihres Rechts auf
Selbstbestimmung gefährdet sind. Denn individuelle Lebenschancen realisieren
sich neben makro- und mesostrukturellen Gegebenheiten über die mikrosozialen
Zusammenhänge, in die ein Mensch eingebunden ist (Beck, 2016a, S. 58). Die
Basis hierfür bildet eine gemeinsame, über Interaktion und soziale Beziehungen
vermittelte Erfahrung. So kann gerade vor dem Hintergrund, dass Behinderung
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immer auch sozial bedingt ist und die Lebenslage behinderter Menschen über-
greifend durch eine erschwerte Partizipation gekennzeichnet ist (ebd., S. 19),
die Perspektive auf die Einbettung von Menschen in soziale Netzwerke und die
damit verbundene soziale Unterstützung als Voraussetzung für gesellschaftliche
Teilhabe gewertet werden.

Festzustellen ist jedoch, dass beide Perspektiven in der bisherigen Forschung
nur selten zusammen gedacht werden. Zwar finden sich gemeinsame Diskurse
um die gesellschaftstheoretische Bedeutung sozialer Netzwerke im Hinblick auf
die „Krise des Wohlfahrtstaates“ (Beck, 2008, S. 48) und die Erwartungen im
Hinblick auf die Leistungen und Funktionen alltäglicher Sozialbeziehungen in
Relation zu staatlichen Sozialleistungen. Aus empirischer Sicht ist allerdings
noch ein erheblicher Forschungsbedarf zu konstatieren: So behandeln einer-
seits originär netzwerkanalytische Studien zwar durchaus Fragestellungen zur
sozialen Ungleichheit, allerdings werden diese kaum auf die besondere Lebens-
lage behinderter Menschen konkretisiert. Andersherum haben sich bisherige
Studien im Themenfeld Behinderung vorwiegend Fragestellungen der sozialen
Unterstützung gewidmet, nehmen dabei allerdings nur selten Bezug zu den
entsprechenden theoretischen als auch analytischen Diskursen der Netzwerkfor-
schung. Der vorliegende Beitrag zielt darauf, beide Perspektiven zusammen zu
führen und sowohl aus theoretischer als auch aus methodischer Sicht Anregun-
gen zu geben, Teilhabe in ihrer Relationalität begreifen zu können und im Kontext
der Netzwerkforschung zu verorten.

2 Grundlagen und Hintergründe der
Netzwerkforschung im Kontext relationaler
Theoriebildung

Das Interesse der Netzwerkforschung beginnt an der Stelle, an der sich über
gelegentliche Kontakte hinausgehend ein „mehr oder weniger stabiles und vor
allem erwartbares Beziehungsmuster“ (Holzer, 2010a, S. 9; Hervorhebung i.O.)
herauskristallisiert. Geleitet wird dieser Fokus von der Annahme, dass in der
modernen Gesellschaft die Gestaltung sozialer Beziehungen vor allem auf par-
tikularistischen, personenbezogenen Handlungsorientierungen aufbaut, welche
nicht zwangsläufig universalistisch definierten Erwartungen auf Basis bestimmter
Rollenträgerschaften entsprechen müssen (Holzer, 2010a, S. 10). Diese neu-
trale, nicht per se normative Perspektive ist offen gegenüber unterschiedlichen
Aspekten des Sozialen und dem jeweiligen empirischen Gegenstand (Herz, 2016,
S. 690). Dabei interessiert sich die Netzwerkforschung nicht nur für einzelne
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soziale Beziehungen zwischen zwei Menschen, sondern eben vor allem für deren
Einbettung in ein Netz weiterer Beziehungen. Anhand netzwerkanalytischer Kri-
terien wie Dichte, Zentralität oder Position lassen sich verschiedene Aussagen
ableiten, etwa hinsichtlich des Zugangs zu bestimmten Ressourcen, Informationen
oder auch den Möglichkeiten sozialer Kontrolle. Der Aufbau der sozialen Welt
und damit die Erklärung gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher Phänomene
erschließt sich somit primär über die sozialstrukturelle Einbettung von Indivi-
duen auf Basis bestehender sozialer Beziehungen. Mit diesem „antikategorischen
Imperativ“ (Emirbayer & Goodwin, 2017, S. 290) grenzt sich die Netzwerk-
forschung deutlich von der klassischen variablenbasierten Sozialforschung ab,
welche versucht, Zusammenhänge aufgrund bestimmter Merkmale von Indivi-
duen zu beschreiben, ohne aber deren wechselseitige Beziehungsgeflechte mit zu
berücksichtigen.

„Man kann sich niemals einfach auf solche Attribute wie Milieuzugehörigkeit oder
Milieubewusstsein, Verbundenheit mit einer politischen Partei, Alter, Geschlecht,
sozialer Status, religiöse Überzeugungen, Ethnizität, sexuelle Orientierung, psycholo-
gische Prädispositionen und so weiter berufen, um zu erklären, warum sich Menschen
so verhalten, wie sie es tun“ (ebd.).

Aus dieser Perspektive realisieren sich folglich Benachteiligungen etwa nicht
allein auf Basis einer bestehenden Beeinträchtigung, sondern primär auf Grund-
lage von Zuschreibungen, die relational über soziale Beziehungen vermittelt
werden. Ein geteilter grundlegender Orientierungspunkt in Bezug auf ein mehrdi-
mensionales Verständnis von Behinderung und Teilhabe lässt sich damit schnell
ausmachen. Im Sinne einer weiteren theoretischen wie methodischen Konkreti-
sierung ist allerdings zu konstatieren, dass sich die Netzwerkforschung vor allem
als sehr heterogenes Programm beschreiben lässt, in dem forschungspragmati-
sche Fragen nach wie vor eine größere Rolle spielen als die Präzisierung der
dahinter liegenden Konzepte (Holzer, 2010b, S. 79). Um dies zu erklären, lohnt
ein kurzer Rückblick in die Begründungszusammenhänge dieses heute so bedeu-
tenden Forschungsstranges (vgl. ausführlich Freeman, 2004; Gamper & Reschke,
2010), um darauf aufbauend die relevanten Aspekte aktueller Diskurse für die
Teilhabeforschung herauszuarbeiten:

Historisch anschließend an die konzeptionellen Überlegungen von Georg Sim-
mel (1908), welche gemeinhin als Startpunkt der Netzwerkforschung ausgemacht
werden, lassen sich vor allem zwei Wissenschaftslinien identifizieren, die sich –
zunächst allerdings gänzlich unabhängig voneinander – in ihren Ursprüngen der
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Untersuchung sozialer Beziehungen mit den daraus entstehenden Strukturen wid-
meten. So war es zum einen die Sozialpsychologie, die mit der Entwicklung von
Soziogrammen den Grundstein für die Entwicklung der strukturbezogenen Netz-
werkanalyse legte und das Wechselspiel von psychischen Vorgängen und sozialen
Kontexten untersuchte. Beispielhaft kann hier die Balancetheorie nach Fritz
Heider (1946) oder Leon Festingers Theorie der kognitiven Dissonanz (1978) ein-
geordnet werden. Zum anderen lässt sich eine anthropologisch orientierte Linie
der Netzwerkforschung beschreiben, deren Ursprung auf die Arbeiten von Alfred
Radcliffe-Brown (1940) zurück zu führen ist. Seine Überlegungen prägten ins-
besondere die Entwicklungen der Organisations- und Gemeindeforschung in den
USA und legten den Grundstein für die sogenannte Manchester Schule, welche
als Gegenbewegung zu dem in den 1950er und 1960er Jahren dominierenden
Strukturfunktionalismus charakterisiert werden kann (Gamper & Reschke, 2010,
S. 26). Neben diesen beiden Strömungen waren und sind bis heute schließlich die
Weiterentwicklungen der statistischen und grafenanalytischen Verfahren für die
Netzwerkforschung relevant, welche in den 1940er und 1950er Jahren mit dem
Ziel entstanden, auch größere Netzwerke betrachten zu können. Doch die eigent-
liche Etablierung einer dezidiert relationalen Perspektive in der Soziologie gelang
erst in den 1970er Jahren mit dem sogenannten Harvard-Breakthrough, des-
sen intellektuelles Zentrum der Physiker und Soziologe Harrison White bildete.
Zusammen mit einer Gruppe Studierender verband White bisherige konzeptio-
nelle Ideen mit den neuen Möglichkeiten mathematischer Modellierung und legte
damit einen bedeutenden Grundstein für die Netzwerkanalyse als eigenständiges
Forschungsprogramm. Hieran knüpften verschiedene weitere, zum Teil bahnbre-
chende Arbeiten an, welche als Theorien mittlerer Reichweite gefasst werden
können (ebd., S. 36). Zu benennen ist hier vor allem die Arbeit von Granovetter
(1973), der die Bedeutung schwacher Beziehungen hinsichtlich des Zugangs zu
Ressourcen und der Einbettung in das Gesamtnetzwerk zeigen konnte.

Insgesamt bieten diese Bezüge verschiedene Möglichkeiten, die Lebenslage
behinderter Menschen im Hinblick auf gemeindesoziologische oder interaktions-
bezogene Fragestellungen zu analysieren. Eine handlungstheoretische Verortung
einer als relational konstituierten Teilhabeforschung im Rahmen sozialer Netz-
werkforschung ist damit allerdings noch nicht erfolgt. Idealtypisch können
Emirbayer und Goodwin (2017, S. 303 ff.) folgend die meisten der bisherigen
netzwerkanalytischen Studien vor allem zwei allgemeinen Modellen zugeordnet
werden, die entweder mehr Gewicht auf die Beziehungen oder die Elemente
von Netzwerken legen (Holzer, 2010a, S. 76) und denen jeweils unterschied-
liche Menschenbilder zugrunde liegen (vgl. hierzu Fuhse, 2010). So lässt sich
zum einen die Linie des strukturalistischen Determinismus ausmachen, der die
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subjektiven historischen Konfigurationen des Handelns eher vernachlässigt und
vielmehr auf strukturellen Erklärungsfaktoren aufbaut. Den Schwerpunkt in
diesem Forschungsparadigma bilden entsprechend vorwiegend formale mathema-
tische Modelle und schematische Darstellungen im Rahmen der Analyse größerer
Netzwerke. Davon abgegrenzt kann der strukturalistische Instrumentalismus als
zweite prominente Linie der Netzwerkforschung bezeichnet werden, in der stärker
handlungstheoretisch argumentiert wird. Basierend auf dem methodologischen
Individualismus, explizit der Rational-Choice-Theorie, ist in dieser Denkweise
die individuelle Motivation zur Nutzenmaximierung leitend für die Entstehung
sozialer Netzwerke. So können entsprechende netzwerkanalytische Studien zum
Austausch von Ressourcen im Sinne des sozialen Kapitals hier eingeordnet wer-
den. Beiden prominenten Linien gelingt es jedoch nicht, der Entstehung sozialer
Netzwerke gerecht zu werden bzw. diese selbst als Produkt sozialer Strukturen
zu konzipieren:

„Netzwerke entstehen nicht in einem sozialen Vakuum, sondern sind selbst bereits
vorstrukturiert durch gesellschaftliche Vorgaben dafür, welche Kommunikationen und
welche Kontakte überhaupt relevant werden können“ (Holzer, 2010a, S. 78).

An dieser Kritik setzt die dritte von Emirbayer und Goodwin als strukturalis-
tischer Konstruktivismus bezeichnete Strömung an, die von der wechselseitigen
Konstitution von Beziehungen und Elementen in einem Netzwerk ausgeht (ebd.,
S. 79). Ausgangspunkt und zentrale Position der theoretischen Überlegungen bil-
det dabei vor allem das komplexe Werk Identity and Control von Harrison White
(1992), das aus heutiger Sicht den wohl ganzheitlichsten Entwurf zur theoreti-
schen Grundlegung der Netzwerkforschung bildet. Daneben können die weiteren
Arbeiten von Emirbayer, insbesondere sein Manifest für eine relationale Soziologie
(1997), als bedeutende Grundlage für den „cultural turn“ in der Netzwerkfor-
schung gewertet werden. Ohne an dieser Stelle auf die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede beider Werke detailliert eingehen zu können (vgl. hierzu Schmitt,
2017), sollen im Folgenden die wesentlichen theoretischen Grundzüge dieses
Forschungsstranges dargestellt werden. Daran anknüpfend werden die sich dar-
aus ergebenden Konsequenzen und Perspektiven für die Konzeptualisierung einer
relationalen Teilhabeforschung innerhalb der Netzwerkforschung aufgezeigt. Mit
Verweis auf den erkenntnistheoretischen Fokus von Kraus (2017) wird sich dabei
der Bezeichnung des relationalen Konstruktivismus angeschlossen.
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3 Der relationale Konstruktivismus der
Netzwerkforschung als ein Zugang für die
Teilhabeforschung

Anders als in den bisher genannten Strömungen der Netzwerkforschung gelten im
relationalen Konstruktivismus strukturelle und kulturelle Elemente als konstitutiv
für die Schaffung und den Erhalt von sozialen Netzwerken (Mützel & Fuhse,
2010, S. 7). Diese Perspektive geht einher mit einem bedeutungsorientierten
Kulturverständnis, das auf einer „symbolischen Organisation der Wirklichkeit“
(Reckwitz, 2004, S. 7) aufbaut und dabei explizit den Fokus auf die „Beach-
tung von Subjekten, Umwelten und deren Relationen“ (Kraus, 2017, S. 93) legt.
So bezeichnet White (1992, zit. n. Holzer, 2010a, b, S. 83) soziale Netzwerke
als „phänomenologische Wirklichkeiten“, welche durch Identitäten sinnhaft kon-
struiert und mit Bedeutungen hinterlegt sind. Ein Kernelement seines Werks
bilden sogenannte stories, also Erzählungen, Geschichten bzw. Zuschreibungen,
die soziale Netzwerke strukturieren. Soziale Beziehungen stellen demnach fra-
gile Konstruktionen dar, die sich weniger direkt aus bestimmten Merkmalen
ergeben, sondern die erst durch die subjektiven Beschreibungen und Symboli-
sierungen Realität gewinnen (ebd., S. 83 ff.). In der weiteren Ausdifferenzierung
beschreibt White eine komplexe Theorie sozialer Identitätsformen, die sich zu
komplizierten Vermischungen unterschiedlicher Muster hin entwickelt (Schmitt,
2017, S. 76). Transaktionen zwischen Personen (bzw. Identitäten) gelten dabei
nicht als losgelöste Einzelhandlungen, sondern sind angebunden an soziale Pro-
zesse und eingebettet in Möglichkeitsräume. Diese Grundposition von jeweils nur
als relational bestimmbaren Analyseeinheiten kann als die wichtigste geteilte Hin-
tergrundannahme dieser Forschungsrichtung formuliert werden (ebd.). In diesem
Zusammenhang besteht auch ein deutlicher Bezug zu der weiteren Kontex-
tualisierung von Agency innerhalb soziologischer Theoriebildung bzw. daran
anschließend einer als zwischen Struktur und Handlung vermittelnd gefassten
Teilhabeforschung. Hierzu lässt sich mit Scherr zusammenfassen:

„Wenn es um die Bestimmung von Agency geht, kann nicht von der vorgängigen
Existenz von Individuen oder Gruppen mit bestimmten Eigenschaften, Fähigkeiten,
Interessen usw. ausgegangen werden, sondern es ist zu untersuchen, wie Akteure
ihre jeweiligen Identitäten, Motive, Absichten und damit ihre jeweilige Handlungs-
fähigkeit in Abhängigkeit von ihrer Situierung in sozialen Strukturen bzw. soziale
Beziehungen hervorbringen“ (Scherr, 2013, S. 234).



Zwischen sozialer Einbettung und lebensweltlicher Konstruktion 171

Aus erkenntnistheoretischer Sicht findet die relational konstruktivistische Aus-
richtung der Netzwerkforschung unmittelbar Anschluss an die phänomenologi-
schen Wurzeln des Lebensweltbegriffes, welche gleichsam mit dem sozialwis-
senschaftlichen Ansatz der Lebenslage verbunden werden:

„Das eine ist die subjektive Konstruktion unter den Bedingungen des anderen. […]
Die Lebenswelt ist ebenso die subjektive Konstruktion eines Menschen wie die Wirk-
lichkeit, und diese subjektiven Konstruktionen vollziehen sich unter den Bedingungen
der Lebenslage beziehungsweise der Realität“ (Kraus, 2017, S. 102).

Soziale Strukturen werden durch gemeinsames Handeln hervorgebracht und
existieren unabhängig vom individuellen Bewusstsein, prägen dieses aber glei-
chermaßen (Beck & Greving, 2012, S. 16). Mit diesem Verständnis können also
die Strukturen sozialer Netzwerke als ein Faktor der Lebenslage bestimmt und
als externe Bedingungen zur Bedürfnisbefriedigung analysiert werden. Gleicher-
maßen richtet der relationale Konstruktivismus der Netzwerkforschung aber eben
auch den Blick auf die subjektiven Sinnzuschreibungen hinsichtlich der Gestal-
tung sozialer Beziehungen. Damit knüpft diese Perspektive zum einen unmittelbar
an ein mehrdimensionales Verständnis von Behinderung und die bestehenden
Begründungslinien und Konzepte im Rahmen der Teilhabeforschung an (vgl.
Beck, 2016a; Bartelheimer et al., 2020). Zum anderen geht mit dieser For-
schungslinie eine vermehrte Öffnung gegenüber qualitativen Zugängen einher,
wodurch sich der relationale Konstruktivismus von den weiteren oben genannten
Strömungen der Netzwerkforschung auch methodologisch deutlich abgrenzt.

4 Soziale Netzwerke behinderter
Menschen – Forschungsstand, Anschlüsse und
Perspektiven

Bedingt durch die aufgezeigte partikularistische Handlungsorientierung eignen
sich soziale Netzwerke nicht nur als wissenschaftliches Konzept der Moderne,
sondern auch als Ansatz und Instrument zur „Sicherung von Interessen und zur
Verteilung von Handlungsspielräumen“ (Beck, 2008, S. 47). In ihrer Funktion
können Netzwerke damit als Voraussetzung zur Realisierung von Teilhabe und
Bedingung zur Bewältigung kritischer Lebensereignisse gewertet werden. Ent-
sprechend richten die meisten der bisher durchgeführten Untersuchungen zu den
sozialen Netzwerken behinderter Menschen auch den Schwerpunkt auf die geleis-
tete bzw. potenziell zu leistende soziale Unterstützung innerhalb der bestehenden
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Strukturen und knüpfen damit an die weitläufigen Stränge der Social-Support-
Forschung an (vgl. Nestmann, 2010). Im Hinblick auf die Wirkungsweisen
können dabei verschiedene Effekte und Kategorien identifiziert werden. So diffe-
renzieren Diewald und Sattler (2010, S. 691 f.) soziale Unterstützungsleistungen
in:

a) Konkrete, beobachtbare Interaktionen (z. B. Pflege, materielle Hilfen, Bera-
tung),

b) Vermittlung von Kognitionen (z. B. Anerkennung, Orientierung an sozialen
Normen, Zugehörigkeitsbewusstsein),

c) Vermittlung von Emotionen (z. B. Geborgenheitsgefühl, Liebe und Zunei-
gung).

Entscheidend ist dabei allerdings nicht nur die tatsächlich erhaltene, sondern vor
allem eben die subjektiv wahrgenommene Unterstützung, die auch unabhängig
von konkreten Belastungssituationen wirkt und das persönliche Wohlbefinden und
die Gesundheit positiv beeinflusst. Die individuelle Bewertung der Hilfeleistung,
die dadurch bedingte Bewältigung von Belastungen sowie die Einordnung in den
gesamten Beziehungskontext sind demnach grundlegend für ein ganzheitliches
Verständnis sozialer Unterstützung – und bilden zugleich eine der zentralen Her-
ausforderungen der Social-Support-Forschung (Heckmann, 2012, S. 119 f.). In
Abgrenzung zur Netzwerkforschung, wo die Analyse großer Gesamtnetzwerke
mithilfe grafischer Modelle üblich ist, fokussiert dieser Ansatz damit vor allem
die individuelle Ebene und steht in deutlicher Tradition der oben genannten sozi-
alpsychologischen Linie. Eine empirische Forschung, welche im Kontext sozialer
Netzwerke primär die Ressourcen sozialer Unterstützung fokussiert, ist demnach
gefordert, hierauf sowohl theoretisch als auch methodisch Bezug zu nehmen.

Bei Betrachtung des bisherigen Forschungsstandes zu sozialen Netzwerken
behinderter Menschen zeigt sich, dass diese sich als vergleichsweise klein, räum-
lich nah und dicht beschreiben lassen und dass nur wenige informelle Quellen
sozialer Unterstützung bestehen, welche wiederum hoch belastet sein können
(Heckmann, 2012). Dabei ist wesentlich, zwischen den verschiedenen Personen-
kreisen und Lebenslagen zu differenzieren, etwa im Hinblick auf die Art und
den Eintrittszeitpunkt der Beeinträchtigung oder auch das Alter der befragten
Personen (Harand et al., 2021). Insbesondere im sozialen Netzwerk von Men-
schen mit einer geistigen Beeinträchtigung scheinen professionell Tätige und
Familienangehörige oftmals eine große Rolle in der Bereitstellung von Hilfe
im Alltag zu spielen (vgl. u. a. Windisch, 2016; Franz & Beck, 2015; Seifert,
2010). Kennzeichnend für die sozialen Netzwerke vieler behinderter Menschen
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ist entsprechend eine hohe soziale Abhängigkeit und eine Tendenz zur Homoge-
nität (Kirschniok, 2016, S. 430). Diese Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung
eines sozialraumorientierten Handlungsansatzes in der Unterstützung behinderter
Menschen, der sich in Techniken und Methoden der Netzwerkförderung sowohl
auf personenorientierter als auch personenübergreifender Ebene niederschlägt
(Röh & Meins, 2021).

Mit Blick auf den weiteren Forschungsbedarf zeigt sich aber auch, dass die
subjektive Perspektive seitens der Menschen mit Beeinträchtigung hinsichtlich
der qualitativen und sinnhaften Gestaltung und Rekonstruktion ihrer persönli-
chen Netzwerke in den bisherigen Studien eher unterrepräsentiert bleibt. So
findet die individuelle Bedeutungszuschreibung einzelner sozialer Beziehungen
kaum eine Berücksichtigung. Vielmehr konzentrieren sich die durchgeführten
Untersuchungen primär auf Maße wie Größe und Zusammensetzung der jewei-
ligen Netzwerke auf Basis bestimmter Rollenträgerschaften, ohne dabei aber
eine handlungs- bzw. erkenntnistheoretische Verortung im Kontext der Netz-
werkforschung vorzunehmen. Basierend auf der hier aufgezeigten relational
konstruktivistischen Perspektive stellt sich jedoch nicht nur die Frage, wie ein-
zelne Netzwerke strukturell beschaffen sind und welche Unterstützung sie durch
welche Personen bieten, sondern eben auch, wie die damit verbundenen Hand-
lungsspielräume wahrgenommen und subjektiv (re)konstruiert werden. Soziale
Unterstützung wird auf diese Weise zu einer Kategorie, welche sinnhaft mit
einer individuellen Bedeutungszuschreibung verknüpft wird, sich gleichwohl aber
auch innerhalb bestehender Strukturen manifestiert bzw. aus diesen herausge-
bildet wird. Eine Herangehensweise, die derart mehrdimensional angelegt ist,
ist allerdings in der gesamten Netzwerkforschung nur wenig erprobt, was auch
mit den dahinterstehenden Traditionen und dem Schwerpunkt auf die struktu-
rale Analyse sozialer Netzwerke begründet werden kann. So kann mit Diaz-Bone
diagnostiziert werden, dass die meisten der bislang durchgeführten qualitativen
Untersuchungen zu sozialen Netzwerken die grundlegende Strukturanalyse der
Netzwerkforschung eher vernachlässigen, wodurch „Ego […] zu dem erklären-
den Prinzip für die Netzwerkanalyse inthronisiert [wird]“ (Diaz-Bone, 2008,
S. 339; Hervorhebung i.O.). Diese Kritik lässt sich auch auf die Teilhabefor-
schung übertragen, wenn die Visualisierung durch Netzwerkkarten primär als
kognitive Erleichterung gesehen wird, um komplexe Beziehungsmuster abzubil-
den und diese „im Dialog transparenter zu machen“ (Hintermair, 2009, S. 201).
Eine notwendige Integration von Strukturanalyse und subjektiver Bedeutungs-
zuschreibung sozialer Beziehungen im Kontext sozialer Netzwerkanalyse bleibt
damit aus. Um diesbezüglich alternative Wege aufzuzeigen, kann exemplarisch
die Arbeit von Löwenstein (geb. Hoffmann, 2015) hervorgehoben werden, der
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Verflechtungen zwischen der Gestaltung von (Unterstützungs-)Netzwerken und
der Identitätsbildung von Menschen mit Borderline-Diagnose untersuchte. Hierzu
kombinierte er quantitative Daten einer Analyse von 59 egozentrierten Netzwer-
ken mit ausführlichen narrativ-biografischen Fallstudien einzelner Personen, die
auf Basis einer Clusteranalyse ermittelt wurden.

Eine weitere noch junge Methode, die die Perspektive der strukturalen Analyse
sozialer Netzwerke mit analytischen Standards der qualitativen Sozialforschung
kombiniert, stellt die Qualitativ Strukturale Analyse (QSA) nach Herz et al.
(2015) dar. Diese Methode verfolgt den Anspruch, Netzwerkkarten, wie sie für
die Erhebung egozentrierter Netzwerke mannigfaltig bereits umgesetzt werden
(u. a. Kupfer & Nestmann, 2018; Straus, 2010), nicht nur als Hilfestellung,
sondern auch in die qualitative Analyse als für sich stehendes Material mit
einzubeziehen. Diesbezüglich formuliert die QSA basierend auf den Verfahren
der formalen Netzwerkanalyse mehrere Leitfragen, die sich in strukturbezogene,
akteur*innenbezogene und relationenbezogene Beschreibungen unterscheiden las-
sen. Die Ergebnisse, Annahmen und Hypothesen, die sich aus der Analyse der
Karte ableiten lassen, dienen daran anschließend als Grundlage, um das Daten-
material der qualitativen Interviews sequenziell aufzuschlüsseln. Durch diese
Verknüpfung hat die Methode das Potenzial, einerseits der subjektiven Rekon-
struktion und sinnhaften Bedeutungszuschreibung einzelner sozialer Beziehungen
Raum zu geben, zugleich aber auch die Strukturen von Netzwerken als Bedin-
gungen der Lebenslage in die Auswertung zu integrieren. Eine entsprechende
Anwendung erfährt die QSA unter anderem im eigenen – im Jahr 2021 noch lau-
fenden – Promotionsprojekt, in dessen Zentrum die Analyse nachbarschaftlicher
Unterstützung für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung steht. Hierzu
wurden insgesamt 33 Menschen mit Beeinträchtigung zu ihren alltäglichen Bezie-
hungen befragt. Überdies wurden acht weitere Interviews mit Nachbar*innen
ohne Beeinträchtigung geführt, zu denen nach Auskunft der behinderten Men-
schen ein persönlicher Kontakt besteht. Auf Basis des hier vorgestellten Zugangs
können damit neue Erkenntnisse zu den Bedingungen sowie der subjektiven
Bedeutung informeller sozialer Unterstützung innerhalb der sozialen Netzwerke
erwartet werden.

5 Fazit

Es konnte gezeigt werden, dass sich durch die Netzwerkforschung und die
dahinterstehenden theoretischen Begründungslinien und analytischen Instrumente
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mannigfaltige Perspektiven für die Teilhabeforschung ergeben. Der hier fokus-
sierte relational konstruktivistische Ansatz kann dabei als ein Weg gewertet
werden, empirische Forschung im Kontext sozialer Netzwerke behinderter Men-
schen handlungs- und erkenntnistheoretisch zu verorten und zu einem relationalen
Verständnis von Teilhabe beizutragen. Daneben bestehen weitere Bezüge, unter
anderem zur Social-Support-Forschung, wenn Netzwerke in erster Linie in
ihrer Funktion und als Voraussetzung zur Realisierung von Teilhabe gewertet
werden. Wesentliche Erweiterungen im Hinblick auf den aktuellen Forschungs-
stand können darüber hinaus durch die Analyse von Gesamtnetzwerken erwartet
werden, etwa mit Bezug zur Organisationsforschung im Kontext von Bildung
oder der Teilhabe am Arbeitsleben. Diese Anschlüsse und die dahinterstehen-
den theoretischen Begründungslinien darzulegen und zu reflektieren, sollte ein
zentrales Anliegen zukünftiger empirischer Forschung sein, nicht zuletzt, um
die verschiedenen Erkenntnisinteressen sichtbar und Ergebnisse vergleichbar zu
machen.
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Intersektionalität in der
Teilhabeforschung

Markus Dederich

Zusammenfassung

In diesem Beitrag werden zunächst Kerngedanken der Intersektionalitätsfor-
schung zusammenfassend dargestellt und bisher nicht hinreichend geklärte
Fragen benannt. In weiteren Schritten wird das Potenzial der Intersektio-
nalitätsforschung als machtkritisches Instrument der Analyse von sozialen
Ungleichheitslagen für den Kontext Behinderung sowie die Inklusions- und
Teilhabeforschung skizziert und eine Reihe noch ungelöster Probleme heraus-
gestellt.

1 Einleitung

In den frühen 2000er Jahren begann in Forschungszusammenhängen, die sich mit
dem Thema Behinderung befassen, etwa der Heil- und Sonderpädagogik und den
Disability Studies, die zunächst verhalten verlaufende Rezeption des Topos der
Intersektionalität. Inzwischen aber ist er in ihren Diskursen gut etabliert. Dies
gilt insbesondere für die Forschungsbereiche, die sich schwerpunktmäßig mit
Inklusion und Teilhabe befassen. In diesem Kontext wird Intersektionalität fast
durchgängig mit einem Begriffsbündel in Verbindung gebracht, das gegenwärtig
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ein Zentrum erziehungswissenschaftlicher Diskurse bildet: ‚Vielfalt‘, ‚Heteroge-
nität‘, ‚Differenz‘, ‚Diversität‘ und ‚Alterität‘. Wie so häufig muss auch mit Blick
auf diesen Diskurs konstatiert werden, dass die Vielstimmigkeit der sich dieser
Bezeichnungen bedienende Rede nicht zu einer Klärung und terminologischen
Konturierung der Begriffe beiträgt. Auch wenn gelegentlich ein solcher Anschein
entstehen mag, handelt es sich keineswegs um synonyme Begriffe. Jenseits aller
Unterschiede lässt sich jedoch der gemeinsame Nenner ausmachen, dass diese
Termini vor allem im Diskurs der inklusiven Pädagogik fast durchgehend posi-
tiv konnotiert sind, als Chance gesehen und mit dem normativen Desiderat der
uneingeschränkten Teilhabe ausnahmslos aller Schüler*innen an den Regelange-
boten verknüpft werden. Zugleich wird die ihnen zugeschriebene pädagogische
Bedeutsamkeit mit dem Anspruch verknüpft, ihre gesellschaftliche Selektionsrele-
vanz nicht zu reproduzieren (vgl. Emmerich & Hormel, 2016, S. 571). Hierdurch
wird die Realität sozialer Ungleichheitslagen zwar anerkannt, zugleich aber auch
in den Hintergrund gerückt. Hier nun setzt der Rückgriff auf die Intersektio-
nalitätsforschung in erziehungswissenschaftlichen und inklusionspädagogischen
Kontexten an: Das in diesen Feldern schon seit den 1990er Jahren virulente
Problem sozialer Ungleichheitslagen wird in einen anderen Horizont gerückt.
Einerseits wird die Frage nach Ursachen, Wirkzusammenhängen und Folgen
sozialer Ungleichheit neu gestellt, andererseits wird das Interesse auf das Zusam-
menspiel verschiedener Differenzkategorien und deren Zusammenspiel und die
daraus resultierenden Effekte gerichtet (vgl. Walgenbach, 2016, S. 212). Die bis-
lang vorherrschende Tendenz, verschiedene Differenzkategorien eher additiv zu
behandeln, wird unter Rückgriff auf den Topos der Intersektionalität nun zuguns-
ten einer Fokussierung des Zusammenwirkens und der Verflechtung verschiedener
sozialer Differenzkategorien aufgegeben. Dabei wird mit der intersektionalen
Perspektive die Aussicht auf eine Verfeinerung und Ausdifferenzierung von Ana-
lyseoptiken, die sich mit Prozessen benachteiligender sozialer Differenzierung
und deren gesellschaftlicher Produktion befassen, verknüpft.

Nachfolgend sollen die Kerngedanken der Intersektionalitätsforschung sowie
einige offene Fragen skizziert werden. Im Hinblick auf deren Relevanz für die
Teilhabeforschung wird sich als besonderes Problem zeigen, dass das Verhält-
nis von Inklusion und Teilhabe – und entsprechend das von Inklusions- und
Teilhabeforschung – sowohl im Hinblick auf mögliche Schnittstellen als auch
auf Unterschiede bis heute weder begrifflich noch theoretisch und konzeptionell
geklärt ist. Das macht es außerordentlich schwer, die spezifische Bedeutung des
Topos der Intersektionalität für die Teilhabeforschung herauszuarbeiten. Insofern
wird es in den nachfolgenden Überlegungen weniger darum gehen, rückschauend
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eine Bilanz zu intersektionalen Perspektiven in der Teilhabeforschung ziehen,
sondern deren Potenzial herauszuarbeiten.

2 Intersektionalitätsforschung als
Ungleichheitsforschung

Soziale Ungleichheitsverhältnisse werden in den Sozialwissenschaften schon
lange thematisiert und erforscht. Allerdings waren klassische soziologische Fra-
gestellungen ebenso wie später etablierte Forschungszusammenhänge, etwa die
Gender-, Post-Colonial-, Queer- oder Disability-Studies, zumeist auf eine Haupt-
differenz, etwa, das Geschlecht, die Hautfarbe, die soziale Herkunft oder die
sexuelle Präferenz, fokussiert und tendierten dazu, diese unabhängig voneinan-
der zu untersuchen und zu konzeptualisieren. Auch wenn es durchaus bekannt
war, dass es multipel auftretende und miteinander in Wechselwirkung ste-
hende Ungleichheitsverhältnisse gibt, wurde diese Einsicht erst unter dem 1989
von Kimberlé Crenshaw geprägten Begriff der Intersektionalität (vgl. Crens-
haw, 1991) zu einem systematischen und sozialtheoretisch anspruchsvollen
Forschungsprogramm entwickelt. Ganz allgemein formuliert besteht das Spe-
zifische der Intersektionalitätsforschung darin, soziale Ungleichheitsverhältnisse
einerseits im Plural zu denken, diese andererseits aber auch als miteinander
verschränkt zu konzipieren. Demnach können „historisch gewordene Diskriminie-
rungsformen, Machtverhältnisse, Subjektpositionen sowie soziale Ungleichheiten
[…] nicht isoliert voneinander konzeptualisiert werden“ (Walgenbach, 2016,
S. 212). Vielmehr gilt es, sie in ihren „Interdependenzen oder Überkreuzun-
gen (intersections)“ (ebd.) zu untersuchen. Dabei lautet die zentrale Annahme,
dass Menschen anhand von gesellschaftlich-strukturell verankerten mehrdimen-
sionalen Diversifikationsprozessen einen sozialen Status und einen ‚Platz‘ in der
Gesellschaft zugewiesen bekommen. Entlang solcher struktureller Differenzlinien
werden bildungsbezogene, sozioökonomische, rechtliche und andere Möglich-
keitsräume eröffnet oder verschlossen, Ressourcen zugewiesen oder abgesprochen
und Identitäten zugeschrieben. Die Prozesse der Positionierung von Subjekten
in einem gesellschaftlichen Gefüge und die hiermit gekoppelte Produktion von
Ungleichheit folgen aber nicht der Logik eines einzigen, im gegebenen sozialen
und gesellschaftsstrukturellen Kontext relevanten und machtförmigen, Differenz-
kriteriums. Vielmehr können verschiedene Differenzkriterien, die jeweils zu
spezifischen Benachteiligungen führen, zusammenwirken und im Ergebnis zu
Mehrfachbenachteiligungen und -diskriminierungen führen. Dabei ist entschei-
dend, dass sich die verschiedenen kategorial verstandenen Differenzmerkmale zu
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einer mehrdimensionalen Ungleichheitslage verknüpfen. Darüber hinaus sind, wie
Walgenbach (2016) hervorhebt, diese Differenzmerkmale nicht als unabhängig
voneinander zu konzeptionieren. Vielmehr kommt es darauf an, die Interdepen-
denz der Kategorien und ihre in sich heterogene Struktur zu analysieren (ebd.,
S. 214). Genau dies ist das zentrale Thema der Intersektionalitätsforschung.

Seit ihren Anfängen wurde die Intersektionalitätsforschung in unterschiedli-
chen fachlichen Zusammenhängen rezipiert und weiterentwickelt (z. B. in der
Geschlechterforschung, in der soziologischen Ungleichheitsforschung oder der
Politischen Theorie), sodass sich unterschiedliche konzeptionelle Zugänge und
Akzentuierungen herausgebildet haben. Neben der bereits genannten grundle-
genden Charakterisierung gibt es dennoch, folgen wir Jürgen Budde (2013),
eine Reihe weiterer Aspekte, die die verschiedenen Strömungen miteinander
verbinden. Das ist zum einen die Kontextualität der Kategorien. Budde betont,
dass die Intersektionalitätsforschung mit einem relationalen Denken einhergeht,
das es erforderlich macht, die Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen
den Kategorien kontextuell zu bestimmen, also in Bezug auf die jeweils gege-
bene historische und gesellschaftliche Situation sowie die diskursive Einbettung
der Kategorien. Budde bezeichnet diesen „Blick auf flexible und hybride Kon-
stellationen […] als ‚relationale Kontextualität‘“ (ebd., S. 246 f.). Durch eine
solche relationale Kontextualität kann die Theoriebildung einer Präformierung
der erforschten sozialen Wirklichkeit durch den ihr zugrunde gelegten Begriffs-
und Kategorienapparat vorbeugen.

Des Weiteren zielen die Analysen von Ungleichheitslagen nicht einfach dar-
auf ab, „Positionierungsprozesse entlang der Überschneidung sozialer Kategorien
[…] zu dokumentieren“ (ebd., S. 247); vielmehr geht es zugleich auch um „die
Sichtbarmachung der darin eingelassenen Machtverhältnisse“ (ebd.). Insofern ist
Intersektionalitätsforschung grundsätzlich Macht- und Herrschaftsanalytik (vgl.
Meyer, 2017). In diesem Sinn schreibt Walgenbach: „Das Forschungsfeld bzw.
der gemeinsame Gegenstand von Intersektionalität sind […] Macht-, Herrschafts-
und Normierungsverhältnisse, die soziale Strukturen, Praktiken und Identitäten
produzieren“ (ebd. 2012, S. 2). Im Zentrum des Interesses der Intersektionali-
tätsforschung stehen daher vor allem solche Ungleichheiten, die auf Macht- und
Verteilungskämpfe zurückgehen und durch Legitimationsdiskurse gestützt wer-
den (vgl. Budde, 2013, S. 23 f.). Schließlich besteht Budde zufolge Einigkeit
darüber, dass die in der Intersektionalitätsforschung herangezogenen Katego-
rien soziale Konstrukte sind und keine beobachterunabhängigen ontologischen
Realitäten bezeichnen. Als Verweise auf spezifische historisch gewachsene gesell-
schaftliche Verhältnisse sind sie als „Effekte historischer Diskurse“ (Meyer, 2017,
S. 94) zu begreifen.
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In einer zusammenfassenden Passage bündelt Becker-Schmidt die Grundan-
nahmen der Intersektionalitätsforschung wie folgt: Diese geht davon aus, dass
sich die Charakteristika jeder sozialen Ungleichheitslage „aus den spezifischen
sozialhistorischen Kontexten herleiten lassen, in denen sie entstanden ist. Zu die-
sem Kontext gehören die gesellschaftlichen Konflikte, die zu Formen der Über-
und Unterordnung geführt haben“ (Becker-Schmidt, 2007, S. 60). Hierarchische
Verhältnisse zwischen den Geschlechtern, Klassen und gesellschaftlichen Mehr-
und Minderheiten, in denen immer Herrschaftsverhältnisse zum Ausdruck kom-
men, bilden einen die Geschichte durchziehenden roten Faden. Gleichwohl folgt
die Herausbildung solcher Herrschaftsverhältnisse keinem einfachen Schema.
Vielmehr zeigen sich, so Becker-Schmidt, „differente Entwicklungsstränge, Ver-
werfungen und Ungleichzeitigkeiten. Die Diskriminierungskriterien, die charakte-
ristisch für die einzelnen Ungleichheitslagen sind, unterliegen keiner einheitlichen
Logik“ (ebd.). Insofern untersucht die Intersektionalitätsforschung nicht einfach
nur die Auswirkungen der Intersektion verschiedener Differenzkategorien auf das
Individuum. Vielmehr will sie herausarbeiten, „wie sich Rassismus, Sexismus,
Nationalismus, Heteronormativität, Kapitalismus und andere Herrschaftsformen
in Theorie und Praxis ergänzen und verstärken können und wie sie struktu-
rell zusammenhängen“ (Meyer, 2017, S. 14). Dem liegt, wie Meyer ausführt,
die Überlegung zugrunde, dass Rassismus, Sexismus, Nationalismus usw. in
der gesellschaftlichen Praxis niemals in Reinform existieren. Vielmehr sind sie
als Machtformen miteinander verstrickt und produzieren „ein gesellschaftliches
Gewebe, das spezifische Muster von Diskriminierungs- und Marginalisierungs-
effekten aufweist, die sich historisch, geographisch und kulturell auf je eigene
Weise herausbilden“ (ebd., S. 84).

Insofern die Intersektionalitätsforschung Machtanalytik ist, interessiert sie
sich nicht nur für Prozesse der Hervorbringung und Verfestigung von diskri-
minierenden Ungleichheitslagen, sondern versucht auch, die oftmals gleichzeitig
stattfindende Unsichtbarmachung von Diskriminierung aufzudecken (vgl. ebd.,
S. 74 f.). Zumindest diese Spielart der Intersektionalitätsforschung hat eine gesell-
schaftskritische und emanzipatorische Stoßrichtung. In diesem Sinn spricht Meyer
(2017) von der „Entstehung der Intersektionalitätstheorien aus dem Geist der
Kritik“ (ebd., S. 21). Verschiedenen Theorien der Intersektionalität entwickeln
einerseits ein begriffliches und theoretisches Instrumentarium, das die „blin-
den Flecken“ gesellschaftlicher Selbstbeschreibungen und deren Einbettung in
gesellschaftliche Diskurse und Praktiken aufdeckt; andererseits wollen sie „gesell-
schaftliche Machtverhältnisse in emanzipatorischer Absicht überwinden“ (ebd.,
S. 13).
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3 Ungeklärte Fragen

Die im vorangehenden Abschnitt skizzierten Gedanken umreißen das weitgehend
konsensuelle gedankliche Grundgerüst der Intersektionalitätsforschung. Gleich-
wohl gibt es auch eine Reihe von Differenzen und ungeklärten Fragen. So besteht
auch nach drei Jahrzehnten keine Einigkeit über die Anzahl und Bedeutung der
zu berücksichtigenden Kategorien. Im Zentrum der Intersektionalitätsforschung
stehen seit ihren Anfängen die drei Kategorien ‚race‘, ‚class‘, ‚gender‘. Jenseits
dieser Kernkategorien gibt es aber sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber,
ob, und wenn ja, welche weiteren Kategorien zu berücksichtigen sind. Im Rahmen
ihrer Studie zu erziehungswissenschaftlich relevanten Differenzlinien haben Lutz
und Wenning (2001) einen sehr weitgehenden Vorschlag gemacht, der auch in
der Intersektionalitätsforschung aufgegriffen wurde (vgl. Meyer, 2017, S. 136).
Sie unterscheiden dreizehn verschiedene, bipolar und hierarchisch aufgebaute
Heterogenitätsdimensionen, ohne diese Liste als abgeschlossen zu betrachten.
Sie umfasst unter anderem die sexuelle Orientierung, die ethnische Zugehörig-
keit, die Gesundheit und der sozioökonomische Status. Die Anzahl und Auswahl
der Differenzkategorien haben erhebliche Auswirkungen darauf, welche Grup-
pen überhaupt als in einer Ungleichheitslage befindlich wahrgenommen werden.
Ansätze, die sich auf wenige Kategorien beschränken, sehen sich daher dem Vor-
wurf ausgesetzt, spezifische Ausformungen von Ungleichheit auszublenden und
damit „eine eindimensionale oder verzerrte Perspektive auf die Welt durchzuset-
zen, die in der Analyse von Intersektionalität gerade überwunden werden soll“
(Meyer, 2017, S. 127; vgl. Budde, 2013, S. 249). Offene und potenziell unendlich
erweiterbare Listen stehen anderseits vor dem Problem, eine gewisse Beliebig-
keit zu erzeugen, sich durch ein Übermaß an Komplexität forschungsmethodische
Probleme einzuhandeln und unter Umständen auch durch problematische Gleich-
setzungen qualitative Differenzen zwischen unterschiedlichen Ungleichheitslagen
unangemessen einzuebnen.

Andererseits ist zu bedenken: Da die Differenzkategorien als historisch kontin-
gente Konstrukte angesehen werden (vgl. Weinbach, 2014), ist die Entscheidung
über die Aufnahme von Kategorien ebenfalls kontingent. Dies zeigt sich u. a.
darin, dass die gesellschaftliche Situiertheit der Forscher*innen und ihre persön-
lich bedingten Relevanzen Einfluss darauf haben, welche Differenzkategorien für
relevant gehalten werden. Diese Vorentscheidungen aber ziehen weitreichende
theorie- und forschungsstrategische Grundsatzentscheidungen nach sich. Dies
ist nicht als grundsätzliches Problem zu verstehen, durch das diese Art von
Forschung delegitimiert wird, muss aber reflexiv eingeholt werden.
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Ein weiterer strittiger Punkt betrifft die Frage, ob Intersektionalität eine Theo-
rie ist, eine heuristische Metapher, eine Analyseperspektive oder, wie Walgenbach
vorschlägt, ein Paradigma (vgl. Meyer, 2017, S. 122 ff.; vgl. Walgenbach, 2016,
S. 212 ff.).

Darüber hinaus ist noch nicht konsensuell geklärt, auf welcher Analyseebene
bzw. auf welchen Analyseebenen die Intersektionalitätsforschung anzusetzen hat.
Degele und Winker (2009) haben hierzu einen vielbeachteten Ansatz entwickelt,
der es erlauben soll, drei Ebenen zu berücksichtigen (vgl. Walgenbach, 2014,
S. 77 ff.):

• eine Makro- und Mesoebene, auf der gesellschaftliche Strukturen einschließ-
lich Organisationen und Institutionen untersucht werden,

• eine Mikroebene, auf der die Prozesse der Identitätsbildung zentral sind,
• eine quer dazu liegende Repräsentationsebene, die Symbolisierungsprozesse

und -praxen fokussiert.

Auch dieser Vorschlag ist nicht unwidersprochen geblieben. So kritisiert Budde,
dass er die jeweils wirkenden gesellschaftlichen Machtverhältnisse einerseits
addiert, andererseits aber in einer Doppelbewegung „das Abweichende als Abwei-
chendes in seiner Differenz thematisiert und herausgestellt wird, während die im
gleichen Prozess als Norm gesetzte Gruppe de-thematisiert wird“ (ebd., 2013,
S. 251).

Schließlich besteht noch Klärungsbedarf in Hinblick auf die Berücksichti-
gung der sozialtheoretisch durchaus relevanten subjektiven Perspektive. So kann
die Ausblendung der Perspektive der Subjekte zu „stereotypisierenden Konstruk-
tionen spezifischer Gruppen“ führen, „die in Anbetracht spezifischer Differenz-
konfigurationen in ihren Lebenslagen und Lebensweisen als homogen gedacht
werden“ (Thielen, 2011, o. S.). Die Berücksichtigung der subjektiven Perspek-
tive ist der Einsicht geschuldet, dass die theoriebasierte Feststellung objektiver
Ungleichheitslagen nichts darüber aussagen kann, wie die betroffenen Menschen
ihre soziale Situation erleben und deuten. Allerdings hat die Hinzunahme der
subjektiven Perspektive die theoretisch und forschungsmethodisch gravierende
Konsequenz, die – ohnehin schwierige und problembeladene – Attribuierung von
Ungleichheitslagen und deren Erklärung erheblich zu erschweren.
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4 Intersektionalität und das Problem der Kategorien

Im vorangehenden Abschnitt hat sich gezeigt, dass das Problem der Kategorien
im Zentrum der Intersektionalitätsforschung steht. In Anschluss an Meyer (2017)
besteht ein zentrales Merkmal der Intersektionalitätsforschung in der kategorialen
Rahmung sowohl ihres Analysegegenstandes als auch ihres eigenen analyti-
schen Instrumentariums (vgl. ebd., S. 94). Indem sie die empirische Vielfalt
nach bestimmten Aspekten vereinheitlichend bündeln, sind Kategorien grundsätz-
lich abstrahierend und verallgemeinernd. Hieraus resultiert auch ihre zumindest
latente Macht- und Gewaltförmigkeit. Zugleich aber greift die macht- und gewalt-
kritische Beurteilung von sozialen Differenzkategorien zu kurz, weil sie häufig
auch soziale Identitäten markieren. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, deren
Funktionen und Effekte sorgfältig zu reflektieren.

Ein seit den Anfängen der Intersektionalitätsforschung diskutiertes Problem
betrifft die Frage, wie die unterschiedlichen Kategorien zueinander in Beziehung
zu setzen sind: Ist von einer vorgängigen Unterscheidbarkeit einzelner Kate-
gorien auszugehen, die sich dann überkreuzen, in Wechselwirkung miteinander
treten und sich neu konfigurieren? Oder treten die kategorialen Differenzierungen
nicht immer schon gemeinsam und miteinander verwoben auf, weil Menschen
stets zugleich vergeschlechtlicht sind, einen sozio-kulturellen Status zugewiesen
bekommen und einen spezifischen sozioökonomischen Hintergrund haben?

Im Ausgang solcher und weiterer Fragen unterscheidet McCall (2005) in
ihrem bekannten Aufsatz idealtypisch drei verschiedene Positionen zum Umgang
mit Kategorien, nämlich interkategoriale, intrakategoriale und antikategoriale
Ansätze. Interkategoriale Ansätze sind empirisch ausgerichtet und untersuchen
die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Differenzkategorien und arbeiten
konkrete intersektionale Ungleichheitsstrukturen heraus. Intrakategoriale fokus-
sieren Differenzen innerhalb einer Kategorie. Sie erhöhen die Binnenkomplexität
kategorialer Entitäten und wirken so den vereinheitlichenden und homogenisie-
renden Effekten von Kategorien entgegen. Antikategoriale Ansätze schließlich
begreifen Kategorien als herrschaftsförmige, normalisierend und reifizierend
wirkende Konstrukte und zielen darauf ab, diese zu dekonstruieren und zu
verflüssigen.

Vor dem Hintergrund dieser Systematisierung soll kurz auf ein grundsätzli-
ches Problem hingewiesen werden. Nach Winker und Degele können sich die
Kategorien „wechselseitig verstärken, abschwächen oder auch verändern“ (Win-
ker & Degele, 2009, S. 10). Von wechselseitiger Verstärkung oder Abschwächung
zu reden bedeutet, dass die Kategorien selbst gleichsam unangetastet bleiben.
Anders verhält es sich, wenn sich die Kategorien aufgrund ihrer Intersektionen
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verändern. Ein in der Literatur immer wieder auftauchendes – und auch in diesem
Beitrag bereits mehrfach verwendetes – Bild für diese Veränderung ist das der
„Verflüssigung“. Dabei ist jedoch nicht immer klar, ob die Kategorien trotz der
Verflüssigung ihre Spezifität behalten (was allerdings nicht mit dem Bild der Ver-
flüssigung vereinbar ist) oder ob sich ihr semantischer und begrifflicher Gehalt
verändert. Diese Lesart hat den Vorzug, dass statisch konzipierte Differenzkatego-
rien aufgeweicht oder dekonstruiert werden und die Annahme unterlaufen, ihnen
lägen fixe Entitäten zugrunde. Darüber hinaus beugt diese Lesart der Gefahr
vor, homogene Kollektive entlang einer Differenzkategorie zu konstruieren.
Andererseits muss konstatiert werden: Da solche verflüssigenden Prozesse der
Wechselwirkung zu einer „intersektionalen Anreicherung“ der einzelnen Katego-
rien führen, hat dies die Folge, dass sie mehr und anderes bedeuten als vorher.
Anders gesagt: Die Verflüssigung der Kategorien kann nicht nur zu der erwünsch-
ten „Dekonstruktion“ von Kategorien führen, sondern zugleich auch – als quasi
paradoxem Effekt – zu einem Verlust an analytischer Klarheit. Hieran anschlie-
ßend käme es aufgrund der möglichen Konstellationen von Wechselwirkung
zwischen einzelnen Kategorien (die beispielsweise induktiv aus einem spezifi-
schen Forschungskontext zu gewinnen wären) zu einer drastischen Zunahme von
neuen Kategorien, die die Aufgabe hätten, die jeweiligen Konstellationen und
Wechselwirkungen terminologisch abzubilden. Sofern also die Analyse nicht nur
klare und distinkte Begriffe voraussetzt, sondern auch zu begrifflich abgrenz-
baren Befunden kommen soll, dürfte sich die Intersektionalitätsforschung nicht
mit einer bloßen Verflüssigung zufriedengeben, sondern müsste auf eine quanti-
tative Ausdifferenzierung sowie kontextabhängige qualitative Spezifizierung des
Systems von Differenzkategorien hinarbeiten. Der Preis für diese Ausdifferen-
zierung und Spezifizierung wäre allerdings eine forschungsmethodisch extrem
schwer handhabbare Komplexitätssteigerung.

Die Strategie der Verflüssigung und Auflösung von Kategorien birgt noch
ein weiteres, bereits weiter oben benanntes Problem: die Infragestellung auch
solcher Kategorien, die für die unter sie subsumierten Personen entweder iden-
titätsstiftend sind oder als politisch notwendig betrachtet werden, um auf die
Diskriminierung bestimmter Gruppen hinzuweisen und auf den Abbau ent-
sprechender Ungleichheitslagen hinzuwirken. Pointiert formuliert: Selbst, wenn
man ihre radikale Kritik an kontingenten Kategorien teilt, bergen insbesondere
antikategoriale Ansätze die Gefahr, ihre analytische Schärfe und damit ihr Kri-
tikpotenzial einzubüßen. Denn die Verständigung über veränderungsbedürftige
Diskriminierungen und soziale Ungleichheitslagen kommt nicht ohne ein mög-
lichst präzises Begriffsinstrumentarium aus, und zwar unabhängig davon, ob diese
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vorab festgelegt oder induktiv herausgearbeitet werden. Das bedeutet aber, dass
auch antikategoriale Ansätze letztlich nicht ohne Kategorien auskommen.

5 Behinderung und Intersektionalität

Bisher spielt die Analysekategorie „Behinderung“ bzw. dis/ability in den Arbeiten
zur Intersektionalität aus der Soziologie oder den gender studies bestenfalls eine
untergeordnete Rolle (vgl. Naples et al., 2019). Demgegenüber ist die Intersek-
tionalität in den Disability Studies ein gut etablierter Topos (vgl. Goodley, 2014,
S. 35–49). Bereits vor der Etablierung der Intersektionalitätsforschung unter die-
sem Begriff hat es jedoch schon verschiedene Versuche gegeben, auf das Problem
von Mehrfachbenachteiligungen und -diskriminierungen im Kontext von Behin-
derung aufmerksam zu machen (vgl. Ewinkel et al., 1985). Tatsächlich gibt es
eine Reihe von Befunden, die eine intersektionale Perspektive im Kontext von
Behinderung plausibel machen.

1. Es gibt eine auffällige Ungleichverteilung des Geschlechts von Kindern und
Jugendlichen, die eine Förderschule besuchen. Im Schuljahr 2019/20 waren
es 212.013 Jungen und 113.205 Mädchen (Statista, 2021). Besonders ausge-
prägt ist die Ungleichverteilung in Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt
emotional-soziale Entwicklung (2013: 31.704 Jungen, 5.510 Mädchen: vgl.
BMAS, 2013). Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine einseitige Fokus-
sierung auf das Geschlecht in diesem Zusammenhang ausblendet, dass bei
Kindern und Jugendlichen, die diesem Förderschwerpunkt zugewiesen wer-
den, eine Kumulation beeinträchtigender Lebensbedingungen vorliegt (vgl.
Prengel, 2008). So zeigen beispielsweise Studien zu Hyperaktivitäts- und
Aufmerksamkeitsstörungen, dass nicht Jungen im Allgemeinen in signifikant
höherem Maße betroffen sind, sondern Jungen, die einen alleinerziehenden
Elternteil mit niedriger beruflicher Qualifikation haben und deren Familie als
‚arm‘ eingestuft werden (vgl. Nagy, 2019, S. 42).

2. Obwohl Mädchen bzw. junge Frauen mit Behinderungen durchschnittlich
bessere Bildungsabschlüsse erreichen als Jungen bzw. junge Männer mit
Behinderung, werden sie nach der Schulzeit in höherem Maße benachteiligt
als männliche Vergleichsgruppen. Das zeigt beispielsweise die Beteiligung an
der Erwerbsarbeit. Lag die diesbezügliche Quote bei Menschen ohne Beein-
trächtigungen (dies ist der Begriff, der im Bericht verwendet wird) im Jahr
2017 bei 81 %, lag sie bei Menschen mit Beeinträchtigungen bei 53 % (vgl.
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2021, S. 226). Von den Män-
nern mit Beeinträchtigungen waren 56 % erwerbstbeteiligt, von den Frauen
hingegen nur 50 % (vgl. ebd., S. 228). Umgekehrt liegt der Anteil von Nich-
terwerbspersonen bei den Männern mit Beeinträchtigung bei 40 % (Männer
ohne Beeinträchtigungen: 11 %), bei Frauen mit Beeinträchtigungen hingegen
bei 47 % (Frauen ohne Beeinträchtigungen: 20 %). Wie der Bericht konstatiert,
weisen Frauen mit Beeinträchtigungen „auch in weiteren Bereichen Nachteile
auf, beispielsweise befinden sie sich häufiger in atypischen Beschäftigungsver-
hältnissen“ (ebd., S. 304). Insgesamt gelingt es Frauen mit Beeinträchtigungen
seltener, „ihren Lebensunterhalt überwiegend aus dem eigenen Einkommen zu
bestreiten“ (ebd.).

3. In der Sonderpädagogik ist der Zusammenhang von sozialer Herkunft (‚class‘),
Bildungs(miss-)erfolgen und Beeinträchtigungen des Lernens schon ebenso
lange bekannt, wie der daraus abgeleitete Befund, die Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt Lernen sei eine ‚Schule für Arme‘ (vgl. van Essen, 2013;
Ellinger & Kleinhenz, 2021). Die empirische Bildungsforschung konnte auch
zeigen, dass der Anteil insbesondere von männlichen Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund in den Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Lernen
und emotional-soziale Entwicklung auffällig hoch ist. Zumindest unter päd-
agogischen Praktiker*innen ist seit vielen Jahren bekannt, dass Kinder mit
einer Behinderung aus Familien mit Migrationshintergrund häufig durch mehr-
fache und miteinander in Wechselwirkung stehende Problemlagen belastet sind
(vgl. Westphal & Wansing, 2019).

Dies sind nur drei Beispiele für intersektionale Mehrfachbenachteiligungen im
Kontext von Behinderung– es ließen sich zahlreiche andere hinzufügen. Ungeach-
tet dessen wird die Mehrdimensionalität der Entstehung von benachteiligenden
bzw. behindernden Ungleichheitslagen bislang in vielen soziologischen, päd-
agogischen und rehabilitationswissenschaftlichen Studien kaum berücksichtigt.
Zu den ersten Versuchen, die Differenzkategorie Behinderung ausdrücklich in
intersektionaler Perspektive zu untersuchen, gehören einige Veröffentlichun-
gen von Ulrike Schildmann zum Verhältnis von Behinderung und Geschlecht
bzw. Behinderung, Geschlecht und Alter (vgl. Schildmann, 2006, 2011; Schild-
mann & Schramme, 2017). Diese Studien machen ersichtlich, dass Menschen mit
Behinderungen weder geschlechts- noch alterslos sind, unterschiedliche soziale
Herkünfte und Bildungsgeschichten haben, in unterschiedlichem Maß über finan-
zielle Ressourcen für die Bewältigung und Gestaltung ihres Lebens verfügen
und sich in ihren Lebenswelten mit sehr unterschiedlichen Barrieren konfron-
tiert sehen. Anhand dieser und weiterer intersektionaler Studien lässt sich zeigen,
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dass die Intersektionalitätsforschung im Kontext von Behinderung eine doppelte
Chance bietet: Zum einen können bisher weitgehend isoliert wahrgenommene und
bearbeitete Probleme theoretisch und forschungsmethodisch neu gerahmt werden;
zum anderen eröffnet sie, je nach Lesart, die Möglichkeit, die Kategorie ‚Behin-
derung‘ selbst einer Kritik zu unterziehen und sie von ihrem individualisierenden
und essenzialisierenden Ballast zu befreien. Gleichwohl steht der Diskurs über die
Frage, ob Behinderung eine relevante und eigenständige Kategorie für die Inter-
sektionalitätsforschung darstellt, noch am Anfang (vgl. Baldin, 2014; Wansing,
2014).

Zum Status der Kategorie ‚Behinderung‘ in der Intersektionalitätsforschung
ist anzumerken, dass ein relationales Verständnis von Behinderung unabdingbare
Voraussetzung für ihre Anschlussfähigkeit ist. Demnach ist Behinderung keine
Bezeichnung für spezifische Störungen oder Beeinträchtigungen des Individu-
ums, sondern ein von spezifischen historischen und gesellschaftlichen Strukturen,
Wissensregimes und sozialen Praktiken abhängiger Sachverhalt (vgl. Dederich,
2009). Erst im Rahmen eines relationalen Behinderungsbegriffs wird ersicht-
lich, „dass Behinderung ohne den Einbezug von Ungleichheitsdimensionen wie
Migration, soziales Milieu oder Geschlecht nicht adäquat erfasst werden kann“
(Walgenbach, 2016, S. 214).

Nun gibt es trotz der Anschlussfähigkeit des Behinderungsdiskurses an die
Intersektionalitätsforschung auch eine Reihe von Problemen und ungeklärten
Fragen, die nachfolgend kurz skizziert werden sollen:

1. Zunächst ist zu konstatieren, dass die Kategorie ‚Behinderung‘ nicht ohne
weiteres der klassischen Trias ‚race‘, ‚class‘ und ‚gender‘ hinzugefügt werden
kann, weil sie quer zu diesen liegt. So lässt sich anhand des Versuchs von Lutz
und Wenning (2001), verschiedene Differenzlinien zu systematisieren, zei-
gen, dass Behinderung sowohl als körperbezogene Differenz (z. B. Geschlecht
und Gesundheit) kategorisiert als auch, wie oben gezeigt, den ökonomischen
(z. B. Armut) Differenzkategorien zugeordnet werden kann (vgl. Lindmeier,
2013, S. 120). Und so verwundert es nicht, dass divergierende Auffassungen
darüber bestehen, „welche Differenzkategorien und -linien sich mit Behinde-
rung ‚dynamisch überkreuzen‘“ (ebd.). Eine andere theoretische Option ist, die
Kategorie ‚Behinderung‘ (gemeinsam mit der Kategorie ‚Alter‘) einer überge-
ordneten Kategorie ‚Körper‘ zuzuschlagen. In diese Richtung tendiert Anne
Waldschmidt (2010). Sie zeigt, dass „die Differenzierungskategorie (Nicht-)
Behinderung“ (ebd., S. 38) eine wichtige Dimension der Kategorie Körper
darstellt. Diesen fasst sie als „das entscheidende Machtfeld […], auf dem die
Kämpfe um soziale Teilhabe ausgetragen werden“ (ebd.). Gegen diese Position
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spricht allerdings folgende Überlegung: Der Begriff ‚Behinderung‘ ist eine
abstrakte Generalisierung, die im Hinblick auf die Einschränkung von Teilhabe
höchst verschiedenartige Phänomene zusammenfasst, etwa Störungen aus dem
Autismusspektrum, sozial-emotionale Entwicklungsauffälligkeiten, kognitive
Beeinträchtigungen, Beeinträchtigungen des Sehens und Hörens, Sprachstö-
rungen oder Zerebralparesen. Einerseits nivelliert die Zusammenfassung dieser
Vielfalt in der zwangsläufig homogenisierenden Kategorie ‚Behinderung‘ rele-
vante intrakategoriale Differenzen, die jedoch zwingend berücksichtigt werden
müssen. Andererseits zeigen diese intrakategorialen Differenzen, dass eine ein-
fache Subsumierung von Behinderung unter die Kategorie ‚Körper‘ höchst
problematisch ist: Nicht alle Beeinträchtigungen, die im Sinne des sozialen
Modells zu Behinderungen werden können, sind einzig oder primär körperli-
cher Art. Wird die Kategorie „Körper“ in eine Reihe mit ‚class‘, ‚race‘ und
‚gender‘ gestellt, wird ein Registerwechsel vorgenommen, der zu begriffslo-
gischen Inkonsistenzen führt, weil der Körper eher eine Querschnittskategorie
ist (vgl. Schildmann, 2017, S. 193).

2. Eine weitere Herausforderung für die Intersektionalitätsforschung im Kon-
text von Behinderung sind interkategoriale Differenzen. Das zeigt Schildmann
(2011) am Beispiel der Kategorien Geschlecht, Alter und Behinderung auf.
Dabei macht sie deutlich, dass die Untersuchung von Wechselwirkungspro-
zessen mit anderen Differenzkategorien die jeweiligen Spezifika der Diffe-
renzkategorien berücksichtigen muss. So teilt die traditionell binär gedachte
Kategorie Geschlecht die Gesellschaft in zwei etwa gleich große Gruppen ein.
Demgegenüber wird die Kategorie Alter in mindestens drei, manchmal auch
mehr Gruppen aufgeteilt, die in sich differenziert sein können, was aber wie-
derum von der jeweiligen Gesellschaft und Kultur abhängt. In Bezug auf die
Kategorie Behinderung führt der 3. Teilhabebericht (2021) für das Jahr 2017
7,8 Mio. Menschen mit einer sozialrechtlich anerkannten Schwerbehinderung
(Grad der Behinderung ab 50) auf. Hinzu kommen etwa 2,75 Mio. Menschen
mit einer anerkannten Behinderung (Grad der Behinderung unter 50) sowie
2,53 Mio. chronisch kranke Menschen ohne anerkannte Behinderung. Das sind
in der Summe über 13 Mio. Menschen bzw. etwa 15 % der Bevölkerung (vgl.
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2021, S. 25 f.).

Diese Schwierigkeiten machen intersektionale Untersuchungen im Kontext von
Behinderung nicht obsolet. Sie zeigen aber, dass solche Untersuchungen begriff-
lich und theoretisch sorgfältig fundiert und fortlaufend kritisch reflektiert werden
müssen. Auch im Kontext der Intersektionalitätsforschung besteht die Gefahr,
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Behinderung als homogene und monolithische Kategorie zu verwenden und
dadurch der Verdinglichung wieder in die Hände zu spielen.

6 Intersektionalität und Teilhabe

Wie eingangs bereits erwähnt wurde, ist bis heute das Verhältnis von Inklusion
und Teilhabe weder begrifflich noch theoretisch geklärt. Dies zeigt sich deut-
lich im 3. Teilhabebericht der Bundesregierung (2021), in dem beide Begriffe
mehr oder weniger synonym verwendet werden. Sofern es einen klar benennbaren
Unterschied gibt, ist dieser in erster Linie an den beforschten Institutionen bzw.
gesellschaftlichen Subsystemen festzumachen. Demnach fokussiert die Inklu-
sionsforschung das Bildungssystem, während die Teilhabeforschung eher auf
Themen wie Gesundheit, Ausbildung, Erwerbsarbeit, materielle Lebenssituation,
alltägliche Lebensführung, Freizeit, Kultur usw. bezogen ist. Allerdings ist diese
Differenzierung ihrerseits eher behelfsmäßig und nicht konsistent; beispielsweise
gibt es in der Sozialen Arbeit Schriften, die sich an der Idee der Inklusion orien-
tieren (vgl. Balz et al., 2012). Da ein Differenzierungsversuch den Rahmen dieses
Beitrags sprengen würde, soll nachfolgend auf Literatur aus beiden Kontexten
zurückgegriffen werden. Weil aber die Bezüge zur Intersektionalität in der Inklu-
sionsforschung (vgl. Budde et al., 2020; Schildmann & Schramme, 2020) bereits
deutlich konturierter herausgearbeitet wurden als in der Teilhabeforschung, wird
nachfolgend hauptsächlich auf erstere Bezug genommen.

Auch wenn es vereinzelt Einzelstudien und Sammelbände gibt, die sich
theoretisch oder empirisch mit spezifischen Problemstellungen befassen, die inter-
sektional gerahmt werden (z. B. De Terra, 2018; Westphal & Wansing, 2019),
muss insgesamt festgestellt werden, dass es bis heute in beiden Kontexten zwar
ein grundsätzliches Verständnis für die Relevanz intersektionaler Forschung gibt,
empirische Studien jedoch eher die Ausnahme bilden.

Eine bereits erwähnte Schnittstelle ist die in den 1990er Jahren einsetzende
Thematisierung von Heterogenität, Differenz, Vielfalt usw. in inklusionspäd-
agogischen Kontexten (vgl. Emmerich & Hormel, 2016). Affinitäten zwischen
Inklusionsforschung bzw. inklusiver Pädagogik und Intersektionalität zeigen sich
vor allem dort, wo Inklusionsforscher*innen eine de- bzw. antikategoriale Posi-
tion einnehmen, d. h. kategorial verfasste, institutionell-organisatorische und
disziplinäre Differenzsetzungen wegen ihrer diskriminierenden und benachteili-
genden Effekte ablehnen. Darüber hinaus besteht eine normative, zugleich ethisch
und politisch rekonstruierbare Affinität zwischen Teilen der Intersektionalitäts-
und der Inklusionsforschung. In beiden Forschungszusammenhängen wird über
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die Analyse und Rekonstruktion von Ungleichheitslagen und daraus resultierender
Benachteiligungssachverhalte hinausgehend das Ziel verfolgt, jegliche diskri-
minierende soziale Strukturen – und damit Rassismus, Sexismus, Ableismus,
Homophobie usw., zu überwinden (vgl. Meyer 2017; Bittlingmayer & Sahrai,
2016). Letztlich geht es jeweils in normativer Hinsicht darum, sozial-strukturell
bedingte Ausschlüsse zu vermeiden, Barrieren aller Art abzubauen und allen
Menschen den Zugang zu den regulären gesellschaftlichen Institutionen sowie
die Teilhabe an ihren wichtigen Gütern und Errungenschaften zu ermöglichen.
Diese Kongruenz existiert jedoch nur, sofern die inklusive Pädagogik sich nicht
darauf beschränkt, für eine Wertschätzung und Anerkennung von Heterogeni-
tät, Differenz und Vielfalt zu plädieren, sondern bereit ist, sich mit Prozessen
der gesellschaftlichen Herstellung von Ungleichheit zu befassen und gleichzeitig
zu reflektieren, inwieweit und auf welche Weise die Pädagogik selbst in diese
Prozesse verwickelt ist.

Neben der soeben skizzierten Affinität gibt es aber auch einen gewichtigen
Unterschied zumindest zwischen der antikategorial ausgerichteten Inklusionsfor-
schung bzw. inklusiven Pädagogik und der Intersektionalitätsforschung. Sofern
sich die Inklusionsforschung kritisch mit Prozessen der gesellschaftlichen Her-
stellung ungerechtfertigter und Benachteiligungen erzeugender Ungleichheiten
befasst, bleibt sie zwingend darauf angewiesen, genau jene Kategorien zu verwen-
den, die sie eigentlich ablehnt. Denn die Analyse und Kritik von Ungleichheits-
lagen, Marginalisierungsprozessen und Benachteiligungen sowie die Ableitung
sowohl pädagogischer als auch politischer Schlussfolgerungen ist zwingend auf
Kategorien angewiesen, anhand derer akzentuiert werden kann, welche Gruppen
aufgrund welcher ihnen zugeschriebener Merkmale durch wen und mit welchen
Folgen benachteiligend und diskriminierend behandelt werden und eine inferiore
Position zugewiesen bekommen. Bis heute ist es nicht gelungen, einen überzeu-
genden Vorschlag für den Umgang mit diesem Dilemma, geschweige denn für
dessen Auflösung vorzulegen (vgl. Dederich, 2015).

Hier sei die Bemerkung angefügt, dass sich die Situation in den Disabi-
lity Studies anders darstellt. Trotz aller Kritik an der Kategorie ‚Behinderung‘
gibt es zahlreiche Stimmen, die aus unterschiedlichen Gründen dafür plädieren,
die Kategorie nicht fallen zu lassen (vgl. Goodley, 2014, S. 167 f.). Viel-
mehr geht es seit den Anfängen der Disability Studies darum, die Kategorie
zu entindividualisieren und zu entpathologisieren und sie stattdessen konsequent
relational, d. h. als historisch kontingente, gesellschaftliche und politische Kate-
gorie zu begreifen, die unter Umständen auch eine identitätsbezogene Relevanz
hat. Im Gegensatz zur antikategorialen Inklusionspädagogik verfügen die Inter-
sektionalitätsforschung und die Disability Studies über die Möglichkeit, das
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Dilemma der Verwendung von Kategorien zwar nicht aufzuheben, aber theo-
retisch und reflexiv zu berücksichtigen, indem eine spannungsreiche doppelte
Perspektive eingenommen wird: Dort, wo es notwendig ist, werden Katego-
rien verwendet; zugleich werden diese kategorienkritisch reflektiert. Dies bedingt
einen nicht abschließbaren Prozess des Oszillierens zwischen der Verwendung
komplexitätsreduzierender und begriffliche Eindeutigkeit schaffender kategorialer
Bezeichnungen (die für deskriptive oder analytische Zwecke unverzichtbar sind)
und einer entweder komplexitätssteigernden Verflüssigung oder dekonstruktiven
Kritik der Kategorien.

Budde und Hummrich (2014) nennen einen solchen Zugang „reflexive
Inklusion“, die als interdisziplinäre Aufgabe aller mit der Inklusion befass-
ten Disziplinen und Professionen konzipiert wird und einer doppelten Optik
folgt: sie zielt „sowohl auf das Wahrnehmen und Ernstnehmen von Differen-
zen und die Sichtbarmachung von darin eingeschriebener Benachteiligung, als
auch auf den Verzicht auf Festschreibung und Verlängerung impliziter Nor-
men durch deren Dekonstruktion“ (ebd., o.S.). Die Etablierung eines solchen
Blicks auf die Inklusion würde aber eine Reihe von Veränderungen erforder-
lich machen. Erstens müsste daraufhin gewirkt werden, „dass überall dort keine
Unterschiede gemacht werden und Ungleichheitskategorien dekonstruiert werden,
wo dies möglich ist, damit der universalistische Geltungsanspruch von Schule
und Bildung umgesetzt wird. Da dies ein Anspruch ist, der pädagogisches Han-
deln an seine Grenzen bringt, bedarf es zweitens der systematischen Fallarbeit,
in welcher die exkludierenden Aspekte von Schule und Unterricht, bzw. von
pädagogischem Handeln insgesamt, reflexiv zugänglich werden. Drittens ist ein
spezifisches Wissen um pädagogische Diagnostik und die Bedeutungen von sozia-
len Ungleichheitskategorien wie Behinderungen, Gender, Ethnizität, Milieu usw.
notwendig“ (ebd.).

Für diesen Prozess ist ein hohes Maß an machtkritischer Reflexivität erfor-
derlich. Es muss im Bewusstsein der Forschenden bleiben, dass die Begriffe, die
zur Untersuchung sozialer Wirklichkeiten herangezogen werden, keine ‚ontolo-
gischen‘ Entitäten bezeichnen, sondern an die Erfahrungswirklichkeit angelegte
Kategorien sind, die trotz ihres ‚Konstruktionscharakters‘ zu einer bestimmten
Zeit und innerhalb eines bestimmten Kontextes eine gewisse Geltung beanspru-
chen können, ohne deshalb außerhalb der Kritik zu stehen. Reflexivität bedeutet
den Fokus darauf zu legen, wie Unterscheidungen hervorgebracht werden und
welche machtförmigen epistemischen und sozialen Effekte sie produzieren.
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7 Schlussbemerkung

Die Intersektionalitätsforschung hat trotz aller Anschlussprobleme (vgl. Budde,
2013) auch für die Inklusions- und Teilhabeforschung ein großes Potenzial, das
allerdings bisher bestenfalls ansatzweise ausgeschöpft worden ist. Sie eröffnet
beispielsweise die Möglichkeit, Untersuchungen im Schnittfeld von interkulturel-
ler Forschung, Gender Studies, der Rehabilitation bei chronischen Krankheiten
und der Armutsforschung im Hinblick auf das Auftreten spezifischer prekärer
Lebenslagen und reduzierter Teilhabechancen, die zu einem Leben am Rand
der Gesellschaft zwingen, zu analysieren. Dabei stärkt die Intersektionalitäts-
forschung nicht nur das Bewusstsein für die Komplexität, Vielgestaltigkeit und
Kontingenz von Differenz, sondern hat auch das Potenzial, im Rahmen einer
machtkritischen Fundierung Diskriminierungsverhältnisse, in die die Teilhabefor-
schung ebenso verstrickt ist wie das System der Hilfen, aufzudecken und einen
Beitrag zu deren Abbau zu leisten. Sie kann sich als weiterführender methodi-
scher und theoretischer Zugang erweisen, ungerechtfertigte Ungleichheitsverhält-
nisse analytisch zu durchdringen und im Raum des Politischen gruppenspezifische
Probleme, etwa die ungerechte Verteilung von Ressourcen oder Partizipations-
chancen, zu identifizieren. Eine solche analytische Klarheit ist, pädagogisch
gesehen, Voraussetzung dafür, individuell passgenaue Unterstützungsangebote zu
entwickeln und entsprechende Ressourcen bereitzustellen bzw. sich für deren
Bereitstellung einzusetzen. Im Raum des Politischen kann die Intersektionalitäts-
forschung vertiefende Erkenntnisse über gesellschaftliche Ungleichheitsstrukturen
gewinnen und diese für eine Politik der Antidiskriminierung fruchtbar machen.
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Das Konzept zur Messung von
Behinderung in der
„Repräsentativbefragung zur Teilhabe
von Menschen mit Behinderungen“

Jacob Steinwede, Markus Schäfers und Helmut Schröder

Zusammenfassung

Die Aufgabe der deutschen Teilhabebefragung besteht darin, die Teilhabemög-
lichkeiten und -grenzen von Menschen mit Behinderungen in Deutschland zu
untersuchen. Die Teilhabebefragung stellt dazu einen empirisch-analytischen
Ansatz und eine darauf basierende vergleichende Untersuchungsperspektive
vor. Beeinträchtigungen und deren Zusammenwirken mit Umweltaspekten
werden im Rahmen der Teilhabebefragung von den befragten Personen selbst
eingeschätzt. Dadurch entsteht eine substanziell neue Datenlage für eine
wissensbasierte Politik im Zeichen von Teilhabe und Inklusion.

1 Einleitung

Die „Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“,
kurz „Teilhabebefragung“, ist die bislang größte empirische Erhebung ihrer Art
in Deutschland. Auf breiter Erhebungsbasis soll die Studie die Lebenslagen von
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Menschen mit Behinderungen abbilden. Teilhabe fördernde sowie Teilhabe hem-
mende Faktoren sollen identifiziert werden. Die empirische Bearbeitung dieser
Aufgaben macht es erforderlich, begriffliche und methodische Entscheidungen
von einiger Reichweite zu treffen. Der vorliegende Beitrag hebt einen in die-
sem Zusammenhang wichtigen Aspekt hervor: die analytische Konzeption und
empirische Messung von Behinderung.

Die Frage, was unter Behinderung zu verstehen ist und wie sie im Rahmen
einer Befragungsstudie erfasst werden kann, ist für die Teilhabeforschung eine
fundamentale, zugleich komplexe Frage. In einem modernen Behinderungsver-
ständnis ist Teilhabe integraler Bestandteil des Behinderungsbegriffs, sodass die
Frage nach der Operationalisierung von Behinderung immer auch die Frage nach
dem Teilhabeverständnis einschließt (Bartelheimer et al., 2020). Beide Begriffe
haben neben der wissenschaftlichen Bedeutung auch eine politische bzw. sozi-
alrechtliche Entstehungsgeschichte und Verwendung. Diese sind dynamisch mit
den vielschichtigen wissenschaftlichen Debatten um den Behinderungsbegriff
verwoben (ebd.). Insofern kann die Teilhabebefragung weder auf eine feste kon-
zeptionelle Basis noch auf eine in der empirischen Sozialforschung etablierte
Vorgehensweise für die Messung von Behinderung zurückgreifen.

Vor diesem Hintergrund verfolgt unser Beitrag die Absicht, den analytisch-
konzeptionellen Rahmen der deutschen Teilhabebefragung zu erläutern. Wir
wollen drei Fragen beantworten: Welche begrifflich-operationalen Entscheidun-
gen sind notwendig, um Behinderung empirisch zu messen? An welchen Kriterien
hat sich die deutsche Teilhabebefragung dabei orientiert? Worin sehen wir den
Erkenntnisgewinn, der sich aus dieser Forschungsperspektive ergibt?

2 Bedarf für eine Teilhabebefragung

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist 2009 in Deutschland in
Kraft getreten. Mit der Anwendungs- und Umsetzungsverpflichtung der Kon-
vention (Groskreutz & Hlava, 2017, S. 529 f.) hat sich die Bundesrepublik
Deutschland auch „zur Sammlung geeigneter Informationen, einschließlich statis-
tischer Angaben und Forschungsdaten“ (Art. 31 UN-BRK) verpflichtet, auf deren
Grundlage die Lebenslagen und Probleme der Lebensführung von Menschen mit
Behinderungen beurteilt sowie politische Konzepte zur Umsetzung der UN-BRK
entwickelt werden können.

Die bis zu diesem Zeitpunkt erstellten sog. Behindertenberichte der Bundes-
regierung (zuerst 1984, zuletzt 2009) konnten diesem Anspruch nicht gerecht
werden (Hirschberg, 2012). Sie beschränkten sich darauf, die Rechte von und
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Leistungen für Menschen mit Behinderungen zu beschreiben sowie die in der
jeweiligen Legislaturperiode ergriffenen Maßnahmen und Aktivitäten darzustellen
(BMAS, 2013, S. 9). Im Gegensatz zu anderen Sozialberichten, die auf wis-
senschaftlichen Analysen und Expertisen beruhen (wie etwa dem Armuts- und
Reichtumsbericht oder dem Kinder- und Jugendbericht), war es üblich, dass das
zuständige Fachministerium (zuletzt das BMAS) den Bericht im Alleingang ver-
fasst – ohne Mitwirkung einer unabhängigen wissenschaftlichen Institution. Dabei
griff es vor allem auf die Schwerbehindertenstatistik, ferner auf andere amtliche
Daten zurück. Diese sind jedoch nicht geeignet dazu, ein differenziertes Bild
von den Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen zu zeichnen. Zudem
erlaubt die amtliche Statistik im Wesentlichen nur Auskünfte über Menschen mit
anerkannter (Schwer-)Behinderung bzw. solche, die Rehabilitations- und andere
staatliche Leistungen beziehen. Menschen mit Beeinträchtigungen ohne amtlich
anerkannte Behinderung bzw. jene, die nicht oder nicht mehr leistungsberechtigt
sind, liegen außerhalb dieser Betrachtungen.

Mit dem ersten Teilhabebericht (BMAS, 2013) wurde ein wichtiger Schritt
unternommen, um die Berichterstattung substanziell weiterzuentwickeln: weg
von der rein amtlichen Berichterstellung hin zu einer unabhängigen wissen-
schaftlichen Analyse der Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen
und Behinderungen. Vor allem aber geht der Teilhabebericht erstmals von
einem an der International Classification of Functioning, Disability and Health
(ICF) orientierten Verständnis von Behinderung aus. In den Analysen wird zwi-
schen Beeinträchtigung und Behinderung unterschieden: Liegt aufgrund eines
Gesundheitsproblems eine Schädigung des Körpers vor, handelt es sich um eine
Beeinträchtigung. Eine Behinderung entsteht dann, wenn im Zusammenhang mit
dieser Beeinträchtigung im Wechselspiel mit Kontextfaktoren Einschränkungen
der Aktivitäten oder der Teilhabe entstehen (ebd.).

Infolge dieser Entscheidung kann sich der Teilhabebericht nicht mehr – wie
die Behindertenberichte zuvor – allein auf amtliche Statistiken stützen, sondern
muss sich anderer Datenquellen bedienen. Im Wesentlichen greift der Teilhabe-
bericht dabei auf das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) zurück, ferner auf die
Erhebung „Gesundheit in Deutschland aktuell“ (GEDA) und die Studie „Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ (KiGGS). Dadurch, dass
der Teilhabebericht sich auf sekundärstatistische Analysen stützt, unterliegt er
auch den Restriktionen seiner Quellen: Zum einen wird in den genannten Stu-
dien das Vorliegen einer Beeinträchtigung bzw. Behinderung nur unzureichend
und nicht einheitlich operationalisiert (BMAS, 2013, 2016, 2021). Zum ande-
ren erreichen diese Studien relevante Personengruppen nicht, u. a. Menschen
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mit psychischen Erkrankungen, kognitiven Beeinträchtigungen sowie Bewohne-
rinnen und Bewohner stationärer Einrichtungen und andere schwer erreichbare
Personengruppen (z. B. wohnungslose Menschen). Es werden also nicht alle Ziel-
gruppen repräsentiert (BMAS, 2013, S. 400). Verallgemeinerungsfähige Aussagen
über die Lebenslagen von beeinträchtigten Menschen, ihre Gesundheit, ihre wirt-
schaftliche Lage, über Partnerschaft, Familie, Wohnen und Mobilität und andere
wichtige Aspekte sozialer Teilhabe stehen bislang nicht zur Verfügung. In der
Folge mangelt es auch an entsprechenden Differenzierungs- und Vergleichsmög-
lichkeiten, z. B. nach Art der Beeinträchtigung und sozialstrukturellen Merkmalen
(z. B. Migrationsstatus, Bildungsabschluss, Einkommenssituation des Haushalts).
Damit fehlen Informationen über konkrete Einschränkungen der Teilhabe dieser
Personen im Alltag, im öffentlichen Leben und Arbeitsleben (Schröder & Schütz,
2011). Der aktuelle Teilhabebericht (BMAS, 2021) bezieht erstmals Befragungs-
daten der Teilhabebefragung zu ausgewählten Lebensbereichen ein und macht
damit einen wichtigen Schritt hin zu aussagekräftigeren Analysen.

3 Überblick über die Teilhabebefragung

Vor diesem Hintergrund lautet die Zielsetzung der Teilhabebefragung, belastbare
Daten über die Lebenssituationen von Menschen mit Behinderungen zu ver-
schaffen. Nach einer Vorstudie (Schröttle & Hornberg, 2014) und einem Pretest
in Einrichtungen der Behindertenhilfe (Schäfers et al., 2016) wurde das infas
Institut für angewandte Sozialwissenschaft, Bonn in Zusammenarbeit mit der
Hochschule Fulda, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und
der Universität Duisburg-Essen mit der Konzeption und Durchführung der Teil-
habebefragung beauftragt. Auftraggeber des fünfjährigen Projekts (2017–2021)
ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS).

Der Anspruch, eine so weit als möglich selektionsfreie Erhebung durchzufüh-
ren, die für alle Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen – unabhän-
gig von der Art ihrer Beeinträchtigungen und ihren Lebensumständen – aussage-
fähig ist, stellt ganz besondere Anforderungen an das Design einer solchen Studie.
Diese Anforderungen betreffen sowohl die Abgrenzung des Untersuchungsfeldes
als auch die Stichproben und die Messungen:

• Das Untersuchungsfeld und der Gültigkeitsbereich der Studie müssen ein-
eindeutig geklärt sein. Es ist eine semantische Abgrenzung und zuver-
lässige Messung von „Beeinträchtigung“ und „Behinderung“ sowie nicht
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zuletzt – angesichts des politischen Auftrags – die Anschlussfähigkeit an
sozialrechtliche Definitionen von „Behinderung“ erforderlich (s. Abschn. 4).

• Stichprobentheoretisch muss sichergestellt sein, dass die Grundgesamtheit der
Untersuchung so selektionsfrei wie möglich erfasst werden kann.

• Messtheoretisch sollen die Untersuchungsergebnisse unabhängig von der Art
der Beeinträchtigung gültig und zuverlässig sein. Um eine so gut als mög-
lich inklusive Befragung zu gestalten, gilt es, barrierefreie Erhebungsmethoden
zu entwickeln, die möglichst alle relevanten Personen in die Befragung
einbeziehen.

• Hinsichtlich des Verwendungszusammenhangs der Studie ist stets kritisch
zu prüfen, inwiefern die Untersuchungsthemen für die Betroffenen, für die
Politik und für die Wissenschaft relevant sind. Für diesen Zweck wurden
ein inklusiver Beirat (unter Einbezug von Menschen mit Beeinträchtigungen
und Fachleuten der Behindertenhilfe) und ein wissenschaftlicher Beirat ein-
gesetzt und verschiedene Abstimmungsrunden mit den zuständigen Stellen im
federführenden Ministerium (BMAS) durchgeführt.

Um Menschen mit Beeinträchtigungen in verschiedenen Wohnsettings zu identi-
fizieren, erfolgt die Teilhabebefragung in mehreren, sich ergänzenden Teilstudien
(für eine genauere Erläuterung vgl. Schröder et al., 2017):

• Screening-Erhebung: Auf der Basis einer Stichprobe von Einwohnermel-
deadressen aus 250 Gemeinden wurden zufällig rund 300.000 Haushalte
gezogen und vorbefragt. Neben soziodemografischen Merkmalen wurden auch
Angaben zu unterschiedlichen länger andauernden Beeinträchtigungen bzw.
Erkrankungen der Haushaltsmitglieder erbeten.

• Befragung von Menschen mit Beeinträchtigungen in Privathaushalten: Auf
Grundlage des Screenings wurde eine geschichtete Zufallsstichprobe für die
Haupterhebung gezogen. Unter Nutzung eines Multi-Methoden-Ansatzes von
Befragungen wurde ermittelt, in welcher Weise die Personen an verschiede-
nen Lebensbereichen teilhaben. Insgesamt wurden rund 16.000 Interviews mit
Menschen mit Beeinträchtigungen in Privathaushalten realisiert.

• Befragung von Menschen ohne Beeinträchtigungen in Privathaushalten: Das
Screening bildete zudem die Basis einer Stichprobe von Personen ohne Beein-
trächtigungen, die zu vergleichenden Zwecken mit einem in großen Teilen
identischen Fragebogen befragt wurden. Dies soll Hinweise darauf geben, wel-
chen Einfluss Beeinträchtigungen auf die Lebenslage, Teilhabesituation und
Möglichkeiten der Lebensführung haben. Insgesamt wurden 6.000 Interviews
mit Menschen ohne Beeinträchtigungen in Privathaushalten durchgeführt.
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• Befragung von Bewohnerinnen und Bewohnern besonderer Wohnfor-
men/stationärer Einrichtungen: Die Haushaltsbefragung der Teilhabebefragung
erfasst keine Menschen, die dauerhaft in besonderen Wohnformen der Ein-
gliederungshilfe bzw. stationären Einrichtungen der Altenpflege leben. Die
Auswahl dieser Personen erfolgte ebenfalls mehrstufig: Auf Basis einer Liste
von 22.806 Einrichtungen in Deutschland (Auswahlgesamtheit) und einer Vor-
befragung in Einrichtungen wurde eine geschichtete Zufallsstichprobe von
1.000 Einrichtungen in 300 Gemeinden gezogen. Im Ergebnis konnten 3.354
Menschen aus 327 Einrichtungen befragt werden.1

• Vertiefende qualitative Interviews: Ergänzend zu den standardisierten Befra-
gungen wurden problemzentrierte und biografisch-narrative Interviews geführt,
die einen tieferen Einblick in die Lebenssituation der befragten Personen
ermöglichen. Insgesamt wurden 124 persönlich-mündliche Interviews geführt
und inhaltsanalytisch ausgewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein Umfang von rund 19.000 Menschen mit Beein-
trächtigungen und 6.000 Menschen ohne Beeinträchtigungen, die in der Teilhabe-
befragung befragt wurden, u. a. zum Wohnen und zur alltäglichen Lebensführung,
zu Gesundheit, Freizeit und Kultur, Bildung und Arbeit, politischer Teilhabe usw.
(zu einer Übersicht über die Befragungsinhalte vgl. Steinwede et al., 2018).

4 Der analytisch-konzeptionelle Rahmen der
Teilhabebefragung

Zentral für die Teilhabebefragung ist ein Verständnis von Behinderung, das sich
am bio-psycho-sozialen Modell von Behinderung der ICF orientiert (WHO, 2001;
DIMDI, 2005). Dieses Grundverständnis liegt sowohl der UN-BRK als auch
der durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) geänderten Fassung des SGB IX
zugrunde.

In der ICF wird Behinderung – im Unterschied zu früheren Beschreibungs-
versuchen – nicht mehr vorrangig als unmittelbare Folge von Schädigungen und
Fähigkeitsstörungen gesehen. Funktionsfähigkeit ist ein Oberbegriff, „der alle
Körperfunktionen und Aktivitäten sowie Partizipation [Teilhabe] umfasst; entspre-
chend dient Behinderung als Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen
der Aktivität und Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe]“ (ebd., S. 9).

1 Die Erhebung musste aufgrund der Covid-Pandemie Ende März 2020 vorzeitig beendet
werden.
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Funktionsfähigkeit/Behinderung wird also unter drei verschiedenen Aspekten
betrachtet (Schuntermann, 2016):

• Körperfunktionen und -strukturen (z. B. Sinnesfunktionen, bewegungsbezogene
Funktionen, Strukturen des Nervensystems, Körperteile wie Auge und Ohr,
mentale Funktionen usw.),

• Aktivitäten (die Durchführung einer Handlung oder Aufgabe, z. B. sich
waschen, Hausarbeiten erledigen, kommunizieren, mit Stress umgehen) und

• Partizipation/Teilhabe (das Einbezogensein in eine Lebenssituation, z. B. zur
Schule oder Arbeit gehen, am Gemeinschaftsleben beteiligen, Rechte genießen
usw.).

Abb. 1 veranschaulicht die Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Ebenen
und Dimensionen. Funktionsfähigkeit und Behinderung eines Menschen ist eine
dynamische Interaktion zwischen dem Gesundheitsproblem (Krankheit, Gesund-
heitsstörung, Trauma usw.) und den Kontextfaktoren. Kontextfaktoren umfassen
Umweltfaktoren (z. B. räumlich-materielle Bedingungen, Hilfsmittel, Normen,
Werte, Rechte) und personbezogene Faktoren (z. B. Alter, Geschlecht, Lebens-
stil). Sie können sich positiv auswirken (sog. Förderfaktoren) oder negativ
auswirken (sog. Barrieren).

Jede Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit wird in der ICF als Behinderung
bezeichnet (Schuntermann, 2016, S. 477; zur Kritik vgl. Kastl, 2017). Im Unter-
schied zu diesem allgemeinen Behinderungsbegriff der ICF (Kreis 1 in Abb. 2)
kann der Behinderungsbegriff im Speziellen auf Teilhabe bezogen werden, was
dem Behinderungsbegriff des SGB IX nahekommt (Kreis 2 in Abb. 2).

Nach diesem Verständnis wird die Beeinträchtigung von Teilhabe zur eigent-
lichen Behinderung. Mit dem Teilhabebegriff und den Umweltfaktoren erhalten
die sozialen Einflussfaktoren bei der Entstehung von Behinderung in der ICF stär-
keres Gewicht. Persönliche Merkmale und Schädigungsformen stellen demnach
einen Bedingungsfaktor unter vielen dar, die für die Entstehung und Ausprä-
gung von Behinderung relevant sein können. Der Blick richtet sich insbesondere
auf die Abhängigkeit der Behinderung von Umweltfaktoren und der Variation in
verschiedenen Lebenszusammenhängen.

Für eine sozialwissenschaftliche Studie wäre diese Betrachtungsebene der
ICF-Konzeption im Grunde schon ausreichend. Die Studie soll allerdings auch
Evidenz für sozialrechtliche Fragestellungen haben und anschlussfähig an die
amtliche Statistik sein. Dafür bedarf es an dieser Stelle noch einer Klärung,
wie das ICF-orientierte Konzept mit dem sozialrechtlichen Verständnis von
Behinderung zusammenpasst (Kreis 3 in Abb. 2).



208 J. Steinwede et al.

Gesundheitsproblem
(Gesundheitsstörung oder Krankheit)

Ak�vitätenKörperfunk�onen
und -strukturen

Par�zipa�on
(Teilhabe)

Umwel�aktoren Personbezogene
Faktoren

Abb.1 Bio-psycho-soziales Modell der ICF. (Quelle: DIMDI, 2005, S. 23; vgl. WHO,
2001, S. 18)

Beeinträch�gung der Funk�onsfähigkeit 
(Beeinträch�gung nach ICF)1

Beeinträch�gung der Teilhabe an einem Lebensbereich
(Spezieller Behinderungsbegriff nach ICF)2

Behinderung gem. Sozialrecht §2 Abs.1 SGB IX3

Schwerbehinderung 
gem. §2 Abs.2 
SGB IX

4
Leistungs-
berech�gter 
Personenkreis nach 
§99 SGB IX

5

Abb.2 An ICF und SGB IX orientierte Analytik. (Quelle: in Anlehnung an Schuntermann,
2006)
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Das SGB IX definiert in § 2 Abs. 1: „Menschen mit Behinderungen sind Men-
schen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben,
die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an
der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlich-
keit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1
liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter
typischen Zustand abweicht. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine
Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist.“

Satz 1 dieser Definition entspricht im Wesentlichen dem dargelegten ICF-
Grundverständnis. Darauf wurde bei der Novellierung des Rechts auch noch
einmal entsprechend Bezug genommen (Deutscher Bundestag, 2016, S. 192).
Satz 2 präzisiert den rechtlichen Begriff der Beeinträchtigung, der nach dem
alterstypischen Körper- und Gesundheitszustand bemessen wird. Dies entspricht
im Wesentlichen dem Begriff des Gesundheitsproblems und der Schädigung
von Körperstrukturen und -funktionen im Sinne der ICF. Ausdrücklich wird mit
Satz 3 eine drohende Behinderung als sozialrechtlich relevanter Sachverhalt defi-
niert. Die ICF-Perspektive spiegelt sich also ebenfalls in der sozialrechtlichen
Betrachtung wider.

Der vierte Kreis (vgl. Abb. 2) kommt in der sozialrechtlich relevanten Defini-
tion von Schwerbehinderung zum Ausdruck. Auch hier gibt das Sozialgesetzbuch
IX mit § 2 Abs. 2 eine Definition vor: „Menschen sind im Sinne des Teils 3
[SGB IX, d. Verf.] schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung
von wenigstens 50 vorliegt (…).“ Für Menschen mit einem Grad der Behinderung
von weniger als 50 und mindestens 30 öffnet das Gesetz den Zugang zu Schutz-
rechten und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch den Tatbestand der
Gleichstellung (vgl. § 2 Abs. 2 SGB IX). Beide Rechtsstatus (Kreis 4 in Abb.
2) lassen sich in der Teilhabebefragung abbilden, indem nach einer amtlichen
Anerkennung der Behinderung, dem Besitz eines Schwerbehindertenausweises
und dem Grad der Behinderung gefragt wird.

Der fünfte Kreis von Behinderung (vgl. Abb. 2), der für die Teilhabebefra-
gung relevant ist, ist noch enger gefasst. Es grenzt die Betrachtung auf Personen
ein, die eine „wesentliche Behinderung“ haben und denen deshalb Leistungen
der Eingliederungshilfe zustehen (§ 99 SGB IX). In der Teilhabebefragung wird
diesbezüglich erfasst, welche Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen
werden, was Rückschlüsse auf die Leistungsberechtigung erlaubt.2

2 Auch aufgrund der noch ungeklärten Rechtslage werden in der Teilhabebefragung keine
Aussagen darüber getroffen, wer prinzipiell zum sog. „leistungsberechtigten Personenkreis“
der Eingliederungshilfe gehört. Die Regelungen zum „leistungsberechtigten Personenkreis“
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Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass der deutschen Teilhabebefragung
eine Analytik zugrunde liegt, die es ermöglicht, Beeinträchtigungen und Behin-
derungen abgestuft zu ermitteln. So kann auch ein sozialrechtliches Verständnis
von Behinderung integriert werden.

5 Die Messung von Beeinträchtigung

Wir wenden uns nun der Operationalisierung und Messung der zentralen ana-
lytischen Elemente zu. Für die Kategorien Beeinträchtigung und Behinderung
liegen im Rahmen der empirischen Sozialforschung in Deutschland bislang noch
keine einheitlichen oder bewährten Messoperationen vor. Die Teilhabebefra-
gung hat deshalb an dieser Stelle einige Grundsatzentscheidungen zu treffen.
Diese betreffen sowohl das Messkonzept als auch die Tiefe der Erfassung von
Beeinträchtigungen.

Der Begriff Beeinträchtigung meint lang andauernde Gesundheitsprobleme,
chronische Erkrankungen und Schädigungen von Körperfunktionen und -
strukturen (inklusive psychischer Funktionen). Dies können Beeinträchtigungen
der Beweglichkeit, der Sinne (sehen, hören, sprechen), psychische Erkrankun-
gen oder Beeinträchtigungen der geistigen Leistungen sein (BMAS, 2013, S. 40;
BMAS, 2016, S. 15 f.; BMAS, 2021, S. 21).3 Beeinträchtigungen können, müs-
sen aber nicht zu Behinderungen führen (vgl. die Unterscheidung von impairment
und disability: Kastl, 2017, S. 48 ff.).

Bei der Frage nach der Messung von Beeinträchtigung kämen prinzipiell
Ansätze infrage, die sich der Methodiken klinischer Diagnostik bzw. Epidemio-
logie bedienen. Solche Screening-Instrumente oder Gesundheitsfragebögen sind
jedoch für den Einsatz im Rahmen der Teilhabebefragung wenig geeignet. Einer-
seits sind sie sehr spezifisch auf häufig vorkommende, akute psychosomatische
Beschwerden ausgerichtet. Anderseits bilden sie bestimmte Beeinträchtigungen
nicht ausreichend ab, z. B. angeborene Beeinträchtigungen und Sinnesbeeinträch-
tigungen. Zudem würde die notwendige Informationstiefe eines solchen Ansatzes

(§ 99 SGBX) befinden sich noch in der politischen Diskussion und sollen mit Wirkung zum
1. Januar 2023 neu gefasst werden (Deutscher Bundestag, 2018).
3 Die ICF verwendet den Begriff Beeinträchtigung allgemeiner und bezieht diesen auf ver-
schiedene Ebenen: die Ebene der Körperfunktionen/-strukturen (dann auch als Schädigung
im Sinne einer Funktionsstörung oder eines Strukturschadens bezeichnet) als auch auf die
Ebenen Aktivitäten und Teilhabe (dann als Beeinträchtigung der Aktivitäten bzw. der Teil-
habe bezeichnet).
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die Befragungsmöglichkeiten der Zielgruppen der Teilhabebefragung inhaltlich
und zeitlich überfordern.

Vorschläge zur Operationalisierung aus internationalen Studien, die für den
Zweck entwickelt wurden, als Screening-Instrument in Bevölkerungsumfragen
eingesetzt zu werden, erscheinen hier vielversprechender. Im Zuge der Entwick-
lung eigener Erhebungsinstrumente für die deutsche Teilhabebefragung wurden
besonders in Augenschein genommen:

• die Frage-Sets der „Washington Group on Disability Statistics“ (WG, 2009;
2017; 2020; vgl. auch WG et al., o. J.; UN ESCAP & WG, o. J.),

• der Fragebogen des „Life Opportunities Survey (LOS)“ in Großbritannien
(Office for National Statistics, o. J.),

• der Fragebogen „Model Disability Survey (MDS)“ von WHO und Weltbank
(WHO & WB, o. J.; WHO & WB, 2017; Coenen et al., 2016),

• die „Disability Screening Questions (DSQ)“ von Statistics Canada (Grondin,
2016),

ferner im deutschsprachigen Raum vorfindbare Instrumente, die z. T. wiederum
auf obigen Ansätzen basieren, vor allem:

• Operationalisierungen der Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell“
(GEDA) des Robert Koch-Instituts,

• die „Vorstudie für eine Repräsentativbefragung“ (Schröttle & Hornberg, 2014)
und

• der „Pretest Befragung in Einrichtungen“ (Schäfers et al., 2016).

Die Screeningfragen der genannten Surveys, die auf die Messung von Beein-
trächtigung zielen, ähneln sich stark. Sie bilden praktikable Vorlagen für
die Entwicklung des Vorgehens der deutschen Teilhabebefragung sowohl im
Screening-Fragebogen für die Haushalte als auch für das Erhebungsinstrument
der Hauptbefragung (in Privathaushalten und Einrichtungen).

Zur Messung von Beeinträchtigung wird in der Teilhabebefragung danach
gefragt, ob die befragte Person mit einer (oder mehreren) dauerhaften Beein-
trächtigungen lebt, die schon seit sechs Monaten andauern oder wahrscheinlich
so lange andauern werden. Mit der zeitlichen Bestimmung orientiert sich die
Frage am Wortlaut des Behinderungsbegriffs des SGB IX. Dabei werden folgende
Gesundheitsprobleme und Funktionsbeeinträchtigungen in den Blick genommen,
nämlich Beeinträchtigungen:
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• beim Sehen,
• beim Hören,
• beim Sprechen,
• beim Bewegen,
• beim Lernen, Denken, Erinnern oder Orientieren im Alltag,
• durch seelische oder psychische Probleme,
• durch eine Suchterkrankung,
• durch eine chronische Erkrankung,
• durch Schmerzen und
• sonstiger Art (eine andere dauerhafte Beeinträchtigung).

Werden mehrere Beeinträchtigungen angegeben, wird nachgefragt, welche davon
die stärkste Beeinträchtigung ist bzw. welche im Lebensverlauf als erstes ein-
getreten ist. Weitere Fragen, z. B. zu Ausprägungen, Hilfsmitteln, Ursache und
Verlauf, schließen sich an.

Auf Grundlage dieser Abfrage im Fragebogen der Haupterhebung erfolgt die
Zuordnung der Befragten zur Teilgruppe der Menschen mit Beeinträchtigungen
bzw. Menschen ohne Beeinträchtigungen.

Im Ergebnis sagten (in Bezug auf die Erhebung in Privathaushalten) von
allen 22.065 befragten Personen 6.059 Frauen und Männer aus, gar keine Beein-
trächtigung (im Sinne der Definition der Teilhabebefragung) zu haben. 16.003
der befragten Personen gaben indes an, mindestens eine Beeinträchtigung zu
haben, die bereits länger als sechs Monate andauere oder voraussichtlich andau-
ern werde. Abb. 3 gibt das Ergebnis der Abfrage der Beeinträchtigungen (in der
Erhebung in Privathaushalten) wieder.

Die 16.003 Personen mit mindestens einer Beeinträchtigung nennen als Beein-
trächtigung mit der stärksten Einschränkung im Alltag bzw. als erste eingetretene
Beeinträchtigung am häufigsten:

• Beeinträchtigungen beim Bewegen,
• Beeinträchtigungen durch eine chronische Erkrankung oder
• Beeinträchtigungen durch Schmerzen.
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Abb.3 Angaben zu Beeinträchtigungen in der Erhebung in Privathaushalten. © Steinwede,
Schäfers & Schröder, Eigene Abbildung

6 Differenzierung zwischen Beeinträchtigung und
Behinderung

Nach der Identifizierung von Beeinträchtigungen besteht die weitere Aufgabe
darin, Beeinträchtigung und Behinderung zu differenzieren. In einem zeitgemä-
ßen Behinderungsverständnis reicht die individuelle Beeinträchtigung eben nicht
für die Bestimmung von Behinderung aus. Dafür müssen Kontextfaktoren mit in
Betracht gezogen werden.

Mit dieser Aufgabe sind auch Untersuchungen in anderen Ländern konfrontiert
gewesen. Die weitere Vorgehensweise in der deutschen Teilhabebefragung orien-
tiert sich an nordamerikanischen und britischen empirischen Studien, vor allem
am Canadian Survey on Disability.4 Die Methodik dieses Surveys arbeitet mit
einem Set sogenannter „Disability Screening Questions“ (DSQ) und einer darauf
basierenden Indexbildung. Informationen über individuelle Beeinträchtigungen
und Sozialwirkungen werden miteinander verknüpft, d. h. der Index basiert auf
einer Kombination der erhobenen Informationen zu den Beeinträchtigungen (im

4 Vgl. zum generellen Vorgehen bei der kanadischen Befragung und bei der Bildung analy-
tischer Variablen Grondin (2016).
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Sinne von Gesundheitsproblemen und Funktionsstörungen) und Angaben zu Ein-
schränkungen der Aktivitäten im Alltag. Die Einschätzungen nehmen die befragten
Personen selbst vor.

Das konkrete Vorgehen ist so: Gibt eine Person mehrere Beeinträchtigungen
an, wird nachgefragt, welche der genannten Beeinträchtigungen am stärksten
und welche am zweitstärksten im Alltag einschränkt. Für alle genannten erst-
und zweitstärksten Beeinträchtigungen einer Person werden detaillierte Nach-
fragen gestellt. Analog dem kanadischen Vorgehen stehen hierbei auch im
deutschen Fragebogen die folgenden beiden Informationen im Zentrum der
Aufmerksamkeit:

• Die subjektive Angabe zur Stärke der Beeinträchtigung: Wie sehr ist [die
Fähigkeit] beeinträchtigt, auch wenn Hilfsmittel benutzt werden? (mit der
Skalierung: wenig, etwas, ziemlich oder stark beeinträchtigt)

• Die subjektive Angabe zum Ausmaß der Einschränkung im Alltag: Wie sehr
schränkt die [Beeinträchtigung der Fähigkeit] bei Aktivitäten im Alltag ein,
auch wenn entsprechende Hilfsmittel genutzt werden? (mit der Skalierung:
überhaupt nicht, etwas, ziemlich, stark)5

Die subjektive Angabe zur Einschränkung im Alltag stellt dabei eine generali-
sierte Information über die soziale Lebenswelt der Betroffenen dar. Mit dieser
Einschätzung sind Umweltaspekte konzeptualisiert, die mit der ICF-Heuristik
angesprochen sind. Der Alltag und seine Bewältigung, so das hierbei grundle-
gende Argument, stellt eine für jeden praktischen Lebensvollzug relevante soziale
oder Umwelt-Situation dar. Jedes Individuum steht dem Problem der Alltagsbe-
wältigung gegenüber. Dies gilt unabhängig von sozialen Eigenschaften, die im
jeweiligen Leben eine Rolle spielen. Die individuelle Alltagsbewältigung bündelt,
wenn auch für jede Person verschieden, stets jene bedeutungsvollen Offenheiten
oder Eingrenzungen, Chancen oder Hürden, Freiräume oder Barrieren, mit denen
ein Mensch konfrontiert ist und die stets aus der relevanten Lebensumgebung
ableitbar sind – und diese damit auch in gewisser Weise repräsentieren können.

5 Eine vierstufige Skalierung aller Variablen wurde für die deutsche Teilhabebefragung gene-
rell eingesetzt, um die Antwortvorgaben für die Befragten leichter verständlich zu machen
und oft informationsarme Mittelkategorien („teils, teils“) zu vermeiden. Mit Blick auf beein-
trächtigte Personen arbeitet die deutsche Teilhabebefragung dabei mit Filtervorfragen, die
im Screeningmodul die entsprechenden Gruppen (nicht beeinträchtigte Personen vs. beein-
trächtigte Personen) trennen. Die detaillierten Nachfragen gehen dann an alle Personen mit
Beeinträchtigungen, aus deren „Pool“ heraus dann den Angaben entsprechend die Personen
mit Behinderungen identifiziert werden.
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Opera�onalisierung durch 
Selbsteinschätzungen

Subjek�ver Grad der 
Beeinträch�gung 

Subjek�ve Einschränkung 
im Alltag Messung

BerechnungSelbsteingeschätzte 
Behinderung

Abb.4 Operationalisierung von selbsteingeschätzter Behinderung. © Steinwede, Schä-
fers & Schröder, eigene Abbildung

Zu betonen ist, dass die Einschätzungen zu Beeinträchtigungen und Alltag-
seinschränkungen im Rahmen der deutschen Teilhabebefragung von niemand
anderem als den Befragten getroffen werden (vgl. Abb. 4). Diese Daten sind
damit Selbstzuschreibungen der Betroffenen. Sie müssen somit nicht identisch
mit einer Zuschreibung durch Dritte sein, z. B. im Sinne einer sozialrechtlichen
und -administrativen Feststellung von Behinderung.

Analog zum Vorgehen des „Canadian Survey on Disability“ (Grondin, 2016)
spricht die deutsche Teilhabebefragung dann von Behinderung – im Sinne einer
analytischen Kategorie – wenn Beeinträchtigungen mit Einschränkungen von
Aktivitäten im Alltag (eines gewissen Grads) zusammengehen. Für die subjektive
Selbsteinschätzung „behindert“ werden also Informationen aus beiden Quellen,
der subjektiven Angabe zur Stärke der individuellen Beeinträchtigung sowie der
subjektiven Einschätzung zum Ausmaß der Einschränkung im Alltag, miteinan-
der kombiniert. Tab. 1 weist die Kombinationsmöglichkeiten der Messmerkmale
mit den entsprechenden Zuordnungen aus.

Durch die Kombination entstehen zwei analytisch unterschiedene Gruppen.6

Dabei wird die Gruppenzugehörigkeit wie folgt definiert:

• Beeinträchtigt: Eine Person gilt als beeinträchtigt, wenn mindestens eine
Beeinträchtigung vorliegt, die Person nach subjektiver Selbsteinschätzung aber

6 Grundlegend ist bei den Modellberechnungen zu berücksichtigen, dass diese stets auf
einer Mehrzahl von Fragen beruhen. Daher ergeben sich in den Gesamtberechnungen ent-
sprechende Missinganteile, kumuliert aus den Ursprungsvariablen. Dies erzeugt einen klei-
nen Teil an Fällen mit unklarem Status. Dies sind jeweils die Fälle, bei denen zwar eine
bestimmte Beeinträchtigung angegeben wurde, die aber fehlende Angaben entweder zur
Stärke der Beeinträchtigung oder zur Alltagseinschränkung aufweisen.
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Tab.1 Analytische Abgrenzung bei der Unterscheidung zwischen „beeinträchtigt“ und „be-
hindert“ (Basis: nur beeinträchtigte Personen)

Wie sehr ist
[Fähigkeit]
beeinträchtigt?

Wie sehr schränkt [Beeinträchtigung] Sie bei Aktivitäten im Alltag ein?

Überhaupt
nicht

Etwas Ziemlich Stark

Wenig
beeinträchtigt

Beeinträchtigt Beeinträchtigt Selbsteingeschätzt
behindert

Selbsteingeschätzt
behindert

Etwas
beeinträchtigt

Beeinträchtigt Beeinträchtigt Selbsteingeschätzt
behindert

Selbsteingeschätzt
behindert

Ziemlich
beeinträchtigt

Beeinträchtigt Selbsteingeschätzt
behindert

Selbsteingeschätzt
behindert

Selbsteingeschätzt
behindert

Stark
beeinträchtigt

Beeinträchtigt Selbsteingeschätzt
behindert

Selbsteingeschätzt
behindert

Selbsteingeschätzt
behindert

© Steinwede, Schäfers & Schröder, Eigene Abbildung

keine oder nur geringe Alltagseinschränkungen hat (und sie bei geringen
Alltagseinschränkungen nicht ziemlich oder stark beeinträchtigt ist).

• Selbsteingeschätzt behindert: Eine Person gilt als behindert, wenn mindestens
eine Beeinträchtigung vorliegt und die Aktivitäten im Alltag nach subjektiver
Selbsteinschätzung entweder ziemlich oder stark eingeschränkt sind – oder
eine ziemliche oder starke Beeinträchtigung vorliegt, die nur etwas im Alltag
einschränkt.

Diese so vorgenommene Gruppeneinteilung wird in der deutschen Teilhabebe-
fragung auf Basis einer Prüfung alternativer Berechnungsweisen sowie einer
multivariaten Validierung vorgenommen.7 Bei der zugrunde liegenden rechne-
rischen Operation gehen alle relevanten Informationen für alle in der Erhebung
thematisierten Beeinträchtigungen ein. Es wird keine der von den Befragten ange-
gebenen Beeinträchtigungen bei der Operationalisierung ausgeschlossen. Es wird

7 Bei der Kreuztabellierung der Ausgangsvariablen können drei alternative Kombinatio-
nen ins Auge gefasst werden, die sich durch ihren jeweils unterschiedlichen Einbezug der
„Etwas“-Nennungen bei der Alltagseinschränkung unterscheiden. Dabei zeigt eine (multi-
variate) empirische Prüfung der Alternativen, dass sowohl ein „weites“ Modell (Einbezug
aller „Etwas“-Nennungen für die Gruppenzugehörigkeit „selbsteingeschätzt behindert“) als
auch ein „enges“ Modell (Ausschluss aller „Etwas“-Nennungen für die Gruppenzugehörig-
keit „selbsteingeschätzt behindert“) dem oben dargestellten „mittleren“ Modell (teilweiser
Einbezug der „Etwas“-Nennungen) vor allem bei der Varianzerklärung unterlegen sind und
das sogenannte „mittlere“ Modell auch im Hinblick auf Drittvariablen vergleichsweise am
besten differenziert.
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zudem auch nicht als relevant angesehen, ob eine Beeinträchtigung nach der
Selbsteinschätzung der Befragten die stärkste bzw. zweitstärkste Beeinträchtigung
ist oder auch die zeitlich zuerst bzw. später eingetretene Beeinträchtigung, da alle
verfügbaren Informationen über alle Beeinträchtigungen ohne unterschiedliche
Gewichtung verwendet werden.8 Im Unterschied zu Aussagen und Begutach-
tungen Dritter, die in einem rechtlich geregelten Anerkennungsverfahren als
(vermeintlich) objektive Einordnung vermittelt werden, handelt es sich bei der
hier vorgenommenen Selbsteinschätzung um eine subjektive Einschätzung von
Behinderung.

Der Nutzen dieser so vollzogenen Differenzierung zwischen Beeinträchti-
gung und Behinderung liegt darin, dass Gruppenvergleiche möglich werden:
zwischen Menschen ohne Beeinträchtigung, mit Beeinträchtigung und mit selbst
eingeschätzter Behinderung. Detaillierte Analysen der Lebenslagen, Teilhabeposi-
tionen und Möglichkeiten der Lebensführung in verschiedenen Lebensbereichen
erfolgen dann erst auf dieser Basis. Im Sinne der ICF werden analytisch die
situationsbedingten Einflüsse sozialer und anderer Umweltfaktoren auf Teilha-
bemöglichkeiten im Zusammenspiel mit dem Vorliegen einer Beeinträchtigung
bzw. selbst eingeschätzten Behinderung ersichtlich.

Auf Basis der Berechnung mit den Daten der deutschen Teilhabebefragung
zeigt sich für die hier zugrunde liegende Gesamtheit der Befragten, die ange-
ben, eine oder mehrere Beeinträchtigungen zu haben, unabhängig vom Alter ein
Anteil von 52 % selbsteingeschätzt behinderter Personen. Dies sind Befragte,
die mindestens eine Beeinträchtigung angeben und für die – aus ihrer eige-
nen Sicht – damit eine Einschränkung ihres Alltagslebens verbunden ist. Bei
den übrigen 48 % handelt es sich um diejenigen Personen, die auch min-
destens eine Beeinträchtigung haben, jedoch angeben, keine oder nur geringe
Alltagseinschränkungen zu erfahren. Der Anteil beeinträchtigter Personen mit
selbsteingeschätzter Behinderung ist mit 61 % in der Gruppe der über 65-Jährigen
deutlich höher als bei der jüngeren Altersgruppe (16 bis 64 Jahre) mit 48 % (Abb.
5).

Die veränderte Perspektive auf Menschen mit Behinderungen, die sich durch
die Operationalisierung von Beeinträchtigung/Behinderung der Teilhabebefra-
gung ergibt, zeigt sich in pointierter Weise, wenn in der Befragung gemessene

8 Es kann daher beispielsweise der Fall auftreten, dass einer Person bei ihrer selbsteinge-
schätzten „stärksten/ersten“ Beeinträchtigung der Status „beeinträchtigt“ zugewiesen wird,
aber bei ihrer selbsteingeschätzten „zweitstärksten/zweiten“ Beeinträchtigung der Status
„selbsteingeschätzt behindert“.
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52 48
61

48 52
39

gesamt  (n=13.993) 16-64 Jahre  (n=6.639) 65 Jahre und älter (n=7.354)

Basis: Befragte mit mindestens 
einer Beeinträch�gung und 
gül�ger Altersangabe; ohne 
„beeinträch�gt, Status unklar“; 
n= 13.993 
Enddaten der Erhebung in 
Privathaushalten;
gewichtete Werte
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Angaben in Prozent 

Abb.5 Altersgruppen bei beeinträchtigten Personen und Personen mit selbsteingeschätzter
Behinderung. © Steinwede, Schäfers & Schröder, eigene Abbildung

subjektive Aussagen der Betroffenen über Beeinträchtigungen und Alltagsein-
schränkungen mit (herkömmlichen) Informationen über die amtliche Anerken-
nung von Behinderung in Beziehung gesetzt werden. Im Folgenden wird dies
zunächst am Besitz eines Schwerbehindertenausweises gemessen.

In der Gruppe der beeinträchtigten Personen mit Schwerbehindertenausweis
kann für 83 % auch eine selbsteingeschätzte Behinderung ermittelt werden. 17 %
der befragten beeinträchtigten Personen mit Schwerbehindertenausweis berichten
dagegen, dass für sie keine oder nur eine geringe Alltagseinschränkung in Folge
ihrer Beeinträchtigung vorliegt – und weichen damit auf Basis ihrer subjektiven
Angaben in der Befragung vom amtlich festgestellten Status ab (Abb. 6).

Der Grad an Übereinstimmung, der in diesem Zusammenhang festgestellt wer-
den kann, ist bedeutsam. Mit einem Anteil von 83 % ist die Korrespondenz
zwischen amtlicher Anerkennung von Schwerbehinderung sowie einer entspre-
chenden Einordnung durch subjektive Einschätzungen sehr deutlich. Dieses
Ergebnis stärkt die Plausibilität des Verfahrens. Es besteht hohe Übereinstimmung
mit der sozialrechtlichen Einordnung.

Der Erkenntnisgewinn der neuen Perspektive zeigt sich mit Blick auf die
Verteilungen in der Gruppe der Befragten ohne einen Schwerbehindertenaus-
weis. Unter diesen Personen, die allesamt Menschen mit einer Beeinträchtigung,
aber ohne eine amtliche Anerkennung von Schwerbehinderung sind, machen
43 % in der Befragung eine Situationsbeschreibung von ihrem Leben, die sie als
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Abb.6 Besitz eines Schwerbehindertenausweises bei beeinträchtigten Personen und Per-
sonen mit selbsteingeschätzter Behinderung. © Steinwede, Schäfers & Schröder, eigene
Abbildung

selbsteingeschätzt behindert einordnet. Es ist gerade diese Abweichung, die den
Nutzen des empirischen Vorgehens auf Basis der Konzeption von Behinderung
in der Teilhabebefragung verdeutlicht. Vertiefende Analysen, die im Abschluss-
bericht der Teilhabebefragung zu finden sind (BMAS, 2022), zeigen, dass das
Messkonzept in der Lage ist, Teilhabeunterschiede sensitiv aufzuspüren.

7 Fazit

Die Aufgabe der deutschen Teilhabebefragung besteht in der Beschreibung der
Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Aussagen
über eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft – hier: Menschen mit Behinde-
rungen – können aber überhaupt nur getroffen werden, wenn die entsprechende
Gruppe als solche in den Blick genommen werden kann. Die Möglichkeit, Aussa-
gen über eine Gruppe und ihre Lebenswirklichkeit zu treffen, setzt damit voraus,
dass die Gruppe definiert wird. Vor dem Hintergrund der hohen politischen
und rechtlichen Bedeutsamkeit, einer vielschichtigen (interdisziplinären) wissen-
schaftlichen Diskussion sowie auch des grundlegenden Wandels im Verständnis
von Behinderung ist dies keine einfache Aufgabe. Die deutsche Teilhabebefra-
gung stellt in diesem Zusammenhang einen empirisch-analytischen Ansatz und
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eine darauf basierende vergleichende Untersuchungsperspektive vor, um zu den
notwendigen Aussagen zu kommen.

Sozialwissenschaftliche Forschung sollte den eigenen Blickwinkel (und ent-
sprechende Voraussetzungen dazu) stets präzise benennen. Dem dient der vor-
liegende Beitrag. Dabei ist für die deutsche Teilhabebefragung festzuhalten:
Für die Messung von Beeinträchtigung und Behinderung gab es in der deut-
schen empirischen Sozialforschung bislang keine etablierten Vorgehensweisen.
Die Teilhabebefragung hat sich daher an Untersuchungen in anderen Ländern
orientiert. Dort war man ebenfalls vor die Aufgabe gestellt, das neue Verständ-
nis von Behinderung – in Konsequenz der ICF-Konzeption – forschungspraktisch
umzusetzen und Vorschläge zu unterbreiten, wie Informationen über individuelle
Beeinträchtigungen und Sozialwirkungen miteinander verknüpft werden können.

Wie stark Beeinträchtigungen eingeschätzt werden und wie deren Zusammen-
wirken mit Umweltaspekten eingestuft wird, wird im Rahmen der Teilhabebefra-
gung ausschließlich durch die befragten Betroffenen selbst ausgesagt. Dadurch
entsteht eine neue Datenlage, die es ermöglicht, überkommene Vorgehensweisen
einer Gruppenidentifizierung (etwa durch amtliche Zuschreibung von Behinde-
rung) zu überwinden. Auch wird dadurch eine vergleichende Analyseperspektive
ermöglicht: Einschätzungen von nicht beeinträchtigten Personen, beeinträchtigten
Personen und Personen mit selbsteingeschätzter Behinderung können in Bezug
zueinander gesetzt werden.

Die analytische Differenzierung von Beeinträchtigungen und Behinderungen
ist dabei ein Startpunkt für Analysen – nicht der Endpunkt. Erst mit Blick in die
verschiedenen Lebensbereiche, die die Teilhabebefragung abdeckt, werden Teil-
habemöglichkeiten und -begrenzungen und somit auch spezifische Problemlagen
für Personen mit selbsteingeschätzter Behinderung erkennbar. Diese Vorgehens-
weise verschafft Informationen für eine wissensbasierte Politik im Zeichen von
Teilhabe und Inklusion.
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Zugänge zur Teilhabeforschung mit
Menschen mit Komplexer
Behinderung: Methodologische und
methodische Überlegungen zur
Beteiligung eines nicht
berücksichtigten Personenkreises

Caren Keeley

Zusammenfassung

Der Beitrag befasst sich mit methodischen und methodologischen Überle-
gungen zur Forschung mit Menschen mit Komplexer Behinderung. Unter
Bezugnahme auf das Forschungsprojekt Teilsein & Teilhaben wird insbeson-
dere der Frage nachgegangen, wie teilhabeorientierte Forschung mit Menschen
mit Komplexer Behinderung gestaltet werden kann. Die zentrale Erkenntnis
lautet, dass sich der Ausschluss des Personenkreises aus der Teilhabeforschung
nur verhindern lässt, wenn Teilhabe im und am Forschungsgeschehen von
allen Beteiligten in achtsamer Weise gestaltet wird. Der Beitrag schließt mit
den sich daraus ergebenden methodologischen Konsequenzen.

1 Einleitung

Der vorliegende Beitrag stellt die methodischen und methodologischen Überle-
gungen und Entwicklungen hinsichtlich einer teilhabeorientierten Forschung mit
Menschen mit Komplexer Behinderung vor. Entstanden sind diese im Rahmen der
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Forschungsarbeit des Projektes Teilsein & Teilhaben1 (2016–2019, Universität zu
Köln). Das Projekt untersuchte die Lebenswelten Erwachsener mit Komplexer
Behinderung mit dem Ziel, anhand theoretischer und empirischer Erkenntnisse
Handlungsempfehlungen für eine teilhabeorientierte Begleitung und Pflege des
Personenkreises zu erarbeiten. Im Kontext des vorliegenden Beitrags kann nicht
der vollständige theoretische Rahmen vorgestellt werden, allerdings soll ein-
führend in aller Kürze das zugrundliegende Verständnis von Teilhabe skizziert
werden, da es sich als konstituierend für die weiteren Überlegungen erweist.2 Die-
ses Vorhaben stellt sich als besonders herausfordernd dar, insofern Teilhabe ein
äußerst vielfältiger und mehrdimensionaler Begriff ist, dem sich zu nähern allein
einen wertvollen Beitrag darstellen würde. So sei vorweggenommen, dass hier
nur eine Facette und gleichzeitig eine Grunddimension von Teilhabe betrachtet
wird, die anthropologisch-(sozial-)ethische Dimension.

Basierend auf der Theorie der Gabe des Philosophen Marcel Mauss wurde
im Rahmen des Projektes der Versuch einer Annäherung an ein nichtausschlie-
ßendes Verständnis von Teilhabe unternommen, da der im Projekt und auch in
diesem Beitrag anvisierte Personenkreis als besonders betroffen von Ausschluss
und Nichtteilnahme bezeichnet werden kann (vgl. Fornefeld, 2008).

Ausgehend von der Annahme, dass jedem Menschen die Fähigkeit gegeben
ist, sich an den Anderen zu wenden und mit ihm einen wechselseitigen Bezie-
hungsprozess zu gestalten, wird Teilhabe verstanden als soziale Bindung, als der
Moment der Begegnung, in dem sich Geben, (An-)Nehmen und Erwidern zu einer
untrennbaren Einheit verbinden und durch die Erwiderung des Gegebenen immer
ein Moment des Teilhabens entsteht. Diesem Grundgedanken folgend, kann Aus-
schluss verhindert werden, denn Teilhabe ist auf diese Weise immer möglich,
es entsteht ein nichtausschließendes Teilhabeverständnis. Fornefeld (2019, S. 6)
formuliert hierzu zwei zentrale Aussagen:

„1. Teilhabe ist Gabe, d. h. sie wird durch das soziale Band zwischen den Menschen
bzw. durch das soziale Leben selbst gebildet.

2. Teilhabe entsteht durch die im Beziehungsvollzug gegebene wechselseitige Aner-
kennung.“

So verstanden, entsteht Teilhabe nicht im „‚Mitdenken‘, sondern nur in der geben-
den und erwidernden Gabe-Beziehung. Man kann einen anderen erst ‚Mitdenken‘,

1 Zum Projektteam gehörten Prof. Dr. Barbara Fornefeld, Dr. Caren Keeley, Timo Dins,
Stefanie Smeets und Alexandra Schaad. Gefördert wurde das Projekt durch die Stiftung
Wohlfahrtspflege NRW und unterstützt durch KUBUS e. V.
2 Zur Weiterführung und Vertiefung siehe Fornefeld (2019) und Fornefeld et al. (2020).
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wenn man mit ihm in Beziehung getreten ist und die Bindung zu ihm erfahren
hat. Teilhabe wird lebendig und umsetzbar, wenn sie als das verstanden wird,
was Menschen von alters her miteinander verbindet: die soziale Bindung.“ (ebd.,
S. 8).

Damit ergeben sich auch für Forschungskontexte Haltungs- und Handlungsim-
plikationen: Um eine teilhabeorientierte Gestaltung zu ermöglichen, muss in jeder
Situation Teilhabe gelebt und ausgehandelt werden. Sie muss dann „aktiv und vor
dem Hintergrund der Dynamik des individuellen Lebens der einander begegnen-
den Menschen und auf der Grundlage der kulturellen und sozioökonomischen
Bedingungen der Gesellschaft, in der sie leben“ (ebd., S. 9) gestaltet werden.
Die Forschungskonzeption des Projektes Teilsein & Teilhaben wurde unter dieser
Perspektive entwickelt und durchgeführt.

2 Teilsein & Teilhaben: Teilhabeorientierte Forschung
zur Alltagsgestaltung von Menschen mit Komplexer
Behinderung

Ziel des Projekts Teilsein & Teilhaben war, das Handlungsfeld der Pflege und
Assistenz bei Menschen mit Komplexer Behinderung unter der Perspektive der
Teilhabe aus den individuellen Sichtweisen der beteiligten Personengruppen zu
fokussieren bzw. als Ausgangspunkt für weitere Ansätze festzulegen. Basie-
rend auf einer theoretischen Grundlegung und multiperspektivischen Erfassung
von Alltagsaktivitäten wurden Handlungsempfehlungen für die Praxis erarbeitet,
um fundierte Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten zur Umsetzung der
geforderten Teilhabeorientierung zu entwickeln.

Der Komplexität dieser Anforderungen war nur durch verschiedene Ansätze
im Sinne einer Methodentriangulation zu begegnen. Von wesentlicher Bedeu-
tung waren dabei vor allem die Reflexionsprozesse im Sinne einer Transition der
empirischen (Teil-)Erkenntnisse auf die Theorie (und umgekehrt) (vgl. Abb. 1).

Der Forschungsprozess war zirkulär ausgerichtet und verfolgte einen trans-
disziplinären Ansatz, indem Prozessschritte, Instrumententwicklungen und Erhe-
bungsergebnisse nach jedem Teilschritt den beteiligten Expert*innen aus der
Praxis vorgestellt, mit ihnen diskutiert und weiterentwickelt wurden. Dieses
methodische Konstrukt wird als Forschungswerkstatt bezeichnet.
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Auswertung der Ergebnisse
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15 Einzelfälle und (Unterstützer-)Systeme Alltags-Begleitung und Erhebung an drei Tagen
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Abb.1 Überblick über das forschungsmethodische Vorgehen. © Keeley 2021, Eigene
Abbildung

3 Planungs- und Konzeptionierungsphase

3.1 Arbeit mit der Forschungswerkstatt

Seit 2006 existiert am Lehrstuhl Pädagogik und Rehabilitation von Menschen
mit geistiger und schwerer Behinderung der Universität zu Köln (UzK) eine
Forschungswerkstatt, an der Vertreter*innen verschiedenster Institutionen der
Behindertenhilfe mit unterschiedlichen Funktionen teilnehmen, um Austausch
und Verknüpfung wissenschaftlicher Themen und konkreter Fragestellungen aus
der Praxis zu ermöglichen. Aus diesen Kooperationstreffen wurde die Ziel-
perspektive des Projekts entwickelt und ein Großteil der Projektpartner*innen
akquiriert. Mit weiteren Projektpartner*innen entstand die „neue“, dem Pro-
jekt angegliederte Forschungswerkstatt aus dem wissenschaftlichen Team der
UzK und sieben Projektpartner*innen (mit jeweils einer*m pädagogische*n
und einer*m pflegerische*n Ansprechpartner*in), die jeweils die Institution im
Kontext der Eingliederungshilfe vertraten.

Neben einer regelmäßigen Informationsweitergabe an die Projektpartner*innen
war das vorrangige Ziel der Forschungswerkstatt die Begleitung und Evaluation
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der erhobenen Erkenntnisse im transdisziplinären Diskurs. Durch die interdis-
ziplinäre Reflexion von Daten und Ansätzen können unterschiedliche Muster
bei der Dateninterpretation berücksichtigt und monokausale Sichtweisen vermie-
den werden. Nach Hoffmann & Pokladek (2010, S. 2) liegt dem Format der
Forschungswerkstätten der Gedanke zugrunde,

„dass die beiden zentralen Aktivitäten qualitativer Sozialforschung – die der Date-
nerhebung und der Datenanalyse – einen kommunikativen Charakter haben und die
Wirksamkeit der Datenanalyse gesteigert werden kann, wenn sie innerhalb der Inter-
aktionen einer Arbeitsgruppe vollzogen wird (…).“

Im vorliegenden Projekt gewährleistete dieser Forschungsansatz (auch) den regel-
mäßigen Austausch individueller konzeptioneller, didaktischer, struktureller und
pädagogischer Fragestellungen aus Theorie und Praxis, die kontinuierlich den
weiteren Forschungsprozess mitbestimmten.

3.2 Auswahl der Studienteilnehmer*innen

Der Personenkreis Menschen mit Komplexer Behinderung ist in seinen indivi-
duellen Bedarfslagen und Teilhabemöglichkeiten außerordentlich heterogen. Um
die unterschiedlichen Bedürfnislagen und teilhabeorientierten Anforderungen dif-
ferenziert zu erheben, wurden sechs Fallgruppen mit spezifischen Bedarfen aus
dem Personenkreis gebildet. Trotz der ethischen Prämisse, dass jeder dieser Men-
schen in seinem Wirken und Wesen einzigartig ist, war für die vorliegende
Forschungsarbeit eine kriteriengestützte Fallauswahl unerlässlich, da auch bei
diesen Menschen repräsentative Merkmale vorliegen, die Rückschlüsse auf eine
bestimmte Gruppe von Menschen erlauben. Folgende sechs Fallgruppen wurden
im Projekt fokussiert:

Menschen mit Komplexer Behinderung einschließlich

1. Mehrfachbehinderung
2. Multimorbidität
3. alterungsbedingter Abbauprozesse
4. herausfordernder Verhaltensweisen
5. psychischer Störungen
6. frühkindlichem Autismus
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Um eine möglichst genaue Zuordnung zu einer Fallgruppe zu ermöglichen,
wurden Merkmale als Ein- und Ausschlusskriterien generiert, die wiederum in
einer Forschungswerkstatt anhand von exemplarischen Einzelfällen vorgestellt
und diskutiert wurden. Am Beispiel der Fallgruppe 3 ‚Menschen mit Komple-
xer Behinderung und alterungsbedingten Abbauprozessen‘ soll dieses Vorgehen
konkretisiert werden: Mögliche Einschlusskriterien wären hier neben dem Vor-
liegen einer geistigen Behinderung (und eingeschränkter Verbalsprache) ein
Mindestalter von fünfzig Jahren, eine vorliegende Verrentung bzw. Austritt aus
arbeitsbezogenen Beschäftigungsangeboten, altersbedingte Konzentrations- oder
Gedächtnisstörungen, eine geringe Belastbarkeit und mögliche (altersbedingte)
Zusatzerkrankungen, wie Osteoporose, Diabetes oder weitere Sinnesbeeinträch-
tigungen. Etwaige Ausschlusskriterien wären hier beispielsweise diagnostizierte
demenzielle Erkrankungen.

Orientiert an wissenschaftlichen Grundlagen (u. a. ICF – International Classifi-
cation of Functioning, Disability and Health), wurden individuelle Lebensfelder/-
bereiche (Motorik und Orientierung, Kommunikation, Selbstversorgung und
häusliches Leben, soziale Beziehungen und Aktivitäten, medizinische Diagno-
sen, Möglichkeiten der Einwilligung und weitere Anmerkungen) skizziert, zu
denen eine personenbezogene Beschreibung ergänzt werden sollte. Mit diesem
„Anforderungsprofil“ waren die Projektpartner*innen gefordert, in ihren Einrich-
tungen die Personen auszuwählen, die den gemeinsam formulierten Kriterien
unter Berücksichtigung der folgenden probandenbezogenen, strukturbezogenen
und einrichtungs- bzw. projektpartnerbezogenen Aspekten besonders entsprachen:

• Die Zustimmung der teilnehmenden Personen musste gewährleistet sein,
worauf unter Abschn. 3.4 noch vertiefend eingegangen wird.

• Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen der Einrichtungen sollte
eine gendergemäße Verteilung beachtet werden, d. h., möglichst jeweils eine
weibliche und eine männliche Person pro Fallgruppe wurde ausgewählt.

• Die beteiligten Personen mit Komplexer Behinderung sollten über einen
möglichst breiten Unterstützerkreis verfügen, um multiperspektivisch die
individuellen Bedarfslagen zu berücksichtigen.

• Um ein möglichst ganzheitliches Bild ihrer Lebenswirklichkeiten abbilden zu
können, sollten die jeweiligen Personen in ihren verschiedenen Lebensfeldern
(Arbeit, Wohnen, Freizeit, Familie) begleitet werden können.
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3.3 Ermittlung repräsentativer Einzelfälle

Die Projektpartner*innen stellten 35 Einzelfälle zur Teilnahme am Projekt vor,
wobei zunächst nur die Zustimmung der gesetzlichen Betreuer*innen und eini-
ger Vertreter*innen der Unterstützerkreise vorlag und die Personen selbst seitens
der professionellen Unterstützer*innen informiert und diejenigen mit offensicht-
lichem Interesse zur Teilnahme motiviert wurden. Zur Sichtung, Analyse und
Reduzierung entwickelte das wissenschaftliche Forscher*innen-Team verschie-
dene ICF-basierte Kriterien und entsprechende Synopsen zu jedem individuellen
„Fall“ und nahm auf der Basis projektrelevanter Faktoren (Zugehörigkeit zu
Fallgruppe, Geschlecht, Alter etc.) eine Priorisierung zur Diskussion mit der
Forschungswerkstatt vor (vgl. Abb. 2).

Die beteiligten Projektpartner*innen in der Praxis wurden gebeten, die schrift-
lichen Befragungen und Einwilligungen der Unterstützerkreise zu organisieren,
die individuellen Einwilligungsmöglichkeiten der Studienteilnehmer*innen zu
eruieren und Ideensammlungen zur aktiven Beteiligung der Teilnehmer*innen
anzudenken. Insgesamt wurden so 15 Einzelfälle und ihre Unterstützerkreise zur
Projektteilnahme angefragt (zur Entwicklung vgl. Abb. 2).

Sichtung der 
Formblä�er

Analyse anhand 
ICF-Kriterien Erstellung Synopse Gegenüberstellung 

der Fälle

Überprüfung der 
allgemeinen 

Einschlusskriterien

Abb.2 Konstitution des Samples. © Keeley 2021, Eigene Abbildung
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3.4 Exkurs: Zur Situation der Stellvertretung im Kontext
von Forschung mit Menschen mit Komplexer
Behinderung

Der nicht unmittelbare Einbezug des betroffenen Personenkreises ist durch sein
Angewiesensein zu begründen. In der Begleitung und Unterstützung alltägli-
cher Lebensinhalte sind Menschen mit Komplexer Behinderung häufig abhängig
davon, dass ihre Bedürfnisse erkannt und erfüllt werden. Diese Fremdbestim-
mung kann nur durch eine reflektierte Haltung als angemessene Stellvertretung
im Sinne der Betroffenen gestaltet werden, was auch für teilhabeorientierte
Forschungskontexte gilt.

Menschen mit Komplexer Behinderung gelten zwar als nicht einwilligungsfä-
hig (vgl. Damm, 2016), die Absprache von Entscheidungs- und Einwilligungs-
fähigkeit entspricht jedoch längst nicht mehr dem wissenschaftlichen Konsens
(vgl. u. a. Watson, 2016; Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer,
2016). So fordert eine partizipativ ausgerichtete Forschung, auch diesem Perso-
nenkreis von Anfang an Möglichkeiten der Mitwirkung an Forschungsprozessen
zu bieten (vgl. Dederich, 2017, S. 7 f.).

Menschen dieses Personenkreises können durchaus signalisieren, ob sie
einem Forschungsvorhaben zustimmend oder ablehnend gegenüberstehen. Bei
Menschen mit Komplexer Behinderung spielt allerdings eine vertrauensvolle
Beziehung eine besonders wichtige Rolle bei der (informierten) Einwilligung
(vgl. Hauser, 2016, S. 89), und häufig bietet das Forschungsdesign nicht die
(zeitlichen) Bedingungen für eine vertrauensvolle Beziehungsbasis zwischen For-
schenden und Studienteilnehmer*innen. Aus diesem Grund sollten vertraute
Personen den Studienteilnehmer*innen den Sinn des Forschungsvorhabens ver-
ständlich vermitteln (ebd.). In den meisten Fällen erfolgt die Zustimmung zur
Teilnahme dann auf Basis einer Stellvertreter*innen-Entscheidung. Bei dieser
Proxy-Einwilligung muss unbedingt abgewogen werden, „inwieweit die Stellver-
treterInnen die Bedürfnisse der potenziellen TeilnehmerInnen einschätzen können
und die Interessen der potenziellen Teilnehmenden vertreten können“ (ebd.).

Tatsächlich ist das einmalige Einholen des Einverständnisses vor dem For-
schungsprozess zwar juristisch empfehlenswert, wird jedoch zunehmend durch
eine prozesshafte Einwilligung ersetzt, die anhand wiederholter und dialogisch
gestalteter Einwilligungen der Dynamik qualitativer Forschungsprozesse ent-
spricht (vgl. Unger, 2014, S. 26). Für forschungsmethodische Überlegungen folgt
daraus, dass
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• kontinuierlich zu überprüfen und zu reflektieren ist, ob der*die Studienteilneh-
mer*in (noch) zur Mitwirkung am Forschungsprozess bereit ist;

• es erforderlich sein kann, auch andere Vertrauenspersonen einzubeziehen, um
ebenjene Bereitschaft einzuschätzen;

• eine solche Einwilligung nicht immer schriftlich erfolgen kann, aber immer
dokumentiert werden sollte (Feldnotizen, Forschungstagebuch).

Für die Durchführung einer teilhabeorientierten Forschung sind die beschriebenen
Schritte unabdingbar, sie weisen aber auch auf eine noch nicht gelöste Problema-
tik hin, der auch der vorliegende Ansatz (noch) nicht vollständig begegnen kann:
die Gestaltung einer voraussetzungslosen Beteiligung an Forschung. Dieses Ziel
kann nur erreicht werden, in dem sich ihm kontinuierlich und auf verschiedenen
Wegen angenähert wird. Das vorliegende Design ist ein Schritt in diese Richtung.

4 Erhebungsphase

4.1 Schriftliche Befragung

Die erste Erhebungsphase diente dazu, Teilhabe- und Kommunikationsmög-
lichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse der Studienteilnehmer*innen aus der
Perspektive der Unterstützer*innen zu erfahren, um anhand dieser Ergebnisse
einen individuellen Einstieg in das forschungsmethodische Vorgehen gestalten
zu können. Bei der schriftlichen Befragung3 wurden verschiedene Instrumente
berücksichtigt: ein Fragebogen zur persönlichen Einschätzung der zukünfti-
gen Studienteilnehmer*innen, eine schriftliche Befragung zur Erhebung ihrer
Kommunikationsmöglichkeiten und -situationen und eine Befragung zu ihren
exemplarischen Tagesabläufen in Tabellenform. Diese Erkenntnisse zu verbal-
sprachlichen, kognitiven und emotionalen Möglichkeiten beeinflussten die weitere
Entwicklung zusätzlicher Instrumente. Die mithilfe des thematischen Codierens
(vgl. Flick, 2002, S. 271 ff.) analysierten Bedarfe, Wünsche und Interessen
führten zu individuumsbezogenen Gestaltungen der Fallwerkstätten.

3 Schriftliche Befragungen als Methode qualitativer Sozialforschung bieten wie qualitative
Interviews subjektive „Einblicke in nicht direkt beobachtbare psychische Prozesse oder
Strukturen der befragten Personen (z. B. Meinungen, Einstellungen, Denkprozesse, Wissen)“
(Hussy et al., 2010, S. 68 zit. n. Herfter & Brock, 2013, S. 251). Zur Generierung dieser
Äußerungen werden teil- oder halbstrukturierte Fragebögen mit offenen Fragen eingesetzt,
die die Befragten in eigenen Worten schriftlich beantworten. Sie bilden damit das Pendant
zu qualitativen Interviewleitfäden.
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4.2 Die Fallwerkstätten

Für alle teilnehmenden Studienteilnehmer*innen wurden individuelle Fallwerk-
stätten durchgeführt, die aus verschiedenen Bausteinen mit jeweils verschiedenen
Zielgruppen und Methoden bestanden. Bei einem ersten Treffen (siehe Abschn.
4.2.1) waren (soweit möglich) alle professionellen Unterstützer*innen beteiligt,
die die Studienteilnehmer*innen im Alltag begleiten. Organisiert und durchge-
führt wurde das Treffen von zwei wissenschaftlichen Forscher*innen, die im
weiteren Verlauf mit den Einzelfällen betraut waren. Die betroffene Person
selbst nahm an diesem Treffen nicht teil, da eine Teilhabe zu diesem Zeitpunkt
nicht individuumsadäquat gestaltet werden konnte, aber das Kennenlernen der
Studienteilnehmer*innen fand direkt im Anschluss statt (siehe Abschn. 4.2.2).

4.2.1 Arbeit mit dem Unterstützerkreis
(Fokusgruppen-Diskussion und Netzwerkkarte)

Zur Klärung offener Fragen der ersten Erhebungsphase wurde in sogenannte
Fokusgruppen-Diskussionen übergeleitet, um mit den professionellen Unter-
stützer*innen die individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Interessen und sozialen
Beziehungen der Studienteilnehmer*innen aus der Stellvertreter*innenperspektive
genauer zu definieren und etwaige Anforderungen an Teilhabe aus Sicht der
Assistent*innen möglichst detailliert zu erheben. Als Gesprächsimpulse wur-
den offene Fragen diskutiert, aber auch Textsegmente aus den schriftlichen
Befragungen zur Verfügung gestellt, um ergänzende individuelle Sichtweisen zu
erschließen.

Ein weiteres Mittel zur Gestaltung der Diskussion (Befragung) war die Unter-
stützerkreiskarte (Netzwerkkarte), mit deren Hilfe „ego-zentrierte Netzwerke mit
einer Visualisierung erhoben [werden können]. Wichtige Bezugspersonen wer-
den je nach Nähe und Distanz im Raum um Ego platziert, sowie eventuell nach
Sektoren getrennt und Verbindungen zwischen ihnen als Linien gezogen“ (Fuhse,
2018, S. 147). So ergibt sich eine Verbindung von strukturierten und narrati-
ven, themenoffenen Erzählanstößen, und die Netzwerkkarte funktioniert selbst
als Erzählanstoß (vgl. Höfer et al., 2006). Zudem ist eine Visualisierung „auch
ein hervorragendes Medium für einen gemeinsamen Reflexionsprozess zwischen
Forscher/in und Interviewpartner/in“ (Straus, 2010, S. 527), die mit Namen, aber
auch wichtigen Gegenständen, Orten o.Ä. gefüllt werden kann.

4.2.2 Entwicklung und Arbeit mit der Gabe
Der Aspekt der Freiwilligkeit zur Teilnahme am Forschungsprojekt nahm einen
zentralen Stellenwert ein, und so wurde ein Instrument entwickelt, das in seiner
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Abb.3 Visualisierung des
Forschungsprozesses. ©
Keeley 2021, Eigene
Abbildung

individuellen Ausgestaltung einen angemessenen Zugang zum Forschungsprozess
für die teilnehmenden Personen bot. In Übereinstimmung mit dem (eingangs)
definierten Teilhabeverständnis wurde die sogenannte ‚Gabe‘4 erstellt, deren vor-
rangiges Ziel in der Entwicklung einer Visualisierungsmöglichkeit zur Abbildung
des Projektvorhabens mit den unterschiedlichen Erhebungsphasen besteht. Die-
ses Medium, das als Geschenk (Gabe) bei der teilnehmenden Person verblieb,
sollte einen Einblick in den gesamten Projektverlauf ermöglichen, durch den
sich die Struktur der einzelnen Begegnungen (Erhebungstage und -methoden)
erschloss und die über den gesamten Prozess eine Erinnerungsmöglichkeit dar-
stellte. Gleichzeitig bot sich so die Gelegenheit einer persönlichen Begegnung
und Interaktion und damit auch die Möglichkeit eines Aushandlungsprozesses,
denn nach dem zugrundeliegenden Verständnis muss Teilhabe immer wieder neu
ausgehandelt und gestaltet werden, was sich als konstituierende Prämisse auch für
den Forschungsprozess erwies. Besonders berücksichtigt wurden bei der Gestal-
tung der ‚Gabe‘ daher die unterschiedlichen Aneignungsebenen der einzelnen
Teilnehmer*innen mit ihren individuellen kommunikativen und schriftsprachli-
chen Kompetenzen. Diese Scheibe (vgl. Abb. 3) entspricht mit ihrer Unterteilung
in vier Felder den vier Forschungsphasen, in deren Mitte ein Feld der Per-
sonalisierung durch ein Foto der teilnehmenden Person mit der begleitenden
Forschungsperson dient. Das Feld ist drehbar an der Scheibe befestigt und mit
einer Pfeilspitze versehen, die auf die jeweilige Projektphase fokussiert werden
kann.

4 Zur Theorie der Gabe siehe Fornefeld (2019).
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Bei der weiteren Projektplanung wurde berücksichtigt, dass dieselbe Person
bei den weiteren Forschungsphasen aus Gründen der Kontinuität anwesend war.
Das erste Feld der Scheibe stellt das Kennenlernen und den Startpunkt dar.
Hierzu wurden zwei Holzfiguren in verschiedenen Farben mit Klettverschluss
an der Scheibe befestigt, die für Rollenspiele o.Ä. wieder abgenommen wer-
den konnten. Ziel der ersten Phase war die Ermittlung individueller Wünsche,
Interessen und Vorlieben und das Kennenlernen von Personen und Orten aus
dem Lebensalltag der Teilnehmenden, um weitere Teilnahmemöglichkeiten zu
ermitteln und je nach (verbal)sprachlichen Fähigkeiten Fragen und Anregun-
gen zu klären. Eine Drehung der Pfeilspitze auf das zweite Feld stellt den
Bezug auf den Tag der teilnehmenden Beobachtung her und symbolisiert mit
zwei festen Bändern in den Farben der Holzfiguren den Kontakt miteinander
in unterschiedlichen Variationen. Die haptische Auseinandersetzung bildet einen
Zugang zueinander und kann durch verbalsprachliche Impulse begleitet wer-
den. Das dritte Feld symbolisiert den zweiten Tag der Beobachtung mit dem
Videographieren relevanter Situationen. Auf dieses Feld wurde (gemeinsam) eine
Spiegelfolie geklebt, die das „Von-außen-Betrachten“ durch die Videokamera
versinnbildlichen und der teilnehmenden Person eine Außenperspektive ermögli-
chen soll. Das vierte Feld bildet den personenzentrierten Abschluss des Projekts
ab. Nach der Phase der Datenauswertung wurden die Erkenntnisse des Projekts
probandenbezogen gemeinsam präsentiert und teilhabeorientiert erprobt. Eine
kleine Holzkiste symbolisierte hier die möglichen Ansatzpunkte einer teilhabe-
orientierten Situationsgestaltung, auf die in Abschn. 5.2 vertiefend eingegangen
wird.

4.3 Leitfadengestützte Interviews mit nahen
Bezugspersonen (Eltern)

In der Erhebungsphase zur Vorbereitung der Begleitung im Feld wurden teil-
strukturierte Interviews mit nahestehenden Bezugspersonen geführt, um mittels
eines Leitfadens und den darin verorteten Themenfeldern ein Gerüst zur Date-
nerhebung und -analyse zu ermöglichen. Die Situationen wurden offen gestaltet,
um weitere sich ergebende wichtige Themen miteinzubeziehen oder bei der Aus-
wertung einzelne Themen herausfiltern zu können (vgl. Döring & Bortz, 2016,
S. 372). Dabei ist die jeweils befragte Person immer der Mittelpunkt und „nicht
nur Datenlieferant, sondern er determiniert als Subjekt das Gespräch qualitativ
und quantitativ mit. (…) So erfolgt (…) eine Wirklichkeitsdefinition durch den
Befragten“ (Lamnek & Krell, 2005, S. 351).
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In den meisten Fällen wurden die Eltern oder langjährige professionelle
Begleiter*innen zur Lebensgeschichte der Studienteilnehmer*innen befragt. So
konnte den unterschiedlichen Perspektiven der professionellen Unterstützer*innen
und der wissenschaftlich Forschenden eine weitere hinzugefügt werden, mit einer
von den bisherigen Erkenntnissen relativ unabhängigen Deutung und Analyse
von Erlebnissen und Erfahrungen der Studienteilnehmer*innen aus Kindheit und
Adoleszenz.

Bei der Konstituierung des Interviewleitfadens waren vor allem Fragen zu
biografischen Erfahrungen zentral. Gerade bei Menschen mit Komplexer Behin-
derung mangelt es häufig an Umfeldwissen zu prägenden Erlebnissen, was durch
deren institutionalisierte Lebenswege und fehlende Dokumentationen zu begrün-
den ist. Biografisches Wissen ist allerdings von größter Bedeutung, wenn es um
die Annäherung an subjektive Perspektiven von Menschen geht, die in ihrer
Ausdrucksweise eingeschränkt sind. So lag ein weiterer Schwerpunkt auf der
Befragung zu deren möglichen Bedürfnissen. Gerade hier ist die Multiperspek-
tivität bedeutsam, da vor allem Eltern und professionelle Unterstützer*innen
häufig andere Maßstäbe, Kriterien oder Priorisierungen setzen und nur mög-
lichst viele Perspektiven eine Annäherung an den Menschen in seiner komplexen
Bedürftigkeit garantieren. So wurden körperliche und soziale Grundbedürfnisse,
das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz, interessengeleitete Aktivitäten und
Erfahrungen sowie Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich Teilhabemöglichkeiten
thematisiert.

In einer Zwischenauswertung wurden die bis zu diesem Zeitpunkt erhobenen
Daten im Hinblick auf detaillierte Forschungsperspektiven für die Begleitung im
Feld analysiert.

4.4 Begleitung im Feld

Basierend auf den Erkenntnissen der ersten Erhebungsphase und der Erkenntnisse
der Unterstützer*innenbefragungen wurden die sogenannten Teilhabe-Tage konzi-
piert, die aus einer Begleitung des Alltags der teilnehmenden Personen und einer
Annäherung an deren Lebenswelten mittels verschiedener methodischer Ansätze
bestand.

4.4.1 Teilnehmende Beobachtung
In persönlichen Begegnungen mit den beteiligten Menschen mit Komplexer
Behinderung wurden an zwei Tagen (vom Aufstehen bis zum Schlafenge-
hen) von zwei Vertreter*innen des Forscherteams Beobachtungen durchgeführt,
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die sich auf Teilhabemöglichkeiten an Alltagsaktivitäten fokussierten. Teilhabe,
verstanden als soziale Bindung, die sich im Moment des Gebens, Nehmens
und Erwiderns zeigt, wird in allen Situationen sichtbar, in denen Menschen
interagieren. Hauptkriterium der Beobachtung war dementsprechend die Iden-
tifikation ebendieser Momente und die möglichst genaue Beschreibung der
Begegnung/Interaktion. So wurden soziale Interaktionen zwischen Menschen und
Handlungsweisen Einzelner oder Gruppen differenziert beobachtet und doku-
mentiert. Nach den zwei Tagen der Alltagsbegleitung fand ein systematisches
Teamfeedback statt, in dem die beobachteten Situationen und Aspekte zwischen
den Forscher*innen diskutiert und anschließend mithilfe konsensuell und dis-
kursiv entwickelter Handlungs- und Deutungsmuster interpretiert wurden. Hand-
lungen und Interaktionen konnten hinsichtlich Länge, involvierter Personen oder
Stimmungen und hinsichtlich ihres Potenzials an Teilhabeorientierung gedeutet
werden (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 333) und ggf. durch den Abgleich mit
weiteren Daten oder auch einem erneuten Abgleich mit den Beteiligten verifiziert
werden (z. B. Rücksprache mit den professionellen Unterstützer*innen, Analyse
der schriftlichen Befragung und der Interviews mit Angehörigen, Betrachtung der
nachfolgend beschriebenen Videographien, aber auch eine erneute Begegnung mit
den Personen selbst).

Dieses konsensuell ausgerichtete Moment ist von besonderer Bedeutung bei
Annäherungen an fremde Perspektiven und bei Aushandlungsprozessen hin-
sichtlich der Auswertung und Interpretation von Beobachtungen aus subjektiver
und selektiver Wahrnehmung (vgl. Gehrau & Weischer, 2017, S. 28). In der
teilnehmenden Beobachtung werden Forschende zu Teilnehmenden der Beobach-
tungssituation, was wiederum zu hohen Anforderungen an die Reflexion der Rolle
der Forschenden als auch an die Gestaltung der Situation selbst führt. Gleichzei-
tig ist diese Beobachtung ein Zugang der Annäherung an „fremde“ Lebenswelten,
eine „Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz, zu der es gehört, die Per-
spektive der Untersuchungspersonen übernehmen zu können, aber gleichzeitig
als Zeuge der Situation Distanz zu wahren. Ohne Nähe wird man von der Situa-
tion zu wenig verstehen, ohne Distanz wird man nicht in der Lage sein, sie
sozialwissenschaftlich zu reflektieren“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 46).

Alle Beobachtungen wurden in Protokollen festgehalten und mittels einer
„dichten Beschreibung“ (Geertz, 1983) verschriftlicht. Sowohl kontextuelle
Bedingungen als auch konkrete Handlungen aller Beteiligten wurden berücksich-
tigt und in vollständigen, nachvollziehbaren und analysierbaren Interaktionsab-
läufen dargestellt (vgl. Friebertshäuser & Panagiotopoulou, 2013).
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4.4.2 Videographie
Um die Einsichtnahme in den Alltag von Menschen mit Komplexer Behinde-
rung mittels teilhabeorientierter Beobachtung zu validieren, wurden am zweiten
Tag der Feldbegleitung Videographien von ausgewählten Alltagssituationen der
Studienteilnehmer*innen erstellt. Bei Videographien handelt es sich um „die
Untersuchung ‚natürlicher‘ Interaktionssituationen (…). Mit der Betonung des
ethnographischen Aspekts der Videoanalyse – als Videographie – wird dabei
besonderer Wert auf die Beachtung der Erhebungssituation und des ethnogra-
phischen Hintergrundwissens gelegt“ (Knoblauch & Schnettler, 2007, S. 585).
Die Auswahl der Situationen erfolgte auf Basis vorangegangener Beobachtungen
in Absprache mit begleitenden Unterstützungspersonen und unter Berücksich-
tigung der (informierten) Einwilligung und der Persönlichkeitsrechte weiterer
Beteiligter. Um die Berücksichtigung der Studienteilnehmer*innen zu fokussie-
ren, wurde in den meisten Fällen zumindest eine Essenssituation aufgezeichnet,
da hier individuelle Bedürfnisse und Bedarfe und unterschiedliche Aspekte
von Kommunikation sichtbar werden. Vor allem bei Letzterem zeigt sich ein
großer Mehrwert von Videographien, denn „audiovisuelle Aufzeichnungen las-
sen Aspekte des Forschungsfeldes analysierbar werden, die bei Einsatz von
herkömmlichen Datenerzeugungsweisen unzugänglich bleiben mussten. Es wer-
den ‚mikroskopische‘ Analysen einzelner Details möglich, die mit klassischen
(rekonstruktiven) Erhebungsmethoden nicht zum Datum gemacht werden konn-
ten.“ (ebd., S. 587) Gerade bei Menschen mit Komplexer Behinderung und ihrer
häufig eingeschränkten Verbalsprache sind körpereigene Kommunikationsformen
(z. B. Mimik, Gestik) von besonders großer Bedeutung. In der Beobachtung
erscheinen diese Ausdrucksmöglichkeiten häufig flüchtig und vielfältig interpre-
tierbar bzw. werden vollständig übersehen. Durch eine Videoaufzeichnung lassen
sie sich wiederholt betrachten und im Diskurs zwischen den an der Auswertung
beteiligten Forscher*innen und ggf. Mitgliedern der Unterstützerkreise multi-
perspektivisch deuten, wodurch ein weiterer Vorteil der Videographie in der
intersubjektiven Nachvollziehbarkeit und multiperspektivischen Zugänglichkeit
für den validierenden Diskurs liegt.

4.4.3 Informelle Gespräche
Eine dritte Form der Datenerhebung während der Teilhabe-Tage waren infor-
melle Gespräche mit Mitbewohner*innen, Kolleg*innen und professionellen
Unterstützer*innen, die dadurch gekennzeichnet sind, „dass sie sich zufällig in
unterschiedlichen sozialen Feldern ergeben. Sie zeichnen sich durch eine weitge-
hende Unstrukturiertheit von Seiten des/der InterviewerIn aus. Es sind vielmehr
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die Befragten, die den zentralen Beitrag zur Strukturierung des Gesprächs leis-
ten“ (Halbmayer & Salat, o. J.). Diese informellen Gespräche wurden anhand von
Gedächtnisprotokollen verschriftlicht und bilden eine weitere gewinnbringende
Datenquelle. Zusätzliche Informationen, Verweise und Hintergründe konnten so
bei der Auswertung miteinander in Bezug gesetzt und mit den Erkenntnissen
aus Beobachtung und Videographie zusammengeführt werden. Neben den for-
schungsmethodologischen Vorteilen boten die informellen Gespräche auch die
Möglichkeit zum Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen der Beteiligten, was
wiederum zum Gelingen des gesamten Projekts beitrug.

5 Auswertungsphase

5.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Aus dem multimethodischen Vorgehen der Datenerhebung ergaben sich ver-
schiedene Datenquellen: schriftliche Befragungen, Transkripte der Interviews und
Videographien, dichte Beschreibungen der Beobachtungsprotokolle und infor-
melle Gespräche. Da alle Daten in schriftlicher Form vorlagen, wurde eine
Auswertung mittels Qualitativer Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2016) zur Struk-
turierung und Analyse der umfangreichen Datenmenge durchgeführt. Mit der
Qualitativen Inhaltsanalyse wird das Kommunikationsmaterial systemisch bear-
beitet, weshalb sich diese Methode besonders gut für größere Datenmengen
eignet. Durch die Zusammenführung von deduktiven und induktiven Kategorien
können Thesen, Inhalte und Aspekte den ausgearbeiteten Theorien zugeordnet
werden (Abb. 4).

Orientiert an den Zielformulierungen des Projekts wurden theoriegeleitet die
folgenden Auswertungsperspektiven eingenommen:

• Bedürfnisse von Menschen mit Komplexer Behinderung;
• Anforderungen in professioneller Unterstützung und Begleitung;
• strukturelle Aspekte professioneller Unterstützung und Begleitung;
• (Möglichkeiten) teilhabeorientierte(r) Situationsgestaltung.

Die deduktiven Perspektiven wurden durch induktive Kategorien aus dem Mate-
rial ergänzt oder in Teilen ersetzt. Die Datenquellen wurden aufgearbeitet und
die aussagekräftigsten Textabschnitte mit Codes versehen, wobei nur durch die
reflektierte, diskursive und transdisziplinäre Auseinandersetzung die Vielzahl an
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Abb.4 Der Auswertungsprozess. © Keeley 2021, Eigene Abbildung

Codes zu Kategorien zusammengefasst werden konnte. Unter dem übergeordne-
ten Aspekt des Teilhabeverständnisses wurde eine Zusammenführung von Theorie
und Empirie ermöglicht und eine Auswertung des Materials unter diesen Perspek-
tiven sichergestellt. So entstand zum einen das sogenannte Bedürfnisspektrum,
welches die verschiedenen (teilhabeorientierten) Bedürfnisse von Menschen mit
Komplexer Behinderung abbildet, und zum anderen ein Katalog von Anfor-
derungen, die sich (daraus) für die Gestaltung professioneller Unterstützung
ergeben. Einen Überblick über die Ergebnisse gibt der Projektbericht (Forne-
feld et al., 2020) und weitere Publikationen, die in diesem Zusammenhang zur
Veröffentlichung vorbereitet werden.

5.2 Entwicklung von Teilhabeangeboten

Um die Ergebnisse an die beteiligten Personen zurückzugeben, wurden verschie-
dene Instrumente und Materialien entwickelt, die adressat*innengemäß in die
Praxis transferiert wurden. Die Analyse der individuellen (personenbezogenen)
Perspektiven und Ergebnisse wurde in Individuellen Teilhabebüchern festgehal-
ten, die neben dem Überblick zum Forschungsprozess individuumsbezogene
Erkenntnisse zu Kommunikations-, Teilhabe- und Unterstützungsmöglichkeiten
beinhalten und an die professionellen Unterstützer*innen übergeben wurden.
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Hierzu wurde jeweils eine weitere Fallwerkstatt durchgeführt, zu der alle Betei-
ligten eingeladen waren. Darüber hinaus wurden auf der Basis der Ergebnisse
individuelle personenbezogene Teilhabeangebote erstellt, um den angestrebten
Theorie-Praxis-Transfer sicherzustellen. Hierbei handelte es sich häufig um Kom-
munikationsangebote wie Über-mich-Bücher, Entscheidungshilfen, aber auch
persönliche Geschichten oder musikalische Beiträge. Die so entwickelten und
auf Basis der Bedürfnisse und Aneignungsmöglichkeiten der Betroffenen gestal-
teten, individuellen und teilhabeorientierten Angebote wurden im Anschluss
an die Fallwerkstätten mit den Studienteilnehmer*innen durchgeführt und dem
Unterstützungsnetzwerk überlassen.

5.3 Evaluation der Ergebnisse in Theorie und Praxis

Neben der Präsentation der Ergebnisse in der Forschungswerkstatt wurden zwei
weitere Diskurs- und Evaluationsphasen durchgeführt. So wurde im Rahmen einer
internationalen Tagung (siehe dazu Fornefeld et al., 2020, S. 58) eine wissen-
schaftliche Evaluation durchgeführt. Zusätzlich fand an einem projektinternen
Fachtag ein transdisziplinärer Austausch mit Teilnehmenden aus verschiedenen
Einrichtungen der beteiligten Projektpartner*innen statt, um Möglichkeiten eines
Transfers der Ergebnisse auf die Praxis zu überprüfen.

6 Fazit

Mit dem Forschungsprojekt Teilsein & Teilhaben wurde neben den relevanten
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Teilhabe des Personenkreises Menschen mit
Komplexer Behinderung ein Beitrag zum Diskurs einer teilhabeorientierten For-
schung mit diesem Personenkreis angestrebt. Für den deutschsprachigen Raum
gilt leider immer noch häufig, dass Menschen mit Komplexer Behinderung aus
teilhabeorientierten Forschungsprozessen exkludiert und in der Partizipativen For-
schung nur marginal berücksichtigt werden (vgl. Keeley et al., 2019). Die Erfah-
rungen des Forschungsprojekts beweisen, dass ein solcher Ausschluss vermieden
werden kann, indem die Beteiligung aller an allen Prozessen des Forschungs-
geschehens Beteiligten in achtsamer Weise gestaltet wird. Ein wichtiger Faktor
ist der Einbezug möglichst vieler Unterstützer*innen aus den Lebenswelten des
Personenkreises, um authentische und fundierte Grundlagen für ein teilhabeori-
entiertes Forschungssetting zu schaffen. Entsprechend des Teilhabeverständnisses
des Projekts zeichnete sich die Untersuchung in allen Erhebungsphasen durch
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die Ermöglichung der aktiven Beteiligung des Personenkreises am Feldgeschehen
und das Mit(er)leben der Alltagswelt der Menschen mit Komplexer Behinderung
durch die Forschenden aus.

Aus den Erfahrungen des Projekts lassen sich weitere Implikationen für die
(Partizipative) Teilhabeforschung ableiten. So sind zunächst „teil-partizipative
Anstrengungen, in denen eine intensive Partizipation vorerst begründet auf eine
bestimmte Phase oder einen bestimmten Bereich des Projektes reduziert wird“
(Keeley et al., 2019, S. 100) als erster wichtiger Schritt zur Sicherung einer stär-
keren Beteiligung des Personenkreises als sinnvoll einzuschätzen. Perspektivisch
können so barrierefreie Methoden weiterentwickelt und damit auch Qualitäts-
aspekte Partizipativer Forschung vertieft werden (vgl. Gebert, 2014, S. 267).
In der übergreifenden Zusammenführung verschiedener Disziplinen und ihren
Forschungstheorien (soziologisch, pädagogisch, kommunikationstheoretisch etc.)
liegt die zukünftige Chance, innovative und kreative Zugänge weiterzuentwickeln
und zu optimieren, um eine stärkere Beteiligung von Menschen mit Komplexer
Behinderung an Forschungsprojekten zu ihrer Lebenssituation voranzutreiben.

Neben forschungsmethodischen Entwicklungsprozessen sind es aber auch
methodologische Überlegungen, die Forschende in diesem Bereich in den nächs-
ten Jahren kritisch diskutieren und weiterentwickeln sollten. So erscheint das
Moment der Selbstreflexion als übergeordnet wichtig, zum einen bezogen auf das
individuelle Handeln der einzelnen Forscher*innen, „zum andern muss der Pro-
zess des Forschens in seiner Gestalt, mit seinen Grenzen, den unterschiedlichen
Interessenslagen aller beteiligten Akteure und deren Beziehung zueinander per-
manent reflektiert werden“ (Keeley et al., 2019, S. 100). So könnte es gelingen,
die „Reproduktion von Machtungleichgewichten aufzuweichen“ (vgl. Kremsner,
2017, S. 140), was einen wesentlichen Beitrag gerade im Kontext Partizipativer
Forschung darstellen würde.

Einen weiteren signifikanten Schwerpunkt bildet die zunehmende Auseinan-
dersetzung mit forschungsethischen Fragen in teilhabeorientierten Forschungspro-
zessen, um diese forschungsmethodisch fundiert und forschungsmethodologisch
reflektiert zu gestalten.

Alle diese Schritte führen in ihren unterschiedlichen Bereichen zu einer
stärkeren Beteiligung von Menschen mit Komplexer Behinderung (auch) an
Forschungsprozessen, die vor allem unter der Perspektive teilhabeorientierter
Forschung als zwingend notwendig erscheint.
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Zur Bedeutung von Unterstützter
Kommunikation für die
Teilhabeforschung im Kontext der
Befragung junger Erwachsener mit
komplexen
Kommunikationsbeeinträchtigungen –
Erkenntnisse zur Interviewmethodik
am Beispiel einer Fallstudie

Tanja Freifrau Schenck zu Schweinsberg

Zusammenfassung

Die Fallstudie gibt Einblick in anwendungsorientierte Teilhabeforschung. The-
matisiert wird Unterstützte Kommunikation als zentraler methodischer Zugang
für Befragungen von jungen Erwachsenen mit komplexen Kommunikati-
onsbeeinträchtigungen. Untersucht wurden Förderfaktoren und Barrieren für
Kommunikation und Teilhabe an Bildungsprozessen im Übergang Schule –
Beruf.

1 Einleitung

Die Befragung von Personen mit komplexen Beeinträchtigungen in der Kom-
munikation ist ein zentraler Gegenstand der Fallstudie „Kommunikative Barrie-
refreiheit und Teilhabe junger Erwachsener mit komplexen Kommunikationsbe-
einträchtigungen im Transitionsprozess Schule – Beruf“. Sie widmet sich den
Lebenswirklichkeiten von fünf jungen Erwachsenen, die eine Schule mit dem
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Förderschwerpunkt geistige Entwicklung besuchen und sich im Übergang von der
Schule in den Beruf befinden. Ihnen allen stehen Mittel der Unterstützten Kommu-
nikation (UK) als Alternative zur lautsprachlichen Kommunikation zur Verfügung,
um eine (bessere) Verständigung mit anderen Personen zu erreichen, da sie nicht
bzw. nicht verständlich sprechen können. Ihre Erschwernisse in der Kommu-
nikation sind nicht automatisch mit erheblichen kognitiven Beeinträchtigungen
gleichzustellen, sondern es bedarf einer genaueren Betrachtung des jeweiligen
Einzelfalles. Die UK-Nutzer*innen wurden vor und nach einem Wechsel des Bil-
dungsortes hinsichtlich ihrer Erfahrungen zu gelingender Kommunikation und
Teilhabebarrieren beim Übergang in nachschulische Lebensbereiche befragt. Die
Befragungen wurden videogestützt und unter Einbeziehung ihrer jeweiligen indi-
viduellen alternativen Kommunikationsmittel umgesetzt. In einem von fünf Fällen
ließ sich eine videogestützte Befragung erst nach dem Wechsel realisieren. Die
Informationen vor dem Wechsel basieren auf einer schriftlichen Dokumentation
von Mitteilungen im Rahmen von teilnehmenden Beobachtungen, einem Einzel-
sowie einem Familiengespräch.

Zwei weitere Fälle sind Bestandteil der Fallstudie und bilden Kontrastierungs-
punkte im Forschungsverlauf: ein Fall jüngeren und ein Fall älteren Jahrgangs.
Damit eröffnen sich Erkenntnisse zum Forschungsgegenstand, die andere zeitli-
che Dimensionen und Rahmenbedingungen aufgreifen und in Abschn. 3 näher
erläutert werden.

Dieses Teilhabeforschungsprojekt wurde im Rahmen eines Promotionsprojek-
tes entwickelt und umgesetzt. Es basiert auf einem an dem bio-psycho-sozialen
Modell der ICF (International Classification of Functioning, Disability and
Health) orientierten Verständnis von Behinderung der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO, 2001; DIMDI, 2012). Teilhabe wird demzufolge als ein Ergebnis der
Wechselwirkung zwischen Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbe-
dingter Barrieren verstanden (vgl. Bartelheimer et al., 2020, S. 7). Gelingende
Teilhabe ist in den hier vorgestellten Fällen bspw. dann erkennbar, wenn die
jungen Erwachsenen ein auf sie abgestimmtes Setting vorfinden, das ihnen das
Dabei- und Einbezogensein am Bildungsort mit Peers unter Anwendung von
UK-Mitteln ermöglicht.

In diesem Beitrag werden Erkenntnisse zur methodischen Vorgehensweise
bei der Befragung von nicht/kaum lautsprachlich kommunizierenden Personen
vorgestellt. Für die Forschungspraxis und Interviewdurchführung ist der metho-
dische Ansatz der UK von zentraler Bedeutung. Denn UK-Anwendung durch
Forschende und Forschungsbeteiligte kann die individuellen Kommunikations-
und Verständigungsmöglichkeiten mit einer nicht/kaum lautsprachlich kommuni-
zierenden Person befördern und liefert einen Zugang zu ihr*ihm als Interview-
partner*in. Zunächst wird ein Überblick über das Fachgebiet UK in Abschn. 2
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gegeben. Das Erkenntnisinteresse, die Zielsetzung und die Zielgruppe des Teil-
habeforschungsprojektes sowie die Forschungsfragen und das Forschungsdesign
sind in Abschn. 3 festgehalten. Die Erkenntnisse zur Gestaltung und Umsetzung
von videogestützten Interviews bei Personen mit komplexen Kommunikations-
beeinträchtigungen sind in Abschn. 4 vorzufinden und beleuchten die Details
dieser methodischen Forschungspraxis als bedeutsames Teilergebnis des Promo-
tionsprojektes. Darauf aufbauend wird in Abschn. 5 die Bedeutung der gewonnen
Erkenntnisse für die Teilhabeforschung abschließend diskutiert.

2 Unterstützte Kommunikation

2.1 Begriffsbestimmung

Unterstützte Kommunikation (UK) wird von Personen genutzt, die nicht (mehr)
oder kaum lautsprachlich kommunizieren können. Ihre lautsprachlichen Mög-
lichkeiten reichen nicht aus, um sich im Alltag zu verständigen und verstanden
zu werden. Hier kann durch Mittel der UK eine Verbesserung der individuellen
Kommunikationsmöglichkeiten als auch das Einbezogensein in gesellschaftliche
Bezüge erreicht werden. Der Oberbegriff UK umfasst pädagogische und the-
rapeutische Angebote zur Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten eines
betroffenen Menschen. Ebenso zählt der Prozess der Verständigung mit Hilfe von
alternativen, ergänzenden und unterstützenden Kommunikationsmitteln dazu (vgl.
Wachsmuth, 2008, S. 327 ff.).

Für die befragten UK-Nutzer*innen dieser Fallstudie ist UK auch ein Mittel,
um Zugang zu Bildungsinhalten zu erhalten. Oftmals haben sie ihre alternativen
Kommunikationsmittel im Laufe der Schulzeit bekommen und den Umgang mit
diesen erlernt. Dadurch ist es möglich, neben der Alltagskommunikation auch
Unterrichtsinhalte zu bearbeiten und Lernprozesse zu befördern.

UK bezeichnet zudem im deutschsprachigen Raum das international etablierte
Fachgebiet Augmentative and Alternative Communication (AAC), das sich mit
der Verbesserung kommunikativer Möglichkeiten von Menschen mit schwer ver-
ständlicher bzw. fehlender Lautsprache beschäftigt. UK bietet Kommunikations-
formen, die unzureichende Lautsprache ergänzen (augmentative communication)
bzw. ersetzen (alternative communication). Vorhandene Fähigkeiten zur Kommu-
nikation werden soweit wie möglich aufgegriffen, unterstützt und mit zusätzlichen
Möglichkeiten ergänzt, wenn es die Kommunikationssituation verlangt (vgl.
Braun, 2014, S. 01.003.001).
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2.2 Kommunikationsmöglichkeiten

Die Möglichkeiten durch UK sind sehr vielfältig. Es können körpereigene Kom-
munikationsformen, nichtelektronische und elektronische Kommunikationshilfen
zum Einsatz kommen. Die Auswahl einer Kommunikationshilfe orientiert sich
an den individuellen Kommunikationskompetenzen und den motorischen Fähig-
keiten der Betroffenen (vgl. Kristen, 2005, S. 60 ff.). Die durch elektronische
Kommunikationshilfen hergestellte Lautsprache, eigene ggf. vorhandene Laut-
sprachanteile wie auch Mimik, Gesten, Blicke, Körperspannung, Atmung – also
die Körpersprache als solches – werden als Kommunikationsmittel betrachtet.
Zugleich sind Handzeichen, Gebärden, Vokalisation, Schrift, Symbole (bspw.
Gegenstände) und auch Bilder mögliche Wege zur Kommunikationsunterstützung
(vgl. Wachsmuth, 2008, S. 327 ff.).

Beim Einsatz von Mitteln der UK ist es wichtig, multimodale Kommuni-
kationssysteme für ein Individuum zu schaffen. Dieser aus der AAC-Theorie
stammende Begriff meint, dass alle Ausdrucksmöglichkeiten der betreffenden
Person bewusst zu berücksichtigen sind und verschiedene Kommunikations-
formen ineinandergreifen können, um eine Verständigung zu erreichen (vgl.
Kristen, 2005, S. 16 ff.). Es werden erst einmal alle vorhandenen körpereigenen
Möglichkeiten (Blickbewegungen, Mimik, Gestik, Laute, Sprache, motorische
Aktivitäten) berücksichtigt, damit für die Person eine effektivere Kommunikation
mit der Umwelt möglich wird. Voraussetzung dafür ist eine entsprechende Sen-
sibilität bei den Gesprächspartner*innen für die Signale einer nicht sprechenden
Person und deren Bedeutungen. Durch spezifische und bedächtige Gesprächs-
führung ist die Entschlüsselung der genauen Absichten hinter den Zeichen
dann möglich (vgl. ebd.). Erkenntnisse zu den notwendigen Kompetenzen für
Dialoggestaltung sind in Abschn. 4 näher beschrieben.

2.3 Zielgruppen der Unterstützten Kommunikation

Betrachtet man die Vielfalt von Personen, die von den Möglichkeiten der UK
profitieren können, ist es hilfreich, eine Differenzierung innerhalb dieses Per-
sonenkreises vorzunehmen. Das bietet Orientierung und verhilft zum besseren
Verständnis des Spektrums an Individuen, für die aufgrund einer nicht/kaum
vorhandenen Lautsprache Unterstützungsoptionen durch UK-Mittel infrage kom-
men. Nach Kristen (2005) kann es sich ursächlich um angeborene, erworbene,
fortschreitende oder vorübergehende Beeinträchtigungen in der Kommunikation
handeln, die Personen aller Altersgruppen betreffen können. Die UK-Angebote
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können dauerhaft, zeitlich begrenzt oder als Unterstützung zum Spracherwerb
erforderlich sein (vgl. Kristen, 2005, S. 15). Durch die Betrachtungen zu Ziel-
gruppen in der UK nach Weid-Goldschmidt (2015) und nach von Tetzchner &
Martinsen (2000) ergibt sich ein differenzierteres Bild zu Personen und Anforde-
rungen an die Gestaltung von Kommunikationssituationen. Diese Kenntnisse sind
in die Vorbereitung und die Durchführung von Interviews mit UK-Nutzer*innen
zum Übergang Schule – Beruf eingeflossen.

2.3.1 Zielgruppeneinteilung auf Basis von
Kommunikationskompetenzen

Weid-Goldschmidt (2015) wählt einen Ansatz zur Systematisierung von Zielgrup-
pen in der UK, indem sie die kommunikativen Kompetenzen einer Person und ihres
Umfelds fokussiert. Sie verdeutlicht, dass UK als ein ergebnisoffener Prozess zu
verstehen ist. Dieser ist gekennzeichnet von spezifischen Phasen kommunikativer
Möglichkeiten und dem Verhalten der Kommunikationspartner*innen. Durch die
Einschätzung kommunikativer Kompetenzen soll es nicht zur dauerhaften Festle-
gung einer Person auf ein bestimmtes Fähigkeitsprofil kommen, denn Übergänge
von einer Kompetenzstufe zur anderen sind denkbar (vgl. Weid-Goldschmidt,
2015, S. 11 f.). Orientiert an Meilensteinen von Kommunikationskompetenzen
beschreibt sie vier Kompetenzstufen, auf denen sich kommunikativer Austausch
vollziehen kann; davon leitet sie entsprechende Personengruppen ab:

Personengruppe 1:
Personen dieser Gruppe zeigen nicht-intentionale Vorläuferfähigkeiten
kommunikativ-sprachlicher Kompetenzen. Ein Dialog ist primär über die
körpernahen Sinne möglich (vgl. ebd.).

Personengruppe 2:
Personen dieser Gruppe praktizieren intentionales Kommunizieren primär auf prä-
symbolischen (vorsymbolischen) Niveau. Rein lautsprachlich gestellte Ja/Nein-
Fragen ohne Gestik und situative Verankerungen können im Gespräch nicht
eingesetzt werden. Der Zugang zu gehörter Lautsprache ist sehr minimiert, sodass
lediglich Teile von Gesprochenem im konkreten situativen Kontext für diese
Personen verstehbar sind (vgl. ebd.).

Personengruppe 3:
Für Personen dieser Gruppe sind Ja/Nein-Fragen verstehbar. Gehörte Lautspra-
che, Gebärden, taktile Gebärden, grafische Symboldarstellungen können mit



252 T. F. S. zu Schweinsberg

Vorstellungen und Sprachstrukturen in Verbindung gesetzt werden. Das Vorhan-
densein einer inneren Sprache ist gegeben. Diese kann durch Zugänglichkeit
zu entsprechenden Ausdrucksmöglichkeiten mitgeteilt werden. In dieser Gruppe
ist das Fähigkeitsspektrum sehr heterogen: Sprachanfänger*innen bis hin zu
Fortgeschrittenen, die Sprache bestehend aus Wortschatz und Sprachstruktur
beherrschen und diese dann zum Ausdruck bringen können, wenn adäquate alter-
native Ausdrucksmöglichkeiten der UK zur Verfügung stehen, allerdings nicht
(mehr) in einem altersgemäßen Umfang (vgl. ebd.).

Personengruppe 4:
Personen dieser Gruppe haben die Fähigkeiten, altersgemäß zu kommunizieren
und mit einer passenden Kommunikationshilfe Sprache zum Ausdruck zu bringen
(vgl. ebd.).

Für die Umsetzung der Befragungen mit den UK-Nutzer*innen in dieser Fall-
studie bedeutete dies, konkret die spezifischen Kommunikationskompetenzen der
Beteiligten in Erfahrung zu bringen. Dazu erfolgten Vorgespräche und teilneh-
mende Beobachtungen im Lebensalltag der einzelnen Fälle, bevor die videoge-
stützten Befragungen durchgeführt wurden. Die Forscherin hat spezielle Expertise
zu UK, auf die sie zurückgreifen konnte. Zum Zeitpunkt der Forschungsphase
waren Personen aus den Personengruppen 2, 3 und 4 der o.g. Zielgruppen-
einteilung vertreten. Ihre nicht/kaum vorhandene Sprechfähigkeit ließ zunächst
keine Rückschlüsse auf die Sprachfähigkeiten zu. Diese wurden im Einzelkontakt
durch gemeinsame Exploration mit den vorhandenen Kommunikationsmitteln und
Hinweisen aus dem Bezugssystem eruiert. Denn verschiedene kommunikative
Kompetenzen der UK-Nutzer*innen bedürfen methodischer Berücksichtigung in
der Interviewdurchführung (siehe Abschn. 4).

2.3.2 Zielgruppeneinteilung auf Basis von
Kommunikationsfunktionen

Von Tetzchner & Martinsen (2000, S. 79–83) unterscheiden drei Gruppen, auf
Grundlage der Funktion, die UK für eine Person erfüllt, wie folgt:

Gruppe 1 – UK als Ausdrucksmittel:
Personen, die ein gutes Sprachverständnis haben, jedoch deren Sich-selbst-
ausdrücken-Können über Lautsprache beeinträchtigt ist. Denn motorische
Schwierigkeiten verhindern die Kontrolle ihrer Sprachorgane und die Artikulation
von Sprachlauten. UK fungiert als dauerhaftes Ausdrucksmittel. Die Beschaffung
eines lebenslangen alternativen Kommunikationshilfsmittels ist zum Einsatz in
vielfältigen Situationen notwendig.
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Gruppe 2 – UK als Hilfe für den Spracherwerb:
Personen, für die UK als Hilfe zum Lautspracherwerb dient. UK ist hier kein
Ersatz für Lautsprache, sondern befördert das Verständnis und die Anwendung
der Lautsprache und die Entwicklung des regulären Spracherwerbs. Außerdem
gibt es Personen, die das Sprechen erlernt haben, sich aber in manchen Settings
nicht verständlich machen können. Vertrauten Kommunikationspartner*innen
können sie sich gut mitteilen. Sie erlernen, wann genau und in welcher Form
sie alternative Kommunikationsmittel anwenden müssen, um auch von fremden
Personen und in nicht vertrauter Umgebung verstanden zu werden.

Gruppe 3 – UK als Ersatzsprache:
Zu dieser Gruppe gehören Personen, die Lautsprache nicht/kaum als Kommuni-
kationsmittel einsetzen. Sie benötigen eine Alternative und UK dient ihnen als
Ersatzsprache, ein Leben lang. Kommunikationspartner*innen benötigen Kennt-
nisse dieser alternativen Sprache und müssen sie wie die Betroffenen auch
erlernen.

An dieser Fallstudie nahmen sieben Personen teil, für die UK als dauerhaf-
tes Ausdrucksmittel oder als Ersatzsprache fungiert. Dies hatte Einfluss auf die
angewandte Interviewmethode (siehe Abschn. 4).

2.4 Aktuelle Entwicklungen

Es ist nach Braun (2020) nicht mehr ausreichend, UK lediglich anhand verschie-
dener alternativen Kommunikationsmöglichkeiten, Besonderheiten von Vokabu-
lar, Symbolen und Ansteuerungsoptionen zu beschreiben. Sie merkt an, dass es
vor dem Hintergrund eines bio-psycho-sozialen Behinderungsbegriffes unbedingt
notwendig ist, die Wechselwirkungen von individueller Schädigung, umwelt- und
personbezogener Kontextfaktoren und Teilhabemöglichkeiten in Bezug auf UK zu
betonen. Vier Perspektiven werden von ihr betrachtet: UK-Nutzer*innen, Bezugs-
personen, UK-Modi (Form, Inhalt, Funktion) und gesellschaftliche Rahmenbe-
dingungen (vgl. Braun, 2020, S. 21 ff.). Ein ICF-betonter Denkansatz findet sich
auch in der vorliegenden Fallstudie wieder und analysiert relevante Kontextfakto-
ren aus Perspektive von UK-Nutzer*innen im Übergangssystem von der Schule
in den Beruf. Die Mehrdimensionalität in der Betrachtung relevanter Faktoren
für eine gelingende UK als Voraussetzung für Teilhabe an Bildungsprozessen
ist erforderlich. Die Perspektive von Bezugspersonen wie Familienmitgliedern,
Fachkräften und Assistent*innen wird fallbezogen aufgegriffen und fließt in die
Analyse von Barrieren und Förderfaktoren für Kommunikation und Teilhabe an
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Bildung ein. Hier interessiert besonders, inwiefern die*der UK-Nutzer*in Gele-
genheiten dazu hat, über UK-Mittel etwas mitzuteilen, sich als selbstwirksam zu
erleben und ob sie*er in Bildungs- bzw. Arbeitsprozessen aktiv eingebunden ist.

Das seit den 1990er Jahren in Deutschland vorhandene Fachgebiet der UK –
mit einer zunächst primär anwendungsorientierten Ausrichtung – schreitet nach
Boenisch und Sachse (2020, S. 13–15) inzwischen in der Entwicklung wis-
senschaftlicher Fundierung für UK-Interventionen voran. „Soziale Teilhabe bzw.
Partizipation stellt das langfristige Ziel jeder UK-Versorgungsmaßnahme, jeder
UK-Diagnostik und jeder UK-Intervention dar“ (Boenisch & Sachse, 2020,
S. 13). Denn diese Elemente können das Einbezogensein und die Mitbestim-
mung einer kommunikationsbeeinträchtigen Person in diverse Lebensbereiche
befördern, wenn die Einbindung des sozialen Umfeldes bei der Planung und
Umsetzung von UK-Interventionen zusätzlich zur personbezogenen Perspektive
auf UK-Nutzer*innen bedacht wird. Hier bietet die ICF einen zentralen Rahmen
mit einer gemeinsamen Sprache für alle beteiligten Akteur*innen aus Medizin,
Pädagogik, Therapie und Kostenträgerschaft an, damit Interventionen, deren Ziel-
setzungen darin bestehen, eine bessere Kommunikation und soziale Teilhabe für
die*den UK-Nutzer*in zu bewirken, ineinandergreifen. Aspekte wie Qualitätssi-
cherung, Wirkung und Refinanzierung von UK können ebenso auf Basis der ICF
behandelt werden (vgl. ebd.).

3 Kontext der Fallstudie

3.1 Erkenntnisinteresse, Zielsetzung und Zielgruppe

Die Sicht junger erwachsener UK-Nutzer*innen auf ihre Teilhabemöglichkeiten
in der Übergangsphase von der Schule in den Beruf sind Teil des Erkenntni-
sinteresses in dieser Fallstudie. Das Wissen um Faktoren, die eine nachhaltige
Kommunikationsunterstützung und den Abbau von Barrieren im sozialen Nah-
raum befördern, ist hier von Belang. In fünf Fällen wurde sich den individuellen
Lebenswirklichkeiten von UK-Nutzer*innen gewidmet, welche sich unmittelbar
in einem Übergang von der Schule in den Beruf befinden. Sie haben mehrjäh-
rige Erfahrungen in der Anwendung von alternativen Kommunikationsmitteln und
sind im Laufe der Schulzeit damit versorgt worden. Durch videogestützte Befra-
gungen vor und nach dem Wechsel des jeweiligen Bildungsortes sollte ihnen
ermöglicht werden zu berichten, wie sie kommunizieren können und wie und ob
das Mitteilen-Können, Verstanden-Werden, Dabei- und Tätigsein möglich sind.
Denn Kommunikation und Verständigung sind essenziell, um sich als Person in
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einer gesellschaftlichen Gruppe einzubringen als auch einbezogen zu werden.
Ausgehend von der Hypothese, dass es in Übergangssituationen vermehrt zu Brü-
chen in der Anwendung von alternativen Kommunikationsmitteln und demzufolge
zu Teilhabebarrieren im sozialen Nahraum kommt, wurden die UK-Nutzer*innen
zu ihren Erfahrungen befragt (vgl. Schenck zu Schweinsberg, 2019, S. 363 ff.).

In den leitfadengestützten Interviews (Helfferich, 2011) wurde auf ver-
schiedene Personengruppen und Aktivitäten Bezug genommen, die für jede*n
einzelne*n Befragte*n in der spannenden Lebensphase der Adoleszenz von
Bedeutung sind. Außerdem erkundigte sich die Interviewerin bei ihren Inter-
viewpartner*innen nach dem, was genau ggf. durch den Übergang in Hinblick
auf Verständigung und Beteiligtsein anders geworden ist. Sie eröffnete ihnen
im Interviewverlauf auch die Möglichkeit, Wünsche zu äußern und Hinweise zu
Veränderungspotenzialen zu geben. Neben der problemzentrierten Interviewpra-
xis in Hinblick auf mögliche Hinweise der Interviewpartner*innen zu Barrieren
der Kommunikation und der Teilhabe während des Überganges verfolgte die
Interviewerin eine größtmögliche Offenheit für weitere Angaben durch die
UK-Nutzer*innen im Interviewverlauf (vgl. Schenck zu Schweinsberg, 2019,
S. 363 ff.).

Diese Daten wurden um die Angaben zwei weiterer Fälle erweitert. Dies
ermöglichte aus forschungsmethodischer Perspektive eine Kontrastierung der
Fälle, indem andere zeitlichen Dimensionen und Rahmenbedingungen in die For-
schungsarbeit aufgenommen wurden. Dadurch konnte der Forschungsgegenstand
mehr durchdrungen werden. Es handelt sich zum einen um einen Fall jünge-
ren Jahrganges, welcher den Wechsel von der Grundschule in eine Realschule
auf Basis inklusiver Beschulung vollzog. Zum anderen berichtet ein Fall älteren
Jahrganges retroperspektiv, denn die betreffende Frau hat ihren Wechsel in den
nachschulischen Lebensbereich Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) bereits
vor ein paar Jahren absolviert (vgl. ebd.).

3.2 Forschungsfragen und Forschungsdesign

Die Forschungsfragen lauten:
„Welche Kontextfaktoren im Transitionsprozess (inklusive) Schule/weiter-

führende Schule/Schule – Beruf sind für selbstbestimmte Kommunikation und
Teilhabe an Bildung/Arbeit/Beruf wesentlich aus Perspektive von ExpertInnen in
eigener Sache?
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Wie stellen sich individuelle Lebenswirklichkeiten dieser Gesellschaftsmitglieder
mit Blick auf die Zielperspektiven barrierefreie Kommunikation und gleichbe-
rechtigte Teilhabe im Gemeinwesen dar?“ (Schenck zu Schweinsberg, 2019,
S. 364).

Um auf diese Forschungsfragen Antworten zu bekommen, wurde ein mul-
tiperspektives Forschungsdesign konzipiert, das durch einen zirkulären Erhe-
bungsprozess mit zwei Erhebungszyklen fallbezogene Forschung aus zwei
Abschlussjahrgängen wie folgt umgesetzt hat:

• teilnehmende Beobachtungen an beiden Bildungsorten
• videogestützte Interviews mit UK-Nutzer*innen vor und nach dem Wechsel

des Bildungsortes
• leitfadengestützte Interviews nach Helfferich (2011) mit Assistent*innen,

Fachkräften und Familienangehörigen
• Analyse der sozialen Netzwerke von UK-Nutzer*innen in Anlehnung an das

Instrument Soziale Netzwerke (Blackstone & Hunt Berg, 2003; Wachsmuth,
2006) (vgl. ebd., S. 365).

Ein positives Votum der Ethikkommission der zuständigen Hochschule wurde der
Forschungsleiterin für dieses Forschungsprojekt bescheinigt, sodass aus ethischer
Sicht keine Bedenken bestehen.

4 Erkenntnisse zur Interviewmethodik

Um die videogestützten Interviews umsetzen zu können, war zunächst das Erfas-
sen des individuellen Kommunikationssystems der Interviewpartner*innen erfor-
derlich. Dies ließ sich durch teilnehmende Beobachtungen in Alltagssituationen
und mithilfe von Auskünften der Personen selbst als auch den Bezugspersonen
aus dem sozialen Nahraum ermitteln. Eine Phase der Exploration mit den jewei-
ligen (nicht) technisch gestützten Kommunikationsmitteln schloss sich an, um
miteinander Erfahrungen in der Anwendung und Gesprächsgestaltung zu machen.
Dabei wurde die Multimodalität von Kommunikationssystemen (vgl. Kristen,
2005, S. 16 ff.) und eine Ja/Nein-Fragetechnik berücksichtigt. So entwickelte sich
ein fallbezogenes Vorverständnis bei der Interviewerin. Die Interviews wurden aus
zwei Kameraperspektiven gefilmt: auf die Interaktions- und Gesprächssituation
der Kommunikationspartner*innen und die Oberfläche des Kommunikationsge-
rätes. Dadurch konnten sämtliche Kommunikationssignale und gerätegestützte
Mitteilungen in das spätere Auswertungsverfahren einbezogen werden.
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Jedes Kommunikationssetting war individuell und bedurfte einer sorgfältigen
Vorbereitungsphase, um die anvisierte Interviewphase umsetzen zu können. Hier
wurde deutlich, dass die Handlungskompetenzen der Assistent*innen im Umgang
mit Kommunikationshilfen wertvoll sind. Ihre Anwesenheit während der Inter-
views diente dazu, mögliche technische Störungen zu beheben und bei Bedarf auf
Rückfragen der Interviewerin oder der befragten Person zu antworten. Eine aktive
Rolle als Befragte*r wurde den Assistent*innen in diesem Setting zunächst nicht
zuteil, denn die videogestützten Befragungen der UK-Nutzer*innen und deren
Auskünfte standen im Zentrum. In den Interviewverläufen kristallisierte sich her-
aus, dass das Kontextwissen einzelner Assistent*innen in Bezug auf Aussagen von
UK-Nutzer*innen dazu verhalf, Mitteilungen besser einordnen und verstehen zu
können. Diese ergänzenden Hinweise wurden von der Interviewerin gehört, ver-
bal zusammengefasst, um sie von der befragten Person auf Korrektheit prüfen zu
lassen, indem sie*er die Gelegenheit bekam, dem Gesagten zuzustimmen oder
es abzulehnen oder es mit den eigenen individuellen Kommunikationsmitteln zu
ergänzen.

Aufschlussreich sind hier die von Renner et al. (2019) auf Basis eines kon-
versationsanalytischen Forschungsansatzes durchgeführten Untersuchungen zu
Mustern von Ko-Konstruktionsstrategien. Denn diese Muster fanden in dieser Fall-
studie Anwendung und waren für das Gelingen der Interviews förderlich. So
war die verständnissichernde Reparatur ein praktiziertes Muster: Durch erneutes
Nachfragen machte die Interviewerin die*den UK-Nutzer*in auf eine fehlende
Information innerhalb der bereits über das Kommunikationsgerät getätigten Mit-
teilung aufmerksam, denn sie brauchte zum Verstehen eine weitere Information.
Das gab UK-Nutzer*innen die Möglichkeit, eigene Aussagen zu ergänzen (vgl.
ebd., e3). Die Interviewerin formulierte auch Interpretationsvorschläge für die
häufig vorkommenden Ein- oder Zweiwortäußerungen der UK-Nutzer*innen.
Diese konnten von ihr*ihm abgelehnt oder angenommen werden. Hint- und
Guess-Sequenzen kamen demnach als weiteres Muster zum Einsatz (vgl. ebd.).

„Unter Ko-Konstruktion versteht man die interaktive, von beiden Gesprächspart-
nerinnen oder -partnern gemeinsam durchgeführte Produktion einer Äußerung“
(ebd., e2). Dieses Vorgehen bedarf hoher Sensibilität und Reflexion durch die
Interviewerin. Denn es soll nicht dazu führen, dass UK-Nutzer*innen im Inter-
view ‚Mitteilungen in den Mund gelegt bekommen‘, die dem eigenständigen
Meinungsbild zur Sache nicht entsprechen.

Erkennbar ist auch, dass sich dieses Vorgehen besonders gut für die Befra-
gung von UK-Nutzer*innen mit Lautsprachverständnis, aber stark begrenzten
Ausdrucksmöglichkeiten, ggf. trotz alternativer Kommunikationsmittel (Perso-
nengruppe 3 nach Weid-Goldschmidt, 2015) eignet, die in dieser Fallstudie den
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größten Anteil der beteiligten UK-Nutzer*innen ausmachten. Eine Person kom-
munizierte auf vorsymbolischem Niveau (Personengruppe 2, ebd.), sodass von
den lautsprachlichen Ko-Konstruktionsstrategien im Interview nicht profitiert wer-
den konnte. Hier empfiehlt es sich, eine Befragungsmethode anzuwenden, die
übersichtlich und klar strukturiert ist und auf vertrauten Objekten, Fotos und
ersten Bildsymbolmaterialien der Person aufbaut. Wichtig ist auch, Gesagtes
zusätzlich mit Gesten zu verdeutlichen und sich zu vergegenwärtigen, dass die
Fragetechnik an das situative Sprachverständnis der Person angepasst werden
muss, indem die angesprochenen Inhalte das ‚Hier und Jetzt‘ fokussieren (vgl.
ebd., S. 52 ff.). Denn ein Antworten auf reine Ja/Nein-Fragen war in diesem
Fall nicht möglich. Trotz eines erkennbaren Interesses an Kommunikation blieben
Fragen unbeantwortet, sodass der Einbezug vertrauter Personen in die Befragun-
gen und die teilnehmenden Beobachtungen für den Erkenntnisgewinn essenziell
waren.

Den Gesprächseinstieg so zu wählen, dass sich UK-Nutzer*innen zügig als
kommunikativ kompetent erleben konnten, war hilfreich für die Interviews. Dazu
waren die häufig vorhandenen Mitteilungsfelder auf dem Kommunikationsgerät
‚zur eigenen Person‘ oder ‚über mich‘ geeignet. Die Gelegenheit, eine kontex-
tunabhängige Mitteilung zu machen, wie bspw. Witze erzählen oder Fotos zu
zeigen etc., war während des Interviews auch gewinnbringend. Dabei orientierten
sich die Mitteilungen der befragten Person an den auf der Kommunikations-
hilfe hinterlegten Kommunikationsinhalten. Sie*er konnte frei wählen, was sie*er
zunächst sagen wollte.

Die Hinführung zum Interviewthema wie auch das Interview selbst erfolgte
mit Hilfe von leichter, verständlicher und symbolunterstützter Sprache. In ein-
zelnen Fällen konnte auch komplexe Sprache eingesetzt werden (Personengruppe
4, nach Weid-Goldschmidt, 2015). Der Einsatz dieser Elemente orientierte sich
an den Kommunikationskompetenzen der jeweiligen Person. Dabei war es wich-
tig, die körpereigenen Signale des Gegenübers immer im Blick zu behalten und
Möglichkeit zu geben, nicht Verstandenes zum Ausdruck bringen zu können.

Das Abwarten auf Antworten von UK-Nutzer*in und das Aushalten der lan-
gen Gesprächspausen war wichtig. Denn die Vorbereitung einer Antwort über
ein UK-Gerät, was bspw. über eine Augensteuerung von der Person umgesetzt
wird, braucht wesentlich länger als es bei mundsprechenden Personen der Fall ist.
Fragen zu wiederholen, ggf. auch von vertrauter Assistenz aufgreifen zu lassen,
wirkte unterstützend.

Bei Fragen, die nicht beantwortet werden, empfiehlt es sich, diese offen zu
lassen und nicht daran festzuhalten. Man kann zu einem späteren Zeitpunkt im
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Interviewverlauf darauf zurückkommen. Es ist hilfreich, wenn man als Inter-
viewer*in verbalisiert, dass man selbst im Verstehen einer Mitteilung an Grenzen
stößt und auch hier gerne später auf den Themenpunkt erneut zurückkommt.
Das ermöglicht die Rückkehr aus ‚Kommunikationssackgassen‘ und verhilft, das
Interview in Bezug auf weitere Themenpunkte fortführen zu können. Möglich
ist es auch, gezielt die Wiederholung einer nicht verstandenen Mitteilung von
UK-Nutzer*innen einzufordern. Gerade dann, wenn eine Mischung aus laut-
sprachlichen Elementen und technisch gestützten Mitteilungen praktiziert wird,
kann eine wiederholte Mitteilung das Verstehen von Empfänger*innen befördern.

Durch die Videoaufnahmen konnten in der Auswertungsphase missverständ-
liche Gesprächssequenzen besser analysiert werden, indem durch wiederholtes
Anschauen und Anhören von Mitteilungssequenzen das Verstehen von zunächst
unverständlichen Mitteilungen besser möglich wurde. Das entstandene Interview-
material wurde transkribiert. Neben technisch gestützten Mitteilungen wurden
die körpereigenen Ja/Nein-Signale, Laute und Geräusche in die Transkripte sorg-
fältig einbezogen, um anschließend eine inhaltlich strukturierende qualitative
Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) durchzuführen. Die empirischen Befunde
wurden hinsichtlich ihrer Güte mit kompetenten Personen außerhalb des For-
schungsprojektes im Rahmen von regelmäßigen Promotionskollegs diskutiert
(peer debriefing) und mit einzelnen Forschungsteilnehmer*innen selbst (member
checking). Die ausgedehnten Aufenthalte im Feld verhalfen, voreilige Interpreta-
tionen und Irrtümer bei der Analyse des Datenmaterials zu vermeiden. Neben
einer reflexiven Strategie konnten das multiperspektivische Forschungsdesign
und die Kontrastierung von Fällen die Validität der Erkenntnisse erhöhen (vgl.
Kuckartz, 2018, S. 217 f.).

5 Fazit

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Befragungen von Menschen mit
komplexen Kommunikationsbeeinträchtigungen eine hohe Herausforderung für
alle Beteiligten darstellen. Neben dem Augenmerk auf den von Niediek (2016)
postulierten Einsatz spezifischer Fragetechniken, unterstützender Techniken zur
besseren Verstehbarkeit von Fragen und der Forderung nach umfänglicher
Bildung dieses Personenkreises, damit „aus Befragten aktive Subjekte im For-
schungsprozess werden“ (ebd., S. 5), wird durch die Fallstudie bekräftigt, dass
der Einsatz von UK eine zentrale Voraussetzung für die Durchführung von Befra-
gungen mit nicht/kaum lautsprachlich kommunizierenden Personen ist. Solide
UK-Methodenkompetenz ist für Interviewer*innen und Interviewpartner*innen
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erforderlich. Eine sorgfältige Betrachtung individueller Kommunikationskompe-
tenzen und -funktionen (Weid-Goldschmidt, 2015; von Tetzchner & Martinsen,
2000) ist im Zuge der Entwicklung eines fallbezogenen Vorverständnisses für
das Gelingen von Verständigung im Interview unabdingbar und muss bei der
Gestaltung der Interviewmethodik Berücksichtigung finden.

Gegenstand von Teilhabeforschung ist einerseits die grundlagentheoretische
Auseinandersetzung mit dem Teilhabebegriff als solches. Andererseits sind
anwendungsorientierte Erforschungen zu Förderfaktoren und Barrieren der Teil-
habe Inhalt dieses Forschungsgebietes (vgl. Bartelheimer et al., 2020, S. 59).
Die hier vorgestellte Fallstudie, mit dem Fokus auf methodische Erkenntnisse
zur Befragung von Menschen mit komplexen Kommunikationsbeeinträchtigun-
gen, leistet einen Beitrag zur anwendungsorientierten Erforschung von Teilhabe.
Untersucht wurden Förderfaktoren und Barrieren für Kommunikation und Teil-
habe an Bildungsprozessen – exemplarisch im Übergang Schule – Beruf – aus
Perspektive von jungen erwachsenen Nutzer*innen alternativer Kommunikations-
mittel. Um die Meinungsbilder dieser Personen im Einzelinterview zu erfassen,
ist UK eine zentrale Voraussetzung. Dieser methodische Zugang muss für Teil-
habeforschung im Kontext der Befragung von Menschen mit komplexen Kom-
munikationsbeeinträchtigungen ein wesentlicher Bestandteil sein und bedarf der
Berücksichtigung in der Gestaltung künftiger Untersuchungen. Forscher*innen
benötigen UK-Methodenkenntnisse, um mit nicht/kaum lautsprachlich kommu-
nizierenden Personen Befragungen durchführen zu können. Jedes alternative
Kommunikationssystem von UK-Nutzer*innen ist individuell und muss von Kom-
munikationspartner*innen zunächst kennengelernt werden. Darauf aufbauend ist
es die Herausforderung an Forscher*innen, ihre Befragungsinhalte in leichter,
verständlicher und symbolunterstützter Sprache zu formulieren, damit Verständi-
gung im Interview gelingen kann. Deutlich wird, dass ein derartiges Vorgehen
stark von den individuellen kommunikativen Kompetenzen der UK-Nutzer*innen
als auch der UK-Methodenkompetenzen von Forscher*innen selbst geprägt ist.
Damit wird beabsichtigt, die subjektiven Perspektiven der Betroffenen in Hin-
blick auf ihre Teilhabemöglichkeiten bestmöglich zu erfassen. Um Grenzen und
Herausforderungen bei der Befragung von Menschen mit komplexen Kommuni-
kationsbeeinträchtigungen (Schäfers, 2008; Schäfers et al., 2016) zu öffnen, ist
UK in ihrer Vielfalt eine methodische Alternative und für die Weiterentwicklung
einer anwendungsorientierten Teilhabeforschung ein Gewinn.
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1 Einleitung

Die grundlegenden Bestrebungen der Teilhabeforschung liegen in der Betrach-
tung, wie Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Teilsystemen einbezogen werden, wie soziale Faktoren
ein Ein- und ein Ausschließen begründen oder fördern können und welche
Kontexte und Bedingungen die Teilhabe dieser Personen vorantreiben oder
behindern. Im Rahmen der Forschungsmethoden kommt ein breites Spektrum
in Betracht. Angestrebt werden Transformationsprozesse hin zu einer inklusi-
ven Gesellschaft, in einer praxisrelevanten und anwendungsorientierten Weise
(Aktionsbündnis Teilhabeforschung, 2015). Um diese Bestrebungen zu erreichen
und auch forschungsmethodisch transformative Wege zu gehen, leistet inter-
disziplinäre Zusammenarbeit einen wichtigen Beitrag. So können durch das
Zusammenspiel einer stark theoretisch orientierten Disziplin, wie der Rechts-
wissenschaft, und einer praxisbezogenen Disziplin, wie der Sozialen Arbeit,
Forschungsthemen der Teilhabeforschung weit umfassender beleuchtet werden
als durch Arbeiten, die in einer singulären Disziplin verortet bleiben.

Zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen bestehen verschiedene recht-
liche Ansprüche. Diese kontrastieren in der Praxis mit einem komplexen
Rehabilitationssystem, sodass die Rechtsmobilisierung dieser Personengruppe oft-
mals an ihre Grenzen gerät (Rambausek, 2017, S. 30). Bei der Umsetzung der
normativen Vorgaben sind verschiedene Akteure beteiligt, auch hier kann gelten-
des Recht, etwa durch unterschiedliche Auslegungen, Einschränkungen erfahren.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit normative Vorgaben
tatsächlich in Anspruch genommen werden, wozu de jure und de facto Betrach-
tungen Antworten liefern können. Fundierte Auskünfte zu rechtlichen Aspekten
kann die Rechtswissenschaft geben, die praktische Ausgestaltung kann wie-
derum aus der Perspektive einer lebensweltorientierten Disziplin wie der Sozialen
Arbeit gut beleuchtet werden. Der vorliegende Beitrag greift diese zwei Zugänge
exemplarisch auf und führt deren Ergebnisse in der Frage nach der de jure
– de facto Übereinstimmung zusammen. Als Forschungsgegenstand dienen die
Vermittlungsstellen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) nach der
Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO).1 In dieser Verordnung sind die
Befugnisse von Werkstatträten geregelt, die Menschen mit Behinderungen in
WfbM zu ihrer Interessenvertretung wählen.

1 Werkstätten-Mitwirkungsverordnung vom 25. Juni 2001 (BGBl. I S. 1297), die zuletzt
durch Artikel 2b des Gesetzes vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1657) geändert worden ist.
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2 Disziplinäre Grenzen als Entstehungsanlass für die
Zusammenarbeit

In wissenschaftlichen Projekten, an denen Vertreter*innen mehrerer Disziplinen
beteiligt sind, lässt sich zwischen inter- und transdisziplinären Zusammenarbeiten
unterscheiden. Während erstere lediglich auf eine gegenseitige Berichterstattung
beschränkt bleibt, die additiv hinzukommt, ist eine transdisziplinäre Zusammen-
arbeit durch eine gemeinsame Arbeit und Blickveränderungen gekennzeichnet
(Baer, 2017, S. 51). Die vorgestellte Zusammenarbeit entstand aus dem Erle-
ben, dass den eigenen disziplinären Betrachtungen Begrenzungen obliegen, und
entwickelte sich über das Interesse an der ergänzenden Perspektive und durch
gemeinsame Lernprozesse zu einer transdisziplinären Zusammenarbeit. So wird
transdisziplinäre Forschung u. a. als Prozess verstanden, indem mit- und vonein-
ander gelernt wird (Vilsmaier & Lang, 2014, S. 91). Hierzu gehört es, sich des
eigenen disziplinären Zugangs bewusst zu sein und mit dem fachfremden Blick,
der „wissenschaftliche[n] Brille“ (ebd., S. 90) des Gegenübers vertraut zu wer-
den. Im Folgenden wird der jeweilige Eigensinn der zwei disziplinären Zugänge
der Autorinnen deswegen kurz vorgestellt.

2.1 Der Zugang der Rechtswissenschaft als theoretisch
angesehene Disziplin

Das Recht weist zahlreiche Betrachtungsweisen auf. In diesem Abschnitt werden
einzelne herausgegriffen und beschrieben. Baer beschreibt den Begriff Recht als
einen speziellen Typ von Normen, der in vorgegebenen Verfahren und Prozes-
sen hergestellt, verändert, unterschiedlich genutzt und interpretiert wird. Normen
werden in unterschiedliche Erscheinungsformen gefasst, als Verbote, Gebote oder
Anreiznormen, auch als symbolische Normen, Verteilungs-, Grundsatznormen.
Als grundlegende Aufgabe bzw. Funktion des Rechts wird diesem die Ordnung
von und Strukturierung zwischen Individuen sowie die Beziehung zwischen dem
Individuum und der staatlichen Autorität zugeschrieben (Baer, 2017, S. 86). Ob
das Recht tatsächliche Geltung erlangt, hängt von einem variablen Faktor ab,
einer Entscheidung (Luhmann, 1987, S. 208). Luhmann bezieht sich auf Ent-
scheidungen des Gesetzgebers und der*des Richters*in, um dem Recht Geltung
zuzusprechen. Tatsächlich ist auch die Entscheidung jedes Einzelnen entschei-
dend, um einer gesetzlichen Regelung die formal zugesprochene Wirkung zu
verleihen.
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In diesem Zusammenhang nennt Luhmann die „Generalisierung von Ver-
haltenserwartungen“2 (Luhmann, 1987, S. 94). Rechtliche Normen werden
generell abstrakt verfasst, um eine möglichst hohe Anzahl an Lebenssituatio-
nen zu erfassen. An diese werden, aus gesellschaftlicher Perspektive und von
jedem Individuum, konkrete sowie individuelle Erwartungen geknüpft. Das Recht
gibt eine gewisse Erwartungssicherheit an das Verhalten der Menschen (ebd.,
S. 54). Da gesetzliche Regelungen eine statische Komponente aufweisen, eine
Momentaufnahme sind und sich gesellschaftlicher Wandel rasch vollzieht, ist
eine Enttäuschung von Erwartungen naheliegend, wenn die Regelungen nicht
ausreichend umgesetzt werden.

Um die einzelnen Inhalte der Regelungen zu verstehen, ist die Rechtstheorie
heranzuziehen. Die Theorie des positiven Rechts meint das Recht, das von Men-
schen für Menschen gesetzt wurde. Dieses gilt es abstrakt zu analysieren (Potacs,
2015, S. 15). Die rechtswissenschaftlichen Methoden sind viele an der Zahl und
unterscheiden sich oft tiefgreifend, sodass im Ergebnis, insbesondere hinsicht-
lich der Auslegung von Gesetzen, verschiedene Ergebnisse entstehen können.
Als die wichtigsten Strömungen können die Begriffsjurisprudenz, die Interessens-
jurisprudenz und die Wertejurisprudenz genannt werden. Eine verhältnismäßig
junge Methodik ist die ökonomische Analyse des Rechts3 (Welser & Kletečka,
2018, S. 20).

In den Rechtswissenschaften nimmt die Frage der Gerechtigkeit in der Rechts-
philosophie eine zentrale Rolle ein. Sie befasst sich mit den Betrachtungen der
Freiheit, Menschenwürde und dem Bestehen unveräußerlicher Menschenrechte
(Potacs, 2015, S. 18). Besonders im Rahmen von Regelungen von und für Men-
schen mit Behinderungen wird die Gerechtigkeitsfrage engagiert diskutiert. Diese
werden zu Rechtsfragen, wenn das positive Recht auf Gerechtigkeitsvorstellun-
gen4 verweist. Die Prozesse der Schaffung von Rechtsvorschriften verfolgen
bestimmte Gerechtigkeitsziele, z. B. den Ausgleich von Machtverhältnissen und
auch die Ermöglichung von Teilhabe/Mitbestimmung, so „prozessrechtliche“
Bestimmungen, die für Verfahrensgerechtigkeit sorgen sollen (ebd., S. 19).

2 Luhmann erfasst damit die zeitliche, soziale und sachliche Dimension.
3 Sie stammt aus den USA und verfolgt das Ziel, durch die Ausgestaltung des gesatzten
Rechts sowie dessen Auslegung, wirtschaftlich effiziente Regeln zu schaffen, um private und
staatliche Mittel bestmöglich einzusetzen und Ressourcenvergeudung zu vermeiden.
4 Dies ist der Fall in Art. 1 Abs. 1 GG sowie in Art. 1 UN-BRK.
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Das „Herz eines jeden Rechtssystems“5 beinhaltet nach Hart grundlegende
Regeln. Die primären Regeln stellen Verhaltensregeln6 dar. Die sekundären
Regeln knüpfen an diese an und stellen „Regeln über Regeln“7 auf, insbeson-
dere über die Identifizierung, Einführung, Abänderung und auch Abschaffung von
Normen.8 Die wichtigste Sekundärregel ist die „Erkenntnisregel“. Sekundärregeln
sind auch Änderungsregeln, die eine Änderung und Abschaffung von Normen
möglich machen. In diesem Zusammenhang beschreibt die Anerkennung einer
Norm ihre tatsächliche Gültigkeit und kann erst unter Heranziehung der sozialen
Praxis abschließend beurteilt werden. Davon zu unterscheiden ist die Wirksamkeit
einer Norm, sie zeigt sich in einer externen, deskriptiven Tatsachenfeststellung
(Potacs, 2015, S. 29).

Ebenso von Bedeutung ist der Begriff der Geltung.9 Er kann, je nach Per-
spektive, sehr unterschiedlich verstanden werden und ist wesentlich für das
Verständnis des Rechts. Nach dem positivistischen Geltungsbegriff bedeutet Gel-
tung, dass eine Norm zu einem Normensystem10 gehört und innerhalb dessen
gilt. Dem folgend gilt eine Rechtsnorm dann, wenn sie nach den in einem
Rechtssystem für ihre Entstehung vorgesehenen Regelungen erlassen wurde und
somit rechtlich Bestandteil dieser Rechtsordnung wurde. Nach dem empiri-
schen Geltungsbegriff gelten nur faktisch wirksame Normen. Der psychologische
Geltungsbegriff11 stellt auf das innere Gefühl der Gebundenheit an bestimmte
Normen ab. Der moralische Geltungsbegriff stützt die Geltung einer Norm auf
ihre Übereinstimmung mit moralischen Überzeugungen. Weiter sieht der kom-
munikative Geltungsbegriff die Geltung einer Norm in ihrer Begründbarkeit in
einem rational geführten Diskurs (Potacs, 2015, S. 53). Diese unterschiedlichen
Perspektiven können erheblich sein für die Wirksamkeit einer Norm.

Disziplinäre Grenzen: Die Rechtswissenschaft, als eine der ältesten wissenschaft-
lichen Disziplinen, verfügt über starre Strukturen und Denkansätze. Um jedoch
der vielfältigen Dimensionen des Menschen gerecht zu werden, erscheint das
Aufbrechen von Abgrenzungen zwischen wissenschaftlichen Disziplinen uner-
lässlich. Der Wille des Rechtsetzers bildet die entscheidende Grenze zwischen

5 Zitiert nach Potacs, 2015, S. 29 iVm Hart, 2011, 120.
6 Seine Theorie vereinigt eine psychologische-soziologische mit einer normativ-analytischen
Betrachtung des positiven Rechts. Diese erfasst ein Tun und Unterlassen.
7 Zitiert nach Potacs, 2015, S. 29 iVm Hart, 2011, 116.
8 Normen bezeichnen das positive, gesatzte Recht.
9 Auch Geltungsbegriff genannt.
10 Bezogen auf ein Anordnungssystem.
11 Vertreten im skandinavischen Realismus.
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der Auslegung und der Rechtsfortbildung. Die Auslegung ist im Rahmen des
beweglichen Systems der Auslegungsmethoden begründet. Sie folgt anhand
des allgemeinen Sprachgebrauchs einer bestimmten Deutung semantischer und
pragmatischer Interpretationsmethoden. Die immanente Dynamik und die ver-
schiedenen Deutungsmöglichkeiten führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die
Rechtsfortbildung kommt dann zur Anwendung, wenn das Ergebnis der Ausle-
gung nicht dem ursprünglichen Willen eines Rechtsetzers entspricht. Dies muss
nicht zu einer Gesetzesänderung führen, lediglich zu einem neuen Verständnis
desselben. Die Grenze von Auslegung und Rechtsfortbildung ist fließend und in
nicht unerheblichem Maß wertgebunden (Potacs, 2015, S. 140). Allein die Ausle-
gung bzw. die Interpretation einer Regelung ist stark an die auslegende Person, ihr
Wesen und ihre Erfahrungen gebunden. Die isolierte Betrachtung sowie Anwen-
dung der Rechtswissenschaften als eigenständiges System erscheint mit Hinblick
auf die menschliche Vielfalt und der Tatsache, dass die Aufgabe einer Rechts-
ordnung die Regelung der zwischenmenschlichen Beziehungen sowie der Schutz
von Personen und Personengruppen ist, wenig zielführend. Auch das richterli-
che Argument, Rechtsbeziehungen müssten nach einem einheitlichen Maßstab
beurteilen werden, rechtfertigt nicht die Isolierung der Disziplin sowie das
Verschließen vor inter- und insbesondere transdisziplinärer Herangehensweisen.

Betrachtet man die Rechtswissenschaft unter der Reinen Rechtslehre12, die
klare, enge Strukturen vorgibt (Potacs, 2015, S. 38), befindet man sich in der
theoretischen Anwendung, die eine praxisbezogene Betrachtung und das Erfassen
der realen Gegebenheiten außer Acht lässt. Der Rechtsrealismus hingegen legt
sein Interesse auf die Beschreibung menschlichen Verhaltens. Dieser beruht auf
soziologischen (und auch psychologischen) Grundlagen und versteht das Recht
als eine Menge von (Seins-)Tatsachen und ist ein Stückweit der Praxis näher.

2.2 Der Zugang der Sozialen Arbeit als praxisorientierte
Disziplin

Die Soziale Arbeit ist eine junge Disziplin. Erst seit 2001 ist sie auf Hochschu-
lebene als eigene Fachwissenschaft anerkannt (Deutsche Gesellschaft für Soziale
Arbeit, 2016, S. 1). Die Bezeichnung Soziale Arbeit fungiert dabei als Oberbegriff

12 Nach der von Hans Kelsen entwickelten Reinen Rechtslehre hat die Rechtswissenschaft
die Aufgabe, Rechtssätze über Rechtsnormen/Normenordnungen aufzustellen.
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für die ehemals separaten Entwicklungslinien der Sozialpädagogik und Sozialar-
beit, die aus den organisierten Praktiken der Erziehung, der Disziplinierung und
der Fürsorge hervorgingen (Thole, 2012, S. 19 ff.).

Die Theoriebildung und Bestimmung einer Wissenschaft der Sozialen Arbeit
sind andauernde Prozesse. Die vorhandenen Theorie- und Gegenstandsbestim-
mungen sind vielfältig. Sie äußern sich in unterschiedlichen Deutungen, wie etwa
der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit (Thiersch, 1992) oder der Sozialen
Arbeit als Menschenrechtsprofession (Staub-Bernasconi, 2016). So gibt es nicht
die eine, allseits bekannte und geteilte Disziplinbestimmung (Thole, 2012, S. 38),
sondern vielmehr unterschiedliche Lesarten, deren reflexive Beachtung zugleich
einer der Studieninhalte der Sozialen Arbeit bildet.

So vielfältig und komplex wie ihr Gegenstandsbereich sind auch ihre Hand-
lungsfelder. Als typische Praxisorte der Sozialen Arbeit werden die Kinder- und
Jugendhilfe, die Sozialen Hilfen im Erwachsenenalter, die Alten- und die Gesund-
heitshilfe benannt (Thole, 2012, S. 27). In dem Feld der Gesundheitshilfe sind
wiederum verschiedene Tätigkeitsorte im Handlungsbezug mit Behinderung (Röh,
2018) auszumachen. Hierzu zählen auch die WfbM, in denen die Tätigkeit von
Sozialpädagog*innen/Sozialarbeiter*innen als Teil des Fachpersonals gesetzlich
vorgeschrieben ist.

Für die praktische Untersuchung der Vermittlungsstellen in WfbM sind der
Zugang über die Lebenswelt der Beteiligten und eine empowermentorientierte
Sichtweise handlungsleitend. Mit dem Lebensweltbezug wird in der Sozialen
Arbeit die Ausrichtung an „den gegebenen Struktur-, Verständnis- und Hand-
lungsmustern“ (Thiersch, 1992, S. 23) von Gruppen und Adressat*innen ange-
sprochen. Interventionen setzen an den respektvollen Wirklichkeitserfahrungen
des Alltags an und fokussieren eine Ressourcenstärkung, die individuelle, soziale
und politische Strukturen beachtet (ebd., S. 23 ff.). Auch institutionskritische
Betrachtungen und das Eintreten für gerechte Verhältnisse entsprechen diesem
Impetus. Ergänzend dazu zielt Empowerment im Sinne einer Selbstermächti-
gung und Selbstbefähigung „auf die (Wieder-) Herstellung von Selbstbestimmung
über die Umstände des eigenen Alltags“ (Herriger, 2020, S. 20) benachteiligter
Gruppen. Nach Herriger (2020) ist Empowerment u. a. mit einem konsequen-
ten und vertrauensvollen Ressourcenfokus, dem „Akzeptanz von Eigen-Sinn“
(S. 78), der Machtabgabe als Expert*in und einer Mentoren-Rolle der Sozi-
alarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen verbunden (S. 74 ff.). Das Konzept steht
den Selbsthilfebewegungen nahe, vor deren Hintergrund sich die Problemidenti-
fikation der transdisziplinären Zusammenarbeit ergab: Viviane Schachler (2021)
entwickelte ihr Dissertationsprojekt aus den praktischen Fragestellungen, die sie
bei ihrer Arbeit in der Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen erlebte. Im
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Zuge ihrer Dissertation stieß sie auf juristische Fragen zur Vermittlungsstelle nach
der WMVO, für die sie mit den eigenen disziplinären Ansätzen keine Klärung
finden konnte.

Disziplinäre Grenzen: Als „Querschnittswissenschaft“ (Röh, 2018, S. 24) bezieht
sich die Soziale Arbeit auf das Wissen verschiedener Disziplinen, zu denen auch
die Rechtswissenschaft gehört. Die Vermittlung von Rechtsgrundlagen gehört zu
ihren Studieninhalten (Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit, 2016, S. 6).
Diese Grundlagen haben eine lebensweltliche Ausrichtung, die bei Detailfra-
gen an ihre Grenzen kommen. Insbesondere bei unbestimmten Rechtsbegriffen,
die in Gesetzeskommentaren noch nicht umfassend behandelt sind, muss die
juristische Prüfung durch die Rechtswissenschaft erfolgen. Diese Umstände der
juristischen Fragen zur Vermittlungsstelle nach der WMVO trafen auf das signa-
lisierte Interesse der Co-Autorin (Eva Nachtschatt) an handlungspraktischen
Themenstellungen.

3 Begegnung in der Rechtssoziologie und Vorgehen
zur gemeinsamen Betrachtung von § 5 Abs. 3
WMVO

Interdisziplinäre Begegnungen zwischen den Rechts- und Sozialwissenschaften
finden seit einigen Jahren in der Rechtssoziologie statt.13 Die Rechtssoziolo-
gie befasst sich mit dem positiven Recht als soziales Phänomen14 und nimmt
den Blickwinkel der sozialen Wirklichkeit analytisch, im Sinne der Rechtstatsa-
chenforschung, ein. In diesem Rahmen versteht sich Recht als Ergebnis eines
gesellschaftlichen Prozesses und untersucht dessen Ursachen. Daneben erforscht
die Rechtssoziologie die Wirkung des positiven Rechts auf die gesellschaftliche
Realität (Potacs, 2015, S. 22). Die Frage, ob eine beabsichtigte rechtliche Folge
mit dem geltenden Recht erreicht werden kann oder ob der angestrebte Zustand
nur durch eine Änderung der Rechtslage durch zu schaffendes Recht möglich
ist, gilt es zu erörtern. Dabei hilft die Effektivitätsforschung, die sich mit der
gesellschaftlichen Wirklichkeit von Normen befasst. Die dabei eingenommene
Perspektive, mit der Frage nach Ursache und Wirkung von Rechtsvorschriften
(ebd., S. 23), erhält mit Blick auf die Teilhabeforschung große Bedeutung. Auch
Baer (2017, S. 84) stellt fest, dass die Rechtforschung sich nicht mehr bloß auf die

13 Siehe hierzu: https://rechtssoziologie.info.
14 Dies wird auch law in action genannt. Im Gegensatz dazu beschreibt das law in books den
Sinngehalt von Rechtsvorschriften.

https://rechtssoziologie.info
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Rechtsoziologie unter der Betrachtung der Vielfältigkeit der wissenschaftlichen
Disziplinen beschränken sollte.

Im Folgenden werden Vermittlungsstellen nach der WMVO mit den Zugängen
der Rechtswissenschaft, de jure, und den Erkenntnissen der Lebenswelt, de facto,
analysiert und diese Betrachtungen anschließend verknüpft. De jure erfasst das
positive, geltende Recht und de facto bezieht sich auf die dazugehörende Wirk-
lichkeit aus der Perspektive und in der Praxis der von der Rechtsnorm betroffenen
Akteure.

3.1 Vorgehen der juristischen Betrachtung

Die Erörterung einer gesetzlichen Norm beginnt mit der Erarbeitung der Bedeu-
tung des geschriebenen Wortes und orientiert sich am allgemeinen Sprachge-
brauch. Finden sich im Rahmen eines Gesetzes unbestimmte Rechtsbegriffe,
werden diese näher betrachtet und mittels der Methodenlehre ausgelegt.

Zur konkreten Auslegung einer rechtlichen Regelung bedient sich ein*e
Rechtswissenschaftler*in der Wortinterpretation, des Bedeutungszusammenhangs
bzw. der Gesetzessystematik, der historischen Interpretation und der objektiv-
teleologischen Interpretation (objektive Auslegung) (Welser & Kletečka, 2018,
S. 24). Diese Interpretationsmethoden der Rechtsdogmatik sind von der Rechts-
theorie15 zu unterscheiden. Die Rechtstheorie bezieht sich auf generelle Aussagen
zum positiven Recht, fragt nach deren Eigenschaften und ermöglicht bzw.
beschreibt allgemeine Sätze über bestimmte Phänomene. Sind die Aussagen auf
allgemeine Beobachtungen zurückzuführen, kommt ihr eine empirische Funktion
zu (Potacs, 2015, S. 16). Die Auslegungsmethoden folgen einem dynamischen
System (ebd., S. 137). Eine weitere Funktion ist die erkenntnistheoretische, sie
ermöglicht Einsichten über Umschreibungen sowie über die Voraussetzungen der
Erkennbarkeit und beschäftigt sich mit der Wahrheitsfähigkeit von Aussagen über
den Inhalt von positivem Recht. Bei der praktischen Funktion der Rechtstheorie
geht es um die konkrete Anwendung des positiven Rechts, um die prakti-
sche Handhabung, damit wird auch der Inhalt der einzelnen Rechtsvorschriften
ermittelt (ebd., S. 16).

15 Unter einer Theorie werden Regelmäßigkeiten begriffen. Rechtsregeln werden als „regu-
lae iuris“ gefasst und beschreiben Sammlungen von Regeln, um Dinge regulär, also regelmä-
ßig werden zu lassen (Baer, 2017, S. 86).
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3.2 Vorgehen der
sozialwissenschaftlich-sozialpädagogischen
Betrachtung

Zur Erkundung der Perspektiven der von § 5 Abs. 3 WMVO betroffenen
Akteur*innen werden Methoden der empirischen Sozialforschung angewandt
(Baur & Blasius, 2019). Zurückgegriffen wird hierzu auf die Daten des Dis-
sertationsprojektes der Autorin (Schachler, 2021). Dieses sah eine zweigeteilte
Vorgehensweise vor. Zunächst wurden Gruppendiskussionen mit Mitgliedern
von Werkstatträten, mit Unterstützungspersonen von Werkstatträten und mit
Werkstattleitungen zur Umsetzung der WMVO geführt und inhaltsanalytisch
ausgewertet. Darauf aufbauend wurden bundesweite standardisierte Befragungen
durchgeführt (siehe Tab. 1). Das genauere Vorgehen der sequentiellen explora-
tiven Mixed-Methods-Studie und die erzielte Datenqualität im Hinblick auf das
vermeintliche Gütekriterium der Repräsentativität ist ausführlich bei Schachler
(2021, S. 151 ff.) dargestellt. Angesichts der Durchführung (gleiche Aus-
wahlwahrscheinlichkeit, durchgängige Kontrolle des Erhebungsrücklaufs etc.) ist
zumindest bei der Befragung der Werkstatträte von einer generalisierungsfähigen
externen Validität der Daten auszugehen.

Tab.1 Empirische Vorgehensweise und erzielte Datenbasis.

Qualitative Erhebungsphase – Momentaufnahme

• Vier Gruppendiskussionen mit 18 Teilnehmer*innen (Werkstattratsmitglieder,
Vertrauens-/Unterstützungspersonen, Werkstattleitungen)

• Durchführung: Frühjahr 2018
• Transkription der Diskussionen, Auswertung mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Kuckartz (2016)

Quantitative Erhebungsphase – Bundesweite Querschnittstudien

• Standardisierte Befragungen an den Hauptwerkstätten aller 733 anerkannten WfbM:
1. Schriftliche Befragung von Werkstatträten in einfacher Sprache: Ausschöpfungsquote
47 % (344 Fragebögen)
2. Personalisierte Onlinebefragung von Vertrauens-/Unterstützungspersonen:
Ausschöpfungsquote ~ 32 % (230 Fragebögen)
3. Personalisierte Onlinebefragung von Werkstattleitungen: Ausschöpfungsquote 19 %
(140 Fragebögen)
• Durchführung: Herbst 2019

© Viviane Schachler, Eigene Abbildung.
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Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse zu Vermittlungsstellen aus den
Gruppendiskussionen und den darauf aufbauenden quantitativen Erhebungsergeb-
nissen vorgestellt. Somit können Alltagserfahrungen zur Umsetzung der Vorgabe
des § 5 Abs. 3 WMVO wiedergegeben und die tatsächliche Handhabung der
Vermittlungsstellen im Werkstättenalltag abgebildet werden.

4 Gemeinsame Untersuchung: Die Vermittlungsstelle
nach § 5 Abs. 3 WMVO

4.1 De jure Betrachtungen

Eine Vermittlungsstelle in Werkstätten wird erstmals in § 5 Abs. 3 der WMVO
erwähnt. Die Vermittlungsstelle kann sowohl von der Werkstatt als auch von dem
Werkstattrat angerufen werden, sofern zwischen diesen keine Einigkeit über eine
bestimmte Angelegenheit erzielt werden kann, insbesondere in Angelegenhei-
ten, in denen dem Werkstattrat ein Mitwirkungs- oder ein Mitbestimmungsrecht
obliegt. „Die Werkstatt muss den Werkstattrat hier vor der Durchführung einer
betreffenden Maßnahme rechtzeitig, umfassend und in einer angemessenen Weise
verständigen, sowie Informationen weitergeben und den Werkstattrat anhören.“
(Nachtschatt & Schachler, 2020, S. 1).

Die Aufgabe einer Vermittlungsstelle findet sich bereits in ihrer Bezeich-
nung: Sie soll vermitteln. „Im Gegensatz zu einem Betriebsrat, einem Personalrat
oder einer sonstigen Einrichtung der Mitarbeitervertretung nimmt die Vermitt-
lungsstelle eine neutrale, unparteiliche Position ein. Die WMVO ermöglicht mit
der Einrichtung einer Vermittlungsstelle ein besonderes Verfahren zur Vermitt-
lung bei Uneinigkeiten bzw. Streitschlichtung zwischen der Werkstatt und dem
Werkstattrat“ (ebd.).

Die WMVO besagt (§ 5 Abs. 3 Satz 3), dass – bei fehlendem Einvernehmen
unter den dargestellten Umständen – die Möglichkeit besteht, die Vermittlungs-
stelle anzurufen: „Diese wird unverzüglich tätig, wenn sie angerufen wird (§ 6
Abs. 2 S. 1). Die Formulierung in der WMVO lässt eine durchaus weitrei-
chende Zeitspanne zu, in der die Vermittlungsstelle angerufen werden kann.
Sobald sich abzeichnet, dass die Werkstatt und der Werkstattrat nicht einer
Meinung sind, kann die Vermittlungsstelle bereits kontaktiert und eingebunden
werden. Für eine effiziente und lösungsorientierte Vorgehensweise erscheint eine
frühzeitige Befassung der Vermittlungsstelle mit der ungeklärten Angelegenheit
hilfreich und sinnvoll. Eine präventive Vorgehensweise ist empfehlenswert, bevor
die Fronten der Parteien derartig festgefahren sind, dass sich keine Lösungen
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finden lassen bzw. Vermittlungsversuche ins Leere laufen. Daher erscheint …
eine grundsätzliche Errichtung einer Vermittlungsstelle in jeder Werkstatt sinn-
voll. Mit der Zusammenstellung der Vermittlungsstelle sollte nicht erst begonnen
werden, wenn ein Konflikt vorliegt. Das unverzügliche Tätigwerden der Vermitt-
lungsstelle ist auf eine rasche Beendigung von ungeklärten Zuständen gerichtet.“
(ebd., S. 2 f.).

Die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des Werkstattrats betreffen
höchstpersönliche und individuelle Sphären der Werkstattbeschäftigten, dabei gilt
es, ungeklärte und (rechts)unsichere Zustände zu vermeiden. Zur Wahrung dieser
Rechte ist die Einrichtung einer Vermittlungsstelle keine fakultative, sondern eine
obligatorische Aufgabe jeder WfbM (ebd., S. 4 f.).

4.2 De facto Betrachtungen

In den Gesprächsinhalten der Gruppendiskussionen mit Werkstattratsmitgliedern,
Unterstützungspersonen und Werkstattleitungen zeichnete sich ab, dass bisher
wenige Erfahrungen mit Vermittlungsstellen vorliegen. Zwar wurde beschrieben,
dass diese durch die Einführung von Mitbestimmungsrechten für den Werk-
stattrat durch das Bundesteilhabegesetz eine bedeutsame, aufgewertete Rolle
einnimmt, jedoch ist deren Funktion und Aufgabe teilweise unklar. Nicht in allen
WfbM sei diese vorhanden und es werde erst anfänglich damit begonnen, die
Vermittlungsstellen einzurichten (siehe hierzu Schachler, 2018).

Die Erhebungsergebnisse zu den Vermittlungsstellen wurden in bundesweiten
standardisierten Befragungen weitergehender untersucht. Im Folgenden werden
die Ergebnisse zur Einrichtung und den Gründen der Nichteinrichtung der Stel-
len dargestellt. Abb. 1 zeigt, an wie vielen WfbM zum Erhebungszeitpunkt eine
Vermittlungsstelle eingerichtet war.

Danach gefragt: „Gibt es für Ihre Werkstatt derzeit eine Vermittlungsstelle, wie
sie in der Mitwirkungs(ver)ordnung beschrieben ist“, benennen lediglich 27 % der
befragten Werkstattratsgremien eine eingerichtete Vermittlungsstelle. Gemessen
an den gültigen Antworten (Ja und Nein, n = 281) sind in 32 % der WfbM
Vermittlungsstellen eingerichtet. Mit Blick auf die Bundesländer zeigt sich eine
regional höchst unterschiedliche Einrichtungsquote (siehe Abb. 2). Während im
Saarland alle WfbM auf eine eingerichtete Vermittlungsstelle verweisen, gefolgt
von Baden-Württemberg mit einer Einrichtungsquote von 46 %, ist dies in Berlin
und Mecklenburg-Vorpommern lediglich bei 13 % der Werkstätten der Fall.

Der Verbreitungsgrad der Vermittlungsstellen wurde gleichfalls in der Befra-
gung der Werkstattleitungen untersucht, weitergehender wurden hier auch die
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Abb.1 Eingerichtete Vermittlungsstelle Befragung von Werkstatträten, Angaben von 344
Gremien. (© Viviane Schachler, Eigene Abbildung)
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Abb.2 Quote der eingerichteten Vermittlungsstellen in den Ländern (Werkstätten mit ein-
gerichteter Vermittlungsstelle in Prozent) Befragung von Werkstatträten, Angaben von 281
Gremien. (© Viviane Schachler, Eigene Abbildung)
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Abb.3 Gründe der Nicht-Einrichtung von Vermittlungsstellen (Mehrfachnennungen),
Befragung von Werkstattleitungen, Angaben von 76 Personen, Mehrfachantworten möglich.
(© Viviane Schachler, Eigene Abbildung)

Gründe zur Nicht-Einrichtung der Vermittlungsstellen erhoben. Mit 87 % wird
die Ursache der Nicht-Einrichtung am häufigsten darin gesehen, dass es bisher
aus Sicht der Leitungen noch keine Notwendigkeit dazu gab, die Stelle einzurich-
ten (siehe Abb. 3). Bei 18 % der Befragten sind die Stellen zumindest angedacht,
die Einrichtung ist in Planung. Nur in wenigen Fällen wird die Nicht-Einrichtung
mit Schwierigkeiten in der Besetzung der Stellen begründet.

Als „andere Ursachen“ wurden bspw. benannt:

• „neue Anerkennung als WfbM“
• „Eine Landesweite Schlichtungsstelle/Vermittlungsstelle gibt es in Sachsen-

Anhalt noch nicht“
• „In DWMV nicht vorgesehen“

Diese Angaben zeigen in einem Fall eine Planungsperspektive. Andere sind
ursächlich nicht genauer nachvollziehbar. Faktisch falsch ist die Aussage, dass in
der DWMV, die Mitwirkungsverordnung der Diakonie, keine Vermittlungsstelle
vorgesehen ist. Dies ist selbstverständlich der Fall.
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5 Interpretation der Ergebnisse

Die empirische Betrachtung von Vermittlungsstellen zeigt, dass das Wissen um
die Vermittlungsstellen nicht bei allen Werkstatträten und Werkstattleitungen prä-
sent ist. Rund jeder siebte Werkstattrat weiß nicht, ob in seiner WfbM eine
Vermittlungsstelle besteht. Bei Unstimmigkeit mit der Werkstattleitung müssen
diese Werkstatträte somit erst herausfinden, ob eine Stelle überhaupt eingerichtet
ist, bevor diese kontaktiert werden kann.

An rund zwei Drittel der WfbM ist bisher keine Vermittlungsstelle ein-
gerichtet. Auffällig ist, dass Vermittlungsstellen in den Bundesländern sehr
unterschiedlich verbreitet sind. Im Saarland verweisen alle Werkstätten auf eine
Stelle. Dies entspricht dem Umstand, dass hier eine Vermittlungsstelle geschaf-
fen wurde, die für das ganze Bundesland zuständig ist. Hier stellt sich die Frage,
wie hoch bzw. niedrig die Hemmschwelle ist, eine landesweit zuständige Ver-
mittlungsstelle zu kontaktieren, und ob die Bereitschaft besteht, einen Konflikt
nach außen zu kommunizieren. Auch das angrenzende Rheinland-Pfalz und das
benachbarte Baden-Württemberg haben bessere Einrichtungsquoten. Möglicher-
weise fällt in diesen Ländern die Kommunikation über Vermittlungsstellen anders
aus. Zum Beispiel wird häufiger, anschaulicher oder direkter über deren Funktion
gesprochen.

Zumeist gehen Werkstattleitungen davon aus, dass es bisher noch nicht not-
wendig war, eine Vermittlungsstelle einzurichten. Der grundlegende Zweck, wozu
Vermittlungsstellen eingerichtet werden sollten, wird hier ignoriert. Nach unserer
Auffassung des § 5 Abs. 3 WMVO besteht der Sinn und Zweck von Ver-
mittlungsstellen darin, dass Werkstatträte im Konfliktfall ihre Mitwirkungs- und
Mitbestimmungsrechte nutzen können, über die sie gemäß § 5 Abs. 1 und
2 WMVO verfügen. In den Mitbestimmungsfällen ist nach positivem Recht
Machtparität zwischen Werkstattrat und Werkstattleitung gegeben. Können sich
Werkstattrat und -leitung nicht einig werden, sind Vermittlungsstellen zu kon-
taktieren, die – unter Beachtung zeitlicher Prozesse – eine Streitschlichtung
herbeiführen. Sind diese nicht eingerichtet und wird mit der Besetzung oder mit
der Auseinandersetzung mit den Stellen erst im Konfliktfall begonnen, bringt
dies Werkstatträte und Werkstattleitungen in eine sehr unbefriedigende und wenig
zielführende Situation (siehe hierzu Nachtschatt & Schachler, 2020). Vor allem
Werkstatträte sind im Konfliktfall benachteiligt und auf viele Unwägbarkeiten
angewiesen. Die de jure vorgesehene Machtparität ist bei der Nichteinrichtung
der Vermittlungsstellen somit nicht gegeben.

Als Barrieren der möglichen Inanspruchnahme der Vermittlungsstellen der
WMVO zeigen sich die Nichteinrichtung der Stellen und das fehlende Wissen
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über deren Funktion oder auch das Ignorieren derselben. Um diese Barrieren
abzubauen, empfiehlt sich u. E. zu jeder neuen Amtsperiode des Werkstattrats
eine anlasslose und konfliktfreie Einrichtung der Stellen bzw. deren Bestätigung
und dazu ergänzende Vereinbarungen. Zudem sollte die Kommunikation über
Vermittlungsstellen an unterschiedlichen Stellen verankert werden. Handlungs-
praktische Empfehlungen, welche sich dazu eignen, sind bei Nachtschatt und
Schachler (2020, S. 5) dargestellt.

6 Fazit und Schlussfolgerungen

Die Rechtswissenschaft ist eine theoretisch angesehene Disziplin. Dieser wurde
die Soziale Arbeit als praxisorientierte Disziplin, die sich der Gesetze als Grund-
lage bedient, gegenübergestellt. Die Bestimmung des § 5 Abs. 3 WMVO diente
als Untersuchungsgegenstand für die gemeinsame Betrachtung. Hierzu wurden
Vermittlungsstellen nach der WMVO in ihren rechtsdogmatischen Bedeutungsbe-
zügen vorgestellt und erörtert, welche Funktion eine Vermittlungsstelle in einer
WfbM einnimmt. Anhand von empirischen Ergebnissen wurde im Anschluss
der Bedeutung von Vermittlungsstellen in der Praxis und deren Verbreitungs-
grad nachgezeichnet sowie vorhandene Gründe der Nichteinrichtung der Stellen
beschrieben. Dies zeigt, dass die Situation de jure – de facto erheblich differiert:

• De jure sind Vermittlungsstellen als eine der fachlichen Voraussetzungen von
WfbM vorhanden. Diese Darstellung weiß jedoch nichts über die lebens-
weltliche Auffassung der Stellen im Werkstättenalltag. Zum tatsächlichen
Verbreitungsgrad der Stellen kann sie keine Aussage treffen.

• De facto zeigt sich, dass mit einem Verbreitungsgrad von 32 % nur an jeder
dritten WfbM bisher Vermittlungsstellen eingerichtet sind und eine Einrich-
tung von Seiten der Werkstattleitungen oftmals nicht als notwendig erachtet
wird. Diese sozialempirische Darstellung kann keine Aussagen darüber tref-
fen, wie die Formulierungen der WMVO juristisch auszulegen sind, und wann
die Stellen nach den gesetzlichen Regelungen einzurichten sind.

Erst mit der Zusammenführung der Betrachtungen und der gemeinsamen Inter-
pretation kann die begründete Aussage getroffen werden, dass der grundlegende
Zweck, wozu Vermittlungsstellen einzurichten sind, in der Umsetzung der
WMVO bisher oftmals ignoriert wird.

Zu den Zielen und Aufgaben von Projekten der Teilhabeforschung gehört
es, sich dezidiert mit dem bestehenden Rehabilitationssystem für Menschen mit
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Behinderungen auseinanderzusetzen und sowohl kritisch als auch empirisch fun-
diert zu fachlichen Weiterentwicklungen beizutragen. Hieran sind verschiedene
Disziplinen beteiligt, die sich punktuell begegnen und zusammenarbeiten. Über
das Lernen voneinander und die gemeinsam generierten Erkenntnisse entstand
im vorliegenden Fall eine transdisziplinäre Arbeit. Diese ist über das gemeinsame
Interesse an einer Forschungsthematik sowie der anderen disziplinären Sichtweise
entstanden. Unseres Erachtens liegt gerade in dem Interesse an der fachfrem-
den Sichtweise die Voraussetzung für eine transdisziplinäre Zusammenarbeit.
Hierzu gehört es, sich der Stärken und Grenzen der eigenen Disziplin bewusst
zu sein, zu erkennen, wann die eigenen Zugänge an ihre Grenzen stoßen und
offen mit den disziplinären Beschränkungen umzugehen. Die Bearbeitung einer
gemeinsamen Fragestellung aus unterschiedlichen Disziplinen erfordert nach
unseren Erfahrungen ungeahnte Offenheit, Reflexion und Zeit. Transdisziplinäre
Betrachtungen sind dynamische sowie lernende Prozesse. Belohnt wurde die-
ser mit einem lebendigen Erkenntniszuwachs, aus dem sich ein praxisbezogener
Mehrwert ergab (siehe zu konkreten Handlungsempfehlungen und Verbesserungs-
vorschlägen Nachtschatt & Schachler, 2020). In diesem Sinne können gerade die
Überwindung disziplinärer Beschränkungen und transdisziplinäre Begegnungen
als ein Potenzial und eine Entwicklungslinie für Teilhabeforschung gelten.
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Teilhabe multimodal

Imke Niediek, Juliane Gerland und Gudrun Dobslaw

Zusammenfassung

Teilhabe wird in diesem Beitrag aus ethnomethodologischer Perspektive auf
der Ebene der Interaktion betrachtet. Soziale Interaktionen folgen einer Ord-
nung, die diese für die Interaktionspartner*innen verstehbar und auch hand-
habbar machen. In einem fortwährenden Prozess richten dabei die Beteiligten
ihre (Sprach-)Handlungen aufeinander aus. Im Kontext von Behinderung
kann dies eine besondere Herausforderung darstellen. In dem Beitrag wird
anhand dreier Interaktionssequenzen herausgearbeitet, wie sich Teilhabe auf
der Interaktionsebene darstellen und modellieren lässt.

1 Methodologische Orientierung zur Sichtbarmachung
von Teilhabeprozessen

Eingeschränkte Teilhabechancen von Menschen mit Behinderung beziehen sich
nicht nur auf strukturelle und gesellschaftliche Bedingungen, wie z. B. Barrie-
refreiheit von Gebäuden oder Beteiligung an gesellschaftlichen Entscheidungs-
prozessen (Rambausek, 2017), sie werden ebenso wirksam auf der Mikroebene
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der Interaktion (Antaki et al., 2008; Dobslaw & Pfab, 2015). In Interaktions-
situationen erfahren sich Menschen als wirksame Mitglieder der Gesellschaft,
in denen sie gehört werden und ihren Beitrag leisten können (von Schwanenflü-
gel & Walther, 2012). Interaktionsbeziehungen zwischen Menschen mit und ohne
Behinderung zeichnen sich jedoch häufig durch eine asymmetrische Beziehung
aus (Götsch et al., 2012; Dobslaw & Pfab, 2015). In organisationalen Zusam-
menhängen lässt sich dies mit dem formalen Status und den damit festgelegten
Befugnissen und Funktionen begründen. Aber auch die entwickelten Habitus
und Interaktionsmuster der Beteiligten prägen die Interaktionssituation. Will man
die Ebene der Interaktion daraufhin analysieren, inwieweit sich hier Teilha-
beeinschränkungen für Menschen mit Behinderung ergeben, erfordert das eine
mehrdimensionale Betrachtung, die Teilhabe nicht als etwas Statisches versteht,
sondern als Kontinuum (Pfister et al., 2018). Dadurch wird ein mikroanalytischer
Blick auf Interaktionssituationen notwendig, in denen Teilhabe entsteht und für
die Beteiligten erfahrbar wird.

In diesem Beitrag soll am Beispiel von drei verschiedenen Interaktionsse-
quenzen herausgearbeitet werden, wie sich Teilhabe auf der Interaktionsebene
darstellen und auch modellieren lässt, wenn die sprachliche Kommunikation eine
untergeordnete Rolle spielt.

Wir folgen dabei der Annahme von Garfinkel (1967), dass soziale Interak-
tionen immer einer Ordnung folgen, die diese für die Interaktionspartner*innen
verstehbar und auch handhabbar machen. Aus ethnomethodologischer Perspek-
tive wird diese soziale Ordnung situativ durch die Beteiligten hergestellt und
reproduziert.

Im Kontext von Behinderung, so unsere These, kann die Herstellung sozialer
Ordnung eine besondere Herausforderung darstellen. Wird beispielsweise durch
kognitive oder kommunikative Einschränkungen Kommunikation beeinträchtigt,
werden erwartbare Interaktionsvollzüge irritiert. Asymmetrien in der Gesprächs-
organisation können beispielsweise durch zusätzlichen Zeitbedarf bedingt sein,
der aufgrund kognitiver oder auch verbalsprachlicher Einschränkungen besteht
(Antaki, 2008; Norén et al., 2013; Engelke & Higginbotham, 2013). Die Betei-
ligten müssen dann zusätzliche Interaktionsarbeit leisten, um kommunikative
Barrieren zu überwinden.

Behinderung wird in diesem Verständnis zu einem situativ-relationalen Phäno-
men, das nicht in den Merkmalen/Eigenschaften/Kompetenzen einer Person ent-
steht, sondern als Form der gemeinschaftlichen Bearbeitung von Situationskrisen
analysiert werden muss.

Für die Analyse sozialer Ordnungen in Gesprächssituationen bietet sich die
klassische ethnomethodologische Konversationsanalyse an (vgl. u. a. Sacks,
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1992). Die Datenbasis besteht hier jedoch ausschließlich aus verbalen Äußerun-
gen. Deppermann und Streeck (2018) kritisieren daher: „Neither the materiality
of the signs, their sounds, visual shapes, haptic qualities, etc. nor the bodily, psy-
chophysical nature of the participants in a communicative episode mattered to
the concept of communication and social interaction. “ (Deppermann & Streeck,
2018, S. 1)

Konzepte wie die „multimodale Kommunikation“ (Garfinkel, 1967; Schmitt,
2005) oder „embodiment“ greifen diese Kritik schon länger auf und beziehen
für die Analyse von Interaktionen Körperlichkeit und Handlungen im sprachli-
chen Kontext mit ein (Nothdurft, 2006; Goodwin, 1986, 2000, 2012; Schmitt,
2012; Deppermann & Streeck, 2018): Über das Zusammenspiel unterschiedli-
cher Modalitäten (sprachliche/auditive, gestische/visuelle) bzw. durch die jewei-
lige Gewichtung werden Kommunikationsziele auf ganz unterschiedliche Weise
erreicht und damit soziale Bedeutung konstituiert (Schmitt, 2005). In diesem
Sinn versteht Goodwin Interaktionen als situationsspezifisches Gemeinschaftspro-
dukt, das sich nicht nur aus verbalen und nonverbalen Beiträgen zusammensetzt,
sondern als Interaktionsfeld ein Ganzes bildet. Er umschreibt diesen Prozess
als „talk-in-interaction“ (Goodwin, 2015, S. 201); ihn interessiert dabei unter
anderem, wie Menschen, die miteinander interagieren, jeweils in diesen Pro-
zess einbezogen sind. Im Austausch mit anderen Beteiligten im kommunikativen
Geschehen entstehen Goodwin zufolge „interaktive Felder“ (interactive fields),
die eine Struktur bilden, innerhalb derer die Beteiligten unterschiedliche Rollen
einnehmen können. In einem gemeinsamen fortwährenden Prozess verdeutlichen
sich die Beteiligten ihr jeweiliges Verständnis zu dem gemeinsamen Thema oder
Gegenstand der Interaktion, indem sie ihre (Sprach-)Handlungen auf die weitere
Entwicklung dieses Themas oder Gegenstandes ausrichten (ebd.).

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden drei explorative Forschungs-
zugänge skizziert. Es geht darum, Zugänge zur Erschließung und Aufbereitung
von Videodaten vorzustellen, die den Grundgedanken der Multimodalität und der
interaktiven Felder aufgreifen und für Teilhabeforschung fruchtbar machen.

2 Drei explorative Analysezugänge

Die drei Studien basieren auf videografierten Interaktionssituationen von Men-
schen mit und ohne Behinderung. Sie folgen der gemeinsamen Fragestellung:
Welche kommunikativen Strategien nutzen die beteiligten Interaktionspart-
ner*innen? Welche Möglichkeitsräume für Teilhabe entstehen in den Interak-
tionssituationen und wo werden Möglichkeitsräume begrenzt? Der vorliegende



284 I. Niediek et al.

Beitrag konzentriert sich allerdings nicht auf die Darstellung entsprechender For-
schungsergebnisse, sondern gibt Einblick in den Forschungsprozess, insbesondere
in Hinblick auf die Herausforderung, wie das Datenmaterial so aufbereitet werden
kann, dass die Interaktionsordnungen rekonstruiert werden können.

2.1 Studie 1 – Interaktionsfelder in assistierter
Kommunikation

Zunächst soll anhand einer Interaktionssequenz aus dem Projekt „Gut leben in
NRW“ (2014–2017) gezeigt werden, wie Beteiligungsprozesse in einer inklu-
siv gestalteten Arbeitsgruppe analysiert werden können.1 Die Gruppe führt
eine Zukunftswerkstatt durch, bei der es um die Frage geht, welche gesell-
schaftlichen Barrieren ein ‚gutes Leben‘ erschweren und welche Fantasien die
Gruppenmitglieder über ein ‚gutes Leben‘ haben. Die Diskussion wird von
zwei Mitarbeiter*innen des Forschungsteams angeleitet (F1, F2). Von den sechs
festen AG-Mitgliedern sind drei Fachkräfte (M1, M2, M3), die anderen sind
Experten*innen in eigener Sache (T1, T2, T3).

Die Videoaufzeichnung der Sitzung ist nach dem GAT-System (Selting et al.,
2009) transkribiert und enthält nicht nur die verbalen Äußerungen, sondern auch
visuelle Aspekte des Verhaltens in der Interaktion, um die Herstellung sozialer
Bedeutung zu verstehen (Tuma et al., 2013).

Um das Zusammenspiel unterschiedlicher Interaktionsmodi in der Gruppe zu
verdeutlichen, wird dieser Datenausschnitt dreimal betrachtet und analysiert: (1)
als vollständiges Transkript der verbalen Kommunikation nach Standards der
Konversationsanalyse, (2) auf Grundlage nonverbaler Kommunikation und (3)
aus einer multimodalen Perspektive.

Auch wenn das Ausblenden von Informationen (z. B. des nonverbalen Anteils)
ein Artefakt darstellt, soll die getrennte Analyse verdeutlichen, wie sich Inter-
pretationen durch die Hinzunahme von Informationen verändern und welche
Informationen in jeder Modalität stecken.

Die hier vorgestellte Gruppe sammelt in der sogenannten Fantasiephase der
Zukunftswerkstatt Ideen für ein ‚gutes Leben‘. Alle Gruppenmitglieder bis auf
T1 haben Argumente vorgetragen, die an einer Tafel von einem Mitglied des
Forscherteams (F1) festgehalten werden. Neben T1 sitzt ihre Assistentin M1, es
entwickelt sich folgende Gesprächssequenz (vgl. Abb. 1).

1 Eine ausführliche Darstellung des Projekts findet sich in Dobslaw (2018).
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Abb.1 Transkript der verbalen Kommunikation. (© Gudrun Dobslaw, verwendete GAT-
Konventionen siehe Appendix)

Die Moderator*innen sammeln Ideen der Gruppenmitglieder über ein ‚gutes
Leben‘. T1 scheint die Äußerung von F2 nicht verstanden zu haben, was sich aus
dem wASS? in Zeile 3 schließen lässt. F2 wiederholt die Äußerung noch einmal.

M1 unterbreitet diesen Vorschlag T1 zur Ratifizierung: is OK oder? Im
Anschluss daran tauschen sich M1 und T1 leise aus (beide flüstern).

M2 übernimmt das Gespräch (Z. 7) und greift den Aspekt Bürgergeld auf,
indem er es mit einem Haus für alle verbindet, was T1 positiv kommentiert: das
wÄr schon cool.

Ab Z. 9 erhält die Kommunikation einen Impuls durch F1: das muss auch
nichts (.) äh. Was genau F1 damit meint, bleibt unklar. Aber sowohl M2
als auch T1 scheinen eine Verbindung zu einer zuvor getätigten Äußerung von
F1 herzustellen: In der Fantasiephase der Zukunftswerkstatt könne alles gesagt
werden, auch wenn es zunächst unrealistisch wirke.

M2 bestätigt die unvollständige Aussage von F1 mit ja (.) is schon
klar, während M1 ihre Sitznachbarin T1 ermuntert, etwas zu sagen, was
offenbar zuvor in der Flüsterkommunikation angesprochen wurde: dann sach
ma.

Die erneute Aufforderung von F1 das kann auch rUhig wird von M1
erneut unterstützt. T1 äußert recht unmittelbar: lUXUSvilla.
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M2 versteht offenbar diesen Vorschlag von T1 nicht sofort und fragt nach:
wAs wollst dU?

F2 hat jedoch verstanden, was T1 äußert und nimmt den Vorschlag mode-
rierend auf: ne lUxusvilla hab ich da gehört. T1 wiederholt zeit-
gleich auf die Frage von M2: lUxusvilla, was M2 mit einem langgezoge-
nen jah bekräftigt.

T1 bringt in dieser Sequenz eine Idee ein, scheint sich aber zuvor bei M1
in der Flüstersequenz abgesichert zu haben, die zeitgleich als Parallelkommuni-
kation zu dem eingebrachten Beitrag zum Bürgergeld erfolgt. Erst als M1 sie
ermuntert, ihre Idee laut zu sagen: dann sach ma; ja, dAnn kannst
du das sAgen, äußert sich T1.

M2 übernimmt hier die Rolle desjenigen, der alle vorgestellten Ideen
wohlwollend absegnet, kommentiert oder kritisch nachfragt: nich nur ein
Haus für alle sondern auch Bürgergeld für alle; wAs
wollst dU? schreim wa auf (.); sollst du kriegen kind;
is ÜberhAUpt kein problEm.

M2 unterstützt die Moderation, obwohl es nicht offensichtlich ist, dass Unter-
stützung benötigt wird: ja (.) is schon klar, denn M1 und T1 haben
bereits verstanden, dass sie alle Ideen äußern dürfen.

Dieselbe Szene aus der Perspektive der nonverbalen Kommunikation stellt
sich völlig anders dar: T1 und M1 treten in einen regen Austausch, der sich über
Flüstern, Kopfbewegungen, Lächeln, Prusten sowie über einen Witz äußert. Das
Geschehen scheint demnach zweigeteilt: Beide scheinen ihren Spaß zu haben,
während der Rest der Gruppe die Aufmerksamkeit auf die Tafel richtet und von
T1 und M1 keine Notiz zu nehmen scheint.

Erst im weiteren Verlauf dieser Sequenz kommt M2 ins Spiel, indem er T1
fragend und abwartend fixiert. Er hebt seine Daumen und signalisiert damit eine
körperliche Bezugnahme auf die Äußerung von T1. Ab hier verdeutlichen die
nonverbalen Äußerungen von M1 und M2 sehr unterschiedliche Formen der Kon-
taktgestaltung: Während M2 konzentriert und auffordernd zu ihr blickt, lächelt
M1 T1 weiter zugewandt an und nimmt im Anschluss auch Kontakt mit den
anderen auf, indem sie lachend den Kopf zur Seite wirft.

Aus der Perspektive von T1 scheinen sich hier die kommunikativen Bezugs-
punkte zu verschieben: Das Verbaltranskript vermittelt den Eindruck, dass T1
und M2 sich stark aufeinander beziehen. Die nonverbale Version verdeutlicht
eine zweite Ebene der Kommunikation mit T1, die viel umfassender erscheint.

Betrachtet man schließlich das Zusammenspiel verbaler und nonverbaler Kom-
munikation (vgl. Abb. 2) wird deutlich, wie sehr die jeweiligen Interaktionen
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Abb.2 Das Zusammenspiel von verbaler und nonverbaler Kommunikation. (© Gudrun
Dobslaw, verwendete GAT-Konventionen siehe Appendix)
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miteinander verwoben sind und letztlich dazu führen, dass T1 ihren Beitrag zu
der Frage des Moderators positionieren kann.

In der Gesamtschau der verbalen und nonverbalen Kommunikation zeigt sich
die Komplexität des Geschehens: Während F1 und F2 den Beitrag eines anderen
Teilnehmers klären (Bürgergeld), bereiten T1 und M1 in einem Flüsterkontakt
den inhaltlichen Beitrag von T1 vor: die Luxusvilla.

Die Idee kommt von T1, aber die emotionale Unterstützung und Platzierung
des Wortbeitrags wird von M1 nonverbal vorbereitet. Sie schafft eine Rah-
mung für die nachfolgende Phase, in der T1 von ihr ermuntert wird, ihre Idee
zum diskutierten Thema zu äußern. Den zweimal geäußerten Beitrag „Luxusvil-
la“ unterstützt sie durch Lächeln und körperliche Hinwendung, sie verdeutlicht
so durch ihr Verhalten, dass sie diesen Beitrag positiv bewertet. Gleichzeitig
übernimmt sie die in der Interaktion notwendigen nonverbalen Abstimmungsak-
tivitäten, wie beispielsweise die anderen Gruppenmitglieder auf den anstehenden
Gesprächsbeitrag von T1 vorzubereiten, sodass diese den Blickkontakt zu ihr
aufnehmen. Mit der interaktiven Aufbereitung und Vorbereitung des Redebei-
trags von T1 lässt sich dieser dann auch von ihr platzieren und wird nach einer
Verständnisklärung in der Gruppe validiert.

Die Komplexität dieses Geschehens lässt sich in Anlehnung an Goodwin
(2015) grafisch als Interaktionsfeld zusammengefasst darstellen (vgl. Abb. 3):
In dem grau hinterlegten Feld ist die Interaktion von M1 und T1 abgebildet, die
einen zunächst sehr ausgeprägten selbst-reflexiven Charakter hat, während die
anderen Gruppenmitglieder sich mit einem anderen Thema auseinandersetzen.
Über den Blickkontakt mit und das Nachfragen von M2 erfolgt eine Verknüpfung
der beiden Interaktionsstränge.

Diese Verknüpfung wird durch die Unterstützung von M1 ermöglicht, die für
diesen Zweck eine enge Interaktionsbeziehung mit T1 eingeht. Die Qualität die-
ser Unterstützungsleistung wird erst deutlich, wenn die Videoaufnahme für eine
derartige multimodale Analyse vorbereitet und entsprechend ausgewertet wird.

2.2 Studie 2 – Iterative Transkription bei Unterstützter
Kommunikation

Die zweite Studie untersucht Möglichkeitsräume für Teilhabe unter der Bedin-
gung unterstützter Kommunikation. Mit unterstützter Kommunikation ist hier
gemeint, dass einzelne Interaktionsbeteiligte aufgrund einer Beeinträchtigung
einen Sprachcomputer, sogenannten ‚Talker‘, zum Sprechen verwenden. Dazu
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Abb.3 Das Zusammenspiel der Interaktionsfelder. (© Gudrun Dobslaw)

wurden im Jahr 2018 Interaktionssituationen während zweier Workshop-
Wochenenden videografiert, in denen unterstützt sprechende Jugendliche und
Erwachsene zusammen Freizeit verbracht oder an Bildungsthemen gearbeitet
haben. Insgesamt wurden rund neun Stunden Material aufgezeichnet. Für eine
ausführliche Darstellung des Studiendesigns sei auf Niediek (2020) verwiesen.
Aufgrund schlechter Aufnahmequalitäten konnte allerdings nur ein sehr kleiner
Teil des Materials für die weitere Analyse genutzt werden.

Es stellt sich daher die Frage, wie derartiges Videomaterial erschlossen werden
kann, um die sich etablierenden Interaktionsordnungen rekonstruieren zu können.

Die Problematik der Analyse soll anhand einer ‚Ankerszene‘ skizziert wer-
den: Der Kontext der Sequenz weist diese als eine Arbeitsgruppensituation
einer Erwachsenenbildungsveranstaltung aus, in der drei unterstützt sprechenden
Teilnehmer*innen den Arbeitsauftrag erhalten haben, sich über ihren ‚Wunsch-
Talker‘ auszutauschen. Darüber hinaus sind auch noch drei Personen ohne
Behinderungserfahrung an der Situation beteiligt, die offenbar eine assistierende
Rolle in der Situation einnehmen. Des Weiteren ist die Sequenz durch viele
Nebengeräusche und Stimmen gekennzeichnet, weil sich noch weitere Personen
mit und ohne Talker im Raum befinden. Die Aufnahme erscheint daher beim ers-
ten und auch wiederholten Anschauen wie ein großes Rauschen, aus dem einzelne
Äußerungen oder Gesten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Frage „What
the hell is going on here?“ (Geertz, 1983, zit. n. Amann & Hirschauer, 1997,



290 I. Niediek et al.

S. 20) erscheint zunächst kaum dechiffrierbar. Trotzdem wurde diese Sequenz
für eine detaillierte Analyse ausgewählt, weil die individuellen Bewegungen eine
hohe interaktive Dichte vermuten lassen.

Für die Erschließung der Ankerszene wurde ein Verfahren entwickelt, das
vorläufig als ‚iterative Transkription‘ bezeichnet wird: Zunächst wurde ein GAT2-
Minimaltranskript angefertigt (Selting et al., 2009). Dieses Transkriptionssystem
bereitet die Analyse von Gesprächsdaten vor und ermöglicht eine zunehmende
Detaillierung von Forschungsdaten im Projektverlauf (siehe auch Abschn. 2.1).
Para- und nonverbale Zeichen und Rezeptionssignale werden in GAT2 mit
aufgenommen, aber Mimik, Gestik und Körperhaltung werden nicht explizit
erfasst, sondern fließen maximal als Kommentare ein. Die Entwickler*innen
verweisen auf fehlende allgemeine Konventionen und eine hohe Komplexi-
tät der Erfassung weiterer Kommunikationsmodi (Selting et al., 2009). Dem
Vorschlag von Higginbotham und Engelke (2013) folgend, wurden daher Ergän-
zungen der GAT2-Regeln vorgenommen: Mimik, Gestik und Körperhaltungen
der Sprecher*innen wurden in einer weiteren Zeile erfasst und die Stelle, an
der die Bewegung beginnt, durch das Zirkumflex-Zeichen gekennzeichnet. Mit
einem Sprachcomputer gesprochene Äußerungen werden durch Kursivschrift
gekennzeichnet.

Das ergänzte GAT2-Transkript ermöglicht einen guten Nachvollzug der
gesprochenen Sprache und die Bezugnahmen der Sprecher*innen auf die weiteren
Beteiligten. Dennoch bleibt in dieser Transkriptionsform ein Problem bestehen:
Da sich konversationsanalytische Verfahren an der gesprochenen Sprache orien-
tieren, fehlen hier alle Äußerungen, die nicht durch gesprochene Sprache begleitet
werden, sondern allein gestisch, mimisch oder durch Bewegung hervorgebracht
werden.

So fehlen in dem Transkript der Ankerszene Informationen über die Betei-
ligung der sechsten Person, die sich zwar nicht sprachlich äußert, aber deshalb
nicht unwichtig für den Interaktionsverlauf sein muss. Durch Körperhaltung und
Mimik könnte sie durchaus Sprecherpositionen der anderen bestätigen, verstärken
oder auch untergraben (vgl. Schmidt, 2005). Für die Frage der Teilhabechan-
cen fehlt diesem Transkript damit ein ganz wesentliches Element: Es kann
nicht zeigen, welche gestisch/mimischen oder körperlichen Versuche der ‚turn‘-
Übernahme (Sprecher*innenwechsel) insbesondere der unterstützt sprechenden
Personen hier vorgenommen werden.

Daher wurde im zweiten Schritt ein Partiturtranskript mit der Transkriptions-
software ‚EXMARaLDA‘ (Schneider, 2002) erstellt. Es erfolgt eine Transkription
von gesprochener Sprache (Zeilen [v]), der Annotation von Blickbewegung und
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Mimik (Zeilen [Blick]) sowie Bewegungen des Rumpfes und der Extremitäten
(Zeilen [Bewegung]) entlang der Audio- und Videospur in separaten Zeilen.

Durch das Partiturtranskript werden neu auftauchende Interaktionsstränge
und wechselseitige Bezugnahmen der Interaktionspartner*innen nachvollzieh-
bar. Dabei erfolgt die Transkription nicht nur einmalig, sondern Beschreibungen
und zeitliche Zuordnungen werden fortwährend überprüft und gegebenenfalls
korrigiert. So können sprachliche und körperliche Aktivitäten aller Interaktionsbe-
teiligten in ihrer zeitlichen Ordnung erfasst und mehrere Interaktionsstränge in der
Gruppe identifiziert werden. Die Komplexität des Partiturtranskriptes erschwert es
aber, diese verschiedenen Stränge in ihrem Verlauf zu rekonstruieren und die sich
etablierenden Interaktionsordnungen zu verstehen.

Daher wurde schließlich eine dritte Form der Datenaufbereitung genutzt, die
sich stärker an ethnographischen Verlaufsprotokollen orientiert. Sie wird nachfol-
gend als ‚gerichtete Beschreibung‘ bezeichnet, weil sie einerseits die verbalen
Äußerungen abbildet, aber auch Beschreibungen aller para- und nonverbalen
Äußerungen enthält, die nicht nur zeitlich, sondern auch sinnhaft aufeinander
folgen.

Diese Form der Verlaufsbeschreibung stellt den Versuch dar, einen Inter-
aktionsverlauf zu rekonstruieren und sich auf die dafür relevanten Daten zu
konzentrieren. Damit enthält diese Form der Aufbereitung im Vergleich zu
den beiden vorausgegangenen Transkriptionsformen die größten interpretativen
Anteile. Dies ist aus der Perspektive ethnographischer Forschung legitim, da
hier nicht möglichst genaue und lückenlose Erfassung aller Details im Zen-
trum steht, sondern die „Justierungsleistung“ (Breidenstein et al., 2020, S. 46)
der Beobachter*in als gerichtete Aufmerksamkeit, die überhaupt erst ein Ver-
stehen des Wie und Warum von Selektionen in der Interaktion ermöglichen.
Anders als in klassischen ethnografischen Studien teilnehmender Beobachtung
sind diese gerichteten Beschreibungen aber erst durch die vertiefte Auseinander-
setzung mit den vorhergehenden Transkriptionsformen möglich und werden durch
diese validiert.

Die gerichteten Beschreibungen ermöglichen es, einzelne Interaktionsfelder
auf der Basis der Partiturtranskripts zu rekonstruieren und für eine weitergehende
Interpretation nutzbar zu machen. Durch die gerichteten Beschreibungen lassen
sich die Beteiligungen der Akteur*innen rekonstruieren und die vorfindbaren
Interaktionsordnungen herausarbeiten.

Die Ankerszene erweist sich dabei zusammenfassend als hochkomplexe Inter-
aktionspraxis (vgl. Niediek, 2020), die von den Beteiligten kompetent und
durch individuell sehr unterschiedliche Beiträge etabliert wird. Die Analyse der
gerichteten Beschreibung zeigt allerdings auch, wie den unterstützt sprechenden
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Beteiligten seltener eine Turnübernahme gelingt und assistierende Handlungen
tatsächlich dazu führen, dass die unterstützt sprechenden Personen die Hoheit
über ihre eigenen Äußerungen und den thematischen Verlauf an die anderen
abgeben.

2.3 Studie 3 – Interaktionsanalyse im Kontext
musikalischer Improvisation

Die im Folgenden erläuterte Studie setzt sich mit der Frage auseinander, wie
Teilhabe im Kontext des Musizierens interaktiv durch die Akteur*innen herge-
stellt wird. Das Datenmaterial stammt aus einem Projekt, das Möglichkeiten von
Teilhabe an musikalischer Bildung durch den Einsatz von spezifischen Musik-
Apps bzw. digitalen Musikinstrumenten auslotet. Es handelt sich um Situationen
des gemeinsamen, improvisatorischen Musizierens mit Apps. Die analysier-
ten Szenen entstanden in Experimentierphasen mit unterschiedlichen digitalen
Musiziermedien (vgl. Gerland & Niediek, 2019; Niediek et al., 2019).

Für den vorliegenden Beitrag wurde das Material mittels Videointerakti-
onsanalyse (Tuma et al., 2013) ausgewertet, um die Interaktionsprozesse und
das wechselseitige Aufeinanderbezogensein der Akteur*innen zu rekonstruieren.
Analysegegenstand in der Videointeraktionsanalyse ist das Video selbst – nicht
das Transkript, das im Vergleich zu konversationsanalytischen Verfahren eher als
Arbeitsdokument und zur Reflexion des Forscher*innenhabitus dient (ebd.).

Musik und Musizieren ist für die Teilhabeforschung relevant, da hier zahl-
reiche Optionen für das Erleben von Gemeinschaftsgefühl und Zusammenge-
hörigkeit nachgewiesen werden können. Studien belegen, dass das gemeinsame
Musizieren auf emotionaler und physiologischer Ebene entsprechende Wirkun-
gen zeigen kann (Kirschner & Tomasello, 2010; Cirelli et al., 2014; Hellberg,
2019). Musizieren ist gleichermaßen sowohl niederschwellig zugänglich als auch
voraussetzungsreich. Eines der entscheidenden Kriterien in Bezug auf die Vor-
aussetzungsstruktur im Kontext Musik ist die Art des aktiven Musizierens:
Handelt es sich um reproduktives Musizieren im Sinne eines Nachspielens bereits
komponierter Musik, sind die Voraussetzungen an die Handelnden anders und
insbesondere normativer als im Kontext einer freien Improvisation. Im Folgen-
den wird anhand eines Beispiels aus dem analysierten Datenkorpus rekonstruiert,
wie in Situationen des gemeinsamen Improvisierens Teilhabe interaktiv herge-
stellt wird. Eine Besonderheit des analysierten Materials stellt die musikbezogene
Rahmung der Sequenzen dar – es handelt sich um Ausschnitte aus dem Datenma-
terial, in denen die Beteiligten musikalisch improvisierend und mimisch/gestisch
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interagieren, verbale Kommunikation findet nicht statt. Für die Analyse der Daten
bedeutet dies eine zusätzliche Herausforderung, da das Sprechen oder Schrei-
ben über Musik bzw. Musizieren bereits als solches immer einen Code-Switch
darstellt (Gebauer, 2011) und spezifisch für die Problematik in der qualitativen
Videoforschung ist (Hellberg, 2018).

Der Verlauf der musikalischen Gestaltung ist die Grundlage für die Auswahl
der Sequenz, d. h. Beginn und Ende der Sequenz werden in erster Linie anhand
der Struktur der musikalischen Verläufe identifiziert bzw. anhand der Anzeigen
der beiden Musizierenden, dass eine musikalische Sequenz beendet ist bzw. eine
neue beginnt. Zu dem hier vorgestellten Beispiel wurden sowohl einzeln als
auch in verschiedenen Datensitzungen Feinanalysen angefertigt, entsprechende
Interpretationsvorschläge wurden diskutiert und Rekonstruktionen von Interakti-
onsmustern analysiert und verglichen. Da in den ausgewählten Sequenzen keine
verbale Kommunikation stattfindet, entfällt das Erstellen eines Verbaltranskripts.
Stattdessen wird hier tabellarisch festgehalten, in welchen Modi die Akteur*innen
im Zeitverlauf agieren und ob bzw. wie ein Aufeinanderbezogensein angezeigt
wird. Daraufhin erfolgt auf der Basis der tabellarischen Dokumentation der Akti-
onsmodi (verbal/mimisch-gestisch/musikalisch) ein erster Analyseschritt in Form
eines multimodalen Transkripts, das sowohl den Modus der musikalischen Impro-
visation als auch den Modus der mimisch-gestischen Interaktion berücksichtigt.
In einem nächsten Schritt wird rekonstruiert, wie die Akteur*innen jeweils auf-
einander bezugnehmen. Schließlich wird die Organisation der Interaktion grafisch
rekonstruiert, um Muster- bzw. Fallvergleiche zu ermöglichen.

Tab. 1 zeigt exemplarisch einen Ausschnitt aus der tabellarischen Transkrip-
tion der hier vorgestellten Sequenz. Die nachfolgende multimodale Beschreibung
analysiert die multimodale Qualität der Sequenz. Mit diesem Zwischenschritt
zwischen Transkription und Interpretation soll der Spezifizität der Videodaten
im Hinblick auf Simultaneität und Sequenzialität Rechnung getragen werden.

Zu Beginn der ausgewählten Sequenz (#01:05:54) sind M und C in den
improvisatorischen Prozess vertieft und blicken konzentriert auf ihre digitalen
Musikinstrumente. Die Improvisation setzt sich klanglich zusammen aus einem
Beat (M) und Synthesizer-Klängen (C). Als Elemente des Beats lassen sich zu
Beginn Hi-Hat, Cow Bell und Toms identifizieren. Bei den Synthesizer-Klängen
sind Hall- und Verzerrungs-Effekte hörbar. C verdichtet zunächst die Synthesizer-
Effekte, die Dynamik steigert sich ebenso wie die Frequenz (#01:05:59,30). Cs
Synthesizerklang bleibt auf dem Spitzenton stehen und setzt sich mit einem
Echoeffekt und einem Decrescendo fort, sodass der Eindruck eines Fading-Out
entsteht. M. blickt auf (#01:05:59,54). C hebt kurz den Kopf (#01:06:01,01).
M nickt (#01:06:02,20). M modifiziert seinen Beat: Der Rhythmus der Toms
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Tab.1 Tabellarische Transkription (Ausschnitt) (© Juliane Gerland)

Zeit (h:m:s,ms) Verbale
Ebene

Mimisch/gestische
Ebene

Musikalische Ebene Anzeige von
Bezugnahme

01:05:54 M und C
improvisieren mit
digitalen
Musikinstrumenten
Beat: Hi-Hat, Cow
Bells, Toms
Synthesizer:
Effekte: Hall,
Verzerrung

01:05:59,30 Verdichtung,
Crescendo,
Spitzenton + Echo,
Decrescendo,
Fading-Out

01:05:59,54 M blickt auf M initiiert
Blickkontakt

01:06:01,01 C hebt den Kopf Aufnahme des
Blickkontakts?

01:06:02,20 M nickt Validierung des
musikalischen
Prozesses

wird ausgedünnt, die Cow Bell stoppt. C senkt den Kopf wieder (#01:06:02,78).
M sieht weiterhin in Cs Richtung. C lässt sein Echo ausklingen, während M
mit der Hi-Hat vier Schläge als eine Art Schlussfigur ergänzt (#01:06:03,50–
01:06:05,14). Nach dem letzten Schlag ist zu erkennen, dass M Schultern und
Arme sinken lässt (#01:06:05,96), die Körperspannung reduziert sich deutlich.
Nach dem vierten Schlag hebt C erneut den Kopf (#01:06:06,71). C schaut
wieder auf sein Pad (#01:06:07,46). Dann hebt er nochmals kurz den Kopf
(#01:06:09,46), dann schaut er wieder auf das Pad (#01:06:11,71). M beugt sich
in Cs Richtung (#01:06:12,46).

2.3.1 Rekonstruktion des Interaktionsverlaufs
M und C organisieren ihre Interaktion sowohl in der musikalischen Improvisation
als auch durch Mimik und Gestik. So ergeben sich Ebenen der Interaktion in und
über Musik; beide Ebenen erscheinen dabei ineinander verschränkt (Rostvall &
West, 2005). So lässt sich das erste Kopfheben Ms als validierende Reaktion
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auf Cs Gestaltung des Spitzentons verstehen. Im nächsten Zug wiederum über-
nimmt C den Modus von M und hebt ebenfalls seinen Kopf. Durch die Position
der Kamera lässt sich nicht eindeutig bestimmen, ob C M ansieht oder ob er
lediglich den Kopf hebt. Da durch Kontextwissen bekannt ist, dass diese Art
von Bewegungen für C erschwert sind, ist u. E. die Interpretation zulässig,
dass es sich um Blickkontakt und nicht um ungezielte Kopfbewegungen handelt.
Das Beibehalten der entsprechenden Blickrichtung durch M stützt diese These.
Der angenommene Blickkontakt wird von M durch das Kopfnicken im Modus
Mimik/Gestik bestätigt. Außerdem nimmt M auch im Modus der Improvisation
Bezug auf Cs Zielton indem er seinen Beat verändert. Cs anschließendes Kopf-
senken (sowie das Ausbleiben eines neuen musikalischen Impulses) scheint das
Ende der Sequenz anzubahnen. M validiert diese Anbahnung durch die rhythmi-
sche Schlussfigur. C validiert – nun wieder im Modus Mimik/Gestik – und hebt
erneut den Kopf. Der Modus der Improvisation ist beendet, die Interaktion wird
jedoch im Modus Mimik/Gestik fortgesetzt: C schaut wieder auf sein Pad, blickt
kurz auf und schaut wieder auf sein Pad, während M ihn kontinuierlich ansieht.
Die wiederholten Blickadressierungen wirken wie eine Zeigegeste auf das Pad.

2.3.2 Grafische Rekonstruktion der Interaktionsordnungen
Die grafischen Darstellungen der analysierten Interaktionsordnungen veranschau-
lichen die Rekonstruktion der multimodalen Interaktionen.

Abb. 4 isoliert das Aufeinanderbezugnehmen etwa im Sinne einer Turnorga-
nisation und stellt die Aktionsmodi dar, die Ausgangsbasis für die Bezugnahmen
sind.

Abb. 5 verdeutlicht die Verschränkungen zwischen den Interaktionsebenen in
Musik und über Musik.

Auf dieser abstrahierten Ebene ist es möglich, Sequenzen zu vergleichen und
Muster zu rekonstruieren. Auf inhaltlicher Eben lässt sich so Wissen über Struk-
tur und Qualität musikalischer Interaktionen generieren. Auf methodischer Ebene
können das komplexe und multimodale Geschehen in musikalischer Interaktion
und die darin enthaltenen Teilhabeprozesse strukturiert sichtbar gemacht werden.
So entsteht ein Mehrwert für Forschungskontexte, die sich mit den Potenzialen
von Musik und musikalischer Bildung für einen Zuwachs an Teilhabemöglich-
keiten auseinandersetzen.

Bislang gibt es kaum empirische Methoden, die die Frage nach Teilhabe im
Kontext Musik und musikalischer Bildung auf der hier vorgestellten Mikro-Ebene
in den Blick nehmen. Konkret betrifft dies Forschung im Feld teilhabeorien-
tierter schulischer und außerschulischer Musikpädagogik, aber auch sozial- und
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Abb.4 Rekonstruktion der Aufeinanderbezugnahme. (© Juliane Gerland)

Abb.5 Zwei-Ebenen-Darstellung: Interaktion in und über Musik. (© Juliane Gerland)

elementarpädagogische Forschungsfelder, die danach fragen, inwieweit Musik
und Musizieren im Sinne einer pädagogische Alternative Teilhabe in den
entsprechenden Praxisfeldern ermöglichen oder ausbauen kann.
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3 Diskussion

Multimodale Feinanalysen machen Teilhabeprozesse auf der Mikroebene sicht-
bar – gerade dann, wenn sich die Interaktionsstrukturen der direkten Beobachtung
zu entziehen scheinen. Die Herausforderung für die Teilhabeforschung liegt hier
in einer differenzierten und adäquaten Rekonstruktion der Interaktionsordnungen.
Dabei stellt die Verwendung von Videodaten eine Möglichkeit dar, die inter-
aktive Herstellung von Teilhabe in ihrer Prozesshaftigkeit vergleichsweise gut
zu dokumentieren. Für den eigentlichen Analyseprozess ist dabei aber weniger
entscheidend, die Daten unter dem Aspekt quantitativer Vollständigkeit zu ana-
lysieren. Vielmehr geht es darum, durch eine passgenaue Datenaufbereitung und
vorbereitende Reduktion des Materials für eine Analyse im Hinblick auf eine
Rekonstruktion teilhabebezogener Interaktionsprozesse zugänglich zu machen.

Die drei Fallskizzen stellen unterschiedliche Möglichkeiten dar, Interaktions-
ordnungen aus Videodatenmaterial zu rekonstruieren und Interaktionsverläufe für
die weitere Analyse im Hinblick auf Teilhabechancen sichtbar zu machen. Dabei
konnte herausgearbeitet werden, dass die Verschiedenheit der betrachteten Set-
tings unterschiedliche Analysezugänge erfordert. Während in der ersten Studie
durch den Einbezug weiterer Kommunikationsmodi in die Gesprächsanalyse die
assistierende Funktion eines zweiten Interaktionsstrangs herausgearbeitet werden
konnte, stellt die zweite Studie einen Versuch dar, das Primat des gesprochenen
Wortes aufzulösen. Dadurch wird es möglich, auch solches Material zu erschlie-
ßen, das durch die Multimodalität und Komplexität der Situation kein intuitives
Verstehen ermöglicht. Die dritte Studie zeigt, wie durch Videointeraktionsana-
lysen eine musikalische Praxis als eine Interaktion erschlossen werden kann, in
der verbalsprachliche Kommunikation keine Relevanz für Herstellungsprozesse
von Teilhabe haben muss. Die drei Fallbeispiele zeigen einerseits, welche Rele-
vanz Kommunikation für die Gestaltung von Teilhabeprozessen hat. Andererseits
wird die Gefahr einer methodologischen Verengung durch eine ausschließliche
Fokussierung auf das gesprochene Wort deutlich.

Teilhabe zeigt sich in den drei Fallskizzen als sehr differenzierte, komplexe
und relationale Praxis. Dabei lässt sich die Beteiligung der Personen mit und
ohne Behinderungserfahrung analysieren, ohne den Akteur*innen vor der Ana-
lyse bestimmte Fähigkeiten oder Defizite zuschreiben zu müssen. Dennoch bietet
sich die Möglichkeit, die ambivalente Struktur von assistierenden Interaktio-
nen ebenso herauszuarbeiten, wie auch solche Momente sichtbar zu machen, in
denen Unterstützungsbedarfe irrelevant werden. Die hier skizzierten Zugänge zum
Datenmaterial zeigen sich somit anschlussfähig an eine Kritik an ableistischen
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Regimen und eröffnen die Möglichkeit, danach zu fragen, unter welchen Bedin-
gungen nicht unabhängige Individualität, sondern konstitutive Angewiesenheit
als Grundlage von Selbstbestimmung und Teilhabe erscheinen können (Meißner,
2015).

Ein mikroanalytisches Vorgehen, wie es hier in drei Variationen skizziert
werden konnte, leistet damit schließlich auch einen Beitrag dazu, asymmetri-
sche Kommunikationsstrukturen zu analysieren und damit die Beschränkung von
Möglichkeitsräumen für Teilhabe sichtbar zu machen. So zeigen sich in allen
drei Studien einerseits Freiheitsgrade und Gestaltungsoptionen, die die Beteilig-
ten kreativ zu nutzen wissen. Andererseits wird deutlich, wie insbesondere die
verbalsprachliche Kommunikation Asymmetrien evoziert, die als reduzierte Teil-
habechancen an der Gesamtsituation wirksam werden. Hier liegt ein Ansatzpunkt
für die Gestaltung einer Handlungspraxis jenseits der Verbalsprache, um Machta-
symmetrien zu reduzieren und Möglichkeitsräume für Teilhabe zu schaffen, die
allen Beteiligten neue Erfahrungen ermöglichen.

„Es ginge darum, die elementare Abhängigkeit des Menschen anzuerkennen,
seine undurchschaubare Beteiligung an der eigenen Unterwerfung einzugestehen,
seine unleugbare Endlichkeit zu akzeptieren, seine unhintergehbare Angewiesen-
heit auf andere nicht länger zu verdrängen – und gleichwohl den Impuls jener
beharrlichen und immer wieder neu ansetzenden ‚Arbeit an den Grenzen‘ (Fou-
cault) wachzuhalten und diese ganz gezielt zu unterstützen“ (Rieger-Ladich, 2002,
S. 450).

Appendix

Verwendete GAT 2-Transkriptionskonventionen nach Selting
et al. (2009)

(00:00:00) Stunde:Minute:Sekunde der Aufnahme

T1, T2, T3, F1, F2, F3, M1, M2, M3 beteiligte Personen

[] Überlappungen und Simultansprechen
(.) Mikropause, geschätzt bis ca. 0.2 Sek. Dauer
und_äh Verschleifungen innerhalb von Einheiten
äh öh äm Verzögerungssignale, sog. „gefüllte Pausen“
: Dehnung, Längung, um ca. 0.2–0.5 Sek
hm ja nee einsilbige Rezeptionssignale
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hm_hm ja_a zweisilbige Rezeptionssignale
akZENT Fokusakzent
((hustet)) para- und außersprachliche Handlungen und Ereignisse
(solche) vermuteter Wortlaut

((unverständlich)) unverständliche Passage
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Mehr Teilhabe durch partizipative
Forschung: Grundzüge eines
Forschungsstils

Hella von Unger

Zusammenfassung

Partizipative Forschung rückt das Konzept der Teilhabe in und durch For-
schung ins Zentrum. Ziel ist es, die gesellschaftliche Teilhabe benachteiligter
Gruppen zu stärken – und zwar durch deren Beteiligung an Forschungs-
prozessen. Drei Komponenten zeichnen den Ansatz aus: a) die doppelte
Zielsetzung, Wirklichkeit zu verstehen und zu verändern, b) die Beteili-
gung von Co-Forschenden mit Entscheidungsmacht und c) Befähigungs-,
Reflexions- und Ermächtigungsprozesse. Ausgewählte Herausforderungen, wie
ungleiche Voraussetzungen für Partizipation, werden besprochen.

1 Einleitung

„In this historical moment, the presuppositions of the academy, research, and health
and social interventions cannot assert neutrality. Insights into the nature of science,
language and subjectivity outlined in history and critical social theory alert us to the
operation of power in familiar discourses that have tended to disguise or neutralize
it. (…) We see more deeply how race and racism, ethnicity, socioeconomic status,
nativity, gender identity, sexual orientation, ableism, and so on affect core values and
communication that constitute our research practices (…).“ (Wallerstein & Duran,
2018, S. 17-18)
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In diesem historischen Moment, so Nina Wallerstein und Bonnie Duran, könne
Forschung keine Neutralität mehr behaupten. Es ist mittlerweile bekannt, dass
wissenschaftliche Diskurse gesellschaftliche Machtverhältnisse reproduzieren,
auch wenn dies verschleiert werde. Rassismus, ethnische Zugehörigkeit, sozio-
ökonomischer Status, Herkunft, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung und
Behindertenfeindlichkeit prägen die Forschungspraxis. Daher ist es erforderlich,
dass Wissenschaftler*innen dem Rechnung tragen und sich zu sozialer Ungleich-
heit und ungleicher Teilhabe positionieren. Die beiden US-amerikanischen
Gesundheitsforscherinnen vertreten den Ansatz der community-basierten parti-
zipativen Forschung (CBPR), der im nordamerikanischen Raum weit verbreitet
ist. Dieser Ansatz sieht eine enge Zusammenarbeit mit sozial und gesundheitlich
benachteiligten Gruppen und lebensweltlichen Gemeinschaften (engl. Communi-
ties) vor. Die partnerschaftliche Forschung beginnt mit der Identifizierung und
Auswahl von Themen, die für die Communities relevant sind und zielt darauf ab,
die Teilhabe der Gruppen zu stärken und gesundheitliche Ungleichheit abzubauen.

Auch im deutschsprachigen Raum erlebt die partizipative Forschung in den
letzten Jahren eine wahre Renaissance. Die in den 1970er Jahren populäre
Aktions- bzw. Handlungsforschung Jahre war in den 1980er und 1990er Jahren
stark zurück gegangen, so sehr, dass einzelne gar von einem Scheitern sprachen
und den Ansatz zu Grabe tragen wollten (von Unger et al., 2007, S. 17 ff.).
Aber: Totgesagte leben länger, der Forschungsstil überlebte, in unterschiedlichen
Ausprägungen und Feldern und mit verschiedenen Labels (wie Praxisforschung,
transdisziplinäre Forschung, inklusive Forschung u.v.m.). Zu den neueren Begrif-
fen gehört auch „Citizen Science“, ein Ansatz, der – aus den Naturwissenschaften
kommend – aktuell eine große Strahlkraft besitzt.1 Die hier vertretene Auffas-
sung von partizipativer Forschung ist dagegen genuin in den Sozialwissenschaften
beheimatet und hat einen gesellschaftlich transformativen und emanzipatorischen
Anspruch. Letzteres ist nicht bei allen Varianten von Citizen Science der Fall –
teilweise geht es ‚nur‘ um eine Beteiligung von Laien an der Datenerhebung, wie
z. B. bei dem Mückenatlas oder der Meldung von Vogelsichtungen. Auch diese
Form der Einbeziehung von Laien in die Datenerhebung ist wertvoll, kann sie
die Forschung doch ungemein bereichern, die Grenzen von Wissenschaft durch-
lässiger machen und Wissenschaft in der Gesellschaft verständlicher, relevanter
und erlebbarer werden lassen. Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen dem
Sammeln und Einsenden einer Mücke und der Form der Beteiligung, die in der
partizipativen Forschung angestrebt wird. Hier werden Personen als Partner*innen

1 Vgl. Citizen-Science-Plattform https://www.buergerschaffenwissen.de (Zugegriffen:
15.05.2021).
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am gesamten Forschungsprozess beteiligt, entscheiden über das Vorgehen mit,
nehmen kollektive Reflexionsprozesse wahr und streben zudem gesellschaftliche
Veränderungsprozesse an. Um eine Klärung der Frage, was unter partizipati-
ver Forschung im engeren Sinne zu verstehen ist, geht es in diesem Beitrag.
Dabei verfolge ich keine Agenda der künstlichen Abgrenzung oder gar Abwer-
tung von benachbarten Ansätzen, sondern ich möchte in dem vielfältigen und
teilweise etwas unübersichtlichen Feld des gemeinschaftlichen Forschens solche
Aspekte markieren, die eine partizipative Forschungspraxis auszeichnen. Mein
Verständnis ist dabei wesentlich von drei Diskurssträngen geprägt: 1) der interna-
tionalen Debatte um Action Research (Lewin, 1946; Reason & Bradbury, 2008)
und Participatory Action Research (Brydon-Miller et al., 2011; Fine & Torre,
2008), 2) dem nordamerikanischen Ansatz Community-Based Participatory Rese-
arch (CBPR) (Israel et al., 2018; Flicker et al., 2007; Wallerstein & Duran, 2018)
und 3) deutschsprachigen Debatten um Aktionsforschung und partizipative For-
schung (z. B. Altrichter & Gstettner, 1993; Bergold & Thomas, 2012; Hartung
et al., 2020; Wright et al., 2010). Auch Methodologie-Debatten der qualitativen
Forschung und der Forschungsethik fließen ein (von Unger, 2014 2018, 2021).

Partizipative Forschung ist ein „Forschungsstil“ (Bergold & Thomas, 2012,
Abs. 2), der in verschiedenen Feldern zur Anwendung kommt, wo die Idee
der gemeinschaftlichen Wissensgenerierung in gewisser Weise immer wieder neu
erfunden, begründet und legitimiert wird. Dies trägt zu einer methodologischen
Wildwüchsigkeit bei, die eine Fülle an Begriffen, Verfahren und Ansätzen für ver-
schiedene Varianten des partizipativen, emanzipatorischen, inklusiven Forschens
zur Folge hat. Dies stellt aus wissenschaftlicher Sicht eine Ungenauigkeit und
mangelnde Kohärenz dar. Aus forschungspraktischer Sicht ist die begriffliche
Vielfalt jedoch eine logische Konsequenz lokaler Kooperationen und situativ ein-
gebetteter Arbeitsweisen, die in der Sprache der beteiligten Akteur*innen jeweils
eigene Anschlüsse an Diskurse und Praxisfelder vornehmen. Es gibt also nicht
„die eine“ partizipative Forschung, sondern viele Ausprägungen. Ordnungsver-
suche laufen schnell Gefahr, die vorhandene Heterogenität aus einer bestimmten
Perspektive zu reduzieren, einzelne Positionen hervorzuheben und andere zu über-
sehen oder verkürzt darzustellen. Andererseits sind Ordnungsversuche hilfreich,
um die verschiedenen Stränge zueinander in Bezug zu setzen. Da dies aber nicht
vollumfänglich gelingen kann, ließe sich als Minimalforderung formulieren, dass
die jeweilige Vorgehensweise zu relevanten Ansätzen in dem eigenen Feld in
Bezug gesetzt werden sollte. Denn schließlich ist die Beteiligung an Forschung
in „diesem historischen Moment“ eine nicht mehr ganz neue Erfindung.

Für das Feld der partizipativen Forschung zu Behinderung, Inklusion und Teil-
habe schlägt neben vielen weiteren Stimmen auch Melanie Nind (2014) vor,
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den Begriff der „inklusiven Forschung“ als Oberbegriff zu verwenden. Gertraud
Kremsner und Michelle Proyer (2019) sprechen daran anschließend von einer
„Familie sich überlappender Forschungsansätze“. Auch Tobias Buchner, Oliver
König und Saskia Schuppener (2016) nutzen den Begriff der inklusiven For-
schung als Oberbegriff für partizipative und emanzipatorische Forschung mit
Menschen mit Lernschwierigkeiten. Während der Begriff der inklusiven For-
schung grundsätzlich ein partizipatives Vorgehen impliziert, trifft dies für die
Begriffe der „Inklusionsforschung“ oder „Teilhabeforschung“ nicht unbedingt
zu. Ein Gros der Forschung über Inklusion und Teilhabe (als Forschungsgegen-
stand) ist (im Hinblick auf die methodische Herangehensweise) nicht partizipativ
gestaltet. Gleichwohl ist der vorliegende Sammelband ein Ausdruck davon, dass
auch Teilhabeforschung partizipativ gestaltet werden kann (vgl. Otten & Abay in
diesem Band).

2 Was zeichnet partizipative Forschung aus?

Der Begriff der partizipativen Forschung rückt das Konzept der Teilhabe in
und durch Forschung ins Zentrum. Ziel ist es, die gesellschaftliche Teilhabe
benachteiligter Gruppen zu stärken – und zwar durch deren Beteiligung an
Forschungsprozessen (Bergold & Thomas, 2012; Hartung et al., 2020; von
Unger 2014, 2018). Nun ist klar, dass Strukturen sozialer Ungleichheit histo-
risch gewachsen sind und sich nicht über Nacht und auch nicht im Rahmen
einzelner Projekte unmittelbar ändern lassen. Es muss daher zwischen längerfris-
tigen Zielen und Visionen einerseits und kurz- bzw. mittelfristigen Projektzielen
andererseits unterschieden werden. Beide Ebenen sind wichtig: Ohne die Vor-
stellung einer anderen, besseren Realität würde ein zentrales transformatives
und motivierendes Element fehlen; aber ohne die Fähigkeit, erste Schritte auf
dem Weg dorthin als konkrete Projektziele zu definieren, hätte die forschende
Zusammenarbeit keine realistische Grundlage.

Aus akademischer Sicht handelt es sich bei der partizipativen Forschung
um einen Versuch, Forschung in eine bestimmte Richtung zu bewegen: hin zu
mehr Mitsprache von Akteur*innen aus den Forschungsfeldern bei der Problem-
definition und dem Vorgehen, mehr Zusammenarbeit und Reziprozität in den
Forschungsbeziehungen und mehr Einfluss der Forschungs-‚Subjekte‘ auf das
Wissen, das über sie generiert wird. Partizipative Forschung bewegt sich auf
die Felder und die darin verorteten Akteur*innen zu: Sie greift deren The-
men auf, nutzt ihre Perspektiven und Relevanzsetzungen als strukturierendes
Moment und versucht, die Zusammenarbeit „zum Gewinn für beide Seiten“
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zum machen (Bergold & Thomas, 2012, Abs. 1). Die Herausforderungen eines
derart ambitionierten Vorhabens sind nicht zu unterschätzen – dies ist eine
der Lehren, die aus der Geschichte der Aktionsforschung im deutschsprachigen
Raum gezogen werden kann (Altrichter & Gstettner, 1993; von Unger et al.,
2007). Vor diesem Hintergrund bespreche ich in diesem Beitrag auch ausge-
wählte Herausforderungen. Doch zunächst möchte ich drei zentrale Komponenten
erläutern, die partizipative Forschung auszeichnen: die doppelte Zielsetzung,
Wirklichkeit zu verstehen und zu verändern (2.1); die Beteiligung von Co-
Forschenden mit Entscheidungsmacht (2.2) und Befähigungs-, Reflexions- und
Ermächtigungsprozesse (2.3) (von Unger, 2014).

2.1 Doppelte Zielsetzung: Wirklichkeit verstehen und
verändern

Wie in dem Eingangszitat bereits anklang, nimmt die partizipative Forschung
in erkenntnistheoretischer Hinsicht eine konstruktivistische Grundhaltung ein:
Wirklichkeit ist nicht einfach da, sondern wird permanent durch Sprache und
deutende soziale Akteur*innen hervorgebracht (Gergen & Gergen, 2008). Dies
hat Implikationen für Forschung: Erkenntnisse über soziale Wirklichkeit sind
kein einfaches Spiegelbild einer bestehenden Realität, sondern bringen diese
mit hervor. Forschung ist grundsätzlich situiert, d. h. in eine spezifische gesell-
schaftliche, historische, politische, technologische etc. Situation eingebettet und
durch diese geprägt. Gleichzeitig prägt auch die Forschung ihre Felder. Ob inten-
diert oder nicht, Forschung hat immer auch ein intervenierendes Moment, sie
nimmt Einfluss und kann Spuren hinterlassen (z. B. allein dadurch, wie und
zu welchen Themen Fragen gestellt werden – und welche Fragen nicht gestellt
werden). Angesichts dieser epistemologischen Einsichten versucht die partizipa-
tive Forschung ihre eigene Verwicklung proaktiv zu nutzen. Sie versucht gar
nicht erst, quasi ,gottgleich‘ aus dem nirgendwo auf die Dinge zu schauen,
also den „god trick“ (Haraway, 1996) zu spielen, und der unrealistischen „Fik-
tion“ einer subjektlosen, objektiven Wissenschaft nachzueifern (Breuer et al.
2002, Abs. 2). Stattdessen zielt sie von vornherein darauf ab, soziale Wirklich-
keit zu verstehen und zu verändern. Der Veränderungsimpetus richtet sich im
Allgemeinen auf mehr Gerechtigkeit, Teilhabe, und Demokratie und im Beson-
deren, je nach Feld, Ansatz und Zielsetzung der Zusammenarbeit, z. B. auf mehr
Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit, mehr soziale Gerechtigkeit, mehr gesund-
heitliche Chancengleichheit, mehr Teilhabe von Menschen mit körperlichen,
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geistigen und/oder psychischen Einschränkungen, eine bessere Gewährleistung
von Menschenrechten, mehr globale Solidarität etc.

In forschungspraktischer Hinsicht definieren Projekte der partizipativen For-
schung zweierlei Ziele: Handlungsziele und Erkenntnisziele. In der Regel dienen
die Erkenntnisziele den Handlungszielen: Welches Wissen wird benötigt, um wel-
che Veränderungen anzustoßen? Wird kein (neues) Wissen benötigt, kann dies
ein Hinweis darauf sein, dass der Aufwand, der mit Forschung verbunden ist,
nicht nötig ist, weil Akteur*innen gleich zur Tat schreiten können, z. B. in Form
von politischer Einflussnahme, sozialen und gesundheitlichen Interventionen oder
anderen Formen sozialen und politischen Handelns.

2.2 Beteiligung von Co-Forschenden – mit
Entscheidungsmacht

Das vielleicht prägnanteste Element, das partizipative Forschung von ande-
ren Varianten der Social-Justice-Forschung, die sich auch einer wertebasierten,
doppelten Zielsetzung in dem oben beschriebenen Sinne verschreiben würde
(Charmaz, 2011), unterscheidet, besteht in der Form der forschenden Zusam-
menarbeit mit Akteur*innen aus dem Feld. Personen, Gruppen, Gemeinschaften
und/oder Organisationen, die in dem Feld verortet sind, das im Zentrum des
Interesses steht, wirken als Partner*innen und Co-Forschende mit. Sie sind als
Expert*innen ihrer Lebenswelt an der Planung und Umsetzung der Studie von
der Themenwahl bis zur Veröffentlichung und Nutzung der Ergebnisse beteiligt.
So können lebensweltlich relevante Anliegen identifiziert und partnerschaftlich
erforscht werden, um Wissen zu generieren, das in diesen Zusammenhängen
Veränderungen bewirkt.

Co-Forschende zu beteiligen bedeutet nicht nur, deren Teilnahme an For-
schungsprozessen zu ermöglichen. Vielmehr geht es darum, auch ihre Teilhabe
an Entscheidungsprozessen, die das Studiendesign und das gemeinsame Vorge-
hen betreffen, zu gewährleisten. Angestrebt wird eine möglichst gleichberechtige
Zusammenarbeit aller Partner*innen. Da selten alle Mitglieder einer Organisa-
tion, Gemeinschaft, Lebens- oder Arbeitswelt in diesem Sinne involviert werden
können (und wollen), kommt abgestuften Formen der Beteiligung ein hoher
Stellenwert zu.

Ein Modell unterscheidet folgende Stufen der Partizipation (Wright et al.,
2010): Instrumentalisierung (1) und Anweisung (2) sollten als Formen von Nicht-
oder Scheinpartizipation unbedingt vermieden werden. Zu den Vorstufen der Par-
tizipation zählen Information (3), Anhörung (4) und Einbeziehung (5). Diese
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sind wichtig, um eine größere Anzahl von Personen, Gruppen, Gemeinschaften
und Organisationen adressieren und einbeziehen zu können, stellen aber noch
keine ,wirkliche‘ Partizipation dar. Diese beginnt erst dort, wo Partner*innen
Entscheidungs- und Einflussmöglichkeiten haben, im Sinne einer Mitbestimmung
(6), teilweise Entscheidungskompetenz (7) oder Entscheidungsmacht (8). Diese
Stufen der Partizipation werden in der Regel von einzelnen Mitgliedern und
Vertreter*innen einer Gruppe, Gemeinschaft oder Organisation wahrgenommen.
Selbstorganisation (9) als die letzte und höchste Stufe des Models weist über Par-
tizipation im engeren Sinne – also die projektbezogene Zusammenarbeit – hinaus.
Dieses Modell kann dabei helfen, Transparenz über Beteiligungsmöglichkeiten
und deren Wahrnehmung in der Zusammenarbeit herzustellen. In der Forschungs-
praxis kann die konkrete Ausgestaltung der Beteiligung an den verschiedenen
Phasen des Forschungsprozesses variieren und im Ausmaß fluktuieren (von
Unger, 2012). Andrea Cornwall und Rachel Jewkes (1995, S. 1668) sprechen
von einem „zig-zag pathway with greater or less participation at different sta-
ges“. Nicht immer können und wollen alle Partner*innen auf den höchsten Stufen
(6–8) mit Entscheidungsmacht an allen Prozessen teilhaben. Es geht darum,
die jeweils gewünschte und passende Stufe zu finden. Zentral ist allerdings,
dass bereits zu Beginn, d. h. möglichst bereits in der Planungsphase, Praxis-
und Community-Partner*innen beteiligt sind (von Unger 2012). Nur so kann
sichergestellt werden, dass bei der Themenfindung und Zielsetzung tatsächlich
die Anliegen der Lebenswelt-Expert*innen berücksichtigt werden. Beteiligung
bedeutet in der Regel zudem, dass Co-Forschende am Forschungsprozess selbst
mitwirken, d. h. dass sie Daten erheben, auswerten und an Veröffentlichungen
beteiligt sind.

Methodisch kommen neben qualitativen und quantitativen Methoden der empi-
rischen Sozialforschung verstärkt auch visuelle, performative und kunstbasierte
Verfahren zum Einsatz (wie Photovoice, Digital Storytelling oder Mapping-
Verfahren) (vgl. Gangarova & von Unger, 2020; Hartung et al., 2020; Rieger
et al., 2018). Es werden solche Verfahren bevorzugt, die für alle Partner*innen
nachvollziehbar sind und mit einem überschaubaren Schulungsaufwand ggf.
von Community-Partner*innen im Sinne einer Peer-Forschung selbst angewen-
det werden können (Roche et al., 2010). Allerdings sind alle Partner*innen, also
auch die akademischen Partner*innen, an der Generierung und Auswertung von
Daten beteiligt. Es ist die Verschränkung der Perspektiven, die den besonde-
ren Erkenntnisgewinn partizipativer Forschung ausmacht. Indem lebensweltliche,
akademische und ggf. weitere professionelle Perspektiven und Wissensbestände
(wie etwa von Sozialarbeiter*innen, Lehrer*innen, Städteplaner*innen, Inge-
nieur*innen, Künstler*innen, etc.) zusammengeführt werden, kann neues Wissen
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entstehen. Dass damit auch Differenzen und Deutungskonflikte verbunden sein
können, versteht sich von selbst. Auf die wichtige Rolle der Adressierung von
Perspektivdifferenzen und der Bearbeitung von Konflikten komme ich später noch
einmal zurück.

Community- und Praxispartner*innen sind also auch an der Auswertung betei-
ligt. Partizipative Auswertungsverfahren werden in formale und weniger formale,
strukturierte und unstrukturierte, in solche, bei denen die Co-Forschenden beson-
ders geschult werden, und solche, bei denen dies nicht der Fall ist, sowie explizite
und implizite Ansätze unterschieden (Nind, 2011). Melanie Nind betont die
Notwendigkeit, Verfahren zu wählen und zu entwickeln, die dem jeweiligen
Projektkontext und den Beteiligten angemessen sind. Auch wenn manche Grup-
pen in ihren Partizipationsmöglichkeiten eingeschränkt sind (wie Kinder oder
Menschen mit Lernbehinderung), sollte das analytische Vermögen der Mitglie-
der dieser Gruppen nicht unterschätzt werden (ebd.). Im Kern geht es in der
partizipativen Forschung nicht darum, ein vorgegebenes, methodisches Verfah-
ren lehrbuchmäßig umzusetzen, sondern darum, Reflexion zu ermöglichen – und
zwar eine gemeinsame Reflexion der beteiligten Partner*innen, die aus unter-
schiedlichen Perspektiven Deutungen vornehmen. Im Idealfall verstehen sich
die Partner*innen als Teil einer heterogen zusammengesetzten Forschungsge-
meinschaft (engl. community of inquiry), in der mit unterschiedlichen Lesarten
und „multiplen Wahrheiten“ gearbeitet wird, die komplexe und kontextualisierte
soziale Wirklichkeiten widerspiegeln (Nind 2011, S. 359). Der Reflexions- und
Auswertungsprozess ist also ein co-konstruktiver Prozess. Dieser zielt nicht dar-
auf ab, einzelne Stimmen (z. B. die Stimmen der Lebenswelt-Expert*innen)
als besonders „authentisch“ darzustellen oder eine „reine oder unbefleckte“
Analyse zu erreichen (ebd.). Vielmehr handelt es sich um kollektive Deu-
tungsprozesse, um „Interpretationen von Interpretationen“ (Gregg et al., 2010,
S. 150), die erkenntnistheoretisch auf der Annahme basieren, dass grundsätzlich
verschiedene Deutungen möglich und Wissensbestände in ihrer jeweiligen Situ-
iertheit keinen Anspruch auf objektive Wahrheit stellen können. Daraus folgt,
dass alle Partner*innen einerseits für ihre jeweiligen Wissensbestände anerkannt
und wertgeschätzt werden (Brydon-Miller et al., 2011), diese im gemeinsamen
Reflexionsprozess aber andererseits auch Gegenstand von Fragen, Interpretatio-
nen und Kontextualisierungen sind, um neue Erkenntnisse und Lernprozesse zu
ermöglichen.
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2.3 Lernprozesse, Empowerment, Capacity Building

Bislang wurde skizziert, dass partizipative Forschung Wissen generiert, um Ver-
änderungen anzustoßen, und dass dafür die Beteiligung von Partner*innen aus
den Lebenswelten in forschender Funktion und mit Entscheidungsmacht uner-
lässlich ist. Doch Beteiligung allein reicht nicht aus. Die Partner*innen sollen
gestärkt aus der Zusammenarbeit hervorgehen. Dazu sind Befähigungs- und
Ermächtigungsprozesse notwendig, die nicht von außen induziert, sehr wohl
aber unterstützt und ermöglicht werden können. Als Grundhaltung werden die
Wissensbestände, Ressourcen und Kompetenzen aller beteiligten Partner*innen
wertgeschätzt (Brydon-Miller et al., 2011). Dass sich diese unterscheiden, muss
angemessen reflektiert werden (Burtscher et al., 2019). Um den Lebenswelt-
Expert*innen zu ermöglichen, wissenschaftliche Methoden systematisch anzu-
wenden, sind in der Regel Schulungen notwendig, die entweder vorab und/oder
begleitend im Sinne eines learning-by-doing stattfinden. Hier sind die akademi-
schen Forscher*innen gefragt, darauf zu achten, Methodenwissen verständlich
zu kommunizieren und den Partner*innen nicht ihre methodischen Präferenzen
aufzudrängen (Ozkul, 2020). Befähigungs- und Ermächtigungsprozesse finden
jedoch nicht primär in Schulungen statt, sondern vor allem im Zuge des
iterativen Forschungsprozesses, der Handeln und Reflexion verknüpft. In der eng-
lischsprachigen Diskussion bezeichnen ‚Co-Learning‘, ‚Capacity-Building‘ und
‚Empowerment‘ jene Prozesse, die zu der individuellen und kollektiven (Selbst-
)Befähigung und Ermächtigung der Beteiligten beitragen (sollen) (Israel et al.
2018).

Der ursprünglich aus der Gemeindepsychologie stammende Begriff ‚Empo-
werment‘ bezeichnet einen Prozess, infolgedessen Personen, Organisationen und
Gemeinschaften mehr Kontrolle über ihr Leben erlangen (Rappaport, 1981).
Erst durch ermächtigende Prozesse können Beteiligungschancen so genutzt
werden, dass sie nicht instrumentalisierend oder manipulativ wirken, sondern
tatsächlich Stärkungsprozesse und Teilhabe befördern (Wallerstein, 2006). Um
diese Prozesse angemessen begleiten zu können und zu einer partizipativen
Zusammenarbeit befähigt zu werden, müssen übrigens auch die akademischen
Wissenschaftler*innen Lernprozesse durchlaufen. Der kritischen Reflexion der
eigenen Privilegien und Vorannahmen kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu
(Muhammad et al., 2018).
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3 Erfahrungswerte und Herausforderungen

In ihrer Bestandsaufnahme zu partizipativer Gesundheitsforschung im nord-
amerikanischen Raum kommen Viswanathan und Kolleg*innen (2004) zu dem
Schluss, dass die Beteiligung einer lokalen Bevölkerungsgruppe an der For-
schung nicht garantiere, dass Macht und Ressourcen tatsächlich zu ihnen verlagert
werden. Forschungspartnerschaften können nicht vollständig horizontal sein,
so die Autor*innen, da eine volle Gleichberechtigung unter anderem durch
Gemeinschaftsnormen, institutionelle Trägheit und verinnerlichte Erwartungen
eingeschränkt werde. Dies erlaube den mächtigeren Teilnehmer*innen, so gut
gemeint ihre Intentionen auch sind, zu bestimmen, welcher Grad der Beteili-
gung in welcher Phase für wen am wertvollsten ist (Viswanathan et al., 2004,
S. 24). Diese Problembeschreibung weist auf eine zentrale Herausforderung, viel-
leicht sogar ein zentrales Paradox der partizipativen Forschung hin: Der Ansatz
ist besonders auf die Zusammenarbeit von akademischen Wissenschaftler*innen
mit marginalisierten Gemeinschaften ausgerichtet, deren Mitglieder nur begrenz-
ten Zugang zu Ressourcen und Entscheidungsmacht haben (Israel et al., 2018).
Allerdings sind die Bedingungen, aus denen sich die Notwendigkeit einer partizi-
pativen Methodik ergibt, das genaue Gegenteil eines gleichberechtigten Dialogs
(Kelly und van Vlaenderen, 1996, S. 1244). In einer solchen Konstellation kommt
der Reflexion ungleicher Voraussetzungen für eine Teilhabe und ungleich ver-
teilter Macht- und Einflussmöglichkeiten in der forschenden Zusammenarbeit
ein essenzieller Stellenwert zu. Partizipative Forschung ist qua definitionem von
asymmetrischen Beziehungen und unterschiedlichen Wissensbeständen geprägt.
Wenn darüber keine Auseinandersetzung stattfindet, dann werde „die Rede von
einer ‚Zusammenarbeit auf Augenhöhe‘ oder von ‚geteilter Entscheidungsmacht‘
zur wohlklingenden, aber irreführenden Floskel“ (Burtscher et al., 2019, S. 178).
Trotz bester Intentionen kann es zu Formen der Scheinpartizipation kommen.
Formulierungen wie „Wir haben gemeinsam entschieden“ verschleierten allzu
oft, dass die Entscheidung de facto allein von den Wissenschaftler*innen getrof-
fen wurde (ebd., S. 178–179). Eine gleichberechtigte Zusammenarbeit kann
also nicht vorausgesetzt, sondern muss aktiv angestrebt und ermöglicht wer-
den. Gezielte Strategien zur aktiven Ermöglichung von Teilhabe sind vor allem
für die Partner*innen erforderlich, deren Teilhabechancen im Alltag stärker
eingeschränkt sind (z. B. im Zusammenhang mit niedrigem Einkommen, recht-
lichen, sprachlichen, körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen). Nicht
nur Aufwandsentschädigungen und Honorare für die Mitarbeit an Forschung
sind notwendig. Auch Fragen der Kommunikation und Verständigung müssen
bewusst bearbeitet werden. So zeigen Erfahrungen der partizipativen Forschung
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mit geflüchteten Menschen mit Behinderungen, dass Kategorisierungen und
Identitätszuschreibungen sowie komplexe Kommunikationsbedingungen zentrale
Herausforderungen darstellen: Nicht nur sprachlich-kulturelle Übersetzungen
sind erforderlich, sondern auch die Sinnvermittlung zwischen Hörenden und
Nicht-Hörenden oder Sehenden und Nicht-Sehenden, um den Forschungsprozess
partizipativ zu gestalten (Otten, 2019).

Missverständnisse und Konflikte sind ein unausweichlicher Bestandteil der
Zusammenarbeit von Partner*innen, die mit sehr unterschiedlichen Interessen,
Perspektiven und Möglichkeiten ausgestattet sind. Konflikte können diese Part-
nerschaften einerseits strapazieren, sind aber andererseits auch Ausdruck davon,
dass die beteiligten Partner*innen in der Lage sind, ihre jeweiligen Interessen
und Wahrnehmungen zu artikulieren. Gelingt es, die Sichtweisen nachvollziehbar
darzulegen und sich zuzuhören, können Konflikte in der Zusammenarbeit eine
Chance sein, Perspektivdifferenzen zu verstehen und Kompromisse zu finden.
Auf diese Weise können Konflikte einen nicht unwesentlichen Beitrag dazu leis-
ten, dem Ideal der gleichberechtigten Zusammenarbeit in der Forschungspraxis
tatsächlich einen Schritt näher zu kommen.

Neben den ungleichen Voraussetzungen für Partizipation kann die Vulnerabi-
lität der beteiligten Community-Partner*innen eine weitere Herausforderung für
das partnerschaftliche Forschen darstellen. Sind sie selbst Angehörige einer mar-
ginalisierten Gruppe, sind auch sie Benachteiligungen ausgesetzt, die in der Rolle
als Co-Forschende und Peer Researcher zu besonderen Belastungen führen kön-
nen. Auch dies gilt es kommunikativ zu adressieren, um Risiken und Belastungen
abzubauen, die betroffenen Partner*innen zu unterstützen und einen angemesse-
nen Umgang zu finden, der paternalistische Bevormundung vermeidet und statt
dessen die Selbstbestimmung der beteiligten Partner*innen achtet und stärkt.
Best-Practice-Empfehlungen für partizipative Forschung zu sensiblen Themen
wie gender-basierte Gewalt raten dementsprechend, in der Zusammenarbeit auf
die Gewährleistung der Sicherheit von Teilnehmenden und Forschenden zu achten
und darauf hinzuwirken, Machtungleichheiten innerhalb des Forschungsprozesses
auszugleichen (Thomas et al., 2020). Räume für individuelle und kollektive Refle-
xivität sowie Supervisionsangebote werden damit zu einer Notwendigkeit in der
forschenden Zusammenarbeit.
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4 Schlussbemerkung

Wird es in diesem historischen Moment gelingen, den Ansatz der partizipativen
Forschung auch im deutschen Sprachraum längerfristig zu etablieren? Im inter-
nationalen Kontext fällt auf, dass vor allem indigene Communities partizipative
Forschung einfordern und befördern (Ball & Janyst, 2008; Castleden et al., 2012;
Fraser et al., 2017; Willows, 2019; Wong et al., 2013). Hier spielen negative
Erfahrungen mit akademischer Forschung, die koloniale Ausbeutungsverhält-
nisse perpetuiert und sowohl Respekt als auch Reziprozität vermissen lässt, eine
zentrale Rolle. Forschungsethische Leitlinien wurden formuliert, beispielsweise
in Kanada, die eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit diesen Bevölke-
rungsgruppen verbindlich für staatlich finanzierte Forschung festlegen (TCPS2,
2018). Forschungsethische Argumente, zivilgesellschaftliche Fürsprecher*innen
und staatliche Forschungsfördermechanismen können also einen entscheidenden
Unterschied machen. Gleichzeitig ist partizipative Forschung kein ‚one-fits-all
approach‘ für Forschung allgemein. Sie kann vor allem dann ein passender
Zugang sein, wenn marginalisierte Gruppen und Gemeinschaften ein Interesse
daran haben, wissenschaftliche Erkenntnisse und Repräsentationen über sich mit-
zugestalten und die erforderlichen Bedingungen für eine solche Teilhabe gegeben
sind. Neben den materiellen Voraussetzungen bedarf es einer wertschätzenden
Haltung gegenüber lebensweltlichen Wissensformen, einer Bereitschaft zur Selbs-
treflexion und partnerschaftlichen Zusammenarbeit sowie eines Diskurses unter
partizipativ Forschenden, der jenseits dogmatischer Setzungen zur Reflexion
über die beträchtlichen Herausforderungen einlädt und gelungene Beispiele als
Lösungsansätze aufzeigt.
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Einwilligung von Menschen mit
geistiger Behinderung als
Befähigungsprozess – Konsequenzen
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Zusammenfassung

Die Frage nach der Einwilligungsfähigkeit begleitet Menschen mit geistiger
Behinderung in vielen Bereichen ihres Lebens. In diesem Beitrag werden
zwei konkrete Situationen fokussiert, um daran grundlegende Fragen an das
Konstrukt der „Einwilligungsfähigkeit“ zu verdeutlichen. Zum einen wird die
Praxis der Einwilligung im Bereich der Forschung mit Menschen mit geistiger
Behinderung kritisch betrachtet. Zum anderen stellen Fragen der Einwilligung
im Leben von lebensverkürzt erkrankten Kindern und Jugendlichen ein Feld
für die Bewährung der Leitideen Selbstbestimmung und Teilhabe dar.
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worden. In Situationen, in denen zunächst keine eindeutige Einwilligung oder
Ablehnung einer bestimmten Maßnahme oder Entscheidung eingeholt werden
kann, versuchen auch Forschende, (ver)sorgende Angehörige, Fachpersonal und
rechtliche Betreuer*innen, sich oft zunächst rechtlich abzusichern. Die UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist hier eindeutig: Sie betont in Artikel
12 nicht nur die uneingeschränkte Anerkennung von Menschen mit Behinde-
rung als handlungs- und entscheidungsfähige Rechtssubjekte („legal capacity“),
sondern gibt in Absatz 3 auch vor, dass die Vertragsstaaten geeignete Maß-
nahmen treffen müssen, damit Menschen mit Behinderung diese Rechts- und
Handlungsfähigkeit auch wirksam ausüben können. Die Praxis sieht indes
anders aus. Der UN-Fachausschuss forderte im Jahre 2014 mit Verweis auf
die bestehende Praxis in seinen Allgemeinen Bemerkungen Nr. 1 zum Arti-
kel 12 der UN-BRK, dass die Akteure in Deutschland anstelle der verbreiteten
Formen ersetzender Entscheidungsfindung durch rechtliche Vertreter*innen end-
lich konsequent Formen der unterstützenden Entscheidungsfindung entwickeln
und umsetzen (UN-Fachausschuss, 2014). Daraus ergibt sich einerseits eine
notwendige rechtliche Reform, wie sie durch die Reform des Betreuungs-
rechts inzwischen angestoßen ist. Zum anderen resultiert daraus die fachliche
Aufgabe für (heil-)pädagogische Fachkräfte, die Entscheidungs- und Einwilli-
gungsfähigkeit von Menschen zu unterstützen. Im internationalen Diskurs ist die
Entwicklung von Konzepten für die Unterstützung in Entscheidungsprozessen
(„support for decision-making“, Bigby & Douglas, 2016) bereits deutlich weiter
vorangeschritten und in Weiterbildungsmodule für Unterstützer*innen übersetzt.

Der Referentenentwurf zum neuen Betreuungsrecht sieht zwar vor, dass
ersetzende Entscheidungen nunmehr begründungspflichtig sind, hält jedoch das
Instrument des Einwilligungsvorbehaltes durch die*den rechtliche*n Betreuer*in
aufrecht. Die Stellungnahme des Instituts für Menschenrechte betont, dass
damit ein zentrales Instrument der Fremdbestimmung – ggfs. auch gegen den
Willen der Person – erhalten bleibt: Der in § 1825 BGB-E weiterhin vorgese-
hene Einwilligungsvorbehalt rechtlicher Betreuer*innen schränkt die rechtliche
Handlungsfähigkeit von Menschen mit Beeinträchtigungen deutlich ein. Nach
Einschätzung der Monitoringstelle zur Umsetzung der UN-BRK beim Deut-
schen Institut für Menschenrechte wären hier deutlich eingriffsärmere Regelungen
denkbar gewesen, etwa ein Anfechtungsrecht für rechtliche Betreuer*innen. Min-
destens müsste sichergestellt sein, dass „ein Einwilligungsvorbehalt nicht gegen
den Willen der betreuten Person angeordnet werden darf und im Übrigen auch nur
entsprechend deren Willen und Präferenzen ausgeübt werden darf“ (Deutsches
Institut für Menschenrechte, 2020, S. 7).
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In der Praxis der Bildungs- und Unterstützungssysteme für Menschen mit
Behinderungen sowie der Forschung im Feld Behinderung steht die Entwicklung
neuer Formen einer unterstützenden anstelle der noch weit verbreiteten ersetzen-
den Entscheidungsfindung noch aus. Bestehende Teilhabechancen und -barrieren
im Kontext von Einwilligungsprozessen müssen kritisch analysiert werden –
unter Einbezug der subjektiven Perspektive der Menschen selbst. Zunächst soll
in einem kurzen historischen Abriss die Herkunft des Prinzips der Einwilligung
nachgezeichnet werden.

2 Das Prinzip der Einwilligung – Vorkehrung gegen
den Missbrauch von Menschen zu
Forschungszwecken

2.1 Historische Spuren

In Forschungszusammenhängen stellt die freiwillige und informierte Einwilli-
gung heute ein grundlegendes und unverzichtbares ethisches Prinzip dar, welches
sich als Konsequenz aus der historischen Erfahrung von Missbrauch und Gewalt
gegenüber Menschen mit Behinderungen seit dem 19. Jahrhundert etablierte.
Die Missachtung der individuellen menschlichen Würde und der Persönlich-
keitsrechte fand ihren Höhepunkt während der NS-Diktatur (Graumann, 2007,
S. 291 f.). Der nationalsozialistische Herrschaftsapparat verknüpfte die akade-
mische (medizinische) Forschung mit den ideologischen Überzeugungen von
Sozialdarwinismus, Eugenik und Rassenpolitik (Jantzen, 1982, S. 63) und der
damit zusammenhängenden „Eroberungs- und Vernichtungspolitik“ (DFG, 2016,
o.S.). Menschenverachtende Experimente sowie Forschung zur wissenschaftli-
chen Legitimation der „rassepolitischen Maßnahmen des NS-Regimes“ (ebd.)
erhielten politisch hohe Plausibilität. Zugleich ging von einem erstarkenden
naturwissenschaftlichen Denken ein hohes Maß an Faszination aus, sodass auch
soziale Fragen der „Mathematisierung“ unterworfen wurden (Kessl & Otto, 2012,
S. 1307). Davon zeugen die ersten landesweiten „Krüppelzählungen“ im Jahr
1900 und die „faszinierende Simplizität quantifizierender Testologie“ (Kobi,
2000, S. 69) im Zusammenhang mit den ersten Verfahren zur Intelligenztes-
tung Anfang des 20. Jahrhunderts. Auch das „Deutsche Institut für Normung“
(gegründet 1917) als Instanz der technisch-industriellen Normung ist ein Kind
dieser Zeit und stellt eine subtile Verlötung von „Kapitalismus und Normalismus“
(Link, 1999, S. 235) dar. Die Zuspitzung dieser Vorstellungen im Nationalsozia-
lismus wurde befördert durch ökonomische Faktoren, die in der Wirtschaftskrise



324 J. Heusner et al.

zu Beginn der 1930er Jahre jede öffentliche Unterstützung von Menschen mit
Beeinträchtigung unter Legitimationsdruck brachte. Diese Gemengelage unter-
schiedlicher Motive und politischer Machtstrategien führte auch in anderen
Ländern zu Zwangssterilisation und zum Missbrauch von Menschen zu For-
schungszwecken (Broberg & Roll-Hansen, 1996). Der Nationalsozialismus setzte
diese Machtstrategien mit der Infragestellung des Lebensrechts und der systema-
tischen massenhaften Tötung von Menschen mit Behinderung am perfidesten und
am konsequentesten um.

Die Verbrechen des Nationalsozialismus wurden nach dem 2. Weltkrieg als
Verbrechen gegenüber der unveräußerlichen Menschenwürde jedes einzelnen
Menschen gebrandmarkt. In Folge der Nürnberger Prozesse (1946) wurde mit
dem Nürnberger Kodex eine erste Grundlage für eine ethische Legitimation der
Forschung am Menschen geschaffen, die die heute allgemein gültigen Prinzipien
von informierter Einwilligung, die Abwesenheit von Zwang und die Wahrung
der Rechte der beteiligten Personen grundlegte und Ärzt*innen für ihr Handeln
juristisch verantwortlich machte. Die Durchführung von medizinischer Forschung
und Experimenten ohne Einwilligung wird erst seitdem deutlich als Menschen-
rechtsverletzung gewertet. Dennoch waren in den 1950er Jahren Experimente an
Menschen, insbesondere auch an Insass*innen von Anstalten und Gefängnissen,
in verschiedenen Ländern noch weit verbreitet, so etwa in Vipeholm in Südschwe-
den (Petersson, 1993) oder in der Kinderpsychiatrie (Hähner-Rombach & Hartig,
2019). Es hat noch weitere zehn Jahre gedauert, bis sich die Prinzipien aus dem
Nürnberger Kodex international etabliert hatten (Graumann, 2007, S. 293). Durch
die Deklaration von Helsinki (World Medical Association, 1964) wurde die infor-
mierte Einwilligung als unabdingbarer ethischer Grundsatz festgeschrieben, mit
welchem die individuellen Selbstbestimmungsrechte gesichert und damit zusam-
menhängend auch die Integrität und das Wohlergehen potenziell Teilnehmender
geschützt werden soll (von Freier, 2014, S. 177; Graumann, 2007, S. 292 ff.;
Bryen, 2016, S. 54–57).

In Bezug auf ärztliche Eingriffe plädierte bereits in den 1950er Jahren Michael
Balint für eine Veränderung der Beziehung zwischen Arzt*Ärztin und Patient*in
(Balint, 1957) gegen die weit verbreitete Vorstellung der passiven und inkompe-
tenten Patient*innen einerseits und gegen die Fokussierung auf evidenzbasierte
Medizin andererseits, die jede Art von subjektiver Einschätzung abwertete. Das
paternalistische Modell wurde durch Dynamiken der (Selbst-)Entmachtung von
Patient*innen in Situationen großer Abhängigkeit und Angst unterstützt. Mit dem
Aufkommen der Medizinethik seit den 1950er Jahren setzte sich die Idee der
Selbstbestimmung der Patient*innen immer mehr durch. In den folgenden Jahr-
zehnten bildete sich ein breiter Konsens heraus, dass die Beziehung zwischen
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Patient*in und Arzt*Ärztin durch Verfahren der gemeinsamen oder partizipativen
Entscheidungsfindung optimiert werden sollte. Patient*in und Arzt*Ärztin sol-
len als Partner*innen auf Augenhöhe gemeinsam zu adäquaten Entscheidungen
kommen (Charles et al., 1999, S. 653).

Loh et al. (2007, S. 1487) haben sich mit der Komplexität der partizipativen
Entscheidungsfindung auseinandergesetzt und definieren die Handlungsschritte
der partizipativen Entscheidungsfindung wie folgt:

1. Mitteilen, dass eine Entscheidung ansteht,
2. die Gleichberechtigung der Partner*innen explizit formulieren,
3. über Wahlmöglichkeiten informieren,
4. über die jeweiligen Vor- und Nachteile der Optionen informieren,
5. Verständnis, Gedanken und Erwartungen der Person erfragen,
6. die Präferenzen der Person gemeinsam ermitteln,
7. eine Entscheidung aushandeln,
8. eine gemeinsam getragene Entscheidung herbeiführen,
9. Vereinbarungen zur Umsetzung der Entscheidung treffen.

Dieses detaillierte Prozessmodell zeigt die Komplexität von Entscheidungsprozes-
sen und damit eine Anfälligkeit für Abweichungen von einem konsequent parti-
zipativen Ansatz in jedem der Teilschritte. Insbesondere der zweite Schritt zeigt,
dass diese Art der Entscheidungsfindung von einer Konzeption der Gleichbe-
rechtigung und eines Machtgleichgewichts zwischen Patient*in und Arzt*Ärztin
abhängt, während das paternalistische Modell auf einem Verhältnis der Ungleich-
heit und des Machtungleichgewichts basiert. So besteht auch die Gefahr einer
Scheinbeteiligung auf allen benannten Stufen (Wirtz et al., 2006): Wer entscheidet
über die Optionen, die in der aktuellen Situation als verfügbar deklariert werden
(Schritt 3)? Wer ist in der Lage, Vor- und Nachteile vollständig und aus einer
neutralen Perspektive zu bewerten (Schritt 4)? Außerdem fehlen einige wichtige
Schritte: Wie sieht es mit dem Recht auf Nichtwissen über Details des eige-
nen Gesundheitszustandes und der Perspektive aus? Dieser Schritt kann an sich
schon recht komplex sein. So betonen u. a. Tuffrey-Wijne et al. (2013) in ihrem
Leitfaden zur Entscheidungsfindung mit Menschen mit geistiger Behinderung am
Lebensende das Recht auf (Nicht-) Offenlegung von schlechten Nachrichten rund
um lebensbegrenzende Erkrankungen.

Trotz der Komplexität und der bisher unzureichenden Umsetzung eines kon-
sequenten partizipativen Ansatzes in medizinischen Entscheidungen besteht seit
vielen Jahren ein breiter Konsens über deren Notwendigkeit, zumal medizini-
sche Studien zeigten, dass partizipative Entscheidungsmodelle positive Effekte
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wie eine deutliche Reduktion von Konflikten, eine höhere Zufriedenheit mit der
Behandlung oder eine bessere Compliance haben (Loh et al., 2007, S. 1487).

2.2 Zum Verhältnis von Autonomie und Einwilligung

Der allgemeine Konsens in Bezug auf partizipative Entscheidungsfindung täuscht
schnell darüber hinweg, dass in Bezug auf bestimmte Personengruppen ebenso
breiter Konsens über die Unmöglichkeit einer informierten Zustimmung herrscht.
Meißner bezeichnet die „Prämisse einer auf Unverletzbarkeit beruhenden Auto-
nomie als Bedingung selbstbestimmter Handlungsfähigkeit als historischen Skan-
dal“ (Meißner, 2015, o.S.). Selbstbestimmte Handlungsfähigkeit wird hierbei mit
dem Idealbild eines autonomen Subjektes zusammen gedacht.

Die Unterscheidung zwischen Rechtsfähigkeit und Einwilligungsfähigkeit
konzipiert Rechtsfähigkeit einerseits als ein inhärentes und unveräußerliches
Recht (legal capacity), fügt dem aber das Konstrukt einer an kognitive Kompe-
tenz gebundenen Einwilligungsfähigkeit (mental capacity) hinzu. Damit werden
individuelle Voraussetzungen aufseiten der betroffenen Person konstruiert, deren
verlässliche Überprüfung aufgrund der Komplexität von Entscheidungssituationen
letztlich nicht möglich ist. Und es wird ein fundamentaler ontologischer Unter-
schied zwischen „uns“ und „den anderen“ postuliert im Sinne des „othering“.
Im Prozess der „VerAnderung“ (Reuter, 2002, S. 20) werden die Kategorien
„ableness“ (Einwilligungsfähigkeit als positive Ontologie) und Behinderung (Ein-
willigungsunfähigkeit als negative Ontologie) in einer Weise gegenübergestellt,
die die Differenz und damit die soziale Distanz zwischen Menschen potenziert
(Campbell, 2005, S. 126). Mithilfe des aus den kritischen Kulturwissenschaften
stammenden Konzeptes des „othering“ lässt sich die Kritik an subtilen Konstruk-
tionen einer „mental (in-)capacity“ untermauern, die eine Hierarchie zwischen
„uns“ und „den anderen“ bestätigen und „die Anderen“ oder „sie“ als unterlegen
identifizieren. Hinzu kommt eine dialog-verhindernde Wirkung des „othering“,
auf die Reuter mit Blick auf die Ethnologie hingewiesen hat, insofern „sie den
Fremden im ‚Woanders‘ verortet und damit die Bedingungen für einen Dialog mit
dem Anderen zugunsten eines ungestörten Diskurses über den Anderen in Abrede
stellt“ (Reuter, 2002, S. 143). Das bedeutet, indem eine Person für „einwilligungs-
unfähig“ erklärt wird, wird jeder weitere Versuch der dialogischen Verständigung
über ihre Präferenzen und Interessen für obsolet erklärt. Die empirische Evidenz
und das theoretische Konzept der Einwilligungsfähigkeit sind indes schwach, und
wissenschaftliche Bemühungen zur Entwicklung von Standards zur Beurteilung
von Einwilligungsfähigkeit konstruieren ein Anforderungsniveau, an dem auch
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Personen ohne kognitive Beeinträchtigung in der Regel scheitern (Klie et al.,
2014, S. 7; De Bhailís & Flynn, 2017, S. 11).

Der Diskurs um stellvertretende Entscheidungen wird immer dann bedeut-
sam, wenn Personen zugeschrieben wird, dass sie für sich selbst keine bzw.
nur eingeschränkt Entscheidungen treffen können. Als ethische Kernfrage der
Stellvertretung wird grundlegend diskutiert, ob und unter welchen Umständen
Stellvertretung als Eingriff in die Autonomie überhaupt legitimierbar ist (Acker-
mann, 2011, S. 143 f.). Der Versuch des Fremdverstehens bewegt sich immer
im „ethisch höchst anfälligen Bereich der Mutmaßungen, in dem Repräsentation
leicht in Repression umschlägt“ (Dederich & Schnell, 2011, o.S.). Grundsätzlich
wohnt Beziehungen zwischen zu Vertretenden und Stellvertreter*innen immer
eine Machtasymmetrie inne, insbesondere dann, wenn die zu vertretende Person
ihre*n Stellvertreter*in nicht selbst mit dieser Aufgabe betraut hat (Dederich,
2015, o.S.).

Im Sinne einer relationalen Autonomie wird die Grundannahme des auto-
nomen Subjektes grundlegend kritisch hinterfragt und die Sichtweise, dass
letztendlich alle Menschen aufeinander angewiesen sind, bestärkt, u. a. durch
Meißner (2015). Sie hält mit Bezug auf Butler fest, dass „Verletzbarkeit […] als
conditio humana zu begreifen und damit Prekärsein als ein generelles Charakte-
ristikum des Lebens zu verstehen“ (Meißner, 2015, o.S.) ist. Menschen brauchen
sich gegenseitig und sind aufeinander angewiesen. Zugleich sind Menschen stets
in äußere Umstände eingebunden und bleiben mit ihren Handlungen in gewisser
Hinsicht „Produkte“ dieser Umstände (Dederich, 2011, S. 190 f.).

2.3 Pädagogisches Handeln und sorgende Beziehungen

Pädagogisches Handeln ist immer mit der Spannung zwischen einer nicht bzw.
nur selten explizit erteilten Mandatierung und dem Selbstvertretungsanspruch
von Adressat*innen einerseits und dem zwischen notwendigen „Hilfen zu einem
selbstbestimmten Leben, auch wenn dafür zunächst alle Voraussetzungen zu feh-
len scheinen“, und der „Bereitschaft, sich ungeachtet jeder erdenklichen basalen
Förderung autonomer Entwicklungsschritte auf eine dauerhafte Anwaltschaft ein-
zustellen“ (Antor & Bleidick, 2001, S. 159), andererseits konfrontiert. Dieses
Dilemma spiegelt sich auch in politischen Diskursen um Mandate der Behinder-
tenhilfe und in fachlichen Auseinandersetzungen um den Begriff der Fürsorge
wider.
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Eine Care-Ethik beschreibend, die Fürsorge im Kontext von Behinderung
mitdenkt, kritisiert Kittay ebenfalls das Konzept einer „Norm der Unabhängig-
keit“ (Kittay, 2004, S. 70). Sie befürchtet: „Wenn Unabhängigkeit normativ ist,
werden Menschen mit einer Beeinträchtigung durch das Stigma, das mit Abhän-
gigkeit und dem Bedarf an Fürsorge verbunden ist, isoliert“ (ebd.). Sie versteht
ihren Ansatz der Care-Ethik dabei als öffentliche Ethik, die in ihrer praktischen
Anwendung auch politisches Handeln im Sinne einer Strukturierung der sozia-
len Ordnung an Grundwerten der Care-Ethik bedeutet (Kittay, 2004, S. 78). Die
Anerkennung von Ungleichheiten ist für sie ein Schlüsselmoment, um als Ethik
genau diese Momente sozialer Beziehungen zu reflektieren und paternalistische
Beziehungsgestaltung oder Missbrauch von Macht zu verhindern. Abhängigkeit
sollte sich nicht über den Gegensatz zur Unabhängigkeit konstruieren, sondern als
ein Gegensatz von Isolation verstanden werden. Sie definiert Fürsorge im Kontext
der Care-Ethik als Arbeit (die fürsorgende Tätigkeit), als Tugend (als in Tätigkeit
und Haltung verankerte Bereitschaft) und als Haltung (im Sinne einer positiven
Verbindung) (Kittay, 2004, S. 71 f.).

Tronto (1993) setzt sich in ihrem Konzept engagierter Sorge und den dar-
aus abgeleiteten Elementen der Praxis Care ebenfalls mit dem Wesen von (Für-)
Sorgehandlungen auseinander. Tronto benennt in ihrer Ethics of Care vier „analy-
tisch unterscheidbare, aber in der Praxis miteinander verknüpfte“ (Conradi, 2001,
S. 40) Phasen von (Für-)Sorge: „caring about, noticing the need to care in the
first place; taking care of, assuming responsibility for care; care-giving, the actual
work of care that needs to be done; and care-receiving, the response of that which
is cared for to the care“ (Tronto, 1993, S. 127). Diesen Prozessschritten ordnet
sie die ethischen Dimensionen Aufmerksamkeit, Verantwortlichkeit, Kompetenz
und Resonanz zu (Falkenstörfer, 2020, S. 272; Conradi, 2001, S. 225). In ihrer
Ethics of Care betont sie, dass Care als Praxis zwar individuell, aber auch uni-
versell ist: „Yet despite the fact that the meaning of care varies from one society
to another and from one group to another, care is nonetheless a universal aspect
of human life. All humans need to be cared for, though the degree of care that
others must provide depends not only upon culturally constructed differences, but
also on the biological differences that human infants are not capable of caring
for themselves, and that sick, infirm, and dead humans need to be taken care of“
(Tronto, 1993, S. 110).

Falkenstörfer (2020) setzt sich in ihrer historischen Einordnung der Rele-
vanz von Fürsorge gezielt mit einem Fürsorge-Konzept im Kontext komplexer
Behinderung auseinander. Sie hält fest, dass sich Heil- und Behindertenpädagogik
sowie Behindertenhilfe mit gewissen Paradoxien auseinandersetzen müssen, und
befasst sich dezidiert mit der Frage, inwiefern die Forderung nach Autonomie
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und einer synonym verstandenen Selbstbestimmung Menschen mit komplexen
Behinderungen aus dem Blick verliert und Gefahren von Ausschluss mit sich
bringt (Falkenstörfer, 2020, S. 221 f.). Die Annäherung an eine Antwort auf diese
Frage erfolgt u. a. über den historischen Diskurs des Fürsorgebegriffs, sowie die
begründete Herleitung, dass „es Menschen gibt, die ein Leben in fürsorglicher
Angewiesenheit leben (müssen bzw. auch dürfen)“ (Falkenstörfer, 2020, S. 224).
Falkenstörfer verweist zudem darauf, dass Teilhabe im Sinne einer Aktivierung
des Subjekts und des Abbaus äußerer Barrieren, die die Suggestion einer sich
abbauenden Beeinträchtigung mit sich bringen, eben nicht ausreichen, um kom-
plexe Behinderungen aufzuheben. Sie stellt dagegen die Spannung „zwischen den
vermeintlichen Polen der sich aus der Abhängigkeit ergebenden Fremdbestim-
mung auf der einen und der Selbstbestimmung und Autonomie auf der anderen
Seite“ heraus, die zunächst unauflösbar erscheint“ (ebd., S. 235). Verankert in
diesem Spannungsfeld entwickelt sie eine Theorie der reflektierten Fürsorge
und unterscheidet drei Arten von Abhängigkeit: „[…] Abhängigkeit als condi-
tio humana (1), […] gesellschaftlich bzw. sozial hergestellte Abhängigkeit (2) und
[…] verfassungs-, beschaffenheits- und entwicklungsbedingte Abhängigkeit (3)“
(Falkenstörfer, 2020, S. 279). Sie beschreibt die beschaffenheitsbedingte Abhän-
gigkeit als bei Menschen mit komplexen Behinderungen zum Leben dazugehörig,
hält allerdings fest, dass durchaus und oftmals alle drei Abhängigkeitsformen
zum Tragen kommen. Als theoretische Fundierung für den Begriff der Fürsorge
im Kontext komplexer Behinderung leitet sie aus ihrer umfangreichen Analyse
folgende Dimensionen ab:

• Sinndimension: „Sinnstiftende Beziehung, die Selbstsein (Individuation) erst
ermöglicht“,

• Reflexionsdimension: „Wahres Interesse, Verstehen (wollen), Anteilnahme und
Verantwortungsübernahme“,

• Fachdimensionen: „Kompetenz“,
• Zieldimensionen: „Wohlergehen und Freiheit“,
• Dimension der Achtung: „Achtung vor der Würde des Fürsorge-Erhaltenden“,
• Beziehungsethische Dimension: „Asymmetrische Beziehung, die vor dem

Hintergrund der Machtmissbrauchsgefahr ethisch fundiert werden muss“.
(Falkenstörfer, 2020, S. 294)

Die Fürsorgebegriffe von Kittay, Tronto und Falkenstörfer eint in unterschiedli-
cher Ausprägung die Dimension des Politischen: Kittay versteht Care-Ethik als
öffentliche Ethik, die als Grundlage einer sozialen Ordnung fungieren soll und in
deren Verständnis es „Verpflichtung und Verantwortung der Mehrheitsgesellschaft
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[ist], Abhängigkeitsbeziehungen und Abhängigkeitsarbeit zu ermöglichen und zu
unterstützen“ (Kittay, 2004, S. 78). Tronto entwickelt ihre ethischen Elemente
der Praxis Care 2013 weiter und ergänzt eine weitere fünfte Phase im Prozess
engagierter Sorge um „das Sorgen mit (caring with). Diese ist mit den mora-
lischen Dimensionen der Solidarität und Vertrauen verbunden“ (Falkenstörfer,
2020, S. 272). Falkenstörfer legt neben den theoretischen Fundierungen einer Für-
sorge im Kontext der beschaffenheitsbedingten Abhängigkeit auch theoretische
Figuren einer Fürsorge im Kontext der gesellschaftlich und sozial hergestell-
ten Abhängigkeit vor. Hier finden sich die Dimensionen des Politischen, der
Macht, der Freiheit, der Anerkennung und der Gerechtigkeit. Fürsorge sollte vor
diesem Hintergrund als notwendig und ermöglichend verstanden werden. Falken-
störfer bezeichnet Fürsorge abschließend als „ausgehend von der Verletzbarkeit
des Lebens – (über-) lebensnotwendig, lebensermöglichend, lebenserhaltend,
lebensgestaltend“ sowie „unterstützend, helfend, pflegend, ver- und umsorgend“
(Falkenstörfer, 2020, S. 306) und plädiert daher dafür, dass die Fürsorge „rehabi-
litiert und reformuliert, (wieder) Eingang in den gegenwärtigen Diskursraum […]
finden kann“ (ebd., S. 307).

Einwilligung ist vor diesem Hintergrund kein einseitiger Akt des Zustimmens
oder Ablehnens, sondern ein dialogisches Geschehen, ein gemeinsamer, relational
eingebetteter Akt der Suche nach der Entscheidung für eine Option, die den Ziel-
dimensionen Wohlergehen und Freiheit am ehesten entspricht. Das Bewusstsein
für die Machtasymmetrie bleibt Teil dieses dialogischen Aushandlungsprozesses,
die Spannung wird gehalten und gerade nicht nach einer Seite hin aufgelöst.

3 Zur Praxis der Ermöglichung von
Einwilligung – Herausforderungen in zwei
exemplarischen Feldern

Oft wird Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung nicht zugetraut,
mitunter weitreichende und existenzielle Entscheidungen zu treffen und ihre
Bedürfnisse und Interessen in Prozessen der Entscheidungsfindung selbst zu ver-
treten. Basierend auf der Kritik am Idealbild eines autonomen Subjektes und
der Tatsache, dass Sorgebeziehungen eine lebenslange Konstante im Leben des
Personenkreises darstellen, soll nachfolgend betrachtet werden, welche Heraus-
forderungen und Spannungsfelder sich mit Blick auf konkrete Prozesse der
Einwilligung ergeben. Exemplarisch wird die Lebensphase der Kindheit und
Jugend mit besonderem Fokus auf die Situation lebensverkürzender Erkrankung
sowie die Teilhabe von Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung an
Forschungsvorhaben genauer betrachtet.



Einwilligung von Menschen mit geistiger Behinderung … 331

3.1 Handlungs- und entscheidungsfähig sein als junger
Mensch mit lebensverkürzender Erkrankung

Im „Guide to the Development of Children’s Palliative Care Services“ der Asso-
ciation for Children with Lifethreatening or Terminal Conditions and their
Families (ACT) (1998) werden vier Gruppen von lebensverkürzenden Krankhei-
ten unterschieden: (1) lebensbedrohliche Erkrankungen (Beispiel: onkologische
Erkrankungen mit möglicher kurativer Therapie); (2) Krankheiten mit unver-
meidlich frühem Tod (Beispiel: Mukoviszidose); (3) progrediente Erkrankungen
(Beispiel Muskeldystrophien, Mukopolysaccharidosen) (4) irreversible, nicht pro-
grediente Erkrankungen mit Komplikationen (Beispiel schwere Zerebralparesen)
(Craig et al., 2008). Besonders in den Gruppen 3 und 4 finden sich Erkran-
kungen, die oft sog. kognitive Entwicklungsstörungen begünstigen (Zernikow,
2013, S. 397–399). Das Leben mit einer lebensverkürzenden Erkrankung und
einer zusätzlichen, zugeschriebenen geistigen Behinderung (unabhängig davon,
ob diese mit der Grunderkrankung zusammenhängt) kann zu Isolation sowohl
im Sinne einer sozialen Störung von Aneignungsprozessen (Prosetzky, 2009;
Hunt & Burne, 1995; Bernasconi & Böing, 2015, S. 31), die sich grundlegend
auf die individuelle Entwicklung auswirken kann (Prosetzky, 2009, S. 87 f.),
als auch einer Isolation aufgrund einer fehlenden Anerkennung der beschaffen-
heitsbedingten Abhängigkeit führen (Kittay, 2004, S. 77; Falkenstörfer, 2020,
S. 279).

Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen bewegen sich
in dem steten Spannungsverhältnis zwischen gesundheitlichen Krisen und einer
erforderlichen, oft umfassenden pflegerischen Versorgung, während gleichzei-
tig Entwicklungsaufgaben des Jugendalters an Wichtigkeit gewinnen (Jennessen,
2014; Schlichting, 2014; Schuppener, 2005, S. 41 f.). Die Notwendigkeit von
Assistenz- und Pflegeleistungen durchdringt dabei nicht nur Orte, an denen die
Jugendlichen institutionell eingebunden sind (z. B. Schule), sondern wirkt bis
tief in das private Leben der gesamten Familie (Wingenfeldt & Mikula, 2002;
Jennessen, 2014). Die Jugendlichen sind in allen Bereichen ihres Lebens in enge
(Für-) Sorgebeziehungen und (Für-) Sorgehandlungen eingebunden und zwingend
von diesen abhängig. Bürokratische, institutionelle und pflegerische Vorgaben und
Standards, die sie in professionellen Netzwerken erleben, erhalten Einzug in den
privaten Raum der Familien und diktieren oftmals neben den Strukturen auch die
Möglichkeiten zur Beziehungsgestaltung (Trescher, 2020; Tronto, 1993).

Aus dieser Situation resultieren nicht nur Fragen von Professionalität und
Vernetzung in der Versorgung und Unterstützung von jungen Menschen mit
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lebensverkürzender Erkrankung. Es stellt sich auch die Frage, wie junge Men-
schen in ihr Recht auf persönliche Entscheidungsfindung, auch im Hinblick auf
ihr eigenes Sterben, eingebunden sein können.

Brown stellt bereits 2007 heraus, dass Kinder und Jugendliche mit einer
lebensverkürzenden Erkrankung und einer zugeschriebenen geistigen Behinde-
rung in der Auseinandersetzung um die Themen Tod und Sterben oft außen
vorgelassen werden. Sie betont, dass „the combination of a ‚double taboo‘ of lear-
ning disabilities and ‚death‘ has challenged society to the extent that they have
been swept under the carpet“ (Brown, 2007, S. 116). Mit Blick auf das Erleben
von Trauer und den Umgang mit der eigenen Erkrankung stellt sie heraus, dass
besonders bedeutsam ist, „how well their primary carers cope“ (Brown, 2007,
S. 117). Kinder und Jugendliche in dieser Situation sind demnach auf einer weite-
ren existenziellen Ebene angewiesen auf verantwortlich und kompetent sorgende
Personen. In ihrer Befragung von Jugendlichen mit progredienter Erkrankung im
stationären Kinderhospiz haben Jennessen et al. (2011) festhalten können, dass
nicht nur die Offenheit der Fachkräfte im Hospiz im Umgang mit thanatalen The-
men als positiv gewertet wird, um einen Umgang mit der eigenen Erkrankung zu
finden, sondern auch der Austausch mit der Peer Group der Jugendlichen eine
hohe Relevanz hat (Jennessen et al., 2011, S. 143 f.).

Die Perspektive von Jugendlichen mit lebensverkürzender Erkrankung und
zugeschriebener geistiger Behinderung auf ihre Situation ist bisher kaum
erforscht. Vereinzelt gibt es Bemühungen, die Perspektive von Kindern und
Jugendlichen in Forschungsvorhaben sichtbar zu machen. So haben Jennessen
et al. (2011) auf teilnehmende Beobachtungen zurückgegriffen, um einzuschät-
zen, wie Kinder und Jugendliche mit komplexen Behinderungen die Angebote
eines stationären Hospizes einschätzen. Ergänzt werden die Beobachtungen durch
Interviews mit Jugendlichen, die lautsprachlich kommunizieren können. Für ihre
„Theorieskizze zum Kindsein mit einer lebenslimitierenden Erkrankung“ befrag-
ten Oetting-Roß et al. (2018, S. 9) 23 Teilnehmende im Kindes- und Jugendalter.
Dabei waren alle vier Gruppen lebensverkürzender Erkrankungen vertreten, und
alle Teilnehmenden waren in der Lage, sich verbal zu äußern. Die befragten Kin-
der und Jugendlichen beschreiben einen deutlichen Unterschied zwischen guten
und schlechten Tagen (ebd., S. 10). In der genaueren Betrachtung der Unter-
schiede zwischen guten und schlechten Tagen benennen die Befragten zum einen
das Maß an Beteiligung: „Beteiligt am Geschehen zu sein – am Familienleben,
am Schulunterricht, an Festen sowie an alltäglichen und besonderen Erlebnis-
sen – ist ein zentrales Moment positiven Erlebens und Indiz für subjektives
Wohlbefinden“ (ebd., S. 11). Schlechte Tage wiederum sind durch ein geringe-
res Maß an Beteiligung, rigide Strukturen und Schmerzen bestimmt. Besondere



Einwilligung von Menschen mit geistiger Behinderung … 333

Relevanz erfahren auch Interaktionen, die die Kinder selbst als stigmatisierend
erleben. Einen interessanten Einblick liefern die Ergebnisse im Hinblick auf
Fragen des Erlebens von Fremdbestimmung: Hier werden nicht nur enge Tages-
strukturen als negativ bewertet, sondern auch ein defizitorientierter Blick auf
die Kinder und Jugendlichen als für diese negativ wahrnehmbar herausgestellt.
Im Rahmen Ihres Theoriekonzeptes leiten die Autor*innen verschiedene Stra-
tegien aus den Aussagen der befragten Kinder und Jugendlichen ab, wie diese
eigene Handlungsmacht im Kontext ihrer Abhängigkeit und der erlebten Fremd-
bestimmung generieren: „1. Kognitiv handeln, 2. Soziale Bündnisse eingehen, 3.
Gesundheitskompetenz entwickeln“ (ebd., S. 16). Als eine Folgerung aus ihrer
Studie stellen die Autor*innen heraus: „Die Kinder in der Entwicklung geeigne-
ter Strategien zum Erlangen von Handlungsmacht zu unterstützen, scheint eine
zentrale zukünftige Aufgabe an der Versorgung Beteiligter zu sein“ (ebd., S. 21).

Auf die Pädagogik der Achtung nach Korczak rekurrierend arbeitet auch
Maluga (2020) im Hinblick auf Kinderhospizarbeit heraus, dass nicht nur aner-
kannt werden muss, dass Kinder (und Jugendliche) ein Recht auf ihren eigenen
Tod haben, sondern dieser auch als Bildungsthema für Erwachsene verstanden
werden muss (Maluga, 2020, S. 261). Diese „Sterbekompetenz“ sieht sie als
grundlegend, um Kindern (und Jugendlichen) Handlungsmöglichkeiten und größt-
mögliche Teilhabe, auch im Sinne eines Eingebunden-Seins in Entscheidungen,
ermöglichen zu können. Die Ermöglichung von Teilhabe erfordert in diesem Ver-
ständnis, eigene Bildungsprozesse und Kompetenzen in den Blick zu nehmen
und Kindern und Jugendlichen Handlungsräume zu öffnen, um sich selbst solche
Bildungs- und Reflexionsprozesse zu erschließen.

Auf der Basis von Falkenstörfers Theorie einer reflektierten Ethik, Trontos
Ethik der Praxis Care und den Ergebnissen aus dem Forschungsfeld der Kinder-
und Jugendhospizarbeit lässt sich ein Auftrag an professionelles Handeln in
(Für-)Sorgebeziehungen ableiten: Unabhängig vom Alter ist die Gestaltung von
Beteiligungsprozessen eine pädagogische Aufgabe, die durchaus pflegerische und
medizinische Versorgung kooperativ mitdenken kann und muss. Die Gestaltung
von Handlungsräumen, die Bildungsprozesse und Reflexion ermöglichen, kann
dabei aber nur pädagogisch angeleitet werden.
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3.2 Handlungs- und entscheidungsfähig sein als
Teilnehmende an Forschung

Mit Blick auf die Beteiligung von Menschen mit zugeschriebener geistiger Behin-
derung an Forschung lassen sich im Kontext von Einwilligung verschiedene
Herausforderungen und Spannungsfelder identifizieren.

Die informierte Einwilligung stellt generell einen komplexen Verstehenspro-
zess dar (Biros, 2018, S. 73; Goldsmith & Skirton, 2015, S. 441 f.). Grundlegend
für jede Studie ist, dass die potenziell Teilnehmenden auf der Basis umfassender
Informationen über Inhalte und Zielsetzung(en) des Forschungsprojektes, das Vor-
gehen bei der Datengewinnung/-aufbereitung und letztendlich der Datennutzung
sich freiwillig und selbstbestimmt für eine Teilnahme entscheiden. Gleichzeitig
ist darauf zu achten, Teilnehmende durch die Art und das Maß der Informa-
tion nicht zu überfordern (Goldsmith & Skirton, 2015, S. 441). Zudem muss
mitgedacht werden, dass Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung
häufig von Bildungsbenachteiligung betroffen waren und sind. Hinzu kommt,
dass „der Gedanke des lebenslangen Lernens in der Regel nicht auf Erwach-
sene mit geistiger Behinderung bezogen wird“ (Ackermann, 2012, S. 26 f.). Für
Forschungsvorhaben bedeutet dies konkret, dass aufgrund dieser mitunter fehlen-
den Erfahrungen nicht per se davon ausgegangen werden kann, dass Menschen
mit zugeschriebener geistiger Behinderung über ein grundlegendes Allgemein-
wissen zum Thema Forschung verfügen. Im Rahmen von Einwilligungsprozessen
muss potenziell Teilnehmenden durch die Aneignung von Wissen über Forschung
Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit ermöglicht werden.

Zur Absicherung, dass die Informationen tatsächlich verstanden wurden, wird
in verschiedenen Arbeiten zur Wiedergabe von Studieninformationen in eige-
nen Worten durch potenziell Forschungsteilnehmende oder der Beantwortung
verschiedener Fragen zur Studie geraten (u. a. Nusbaum et al., 2017, S. 1).
Situationen des Abfragens und die Bewertung von Antworten sind jedoch gerade
im Erwachsenenalter möglicherweise eher untypische, vielleicht auch negativ
besetzte Erfahrungen, die im ungünstigsten Fall negative Auswirkungen auf die
Beziehung zwischen Forschenden und Teilnehmenden haben können (Bödecker,
2015, S. 156 f.). Hinzu kommt, dass ein solches Vorgehen das kognitive Verstehen
in den Vordergrund stellt, das vorab fähigkeitsorientiert geprüft wird (Brosnan &
Flynn, 2019, S. 9; DIFGB, 2020, S. 8; Schäper, 2018, S. 137). Ein solches
Vorgehen blendet die Tatsache aus, dass letztendlich bei keiner*m der poten-
ziell Teilnehmenden, egal ob ihm*ihr eine Behinderung zugeschrieben wird oder
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nicht, mit absoluter Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass alle Infor-
mationen verstanden werden. Eine grundsätzliche (Rest-) Unsicherheit stellt ein
immerwährendes forschungsbegleitendes Risiko dar.

Auch in Forschungszusammenhängen werden Fähigkeiten, die für eine
adäquate Einwilligung benötigt werden, meist am Ideal des autonomen Sub-
jektes gemessen. Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung wird
häufig nicht zugetraut bzw. zugebilligt, eigene Entscheidungen zu treffen. For-
schungsvorhaben greifen daher oft auf stellvertretende (Proxy-)Einwilligungen
zurück. Dabei können Vorannahmen und Haltungen gegenüber der Personen-
gruppe den Prozess der Entscheidungsfindung beeinflussen. Personen werden so
unter Umständen ungewollt an Forschungsvorhaben beteiligt, etwa, wenn sich
Stellvertreter*innen selbst einen Nutzen davon erhoffen oder damit einherge-
hende Gefährdungen falsch einschätzen. Andererseits können Stellvertreter*innen
sich mit Verweis auf den Schutz der potenziell Teilnehmenden auch gegen eine
Teilnahme an Forschung entscheiden (Bödecker, 2015, S. 152). Etwaige (über-)
fürsorgliche Vorsichtsmaßnahmen und ein damit zusammenhängender Ausschluss
können aber gerade konträr zum Interesse der potenziell Teilnehmenden ste-
hen. Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung erhalten oft nicht die
Chance, ihre Sichtweise zu äußern. Somit wird die Unsichtbarkeit bestimmter
Lebensrealitäten reproduziert (ebd., S. 151 f.; Graumann, 2013, S. 241 f.; Golds-
mith & Skirton, 2015, S. 436). Themen, die ihre Lebensrealität betreffen, werden
wiederum primär von Menschen ohne Behinderung verhandelt (Bernasconi &
Keeley, 2016, S. 11).

In diesem Zuge kann auch die Praxis der stellvertretenden Befragungen in
Studien, in denen die Perspektive von Menschen mit zugeschriebener geisti-
ger Behinderung im Fokus steht, kritisch betrachtet werden. Cummins (2002)
hat sich im Rahmen eines Reviews zum Thema „Proxy responding for sub-
jective well-being“ mit der Frage beschäftigt, ob es verlässliche stellvertretende
Antworten geben kann. Er schlussfolgert, dass Antworten zum subjektiven Wohl-
befinden einer Person nicht durch Stellvertreter*innen erfolgen können. Auch
der Einbezug mehrerer Stellvertreter*innen kann dabei die Validität nicht sicher-
stellen (Cummins, 2002, S. 202). Daraus resultiert die Notwendigkeit, Selbst-
und Fremdaussagen sehr deutlich zu unterscheiden und in keinem Fall zu einer
gemeinsamen Aussage über eine subjektive Sichtweise zu vermischen. Das Kon-
zept der stellvertretenden Einwilligung ist auch juristisch zumindest zweifelhaft.
Bödecker führt in Bezug auf Menschen mit Demenz aus, dass bei sozialwis-
senschaftlichen Studien die (Nicht-) Zustimmung zur Teilnahme nicht durch die
gängigen Aufgabenkreise einer rechtlichen Betreuung abgedeckt ist (Bödecker,
2015, S. 158 f.).



336 J. Heusner et al.

In Bezug auf den Prozess der informierten Einwilligung müssen zudem die
bestehenden Sozialisations- und Lebensbedingungen mitgedacht werden (u. a.
Graumann, 2016, S. 69 f.; Ramcharan, et al. 2009, S. 53 f.; Niediek, 2016,
S. 81). Vielfach haben Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung im
Lebensverlauf wenig Erfahrungen mit selbstbestimmten Entscheidungen machen
können. Praktiken der Institutionalisierung stellen bis heute häufig eine überdau-
ernde Konstante im Leben des Personenkreises dar. So lebt und arbeitet immer
noch ein Großteil der Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung in
institutionalisierten Kontexten der sogenannten Behindertenhilfe (Trescher, 2018,
S. 12 ff.; Römisch, 2019, S. 180). Goldsmith und Skirton (2015, S. 440) haben
herausgearbeitet, dass das Wohnumfeld einen starken Einfluss auf die Selbst-
bestimmungsmöglichkeiten und die Entscheidungsfindung haben kann. Bedingt
durch institutionell verankerte (starre) Regeln und Vorgaben und damit einher-
gehende Schutz- und Fürsorgeabsichten, welche u. a. ein „strukturell bedingtes
Machtungleichgewicht“ (Römisch, 2019, S. 180) zwischen Bewohner*innen und
Mitarbeiter*innen nach sich ziehen, können Selbstbestimmungsmöglichkeiten
auch aus wohlmeinenden Motiven eingeschränkt werden.

4 Perspektiven

Für die beiden ausgewählten Felder, in denen Entscheidungen und die selbst-
bestimmte und wirksame Einwilligung in Entscheidungen eine zentrale Rolle
spielen, sollen in diesem letzten Kapitel konzeptionelle Hinweise und Empfehlun-
gen vorgestellt werden. Zunächst wird auf konzeptionelle Konkretisierungen der
Forderung nach unterstützender Entscheidungsfindung hingewiesen, anschließend
werden einige Empfehlungen für Einwilligungsprozesse im Forschungskontext
vorgestellt.

4.1 Von der ersetzenden zur unterstützenden
Entscheidungsfindung

Was unterstützende Entscheidungsfindung bedeutet, lässt sich zunächst den Allge-
meinen Bemerkungen zu Art. 12 des Fachausschusses zur UN-BRK entnehmen:
Unterstützende Entscheidungsfindung muss für alle verfügbar sein, auf dem indi-
viduellen Willen und den tatsächlichen Präferenzen (anstelle eines vermuteten
„besten Interesses“) basieren und so zugänglich sein, dass sie von der betroffenen
Person unter Verwendung verschiedener Kommunikationsmodi realisiert werden
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kann. Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist, dass die Person das Recht haben muss,
die Unterstützung oder die Unterstützungsperson jederzeit abzulehnen. Darüber
hinaus betont der Ausschuss, dass „wahrgenommene oder tatsächliche Defizite
der geistigen Leistungsfähigkeit nicht als Rechtfertigung für die Verweigerung
der Geschäftsfähigkeit herangezogen werden dürfen“ (UN-Fachausschuss, 2014,
Abs. 13).

Dies führt zu einem Konzept unterstützender Entscheidungsfindung, das die
Angewiesenheit jedes Menschen betont, wenn es darum geht, in kritischen
Lebensabschnitten Entscheidungen zu treffen. Statt das vermeintliche substan-
zielle Anderssein von Menschen mit Beeinträchtigung im Sinne des „othering“
zu betonen, teilen wir alle mit jedem Menschen das Bedürfnis nach Unterstützung
und Resonanz. In seiner Theorie der Resonanz beschreibt Rosa (2017) resonante
Beziehungen als einen Prozess, der als Modell eines relationalen Verständnis-
ses von Entscheidungsfindung dienen könnte: Eine Person wird von jemandem
(oder etwas) angerufen, gefragt, betroffen, findet darauf eine Antwort, die mehr
ist als ein Echo, sondern die authentische Antwort der Person mit ihrer eige-
nen Stimme. In der Resonanzbeziehung verändern sich beide und mit ihnen die
„begegnende Welt“ (Rosa, 2019, S. 19). Resonanz ist ein Prozess der Transforma-
tion, aus dem beide Seiten als andere hervorgehen. Da Resonanz schwer fassbar
bleibt, ist es schließlich unmöglich zu kontrollieren oder vorherzusehen, was in
einer als resonant erlebten sozialen Situation entsteht und was das Ergebnis der
Resonanzerfahrung sein wird. Diese Vorstellung von Resonanz, die nach Rosa
essenziell für Mensch und Gesellschaft ist, legt auch ein relationales Verständnis
von Entscheidungsprozessen nahe: Entscheidungsprozesse sind nicht vorhersag-
bar, sondern offen für das, was sich in der Begegnung ereignet, mit und zwischen
den konkreten Personen.

Bislang gibt es nur wenige empirische Befunde zur tatsächlichen Wirkung
von Unterstützung in Entscheidungsverfahren. Kohn, Blumenthal und Campbell
(2013, S. 1114) weisen darauf hin, dass unterstützte Entscheidungsfindung nicht
zwangsläufig befähigend ist, sondern auch dis-empowering sein kann, weil sie
auch manipulativ missbraucht werden kann. Sogenannte weiche Faktoren wie
professionelle Einstellungen und Haltungen sowie Aspekte der Organisations-
kultur, in die die Verfahren eingebettet sind, beeinflussen offensichtlich die Art
und Weise, wie einer Person Unterstützung angeboten wird und wie sie diese
annimmt. In Anlehnung an die Resonanztheorie von Rosa (2017) ist die Qua-
lität der Kommunikation und Begegnung innerhalb einer reziproken Beziehung
wesentlich für eine nicht-paternalistische Unterstützung in der Entscheidungs-
findung. Unterstützung ist hier keine Technik oder funktionale Routine auf
individueller Ebene, sondern ereignet sich zwischen Personen, die sich in einer
Kultur der Offenheit für Resonanz und Partizipation bewegen.
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Im Blick auf die rechtliche Betreuung werden erste Konzepte zur unterstützten
Entscheidungsfindung in Deutschland entwickelt (Tolle & Stoy, 2020; Prchal &
Ortmann, 2020). Sie rekurrieren u. a. auf Erkenntnisse einer Studie zur Qua-
lität der rechtlichen Betreuung in Deutschland, wonach „mehr als die Hälfte
der Berufsbetreuer*innen (59 %) einschätzten, dass weniger als die Hälfte ihrer
Betreuten überhaupt in ihrer Autonomie gestärkt werden können“, und nahezu
ein Viertel bei ihren Betreuten „sehr wenige (oder keine)“ Stärkung der Autono-
mie und Selbstbestimmung für möglich hielt (BMJV, 2018, S. 285). Das Konzept
von Prchal und Ortmann (2020) sieht daher notwendigen Qualifizierungsbedarf
bei rechtlichen Betreuer*innen auf den Ebenen der Haltung, des Wissens (z. B.
in Bezug auf komplexe Lebensbedingungen) und des Könnens (z. B. in Bezug
auf eine professionelle Beziehungsgestaltung).

Das Konzept „support for decision-making" (Bigby & Douglas, 2020) lädt
dazu ein, jenseits juristischer Absicherung in der bestehenden Praxis anzuset-
zen, um Klient*innen, Organisationen und sich selbst zu befähigen, individuelle
Entscheidungen in allen Lebensbereichen – nicht nur in rechtlich relevanten
Fragen – umfassend zu respektieren. Die Art der Unterstützung und die Rolle
der Unterstützenden können innerhalb des Konzepts der Unterstützung bei der
Entscheidungsfindung unterschiedlich sein: Die Unterstützung kann in der Infor-
mation und Erläuterung von Optionen bestehen, bei der Äußerung eigener
Interessen und Präferenzen behilflich sein, die Einbeziehung anderer Personen
anbahnen oder ermöglichen, die die Person gut kennen oder eine wichtige Rolle
im Entscheidungsprozess spielen können. Die Wirksamkeit im Sinne einer erfolg-
reichen Berücksichtigung der Entscheidungen der Menschen hängt davon ab,
dass die unterstützende Person der anderen zutraut, Entscheidungen fällen zu
können und über ein methodisches Repertoire verfügt, die andere Person in der
Äußerung von Interessen und Präferenzen wirksam zu unterstützen (Bigby &
Douglas, 2016, S. 3). Auch dieser Ansatz zur Entscheidungsfindung geht davon
aus, dass Entscheidungsfindung für jeden Menschen ein relationaler Vorgang ist –
wenn wir vor bedeutsamen Entscheidungen stehen, sind wir alle auf Beziehungen
angewiesen, die durch Vertrauen, echte positive Wertschätzung und ehrliche zwi-
schenmenschliche Interaktionen gekennzeichnet sind (Bigby & Douglas, 2016,
S. 15).

Das Konzept der unterstützenden Entscheidungsfindung kann in vielen
Lebensbereichen nutzbar gemacht werden, etwa auch bei Entscheidungen für die
„richtige“ Schule, zu Übergängen von der Schule in den Beruf, bei Entschei-
dungen zur Wahl einer Wohnform und eines Wohnortes, bei Entscheidungen zu
medizinischen Behandlungsoptionen und bei Entscheidungen zur Teilnahme an
Forschung.
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4.2 Voraussetzungen und Aufgaben zur Ermöglichung
selbstbestimmter Entscheidungen von
Forschungsteilnehmer*innen in der Teilhabeforschung

Im Blick auf die Teilhabeforschung lassen sich wichtige Voraussetzungen und
konkrete Arbeitsschritte zur Ermöglichung selbstbestimmter Entscheidungen im
Forschungsprozess beschreiben, die pädagogische Fachkompetenz benötigen.

Personzentrierte Grundhaltung und individuell angepasste Bildungschancen
Eine personzentrierte Haltung achtet die individuellen (Kommunikations-)
Bedarfe und passt die Gestaltung des Einwilligungsprozesses daran an. Sie
bietet und nutzt vielfältige Bildungs- und Erfahrungsgelegenheiten auch im All-
tag, um die individuelle Kompetenz der Wahrnehmung, des Ausdrucks und der
Durchsetzung eines „Eigensinns“ zu unterstützen. Zu einem strikt partizipati-
ven Vorgehen gehört es unter Umständen auch, gerade nicht den Weg über
„Gatekeeper“ zu wählen, die Zugänge ermöglichen, aber auch verschließen kön-
nen, sondern mögliche Proband*innen direkt zu kontaktieren, etwa über offene
Informationsveranstaltungen.

Vielfalt der Verstehenszugänge und Informationsangebote
Ein vielfältiges Angebot von Verstehenszugängen und Informationsangeboten
nutzt verschiedene Wahrnehmungsmöglichkeiten, die nicht nur kognitiv und
sprachlich ausgerichtet sind (Arbeiten mit Fotos, Symbolen oder Bildern). Inter-
aktive Verständnis- und Verständigungsmöglichkeiten (z. B. durch Rollenspiele
oder szenisches Verstehen) und Fallbeispiele können die jeweilige Fragestel-
lung auf alternative Weise zugänglich machen (Dee-Price, 2020, S. 10; Taua
et al., 2014, S. 5 f.). Die Erstellung eigenen Materials in Form von Filmen,
Audiodateien, Informationsbroschüren in leichter Sprache, die Nutzung von
Piktogrammen und technischen Hilfsmitteln der Unterstützen Kommunikation
ermöglichen barrierearme Zugänge.

Angepasste Kommunikationsstile und sprachliche Ausgestaltung
Die Kommunikation einschließlich Sprechtempo und Ausdruck werden verständ-
lich gestaltet und an die individuellen Voraussetzungen (Lesefähigkeit, Vorwissen
über das Thema, Wissen über Forschung) angepasst (Taua et al., 2014, S. 5 f.).
Bewusst muss auch über die sprachliche Ausgestaltung des Einwilligungsprozes-
ses nachgedacht werden. Aus eigenen Erfahrungen und auf der Grundlage anderer
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Studien konnte herausgearbeitet werden, dass Zustimmung bzw. Ablehnung bei-
spielsweise anhand von Antwortoptionen eruiert werden kann (Dee-Price, 2020,
S. 4).

Die Balance von Datenschutz und persönlichem Zugang halten
Angepasste Verstehenszugänge und Informationen erfordern oft persönliche
Gespräche, in denen Zielsetzung und Vorgehen im Projekt ausführlich erläutert
werden. Das im Zuge des persönlichen Kontaktes oft auch beiläufig erlangte Wis-
sen um individuelle Lebensbedingungen und Lebensthemen kann hilfreich sein,
um Informationen individuell angepasst bereitzustellen, stellt aber im Blick auf
Prinzipien und Vorgaben des Datenschutzes unter Umständen ein Problem dar.
Hier gilt es die Balance zu halten zwischen notwendigem Wissen und unnötigem
Eindringen in die Lebenswelt. Hinzu kommt, dass gerade der Datenschutz ein
äußerst abstrakter Gegenstand ist, zu dem es unter Umständen nur wenig Vorwis-
sen gibt. Die Unsicherheit nicht nur dem Gegenüber „anzulasten“, sondern als
dialogisches Problem wahr- und anzunehmen, kann wichtig sein, um ableistische
Haltungen nicht zu reproduzieren.

Angepasste Rahmenbedingungen
Komplexe Entscheidungs- und Einwilligungsprozesse brauchen Zeit und Raum.
Schon in der Planung von Forschungsprozessen müssen ausreichend Ressourcen
für die Einwilligung als Voraussetzung für die Teilnahme an Forschung eingeplant
und im Budget berücksichtigt werden (Dee-Price, 2020, S. 8). Räumliche und
situative Rahmenbedingungen sollten eine ruhige Atmosphäre ermöglichen (Taua
et al., 2014, S. 5).

Maximale und permanente Reflexivität im Forschungsprozess
Die gründliche Reflexion und Analyse des Forschungsfeldes ist ein wichtiger
Schritt in der Konkretisierung eines angemessenen forschungsmethodischen Vor-
gehens. Dazu gehört eine Sensibilität für die im Feld vorfindlichen Macht- und
Asymmetrieverhältnisse, die Entscheidungsprozesse beeinflussen, aber ebenso
die Sensibilität und Reflexionskompetenz im Blick auf eigene Zuschreibungs-
prozesse, Präkonzepte und Tendenzen des „othering“ im eigenen Denken und
Handeln der Forschenden.

Einwilligung prozessual gestalten
Das Prinzip des „ongoing consent“ (Schnell & Heinritz, 2006, S. 113) verweist
auf die Notwendigkeit, sich im Forschungsprozess immer wieder der Zustim-
mung und Einwilligung der Teilnehmenden zu vergewissern und aufkommenden
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Zweifeln ernsthaft nachzugehen, auch wenn dies unter Umständen zusätzliche
Ressourcen erfordert. Es gilt, im Erhebungsprozess Möglichkeiten des Ausstiegs
bzw. Abbruchs bereit zu halten, die Teilnehmende nutzen können, ohne Nach-
teile befürchten zu müssen. Der Faktor der sozialen Erwünschtheit muss dabei
mitgedacht werden, daher ist sensibel auf Signale der Abwehr oder nonverbale
Beendigungsgesten des Gegenübers zu achten. Sich der Zustimmung im weite-
ren Prozess erneut zu vergewissern kann bedeuten, Wege einer kommunikativen
Validierung von (Zwischen-)Ergebnissen zu entwickeln oder die Teilnehmenden
auch im Auswertungsprozess umfassend zu beteiligen.

Politische Implikationen von Forschung mitdenken – Politik der Teilhabe
mitgestalten
Mit Blick auf partizipative und inklusive Forschungsansätze geht es „nicht nur
um den reinen Erkenntnisgewinn […], sondern vornehmlich auch um nachhaltige
soziale, politische, rechtliche und individuelle […] Veränderungsprozesse, die
durch gewonnene Erkenntnisse angeregt werden sollen und die das Menschen-
recht Inklusion in den Fokus rücken“ (Hauser, 2020, S. 83). Diese politischen
Implikationen für partizipative und inklusive Forschungsansätze lassen sich auch
für Vorhaben der Teilhabeforschung denken, die sich nicht als dezidiert partizipa-
tiv verstehen. (Teilhabe-)Forschung kann selbst einen Beitrag zur Ermöglichung
von Teilhabe an Entscheidungsprozessen im individuellen Lebenskontext leis-
ten, indem in allen Phasen eines Vorhabens die Ermöglichung selbstbestimmter
Entscheidungen der Forschungsteilnehmer*innen kritisch durch alle beteiligten
Forschenden reflektiert wird.
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Grundlagen des partizipativen Forschungs- und Entwicklungsprozesses und
exemplarisch die Umsetzung in den konkreten Projektaktivitäten dargestellt.
Zudem wird eine kritische Würdigung des Forschungsprozesses vorgenom-
men, die die Gelingensbedingungen und Barrieren partizipativer Forschung
dieses Projekts verdeutlicht, um so Perspektiven für die Weiterentwicklung
von Projekten der Teilhabeforschung zu eröffnen.

1 Einleitung

Im November 2014 startete das Projekt „Reflexion, Wissen, Können – Qualifi-
zierung von Mitarbeitenden und Bewohner_innen zur Erweiterung der sexuellen
Selbstbestimmung für erwachsene Menschen mit Behinderungen in Wohnein-
richtungen“ (ReWiKs) an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, der
EvH Bochum und der Humboldt-Universität zu Berlin.

Das Anliegen war ambitioniert: Sexuelle Selbstbestimmung von Menschen
mit Behinderungen in besonderen Wohnformen sollte erweitert werden. Die
Rahmenbedingungen dieser Wohnangebote sind

• durch eine im Hinblick auf ihre biografischen Erfahrungen, Haltungen,
Vorstellungen und Kompetenzen im Kontext von Sexualität sowie ihre Hand-
lungsfelder und Einflussmöglichkeiten in der Organisation sehr heterogene
Mitarbeiter*innenschaft beeinflusst,

• durch eine Diversität der Bewohner*innen geprägt, die sich bspw. in unter-
schiedlichen sexuellen Orientierungen, Geschlechtsidentitäten, Biografien,
sexuellen Erfahrungen sowie Assistenzbedarfen und Kompetenzen zeigen
kann,

• hinsichtlich der Gestaltung der Alltagsabläufe strukturell meistens eng vor-
gegeben und mit unterschiedlich viel Entwicklungsraum in Bezug auf
Selbstbestimmung und Autonomie versehen,

• organisationsanalytisch und organisationskulturell differenziert zu betrachten.

Neben dieser inhaltlichen Herausforderung des Forschungsfeldes wollte das
Forschungsteam einen Prozess der partizipativen Handlungsforschung mit dem
Ziel umsetzen, durch Mitbestimmung im Forschungsprozess Impulse zu set-
zen, die letztendlich die Realisierung sexueller Selbstbestimmung begünstigen.
In diesem Beitrag soll kritisch reflektiert und geprüft werden, inwiefern dies
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gelungen ist. Dazu wird zunächst das Forschungsprojekt im Gesamten vorge-
stellt. Anschließend erfolgt eine Reflexion des partizipativen Vorgehens in den
einzelnen Bausteinen.

2 Das Projekt ReWiKs – Ein Gesamtüberblick

Die Erweiterung der sexuellen Selbstbestimmung von Bewohner*innen in beson-
deren Wohnformen der Eingliederungshilfe ist das zentrale Ziel des ReWiKs-
Projekts, das von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in
einer ersten Förderphase im Zeitraum 2014 bis 2019 gefördert wurde. Es basiert
auf der Grundlage verschiedener themenspezifischer Forschungsergebnisse (z. B.
BZgA, 2013; BMFSFJ, 2013; Jungnitz et al., 2013; Ortland, 2016) und weiterer
themenspezifischer Publikationen (z. B. Clausen & Herrath, 2013). Ansatzpunkte
für Veränderungen sollten in den drei Bausteinen Reflexion, Wissen und Können
liegen.

Die Schaffung von Strukturen in Wohneinrichtungen, in denen eine selbstbe-
stimmte Sexualität der Bewohner*innen realisiert werden kann, fand sich auch
vor Projektbeginn in verschiedenen Publikationen (z. B. Walter, 2004). Ver-
einzelte Ideen für Fortbildungsangebote lagen vor. Eine (nicht repräsentative)
Befragung von Mitarbeiter*innen in Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe
(Ortland, 2016) zeigte allerdings auf, dass nicht allein über Fortbildungsange-
bote für Mitarbeiter*innen gewünschte Veränderungen initiiert werden können.
Die Befragten (n = 640) präferierten für sich vor allem individuelle bzw. team-
bezogene Beratungsangebote. Ebenso wurden umfassende Maßnahmen für die
Bewohner*innen sowie die Gesamteinrichtung gewünscht.

Veränderungsbedarfe bestanden auf verschiedenen Ebenen: Einrichtungsbezo-
gene, teambezogene sowie individuelle Lernprozesse schienen notwendig – bei
gleichzeitig großer Unsicherheit oder auch Hilflosigkeit in Bezug auf das
Thema sexuelle Selbstbestimmung. Was fehlte, waren Entwicklungsperspektiven,
konkrete Arbeitsmaterialien und ein lösungsorientiertes Vorgehen.

Deshalb ging es in der fast fünfjährigen Projektarbeit darum, vielfältige und
möglichst passgenaue Arbeitsmaterialien für eine gelingende Umsetzung des
Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung in besonderen Wohnformen zu entwi-
ckeln. Dieses Recht wird aus Artikel 2 des Grundgesetzes abgeleitet, in dem die
freie Entfaltung der Persönlichkeit festgeschrieben ist (vgl. Zinsmeister, 2013,
S. 48). Für den Prozess wurde ein Projektdesign entwickelt, dass Wissensinhalte
(vgl. Siebert, 2015) mit Reflexionsanteilen und der Bereitstellung von Best Prac-
tice im Sinne von Können flankiert. Der durch die befragten Mitarbeiter*innen
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beschriebene Entwicklungsbedarf (Ortland, 2016) braucht im Bereich der Wis-
sensvermittlung vielfältige, innovative und flexibel umsetzbare Aneignungsideen
für verschiedene Zielgruppen (z. B. Mitarbeiter*innen in Leitungsfunktionen oder
Wohngruppendienst). Im Projektbereich Reflexion wurden in Anlehnung an den
Index für Inklusion (Boban & Hinz, 2003) sowie den Qualitätsindex für Kinder-
und Jugendhospizarbeit (QuinK) (Jennessen & Hurth, 2015) Reflexionsmanuale
entwickelt und im Bereich Können eine Sammlung aus konkreten praktischen
Ideen und Anregungen für eine selbstbestimmte Sexualität erstellt, die im All-
tag an die vorhandenen Strukturen flexibel angepasst werden können. Bei den
Bausteinen Reflexion, Wissen und Können handelt es sich um verschiedene
Kompetenzbereiche, die eng miteinander verzahnt sind und die sich inhaltlich
überschneiden. Auf diesem Weg entstand eine komplexe Projektstruktur mit drei
Projektteams an verschiedenen Hochschulen, deren Arbeit in einem hohen Maß
abgestimmt und verwoben war. Es gab regelmäßige gemeinsame Arbeitstreffen
sowie Reflexionstreffen mit einem Projektbeirat, in dem Selbstvertretungsver-
bände von Menschen mit Behinderungen beteiligt waren (z. B. Weibernetz e. V.,
bbe e. V., Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben Köln).

Der Forschungs- und Entwicklungsprozess des Projektes ReWiks ist in Abb. 1
überblicksartig visualisiert.

Das gemeinsame Ziel bestand in einer Projektausrichtung, die perspektivisch
immer stärker die partizipativen Möglichkeiten der Handlungsforschung realisiert
hat. In den nachfolgenden Kapiteln werden die drei Bausteine des Projektes und
die Erfahrungen der Forscher*innen in Bezug auf den unten dargestellten Ansatz
der partizipativen Handlungsforschung dargestellt und kritisch reflektiert.

3 Partizipation im Forschungsprozess des Bausteins
Reflexion

3.1 Ziele

Primäres Ziel des Teilprojektes ‚Reflexion‘ war die Entwicklung eines Instru-
ments zur (Selbst-)Reflexion des Themas sexuelle Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe,
anwendbar für Mitarbeiter*innen und für Menschen, die in diesen Einrichtungen
leben. Konzipiert und evaluiert wurden daraufhin ein Fragebuch für Mitarbei-
ter*innen und ein Frage-Buch in Leichter Sprache (LS). Handbücher in schwerer
Sprache und LS erläutern die mögliche Arbeitsweise mit den Fragebüchern.
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Zudem entwickelte sich im engen dialogischen Austausch mit Bewoh-
ner*innen aus besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe das offene Aus-
tauschformat „Freiraum: Sexualität und ICH“ im Kontext von Sexualität und
Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungserfahrung.

3.2 Partizipation in Prozessen der Materialentwicklung

Zunächst wurden auf der Grundlage der o.g. Studien Leitlinien für sexuelle
Selbstbestimmung erstellt und in fünf Einrichtungen der Eingliederungshilfe in
heterogen zusammengesetzten Teams von Mitarbeiter*innen und darüber hin-
aus in einem projektübergreifendem Kick-off Treffen sowie einem Workshop
diskutiert.

In Kooperation mit externen Expert*innen wurden parallel Leitlinien in LS
formuliert, die auf den Leitlinien in schwerer Sprache fußten. Diese wurden im
Rahmen einer Veranstaltung von Beiräten der Bewohner*innen mit 18 Personen,
die in fünf verschiedenen Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, disku-
tiert. Auf dieser Grundlage fanden inhaltliche und strukturelle Modifikationen
der Leitlinien statt.

In Kooperation mit dem größtenteils aus Mitarbeiter*innen von Wohneinrich-
tungen bestehenden Arbeitskreis „Sexualität und Behinderung Landau“ entstand
eine auf die Leitlinien bezogene Themensammlung. Auf deren Grundlage formu-
lierten die Forscher*innen im Austausch mit Expert*innen aus der Praxis zu neun
Leitlinien in LS und zehn Leitlinien in schwerer Sprache jeweils Reflexionsfragen
in den Bereichen Haltungen, Strukturen und Praktiken. Die zehnte, ausschließ-
lich in schwerer Sprache erstellte Leitlinie bezieht sich auf die Fachlichkeit der
Mitarbeiter*innen.

Mit einer Arbeitsversion des Fragebuchs in schwerer Sprache sowie des
Frage-Buchs in Leichter Sprache fand die Erprobung des Materials in sieben
Wohneinrichtungen statt. Im Rahmen von Gruppendiskussionen wurde in meist
professions- und hierarchieheterogenen Arbeitsgruppen der Mitarbeiter*innen
bzw. in aus Bewohner*innen bestehenden Gesprächskreisen über die Reflexions-
fragen diskutiert. Um die Verständlichkeit der Inhalte zu erhöhen, wurden für jede
Leitlinie in LS und ihre jeweiligen Themen ergänzende Piktogramme entwickelt.

Beide Fragebücher entstanden somit in einem wechselseitigen Prozess von
Konzeption, Evaluation, Rückkoppelung und Modifikation.
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3.3 Partizipation im Rahmen des Formats „Freiraum:
Sexualität und ICH“

In den Gruppen „Freiraum: Sexualität und ICH“ beschäftigten sich Menschen,
die in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe leben, sowie Besucher*innen
eines Freizeittreffs mit Fragen sexueller Selbstbestimmung. Mit Unterstützung
der Forscher*innen entschieden sie über Wege und Inhalte des Austausches aus-
schließlich selbst. Es wurde deutlich, dass selbstbestimmte Sexualität immer und
ausschließlich im Kontext des Kontinuums von Fremd- und Selbstbestimmung
denkbar, analysierbar und letztendlich auch lebbar ist (vgl. Jennessen et al.,
2019). Die intime Auseinandersetzung mit Bedürfnissen, sexuellen Fragen und
strukturellen Barrieren bei der Realisierung ihrer Sexualität führte dazu, dass die
Teilnehmer*innen ihre sexuellen Rechte und Bedürfnisse heute selbstbestimmter
vertreten. Dies belegen die im Rahmen des Formats erstellten Postscripts zum
Erleben der Freiraum-Gruppen und ihrer Auswirkungen auf den Lebensbereich
Wohnen.

Den Praxis verändernden Prinzipien der Aktionsforschung folgend (von
Unger, 2014), fanden die Freiraum-Gruppen innerhalb der bestehenden sozia-
len Bezüge der Teilnehmer*innen statt. Wie bereits von Klüver und Krüger
(1972, S. 76) formuliert, geschieht die Themenauswahl in diesem Format „nicht
vorrangig aus dem Kontext wissenschaftlicher Erkenntnisziele, sondern entspre-
chend konkreten gesellschaftlichen Bedürfnissen“. So kann die Etablierung der
Freiraum-Gruppen im Kontext partizipativer Forschungsansätze begriffen werden.

3.4 Reflexion der partizipationsorientierten Ausrichtung

Im ReWiKs-Forschungsprozess haben sich die Wissenschaftler*innen als fle-
xibel Lernende in einem äußerst komplexen Handlungsgefüge verstanden.
Exemplarisch kann dies anhand der Umstrukturierung eines als Multiplika-
tor*innenfortbildung konzipierten Qualifizierungsmodells hin zu einer Initiierung
offener Freiraum-Gruppen verdeutlicht werden. Bislang waren keine Settings für
einen derartigen Austausch verfügbar. Da dieser jedoch Voraussetzung ist, um
über die eigene Sexualität hinausgehend auch Entwicklungen in Wohneinrich-
tungen zu initiieren, wurde das Format der Freiraum-Gruppen konzipiert und
exemplarisch erprobt. In diesem Setting wurde von den Teilnehmer*innen in
einem für die Forscher*innen vorab kaum vorstellbaren Ausmaß von erlebten
Rechtsüberschreitungen, Diskriminierungen und freiheitsbeschränkende Maßnah-
men berichtet, die die Verwirklichung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung
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in hohem Maße verunmöglichen. Auf der anderen Seite stand das Bedürfnis nach
dem Erleben von Partnerschaft, Nähe, Familie und/oder Sexualität. Die Offen-
sichtlichkeit der Diskrepanz zwischen Lebenswirklichkeit und Bedürfnislage in
diesem Themenbereich lässt eine bewertungsfreie, neutrale Sicht und Vorge-
hensweise der Forscher*innen nicht zu. Diese Feststellung wirft den Blick auf
eine weitere forschungsmethodische Herausforderung: Die Rolle der universitären
Forscher*innen in partizipativ angelegten Prozessen. Diese unterscheidet sich
aufgrund des hohen Anspruchs an die inhaltliche und methodische Offenheit maß-
geblich von der in methodisch scharf vorgezeichneten Forschungsdesigns. Zudem
changiert die Rolle der Forscher*innen in dem Prozess zwischen objektiver
Datenerhebung, professioneller Prozessbegleitung und persönlicher Involviert-
heit in die Themen und Lebensgeschichten der Kooperationspartner*innen. Diese
Uneindeutigkeit der Rolle bedarf der kontinuierlichen Reflexion und dialogischen
Absicherung des jeweiligen Auftrags. Die normative Setzung der inhaltlichen
Auseinandersetzung sollte sich aus Sicht der Projektverantwortlichen auch in
der methodischen Gestaltung von Forschungsprojekten im Kontext sexueller
Selbstbestimmung widerspiegeln.

4 Partizipation im Forschungsprozess des Bausteins
Wissen

4.1 Ziel

Die Forscher*innen im Projektbaustein ,Wissen‘ verfolgten das Ziel, theorie-
und forschungsbasiert Materialien zur ,Erweiterung sexueller Selbstbestimmung´
zu erstellen. Die Materialien sollten durch Vielfalt und Flexibilität den Bedar-
fen der Mitarbeiter*innen (vgl. Ortland, 2016) entsprechen. Dies wurde durch
einen zirkulären Forschungsprozesses realisiert. Auf Basis einer Recherche wur-
den von den Forscher*innen im Projekt jeweils thematische und didaktische
Ideen entwickelt, darauf aufbauend vielfältige Materialien erstellt und in der
Praxis erprobt. Die Rückmeldungen aus den Erprobungen boten die Grundlage
für die daran anschließende Weiterentwicklung und inhaltliche Ausdifferenzie-
rung. Die Notwendigkeit einer partizipativen Ausrichtung ergab sich im Laufe
des Arbeitsprozesses und wurde stetig ausgeweitet.



Sexuelle Selbstbestimmung als Forschungsthema … 355

4.2 Partizipation im Prozess der Materialentwicklung

Zu Beginn stand im Fokus, auf der Grundlage einer umfassenden Literatur- und
Internetrecherche, Fortbildungsthemen mit entsprechenden methodischen Ideen
und Materialien für Mitarbeiter*innen sowie Erwachsene mit Behinderungen
zusammenzustellen. Diese Ergebnisse wurden in aufbereiteter Form bei einem
ersten Praxisaustauschtreffen sowohl mit verschiedenen Mitarbeiter*innen von
kooperierenden Einrichtungen als auch mit Menschen mit Behinderungen, die
dort leben, diskutiert. So war schon zu Beginn des Projektes deutlich im Blick,
dass die Entwicklung der Inhalte dieses Projektbausteins mit allen Akteur*innen
aus den besonderen Wohnformen gemeinsam realisiert werden muss. Allerdings
lag der Fokus zunächst bei den Fortbildungsmaterialien für die Mitarbeiter*innen,
da dies durch die differenzierten Ergebnisse der Befragung der Mitarbeiter*innen
(Ortland, 2016) sinnlogisch schien und im Ansatz zu wenig reflektiert wurde. Die
an den Praxisaustauschtreffen beteiligten Menschen mit Behinderungen machten
sehr schnell deutlich, dass der Projektbereich Wissen die Materialien für alle
Beteiligten entwickeln muss und vor allem Angebote für Mitarbeiter*innen und
Bewohner*innen gemeinsam in den Blick nehmen sollte.

Als eine wissenschaftliche Grundlage aus der Erwachsenenbildung war die
Ermöglichungsdidaktik für die folgende Materialentwicklung gewählt worden.
Diese drängte ebenso nach partizipativer Ausrichtung und einem Perspektiven-
wechsel hin zu individuellen Bedarfen der verschiedenen Teilnehmer*innen.
Mit der Ermöglichungsdidaktik (Arnold & Schüßler, 2015) war für die Bil-
dungsmaterialien ein Ansatz tragend, der die Heterogenität produktiv aufnahm
und sich für alle Beteiligten und Zielgruppen gewinnbringend umsetzen ließ:
„Was Erwachsene lernen und wie sie lernen, hängt von ihrer Lerngeschichte,
ihren Lerngewohnheiten, ihren psycho-sozialen Vorstrukturen, ihren kognitiven
und emotionalen Mustern, ihren bewährten Problemlösungsstrategien […] ab“
(Siebert, 2015, S. 45).

Als Ergebnis des vielschichtigen Forschungsprozesses sind für die unter-
schiedlichen Themen sexueller Selbstbestimmung (z. B. sexuelle Vielfalt, Bezie-
hungen gestalten, Werte und Normen) verschiedene Materialformate (Reflexions-
material, Arbeitshilfe, Fallbesprechung, Fortbildung, Karikatur, autobiografischer
Text) und Lernangebote für verschiedene Settings (in Einzelarbeit/Selbstreflexion,
im Team, in Arbeitskreisen, in Fortbildungen) entstanden.

Forschungsmethodisch stand der Ansatz der Handlungsforschung (Mayring,
2016, S. 50 ff.) im Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Praxis sollten für die Pra-
xis passende Materialien entwickelt werden. Die Forschungsaktivitäten sollten
und konnten durch diese enge Verzahnung verändernd in die Praxis eingreifen:
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„Diese Art von Forschung soll also ihre Ergebnisse bereits im Forschungspro-
zess in die Praxis umsetzen, als Wissenschaft in die Praxis verändern eingreifen
[Bruns 1986]“ (Mayring, 2016, S. 50). Mit dieser Ausrichtung entsprach das
forschungsmethodische Vorgehen von Beginn an einer Haltung, die auch für par-
tizipative Forschung tragend ist: „Ziel (der partizipativen Forschung, Anm. der
Autor*innen) ist es, soziale Wirklichkeit zu verstehen und zu verändern“ (von
Unger, 2014, S. 1). Die Rückmeldung sowohl von Menschen mit Behinderun-
gen als auch Mitarbeiter*innen nach der Erprobung von Materialien schärften
bspw. jeweils den Blick der Forscher*innen für neue Themen, für die Ange-
bote entwickelt werden sollten, oder für Anpassungen bei bereits entwickelten
Materialien.

Mayring (2016) betont, dass es für die Handlungsforschung einer gleichbe-
rechtigten Beziehung zwischen den Forscher*innen und den in die Forschung
eingebundenen Menschen aus der Praxis braucht. „Forscher und Praktiker sind
im stetigen gleichberechtigten und herrschaftsfreien Austausch, im Diskurs
begriffen“ (Mayring, 2016, S. 50–51).

4.3 Reflexion der partizipationsorientierten Ausrichtung

Dieser anzustrebende gleichberechtigte Diskurs schien zu Beginn in der Realisie-
rung eine große Herausforderung zu sein. In den Wohneinrichtungen finden sich
vielfältige Zielgruppen. Sowohl die individuellen Lebensbedingungen als auch die
verschiedenen Rollen (Mitarbeiter*innen, Bewohner*innen) sowie im Weiteren
die verschiedenen sexuellen Orientierungen, Lebenserfahrungen, Beeinträchtigun-
gen, kulturellen Hintergründe etc. generierten ein hohes Maß an Heterogenität.
Sehr ungleich verteilte Formen von Macht und Einflussmöglichkeiten waren
neben individueller Bereitschaft der Weiterentwicklung und Auseinandersetzung
mit diesem Thema weitere Einflussfaktoren.

So scheinen hier die Ausführungen von von Unger (2014, S. 85 ff.) zutreffend
zu sein. Sie beschreibt, dass „in der partizipativen Forschung sehr unterschied-
liche Gruppen zusammen (arbeiten und forschen), zum Beispiel Wissenschaft-
ler/innen, Praktiker/innen und Vertreter/innen lebensweltlicher Gemeinschaften.
Diese Gruppen zeichnen sich durch unterschiedliche Wissensbestände, Interes-
sen und Sichtweisen aus und sind in der gesellschaftlichen Praxis unterschiedlich
verortet. Ihre Bezugssysteme (Wissenschaft, professionelle Praxis, lebensweltli-
che Gemeinschaft) haben eine jeweils eigene Funktionsweise und Logik, und
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die Personen sprechen häufig eine unterschiedliche Sprache“ (ebd.). Diese Hete-
rogenität kann zu Missverständnissen und Konflikten führen; deren produktive
Nutzung ist für den Forschungsprozess von Interesse.

Es setzte ein Entwicklungsprozess aufseiten der Forscher*innen ein, der vor
allem durch verschiedene Reflexionsorte und -zeiten in der Projektarbeit gestützt
wurde. Diese bestanden sowohl aus

• dem Projektteam Münster und dem des Gesamtprojektes ReWiKs,
• den Praxisvertreter*innen,
• den Kolleg*innen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung,
• als auch, und dies war besonders wichtig, dem Projektbeirat, der ehrenamtlich

und intensiv die inhaltliche Arbeit unterstützte. Die Perspektiven der verschie-
denen Selbstvertretungsverbände waren eine unabdingbare Korrektur für die
Projektarbeit.

Eine weitere bedeutsame Voraussetzung für diesen partizipativen, kooperativen
Entwicklungsprozess war die förderliche Haltung der beteiligten Akteur*innen.
Neben der gegenseitigen Offenheit für die unterschiedlichen Perspektiven, die
sicherlich durch die freiwillige Teilnahme an der Projektarbeit hervorgebracht
wurde, bestand durch die gesetzlichen Veränderungen der letzten Jahre (Ratifizie-
rung der UN-BRK, 2009; Vorbereitung und stufenweise Umsetzung des BTHG)
eine Haltung der – möglicherweise gesetzlich erzwungenen – Offenheit für Verän-
derungen. Das Projekt fiel somit auch in eine günstige Zeit der gesellschaftlichen
Neuorientierung im Kontext des Phänomens Behinderung.

5 Partizipation im Forschungsprozess des Bausteins
Können

5.1 Ziel

Im Projektbaustein Können sind ein Praxisbuch für Mitarbeiter*innen sowie
Praxishefte in Leichter Sprache für Bewohner*innen entwickelt worden. Die
Materialien sollen einen Empowermentprozess aufseiten der Mitarbeiter*innen
sowie aufseiten der Bewohner*innen anstoßen, indem sie zu eigeninitiativen Ver-
änderungen anregen. Demensprechend war eine Beteiligung der Zielgruppen bei
der Entwicklung und Evaluation der Materialien von vornherein unerlässlich, hat
im Verlauf des Projektzeitraums aber in unterschiedlichem Maße stattgefunden.
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5.2 Partizipation in Prozessen der Materialentwicklung

Für die Entwicklung der Materialien wurde auf bereits vorhandenes Wissen in
der Praxis zurückgegriffen. Nach einer bundesweiten Internetrecherche zu Ein-
richtungen und konkret zum Thema durchgeführten Projekten, welche sich mit
sexueller Selbstbestimmung beschäftigen, konnten 28 Interviews mit 34 Perso-
nen stattfinden. Interviewt wurden 19 Mitarbeiter*innen und 15 Bewohner*innen
bzw. Projektteilnehmer*innen aus Wohneinrichtungen, Beratungsstellen sowie
Projekten.

Für die Erhebung wurde ein qualitatives, leitfadengestütztes Interview gewählt,
da es „vor allem um die Sichtweisen und Sinngebungen der Beteiligten“
(Döring & Bortz, 2016, S. 63) gehen sollte. Es wurden zwei Interviewleitfäden
erarbeitet, welche sich zum einen in der Komplexität der Sprache und zum ande-
ren in der Perspektive der interviewten Person (Menschen mit Behinderungen und
Mitarbeiter*innen) unterschieden.

Ziel war es, Auskunft über Möglichkeiten der praktischen Umsetzung sexuel-
ler Selbstbestimmung zu erhalten. Der Interviewleitfaden für die Menschen mit
Behinderungen wurde in einfacher Sprache formuliert. Die Interviews wurden
von einer Mitarbeiterin durchgeführt, die im Umgang mit der Zielgruppe und
der Verwendung einfacher Sprache sehr erfahren ist. Der offen gehaltene Leitfa-
den ermöglichte eine spontane Anpassung der Fragen an die verbalsprachlichen
Kompetenzen der Interviewpartner*innen. Kritisch anzumerken ist, dass in der
zeitlichen Konzeption des Projekts nur Personen interviewt werden konnten, die
über ein Mindestmaß an Verbalsprache verfügen.

Die Auswertung der Interviews erfolgte anhand des thematischen Kodierens.
Mithilfe eines Kategoriensystems wurden die Inhalte strukturiert und analysiert
(vgl. Schmidt, 2013, S. 473 f.). Die Inhalte, Vorschläge und Ideen in den Materia-
lien basieren größtenteils auf den Ergebnissen aus den Interviews. Entsprechend
eines partizipativen Verfahrens, das die Zielgruppe im Forschungsprozess nicht
nur in einer beratenden Funktion einbindet, sondern auf ihre aktive Mitwirkung
zielt, hätten an dieser Stelle die Zielgruppen in die Auswertung einbezogen
werden müssen (vgl. Glattacker et al., 2014, S. 6), was im Rahmen dieses For-
schungsprojekts aber aufgrund fehlender zeitlicher und personeller Ressourcen
nicht stattgefunden hat.

Vor der Veröffentlichung wurde der erste Entwurf des Praxisbuchs mithilfe
von Mitarbeiter*innen und Leitungskräften in Einrichtungen überarbeitet. Dazu
wurden Fragebögen und Fokusgruppen-Diskussionen eingesetzt. Dies sind „halb-
strukturierte Gruppendiskussionen zu einem konkreten Thema oder Produkt“
(Döring & Bortz, 2016, S. 380). Anschließend wurde das Material mithilfe
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der Rückmeldungen überarbeitet. Die Evaluation der Praxis-Hefte in Leichter
Sprache sah ein ähnliches Vorgehen vor und fand gemeinsam mit Bewoh-
ner*innen statt. Es wurden elf Fokusgruppen-Diskussionen mit bis zu sieben
Bewohner*innen durchgeführt, welche im Vorfeld entschieden, mit welchem
Kapitel/Thema sie sich beschäftigen möchten. In den Workshops wurde nach
gemeinsamem Lesen der Kapitel anhand verschiedener Fragestellungen zu Inhalt,
Bildern und Layout der Evaluationsprozess vorgenommen. Auf diese Weise fand
eine intensive Auseinandersetzung mit dem Material und seinen Inhalten statt.
Dies führte mitunter zu weiterführenden Fragen in Bezug auf das Thema Sexua-
lität, da die Materialien bspw. keine sexualaufklärenden Fragen beinhalten. Das
Forschungsteam sah sich ethisch verpflichtet, diese aufzugreifen und zu klären,
sodass am Ende jeder Einheit die Möglichkeit eröffnet wurde, diese anhand von
weiterführendem Material weiterzubearbeiten.

5.3 Reflexion der partizipationsorientierten Ausrichtung

Die im vorherigen Abschnitt angesprochene Evaluation wurde stärker partizi-
pativ ausgerichtet als die Interviews. Hier war das Team in der Teilhabe von
Expert*innen in eigener Sache an Forschung geübter, sodass ein umfassender
Beteiligungsprozess stattgefunden hat. Eine erste Hürde aber war die Gewinnung
der Teilnehmer*innen. Paternalistische Vorbehalte seitens Leitungen und/oder
Mitarbeiter*innen mussten aufwendig und empathisch aufgefangen werden; ein
deutlicher Hinweis auf dringenden Handlungsbedarf.

In den Workshops wurde die Unerfahrenheit der Teilnehmer*innen an solchen
Prozessen sehr deutlich. Dem Phänomen von Antworten sozialer Erwünscht-
heit oder tendenziell unkritischer Haltungen dem Material gegenüber musste
methodisch begegnet werden, und die Menschen mussten immer wieder ermutigt
werden, offen ihre Meinung zu äußern.

Eine besondere Schwierigkeit stellte sich dem Forschungsteam, wenn im
Prozess Verletzungen von Persönlichkeitsrechten z. B. durch Bezugspersonen
deutlich wurden. Es stellte sich die Frage, ob die Rolle als Forscher*in überhaupt
berechtigt, die Problematik offen zu thematisieren, ohne dabei die Datensicher-
heit sowie die zugesicherte Anonymität zu gefährden. Inhaltlich bestand jedoch
ein großes Anliegen darauf hinzuweisen, ohne dass es sich hierbei um Vorwürfe
oder Belehrungen handeln sollte und ohne selbst in eine paternalistische Haltung
zu verfallen.

Nach intensiver Reflexion wurde entschieden, solche Themen nach Abschluss
der Interviews und Evaluationseinheiten mit den Mitarbeiter*innen vorsichtig und
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ganz allgemein im gemeinsamen Gespräch anzusprechen. Bei weiterem Interesse
wurden z. B. Literaturempfehlungen weitergegeben.

Auch bei den Bewohner*innen wurde ein solches Thema nach Abschluss wie-
der aufgegriffen. Es wurde im Sinne des Empowerments gemeinsam ein weiteres
Vorgehen überlegt. In Einzelfällen wurden auf ausdrücklichen Wunsch bestimmte
Fragen oder Anliegen an Mitarbeiter*innen weitergeleitet.

Diese Vorgehensweise hat es ermöglicht, mit dem bestehenden Dilemma
umzugehen.

Die Bereitschaft, sich zu so einem persönlichen Thema in einem Forschungs-
prozess zu äußern und die Bereitschaft, sich aktiv an der Materialentwicklung zu
beteiligen, verdient einen besonders verantwortungsbewussten Umgang mit den
Daten, aber auch mit der persönlichen Situation der Beteiligten.

6 Kritische Würdigung

Das forschungsmethodische Vorgehen im Projekt ReWiKs war von Beginn an
als eines mit einem möglichst hohen Partizipationsgrad gedacht, wenngleich die
Beteiligung der Zielgruppen sich in Abhängigkeit zu den Forschungsfragen und
Zielsetzungen der drei Projektbausteine unterschiedlich gestaltete und in ihrer
Ausprägung variierte.

Mithilfe verschiedener Stufenmodelle können Art und Ausprägung von Parti-
zipation im Forschungsprozess beschrieben werden, bspw. mit der „Matrix zur
Beteiligung Betroffener an Forschung“ nach Glattacker et al. (2014), einem
Modell, das sich an der klassischen Antragsforschung orientiert und sich in die
einzelnen Phasen eines Forschungsprozesses – von der Formulierung von For-
schungsbedarf bis hin zur Publikation und Umsetzung der Ergebnisse – gliedert.
Variationen in der Ausprägung von Partizipation können dabei „von Beratung,
über Mitwirkung, bis hin zu Zusammenarbeit und Steuerung reichen" (Glattacker
et al., 2014, S. 4).

Im Gesamtprojekt ReWiKs gab es partizipative Elemente, die über den gesam-
ten Forschungsprozess unterschiedlich ausgeprägt waren. Der Forschungsbedarf
ergab sich insbesondere aus zwei Studien: Der Befragung von Mitarbeiter*innen
in Wohnangeboten (Ortland, 2016) sowie der repräsentativen Befragung von
Frauen mit Behinderungen (BMFSFJ, 2013). Projektplanung und Antragsstel-
lung sowie die Entscheidung über eine Projektförderung vollzogen sich ohne
die Einbeziehung der Zielgruppe. Eine stärkere Beteiligung konnte insbesondere
während der konkreten Projektdurchführung sowie im Rahmen der Erstellung und
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Evaluation der Materialien erreicht werden. Zieht man die Matrix zur Beschrei-
bung bzw. Einordnung der Projektaktivitäten hinzu, so hat eine Beteiligung
hauptsächlich in Form von Beratung und Mitwirkung stattgefunden. Eine (gleich-
berechtigte) Zusammenarbeit ist punktuell ebenfalls erfolgt (siehe Beschreibung
der Projektteile).

Stufenmodelle wie die Matrix sind deskriptiv konzipiert. Sie dienen einer
transparenten Einordnung des Forschungsprozesses. Auch wenn Partizipation
die Zielvorgabe darstellt, so ist ihre Umsetzung im Forschungsprozess abhän-
gig von vorliegenden Rahmenbedingungen. Entsprechend „[erfolgt] Partizipation
[…] nicht nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip“ (Bergold & Thomas, 2017, S. 8).
Bergold und Thomas (2017, S. 7) identifizieren institutionelle sowie individuelle
Rahmenbedingungen, die Partizipation im Forschungsprozess entweder fördern
oder hemmen.

Als Herausforderungen konnten im Projektverlauf folgende Bedingungen
identifiziert werden:

• Zeitliche und personelle Projektressourcen: Die Realisierung partizipativer For-
schungsprozesse benötigte deutlich mehr zeitliche und personelle Ressourcen
als vorhergesehen. Diese sind aufgrund der Heterogenität der Expert*innen
aus der Praxis nicht klar kalkulierbar gewesen.

• Akquise der Menschen mit Behinderungen in Organisationen: Bestehende pater-
nalistische Strukturen stellten oftmals ein Hemmnis für eine gleichwertige
Anfrage bei Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen als Forschungsteilneh-
mer*innen (z. B. für Befragungen oder Fortbildungserprobungen) dar. Gerade
im stationären Kontext wurde für eine Anfrage bei Bewohner*innen häufig die
Zustimmung der Einrichtungsleitung/des Trägers oder der Mitarbeiter*innen
erforderlich, damit eine Projektbeteiligung möglich wurde.

• Individuelle Ressourcen der Forschungsteilnehmer*innen: Aufgrund der viel-
leicht noch stärkeren Heterogenität der Expert*innen aus der Praxis als in
nicht-partizipativer Forschung musste das forschungsmethodische Vorgehen
individuell und situativ angepasst werden. Dies erforderte eine hohe Flexi-
bilität seitens der Forscher*innen und kollidierte mitunter mit den begrenzten
Projektressourcen.

• Inhärente Spannungsfelder: Als herausfordernd erwies sich zudem ein Span-
nungsfeld, in dem sich die Forscher*innen immer wieder bewegten, da sie als
Wissenschaftler*innen, professionelle Prozessbegleiter*innen und als eigene
Persönlichkeiten in das Projekt involviert waren. Partizipativ ausgerichtete For-
schungsprozesse sollten zu der Bearbeitung vergleichbarer Spannungsfelder
Supervision als regelhaftes Begleitangebot installieren.
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Diese Herausforderungen erforderten einen kreativen Umgang. Eine Vielzahl an
Forschungsmethoden wurde angewandt und bei Bedarf auf die Zielgruppen hin
modifiziert, um eine möglichst hohe Beteiligung zu erlangen.

Aufseiten der Forschungsteilnehmer*innen haben sich Lern- und Entwick-
lungsprozesse vollzogen. Dies wurde z. B. darin deutlich, dass die Expert*innen
mit Behinderungen mit zunehmender Erfahrung auch deutlich kritischer wur-
den und/oder mehr offene Fragen bezüglich der Projektmaterialien formulieren
konnten.

Kontinuierlich stattfindende Reflexionsprozesse, die auf verschiedenen Ebenen
erfolgten – im Kleinteam, im Gesamtteam und mit dem Projektbeirat –, erwie-
sen sich für die Forscher*innen als notwendig und hilfreich. In diesem Rahmen
konnten forschungsethische Aspekte – wie bspw. die Verantwortung gegenüber
den am Forschungsprozess beteiligten Personen – diskutiert werden. Die Wahrung
einer neutralen Haltung der Forscher*innen mit Blick auf die Erweiterung sexu-
eller Selbstbestimmung erwies sich als fortwährend zu prüfender Aspekt in der
Begegnung mit den verschiedenen Akteur*innen. Es ergaben sich verschiedene
Spannungsfelder, die vor allem darin bestanden, den Wert der Erweiterung sexu-
eller Selbstbestimmung in der Praxis zu vertreten und gleichzeitig konstruktive
Diskurse mit allen Beteiligten zu gestalten. Ersteres führte oft zur empfunde-
nen Notwendigkeit, gegebenen Haltungen und Strukturen normativ zu begegnen,
während Zweiteres eine wertfreie Betrachtung gegebener Bedingungen erforderte.

Resümierend ist festzuhalten, dass, wenngleich das Vorgehen im Forschungs-
prozess nicht konsequent partizipativ gewesen ist, das Selbstbild der For-
scher*innen stets der von von Unger (2014, S. 44) beschriebenen Grundhaltung
partizipativer Forschung entsprach, „[…] die sich durch eine Wertschätzung der
Wissensbestände und Kompetenzen von alltagsweltlichen Akteuren auszeich-
net". Lernerfahrungen und Erkenntnisgewinne haben die Arbeit in allen drei
Projektschwerpunkten geprägt.

7 Fazit/Ausblick

Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen, wie vielschichtig sich Partizipation
im Forschungsprojekt ReWiKs realisiert hat. Durch die dargelegte Reflexion der
verschiedenen Ebenen und unterschiedlichen Perspektiven wird deutlich, dass
sich abschließend nicht eindeutig feststellen lässt, ob Partizipation als gelungen
betrachtet werden kann. Sinnvoller scheint es, die Komplexität und Diversität
partizipativer Prozesse zu benennen und anzuerkennen.
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So scheinen die unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten Akteur*innen
deutlichen Einfluss auf die Partizipationsmotivation, die -themen sowie die
Macht(-losigkeit), diese einzubringen und einen Forschungsprozess aktiv mitzu-
gestalten, zu haben.

Partizipieren Mitarbeiter*innen einer Organisation bspw. am Forschungspro-
zess, so geht es um die Belange für deren Arbeitsbereich oder in stellvertretender
Form um die vermuteten Belange von den Menschen mit Behinderungen, für
die sie im Rahmen ihrer Arbeit zuständig sind. Mitarbeiter*innen sind beein-
flusst durch die Machtstrukturen und hierarchischen Abhängigkeiten, in denen
sie arbeiten, sowie durch organisationskulturelle Aspekte (vgl. Ortland, 2016,
S. 195 ff.). Menschen mit Behinderungen hingegen bringen Interessen ihren
Lebensort betreffend ein. So ist ihr Interesse ein genuin persönlicheres, weil
es um den (fast alternativlosen) täglichen Ort von Privatheit und Intimität
geht. Durch ihre verhältnismäßig größere Machtlosigkeit (z. B. in Bezug auf
Kommunikation, Finanzen, Abbau von Barrieren) und Abhängigkeit von den
Unterstützungsleistungen kann von einem höheren Maß an (gefühlter) Unfreiheit
der inhaltlichen Mitgestaltung des Forschungsprozesses ausgegangen werden.

Durch das Zusammenführen der unterschiedlichen Perspektiven können exis-
tierende Hierarchiestrukturen oder die genannten Teilhabebarrieren zutage treten.
Um die gleichberechtigte Zusammenarbeit der verschiedenen Akteur*innen den-
noch zu ermöglichen, kann eine begleitende Moderation hilfreich sein.

Die vielfältigen Erkenntnisse zu Beteiligung und Partizipation aus den mehr-
jährigen Projektaktivitäten bilden einen wertvollen Erfahrungsfundus, der wesent-
liche Grundlage für die Durchführung des Folgeprojekts bildet. In der zweiten
Förderphase wird z. B. das Begegnungs- und Austauschformat „Freiraum: Sexua-
lität + ICH“ bundesweit etabliert. Die Initiierung der Freiraum-Gruppen erfolgt
gemeinsam mit Vertreter*innen aus Selbstvertretungsorganisationen. Zusammen
mit den zukünftigen Teilnehmer*innen werden diese das Angebot gestalten
und durchführen. Wissenschaftlich begleitet wird dieser Prozess von den For-
scher*innen. Die Evaluation und Weiterentwicklung des Formats geschieht
unter Beteiligung aller relevanter Akteur*innen, um so ein bedürfnis- und
bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen, das die Erweiterung der (sexuellen)
Selbstbestimmung ermöglicht und die Überführung in nachhaltige Strukturen
gestattet.

Parallel dazu erfolgen ebenfalls bundesweit Fortbildungen für Mitarbei-
ter*innen (sog. Lots*innen-Fortbildungen), in der u. a. eine Sensibilität für
partizipative Prozesse der Organisationsentwicklung bei den Teilnehmer*innen
erreicht werden soll.
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Durch die beiden zentralen Ausrichtungen auf Bewohner*innen („Frei-
raum: Sexualität + ICH“) und Mitarbeiter*innen (Lots*innen-Fortbildungen)
soll perspektivisch ermöglicht werden, dass die in den Einrichtungen beteiligten
Akteur*innen neue Wege der sexuellen Selbstbestimmung wagen.
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Partizipative Teilhabeforschung an der
Schnittstelle Behinderung und
Fluchtmigration

Matthias Otten und Robel Afeworki Abay

Zusammenfassung

Die Teilhabe von geflüchteten Menschen mit Behinderungen wird in Deutsch-
land erst seit wenigen Jahren empirisch erforscht. Einsichten der Disability
Studies und der kritischen Fluchtforschung schärfen den Blick für machtvolle
institutionelle Kategorisierungen und (widerständige) Subjektivierungsprakti-
ken der geflüchteten Menschen. Fragen der Teilhabe lassen sich dabei mit
intersektional und partizipativ orientierten Forschungsansätzen untersuchen,
die allerdings auch Herausforderungen in sich bergen. Auf der Basis eige-
ner forschungspraktischer Reflexionen wirbt der Beitrag für eine partizipative
Teilhabeforschung.

1 Einleitung

Partizipative Forschungsansätze erfahren im deutschsprachigen Raum wachsende
Popularität (Bergold & Thomas, 2017; Eßer et al., 2020; von Unger, 2014) und
werden auch für die Fluchtforschung zunehmend reflektiert (als Überblick: Aden
et al., 2019). Im Allgemeinen sind mit partizipativer Forschung ambitionierte
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Erwartungen im Hinblick auf kritische Reflexivitätssteigerungen, erkenntnis-
förderliche Innovationspotenziale, Stärkung von Selbstermächtigung (Empower-
ment) sowie politischer Veränderungskraft verbunden. Darüber hinaus scheinen
mit der Anrufung1 von Partizipation, Bürger*innenforschung und ähnlichen For-
schungsansätzen gelegentlich aber auch symbolisch-legitimatorische Erwägungen
und fragwürdige Effizienzeffekte bei der Datengewinnung verbunden zu sein. Die
Rede von Partizipation kann also durchaus ambivalente Aspekte und forschungs-
ethische Spannungen evozieren (Bröckling, 2005; Sprung, 2016) – nicht zuletzt
auch im Kontext von Asyl- und Migrationspolitik.

Die im Titel gewählte Formulierung partizipative Teilhabeforschung dient
dazu, die Differenz von Gegenstandsbezug (Teilhabe) und Modus Operandi (Par-
tizipation) der Forschung kenntlich zu machen. Längst nicht jede Forschung
zu Teilhabe verfährt partizipativ und nicht alle partizipativen Forschungsansätze
beschäftigen sich notwendigerweise mit Aspekten der Teilhabe.2 Unter partizi-
pativer Teilhabeforschung verstehen wir (empirische) Forschungsvorhaben, die
Teilhabephänomene von Personen bzw. Gruppen in zumeist vulnerablen, mar-
ginalisierten und prekären Lebenslagen zum Gegenstand haben und die eine
aktive Mitwirkung von Vertreter*innen dieser Lebenslagen im Forschungspro-
zess selbst vorsehen. Damit zielt diese Art des Forschens darauf ab, die für
Teilhabe- und Exklusionsphänomene zu untersuchenden Praxen und Lebenslagen
(Bartelheimer et al., 2020) – in unserem Fall mit Fokussierung auf Fluchtmigra-
tion und Behinderung – in ihrer interventionistischen Ambivalenz (Kommission
Sozialpädagogik, 2019) und ihren Wechselwirkungen mit der Forschungspraxis
systematisch zu reflektieren.

Die Entscheidung zur Fokussierung auf lediglich zwei Differenzkategorien –
Behinderung und Fluchtmigration – ist notwendigerweise mit einer Engführung
der intersektionalen Perspektive verbunden. Das hat hier inhaltliche Gründe:
Zum einen wirken institutionelle Eingriffe und Exklusionsstrukturen aufgrund

1 Die Charakterisierung als Anrufung macht auf die ambivalente Mehrdeutigkeit von Parti-
zipation aufmerksam, die neben der Einforderung von Rechten zur Teilhabe auch als subtile
Form der beschwichtigenden Einhegung von Protest und Widerstand wirken kann.
2 Angesichts der Begriffskonjunkturen scheint es sinnvoll, Teilhabe, Inklusion, Partizipation
nicht als synonyme Begriffe zu verwenden. Auch wenn ihnen gemeinsam ist, dass sie als
relationale Sozialphänomene auf bestimmte Weise auf drohende oder manifeste Exklusions-
prozesse rekurrieren, wird in verschiedenen Disziplinen auf unterschiedliche und keineswegs
widerspruchsfreie Begründungs- und Legitimierungsargumente zurückgegriffen (Bartelhei-
mer et al., 2020; Kommission Sozialpädagogik, 2019).
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der Einbettung in rechtlich-institutionelle Asylprozeduren3 und formalisierte
Bedingungen der Eingliederungs- und Behindertenhilfe besonders invasiv bzw.
restriktiv auf die Möglichkeiten selbstbestimmter Lebensgestaltung ein. Zum
anderen stammen unsere exemplarischen Forschungserfahrungen aus Projek-
ten, die sich primär mit der Lebens- und Versorgungssituationen geflüchteter
Menschen mit Behinderungen beschäftigt haben.

Grundlegend ist eine analytische Unterscheidung zwischen Subjekterfahrung
und Objektform: Es wird zunächst von der existenziellen (jedoch nicht determi-
nierten) Subjekterfahrung der Flucht bzw. einer Beeinträchtigung ausgegangen,
die erst durch institutionelle Politiken, Regelungen und Praktiken der ‚Be-
sonderung‘ in eine bestimmte rechtliche Objektform als Flüchtling bzw. als
Menschen mit Behinderungen gebracht wird (Otten, 2019; 2020). Partizipative
Teilhabeforschung zielt darauf ab, die Wechselwirkungen dieser beiden Beobach-
tungsebenen besser zu verstehen und so dazu beizutragen, die Möglichkeiten zur
selbstbestimmten Lebensgestaltung zu stärken.

2 Zum Forschungsstand

Lebenslagen und Subjektivierungspraxen von geflüchteten Menschen mit Behin-
derungen4 in sozialstaatlichen Hilfe- und Leistungssystemen und in politisch-
aktivistischen Kontexten werden erst seit einigen Jahren reflektiert und empirisch
untersucht (Afeworki Abay et al., 2021; Westphal & Wansing, 2019; Otten, 2019;
Afeworki Abay & Engin, 2019). Das könnte daran liegen, dass die gängige Idee
von subjektorientierter Teilhabe demokratietheoretisch erstens auf einem starken
(Staats)Bürgerschaftskonzept aufbaut und zweitens eine prinzipiell anspruchsfä-
hige Rechtsposition5 der Subjekte innerhalb eines sozialpolitischen Leistungs-
und Hilfesystems annimmt (Bartelheimer et al., 2020). Beides kann aber im Kon-
text prekärer Fluchtmigration nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden. Wenn

3 Auch andere Migrationsformen können mit Exklusionserfahrungen und Risiken der Diskri-
minierung verbunden sein, die aber einer anderen Rahmung unterliegen.
4 Wir folgen hier der Differenzierung von Beeinträchtigung und Behinderung in den Disabi-
lity Studies und sprechen in diesem Beitrag von geflüchteten Menschen mit Behinderungen
(Waldschmidt, 2021).
5 Hier ist nicht die Antragsberechtigung im sozialrechtlichen Sinne gemeint, sondern das was
Hannah Arendt 1949 mit ihrer berühmten Formulierung als „das Recht, Rechte zu haben“
problematisiert hat, die Frage also, inwieweit das „bloße Menschsein“ in einer Staaten-
welt ausreichen kann, um sich der eigenen (Menschen-)Rechte sicher sein und diese überall
ergreifen zu können (zur aktuellen Diskussion siehe: DeGooyer et al., 2018).
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z. B. der aufenthaltsrechtliche Status einer Person (noch) nicht geklärt ist oder
Erfahrungen mit den Funktionsweisen der sozialrechtlichen Systeme nicht vor-
liegen, sind die Möglichkeiten zur Wahrnehmung der politischen und sozialen
Teilhabe bzw. des Rechts auf Sozialleistungen stark eingeschränkt (Gag & Weiser,
2020; Otten, 2018). Gleichzeitig sind institutionelle und professionelle Katego-
risierungen als ‚Flüchtling‘, ‚Asylbewerber*in‘ oder ‚Schwerbehinderte*r‘, mit
denen symbolische Zugehörigkeiten und sozialrechtliche Anspruchspositionen
begründet oder verwehrt werden, überaus wirkmächtig (Grendel, 2018; Behrens,
2019). Unter diesen Vorzeichen stellt Teilhabe ein komplexes Politikziel dar, das
sich weder formaljuristisch (Schülle, 2017) noch mit herkömmlichen Parametern
der zivilgesellschaftlichen Engagementforschung allein hinreichend erfassen lässt
(Lenz, 2019).

Studien im Schnittfeld Fluchtmigration und Behinderung können jedoch
auf gesellschaftstheoretische Fundierungen aus der rassismuskritischen Inter-
sektionalitätsforschung und den Disability Studies aufbauen und insofern auf
theoretisch-begrifflicher Ebene gut an den kritisch-politisierten Impetus partizi-
pativer Forschung anschließen (Köbsell, 2012; Otten, 2020). Hinsichtlich des
Behinderungsbegriffs lässt sich dabei an das soziale bzw. das kulturelle Modell
von Behinderung anknüpfen. Zudem ist der menschenrechtliche Ansatz6 von
Behinderung (Degener, 2015) gerade im Asylkontext von besonderer Bedeutung,
weil er universelle Grundrechte zur Grundlage von Teilhabe macht (Waldschmidt,
2021). Eine Gemeinsamkeit dieser verschiedenen theoretisch-konzeptionellen
Bezugspunkte liegt in der Betonung der sozial- und machtkritischen Perspek-
tive, die Forschung dezidiert als Möglichkeit der gesellschaftspolitischen Kritik
und Intervention auffasst.

Vor dem Hintergrund dieser knappen diskursiven und begriffstheoretischen
Einordnung stellt sich die Frage nach empirischen Feldzugängen und der for-
schungsethischen Adressierung von Menschen, deren Lebenslagen durch Flucht-
und Behinderungserfahrungen geprägt sind. Die individuellen und kollekti-
ven Selbstvertretungsmöglichkeiten geflüchteter Menschen sind mit und ohne
Behinderungen oft limitiert und zudem seltener in artikulations- und durchset-
zungsstarken Vereins- und Verbandsstrukturen organisiert als etwa die etablierten
Strukturen der Behindertenselbstvertretung. Für die intersektionale Erfahrung von
Flucht und Behinderung existiert somit keine selbstdefinierende Community,

6 Der menschenrechtliche Ansatz von Behinderung, der eng mit dem Behinderungsverständ-
nis der UN-BRK verknüpft ist, macht deutlich, dass Behinderung aus der Wechselwirkung
zwischen individuellen Beeinträchtigungen und umweltbedingten Barrieren entsteht, die Per-
sonen an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft (be-)
hindern (siehe insbesondere: Degener, 2015).
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aus der heraus partizipative Prozesse mit initiiert und begleitet werden (Otten,
2020). Auch für den weiteren Verlauf von Forschungsprojekten mit seinen mehr
oder minder typischen forschungspraktischen Etappen (Antragstellung, Erhebun-
gen, Interpretation, Ergebnisdarstellung), ist die Kontinuität aktiver Mitwirkung
aller Beteiligten oft schwierig und verlangt hohe Flexibilität von allen Seiten
(Afeworki Abay & Engin, 2019; von Unger, 2018).

Erfahrungen und Reflexionen aus verschiedenen neueren empirischen
(Explorations-)Studien (Afeworki Abay & Engin, 2019; Farrokhzad et al., 2018;
Gräber, 2020; Korntheuer et al., 2021; Lätzsch et al., 2021) verdeutlichen neben
den theoretisch-konzeptionellen Herausforderungen, dass mit der Wahl parti-
zipativer Ansätze auch erhebliche methodologische und forschungsstrukturelle
Probleme einhergehen. Im Folgenden skizzieren wird daher zunächst, warum
wir eine Kopplung intersektionaler und partizipativer Zugänge für die Schnitt-
stelle Fluchtmigration und Behinderung für sinnvoll halten (Abschn. 3) und
welche methodischen Potenziale und Herausforderungen damit für partizipative
Teilhabeforschung verbunden sind (Abschn. 4).

3 Intersektionale und partizipative Zugänge zur
Teilhabeforschung

Vor dem Hintergrund der rechtlich-institutionell und fachwissenschaftlich weit-
gehend separierten Diskurse zu Behinderung/Inklusion einerseits und zu Flucht-
migration/Integration andererseits wurden die Verwobenheiten dieser beiden
Differenzkategorien lange übersehen und erst in jüngerer Zeit genauer in den
Blick genommen (Otten, 2018; Schülle 2017; Wansing & Westphal, 2014).
Während die Differenzkategorien auf institutioneller Ebene (Objektform) auf
weitgehend getrennte Gestaltungs- und Regelungssphären verweisen, verschmel-
zen sie auf der Ebene subjektiver lebensweltlicher Erfahrungshorizonte zu einer
(oft diffusen) Figuration von Ein- und Ausschlussereignissen. Diese Erfahrungen
sind in wirkmächtige Normalismusregime eingebettet, die mitunter strukturelle
Formen von Kulturalismus, Rassismus bzw. Ableism7 aufweisen (Attia, 2013;
Gummich, 2015; Schroeder et al., 2019; Afeworki Abay, 2022; Winker & Degele,
2009).

7 Das Konzept wurde insbesondere durch Fiona Kumari Campbell (2009) geprägt. Ableism
ist an gesellschaftliche Normalitätsvorstellungen und darin manifestierte Machtverhältnisse
gebunden und äußert sich in Bewertungspraxen zugeschriebener/abgesprochener Funktions-
und Leistungsfähigkeit (Köbsell, 2015).
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Im deutschsprachigen Raum haben besonders die von Gudrun Wansing und
Manuela Westphal herausgegebenen Sammelbände auf den Zusammenhang von
Migration, Flucht und Behinderung aufmerksam gemacht (Wansing & Westphal,
2014; Westphal & Wansing, 2019). Für die internationale Forschung haben die
kulturwissenschaftlich geprägten Arbeiten von Fiona Kumari Campbell (2009)
und Nirmala Erevelles (2011) grundlegende Verschränkungen von Ableism und
Ethnizität (,Race‘) aufgezeigt. Eine postkoloniale Kritik der Engführungen der
(westlichen) Disability Studies in einer globalen Perspektive hat ebenfalls die
Einsicht in die intersektionale Verflechtung gestärkt (Grech & Soldatic, 2015;
Pisani & Grech, 2015).8 Eine postkoloniale Kritik eurozentristischer Wissen-
sproduktion über Behinderung wird, wenngleich etwas verzögert, ebenfalls im
deutschsprachigen Raum artikuliert (Attia, 2013; Afeworki Abay et al., 2021).

Mit einer kategorisierungskritischen Perspektive der Intersektionalität bietet
sich eine Chance, Nicht/Behinderung (Dis/Ability) als eine Schlüsselkategorie
von Teilhabe in einer pluralistischen Migrationsgesellschaft zu fundieren und
in der Kopplung mit anderen Sozialkategorien, also in den Wechselwirkungen
von Differenzkonstruktionen und nicht nur als akkumulierte Mehrfachdiskrimi-
nierung, freizulegen. So berücksichtigt beispielsweise das Mehrebenenmodell der
Intersektionalität von Gabriele Winker und Nina Degele (2009) den ‚bewegten’
und mobilen Körper vor allem als soziologische und nicht primär als medizinische
Kategorie und schließt so an soziale und kulturwissenschaftliche Perspektiven der
Disability Studies an (Waldschmidt, 2018).

Den Ausgangspunkt im intersektionalen Mehrebenenmodell bildet die Rekon-
struktion von subjektbezogenen Auseinandersetzungen mit binären Identitätskon-
struktionen, für die sich dann auf der Strukturebene und der Repräsentationsebene
Entsprechungen beobachten lassen, welche die Identitätskonstruktionen als Struk-
turbedingungen und Diskurse „perpetuieren“ (Winker & Degele, 2009). Auch
Christine Riegel (2016) versteht den Intersektionalitätsansatz als analytisches
Gerüst, das dazu verhelfen kann, mehrdimensionale Differenzfigurationen auf
verschiedenen Ebenen von Handlungspraxen, Identitätskonstruktionen und insti-
tutionellen Ordnungen zu re- und dekonstruieren. Im Sinne der Verschränkung
von Gegenstandsbezug und Modus Operandi des Forschens dient er außerdem
als methodologisches Reflexionsinstrument, weil der Ansatz für die Standort-
gebundenheit der Forschenden und damit verbundene Risiken der Reifizierung
sensibilisiert (Riegel, 2016).

8 Siehe dazu insbesondere die Zeitschrift Disability and the Global South: https://dgsjourna
l.org.

https://dgsjournal.org
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Aus der Perspektive der empirischen Fluchtforschung (Behrensen & Westphal,
2019; Klomann et al., 2019; Kaufmann et al., 2019) blickend, kann indessen
eine kritische Perspektive auf räumliche und sozio-kulturelle Grenzsetzungen/-
übergänge dafür sensibilisieren, dass der vermeintliche common sense aktiver
Teilhabe an Gesellschaft häufig durch politisch-institutionelle Praxen von Exklu-
sion bzw. durch Inklusionsvorbehalte konterkariert wird (Korntheuer, 2020; Otten,
2020; Scherr 2020; Schroeder et al., 2019).

Als Zwischenresümee lässt sich festhalten, dass das Konzept der Inter-
sektionalität als politisches Aufgabenfeld und als Theorierahmen in vielen
Disziplinen mittlerweile angekommen ist (Aden et al., 2019; Demmer &
Heinrich, 2018; Kaufmann et al., 2019; Afeworki Abay, 2022; Krause & Wil-
liams, 2020). Die Übersetzung dieser macht- und diskriminierungskritischen
Einsichten in methodologisch-empirische Forschungsdesigns ist allerdings weni-
ger entwickelt. Partizipatives Forschen stellt in diesem Zusammenhang nicht
etwa die forschungspraktische und methodische ‚Antwort’ auf die theoretisch-
konzeptionellen Herausforderungen der Intersektionalität dar, sondern sie steigert
vielmehr noch die Komplexität und den Reflexionsbedarf im Forschungsprozess
(Hempel & Otten, 2021).

4 Methodische Reflexivität im Forschungsprozess

Auch dieser Beitrag basiert auf selbstkritischen Reflexionen zu bestimmten
methodisch-konzeptionellen Herausforderungen partizipativer Forschung, die uns
in eigenen Projekten, im kollegialen Austausch mit Partner*innen in Forschung
und Praxis und in der Literatur begegnen. Im Folgenden werden drei zentrale
Aspekte des forschungspraktischen Prozesses etwas genauer auf ihr partizipatives
Potenzial hin betrachtet:

• Feldzugänge und forschungsleitende Interessenklärung,
• Datenerhebung und Lebensweltbezug,
• Dateninterpretation und Ergebnisdarstellung.
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4.1 Feldzugänge und forschungsleitende
Interessenklärung

Eine Hauptforderung partizipativer Forschung lautet, dass bereits die Forschungs-
interessen und Fragestellungen mit Community-Vertreter*innen gemeinsam ent-
wickelt werden sollen. Dieser für partizipative Forschung entscheidende erste
Schritt ist im Kontext von Fluchtmigration und Behinderung aufgrund des
oft komplizierten Feldzugangs schwerer zu realisieren als mit anderen sozial
organisierten Gruppen. Ohne eine sozialräumlich, kommunal oder institutionell
verankerte Zugangsposition zu stark reglementierten und aufgrund der Unterbrin-
gung meistens segregierten Lebenswelten von Geflüchteten (mit Behinderungen)
ist es kaum möglich, diese ‚Gruppe’ jenseits von Einzelfällen zu erreichen. Ein
systematischer Feldzugang, wie er über eine kommunale Koordinationsstelle für
Neuzugewanderte in der Studie von Annette Korntheuer (2020) beispielsweise
möglich war, wäre zwar eine günstige, aber selten für Forschungsvorhaben so
vorzufindende Ausgangslage. Auch Hella von Unger (2014; 2018) weist dar-
auf hin, dass für partizipative Studien die Gewinnung von Co-Forscher*innen
in marginalisierten und prekären Lebenssituationen oft schwierig ist, da sie
seltener in Selbstorganisationen, Selbsthilfegruppen oder Vereinen als Interes-
sensbündelungen engagiert sind. Wenn im Asyl-/Fluchtkontext noch weitere
Faktoren hinzukommen, wie erhöhte sprachlich-kommunikative Übersetzungsan-
forderungen, eine besondere Vulnerabilität und bei vielen geflüchteten Menschen
eine nachvollziehbare Skepsis gegenüber ‚Befragungen‘ jeglicher Art, so wer-
den die ethischen und forschungspraktischen Herausforderungen angemessenen
Feldzugangs und Vertrauensaufbaus zu Co-Forschenden offenkundig.

Co-Forschende mit eigenen Flucht- und Behinderungserfahrungen sind oft erst
darüber zu gewinnen, dass sie zuvor von anderen Institutionen und Professionen
als geflüchtete Person mit einer individuellen Beeinträchtigung adressiert wur-
den und über diese kategorisierende Praxisvermittlung in ein Forschungsprojekt
gelangen. Fachkräfte der Praxis können zwar als Akteur*innen durchaus co-
forschend mitwirken, aber nicht die (Erfahrungs-)Perspektive der Geflüchteten
‚vertreten‘ oder ersetzen. Wenn Professionelle und Fachkräfte als Gatekee-
per involviert sind, ist es daher umso wichtiger, dass sich die institutionellen
Zuschreibungen in der Forschung nicht einfach reproduzieren, sondern prinzipi-
ell neu ausgehandelt, dekonstruiert oder zurückgewiesen werden können (Aden
et al., 2019; Afeworki Abay et al., 2021; Otten, 2020).

Was ‚lohnende’ Forschungsfragen und Erkenntnisinteressen sein können, wird
oft durch politische Erwartungshaltungen (und Forschungsförderprogramme),
durch den theoretischen Originalitätsanspruch des jeweiligen akademischen
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Milieus und methodologische Präferenzen dominiert.9 Aus einer partizipations-
theoretischen Perspektive sind solche Vorfestlegungen in der Begründungs- und
Initiierungsphase einer geplanten Teilhabestudie problematisch, wenn sie nicht
mehr verhandelbar sind. Partizipative Teilhabeforschung muss zudem jenseits
der Erstkontakte (über Institutionen) tragfähiges Vertrauen aufbauen (Afeworki
Abay & Engin, 2019) und breite Möglichkeiten zu multiperspektivischen Selbst-
deutungen im Sinne einer gelebten Intersektionalität (Identitätsebene) eröffnen.
Im Idealfall können sich Co-Forschende das Projekt im laufenden Prozess mehr
und mehr ‚zu eigen machen’. Die Herausforderung im weiteren Forschungs-
verlauf besteht dann darin, nicht bei der subjektbezogenen Dekonstruktion von
Identitätsaspekten stehen zu bleiben, sondern sie in Relation zu gesellschaftlichen
Strukturen (z. B. Aufenthaltsstatus, formaler Bildungsverlauf usw.) und Fremd-
und Eigenrepräsentationen (z. B. als geflüchtete und/oder behinderte Person) zu
analysieren (Afeworki Abay, 2022). Forschungsprojekte könnten dabei von Über-
legungen zur Zivilgesellschaftsforschung profitieren, die zwischen positionaler
und prozessualer Intersektionalität in sozialen Bewegungen differenzieren und
letztere stärker betont (Lenz, 2019).

4.2 Datenerhebung und Lebensweltbezug

In vielen Texten zur partizipativen Forschung scheint gerade die Datenerhebung
als besonders geeignet zu gelten, um den Co-Forschenden eine intensive Teilhabe
am Forschungshandeln zu ermöglichen. Damit soll die datenbasierte Relevanz-
setzung aus der Perspektive und in der je eigenen ‚Sprache’ der erforschten
Lebenswelten betont werden. Intersektionalität wird dabei insofern berücksich-
tigt, als die Co-Forschenden es bis zum gewissen Grad selbst ‚in der Hand’
haben, welche spezifischen Subjektpositionen und Differenzkategorien sie in den
Daten betonen möchten, ohne sich von vornherein einer Kategorie unterordnen
zu müssen. Anhand von Beispielen aus unseren eigenen Projekten illustrieren wir
Aspekte des Feldzugangs:

Durch Einzelgespräche, Arbeitsberatungen und Workshops sowie Fachtagun-
gen wurden betroffene/erfahrene Einzelpersonen, Interessens- und Selbstorgani-
sationen, Fachverbände sowie Praxispartner*innen vorbereitend, begleitend und

9 Während Behindertenverbände mitunter selbst spezifische Forschungsaktivitäten zur Teil-
habeforschung initiieren können, ist es im Kontext der Fluchtforschung unwahrscheinlicher,
dass Geflüchtete selbst in die Lage kommen, mit eigenen Erkenntnisinteressen Forschungs-
projekte zu initiieren oder eine vernehmbare Stimme (voice) im sie selbst mitbetreffenden
Wissenschaftsdiskurs einzunehmen (Neumann, 2017).
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auswertend im gesamten Forschungsprozess der MiBeH-Studie10 eingebunden
(Afeworki Abay & Engin, 2019). Die Anwendung des multimethodischen Feld-
zugangs war mit dem Ziel begründet, möglichst differenzierte Perspektiven von
Geflüchteten und Migrant*innen mit Behinderungen über bestehende Barrieren
und Ressourcen der Teilhabe zu erlangen (Korntheuer et al., 2021). Die Heteroge-
nität der Gruppe (nach Beeinträchtigungsart, Migrationsform, Geschlecht, Alter,
religiöser und ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, Aufenthaltsstatus) erwies
sich für die Datenerhebung als Herausforderung. Zum Beispiel gestaltete sich die
Entwicklung eines einheitlichen und vergleichbaren Befragungsinstruments für
die Interviews als aufwendig. Dies bedeutete, dass hohe Flexibilität und situative
Adaption in konkreten Interviewsituationen unabdingbar waren. Eine erste Lang-
version des Leitfadens wurde mit mehreren Expert*innen aus Wissenschaft und
Praxis dahingehend diskutiert, inwiefern die Schwerpunktsetzungen der Frage-
stellungen für den Leitfaden angemessen sind (Afeworki Abay & Engin, 2019).
Der Pretest verdeutlichte allerdings, dass die entwickelten Leitfadenfragen für
einige Forschungspartner*innen immer noch zu komplex waren, sodass zusätz-
lich eine vereinfachte Kurzform des Leitfadens erstellt und je nach Bedarf in
den Interviewsituationen eingesetzt wurde (z. B. für Personen mit unterschied-
lichen Schweregraden kognitiver und psychischer Beeinträchtigungen, aber auch
für Personen mit geringeren Deutschkenntnissen). Durch das angepasste Unter-
suchungsinstrument konnte eine zumutbare Dauer des Interviews gewährleistet
werden. Diese partizipative Vorgehensweise war zwar (zeit)aufwendig, bewährte
sich aber, weil damit eine breitere Beteiligung im gemeinsamen Forschen
gesichert wurde.

Im Forschungsprojekt Netzwerk für Flüchtlinge mit Behinderung11 wurden u. a.
leitfadengestützte Gruppeninterviews mit geflüchteten Personen mit Behinderun-
gen organisiert, um deren spezifische Lebenslagen als konjunktive Erfahrungen
zu rekonstruieren.12 Ein Gruppeninterview fand mit einer Gruppe von gehörlo-
sen jungen Männern aus Syrien statt. Bei der Planung dieses Gesprächs stellte

10 Das partizipativ angelegte qualitativ-explorative Forschungsprojekt Migration und Behin-
derung in Hessen (MiBeH) wurde von 2017–2021 unter der Leitung von Prof.in Dr.in
Manuela Westphal an der Universität Kassel durchgeführt.
11 Das Forschungsprojekt Netzwerk für Flüchtlinge mit Behinderung wurde von 2016–2019
unter der Leitung von Prof. Dr. Matthias Otten und Prof.in Dr.in Schahrzad Farrokhzad an
der Technischen Hochschule Köln als wissenschaftliche Begleitforschung durchgeführt.
12 Nach der Dokumentarischen Methode (Bohnsack, 2014) werden konjunktive Erfahrungs-
räume üblicherweise durch Gruppendiskussionen erhoben, die auf freiläufige Narrationen
setzen. Das hier gewählte Vorgehen mit einer Strukturierung durch Leitfäden und einem
Interviewcharakter weicht davon etwas ab und ist ebenfalls Ausdruck einer flexibleren
Methodenmodifikation, um den Gesprächsbedingungen und Bedürfnissen (in diesem Fall mit
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sich die Frage, wie in diesem Fall eine kommunikative Übersetzung und tran-
skriptionsfähige Dokumentation praktisch zu organisieren wäre. Die einbestellte
Gebärdendolmetscherin konnte zwar deutsche Gebärden für die Audioaufzeich-
nung verbalisieren, aber nicht die Gebärden der syrischen Männer.13 Die jungen
Männer hatten allerdings selbst vorgesorgt und zwei Studierende aus einer
Initiative gehörloser Studierender mitgebracht, die in einer arabischen Variante
internationaler Gebärdensprache kommunizieren konnten. Einer der beiden Stu-
dierenden übersetzte die gebärdeten Äußerungen der syrischen Männer in die
deutsche Gebärdensprache, die dann wiederum von der Gebärdendolmetsche-
rin in die deutsche Lautsprache übersetzt wurde. Diese Lösung zeigt, wie sich
die Beteiligten die Forschung ‚zu eigen machen’, die ohne die selbstbewusste
Mitwirkung der syrischen Männer gar nicht möglich gewesen wäre.

Ein anderes Beispiel aus dem gleichen Projekt illustriert die Erkundung der
sozialräumlichen Bedingungen einer Asylunterkunft aus der Perspektive eines
blinden Mannes, der zum Zeitpunkt der Durchführung des Projekts bereits
über erste Deutschkenntnisse verfügte. Im Vorgespräch kam die Idee auf, seine
üblichen Wege von der Bahnhaltestelle bis zur Unterkunft und innerhalb der
Unterkunft abzugehen und dabei (auf Deutsch) seine Erfahrungen zu kom-
mentieren. Ein sehender Studierender assistierte dem Mann als Weggefährte
(Blindenführer) und ein anderer Studierender unterhielt sich mit dem Mann
während des Rundgangs über sein Erleben von Alltagssituationen (öffentliche
Verkehrsmittel, Einkauf, Alltag in der Unterkunft). Der Rundgang wurde mit
einer Handykamera gefilmt und die Äußerungen mit einfachen deutschen Sät-
zen untertitelt, sodass sehende (oder z. B. gehörlose) Menschen später in einer
Ausstellung mitlesen und zusehen konnten. Das gleichzeitige Gehen und Reden
war für den blinden Mann keine Zusatzbelastung, sondern wirkte sich positiv
auf das selbstläufige Erzählen in deutscher Sprache aus. Das Gespräch blieb
dadurch nicht bei fehlenden deutschen Begriffen oder unangenehmen Erleb-
nissen des Mannes ‚stehen’, sondern das gemeinsame Gehen hielt in diesem
Fall einen Erzählfluss im wörtlichen Sinne ‚am Laufen’. Zudem dokumen-
tierte diese Form nicht nur Probleme und Barrieren, sondern machte auch die
Bewältigungsstrategien sichtbar.

Einbeziehung von Gebärdentranslation) Rechnung zu tragen. Hier zeigt sich, dass ein starres
Methodendogma nicht durchzuhalten wäre.
13 Es gibt keine international einheitliche Gebärdensprache. Das Gebärden ist wie die verbale
Kommunikation kulturspezifisch geprägt (https://www.eud.eu/about-us/eud-position-paper/
international-sign-guidelines/).

https://www.eud.eu/about-us/eud-position-paper/international-sign-guidelines/


378 M. Otten und R. Afeworki Abay

4.3 Datenauswertung und Darstellung der Ergebnisse

Im Rahmen des MiBeH-Projekts stellte sich die partizipative Datenauswertung
als Herausforderung dar. Diese ist vor allem darin begründet, dass die methodi-
schen Vorgaben der gewählten Forschungsansätze, insbesondere in Bezug auf
die gemeinsame Auswertung der erhobenen empirischen Daten, für die Co-
Forschenden zumeist schwer zugänglich waren. Als pragmatisches Vorgehen
wurden Workshops organisiert, in denen die ersten Analysen der erhobenen
Daten gemeinsam mit Selbstbetroffenen, Akteur*innen aus den jeweiligen Com-
munities, der Praxis, Politik und Wissenschaft unter Nutzung ihrer jeweiligen
Perspektiven und Expertisen diskutiert wurden (Afeworki Abay & Engin, 2019).
Ausgehend von den ersten empirischen Erkenntnissen wurden die Beteiligten
nach Teilhabebereichen (Wohnen, Bildung, Arbeit, Freizeit usw.) sowie nach
Schwerpunkten (Zugänge zu Unterstützungsstrukturen, Beratungsstellen usw.)
aufgeteilt. Die Ergebnisse der Gruppendiskussionen der beiden Veranstaltun-
gen wurden zunächst in Form eines Protokolls dokumentiert und flossen in
einem nächsten Schritt in die Datenanalyse ein. Die partizipativen Elemente
in diesem komplementären Auswertungsverfahren waren insofern hilfreich, als
hierdurch die Interpretationen und Rekonstruktionen der Datenanalyse durch das
Forschungsteam nachvollziehbar gemacht werden konnten.

Auch in dem Netzwerkprojekt in Köln wurde versucht, geflüchtete Personen
und Menschen mit Behinderungen aktiv bei der Dateninterpretation und Ergeb-
nisvorstellung zu beteiligen. Multiperspektivische Teams mit Studierenden der
Studiengänge Soziale Arbeit und Design sowie Personen mit Flucht- und/oder
Behinderungserfahrungen erkundeten Asylunterkünfte und sollten anschließend
ihre Eindrücke zu Inklusion/Exklusion nach eigenen Vorstellungen künstlerisch
dokumentieren und reflektieren. Das anfängliche Interesse war bei allen Beteilig-
ten zunächst groß, ließ dann aber bei den Co-Forschenden bald wieder nach,
sodass der partizipative Ansatz nur in zwei der vier Teams realisiert wurde.
Die spontane Mitwirkungsbereitschaft der Co-Forschenden ließ sich mit dem
vergleichsweise langsamen methodischen Vorgehen eines Forschungsseminars
nur schwer synchronisieren. Außerdem waren für die meisten Co-Forschenden
mehrmalige Treffen ohne Fahrdienste und besondere Absprachen nicht möglich.
Diese Erfahrungen zeigen, dass die konsequente Berücksichtigung der vielfältigen
sprachlichen, physischen, sozio-kulturellen Diversitäten und Alltagsbedingungen
von Geflüchteten bzw. Menschen mit Behinderungen schnell zu einer Komplexi-
tät führten, die sich im Rahmen eines Lehrforschungsprojekts nur noch begrenzt
methodisch umsetzen ließen. Ähnliche Herausforderungen berichtet auch von
Unger (2018) aus ihren Lehrforschungsprojekten im Fluchtkontext.
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Trotz der genannten Einschränkungen haben einige Erkundungen zu kreativen
Ergebnissen geführt, die am Ende des Semesters in einer öffentlichen Vernis-
sage mit den Beteiligten vorgestellt wurden. Studierende griffen die Erfahrungen
aus der oben erläuterten Ortsbegehung mit dem blinden Mann und Erzählungen
anderer Geflüchteter in einer ‚Visualisierung’ in Form einer Bodeninstallation auf
(siehe: Abb. 1). Die Installation war großflächig im Ausstellungsraum auf dem
Boden angebracht und Gäste der Vernissage standen beim Betreten des Raums
unweigerlich in einem verzweigten Lebenskreis, der die verschlungenen Wege
bzw. Begrenzungen des subjektiven Handlungsraumes geflüchteter Menschen ver-
deutlicht. Ein gewisses Maß an optischer Verwirrung, die durch die Installation
mit erzeugt wird, war durchaus so beabsichtigt, um auch Sehenden das subjektive
Empfinden von zeitweiliger Desorientierung in einer Asylverfahrenserfahrung
näher zu bringen.

Abb.1 Begehbare Visualisierung des Asylverfahrens (Quelle: Köln International School of
Design KISD, TH Köln)
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5 Fazit

Eine intersektional informierte und partizipativ orientierte Teilhabeforschung
sollte in ihren theoretischen und methodischen Ansätzen der Komplexität
von Subjekterfahrungen mit gesellschaftlichen Kategorisierungsangeboten und
-zumutungen gerecht werden. Die exemplarischen Erfahrungen aus unseren
Forschungsprojekten zeigen, dass die Bedingungen für eine partizipative Vorge-
hensweise zu Projektbeginn selten bekannt sind. Wenn in Forschungsanträgen als
Begutachtungskriterien bereits detaillierte Fragestellungen, eindeutige methodolo-
gische Verortungen von Erhebung und Interpretation und nicht selten auch schon
Angaben zu geplanten Ergebnisformaten erwartet werden, so läuft dies einem par-
tizipativen Vorgehen potenziell zuwider. Im günstigen Fall lassen sich wichtige
Grundentscheidungen zur forschungspraktischen Umsetzung einer förderwürdi-
gen Idee eine Weile offenhalten und später im Forschungsprozess aushandeln.
Mitunter ergeben sich nur so erkenntnisreiche Abduktionen (Reichertz, 2013)
und lebensweltliche Veränderungen, die sich bei einer Antragstellung noch nicht
als Outcomes und Meilensteine benennen lassen.

In der interdisziplinären Fluchtforschung ist im Laufe der letzten Jahre eine
durchaus selbst-kritische Theorie- und Methodenreflexion entstanden, die deutlich
macht, dass zentrale forschungsethische Anforderungen ohne eine umfassende
Partizipation kaum einzuhalten sind. Auch aus der Intersektionalitätsforschung
gibt es methodologische Vorschläge, die der gegenstandsangemessenen Kom-
plexität und emanzipatorischen Programmatik Rechnung tragen sollen. Für
die Disability Studies ist die Erwartung einer machtkritischen Revision von
Gegenstandskonstruktionen von (Nicht-)Behinderung und entsprechender For-
schungsabsichten seit jeher konstitutiv. Diese reflexiven Ansprüche sollten auch
für eine partizipative Teilhabeforschung aufgegriffen werden, um Partizipation
gleichermaßen als Gegenstand und Modus Operandi demokratisch-reflexiver
Teilhabeforschung zu fördern.
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Partizipative Hochschulbildung und
-forschung im Lichte des sozialen
Raums

Die Projekte SUSHI und InFoH der Universität zu
Köln

Susanne Mischo, Anke Groß-Kunkel und Kerstin Ziemen

Zusammenfassung

Wird Inklusion als gesellschaftlicher Transformationsprozess gesehen (u. a.
Ziemen, 2013, 2018), muss auch in den Universitäten ein Veränderungs-
prozess stattfinden, der es Menschen mit Lernschwierigkeiten ermöglicht,
verschiedene Rollen einzunehmen. Inter-/National existieren bereits Projekte
zur Inklusion von Menschen mit Lernschwierigkeiten als Forschende und
Studierende (Hauser & Schuppener, 2015; Wagner, 2019); partizipative For-
schung wird in Deutschland seit 2011 vermehrt diskutiert (u. a. Buchner et al.,
2011; Burtscher, 2019; Keeley et al., 2019). An mehreren Standorten werden
zudem Menschen mit Lernschwierigkeiten als Bildungsfachkräfte zu Lehren-
den ausgebildet (Mau, 2019). Dennoch sind weiterhin Fragen offen, wie der
Personenkreis in einem exkludierenden Hochschulsystem einen chancenge-
rechten Zugang zu Studium, Lehre und Forschung erhält. Hieran anschließend
wurde an der Universität zu Köln mit „SUSHI – Summer School inklusiv“ im
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Herbst 2019 ein einwöchiges Lernformat für Menschen mit Lernschwierig-
keiten und Studierende angeboten. Aus der Zusammenarbeit entwickelte sich
die inklusive Forschendengruppe Hochschulbildung (InFoH), die gemeinsam
Möglichkeiten eines chancengerechten Zugangs zur Hochschulbildung unter-
sucht. Auf der Grundlage der Theorien zum sozialen Raum von Löw (2017)
und Bourdieu (1983; 1993) wird dabei diskutiert, welche Auswirkungen diese
Prozesse auf alle Beteiligten haben.

1 Ausgangslage und Projektskizze

1.1 Zugang zu Studium und Forschung für Menschen mit
Lernschwierigkeiten

Ein Recht auf lebenslanges Lernen, festgeschrieben im Übereinkommen über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen (kurz: UN-BRK) sowie die
damit einhergehende Möglichkeit der Hochschulbildung für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten1, hat in Deutschland bislang lediglich in Ansätzen Realisierung
gefunden. Entwicklungsprozesse hin zu einer partizipativen Universitätskultur
verlaufen langsam, nicht zuletzt, weil Veränderungen und Anpassungen auf ver-
schiedenen Ebenen notwendig sind, wie dieser Beitrag verdeutlicht. Auch Hauser
und Kolleg*innen (2016) konstatieren: „Der Anspruch ‚Eine Hochschule für alle‘
muss weit über die Reflexion baulicher Barrieren und sogenannter Nachteilsaus-
gleiche für Studierende mit Behinderung/chronischer Erkrankung hinausgehen“
(ebd., S. 287). In Deutschland bestehen erste Projekte, die Menschen mit Lern-
schwierigkeiten den Zugang zu Universitäten ermöglichen, wie beispielsweise die
inklusiven Hochschulseminare an der PH Heidelberg (Terfloth & Klauß, 2016).

Auf internationaler Ebene hingegen bestehen bereits vielfältige Projekte für
Studierende mit Lernschwierigkeiten, die im zeitlichen Umfang zwischen ein-
wöchigen Summer Schools, dem Besuch einzelner Kurse pro Woche sowie
einem Vollzeitstudium divergieren und dementsprechend unterschiedliche Zertifi-
kate und Abschlüsse bereithalten. Eine wichtige Orientierung bei der Konzeption
der inklusiven Summer School (SUSHI) an der Universität zu Köln waren dabei
die folgenden drei kurz vorgestellten Projekte: das TOPS Programm der Ohio
State University, das Ozmot Projekt der Bar-Ilan Universität in Israel sowie die
Summer School am Trinity College in Dublin.

1 Im Wissen um die aktuelle Diskussion des Begriffs ‚geistige Behinderung‘ wird mit Blick
auf den Forschungsgegenstand der Partizipation der Wunsch der Personengruppe anerkannt
und die Begrifflichkeit ‚Menschen mit Lernschwierigkeiten‘ genutzt (Mischo, 2018, S. 35).
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Eines von über 300 US-amerikanischen Projekten für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten an Universitäten und Colleges ist das TOPS Programm am
Nisonger Center der Ohio State University, bei dessen Abschluss Studierende mit
Lernschwierigkeiten ein Zertifikat erhalten. Zusätzlich zur Erarbeitung der inhalt-
lichen Themenbereiche wie universitäre Bildung, berufliche Entwicklungschan-
cen und selbstständiges Leben können die Teilnehmenden durch ehrenamtliche
Tätigkeiten auf dem Campus Arbeitserfahrungen sammeln und lebenspraktische
Kompetenzen für ihren selbstständig zu gestaltenden Alltag entwickeln. Als Vor-
aussetzung für die Teilnahme am TOPS Programm müssen die Studierenden
mit Lernschwierigkeiten an einer sechs-tägigen Sommer-Orientierung teilnehmen
(The Ohio State University Nisonger Center, 2020).

Auch die an der Bar-Ilan Universität (Israel) im Rahmen des Ozmot Projek-
tes angebotenen Kurse für Studierende mit Lernschwierigkeiten nahmen bei der
Etablierung des Projektes an der Universität zu Köln eine Vorbildfunktion ein.
Das dort fest verankerte dreistufige Modell untergliedert sich in: 1) Einführung
in die akademische Welt, 2) gemeinsames Forschen und 3) Erwerb eines BA-
Abschlusses. In der ersten Stufe besuchen Studierende mit Lernschwierigkeiten
akademische Kurse u. a. zur Entwicklungspsychologie, Selbstvertretung und dem
Umgang mit Computern, die von Masterstudierenden des Lehramts-Studiengangs
vorbereitet und durchgeführt werden. In der zweiten Stufe steht partizipative For-
schung im Vordergrund. Die letzte Stufe und somit der BA-Abschluss wurde im
Jahr 2018 von zehn Studierenden mit Lernschwierigkeiten erreicht (Lifshitz et al.,
2018).

Daneben stellte die am Trinity College in Dublin angebotene Summer
School einen wichtigen Referenzpunkt für das Kölner Projekt dar. Über die
Summer School hinausgehend besteht für Studierende mit Lernschwierigkeiten
dort die Option, in einem „hybriden“ Modell an einem zweijährigen Studium
teilzunehmen, welches sowohl Kurse gemeinsam mit Studierenden ohne Lern-
schwierigkeiten als auch Kurse speziell für Menschen mit Lernschwierigkeiten
beinhaltet. Mithilfe der so realisierten Förderung von Lernchancen, der Eta-
blierung von sozialen Netzwerken, dem Aufzeigen von Berufschancen sowie
des erworbenen „Certificate in Contemporary Living“ soll der Abschluss des
Studiums gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen (O´Keeffe et al., 2016, S. 309).

Unabhängig vom SUSHI-Projekt fungiert im Hinblick auf inklusive Hoch-
schulbildung das „Up the Hill“ Projekt für Menschen mit Lernschwierigkeiten
der Flinders University in Australien seit über 20 Jahren als Vorreitermo-
dell. Zur erfolgreichen Teilnahme an akademischen Kursen und dem sozialen
Universitätsleben erhalten Studierende mit Lernschwierigkeiten Unterstützung
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von Peer-Mentors, welche Studierende der Humanwissenschaften sind (Flinders
University, 2020).

1.2 Partizipative Hochschulprojekte an der Universität zu
Köln

Ziel des an der Universität zu Köln initiierten Projektes „SUSHI – Sum-
mer School inklusiv“ war es, durch eine einwöchige Veranstaltung inklusive
Hochschulbildung in einem ersten Schritt zu realisieren. Menschen mit Lern-
schwierigkeiten sollten Einblicke in universitäres Lernen erhalten, und für alle
Teilnehmenden (Menschen mit Lernschwierigkeiten, Studierende und Hochschul-
dozierende) sollten gemeinsame Lernerfahrungen ermöglicht werden. Dement-
sprechend wurden zur Zusammenstellung der Lerngruppe sowohl Erwachsene mit
Lernschwierigkeiten als auch Studierende aller Lehrämter der Universität zu Köln
angesprochen. Hierbei erwies sich die Kooperation mit der Diakonie Michaels-
hoven in Köln sowie dem Verein KuBus e. V. als äußerst bereichernd. Die so
gewonnenen sieben Studierenden und sieben Menschen mit Lernschwierigkeiten
setzten sich im Rahmen der Veranstaltungswoche auf fachlicher Ebene mit den
Themen ‚Bildung und Erziehung im inklusiven Kontext‘ auseinander. Die Vorbe-
reitung der Veranstaltung erfolgte durch Masterstudierende der Sonderpädagogik
unter Anleitung der Dozentinnen der Universität zu Köln und in Abstimmung mit
den Teilnehmenden der Diakonie Michaelshoven. SUSHI baute auf einem Wech-
sel zwischen fachlicher Auseinandersetzung, sozialem Austausch und Reflexion
des gemeinsamen Lernprozesses auf. Auf diese Weise entstand bereits im Vor-
feld von SUSHI ein kooperatives Miteinander, welches beispielsweise auch im
israelischen Modell praktiziert wird (Lifshitz et al., 2018).

Inhaltlich arbeitete die Lerngruppe in Themenblöcken, die täglich in sich
geschlossen waren. Nach einem Einblick in die Universität und Exkursionen
zu wichtigen Orten des Campus fanden unter dem Themenbock ‚Bildung und
gemeinsames Forschen‘ Einführungen u. a. zum Bildungsverständnis von Klafki
(1963) sowie zum grundlegenden Verständnis von universitärer Forschung statt.
Diskurse zu den Themen ‚Schriftspracherwerb‘ und ‚Leichte Sprache‘ wurden
mit einer gemeinsamen Leseeinheit abgerundet. Das Thema ‚Umgang mit Geld
und Zeit‘ wurde lebensweltnah an finanziellen Gewohnheiten und personifi-
zierten Tagesabläufen der Teilnehmenden behandelt. Abschließend wurde das
Konzept ‚Persönliche Zukunftsplanung‘ bearbeitet, um Ideen für weitere Bil-
dungsmöglichkeiten zu eröffnen. Zusätzlich führte die didaktisch aufbereitete
Methode der Gruppendiskussion zu fruchtbaren Diskursen bezüglich aktueller
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gesellschaftlicher Problemlagen (z. B. Erfahrung mit Diskriminierung in der
Öffentlichkeit).

Zum Ende der gemeinsamen Lernwoche wurden mit allen Teilnehmenden
qualitative Interviews geführt, die mittels der rekonstruktiven hermeneutischen
Textanalyse (Panke-Kochinke, 2004) ausgewertet wurden. In den Interviews wird
deutlich, dass die behandelten Themen sowie die Unterteilung in Thementage
von den Teilnehmenden positiv aufgenommen wurden: „Also mir hat es sehr
viel Spaß gemacht, auch mit den Studenten so, auch viel Neues. (…) die neuen
Lernmethoden und so, das war für mich neu.“ Eine andere Teilnehmende äußerte
sich folgendermaßen: „Es war immer ein Thema an einem Tag, das fand ich
eigentlich ziemlich gut. Konnten alle mitmachen.“ Daneben hob eine Lehramts-
Studierende das Aufbrechen von bestehenden Grenzen hervor: „(…) möchte ich
vor allem die Erfahrung von verschwimmenden Grenzen hervorheben. Grenzen zwi-
schen Institutionen, die im alltäglichen Leben nur wenig miteinander zu tun haben.
Grenzen zwischen individuellen Lernvoraussetzungen und Fähigkeiten, die im hier
vorherrschenden leistungsorientierten System oftmals übersehen werden. Grenzen
zwischen Menschen, deren Differenzen viel zu häufig im Fokus stehen, obwohl sie
so viele Gemeinsamkeiten verbinden.“ Eine Teilnehmerin mit Lernschwierigkeiten
beschrieb dieses Auflösen von institutionellen Grenzen sehr konkret, indem sie
ihr Erstaunen darüber äußerte, dass sie ein Bildungsangebot an der Universität
in Anspruch nehmen „dürfe“. Auch für Studierende stellte sich das partizipative
Veranstaltungsformat als besonders bereichernd heraus: „Eine Woche lang gemein-
sam mit den Menschen zur Uni gehen, über deren Bedürfnisse, Herausforderungen
und Chancen wir Semester für Semester sprechen – das war eine der intensivsten
und prägendsten Erfahrungen, die ich in fünf Jahren Studium machen durfte.“

Am Ende der einwöchigen Veranstaltung entwickelte sich insbesondere
durch die gemeinsamen Gruppendiskussionen sowie die Auseinandersetzung
mit der persönlichen Zukunftsplanung unter den Teilnehmenden das Anlie-
gen, gemeinsam als Forschende weiterzuarbeiten. Die so gegründete inklusive
Forschendengruppe Hochschulbildung (InFoH) traf sich zwischen November
2019 und März 2020 regelmäßig, um ein in allen Schritten partizipatives For-
schungsvorgehen zu konzipieren und umzusetzen. Ab März 2020 mussten die
weiteren Treffen aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, eine Weiterführung im
digitalen Raum war durch fehlende Zugangsmöglichkeiten zu Endgeräten sowie
zu einer stabilen Internetverbindung von Teilnehmenden mit Lernschwierigkeit
bisher nicht möglich, ein Projekt hierzu ist jedoch initiiert.

In den bis März 2020 durchgeführten Treffen entwarf die Gruppe zunächst
gemeinsame Forschungsfragen, die Lebensweltbezug, Aktualität und wissen-
schaftliche Situierung miteinander verknüpfen. Der Fokus liegt dabei auf dem
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Thema ‚Möglichkeiten eines chancengerechten Zugangs zur Hochschulbildung‘
und den damit verbundenen Aspekten ‚Diskriminierung‘ und ‚Orientierung im
öffentlichen Raum‘. Durch den partizipativen Forschungsprozess wird neben
dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn auch eine Veränderung des Praxis-
feldes angestrebt. Handlungsvorschläge, wie ein chancengerechter Zugang zur
Hochschulbildung für Menschen mit Lernschwierigkeiten dauerhaft implemen-
tiert werden kann, rücken über die Forschungsfragen weiter in den Fokus. InFoH
verfolgt damit eine für partizipative Formate gängige doppelte Zielsetzung (von
Unger, 2014). Ziel des Forschungsprozesses ist es, Erkenntnisse über die struktu-
relle Veränderung der Zugangsmöglichkeiten zur Hochschulbildung für Menschen
mit Lernschwierigkeiten zu erlangen. Angewandtes Ziel des Projektes InFoH ist
es, weitere Erkenntnisse zur Etablierung inklusiver Lern- und Forschungspro-
zesse zu erzielen. Es werden im Projekt sowohl hochschuldidaktische Methoden
zur Gestaltung des gemeinsamen Forschungsprozesses als auch methodische
Erhebungsinstrumente, die sich barrierefrei nutzen lassen, weiterentwickelt.

2 Theoretische Grundlegungen

2.1 Universität als sozialer Raum der Ungleichheit

Um Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten an Hochschulbil-
dung und -forschung zu bearbeiten, müssen die Fragen aufgeworfen werden,
was Aufgabe der Universität ist und wie sich Universität in struktureller und
interaktionaler Weise konstituiert.

Zur Beantwortung der ersten Frage wird sich Mecheril und Klingler (2014)
angeschlossen, die Universität als Ort der Grenzüberschreitung des „ordentlichen
Lernens und Wissens“ (Waldenfels, 2009, S. 24) verstehen. „Die Universität ist
Bewegung auf der Grenze zum (Un-)Üblichen und über diese Grenze hinweg. Sie
ist grundlegend transgressiv. Universität ist der Zwang, überschreiten zu müssen,
mindestens zu wollen“ (Mecheril & Klinger, 2014, S. 86). Ihr liegt das Ansinnen
zugrunde, als gegeben angenommene Wissensbestände, Methoden und Regeln in
Frage zu stellen (Waldenfels, 2009, S. 13) und vor dem Hintergrund der jeweils
individuellen Deutungsressourcen auszuformen. Der daraus resultierende „Zu-
gewinn an verantwortbarer Handlungsmacht mittels Wissen und Nicht-Wissen
und mittels der Auseinandersetzung mit Wissen und Nicht-Wissen“ (Meche-
ril & Klingler, 2014, S. 88) ist eine grundlegende Zugangsweise. Diese muss
in einer Demokratie allen zugänglich sein, unabhängig vom sozio-kulturellen
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Hintergrund (ebd., S. 89). Der Ausschluss von Personengruppen, wie hier Men-
schen mit Lernschwierigkeiten, aus dieser Grenzüberschreitung bedeutet nicht
nur den Ausschluss aus Möglichkeiten verantwortbarer Handlungsmacht, sondern
auch das Fehlen von Perspektiven im Spektrum der Wissensbestände, Regeln und
Methoden. Partizipation an Hochschulbildung wird somit grundlegend für diese
Personengruppe.

Jedoch – und hier wird die zweite Frage adressiert – wird Universität
strukturell als ein hochselektives System konstituiert, das die Fortsetzung eines
sukzessiv differenziellen sowie formell ausschließenden Bildungssystems darstellt
und Ungleichheitsverhältnisse reproduziert (ebd., S. 93–98). Mit Bourdieu im
Feld der Bildung verortet kommt hier kulturelles und soziales Kapital (Bour-
dieu, 1983, S. 183 ff.) zum Tragen. Nicht allen sozialen Akteur*innen wird der
Zugang zu allen gesellschaftlich relevanten Feldern gleichermaßen gewährt, was
sich am Beispiel der Menschen mit Lernschwierigkeiten zeigen lässt. So fehlt
das institutionalisierte kulturelle Kapital in Form eines relevanten Abschlusses.
Der Hochschulzugang und damit der Zugang zu oben beschriebener grundlegen-
der Zugangsweise bleibt dadurch den meisten Menschen mit Lernschwierigkeiten
versperrt, auf diese Weise auch der Zugang zu Bildung bzw. zum Erwerben von
weiterem kulturellen und sozialen Kapital im Feld der Universität. So werden der
Produktion und Reproduktion von sozialer Ungleichheit bereits auf struktureller
Ebene Vorschub geleistet.

Ungleichheitsreproduktion auf Basis des sozio-kulturellen Hintergrundes
kommt darüber hinaus im interaktional entworfenen sozialen Raum der Uni-
versität zum Tragen. Handlungspraktiken mit dem zugehörigen Wissen und
den jeweiligen Einstellungen führen hier zu Zugehörigkeits- oder Ausschluss-
prozessen (Mecheril & Klingler, 2014, S. 101). Löw (2017) beschreibt den
sozialen Raum handlungstheoretisch als „relationale (An)Ordnung von Lebewe-
sen und sozialen Gütern an Orten“ (ebd., S. 271). Über den Prozess des Spacing
werden Menschen und soziale Güter (an)geordnet und positioniert, über die
Syntheseleistung mittels „Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder Erinnerungspro-
zesse[n] […] Güter und Menschen zu Räumen“ (ebd., S. 159) zusammengefasst.
Gesellschaftliche Strukturen sowie die Bedingungen einer Handlungssituation
wirken auf die Konstitution des sozialen Raums ein (ebd., S. 131). Materiellen
Komponenten (Naturgegebenheiten und soziale Güter, auch körperliche Mög-
lichkeiten) und deren symbolischer Wirkung in der Handlungssituation misst
Löw besondere Aufmerksamkeit zu (ebd., S. 192 f.). Sie konstatiert u. a.
im Anschluss an Bourdieu (1983, 1993): „Die Chancen, Raum zu konstituie-
ren, können aufgrund geringerer oder größerer Verfügungsmöglichkeiten über
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soziale Güter, aufgrund von geringerem oder breiterem Wissen, aufgrund gerin-
gerer oder höherer Verfügungsmöglichkeiten über soziale Positionen oder/und
aufgrund von Zugehörigkeiten bzw. Nicht-Zugehörigkeiten dauerhaft begünstigt
oder benachteiligt sein“ (Löw, 2017, S. 228). Insbesondere in institutionalisier-
ten Räumen wie hier am Beispiel der Universität, in welchen Positionierung
und Synthese vorhersehbar sind und repetitiv verwirklicht werden, sieht Löw
(2017) Machtverhältnisse reproduziert. Das inszenierte Spacing und die in den
Habitus eingeschriebenen Wahrnehmungs- und Relevanzschemata werden als
Atmosphäre in der Raumkonstitution wiederholt hervorgebracht und produzieren
in ihrer Zusammenwirkung Exklusions- oder Inklusionsprozesse (ebd., S. 210–
217). So wird der sich selbst aufrechterhaltende Kreislauf der Reproduktion von
Ungleichheit auch an Universitäten deutlich.

Soziale Akteur*innen entwickeln nach Bourdieu ihren Habitus (Bourdieu &
Waquant, 1996, S. 39) durch den Zugang zu gesellschaftlich relevanten Feldern,
durch die Einverleibung sozialer und gesellschaftlicher Strukturen über Sozia-
lisation, Bildung und Erziehung. Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster
entstehen, die wiederum zur Reproduktion von Strukturen und Feldern (der sozia-
len Ordnung) führen. Wirken Exklusionsmechanismen auf struktureller Ebene,
so haben diese ebenso Auswirkungen auf den individuellen Habitus aller Betei-
ligten wie auf die Verfügbarkeit von sozialem und kulturellem Kapital in der
interaktionalen sozialen Raumkonstitution.

2.2 Partizipation als relationales Mehrebenenkonstrukt

Das hier vertretene Partizipationsverständnis setzt an diesem Reproduktionskreis-
lauf an. So wird Partizipation als relationales Mehrebenenkonstrukt verstanden,
das sich auf der individuellen, interaktionalen und strukturellen Ebene konsti-
tuiert (in ähnlicher Weise z. B. auch Aktionsbündnis Teilhabeforschung, 2015,
S. 3; Mischo, 2018, S. 51). Partizipation – in seiner Reichweite ein noch unbe-
stimmtes Konstrukt, das vielfältige Bedeutungsdimensionen aufweist, die sich
begrifflich in Nomenklaturen wie Teilhabe, Teilnahme, Teilgabe oder Mitwirkung
niederschlagen – wird dabei mit einer subjektiv bedeutsamen, persistent biogra-
fisch geprägten, selbstbestimmten Handlungsdimension2 verknüpft, die sich im

2 Die so angesprochene Dimension der subjektiv sinnvollen Einflussnahme auf das eigene
Leben oder das soziale Ganze (Scheu & Autrata, 2013) als wesentliches Merkmal von Par-
tizipation, wie in der UN-CRPD durch die enge Verbindung zum Begriff der Autonomie
deutlich wird, grenzt Partizipation von bloßem Handeln ab und verweist auf die politische
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relationalen Zusammenwirken mit interaktionalen sowie strukturellen Anerken-
nungsprozessen entfaltet und durch diese beeinflusst wird. Partizipationschancen
als grundlegendes Charakteristikum selbstbestimmten Handelns sind dabei mitge-
dacht (u. a. Mischo, 2018; Nieß, 2016; Scheu & Autrata, 2013; Schwanenflügel,
2015).

2.2.1 Individuelle Ebene
Auf der individuellen Ebene realisiert sich Partizipation durch das selbstbe-
stimmte3 Handeln der beteiligten Individuen, das sich durch Spacing und
Syntheseleistung (Löw, 2017) einflussnehmend auf die Konstitution des sozia-
len Raums der Universität und die dortigen Aktivitäten äußert. So handelt jedes
Individuum auf der Grundlage des eigenen zur Verfügung stehenden sozialen und
kulturellen Kapitals im Feld der Universität und bringt es gleichermaßen hervor
(Bourdieu & Waquant, 1996). Verfügbare biografisch und historisch-kulturell aus-
gebildete individuelle Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster, im Habitus
inkorporiert, beeinflussen die Möglichkeiten der Raumkonstitution.

Menschen mit Lernschwierigkeiten wurde bisher die Möglichkeit verwehrt,
für die Universität feldspezifische Muster auszubilden, sodass der Rückgriff auf
diese zur Raumkonstitution im institutionalisierten universitären Raum erschwert
ist. Hingegen handeln Studierende und Lehrende ohne Lernschwierigkeit entlang
routinierter Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster, die im Feld der Bil-
dung bislang ohne die Erfahrung der Differenzlinie Lernschwierigkeit entwickelt
und inkorporiert wurden. Auf der individuellen Ebene sind diese je individuellen
Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster zu analysieren und zu adressieren.

2.2.2 Interaktionale Ebene
Eine Aushandlung auf der Basis dieser individuellen Voraussetzungen ist grund-
legend für Partizipation und wird auf der interaktionalen Ebene verortet. Sozialer
Raum entsteht durch interaktionale Anerkennungsprozesse und kooperatives Han-
deln, er ist ein „Gemeinschaftsprodukt“ aller beteiligten Subjekte. Erst wenn sich
nach Löw (2017) alle Beteiligten in einer Situation den jeweiligen Positionen
der anderen bewusst sind, diese durch ihr eigenes Handeln anerkennen, Perso-
nen und soziale Güter entsprechend positionieren und synthetisieren und damit
den sozialen Raum als solchen kooperativ konstituieren, ist Partizipation aller

Dimension von Partizipation, sodass hier der Begriff der Partizipation dem der Teilhabe
vorgezogen wird.
3 Dabei wird Partizipationshandeln mit Bourdieu nicht als Handeln eines isolierten autono-
men Ichs, sondern eines sozialen Ichs verstanden, das praktische Intentionalität inkorporiert
(Bourdieu & Waquant, 1996, S. 41).
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im jeweiligen sozialen Raum umgesetzt. Bourdieu (Bourdieu & Warquant, 1996)
vergleicht dies mit einem Spiel. Die Regeln des Spiels sind durch das jewei-
lige Feld bestimmt, werden aber in der jeweiligen Praxis durch die Akteur*innen
interpretiert und angepasst. Die Akteur*innen entwickeln gemeinsam einen soge-
nannten praktischen Sinn (Bourdieu, 1993) für das Spiel, der sie in Beziehung
setzt. Ein feldspezifisches Interesse und Gespür sowie ein Orientierungs- und
Antizipationssinn wird geschaffen. Dabei bringen die Akteur*innen kulturelles
und soziales Kapital als Element der individuellen Ebene ein und erwerben dies
gleichzeitig. Bourdieu (1993) entwirft den praktischen Sinn als Alternative zur
traditionellen Handlungstheorie. Er generiert Praktiken, die den aktuellen Erfor-
dernissen des Feldes entsprechen. Sie werden als konkrete Geschehen verstanden,
die sich in bestimmten räumlichen Gegebenheiten zwischen Akteur*innen in der
Situation entwickeln.

Abschn. 1 hat verdeutlicht, dass durch bislang fehlende gemeinsame Interak-
tionsprozesse im Spielfeld der Universität anerkennende Routinen der Raumkon-
stitution und gemeinschaftlich praktizierte praktische Sinnstiftung von Menschen
mit und ohne Lernschwierigkeiten nicht vorausgesetzt werden können.

2.2.3 Strukturelle Ebene
Gestützt werden die individuelle und interaktionale Ebene der Partizipation von
der strukturellen Ebene. So ist Partizipation immer in bestehende strukturelle
Bedingungen eingebettet; es besteht eine enge Wechselwirkung zwischen Han-
deln und Struktur (Löw, 2017, S. 131). Materielle Handlungsbedingungen (wie
verfügbare Objekte mit symbolischer Bedeutung), gesellschaftliche Strukturen
wie rechtliche und organisationale Rahmenbedingungen (z. B. Zugangsvorausset-
zungen, Bildungsabschlüsse, Barrierefreiheit) und historisch-kulturelle Rahmen-
bedingungen, die den Habitus der individuellen Ebene geprägt haben (z. B. die
Bildungs- und Lebenssituation von Menschen mit Lernschwierigkeiten), wirken
auf Partizipationshandeln im sozialen Raum ein.

Durch die strukturelle Ebene werden Partizipationschancen nachhaltig beein-
flusst. Menschen mit Lernschwierigkeiten sind in erhöhtem Maße dem Risiko
ausgesetzt, dass Bildung reduziert oder gänzlich vorenthalten wird bzw. der
Zugang zu gesellschaftlich relevanten Feldern wie dem universitären Feld auf-
grund fehlenden kulturellen Kapitals (Abschlüsse) verwehrt bleibt (Abschn. 1).
Isolation von der Aneignung gesellschaftlichen und kulturellen Erbes wird zur
zentralen Kategorie von geistiger Behinderung (Feuser et al., 2013, S. 348 f.).
Fehlendes kulturelles Kapital ist nicht vordergründig der biologischen Disposition
zuzuschreiben, sondern der Komplexität behindernder Umstände. Dieser prekären
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Ausgangslage kann nur begegnet werden, wenn gesellschaftliche, makrostruktu-
relle Aspekte in den Blick genommen werden (Ziemen, 2018, S. 94 ff.).

3 Von der Theorie zur Praxis in SUSHI und InFoH

Als Bindeglied zwischen oben aufgeführtem Partizipationsverständnis und der
praktischen Umsetzung dient der Rückbezug zur Mehrdimensionalen Reflexi-
ven Didaktik (kurz: MRD; Ziemen, 2018) als Modell einer Didaktik ohne
Ausschluss. Sie ist in ihren Dimensionen hochkompatibel mit dem hier aufge-
zeigten Verständnis von Partizipation. So kann mit ihr die strukturelle Ebene
(MRD: Dimension I: makrostrukturelle Aspekte) ebenso analysiert werden wie
die interaktionale Ebene (MRD: Dimension II: Rolle der Akteur*innen und
Kooperation/Dimension III: Lehrpersonen und Teammitarbeiter*innen). Die indi-
viduelle Ebene wird – erweitert um den Lerngegenstand bzw. die Sache – in der
MRD mit der Dimension IV (Verhältnis Schüler*innen und Lerngegenstand bzw.
hier: Lernende/Forschende und Lern-/Forschungsgegenstand) adressiert. Dimen-
sion V (Didaktische Gestaltung von Unterricht) der MRD zielt schlussendlich
auf die methodische Umsetzung ab, die mit Bezug zum Partizipationskonstrukt
Individuum, Interaktion und Struktur verbindet.

So wird auf der Basis der Dimensionen I bis IV der MRD der soziale Raum
mit den dort Handelnden analysiert, mit Dimension V werden schließlich Lern-
bzw. Forschungsräume methodisch so arrangiert, dass Partizipation aller auf der
Basis der je individuellen Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster sowie
feldspezifischen Spielregeln und Praktiken ermöglicht wird. In Abb. 1 wird die
praktische Umsetzung exemplarisch visualisiert.

4 Fazit

Der chancengerechte Zugang zur Universität für Menschen mit Lernschwierig-
keiten – vielfach gefordert und in Beispielen inter-/national umgesetzt – erfor-
dert eine differenzierte Betrachtung entlang des oben dargestellten relationalen
Mehrebenenkonstrukts von Partizipation. Theoretische Bezüge zu Löw (2017)
und Bourdieu (1983, 1993) können hier gewinnbringend als Reflexionsfolie
genutzt werden. Die vorgestellten Projekte zielen auf die Erforschung und auf
Veränderungsprozesse auf ebendiesen Ebenen ab. Während die bisherigen Pro-
jekte in ihrer konkreten Umsetzung die individuelle und interaktionale Ebene
ansprechen, ist es ausgesprochenes Ziel von InFoH, insbesondere Erkenntnisse
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auf struktureller Ebene zu erlangen, um Universität als sozialem Raum der
Ungleichheit entgegenzuwirken und eine nachhaltige Partizipation von Menschen
mit Lernschwierigkeiten an Bildungs- und Forschungsräumen im universitären
Feld zu ermöglichen. Auf interaktionaler Ebene werden unter Rückbezug zur
individuellen Ebene weiterführende Erkenntnisse gesammelt, um Ungleichheits-
verhältnissen zu begegnen und neue Spielregeln des gemeinsamen Lernens
und Forschens im universitären Feld zu erkunden. Im Anschluss an die MRD
und die Weiterentwicklung partizipativer Forschungsmethoden werden in der
didaktisch-methodischen Dimension Umsetzungsmöglichkeiten einer inklusions-
sensiblen Hochschullehre und -forschung im Mittelpunkt stehen. Werden hier die
strukturelle, interaktionale und individuelle Ebene der Analyse separat betrach-
tet, muss berücksichtigt werden, dass diese in Beziehung zueinander erscheinen
und sich gegenseitig bedingen, so bspw. bewirken Veränderungen der strukturel-
len Ebene mit der Möglichkeit des Zugangs zur Hochschule für Menschen mit
Lernschwierigkeiten Veränderungen der Hochschuldidaktik, sodass Partizipation
für ALLE möglich sein kann, was wiederum Veränderungen auf interaktionaler
Ebene erforderlich macht.
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Teilhabeforschung zu Familie an der
Schnittstelle Migration, Flucht und
Behinderung

Manuela Westphal und Olezia Boga

Zusammenfassung

Der Beitrag diskutiert vorliegende Forschungserkenntnisse zum Teilhabebe-
reich Familie an der Schnittstelle von Migration, Flucht und Behinderung.
Nach einer Darstellung relevanter Befunde werden Daten aus einer eigenen
Studie herangezogen, die mit einer familienwissenschaftlichen Perspektive
betrachtet werden. Entlang der Aspekte familiärer Konstellationen, Praktiken,
Dynamiken und Vorstellungen findet hierzu eine empirische Annäherung statt.

1 Einleitung

Gemäß Artikel 23 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist Deutsch-
land dazu verpflichtet, den Schutz von Ehe und Familie zu gewährleisten und
Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen in diesen Bereichen zu
beseitigen. Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen (CRPD, 2015) mahnt in den abschließenden Bemerkungen über den ersten
Staatenbericht Deutschlands die unzureichende Unterstützung für Familien mit
beeinträchtigten Mitgliedern an und fordert auch dazu auf, Familien mit Migrati-
onshintergrund besser zu versorgen (BMAS, 2016, S. 57). Ebenfalls wird eine
erleichterte Adoption von Kindern mit Beeinträchtigungen gefordert (CRPD,
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2015, S. 11). Informationen zur familiären Teilhabe- und Versorgungssituation
an der Schnittstelle von (Flucht)Migration und Behinderung1 liegen bislang kaum
vor. Der Beitrag diskutiert zunächst zentrale Ergebnisse und Perspektiven vorlie-
gender Forschungen und argumentiert anschließend mit dem Ansatz des Doing
Family (Jurczyk, 2020) für eine familienwissenschaftliche Weitung der Teilha-
beforschung. Folgend werden relevante Ergebnisse eines Projekts zum Thema
„Migration und Behinderung in Hessen“ (MiBeH) im Hinblick auf zentrale
Aspekte der Herstellung von Familie vorgestellt und abschließend resümiert.

2 Familie in der Teilhabeforschung

Der zweite Teilhabebericht2 der Bundesregierung fasst den Lebensbereich „Fami-
lie und soziales Netz“ als eine zentrale Dimension von Lebenslage auf (BMAS,
2016). Unter Lebenslage wird die Einbindung in die soziale, ökonomische, his-
torische und kulturelle Umgebung oder – kurz – in verschiedene Lebensbereiche
verstanden, die wiederum die Möglichkeiten der Lebensführung von Menschen
beeinflussen. Der Familie und dem weiteren sozialen Netz (z. B. Freund*innen,
Nachbar*innen) wird eine wichtige Rolle für Teilhabe beigemessen, da diese Res-
sourcen für Zugänge, Unterstützung und Anerkennung bereitstellen und somit
Handlungsspielräume von Personen maßgeblich erweitern können (ebd.).

Auf der Basis vorhandener sozialstatistischer Daten stellt der Teilhabebe-
richt hierzu die Faktenlage für die Jahre 2010–2014 zusammen. Hierzu zählen
z. B. Informationen über Haushaltsformen oder über familiäre Zufriedenheit.
Die Datenlage erweist sich jedoch als mangelhaft mit Bezug auf Themen wie
„besondere Belastungen von Familien mit beeinträchtigten Mitgliedern oder die
Zugänglichkeit und Wirksamkeit von Unterstützungsleistungen“ (ebd., S. 83). Ein
Blick in die vertiefende Sonderauswertung vorliegender Daten zu Menschen mit
Beeinträchtigung und Migrationshintergrund verschärft diesen Befund erheblich,

1 Beeinträchtigung und Behinderung werden begrifflich in diesem Beitrag am Verständnis
der UN-BRK orientiert. Beeinträchtigung meint funktionale Einschränkungen und Behinde-
rung betont die soziale Dimension, die sich aus der Wechselwirkung mit Kontextfaktoren
ergibt.
2 Die Teilhabeberichte der Bundesregierung fassen den Lebensbereich Familie und sozia-
les Netz als eine zentrale Dimension von Lebenslage auf. Auch im dritten und neusten
Teilhabebericht wird dazu die sozialstaatliche Datenlage evaluiert. Menschen mit Migrati-
onshintergrund werden zudem nicht in einem vertieften Schwerpunkt fokussiert, sondern in
jedes Kapitel involviert (BMAS, 2021).
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insofern deutlich wird, dass Informationen über deren familiäre Lebenslage prak-
tisch nicht vorhanden sind. Erste relevante Informationen liegen allein zu ihren
Familienformen vor: Demnach leben etwa zu gleichen Anteilen Menschen mit
Beeinträchtigungen mit aber auch ohne Migrationshintergrund als Paar ohne Kind
(48 %; 47 %) und nur geringe Anteile als Familie mit Kind (9 %; 9 %). Alleinle-
bend sind in der Gruppe mit Beeinträchtigung ohne Migrationshintergrund höhere
Anteile (33 %) als in der mit sozialstatistischem Migrationsmerkmal (26 %).
Der Anteil derjenigen, die in Familien mit Kindern leben, sind in den Gruppen
ohne Beeinträchtigungen deutlich höher, und dies gilt noch stärker für die mit
Migrationshintergrund (26 %; 19 %) (ebd., S. 460). Beeinträchtigungen machen
in Kombination mit Migrationshintergrund demnach einen Unterschied für den
Teilhabebereich Familie. Diese Daten sagen wenig über die weitere Teilhabe
sowie über die durch Familie ermöglichten, belasteten oder verwehrten Zugänge,
Unterstützungen und Anerkennungen aus. An weiteren aussagekräftigen quanti-
tativ wie auch qualitativ empirischen Daten über Familien an der Schnittstelle
sozialer Kategorien wie Behinderung und Migration fehlt es in der Teilhabefor-
schung. Wir argumentieren, dass Teilhabeforschung mit Bezug auf Familie sich
dabei nicht nur auf die Untersuchung von Bedingungen für barrierefreie Einbe-
züge beziehen sollte. Zu untersuchen sind sowohl die intersektionalen Ein- und
Ausschlüsse bei (familiären) Unterstützungsleistungen als auch die alltäglichen,
familiären Handlungs- und Gestaltungsspielräume.

3 Familie in der intersektional orientierten Forschung

Die Studie von Donja Amirpur (2016) ist ein erster Meilenstein einer intersek-
tional auf Familie bezogenen qualitativen Teilhabeforschung. Dabei geht sie der
empirischen Frage nach, wie Familien an der Intersektion von Migration und
Behinderung die Angebote des deutschen Hilfesystems wahrnehmen und wie sie
sich in diesen zurechtfinden. Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen und mit
türkischer und iranischer Herkunft bilden das Sample. Sie gelangt zu komplexen
Ergebnissen und stellt unter anderem fest, dass Klassen- und Geschlechterver-
hältnisse sowie soziale Netze die Informationen über und die Zugänge zum
Hilfesystem bestimmen. Zudem wird die Bedeutung von machtvollen und sich
verschränkenden Ausgrenzungen für Elternschaft herausgearbeitet, die die Pro-
blemwahrnehmung in Bezug auf das Kind verstärken. Insgesamt verfügen die
Familien über geringe Ressourcen für die Durchsetzung von Leistungen, was
nicht zuletzt einen Vertrauensverlust in das Hilfesystem befördern kann (ebd.,
S. 267 f.). Eine weitere Perspektive liegt mit der Studie von Dinah Kohan (2012)
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vor. Sie untersucht qualitativ und quantitativ die Verständnisse von Behinderung
und familiäre Haltungen und Einstellungen gegenüber Hilfe. Die Untersuchungs-
gruppe bilden jüdische und russisch-sprachige Kontingentflüchtlinge mit einem
geistig oder psychisch beeinträchtigten Familienmitglied. Neben Eltern wurden
auch Geschwister und Expert*innen befragt. Im Ergebnis bestätigt sich die ver-
breitete Annahme einer Doppel- oder Mehrfachbelastung durch Migration und
Behinderung eher nicht. Für die Angehörigen relativiert sich Belastung über den
Vergleich des Lebens mit Behinderung in der Herkunftsgesellschaft, hier der ehe-
maligen Sowjetunion, und im Einwanderungsland Deutschland (ebd., S. 104).
Für die Familien ergeben sich durch die Migration eher Chancen. Allerdings
sind diese abhängig von strukturellen Gegebenheiten, persönlichen Familien- und
Lebensverhältnissen sowie individuellen Lebenshaltungen (ebd., S. 297). Den-
noch sind herkunftsgesellschaftliche Erfahrungen für (familiäre) Haltungen und
Einstellungen, z. B. in Bezug auf die Selbstbestimmung der Kinder, zu beachten.
Die Studie von Julia Halfmann (2012) befasst sich mit den Lebenswelten von
Familien mit einem Kind mit komplexen Beeinträchtigungen und untersucht die
Widerfahrnisse durch Migration und Behinderung. Im Gegensatz zu den beiden
anderen Studien werden hier nicht ausgewählte Migrationsgruppen, sondern Müt-
ter unterschiedlicher Herkunftsgruppen untersucht. Insgesamt wird aufgezeigt,
dass Widerfahrnisse sehr unterschiedlich wahrgenommen, bewertet und bewäl-
tigt werden (ebd., S. 224 ff.). Neben diesen Studien liegen eine Reihe von
Erfahrungs- und Praxisberichten zu Familien an der Schnittstelle von Migration
und Behinderung vor (Gültekin, 1989; Skutta, 1998; Firat, 2006; Hennige, 2006;
Kaiser-Kauczor, 2014). Die Perspektive richtet sich dabei meist auf Eltern von
beeinträchtigten Kindern und auf Herkunft aus der Türkei. Insgesamt ist erkenn-
bar, dass die vorliegende Forschungen sich vorrangig auf nicht-beeinträchtigte
Eltern und deren Sicht auf ihre Kinder mit Behinderung beziehen, jedoch die
Betroffenen selbst nicht einbeziehen. Zudem zeigt sich eine Konzentration auf
bestimmte Migrations(sprach)gruppen oder Beeinträchtigungsarten. Überwiegend
befassen sich die Studien, wenngleich theoretisch und methodisch unterschied-
lich, mit der Bewältigung der familiären Lebenssituation und mit dem familiären
Zugang zum und der Teilhabe im Hilfe- und Versorgungssystem. Familienwissen-
schaftliche Fragen nach der Herstellung von Familie und damit auch von Teilhabe
werden hingegen noch nicht gestellt und untersucht.
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4 Familie als Herstellungsleistung

Familie ist trotz gesellschaftlicher Veränderungen und vielfältiger Strukturen
und Bedeutungen eine weiterhin beständige, unter politisch-rechtlichem Schutz
und Förderung stehende, Lebensform, die durch soziale, häufig verwandtschaft-
lich und mehrgenerational geprägte, Beziehungen und Bindungen strukturiert
ist. Aus Sicht der sozialwissenschaftlichen Familienforschung ist diese Lebens-
form nicht vorgegeben, sondern stellt – in Anlehnung an den Ansatz des Doing
Family (Jurczyk, 2020) – eine Herstellungsleistung dar. Diese ist umso not-
wendiger, wenn Familie angesichts inner- und außerfamiliärer Entwicklungen,
wie z. B. zunehmender sozialer Ungleichheit oder wachsenden Ansprüchen nach
individueller Lebensgestaltung, unter Druck gerät und damit „komplexer, kon-
tingenter und voraussetzungsvoller“ (ebd., S. 7) wird. Familie ist längst nicht
mehr ein selbstverständlicher Lebensbereich und gleichzeitig wird Familie poli-
tisch re-familialisiert, d. h. Eltern werden in ihrer Verantwortung für die Leistung
familiärer Wohlfahrtsproduktion aktiviert (Oelkers & Richter, 2009). Familie
muss sich unter diesen Bedingungen über alltäglich und biographisch aufein-
ander bezogenes Handeln und über eigene Praktiken als eine soziale Gruppe
und Gemeinschaft beständig konstituieren. Dabei ist kennzeichnend, dass „(…)
die wechselseitige informelle Sorge um das körperliche, emotionale und geistige
Wohl im Zentrum steht“ (Uhlendorf et al., 2013, S. 43).

Insbesondere Familien, die von herrschenden auf Familie bezogenen Normen
abweichen oder (krisenhafte) Veränderungen durchlaufen, müssen sich nach innen
und nach außen als funktionierende Familie darstellen und bestätigen. Diese
Notwendigkeit wird bei Familien in der (Flucht)Migration als von besonderer
Bedeutung angenommen (Westphal et al., 2017; 2019a). Das Thema Migration
und Flucht wird inzwischen von der familienwissenschaftlichen Debatte wahrge-
nommen (Ecarius & Schierbaum, 2020) und mit Bezug auf den Doing Family
Ansatz untersucht (Jurczyk, 2020, S. 60 ff.). Dieser wird bislang im Kontext
Behinderung noch ausgespart. Es stellt sich zunächst die Frage, für wen und
unter welchen Bedingungen an der Schnittstelle Migration und Behinderung
Familie überhaupt herstellbar ist. Für Geflüchtete gelten etwa aufenthaltsrechtli-
che Restriktionen für die Zusammenführung und Aufrechterhaltung von Familie
(Westphal & Aden, 2020). Das Recht von Menschen mit Beeinträchtigungen
selbstbestimmt eine Familie zu gründen und Elternschaft zu leben sowie eine
Ehe zu schließen bzw. eine Partnerschaft zu führen, ist trotz Artikel 23 UN-BRK
weiterhin mit etlichen Hürden und Vorurteilen verbunden.
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Die empirische Annäherung an das Doing Family erfolgt entlang der Aspekte
familiärer Konstellationen, Praktiken, Dynamiken und Vorstellungen. Hierzu zie-
hen wir die Daten der explorativen Studie „Verbesserung der Teilhabe von
Menschen an der Schnittstelle von Migration und Behinderung in Hessen“
(MiBeH) heran. Das Projekt ist partizipativ orientiert, insofern eingewanderte
Menschen mit Beeinträchtigungen, ihre Vertretungsorganisationen, Unterstüt-
zungsnetzwerke, Selbstorganisationen und Schlüsselpersonen durchgängig ein-
gebunden wurden (Afeworki Abay & Engin, 2019). Es wurde initiiert durch
die Beauftragte der hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderun-
gen und das Referat für Integrationsforschung und Monitoring des Hessischen
Ministeriums für Soziales und Integration und in enger Kooperation mit diesen
durchgeführt. Die bisher vorliegenden Ergebnisse werden regelmäßig in Politik
und sozialer Praxis rückgekoppelt, um konkrete Verbesserungen in der Teilhabe
zu erzielen (Westphal et al., 2019b).

30 leitfadengestützte Interviews wurden von einem mehrsprachigen For-
schungsteam in verschiedenen Sprachen durchgeführt (Deutsch, Türkisch, Kur-
disch, Arabisch, Russisch und Englisch) und konsekutiv gedolmetscht oder
danach übersetzt. Bei Bedarf wurden diese multimodal oder in Leichter Spra-
che geführt. Ausgewertet wurde das Material deduktiv und induktiv angelehnt an
das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2002; Kuckartz, 2014).
Fragebereiche waren Barrieren, Ressourcen und Perspektiven aus Sicht von
Betroffenen. Familie war somit nicht die zentrale Fragestellung, wurde aber in
den jeweiligen Fragefeldern durch die Teilnehmer*innen selbst thematisiert und
teils im Interview angeregt oder nachgefragt. Die Teilnehmer*innen sind ent-
weder selbst oder ihre Eltern im Rahmen von Arbeitsmigration, Flucht und
Aussiedlung nach Deutschland aus unterschiedlichen Herkunftsländern und zu
verschiedenen Zeitpunkten (jedoch alle vor 2014) eingewandert. Zum Zeitpunkt
der Interviews lebte der größte Teil seit mehr als 15 Jahren und ein geringer
Teil weniger als 7 Jahre in Deutschland. Sie haben unterschiedliche Beein-
trächtigungen und Behinderungen, mit denen sie seit Beginn des Lebens oder
einem späteren Zeitpunkt im Lebensverlauf umgehen. Vertreten sind in dem Sam-
ple sowohl Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung als auch Eltern mit
einer eigenen Beeinträchtigung, sowie Personen, die (noch) keine eigene Familie
gegründet haben (Westphal et al., 2021).
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4.1 Familienkonstellationen

Die Teilnehmer*innen leben überwiegend kernfamiliär, d. h. zusammen mit Ehe-
partner*innen und Kindern oder ihren Eltern(-teilen). Nur diejenigen, die im Zuge
der Arbeitsmigration kamen, bereits lange in Deutschland leben und über 60 Jahre
alt sind, geben mehrgenerationale und verwandtschaftlich erweiterte Konstella-
tionen im Haushalt oder im näheren Umfeld an. Jüngere Personen im Alter
zwischen 20 bis 30 Jahren leben meist mit ihren Eltern in einem Haushalt zusam-
men oder in einer betreuten Wohnform und selten in einer Partnerschaft. Wenige
sind geschieden oder getrennt bzw. wiederverheiratet. Einige leb(t)en in bina-
tionalen Partnerschaften bzw. Ehen mit deutschstämmigen Personen. Unter den
Teilnehmerinnen werden neue Ehen oder Partnerschaften im Vergleich zu den
männlichen Teilnehmern selten angesprochen.

Teils sind die Teilnehmer*innen gemeinsam mit Angehörigen und teils allein
zugewandert, davon konnten wenige zu bereits hier lebenden Familienangehöri-
gen nachziehen. Insgesamt zeigen sich bei allen Personen Familienfragmentierun-
gen. Es leben nicht nur weitere Verwandte, sondern auch Elternteile oder (Enkel-)
Kinder sowie Geschwister im Herkunftsland oder in einem anderen Land. Insbe-
sondere von denjenigen, die im Rahmen von Flucht einwanderten, leben einige
gänzlich ohne weitere Familienangehörige in Deutschland. Auch nach einer
Ehescheidung haben sich bei Personen mitunter vollständige Kontaktabbrüche
im Lebensverlauf ergeben. Diese von verwandtschaftlicher Familie weitgehend
getrennt oder distanziert Lebenden geben im Interview allerdings familienähn-
liche Beziehungen zu betreuendem oder pflegendem Personal an. Bei hohem,
d. h. täglichem und mehrstündigem Unterstützungsbedarf, wird das Fachpersonal
teils zur Familie gezählt. Die Hilfeleistungen ersetzen, ergänzen und erweitern
familiäre Beziehungen. Sie werden insbesondere dann, wenn sie anhaltend an
eine Person gebunden sind, als familienersetzend beschrieben. Dabei werden sie
nicht nur zur Familie gezählt, sondern stellen diese gleichsam über gemeinsame
Sorgepraktiken mit her.

„Sie [gesetzliche Betreuerin A.d.V.] kennt auch schon meine ganze Familie, so lange,
Und vorhin habe ich gesagt, die ist schon fast meine Mutter. Wir haben nie Probleme
gehabt […] Wenn ich irgendwas brauche, wenn ich Hilfe brauche, so dies und das
eigentlich brauch ich sie, mehr sie brauche ich.“ (Herr B)
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4.2 Familienpraxis

Zu den bedeutsamen Praktiken familiärer Lebensführung zählen Rituale wie
etwa Familienfeiern und gegenseitige Familienbesuche, die bei vielen aufgrund
migrationsbedingter Familientrennungen selten stattfinden. Aufenthaltsrechtliche,
gesundheitliche und finanzielle Gründe beschränken die Mobilität nachhaltig.
Eine transnationale familiäre Lebensführung mittels regelmäßiger Reisen zu
Familienangehörigen im Herkunftsland oder in anderen Ländern wird daher
nur von sehr wenigen angesprochen. Regelmäßige soziale Kontakte zu ent-
fernt lebenden Familienangehörigen finden vorrangig telefonisch statt, andere vor
allem technisch voraussetzungsvollere Kommunikationswege werden wenig the-
matisiert. Der Aufwand könnte im Zusammenhang mit Alter, Gesundheit und
vorhandener Technik stehen. Ferner verfügen in den Herkunftsländern nicht alle
Angehörigen über dieselben technischen Voraussetzungen, um Kommunikation
außerhalb der Telefonie umzusetzen.

Insbesondere Geflüchtete unterliegen Reisebeschränkungen. Aber auch mit
gesichertem Aufenthaltstitel und deutschem Pass können einige aufgrund feh-
lender Pflegestrukturen im Herkunftsland sowie durch fehlende bzw. nicht
zugebilligte Unterstützung seitens deutscher Versorgungsstrukturen die ersehnten
Familienbesuche nicht durchführen.

„Das ist ein wichtiges Thema, über das wir sprechen müssen. Ja, 16 Jahre her, dass ich
meine Heimat nicht besucht, dass ich weg von meiner Heimat war und ich wollte –
weil meine Mutter war schon alt und wollte mich sehen, bevor sie stirbt. Sie weiß
nicht, wie lange hat sie weiter zu leben, weil sie war schon über 80. Und, ja, bin ich
zu Sozialamt gegangen, ich möchte meine Heimat besuchen und so und ich brauche
Unterstützung. Sie sagen, nein, nur in Deutschland, hier ist meine Pflege.“ (Herr C)

Verschränkte Hürden zeigen sich auch darin, wenn Personen aufgrund ihres hohen
medizinischen Versorgungsbedarfs selbst nicht reisefähig sind und zum anderen
ihre Angehörigen kein Visum für eine Besuchsreise nach Deutschland erhalten.
So passiert es, dass etliche Teilnehmer*innen ihre Angehörigen über Jahre oder
auch nie (wieder) sehen und treffen werden.

Eine weitere familiäre Praxis stellt die sprachliche Kommunikation nach innen
und nach außen dar, die überwiegend mehrsprachig gestaltet wird. Teils spre-
chen Personen die deutsche Sprache nicht oder kaum und kommunizieren nach
innen vollständig in der Herkunfts- bzw. Familiensprache. Die aktive Gestal-
tung zeigt sich in alltäglichen Praxen der Übersetzung zwischen der deutschen
Umgebungs(laut)- und (schriftlichen) Verwaltungssprache und den Familien-
sprachen durch deutschsprechende Angehörige oder in die Familie integrierte
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Assistenz-, Betreuungs- und Pflegekräfte. Der Umgang mit Kommunikation
und Verständigung nimmt einen großen zeitlichen wie inhaltlichen Raum im
familiären Alltag ein.

Insgesamt werden jedoch vielfältige Sorgetätigkeiten in Pflege, Assistenz und
Betreuung als Kern familiärer Alltagspraxis deutlich. Vor allem weibliche Fami-
lienangehörige gestalten diese Sorgeverhältnisse. Sie springen ein, wenn formelle
Sorge über Fachkräfte misslingt, ausfällt, fehlt oder beendet wurde. Die fami-
lieninterne Pflege wird von etlichen so lange wie möglich präferiert. Allerdings
verweist ein Teilnehmer darauf, dass er explizit nicht von seiner Frau gepflegt
werden möchte.

„Okay ich habe eine Frau, also meine Frau also sagen wir gibt es, aber meine Frau ist
doch nicht meine Pflegekraft die 24 h neben mir bleiben kann. Also die Frau muss ja
auch ein privates Leben haben, sie muss zum Kurs gehen, muss dies tun jenes tun, die
Wohnung dies das, also hat ihr eigenes Dings. Ich sie habe sie doch nicht geheiratet
und als Pflegekraft nach Hause gebracht, nun sie ist meine Ehefrau.“ (Herr P)

Er musste gegenüber dem Leistungsträger sein Recht und das seiner Frau auf ein
selbstbestimmtes Ehe-/Familienleben jedoch erst hart erkämpfen. Schlussendlich
konnte er nach Widerspruch und Klage eine professionelle Pflege durchsetzen.

Insgesamt erscheinen die familiären Praxen weitreichend bis nahezu voll-
ständig eingebunden in formelle wie informelle Routinen der Pflege und der
medizinisch-therapeutischen Versorgung. Besonders bei Familien mit einem
schwer- und mehrfachbehinderten Kind zeigen sich enge Spielräume für wei-
tere familiäre Aktivitäten. Existentielle Ängste sind bestimmend, wenn ein noch
ungeklärter Aufenthalt einen umfassenden Zugang zu medizinischer und pflege-
rischer Versorgung verhindert. Zu der rechtlich und wirtschaftlich prekären und
sozial stark isolierten Familiensituation kommen die alleinige alltagspraktische
Verantwortung für die gelingende Pflege des Kindes und die Sorge und Betreuung
weiterer Kinder hinzu. So dreht sich im Alltag alles um die Sicherstellung von
medizinischer Mindestversorgung, um die Beantragung von und die Hoffnung auf
Hilfen sowie um die familiäre Kompensation von abgelehnten oder unzureichen-
den Hilfen. Zu dieser Belastungssituation kommen nicht zuletzt enorm beengter
Wohnraum, sozial segregierte Umgebungen und allgemeine Mobilitätsbarrieren
hinzu, die entlastende, gemeinsame, d. h. familiäre, Aktivitäten kaum zulassen.

„Wir sind immer zuhause. Immer. Das ist großes Problem. Mein Kind ganz-, gan-
zen Sommer wir waren zuhause […] Mein Kind immer hat gesagt, Mama heute
schönes Wetter. Wir könnten rausgehen. Zum Beispiel wir gehen zu einem Platz,
kann man mit Rollstuhl rauskommen, ein bisschen Kinder-, frische Luft. Und dann
wir auch könnten bisschen raus. Wissen Sie, wir könnten mit normalen Leuten
leben.“ (Frau J)
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Die zitierte Mutter ist jahrelang mit ihren drei Kindern weitgehend auf sich allein
gestellt und kann ohne die Hilfe ihres Mannes die Wohnung nicht verlassen.
Da er lange Arbeits- und Wegezeiten hat und weder über einen Führerschein
noch über ein Auto verfügt, kann sie keine weiteren sozialen Kontakte anbahnen
oder gar an Familienausflüge denken. Erst mit Erhalt eines gesicherten Aufent-
halts verbessert sich die medizinische Versorgungssituation und die Assistenz-
und Pflegepersonen erweitern die familiären Möglichkeiten für Entspannung und
Freizeit. Familienentlastende bzw. -unterstützende Dienste sind allerdings weder
in dieser noch in anderen Familien vorhanden.

Vorrangig die Teilnehmer*innen, die mit mehrgenerationalen und verwandt-
schaftlich erweiterten Konstellationen im nahen Umfeld leben, können von
regelmäßigen Familienaktivitäten berichten. Zu geselligen mit familiärer Unter-
stützung möglichen Aktivitäten zählen Spaziergänge und Parkbesuche, die allein
nicht möglich wären oder das gemeinsame Fernsehen und Essen. Insbesondere
die Personen, die Fachkräfte zur Familie zählen, berichten über gemeinsame
kostenpflichtige Freizeitaktivitäten3, z. B. Kino- oder Museumsbesuche.

4.3 Familiendynamiken

Der Umgang mit den Familientrennungen ist auch nach Jahren für etliche
Teilnehmer*innen sehr belastet, auch wenn sie auf unterschiedliche Weise ver-
suchen die (transnationalen) Beziehungen und Kontakte zu regulieren. Einige
fühlen sich dabei zu wenig in ihrem Wunsch nach einem Wiedersehen von
anderen unterstützt und verweisen auf Folgewirkungen für ihren Gesundheitszu-
stand. Für andere stellen die regelmäßigen Telefonate mit nahen Verwandten im
Herkunftsland lange Zeit die einzige Quelle von Wohlbefinden dar. Die herkunfts-
/familiensprachliche Kommunikation vermittelt Geborgenheit und Verständnis
und stellt eine alltagspraktische emotionale Stütze dar.

„Manchmal ich sage mal, vielleicht jemand kommt zuhause, hilft auch, ist aber nicht
so große Hilfe, wie wenn jemand kommt, sitzt und dann kann man sprechen. Kann
man nur erzählen und ein bisschen-. Natürlich, kann ich nicht-, und dann ich rufe nur
meine Schwester oder meinen Vater [im Herkunftsland A.d.V]. Ja, ich spreche dann
zu viel (lacht).“ (Frau J)

3 Hier ist zu vermuten, dass diese im Rahmen der Pflegeversicherung bzw. des Entlastungs-
beitrags nach § 45b im Zwölften Sozialgesetzbuch abgerechnet werden.
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Wiederum andere distanzieren sich und meiden den Kontakt zu Familienan-
gehörigen, die im Herkunftsland leben. Als Grund werden gesellschaftliche
Tabuisierung, Stigmatisierung und Ausgrenzung von Behinderung in den Her-
kunftskontexten angegeben. Teils werden Beeinträchtigungen aus Angst vor
Vorurteilen und Missachtung innerhalb der weiteren im Ausland lebenden Fami-
lie verschwiegen. Des Weiteren werden Beeinträchtigungen aus Rücksicht vor
familiärer Sorge heruntergespielt oder geleugnet. Außerdem zeigt sich Scham
aufgrund von sozialer Segregation in Förderschulen, Werkstätten und/oder Wohn-
heimen. Der folgende Teilnehmer verschweigt seit Jahren gegenüber seinem Vater
im Herkunftsland seine Erwerbs- und Lebensbedingungen in Deutschland.

„Ich habe meine Krankheit nie meinem Vater erzählt. Der weiß, dass ich nur Rücken-
schmerzen habe. Ich habe immer gesagt, ich muss schwer arbeiten. Der weiß nicht,
dass ich im Wohnheim wohne. Weiß nicht, dass ich in der Behindertenwerkstatt
arbeite. Ich bin so ein stolzer Mensch. […] Der weiß nur, dass ich ein bisschen
Rückenschmerzen habe. Seit 15 Jahren kämpfe ich mit dieser Krankheit. Ich werde
meine Familie nie wiedersehen.“ (Herr M)

Familiäre Zugehörigkeit, Beziehungen und Unterstützungen werden allerdings
größtenteils als bedeutsame und oft einzige Ressource für Selbstbestimmung
und Wohlbefinden in den Gesprächen betont. Diese spiegeln allerdings auch teils
bevormundende Familiendynamiken wieder. So erzählen während des Interviews
anwesende Elternteile (insb. Mütter) stellvertretend für ihre betroffenen erwach-
senen Kinder, unterbrechen und korrigieren deren Aussagen, obgleich diese zu
selbstläufigen und nachvollziehbaren Erzählungen befähigt sind.

Die Einwilligung in gesetzliche Betreuung und ihre Übernahme stellen sich als
eine weitere familiäre Dynamik insbesondere bei den jüngeren Personen dar. Nur
diejenigen, die keine nahen Familienangehörigen in Deutschland haben, geben
eine externe Person mit dieser Aufgabe an. Ein Teilnehmer wird zunächst ehren-
amtlich von einer in der Flüchtlingsarbeit engagierten Person begleitet, die ihm
auch bei seinen ärztlichen Untersuchungen, Klinikaufenthalten und ausländer-
rechtlichen Angelegenheiten zur Seite steht. Zwischen beiden entwickelt sich
eine verlässliche Beziehung, bei der die Person für den Teilnehmer zu einem
Vaterersatz wird und die gesetzliche Betreuung auf seinen Wunsch hin annimmt.

„Gott sei Dank, ich habe diesen Mann-. Der war meine Rettung gewesen. Also, mein
Betreuer […] So lieber Mann. Hat meine Vater-. Was er mir getan hat, hat mein Vater
mir nicht getan“. (Herr M)
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Für einige ist es wichtig, dass die unterstützende Person die Familiensprache
spricht und/oder aus derselben ethnisch-sozialen Community kommt, um auch
mit der übrigen Familie kommunizieren bzw. am Familienalltag teilhaben zu
können.

„Sie [Fachkraft A.d.V.] sollte unsere Kultur wissen, die Gerichte wissen, kennen, und
was soll sie denn mit jemand Fremden sitzen und gemeinsam bereden. Sie könnte sich
nicht anvertrauen, nicht unterhalten. Also du kannst jetzt nicht mit jemand Deutschem
sitzen und einen Film ansehen.“ (Frau K)

Die familiäre Dynamik zeigt sich schließlich durch den Umgang mit institu-
tioneller und alltäglicher Diskriminierung bestimmt. Dabei reflektieren Eltern,
vor allem diejenigen mit höherem Bildungsabschluss sowie mit expliziten Ras-
sismuserfahrungen, die Folgen der Intersektionalität von Alltagsrassismus und
Dis-/Ableismus für Erziehung und Bildung. Sie zeigen sich dabei bemüht, ihre
Kinder oder auch ihr Umfeld diversitätssensibel aufzuklären, offen verschie-
dene Diskriminierungserfahrungen aufzuarbeiten und eine gesellschaftskritische
Haltung einzunehmen.

Weitere Herausforderungen nehmen Eltern mit einer Beeinträchtigung wahr,
insofern sie teils abhängig vom Aufenthaltsstatus stets für die eigene adäquate
Versorgung mit Hilfsmitteln kämpfen müssen. Bei Elternschaft, Erziehung und
Betreuung werden sie vorrangig innerfamiliär unterstützt. In keinem Fall wird
auf außerfamiliäre Elternbegleitung oder -assistenz hingewiesen. Insgesamt wird
eher beiläufig eine selbstständige Wahrnehmung der Elternrolle dargelegt.

4.4 Familienvorstellungen

Viele wünschen sich mehr Familie, da mit dieser Lebensform Erfahrungen und
Vorstellungen von ganzheitlicher alltäglicher Sorge, emotionaler Verbundenheit
und sozialer Anerkennung einhergehen. Familiäre Erfahrungen und Vorstellungen
werden im Interviewverlauf oft im Zusammenhang von Ressourcen thematisiert.

Gefragt nach Wünschen und eigenen Perspektiven geben etliche den Wunsch
nach Gründung und dem Gelingen einer eigenen Partnerschaft und Fami-
lie an. Insbesondere die jüngeren und in einer Werkstatt für Menschen mit
Behinderungen Beschäftigten geben dabei an, sich eine „normale“ Familie zu
wünschen.
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„Ich würde gerne eine Familie haben. Eine Familie so zu Hause mit Frau und Kinder.
Und tolle Weihnachten feiern. Zusammen in Kirche gehen. Ich brauche eine Frau zu
streiten, weißt Du. Die schmeißt … bei mir an Kopf. (lachen) Weißt Du. Ich kaum
geh raus, komm drei, vier Stunden wieder, weißt Du ich meine, Kind weint: „Papa
wohin gehst du?“ Weißt Du ich meine. Ich komm gleich, ich komm gleich. So. Ich
kauf Schokolade oder Lutscher, weißt Du. (…) ja, ich würde gerne Familie haben.
Eine perfekte, so normale, vernünftige, bisschen stützen kann ich sie und sie mich
auch.“ (Herr B)

Die geringen sozialen Kontakte außerhalb von Werkstatt und Familie erschweren
allerdings die Suche nach einer Partnerschaft. Eine der wenigen Personen, die
ihren Partner in der Werkstatt kennen gelernt hat, wünscht in Zukunft mit ihm
als Familie zusammenleben zu können, was allerdings mit Hürden verbunden ist.

„Mit meinem Freund auch einmal irgendwann, mal gucken, zusammenziehen, mal
sehen […]. Und sein Kind zu uns holen halt. Er hat ein Kind. Weil es darf ja uns nicht
sehen. Das ist doof ein bisschen momentan. Wir sind jetzt am Kämpfen für das Sor-
gerecht. Und da wollen wir jetzt einmal gucken, ob wir es nach Ort xy kriegen. Dass
es zu uns kommt.“ (Frau S)

Der Wunsch nach Ehe und Familiengründung wird auch von im Interview anwe-
senden Eltern vorgebracht. Während ein Betroffener sich zu diesem Thema selbst
nicht ausdrückt, wiederholt die Mutter den Wunsch mehrfach. Vermutlich erhofft
sie eine Familie für ihren Sohn, wenn sie selbst einmal nicht mehr für ihn sorgen
kann.

Vorstellungen von Familie und Sorge sind schließlich von den Erfahrungen
in den Herkunftskontexten im Hinblick auf Verständnis von und Umgang mit
Behinderungen geprägt. So wird etwa mit Bezug auf afrikanische Herkunftskon-
texte verdeutlicht, dass die Sorge nicht allein bei der Kernfamilie liege, sondern
als eine Aufgabe der erweiterten Verwandtschaft und der dörflichen Gemeinschaft
angesehen werde.

„Bei uns, die Familie hilft dort, wo kein Assistent ist. Du bist wie der Boden für die
Familie, weil die Familie muss machen, was hier Assistenten machen“ (Herr A)

Aus diesem Verständnis heraus kann es als belastend wahrgenommen werden,
wenn Familienangehörige nicht verfügbar sind. Auch werden wohlfahrtsstaat-
liche Hilfen nicht unbedingt als selbstverständlich angefragt und beansprucht.
Allerdings können Personen mit Beeinträchtigungen in Deutschland jedoch auf
formell organisierte Sorgeleistungen hoffen.
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„Hier, weißt du, die Regierung unterstützt behinderte Leute […] Aber dort, wenn du
behindert bist, das sind deine Probleme. Das ist deine- deine Familie. Keine Unter-
stützung von Regierung.“ (Herr C)

Auch vor diesem Hintergrund wird Familie sowohl auf praktischer als auch
normativer Ebene zu einer eigenständigen und nicht selbstverständlichen Her-
stellungsleistung.

5 Resümee

Ausgehend von den bestehenden Lücken in der Teilhabeforschung zu Familie an
der Schnittstelle von Migration, Flucht und Behinderung haben wir eine familien-
wissenschaftliche Perspektive vorgeschlagen. Den Blick haben wir dabei nicht auf
die Familie im Hilfesystem gerichtet, sondern auf die Bedeutung von Hilfe im
Familiensystem selbst. Hierzu wurden Daten einer explorativen Studie genutzt,
die Familie im engeren Sinn nicht zum Forschungsgegenstand hatte. Allerdings
wurde Familie in den Interviews explizit selbst thematisiert, beiläufig erwähnt
oder ausgespart. Dennoch verweisen alle auf die (normative) Herstellung von
sorgender Familie bzw. familienähnlicher Arrangements. Die Praxen der Herstel-
lung erweisen sich als begrenzt. Intersektionale Benachteiligungen zeigen sich
zum einen in Bezug auf Gründung und Erhalt von Familie als Gemeinschaft und
zum anderen in Bezug auf alltägliche familiäre Aktivitäten, in denen die adäquate
Versorgung im Zentrum steht. So verweisen diese ersten empirischen Annäherun-
gen auf die zentrale Bedeutung des Hilfesystems als Ko-Produzent von Familie
(Jurczyk, 2020, S. 11).

Die Relevanz von Behinderung wie auch von Migration als Intersektionalitäts-
kategorien (Schildmann & Schramme, 2018) für die Teilhabe und das Bemühen
um Doing Family zeigt sich sehr komplex. (Flucht)Migrations- und behinderungs-
spezifische Herstellungsleistungen sind zwar separat zu identifizieren, überlappen
sich in unterschiedlicher Weise auch mit anderen Kategorien (insb. Alter,
Geschlecht, soziale und ethnisch-nationale Herkunft, Bildungshintergrund) in ver-
schiedenen familiären Kontexten und Aspekten. (Flucht)Migrationsspezifik kann
je nach (Flucht)Migrationsform und -zeitpunkt sehr unterschiedlich für Fami-
lie ausfallen. Ausländer- und asylrechtliche Bedingungen fördern und begrenzen
jedoch (kern)familiäres Zusammenleben sowie den Zugang zu sozialrechtlichen
und gesundheitlichen Hilfen. Obgleich viele der Teilnehmer*innen seit vielen
Jahren in Deutschland leben, eingebürgert und hier geboren sind, sind eklatante
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Benachteiligungen ihrer Teilhabe festzustellen. Sprachbarrieren, fehlende Aufklä-
rung und Systemunkenntnis sowie Rassismuserfahrungen sind Hemmschwellen
bei der Durchsetzung von Ansprüchen auf Hilfen (z. B. familienentlasten-
der Dienst, Elternassistenz). Diese (flucht)migrationsspezifischen Bedingungen
verstärken die häuslich-familiäre Verantwortung für Hilfe bei Familienangehö-
rigen mit Beeinträchtigung und erzeugen vielfach soziale Isolation. Es zeigt
sich aber auch, dass bei Vorhandensein formeller Hilfe (z. B. Betreuungs- und
Assistenzpersonen) familiäre Verluste durch (Flucht)Migration aufgefangen und
familienähnliche Beziehungen neu hergestellt werden können. Schließlich sind
die spezifischen Benachteiligungen für junge Erwachsene bei der Herstellung von
eigener Familie anzuführen. Die Separationslogik im Kontext von Behinderung
schränkt die Möglichkeiten für Partnerschaften und Familiengründung nachhal-
tig ein, darauf verweisen bereits die Ergebnisse des Teilhabeberichts (BMAS,
2016, S. 460). Die hier vorgestellten qualitativen Daten veranschaulichen, dass
dies – so ist anzunehmen – mit wachsender Relevanz für Personen mit Migra-
tionshintergrund der zweiten Generation und Förderschul- bzw. Werkstattbesuch
gilt. Weitere differenzierte Analysen zur Verwobenheit von Migration und Behin-
derung sowie weiterer Kategorien für die Möglichkeiten und Herausforderungen
des Doing Family stehen noch aus.
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Die Bedeutung der Kommunen für die
Teilhabeforschung

Matthias Kempf und Albrecht Rohrmann

Zusammenfassung

Die UN-Behindertenrechtskonvention hat die Themen Inklusion und Teil-
habe auf die kommunalpolitische Agenda gesetzt. Bislang ist jedoch wenig
erforscht, wie auf dieser Ebene teilhabeförderliche Bedingungen entwickelt
werden können. Als Herausforderung stellt es sich insbesondere dar, die
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der allgemeinen Infrastruktur mit der Ent-
wicklung sozialer Dienste für Menschen mit Beeinträchtigungen zu verknüp-
fen. Hierin wird ein zentrales Anliegen der Teilhabeforschung gesehen.

1 Einleitung

Das Verständnis von Behinderung als Wechselwirkung zwischen Menschen mit
Beeinträchtigungen und einstellungs- sowie umweltbedingten Barrieren weist
einen lokalen Bezug auf. Allerdings ist bislang weitgehend ungeklärt, wie in
diesem Wechselspiel „Behinderungen unter welchen konkreten Bedingungen mit
welchen Wirkungen für Lebenschancen und die Lebensführung hervorgebracht
werden“ (Wansing, 2016, S. 258) und welchen Einfluss sozialrechtliche Teilhabe-
leistungen darauf haben. Es ist daher für die Teilhabeforschung grundlegend, ein
Verständnis für teilhabeförderliche und teilhabehinderliche Prozesse auf lokaler
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Ebene zu entwickeln. Das lokale Geschehen und die Ausgestaltung der Infra-
struktur auf dieser Ebene werden maßgeblich geprägt durch die Entscheidungen
von Kommunen. Mit Kommunen sind hier in erster Linie die Gebietskörper-
schaften gemeint, deren Handeln durch demokratische Entscheidungsprozesse
bestimmt wird. Sie nehmen im politischen System der Bundesrepublik Deutsch-
land eine besondere Stellung ein, die in Artikel 28 des Grundgesetzes begründet
ist. Demnach muss für sie das Recht gewährleistet sein, „alle Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwor-
tung zu regeln“. Daraus ergibt sich über die zugewiesenen Aufgaben und die
Pflichtaufgaben hinaus ein Gestaltungsbereich für die soziale Infrastruktur, in
der die „Allzuständigkeit“ (Bogumil, 2018, S. 772) der Kommunen für alle
Angelegenheiten ihrer Bewohner*innen gilt. Diese lässt sich nicht auf eine
nach funktionalen Regeln der Zuständigkeit begrenzte Verantwortung reduzie-
ren. Die Gestaltung öffentlicher Räume und grundlegender Dienstleistungen
für alle Einwohner*innen vollziehen sich in demokratischen Prozessen, die
über die Beteiligung an Wahlen und Mehrheitsentscheidungen hinausgehen. Das
Zusammenleben in einem überschaubaren lokalen Gemeinwesen ermöglicht eine
Einflussnahme durch öffentliche Diskussionen und unkonventionelle Formen der
Beteiligung. Die verfasste Kommune mit ihren gewählten Organen und ihrer
Verwaltung kann dabei eine Federführung für die Integration unterschiedlicher
gesellschaftlicher Aktivitäten übernehmen. Eine für alle zugängliche und nutz-
bare Infrastruktur im Gemeinwesen ist entscheidend für die Möglichkeiten einer
selbstbestimmten Lebensführung und sozialer Teilhabe. Leistungen von Rehabi-
litationsträgern können aus sich heraus Teilhabemöglichkeiten im Gemeinwesen
nicht herstellen.

Es ist zum einen notwendig, die Möglichkeiten der Entwicklung teilhabeför-
derlicher Strukturen durch Aktivitäten auf kommunaler Ebene zu klären, und
zum anderen, die Entwicklung von inklusiven Infrastrukturen auf kommunaler
Ebene stärker zu einem Gegenstand empirischer Forschung zu machen. In die-
sem Zusammenhang soll dieser Beitrag die Bedeutung von Kommunen für die
Teilhabeforschung verorten.

2 Kommunen als Ort der Inklusion und Ausgrenzung

Der menschenrechtliche Ansatz der Inklusion reagiert auf die Erfahrung von
Ausgrenzung, die Menschen mit Beeinträchtigungen und andere soziale Gruppen
machen. Durch die Sicherung von grundlegenden Rechten soll ein selbstbestimm-
tes Leben und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht
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werden. Gesellschaftliche Ausgrenzungen entstehen durch Institutionen und
Organisationen auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens. Es darf daher
nicht der Eindruck erweckt werden, dass allein die Orientierung an Inklusion
auf kommunaler Ebene stellvertretend die gesellschaftlichen Tendenzen der Aus-
grenzung bearbeiten könnte. Kommunen haben auf die Entwicklung wichtiger
gesellschaftlicher Bereiche, wie das Wirtschaftssystem, das System der sozialen
Sicherung, das Bildungssystem oder das Rechtssystem, nur einen vergleichsweise
geringen Einfluss. Dennoch gilt, dass in allen Lebensbereichen Organisationen
entstehen (z. B. Betriebe, soziale Dienste, Schulen oder Gerichte), die in einem
Gemeinwesen lokalisiert sind. Die Chancen der Teilhabe werden auch davon
bestimmt, dass diese Organisationen lokal so gestaltet und angeordnet werden,
dass sie erreichbar und nutzbar sind. Hier gibt es in kommunalen Verfahren bei-
spielsweise bei der Erschließung von Gebieten, der Genehmigung von Bauten, der
Planung von Verkehrswegen oder der Organisation sozialer Dienste Gestaltungs-
und Ermessensspielräume.

Für die Teilhabeforschung ist die Entwicklung sozialer Dienste von besonde-
rer Bedeutung, da diese soziale Räume strukturieren. Sie sind räumlich situiert,
beeinflussen die Lebensführung der Adressat*innen und machen den gesellschaft-
lichen Umgang mit den jeweiligen Zielgruppen wahrnehmbar. Sie können somit
Barrieren oder förderliche Faktoren für die gleichberechtigte Teilhabe darstellen.

In der Vergangenheit führte die in sich geschlossene Anstalt als Modell des
Umgangs mit Beeinträchtigungen und chronischen Erkrankungen zur Separierung
und zum Ausschluss ihrer Insass*innen aus anderen gesellschaftlichen Lebens-
bereichen. Anstalten haben dazu beigetragen, Beeinträchtigungen nicht als Teil
menschlicher Vielfalt, sondern als Bedrohung wahrzunehmen. Spezialeinrichtun-
gen signalisieren weiterhin die zumeist negativ wahrgenommene Besonderheit
der Zielgruppe und begünstigen soziale Beziehungen, die auf die Unterstüt-
zung fokussiert sind. Sie können in Folge ihrer Spezialisierung das Ziel der
„volle[n] Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe an
allen Aspekten des Lebens“ (Art. 26 Abs. 1 UN-BRK) nicht realisieren. Der
UN-Ausschuss zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention drängt daher
in seinen Bemerkungen zu den Staatenberichten und auch in den allgemei-
nen Empfehlungen (General comments) auf systematisch gestaltete Prozesse der
Deinstitutionalisierung.

Solche systematischen Bemühungen sind in der Bundesrepublik Deutschland
nur bedingt erkennbar. Die bundesgesetzlich geregelten Ansprüche auf Leistun-
gen folgen in den einzelnen Büchern des Sozialgesetzbuches einer eigenständigen
Logik und differenzieren versäulte und abgegrenzte Felder beispielsweise der
Pflege, der Psychiatrie, der Eingliederungshilfe, der Arbeitsverwaltung oder der
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Kinder- und Jugendhilfe immer weiter aus. Die Problematik einer versäulten
Entwicklung wird mittlerweile in vielen Feldern gesehen und vor allem als
Planungs- und Steuerungsproblem thematisiert (Klie, 2017, 2020; Schädler &
Reichstein, 2018; Schädler & Rohrmann, 2020; Luthe, 2013; Hopmann et al.,
2019, S. 146 ff.). Damit einhergehende konzeptionelle Koordinationsansätze und
Fachkonzepte wie die Sozialraumorientierung treffen jedoch ohne eine verbind-
liche rechtliche Grundlage auf Zurückhaltung bei den öffentlichen Trägern der
Leistungen. Entsprechende Planungsaktivitäten können zudem Widerstände bei
den freigemeinnützigen und privaten Leistungsanbietern mobilisieren, die sich in
ihrer Autonomie beschränkt sehen und Wettbewerbsnachteile befürchten. Ohne
einen solchen Planungsrahmen laufen Appelle zu einer Orientierung am Sozial-
raum ins Leere. Es stellt sich für die Teilhabeforschung vor allem die Frage,
wie sich die Entwicklung sozialer Dienste in die Gestaltung einer inklusiven
Infrastruktur einfügen lässt.

3 Die Entwicklung einer inklusiven Infrastruktur als
Aufgabe der Kommunen

Kommunen werden unmittelbar hinsichtlich der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention adressiert. Nach Artikel 4 Abs. 5 gelten die Bestim-
mungen der Konvention ohne Einschränkungen oder Ausnahme für alle Teile
eines Bundesstaates. Sie sind verpflichtet, mit Beteiligung von Menschen mit
Behinderungen geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Diskriminierung und
zur Herstellung von Möglichkeiten der gleichberechtigten Teilhabe zu ergreifen.

In einigen Handlungsfeldern finden sich die Grundlagen für geeignete Maß-
nahmen in gesetzlichen Vorgaben. Zu nennen sind diesbezüglich insbesondere
die Vorgaben zur Barrierefreiheit. Diese werden konkretisiert in EU-Richtlinien,
in Gleichstellungsgesetzen, in entsprechenden DIN-Normen, in Bauordnungen
oder in Bestimmungen für einen barrierefreien Öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV). Das rechtliche Verständnis von Barrierefreiheit stellt die Auffindbar-
keit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit „in der allgemein üblichen Weise, ohne
besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe“ (§ 4 BGG) in
den Mittelpunkt. Es handelt sich insofern um eine inklusive Norm, als sie zwar
im Kontext des Behindertengleichstellungsgesetzes auf Menschen mit Behinde-
rungen bezogen wird, prinzipiell aber für alle Menschen gilt (Maaß & Rink,
2020, S. 42). Gleichzeitig bleibt die Norm abstrakt und vage (vgl. Welti, 2021,
S. 19). Sie kann vermutlich nicht spannungsfrei in Bezug auf Menschen mit
sehr unterschiedlichen Bedürfnissen konkretisiert (Maaß & Rink, 2020, S. 40)
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und empirisch immer nur begrenzt (Trescher & Hauck, 2020, S. 73) umgesetzt
werden.

Die bisher ergriffenen Maßnahmen werden zunehmend in öffentlichen Räu-
men wahrnehmbar. Betrachtet man diese jedoch genauer, so bleiben sie oft
punktuell und schaffen häufig lediglich unverbundene Inseln der Barrierefreiheit.
Auch ist beobachtbar, dass meist nur zielgruppenspezifische Kriterien von Barrie-
refreiheit – insbesondere Barrieren für die Mobilität in der baulichen Umwelt und
Barrieren der Kommunikation im Bereich des Sehens bei digitalen Medien – in
der konkreten Umsetzung berücksichtigt werden. Die Verbindlichkeit der Berück-
sichtigung unterschiedlicher Interessen bei Planungen und die Sanktionierung bei
Nichtbeachtung sind gering. Es ist jedoch eindeutig, dass sich aus den rechtlichen
Normen originäre Handlungsverpflichtungen für Kommunen ergeben. Sie müssen
Barrierefreiheit in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich – beispielsweise in Ver-
waltungsabläufen – umsetzen und die Beachtung durch andere, beispielsweise in
der Bauaufsicht, überwachen. Darüber hinaus kann die Kommune durch Anreize
oder die Verknüpfung mit kommunalen Förderungen (z. B. in der Jugendarbeit
oder bei Sportvereinen) entsprechende Impulse setzen.

Die Überwindung von Barrieren ist grundlegend für gleichberechtigte soziale
Teilhabe. Für die Teilhabeforschung stellt sich die Aufgabe, ein vertieftes Ver-
ständnis von Barrieren hinsichtlich ihres materiellen Gehaltes anzustreben und
das Thema auch als Gegenstand der Aushandlung zwischen unterschiedlichen
Interessen (Trescher & Hauck, 2020, S. 75) zu verfolgen. Kommunen bieten ein
ideales Forschungsfeld, um solche „Aushandlungspraxen“ (ebd.) als politische
Teilhabe bzw. politische Partizipation empirisch zu erforschen. Barrieren im All-
tag sind häufig eine Legitimation für Spezialeinrichtungen, da hier vermeintlich
barrierefreie Sonderwelten geschaffen werden können, die aber zugleich selbst
eine Barriere der gleichberechtigten Teilhabe darstellen. Es besteht also die Her-
ausforderung, die Überwindung von Sondereinrichtungen mit der Entwicklung
einer barrierefreien Umwelt zu verknüpfen. Ansätze, wie eine Zusammenarbeit
zwischen Selbstvertreter*innen, Sozialleistungsträgern und Trägern von Diensten
und Einrichtungen gestaltet werden können, werden zwar in der Praxis erprobt,
sind aber nur selten Gegenstand empirischer Forschung.

4 Partizipation in der Kommune

Politische Fragen auf kommunaler Ebene zeichnen sich durch ein vergleichs-
weise höheres Maß an Konkretheit aus und betreffen Bürger*innen in ihrem
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Alltagsleben, sodass diese sich hier auch außerhalb von Parteistrukturen engagie-
ren. Eigene Expertise, eigene Überzeugungen und Interessen können und sollen
zum Ausdruck gebracht und in den öffentlichen Diskurs eingebunden werden.
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) misst der politischen Partizipa-
tion einen hohen Stellenwert zu und ist von diesem Aspekt so durchdrungen,
dass Hirschberg (2010, S. 1) von einem „Querschnittsanliegen“ der Konvention
spricht. Neben dem grundsätzlichen die UN-BRK durchziehenden Tenor, dass
bei allen Angelegenheiten, die Menschen mit Behinderungen betreffen, sie auch
einbezogen werden müssen, behandelt Art. 29 UN-BRK das Thema Partizipation
dezidiert und verpflichtet zur Förderung der „Bildung von Organisationen von
Menschen mit Behinderungen, die sie auf internationaler, nationaler, regionaler
und lokaler Ebene vertreten“.

Wie verbreitet diese organisierten Partizipationsmöglichkeiten auf kommuna-
ler Ebene sind, also durch Gremien wie Beiräte für Menschen mit Behinderungen
oder durch Einzelpersonen wie Behindertenbeauftragte, wurde in Nordrhein-
Westfalen untersucht (Kempf, 2019). Während es in allen kreisfreien Städten und
in der Mehrzahl der Kreise (87 %) mindestens eine Form der Interessenvertretung
gibt, sind diese auf Ebene der kreisangehörigen Städte (61 %) und Gemeinden
(26 %) deutlich seltener. Gegenüber einer früheren Erhebung im Jahr 2014 (LAG,
2015) ist ein moderater Anstieg um 6 % zu verzeichnen, sodass jetzt insgesamt in
etwas mehr als der Hälfte (53 %) aller Gebietskörperschaften in NRW eine Inter-
essenvertretung vorhanden ist. Im Umkehrschluss besteht aber auch in knapp der
Hälfte keine Möglichkeit, die eigenen Interessen in organisierter Form zu vertre-
ten. Wenn 15 Jahre nach Einführung der Verpflichtung, durch Satzung zu regeln,
wie die Belange von Menschen mit Behinderungen in der Kommune gewahrt
werden, 80 % der Gebietskörperschaften dieser Regelung nicht nachgekommen
sind, scheinen auch gesetzliche Regelungen nur wenig Wirkung zu entfalten.

Ob und wie unterschiedliche Formen der Interessenvertretung im Zusammen-
spiel mit der Selbstvertretung, der Verwaltung und den direkt gewählten Gremien
der Kommunen wirksam werden und verbessert werden können, war eine Fra-
gestellung der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes „Mehr Partizipation
wagen!“ der LAG Selbsthilfe NRW (2021). Kommunen wurden bei der (Weiter-)
Entwicklung von Strukturen der Interessenvertretung in Workshops unterstützt.
Hierzu erarbeiteten Menschen mit Behinderungen, Kommunalpolitiker*innen der
Ratsfraktionen und Beschäftigte der Verwaltung konkrete Handlungspläne für die
folgenden sechs Monate. Während der Begleitung dieser Arbeitsprozesse wur-
den sowohl bestehende Barrieren als auch wirksame Handlungsmöglichkeiten
erkennbar (vgl. LAG Selbsthilfe NRW, 2021, S. 106 ff.). So war die Zusammen-
arbeit dieser drei Personengruppen überall ein Novum, welches als sehr positiv
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bewertet und als wirksame Form der Vernetzung angesehen wurde. Auch die
gemeinsame Er- und Bearbeitung von Maßnahmen für verbindlichere Struktu-
ren der politischen Mitbestimmung in der Kommune oder zur Verbesserung der
Barrierefreiheit bei der politischen Partizipation (z. B. zugängliche Dokumente,
Assistenz(-Finanzierungs)-Regelungen) wurden von den Mitwirkenden in einer
Befragung nach einem halben Jahr als positiv bewertet. Die Einschätzungen über
die Mitwirkungsmöglichkeiten fielen in den drei beteiligten Gruppen allerdings
unterschiedlich aus. Insbesondere Personen aus der Politik schätzten die Parti-
zipationsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen vor Ort nach einem
halben Jahr sogar skeptischer ein. Allerdings kann die Angleichung der Sicht-
weisen als eine realistischer werdende Perspektive auf die vorhandenen Barrieren
und Möglichkeiten angesehen werden.

Durch die formale Existenz von Gremien werden notwendige Voraussetzungen
zur politischen Partizipation geschaffen, aber es sind weitere Aspekte zu beach-
ten. So spiegeln vorhandene Gremien nur teilweise die Vielfalt der Menschen mit
Behinderungen wider. Beispielsweise sind Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen und Menschen mit Lernschwierigkeiten1 lediglich in weniger als halb so
vielen Beiräten vertreten wie Menschen mit Körperbehinderungen (Kempf, 2019,
S. 22). Gehörlose oder schwerhörige Personen fehlen in ca. einem Drittel der
Beiräte (ebd.). Ein weiteres Problem ist, dass die gleichberechtigte Mitwirkung
in den allgemeinen lokalpolitischen Gremien, wie Stadträten und Ausschüssen,
aufgrund von Barrieren meist nicht möglich ist.

Betrachtet man die Themen, die von Beiräten und anderen Interessenvertre-
tungen bearbeitet werden, so steht das Themenfeld Barrierefreiheit deutlich im
Vordergrund. Die Mitwirkung im Bereich der Unterstützung von Menschen mit
Behinderungen gehört hingegen bislang deutlich seltener zu ihrem Aufgabenbe-
reich (vgl. LAG Selbsthilfe NRW, 2015, S. 99, 2021, S. 155 ff.). Dies muss sich
im Rahmen der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe ändern. Viele Länder
verpflichten in ihren Ausführungsgesetzen zum Bundesteilhabegesetz (BTHG)
(z. B. § 5 Abs. 3 Hessisches Ausführungsgesetz zum SGB IX) die Träger der
Eingliederungshilfe zur Bildung von Planungsstrukturen auf kommunaler Ebene
unter Einbeziehung der örtlichen Vertretungen von Menschen mit Behinderungen.
Inwieweit dies dazu genutzt werden kann, die Entwicklung von Barrierefrei-
heit und die Entwicklung von Unterstützungsdiensten im Zusammenhang zu
betrachten, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehen.

1 Die Herausforderungen, aber auch die Möglichkeiten bei der Partizipation von Menschen
mit Lernschwierigkeiten, werden gut beschrieben bei Düber (2015), Pinner (2011) und im
Index für Partizipation (beb-mitbestimmen.de/startseite/). Zur Partizipation von Menschen
mit psychischen Erkrankungen siehe Jacobi (2018).
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5 Die Bedeutung der Kommunen für das
Rehabilitationsgeschehen

Die Entwicklung der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen lässt
sich als ‚Entkommunalisierung‘ darstellen. Die Unterstützung von Menschen
mit Behinderungen wurde aus der kommunalen Fürsorge herausgelöst und
wird zunehmend durch Leistungsansprüche gegenüber überregional organisier-
ten Rehabilitationsträgern geregelt. Den damit einhergehenden Erfolgen der
Professionalisierung und Verrechtlichung stehen die Koordinationsprobleme der
Rehabilitationsträger und der mangelhafte Bezug der Leistungen auf individuelle
Bedarfslagen gegenüber. Für Menschen, die in ihrem Lebenslauf mit dem Eintritt
einer Behinderung konfrontiert werden, stellt sich das Unterstützungssystem als
unübersichtlich, wenig transparent und bürokratisch verregelt dar. Es gelingt nur
mit großen Schwierigkeiten, ein in der individuellen Lebenssituation passendes
Hilfearrangement zu entwickeln.

Wenngleich das Problem der Koordination von Leistungen auf lokaler Ebene
und die Probleme des Zugangs zu Leistungen gesehen werden, erweisen sich
die diesbezüglichen Regelungen im SGB IX als unzureichend und werden von
den verantwortlichen Rehabilitationsträgern schlicht nicht umgesetzt. Mit dem
BTHG wurde die Vorschrift zur Bildung regionaler Arbeitsgemeinschaften durch
die Rehabilitationsträger (§ 25 Abs. 2 SGB IX) wortgleich aus der bis 2017 gül-
tigen Fassung des SGB IX (§ 12 Abs. 2) übernommen, obwohl dem Gesetzgeber
bewusst war, dass zwischen 2001 und 2017 keinerlei diesbezügliche Aktivitäten
bekannt wurden.

Der erkennbare Schwerpunkt zur Koordination und Steuerung des Leistungs-
geschehens im geänderten SGB IX liegt auf der Ebene des Einzelfalls. Hier
werden Vorgaben für die Verfahren der Planung und der Bedarfsermittlung
verbindlich für alle Rehabilitationsträger vorgegeben. Die Eingliederungshilfe
im SGB IX umfasst eine Neuregelung des Gesamtplanverfahrens, das nun
verbindlich durch die Träger der Eingliederungshilfe unter Beteiligung der leis-
tungsberechtigten Personen durchgeführt werden soll. Unter den acht Kriterien,
die für die Ausgestaltung der Verfahren genannt werden, ist auch „Sozialrau-
morientierung“ aufgelistet (§ 117 Abs. 1 Nr. 3 g). Es bleibt jedoch an dieser
Stelle und im gesamten BTHG offen, ob dieser Begriff im Sinne von subjektiv
wahrgenommenen und gestalteten Beziehungsräumen oder im Sinne von sozialen
Nahräumen verstanden wird. Aus beiden Perspektiven ist eine intensive Ausein-
andersetzung mit den angestrebten Aktivitäten der Personen und den räumlichen
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Rahmenbedingungen im Gesamtplanverfahren notwendig. Dazu ist eine Kennt-
nis der lokalen Gegebenheiten und ggf. auch eine Einflussnahme auf kommunale
Gestaltungsspielräume notwendig.

Die Instrumente zur Bedarfsermittlung sollen in Orientierung an der Inter-
nationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
(ICF) die dort genannten neun Lebensbereiche zur Klassifikation der Aktivitä-
ten und Teilhabe berücksichtigen (§ 118 SGB IX). Im Konzept der ICF müssen
diese als Kontext zu eigens klassifizierten ‚Umweltfaktoren‘ in Beziehung gesetzt
werden. Es ist allerdings der Einschätzung zuzustimmen, dass die in der ICF
hinterlegten Codierlisten „für den Alltagsgebrauch zu kompliziert und wenig
praxistauglich sind“ (Lüttringhaus & Donath, 2019, S. 103). Dem lässt sich aller-
dings dadurch begegnen, dass in der Gesamtplanung keine Codierung von Items,
sondern nur eine offene, nach Lebensbereichen gegliederte Beschreibung vorge-
nommen wird, auch um Wechselbeziehungen zwischen den Lebensbereichen und
Bezüge zu Umweltfaktoren sichtbar zu machen.

Anspruchsvoller ist hingegen die Aufgabe, die im Gesamtplanverfahren fest-
gestellten Barrieren in der Umwelt mit den für die Beseitigung der Barrieren
zuständigen Stellen zu kommunizieren und für ihre Beseitigung zu sorgen. Dies
überschreitet den unmittelbaren Auftrag einer personenzentrierten Gesamtpla-
nung. Der sich darüber hinaus ergebende Auftrag kann zum einen durch die
Benachrichtigung der im Einzelfall zuständigen Stellen erfolgen. Zum ande-
ren muss die individuelle Planung durch eine sozialräumliche fallübergreifende
Planung in der Kommune ergänzt werden, in die neben anderen Quellen die
fallübergreifenden Erkenntnisse aus der Gesamtplanung eingehen (vgl. Lüttring-
haus & Donath, 2019, S. 104 ff.). Bisher sind dafür geeignete Verfahren noch
nicht entwickelt. In der Erarbeitung von geeigneten Vorgehensweisen und in der
Begleitung entsprechender Modellvorhaben liegt für die Teilhabeforschung die
Chance, Wechselwirkungen, die zu einer Behinderung der Teilhabe in der alltäg-
lichen Lebenspraxis führen, besser zu verstehen. Wenn diese Lücke nicht gefüllt
ist, kann die Kritik an der Nutzung der ICF im Rehabilitationsrecht zum Zwecke
einer pathologisierenden Diagnostik (vgl. Sturm, 2019, S. 120 ff.) nicht entkräftet
werden.

6 Möglichkeiten und Grenzen kommunaler Planung
zur Umsetzung der UN-BRK

Empirische Erhebungen belegen eine intensive Auseinandersetzung mit der UN-
BRK auf kommunaler Ebene (bezogen auf Nordrhein-Westfalen vgl. Rohrmann
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et al., 2014b; Schmitz & Engels, 2020, S. 230 ff.). Ähnlich wie vom Bund und
von den Ländern werden Aktionspläne zur Umsetzung der Konvention erstellt
oder andere Planungsaktivitäten entfaltet. Die Entwicklung wird durch zahlrei-
che Empfehlungen, Projekte und Initiativen unterstützt.2 Diesem Engagement
steht die Gefahr gegenüber, dass Aktivitäten mit der Konvention verbunden wer-
den, bei denen eine innovative oder teilhabeförderliche Ausrichtung fraglich ist.
Maßnahmen scheinen teilweise an einem öffentlichen Darstellungsbedürfnis ori-
entiert zu sein und mehr einem zeremoniellen als pragmatischen Umgang mit
der Konvention zu folgen. Dabei haben die bisherigen Ausführungen gezeigt,
dass sich die originären Aufgaben der Kommunen mit den Verpflichtungen der
kommunalen Ebene aus der UN-BRK überschneiden. Kommunen, die planerisch
die Umsetzung der Konvention verfolgen, werden mit Herausforderungen kon-
frontiert, die nun abschließend knapp mit Blick auf ihre Implikationen für die
Teilhabeforschung eingeordnet werden.

6.1 Prozesshafte Umsetzung auf drei Ebenen kommunaler
Planung

Die Herausforderungen, aber auch die Möglichkeiten für kommunale Inklusi-
onsplanung, werden in Abb. 1 verdeutlicht. Die Ausgangssituation wird für
Kommunen von Faktoren beeinflusst, die unabhängig von der örtlichen Situa-
tion sind, wie den normativen Grundlagen und gesetzlichen Regelungen. Für
Planungsprozesse ist zu klären, wie gut es gelingt, diese wichtigen Orientierungs-
punkte in einen fachlichen Entwicklungsdialog zu integrieren. Auch die bisherige
Landschaft, beispielsweise an Sozialen Diensten und Organisationen der Selbst-
vertretung, sind für das Verständnis von Entwicklungspfaden wichtig. Wie sich
Akteurskonstellationen auf Prozesse und deren langfristige Folgen auswirken, ist
ein wichtiges Forschungsfeld. Auch wie sich die eigentlichen Prozessaktivitäten,
wie Planung, Gestaltung von dauerhaften Strukturen und kurzfristigen Maßnah-
men und Projekten zueinander verhalten, sollte näher betrachtet werden. Während
der Konzentration auf dauerhafte Strukturen die Gefahr des Erstickens von

2 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien genannt: das von 2017 bis 2022 laufende Modell-
projekt ‚Kommune inklusiv‘ der Aktion Mensch (www.kommune-inklusiv.de), der Leitfaden
zur Erstellung von Aktionsplänen in Rheinland-Pfalz (Heiden, 2013) und das darauf aufbau-
ende Modellprojekt, die im Rahmen eines von Land NRW geförderten Forschungsprojektes
entstandene Arbeitshilfe ‚Inklusive Gemeinwesen Planen‘ (Rohrmann et al., 2014a), der
Kommunale Index für Inklusion (Montag Stiftung, 2011), die Empfehlung des Deutschen
Vereins (2012) und die Empfehlung des Vereins für Sozialplanung (2012).

http://www.kommune-inklusiv.de
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Abb.1 Herausforderungen der Inklusionsplanung (© Kempf & Rohrmann, 2021, Eigene
Darstellung)

Initiative und Flexibilität innezuwohnen scheint, sind Maßnahmen und Projekte
umgekehrt mit dem Risiko konfrontiert, dass unklar bleibt, welche langfristigen
Veränderungen daraus resultieren. Planungsaktivitäten stehen im Spannungsver-
hältnis zwischen diesen beiden Polen. Zudem besteht die Herausforderung darin,
dass partizipativ eruiert werden muss, inwieweit durch beide Aspekte tatsäch-
lich das langfristige Ziel der Entwicklung inklusiver Gemeinwesen verfolgt wird.
Hierunter verstehen wir, Bedingungen im örtlichen Gemeinwesen zu schaffen,
die es (beeinträchtigten) Menschen ermöglichen, ihr Leben selbstbestimmt in
Bezug auf die üblichen Institutionen im Lebenslauf zu gestalten und Zugehörig-
keit zu erleben. Das Konzept der inklusiven Gemeinwesen kann für eine Vielzahl
von kommunalen Entwicklungsaufgaben als strategiefähiger Begriff verwendet
werden, um langfristig die Teilhabe generell zu verbessern. Inklusionsplanung
setzt an drei Ebenen an und zielt darauf ab, eine dauerhafte Orientierung an
Inklusion im allgemeinen Planungshandeln (z. B. Schul-, Jugendhilfe- oder Bau-
leitplanung) einer Kommune zu etablieren (Rohrmann & Kempf, 2019). Für die
Organisation von flexiblen und inklusionsorientierten Unterstützungsdiensten im
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Sinne des Art. 26 UN-BRK wird eine Fachplanung für Menschen mit Behin-
derungen erforderlich bleiben. Rückmeldungen zu Barrieren, beispielsweise im
Rahmen der individuellen Bedarfsermittlung, werden aber mit Sicherheit nicht
auf das Sozialressort begrenzt bleiben, sondern auch beispielsweise Fragen der
Barrierefreiheit im Bereich der Gesundheitsversorgung berühren. Somit ist bei
der Analyse von Planungsaktivitäten auch die Ebene der Ressortplanung mit
in den Blick zu nehmen. Darüber hinaus adressieren mittel- und langfristige
Veränderungsbedarfe auch die Ebene der kommunalen Entwicklungsplanung.
Insbesondere Fragen der Barrierefreiheit sind (nur) langfristig bearbeitbar. Wie
dargestellt, sind die notwendigen Herangehensweisen komplex und Teilhabe-
forschung muss hinreichend differenziert sein, um bei der Orientierung zu
unterstützen und die Folgen von Planungen bewerten zu können.

6.2 Planung und Partizipation

Ein wichtiger Faktor für Planungsprozesse (Art 4 Abs. 1 UN-BRK) stellt die
Sicherstellung der Mitwirkung von Menschen mit Behinderungen dar.

Dies betrifft Fragen der Zusammensetzung von Arbeits- und Leitungsgre-
mien ebenso wie die Wahl von Methoden und Fragestellungen, welche die
Perspektive von Menschen mit Behinderungen in den Fokus rücken und deren
Expertise nutzen (Kempf, 2015). In diesem Zusammenhang sind auch Fragen der
Entscheidungsfindung in den Blick zu nehmen. Die Delegation der Prozessverant-
wortung an die Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen erscheint
aber wegen der meist limitierten Ressourcen und der Frage der adäquaten Rol-
lengestaltung problematisch. Ob es gelingt, dass Menschen mit Behinderungen
als kritisches Korrektiv in allen Prozessphasen mitwirken können, muss über-
prüft werden. Die oben skizzierte Entwicklung der Entkommunalisierung bei
der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen hat zu Planungstraditio-
nen geführt, die Menschen mit Behinderungen nicht aktiv einbinden und in ihrer
formalisierten Gestaltung erhebliche Barrieren darstellen können. Laub (2021)
zeichnet eindrucksvoll nach, dass die Einbeziehung von Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen in solche Prozesse eine Herausforderung darstellt und eine
Bereitschaft zur Mitwirkung nicht einfach vorausgesetzt werden kann. Vielmehr
ist der Selbstdeutung derjenigen Personen, deren Mitwirkung gewünscht wird, in
solchen Prozessen Raum zu geben. Dass auch partizipativ angelegte Methoden
der Sozialraumerkundung in ihren Folgen differenziert zu reflektieren sind und
ein hohes Maß an Fachlichkeit verlangen, wird von Bertelmann und Konieczny
(2018) beschrieben. Forschung in diesem Zusammenhang muss Chancen und
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Herausforderungen unterschiedlicher Partizipationsansätze in den Blick nehmen
und zur Weiterentwicklung partizipativer Planungsprozesse beitragen.

Die Bezugnahme auf den Inklusionsbegriff erfolgt in der Konvention differen-
ziert, meint im Kern aber immer die Möglichkeit, an konkreten Prozessen der
Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben zu können – und zwar in allen Aspek-
ten des Lebens (Art. 26 UN-BRK). Nur im konkreten Geschehen vor Ort kann
sichergestellt werden, dass Beeinträchtigungen nicht durch einstellungs- und
umweltbedingte Barrieren zu Behinderungen (in) der Teilhabe führen. Für die
Teilhabeforschung sind die mit der Ebene der Kommunen verbundenen Fragestel-
lungen bedeutsam. Die vom BTHG beförderte Betonung des Sozialraums wird
die Forschungsaktivitäten (hoffentlich) weiter beleben.
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„Kommune Inklusiv“? – Potenziale und
Herausforderungen inklusiver
Sozialraumentwicklung

Hendrik Trescher, Teresa Hauck und Michael Börner

Zusammenfassung

Die Begleitforschung des Projekts „Kommune Inklusiv“ untersucht anhand
eines mehrperspektivischen Methodendesigns, inwiefern sich Sozialräume
verändern, in denen Maßnahmen durchgeführt werden, die die Teilhabemög-
lichkeiten von Menschen erweitern sollen, die von Ausschluss bedroht oder
betroffen sind. Die Ergebnisse zeigen, dass die handlungspraktische inklu-
sive Sozialraumentwicklung unbedingt einer theoretischen Fundierung sowie
empirischen Überprüfung bedarf, um Inklusion als kritische Praxis betreiben
zu können.

1 Einleitung

Wie lassen sich Sozialräume verändern, um Teilhabemöglichkeiten für Perso-
nen zu eröffnen, die bislang von Ausschluss bedroht oder betroffen sind? Dies
ist die übergeordnete Forschungsfrage der Begleitforschung zum Projekt „Kom-
mune Inklusiv“, das von der Aktion Mensch initiiert wurde und seither gefördert
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und begleitet wird. Im Projekt werden fünf Sozialräume in Deutschland (Erlan-
gen, Rostock, Schneverdingen, Schwäbisch Gmünd und die Verbandsgemeinde
Nieder-Olm) über einen Zeitraum von fünf Jahren finanziell und inhaltlich dabei
unterstützt, Teilhabebarrieren sukzessive abzubauen, sodass Menschen, die bis-
lang häufig von Ausschluss bedroht oder betroffen sind, erweiterte Möglichkeiten
der Teilhabe an Lebenspraxen in den Sozialräumen haben. In einem mehrdimen-
sionalen Forschungsdesign, das quantitative und qualitative Forschungsmethoden
miteinander verschränkt, wird dieser Prozess projektbegleitend untersucht. Das
Design orientiert sich dabei an einem theoretischen Verständnis von Inklusion
und Sozialraum, das diese als relational aufeinander bezogen versteht. Inwie-
weit ausgehend von diesem Verständnis ein mehrperspektivisches Setting zur
Untersuchung von Sozialräumen entwickelt wurde, welche Ergebnisse anhand
dessen generiert wurden und wie diese handlungspraktisch weitergedacht werden
können, ist Gegenstand dieses Beitrags. Dazu folgt einer kurzen theoretischen
Annäherung an das Verhältnis von Inklusion und Sozialraum (Abschn. 2) eine
Darlegung des Methodendesigns der Begleitforschung (Abschn. 3). Im Anschluss
daran wird Einblick in erste Ergebnisse gegeben, die die Begleitforschung bisher
hervorbrachte (Abschn. 4). Abschließend wird reflektiert, inwiefern theoretisch
fundierte und methodisch geplante Teilhabeforschung zur handlungspraktischen
Entwicklung von Sozialräumen beitragen kann und wie die verschiedenen
Ebenen – Theorie, Empirie und Handlungspraxis – ineinandergreifen (Abschn. 5).

2 Inklusion und Sozialraum

Inklusion wird als Kritik verstanden, entlang derer Strukturen, Handlungspra-
xen oder Erlebnisse, aus denen (potenziell) Ausschluss resultiert, offengelegt und
in ihrer ‚behindernden‘ Wirkmächtigkeit infrage gestellt werden. Inklusion ist
insofern „als Praxis zu verstehen, die Behinderung gegenläufig ist“ (Trescher &
Hauck, 2020, S. 22). Dieses Verständnis von Inklusion als kritische, d. h. hin-
terfragende und reflektierende, Praxis ist deshalb nicht „die Realisierung eines
positiv definierbaren gesellschaftlichen (Ideal-)Zustands“ (Dannenbeck, 2013,
S. 461) und ist auch nicht als einer moralischen Idee entsprungen zu verstehen,
sondern als etwas, das sich prozesshaft und in Beziehung zu anderen – rela-
tional – vollzieht. (Sozial-)Raum wird im Zuge dessen, anknüpfend an Martina
Löw, als „eine relationale (An)Ordnung sozialer Güter und Menschen (Lebewesen)
an Orten“ (Löw, 2001, S. 224) verstanden. Raum ist immer schon Sozialraum,
da er durch die in ihm handelnden Personen (mit) hervorgebracht wird und
diese wechselseitig in je bestimmter Art und Weise hervorbringt – z. B. als
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nur eingeschränkt teilhabend. Sozialräumliche Teilhabe kann insofern nicht (aus-
schließlich) technisch generiert werden, bspw. entlang dessen, was gemeinhin
unter ‚Barrierefreiheit‘ verstanden wird. Vielmehr „braucht es, über den Zugang
und die Subjektivierung als handlungsmächtig hinaus, Gefühle von Verbundenheit
und Zugehörigkeit“ (Trescher & Hauck, 2020, S. 30). Teilhabe entsteht gerade
im sozial und emotional erlebten Miteinander.

3 Methodendesign

Die Begleitforschung arbeitet auf drei Forschungsebenen. Auf der ersten Ebene
werden die Maßnahmen evaluiert, die im Projekt umgesetzt werden, während
auf der zweiten Ebene die Untersuchung der Sozialräume im Vordergrund steht1.
Das Methodendesign wird im Folgenden dargelegt. Aufgrund der Komplexität
des Settings kann die Darstellung der einzelnen Instrumente nur grob erfolgen
(für ausführlichere Darstellungen siehe: Trescher & Hauck, 2020).

3.1 Ebene 1 – Maßnahmenevaluation

Ziel von Ebene 1 ist es, die Maßnahmen zu untersuchen, die in den fünf geför-
derten Sozialräumen geplant und umgesetzt werden. Die Evaluation erfolgt v. a.
über halb-standardisierte Online-Surveys, wobei je situativ auf ausgedruckte Fra-
gebögen zurückgegriffen werden kann. Die Fragebogenkonstruktion ermöglicht,
sowohl Aussagen zu einzelnen Maßnahmen zu treffen als auch Quervergleiche
zwischen diesen vorzunehmen.

Die Fragebögen bestehen also aus allgemein-vergleichbaren und clusterspezi-
fischen (maßnahmengruppenbezogenen) Teilen. Methodisch wird in beiden Fällen
anhand geschlossener Fragen vorgegangen. Hierbei wird, aufgrund der mög-
lichst barrierearmen Ausgestaltung der Bögen, mit einer komplexitätsreduzierten
Skalierung gearbeitet, sodass bestenfalls auch Menschen mit Unterstützungsbe-
darfen im Bereich Lesen/Verstehen an der Befragung teilnehmen können. Die
Beantwortung erfolgt deshalb auf Grundlage des Antwortspektrums „nein“, „zum
Teil“ bzw. „vielleicht“ und „ja“. Ergänzend hierzu wird jeder Fragebogen in
einer ‚leichten‘ und einer ‚schweren‘ sprachlichen Ausgestaltung angefertigt, um
Teilnahmemöglichkeiten zu begünstigen.

1 Die dritte Ebene wird ausgeklammert, da sie in den Zuständigkeitsbereich der Kollegen von
der Goethe-Universität Frankfurt, Prof. Dr. Dieter Katzenbach und David Knöß, M.A., fällt.
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Allgemein-vergleichbare und clusterspezifische Fragen werden durch indivi-
duelle Fragen ergänzt, die einerseits einen direkten Bezug zur Einzelmaßnahme
zulassen (z. B.: „Was hat Ihnen gefallen?“) und andererseits einen Rückbezug
zum jeweiligen Sozialraum herstellen (z. B.: „Was muss in Ihrem Sozialraum
verändert werden?“). Diese Fragen sind offen gestaltet, d. h., die ausfüllen-
den Personen haben die Möglichkeit, in eigenen Worten Stellung zu beziehen.
Über die Fragebögen haben die Teilnehmer*innen somit die Möglichkeit, einen
unmittelbaren Beitrag zur Weiterentwicklung des Gesamtprojekts zu leisten. Die
Maßnahmenevaluation wird durch eine Folgeerhebung komplettiert, die ein Jahr
nach der Ersterhebung angesetzt ist. Teilnehmer*innen, die sich dazu bereit
erklären, werden erneut kontaktiert und um die Bearbeitung eines weiteren Frage-
bogens gebeten, in dessen Mittelpunkt die Frage nach der langfristigen Bewertung
bzw. dem langfristigen Nutzen der je konkreten Maßnahme steht. Die Auswertung
der Fragebögen erfolgt anhand deskriptiv-statistischer Verfahren.

3.2 Ebene 2 – Sozialraumevaluation

Ebene 2 fokussiert die Frage, ob und inwiefern sich die Sozialräume über
den Projektzeitraum dahingehend verändern, dass Menschen, die von Aus-
schluss bedroht oder betroffen sind, erweiterte Teilhabemöglichkeiten haben. Die
Untersuchungen erfolgen anhand eines Methodensettings, das sowohl qualitativ-
inhaltsanalytisch, ethnographisch als auch deskriptiv-statistisch verfährt (Tre-
scher & Hauck, 2020, S. 41 ff.). Im Folgenden werden die einzelnen Instrumente
vorgestellt.

3.2.1 Sozialraumanalysen in den Handlungsfeldern Arbeit,
Bildung und Freizeit

Die Sozialraumanalysen werden zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Pro-
jekts durchgeführt. Sie verfolgen das Ziel, Teilhabebarrieren und -möglichkeiten
zu erschließen und, über den Vergleich der Analysen, etwaige Veränderungen
nachzuzeichnen. Erfasst werden dabei die Teilhabesituation sowie -möglichkeiten
von Menschen mit Behinderung (wobei unterschiedliche Beeinträchtigungsdi-
mensionen abgebildet werden), Menschen mit Fluchtmigrationshintergrund und
Menschen mit Demenz. Die Ergebnisse geben also einen sehr breiten Ein-
blick in die Lebenssituation von Menschen, die (je situativ) Marginalisierung
erfahren. Forschungspraktisch werden die Handlungsfelder Arbeit, Bildung,
Freizeit und Barrierefreiheit/Mobilität untersucht, wobei Letzteres als Quer-
schnittsthema zu verstehen ist, das für alle Handlungsfelder relevant ist. Im
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Handlungsfeld Arbeit werden in den jeweiligen Sozialräumen vor Ort Leitfa-
deninterviews mit Arbeitnehmer*innen geführt, um zu untersuchen, inwiefern
Menschen mit unterschiedlichen Unterstützungsbedarfen Teilhabemöglichkeiten
an Arbeit haben. Im Handlungsfeld Bildung werden Leitungskräfte von Kinder-
tagesstätten und Schulen sowie Weiter- bzw. Erwachsenenbildungseinrichtungen
anhand eines Onlinesurveys zur Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit
Behinderung und/oder Fluchtmigrationshintergrund befragt. Im Handlungsfeld
Freizeit wird die Frage verfolgt, inwiefern Menschen mit unterschiedlichen Unter-
stützungsbedarfen an Freizeitaktivitäten der Mehrheitsgesellschaft teilhaben bzw.
inwiefern Möglichkeiten zur Teilhabe bestehen. Dazu werden Verantwortliche
und Ansprechpersonen von Freizeitaktivitäten telefonisch kontaktiert und mithilfe
eines Leitfadens interviewt. Die Auswertung des breiten Materialkorpus erfolgt
sowohl über deskriptiv-statistische Methoden als auch Verfahren der Qualitati-
ven Inhaltsanalyse (Mayring, 2015; Trescher & Hauck, 2020, S. 46 ff.). Das
Forschungsdesign macht direkte Vergleiche zwischen den Sozialräumen mög-
lich, woraus Faktoren abgeleitet werden können, die Teilhabe oder zumindest
erweiterte Teilhabemöglichkeiten begünstigen.

3.2.2 Ethnographische Sozialraumbegehungen
Ein weiteres Instrument der Sozialraumevaluation sind ethnographische Sozi-
alraumbegehungen. Ziel dieser ist es, den Sozialraum und die ihm eigenen
Strukturen, Handlungspraxen, Interaktionen etc. zu erfahren. Die ethnographi-
sche Herangehensweise wird dabei von der Idee bestimmt, sich den Sozialräumen
anzunähern und diese gewissermaßen aus der Perspektive der darin lebenden
Menschen zu betrachten (Honer, 2010, S. 195; siehe auch Riege, 2007, S. 383).
Es geht folglich „darum, die ‚Fremde‘ aufzusuchen“ (Honer, 2010, S. 197) und
sich dieser verstehend anzunähern. Konstitutiv ist dabei „eine sozialwissenschaft-
liche Haltung der Neugier […] sowie die Bereitschaft, sich der Dynamik und
Logik eines Feldes auszusetzen“ (Breidenstein et al., 2013, S. 7). Das metho-
dische Vorgehen der Sozialraumbegehungen ist an Seifert (2010, S. 301 f.) und
Honer (2010, S. 197) angelehnt. Es geht darum, die Sozialräume daraufhin zu
untersuchen, wo und inwiefern Barrieren bestehen, die Personen in ihren Teilha-
bemöglichkeiten behindern, sowie welche Möglichkeiten bereits genutzt werden,
um Teilhabebarrieren abzubauen. Hierfür werden Wohnquartiere, Innenstadtbe-
reiche, kulturelle Einrichtungen, Behörden u.v.m. besucht und es werden u. a.
Beobachtungen dokumentiert, Gespräche mit Einwohner*innen über deren Erfah-
rungen, Wünsche usw. geführt, Fotos gemacht sowie Dokumente und Artefakte
gesammelt (z. B.: Informationsbroschüren). Grundsätzlich wird der öffentliche
Personennahverkehr genutzt, um potenzielle Mobilitätsbarrieren zu untersuchen.
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Zum Vorgehen selbst ist zudem anzumerken, dass dieses nicht vollends im Vor-
feld geplant werden kann. Es entwickelt sich stetig weiter und muss entlang
der örtlichen Gegebenheiten flexibel angepasst und ggf. erweitert werden. Im
Ergebnis entstehen so ethnographische Protokolle, anhand derer diskutiert wer-
den kann, worin Herausforderungen und ggf. Ambivalenzen von Teilhabe liegen.
Im Untersuchungszeitraum wird diese Form der Erhebung insgesamt drei Mal
durchgeführt.

3.2.3 Surveys: Sozialraumbezogene Befragung und
deutschlandweite, bevölkerungsrepräsentative Befragung

Der Survey „Sozialraumbefragung“ richtet sich an die Menschen in den fünf
untersuchten Sozialräumen. Anhand der Befragung können sozialraumspezifi-
sche Aussagen zur Bekanntheit und der Einschätzung des potenziellen Nutzens
des Projekts ebenso getroffen werden wie bzgl. der Zustimmung zu Inklusion.
Außerdem wird der lebensweltliche Kontakt der Befragten zu Menschen mit
Behinderung, Fluchtmigrationshintergrund oder Demenz sowie ihre Einschät-
zung zum Zusammensein mit jenen Personen untersucht. Der Survey erlaubt
Quervergleiche unter den einzelnen Sozialräumen. Zusätzlich ist im Survey eine
abschließende offene Frage eingearbeitet, über die die Befragten Verbesserungs-
vorschläge für die Projektverantwortlichen im Sozialraum formulieren können. In
zwei Wellen wurden (2019/2020) bzw. werden (2021) die Einwohner*innen der
Sozialräume befragt, wobei eine bevölkerungsrepräsentative Verteilung angestrebt
wird. Pro Welle werden in jedem Sozialraum 250 face-to-face Leitfadeninterviews
geführt. Ausgewertet wird der Survey ebenfalls mittels deskriptiv-statistischer
Verfahren sowie über die Verfahren der Qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring,
2015).

Ergänzt wird der oben genannte Survey durch den Survey „Einstellung(en)
zu Inklusion“, über den die Einstellung der Gesamtbevölkerung Deutschlands zu
Inklusion untersucht wurde (Trescher & Hauck, 2020, S. 257 ff.; Trescher et al.,
2020a, b). Referenzkategorien der Einstellungsforschung waren die Lebensberei-
che Wohnen, Arbeit, Freizeit und Schule sowie die Personengruppe Menschen
mit sog. geistiger Behinderung. Zu jedem der Lebensbereiche wurden Thesen
formuliert, zu denen sich die teilnehmenden Personen verhalten konnten. Dies
erfolgte über unipolare Likert-Skalen mit einem Ratingspektrum von 1 bis 7 (1
= Stimme überhaupt nicht zu; 7 = Stimme voll und ganz zu). Durch die Streu-
ung des Fragebogens konnte eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe u. a. in
Bezug auf die Kategorien Alter, Geschlecht und Bildung akquiriert werden. Es
flossen 3695 Antworten in die Auswertung mit ein, die über deskriptiv-statische
Verfahren sowie eine Clusteranalyse erfolgte.
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3.2.4 Sozialraummonitoring
Im Zuge des Sozialraummonitorings werden jeden Monat Veranstaltungen
(bspw. Ausstellungen, Sportveranstaltungen etc.) hinsichtlich ihrer barrierefreien
Zugänglichkeit untersucht (Trescher & Hauck, 2020, S. 44 f.). Barrierefreiheit
wird hierbei in den Dimensionen Mobilität, Sehen, Hören, Lesen/Verstehen und
Fremdsprache (Englisch) operationalisiert. In jedem Sozialraum wird monatlich
eine Veranstaltung untersucht. Dazu werden Vereine, Kulturträger, Stadtverwal-
tungen u. Ä. kontaktiert, die für die jeweilige Veranstaltung verantwortlich sind
bzw. als Ansprechpersonen auftreten. Das Sozialraummonitoring erfolgt in zwei
Analyseschritten: (1) Informationen über die barrierefreie Zugänglichkeit der
Veranstaltung (Desktoprecherche) und (2) die Barrierefreiheit der Veranstaltung
(E-Mailkontaktaufnahme). Die auf diese Weise generierten Informationen wer-
den klassifiziert und in deskriptiv-statistischer Art und Weise ausgewertet. Im
Ergebnis werden so Teilhabebarrieren und -möglichkeiten bezogen auf unter-
schiedliche Handlungsfelder herausgearbeitet und etwaige Veränderungen über
den Projektzeitraum nachgezeichnet.

4 Teilhabe und Ausschluss: Ergebnisse der
Begleitforschung

Nachfolgend wird exemplarisch auf die bisherigen Ergebnisse der Begleitfor-
schung eingegangen. Die Kernergebnisse werden ebenen- und instrumentenüber-
greifend dargelegt, wobei immer ein Rückbezug zur Ausgangsfrage des Beitrags
hergestellt und mögliche Handlungsperspektiven in Bezug auf eine inklusive
Sozialraumentwicklung diskutiert werden, die sich aus den Ergebnissen ergeben.

4.1 ‚Geistige Behinderung‘ als Ausschlusskategorie

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen mit sog. geistiger Behinde-
rung verstärkt von Ausschluss bedroht oder betroffen sind. Deutlich wurde dies
u. a. anhand der Daten des repräsentativen Onlinesurveys „Einstellung(en) zu
Inklusion“. Von den 3695 Teilnehmer*innen gaben lediglich 31,56 % an, Kon-
takt zu Menschen mit geistiger Behinderung zu haben oder in der Vergangenheit
gehabt zu haben (Trescher et al., 2020a, b). Geistige Behinderung kann also
insofern als Ausschlusskategorie reflektiert werden, als entsprechende Personen
noch immer nur bedingt in allgemein-öffentlichen Räumen sichtbar sind. Zum
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Problem wird, dass die Lebenspraxis vieler Menschen mit sog. geistiger Behin-
derung nach wie vor stark durch exklusive Einrichtungen geprägt ist, auf die
sich ihr Leben oft mehr oder weniger umfassend fokussiert. Ihre Abwesenheit in
öffentlichen Räumen ist routinisiert und fester Bestandteil der dortigen räumli-
chen Arrangements. Gestützt wird damit das Ergebnis früherer Untersuchungen,
wonach stationäre Wohnheime in vielerlei Hinsicht als Inklusionsbarrieren wirk-
mächtig werden (Trescher, 2015, 2017). Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse,
dass geistige Behinderung auch insofern als Ausschlusskategorie zu sehen ist,
als Menschen der Mehrheitsgesellschaft diese vielfach als eine Art ‚Grenze von
Inklusion‘ definieren. Beispielhaft zeigt dies eine Aussage, die während der Sozi-
alraumanalyse im Handlungsfeld Arbeit dokumentiert wurde: „Bei Flüchtlingen
geht Inklusion vielleicht noch, aber bei Menschen mit geistiger Behinderung auf
keinen Fall“ (6189)2. Auf breiterer Basis spiegelt sich dies auch in der Gesamt-
auswertung der Sozialraumanalysen wider. Hier wurden Personen, die in ihrem
Arbeitsfeld bisher keine Kolleg*innen mit Behinderung haben, gefragt, ob bzw.
inwiefern sie es als möglich einschätzen, dass Menschen mit kognitiven Beein-
trächtigungen an ihrer Arbeitsstelle beschäftigt werden können. Nur 23,8 % der
befragten Personen hielt dies für prinzipiell möglich (Trescher & Hauck, 2020,
S. 183).

Mit Blick auf teilhabeorientierte Forschungs- und Praxisprojekte muss ausge-
hend von diesen Ergebnissen die Frage aufgeworfen werden, wie es gelingen
kann, Teilhabebarrieren für Menschen mit sog. geistiger Behinderung abzu-
bauen und Zugänge zu Lebenspraxen der Mehrheitsgesellschaft zu eröffnen.
Dies erscheint auch insofern bedeutsam, als die Ergebnisse zeigen, dass, wenn
Menschen Kontakt zu Menschen mit sog. geistiger Behinderung haben, sie Inklu-
sion gegenüber offener bzw. positiver eingestellt sind (Trescher & Hauck, 2020,
S. 328). Die Ergebnisse bestätigen insofern die sogenannte Kontakthypothese.
‚Kontakte herstellen‘ heißt entlang des hier vertretenen Ansatzes aber nicht nur,
die Lebenssituation von Menschen mit sog. geistiger Behinderung in den Blick
zu nehmen – bspw. durch eine forcierte Deinstitutionalisierung. Vielmehr geht
es auch darum, die Lebenspraxis der Mehrheitsgesellschaft zu adressieren. So
bedarf es bspw. im Kontext des öffentlichen Personennahverkehrs Fahrpläne, die
so ausgestaltet sind, dass auch Menschen mit sog. geistiger Behinderung diese
uneingeschränkt lesen und verstehen können. Darüber hinaus müssen Beschäfti-
gungsverhältnisse in einer Art und Weise angepasst werden, dass Menschen mit

2 Im Rahmen des Forschungsdatenmanagements wurden die Interviews nach dem Zufalls-
prinzip kodiert, sodass aus der vergebenen Zahl keine Rückschlüsse auf den Sozialraum
möglich sind. Dadurch wird die Anonymität der Sozialräume und der interviewten Personen
weitergehend gewährleistet.
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sog. geistiger Behinderung die notwendigen finanziellen Ressourcen zur Verfü-
gung stehen, um überhaupt am Leben im Sozialraum teilhaben zu können (z. B.
ein Restaurantbesuch).

4.2 Ambivalenzen von Barrierefreiheit

Die Ergebnisse der ethnographischen Sozialraumbegehungen und der Sozial-
raumanalysen im Kontext Arbeit und Freizeit zeigen deutlich, dass in der
Mehrheitsgesellschaft ein eher eindimensionales Verständnis von Barrierefreiheit
vorherrscht (Trescher & Hauck, 2020, S. 149 ff.). Barrierefreiheit wird oftmals
auf Mobilität enggeführt und mit ‚rollstuhlgeeignet‘ übersetzt. Eine zwangsläufige
Folge dessen ist, dass Barrieren primär in Bezug auf diese Dimension abgebaut
werden – bspw. durch die Installation von Rampen oder Aufzügen. Menschen
der Mehrheitsgesellschaft sind oftmals nicht für Unterstützungsbedarfe jenseits
von Mobilität sensibilisiert und Menschen mit Unterstützungsbedarfen in den
Bereichen Sehen, Hören oder Lesen/Verstehen werden dadurch übergangen. So
kritisiert bspw. eine Person: „Oft denken die Leute bei Barrierefreiheit nur an
Rampen, aber Menschen mit Sinneseinschränkungen gibt es eben auch. Da muss
man immer erst drauf hinweisen“ (477). Ebenfalls wenig Beachtung findet, dass
Barrieren auch durch Diskriminierung entstehen bzw. damit einhergehen können.

Das eindimensionale Verständnis von Barrierefreiheit steht wiederum dem
Ergebnis gegenüber, wonach es sich bei Barrierefreiheit um ein hochgradig
komplexes und ambivalentes Thema handelt. Immer wieder wird deutlich, dass
Barrierefreiheit als idealtypisches Konzept zu fassen ist, das nicht so umfassend
erreicht werden kann, wie es der Begriff impliziert. Deutlich wurde dies u. a. im
Zuge der Sozialraumanalysen oder bereits bei der Konzeption und Konstruktion
der Erhebungsinstrumente – bspw. bei der ‚Übersetzung‘ der Maßnahmensur-
veys in sog. Leichte Sprache. Eine vollständige Abwesenheit von Barrieren ist
schlicht nicht möglich und die Frage, wann etwas für eine Person zur Barriere
wird oder nicht, kann nicht pauschal beantwortet werden: Etwas, „was für die
eine Person eine Barriere darstellt, kann für eine andere Person Unterstützung
sein und umgekehrt“ (Trescher & Hauck, 2020, S. 314). Folglich ist der Prozess
des Abbaus von Barrieren nie vollends abgeschlossen, sondern muss sukzes-
sive auf seine möglicherweise Ausschluss reproduzierende Wirkmächtigkeit hin
reflektiert werden. Bezugnehmend auf die Frage nach einer inklusiven Sozialrau-
mentwicklung erweist sich diese Perspektive als hochgradig relevant und sie zeigt
zugleich einen konkreten Handlungsbedarf auf. Es bedarf einer Sensibilisierung
hinsichtlich der Komplexität und Ambivalenz von Barrierefreiheit. Dies könnte
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bspw. durch entsprechende Schulungs- bzw. Informationsangebote erreicht wer-
den. Darüber hinaus wird deutlich, dass sich – bevor sich mit der Frage nach
Barrierefreiheit befasst werden kann – zunächst damit beschäftigt werden muss,
worin überhaupt Barrieren liegen (können).

4.3 Inklusionspotenzial des Freizeitbereichs

Die bisherigen Auswertungen zeigen, dass der Lebensbereich Freizeit ein beson-
deres Inklusionspotenzial hat. Zurückzuführen ist dies u. a. auf das oben
dargelegte Ergebnis, wonach Meinungen, Erfahrungen und Einstellungen von
Personen zu Menschen, die von Ausschluss bedroht oder betroffen sind, durch
einen lebensgeschichtlichen Kontakt zu jenen Personen eher positiv beeinflusst
werden. Kontakte zwischen Personen können dazu führen, gegenseitige Vorbe-
halte und Ängste abzubauen. Der Freizeitbereich ermöglicht ebendies. Freizeit
bringt Menschen zusammen, ermöglicht Interaktionen auf Augenhöhe und kann
im Zuge dessen dazu beitragen, Einsamkeit oder Isolation zu überwinden,
Teilhabebarrieren abzubauen und Berührungsängste und Unsicherheiten zu ver-
mindern. Entscheidend erweitert wird dieses Inklusionspotenzial dadurch, dass
sich Menschen der Mehrheitsgesellschaft im Bereich Freizeit besonders offen
gegenüber Inklusion bzw. einer Teilhabe von Menschen erweisen, die von Aus-
schluss bedroht oder betroffen sind. Veranschaulicht werden kann dies bspw.
an den Ergebnissen der Sozialraumanalysen. Diese zeigen, dass die Möglich-
keit einer Teilhabe von Menschen mit Behinderung, Fluchtmigrationshintergrund
oder Demenz an Freizeit deutlich höher eingeschätzt wird als bei der kor-
respondierenden Frage im Handlungsfeld Arbeit (Trescher & Hauck, 2020,
S. 158 ff.).

Ausgehend hiervon ist die Frage zu stellen, wie das Inklusionspotenzial
des Freizeitbereichs im Sinne einer inklusiven Sozialraumentwicklung genutzt
werden kann. Es gilt zu beachten, dass sich Teilhabebarrieren, die die Aneig-
nungspraxen von Subjekten behindern, situativ und individuell vollziehen. Dies
gilt im Umkehrschluss auch für die Frage, wie sich das Inklusionspotenzial des
Freizeitbereichs ausschöpfen lässt. Menschen stoßen mit Blick auf ihre Teil-
habe am Lebensbereich Freizeit an je unterschiedliche Barrieren, sodass es in
der Breite verschiedener Zugänge bedarf, um hieran etwas zu ändern. Inklu-
sionspotenziale des Freizeitbereichs für eine inklusive Sozialraumentwicklung
nutzbar zu machen, heißt, Teilhabebarrieren von Personen zu erfassen und hier-
von ausgehend Möglichkeiten der Dekonstruktion auszuloten. Bezugnehmend auf
Menschen mit sog. geistiger Behinderung ließe sich das Inklusionspotenzial des
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Freizeitbereichs bspw. nicht maßgeblich dadurch ausschöpfen, schlicht neue und
ggf. als ‚inklusiv‘ attribuierte Freizeitangebote zu schaffen oder bereits beste-
hende Angebote im Sinne von Barrierefreiheit zu modifizieren – bspw. durch
die Nutzung sog. ‚Leichter Sprache‘. Wie in Abschn. 4.1 angeführt, scheitert
eine Teilnahme von Menschen mit sog. geistiger Behinderung in der Regel
bereits daran, dass diese schlicht nicht zu den Angeboten kommen, da z. B. ent-
sprechende Unterstützungsangebote in der Wohneinrichtung fehlen, bestehende
Freizeitangebote des Sozialraums nicht bekannt sind oder die betreffenden Perso-
nen im Verlauf ihres Lebens nicht die Gelegenheit hatten, überhaupt freizeitliche
Interessen zu entwickeln (Trescher, 2015, S. 208 ff.). Um das Inklusionspotenzial
des Freizeitbereichs für diese Personen nutzbar zu machen, bedarf es zuvorderst
entsprechender Maßnahmen, die auf die Behebung ebenjener Teilhabebarrieren
ausgerichtet sind.

4.4 Reichweite des Projekts im Sozialraum

Ein weiteres Ergebnis, das die Begleitforschung offenlegte, besteht darin, dass
die Verankerung des Projekts in den betreffenden Sozialräumen auch vier Jahre
nach Projektstart noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie zu Beginn erwartet
bzw. erhofft. Die Strahlkraft in die Sozialräume ist trotz größter Anstrengungen
der involvierten Akteur*innen nur begrenzt. So gaben im Rahmen der Sozial-
raumbefragung bspw. sozialraumübergreifend nur 12,51 % der Menschen an, mit
dem Projekt vertraut zu sein, wobei sich mitunter deutliche Differenzen zwi-
schen den einzelnen Sozialräumen ablesen lassen: Gerade in den (groß-)städtisch
strukturierten Sozialräumen erweist sich die Verankerung des Projekts als große
Herausforderung. Die Problematik der Reichweite offenbart sich allerdings auch
insofern, als in den Sozialräumen primär bestimmte Personengruppen durch das
Projekt erreicht werden, nämlich v. a. jene Personen, die Inklusion ohnehin bereits
offen gegenüberstehen – Menschen, die sich Inklusion gegenüber ambivalent
positionieren oder diese offen ablehnen, hingegen nicht oder nur sehr bedingt.
Deutlich wird dies u. a. an der Auswertung der Maßnahmensurveys: Insgesamt
sind die Teilnehmer*innenzahlen gering und die Beantwortungen fallen einseitig
positiv bzw. weitestgehend kritiklos aus. Es zeigt sich, dass sich seit Projektbe-
ginn in jedem Sozialraum so etwas wie ein ‚harter Kern‘ gebildet hat, der bei
einem Großteil der initiierten Maßnahmen zugegen ist. Teilweise handelt es sich
dabei auch um Personen, die selbst in das Projekt eingebunden sind bzw. sich dort
engagieren. Während dies durchaus positiv gewendet werden kann, ist ein solcher
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‚harter Kern‘ doch Ausdruck einer vollzogenen Vergemeinschaftung und Netz-
werkbildung, macht es dennoch auf ein Problem aufmerksam: Wenn es, wie im
Falle des Projekts „Kommune Inklusiv“, das Ziel ist, Sozialräume zu verändern,
heißt das letztlich auch, dass Sozialräume in ihrer Breite adressiert und erreicht
werden müssen. Dies beinhaltet gerade jene Personen, die Inklusion ambivalent
gegenüberstehen oder auch offen ablehnen. Der deutschlandweite Survey „Ein-
stellung(en) zu Inklusion“ hat gezeigt, dass dies auf etwas mehr als die Hälfte
der Bevölkerung zutrifft (Trescher et al., 2020b, S. 103).

Ebendiese Personen zu erreichen und damit über den Kreis der ohnehin
Interessierten hinauszugehen, muss als eine der größten Herausforderungen teil-
habeorientierter Forschungs- und Praxisprojekte gesehen werden. Hierfür bedarf
es – sollte dies als Zielsetzung formuliert werden – einer speziellen strate-
gischen Ausrichtung. Relevant erscheint hier bspw. die Ausgestaltung der je
konkreten Netzwerkstrukturen: Besteht das projektbezogene Netzwerk primär
aus (z. B.) Trägern der Behindertenhilfe, so vollzieht sich hiermit eine ent-
sprechende Rahmung des Projekts sowie Adressierung des Sozialraums. Um
den gesamten Sozialraum zu erreichen, bedarf es eines Netzwerks, das entspre-
chend den Sozialraum in seiner Gesamtheit widerspiegelt und erreicht. Das heißt
dann auch, dass mit Blick auf die öffentliche Verhandlung von Inklusion ggf.
neue Wege beschritten werden müssen. Inklusion sollte im Zuge dessen nicht
(ausschließlich) als Konzept betrachtet werden, das sich lediglich an bestimmte
Personen(-Gruppen) richtet. Um Menschen zu erreichen, die sich bisher nicht für
Inklusion interessieren, muss es vielmehr gelingen, Inklusion als gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung und persönliches Anliegen erfahrbar zu machen. Die
Ergebnisse des Surveys „Einstellung(en) zu Inklusion“ zeigen deutlich, dass die
Frage danach, ob Inklusion als persönliches Anliegen betrachtet wird oder nicht,
als zentral für die Frage nach der Einstellung zu Inklusion betrachtet werden
muss (Trescher et al., 2020b, S. 105). Angesichts der vielfach festzustellenden
Unsicherheiten und Vorbehalte der Bevölkerung bedarf es dabei eines kritischen
Austauschs zu Inklusion, der womöglich explizit gesucht und erlaubt werden
muss.

5 Teilhabeforschung und Sozialraumentwicklung

Die Ergebnisse, die bisher im Zuge der Studie „Kommune Inklusiv“ herausge-
arbeitet wurden, sind äußerst vielfältig. Immer wieder zeigt sich, wie groß die
Herausforderung ist, die an die Zielsetzung geknüpft ist, Sozialräume im Sinne
von Inklusion zu verändern. Eine der wohl zentralsten Erkenntnisse besteht darin,
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wie wichtig eine enge Kooperation der verschiedenen Akteur*innen ist. Inklusive
Sozialraumentwicklung kann sich nur im stetigen Wechselspiel zwischen Theorie,
Empirie und Handlungspraxis vollziehen. Den zentralen Ausgangspunkt bildet
dabei ein theoretisch gerahmter Inklusionsbegriff, der, wie eingangs dargelegt,
nicht einseitig moralisierend ist, sondern aus einer kritisch-problematisierenden
Perspektive heraus zu Reflexion anregt und Ambivalenzen zum Gegenstand
macht. Erst ein theoretisch fundierter Inklusionsbegriff macht ein zielgerichte-
tes, begründetes Handeln möglich. Einen solchen bereitzustellen und hiervon
ausgehend Überlegungen anzustellen, wie dieser für die handlungspraktische
Arbeit gewendet werden kann, ist eine zentrale Aufgabe der Wissenschaft als
kritisch-reflexive Instanz. Aufgabe der Wissenschaft ist darüber hinaus, konkrete
Herausforderungen im Handlungsfeld zu identifizieren, zu diskutieren, hiervon
ausgehend Möglichkeiten des Umgangs zu eruieren und diese an die Hand-
lungspraxis rückzubinden. Das Verhältnis von Forschung zu Praxis bleibt dabei
notwendigerweise auf die Bereitstellung von Ergebnissen und Entwicklungskon-
zepten begrenzt. Wissenschaft und Forschung müssen es „der Praxis vollständig
selbst überlassen […], welchen Gebrauch sie von den Forschungsergebnissen und
Ergebnissen der Erkenntniskritik in ihren je konkreten Entscheidungen macht. Die
Wissenschaft kann nicht mehr tun, als in möglichst großer Klarheit und argumen-
tativer, methodischer Stringenz die wissenschaftlich erweisbaren Konsequenzen
einer Entscheidung zu explizieren. Aber die Entscheidung selbst zu treffen, ist
sie in keiner Weise kompetent“ (Oevermann, 1996, S. 104). Die prozessbeglei-
tende Rückkopplung von Forschungsergebnissen an die Handlungspraxis kann
als ein zentraler Baustein des Projekts „Kommune Inklusiv“ gesehen werden.
Kernstücke jener Rückkopplungsschleifen sind, neben ausführlichen Ergebnis-
darstellungen und Diskussionen in Schrift- und Vortragsform, Workshops, die
gemeinsam mit dem Träger des Projekts für die Akteur*innen in den Sozial-
räumen angeboten werden. Diesen wird damit die Möglichkeit gegeben, auf die
Ergebnisse der Begleitforschung zu reagieren und diese ggf. zum begründeten
Ausgangspunkt ihres Handelns zu machen. Dies könnte bspw. in der Form erfol-
gen, dass neue Netzwerkpartner*innen gesucht, laufende Maßnahmen gestoppt,
angepasst oder gänzlich neue Maßnahmen entwickelt werden. Dieser Prozess der
Rückkopplung ist niemals abgeschlossen. Werden neue Maßnahmen entwickelt,
beginnt die kritische Reflexionsschleife wieder von vorne. Inklusive Sozialraum-
entwicklung kann sich nur in der Handlungspraxis vollziehen, aber diese bedarf
der kontinuierlichen Begleitung. So müssen bspw. Projektadaptionen und damit
einhergehende Veränderungen in den Sozialräumen wiederum auf ihre Wirksam-
keit und potenziell Ausschluss (re-)produzierende Wirkmächtigkeit hin befragt
werden. Es zeigt sich hieran, dass es sich bei Inklusion nicht um etwas handelt,
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was sich z. B. über einzelne Maßnahmen herstellen lässt. Inklusion heißt Kri-
tik und Kritik ist damit auch das Kernstück dessen, was hier unter inklusiver
Sozialraumentwicklung verstanden wird.
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1 Einleitung

Psychische Störungen1 gehören zu den Funktionsstörungen, welche die Lebens-
qualität betroffener Menschen am stärksten einschränken (Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation e. V., 2020, S. 8). Laut Angaben der Weltgesundheits-
organisation (WHO) durchlebt jede vierte Person in Europa in ihrem Leben
mindestens eine Episode einer psychischen Störung (WHO, 2006, S. 1). Unter
den Erwachsenen in Deutschland, im Alter zwischen 18 und 79 Jahren, lei-
det nahezu jede vierte männliche (22,0 %) und jede dritte weibliche (33,3 %)
erwachsene Person im Erhebungsjahr, zumindest zeitweilig, unter einer voll aus-
geprägten psychischen Störung (Gühne et al., 2015, S. 6). Nimmt man beide
Geschlechter zusammen, entspricht dies rund 17,8 Mio. Menschen in Deutsch-
land (Jacobi et al., 2016, S. 89 f.). Auch wenn Uneinigkeit über die Ursachen der
Zunahme von psychischen Störungen besteht (Dornes, 2016, S. 13), zeigen die
Statistiken der gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland alarmierende
Zahlen von Arbeitsunfähigkeitstagen aufgrund psychischer Störungen. Psychische
Störungen nehmen hier insgesamt den zweiten Platz der häufigsten Erkrankungen
ein, bei Frauen sogar den ersten Platz (Marschall et al., 2018, S. 7). Im Jahr 2019
betrugen die Arbeitsunfähigkeitstage pro 100 Versicherten 260,3 Tage. Seit dem
Jahr 1997 ist dies ein Anstieg von Arbeitsunfähigkeitstagen aufgrund psychischer
Störungen um 239 % (DAK Gesundheit, 2020, S. 2 ff.). Bei den Männern mit
psychischen Störungen lag die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage im Jahr 2019
bei 202 Tagen pro 100 Versicherten. Bei den Frauen mit psychischen Störungen
waren es 328 Tage. Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis bilden – im
Gegensatz zu den affektiven Störungen und den neurologischen Belastungs- und
somatoformen Störungen – mit 2 % einen geringen Teil der Arbeitsunfähigkeits-
tage. Pro 100 Versicherte betrug der Anteil bei Männern mit Störungen aus
dem schizophrenen Formenkreis 5,3 Tage und bei den Frauen 4,9 Tage (DAK
Gesundheit, 2020, S. 11 ff.).

Psychische Störungen bilden bei der Deutschen Rentenversicherung die
zweithäufigste Diagnose für die Bewilligung einer beruflichen Rehabilitation.

1 In der Psychiatrie und der Psychosomatik, der klinischen Psychologie und der Psycho-
therapie wurden mit dem Begriff der „psychischen Störungen“ ältere Begriffe wie „psy-
chische Krankheit“ oder „psychische Erkrankung“ abgelöst. Der Begriff der „psychischen
(Funktions-) Störung“ entwickelte sich im Kontext eines bio-psycho-sozialen Verständnis-
ses (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), um
defizitorientierte diagnostische Einschätzungen abzulösen (Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation e. V., 2010, S. 11).
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Bereits seit Jahren macht der Anteil von Frauen im Allgemeinen in der berufli-
chen Rehabilitation lediglich ein Drittel der Leistungsberechtigten aus (Deutsche
Rentenversicherung Bund, 2020, S. 7). Unter den 3692 im Jahr 2014 abge-
schlossenen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) von Menschen mit
psychischen Störungen befinden sich 26,9 % Männer und 16,5 % Frauen mit
Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis (siehe Abb. 3) (Ommert, 2020,
S. 193 f.). Seit dem Jahr 2001 sind psychische Störungen mit aktuell 43 %
der häufigste Grund für die Bewilligung einer Rente wegen Erwerbsminde-
rung (Hesse et al., 2019, S. 194). Dies entspricht im Jahr 2018 ca. 72.000
Personen, darunter befanden sich gut 5000 Menschen mit Störungen aus dem
schizophrenen Formenkreis (Hornung et al., 2020, S. 21 f.). Demzufolge sind
psychische Störungen die Hauptursache für ein vorzeitiges gesundheitsbedingtes
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und spielen in der beruflichen Rehabilitation
eine wachsende Rolle. Die dauerhafte berufliche Reintegration durch geeignete
Rehabilitationsmaßnahmen gelingt entsprechend seltener, je höher die Zahl der
krankheitsbedingten Fehltage vor der Rehabilitation ist (Gühne et al., 2015,
S. 22 f.). Dabei ist es auch für Menschen mit psychischen Störungen ein ele-
mentarer Wunsch, einer Arbeit nachzugehen. Arbeit fördert die Entwicklung von
Identität, Zugehörigkeit, ermöglicht soziale Kontakte und Beziehungen. Arbeit
trägt dazu bei, soziale Normen zu erfüllen, sie strukturiert den Tagesablauf und
ordnet den Lebensrhythmus (Becker & Stengler, 2015, S. 48 ff.). Darüber hin-
aus befriedigt Arbeit das Bedürfnis nach Anerkennung, gibt Sicherheit durch
den Verdienst und verleiht Menschen das Gefühl, ein Teil der Gesellschaft zu
sein (Hoffmann, 2007, S. 207). Trotz gesetzlicher Verankerungen, wie z. B.
in Art. 27 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und des Rechtes
von Menschen mit Behinderungen auf bezahlte Arbeit, trotz der besonderen
Berücksichtigung von Bedürfnissen von Menschen mit psychischen Störungen
(Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im SGB IX) und trotz der Vorgaben
zur Schaffung eines inklusiven Arbeitsmarktes bleibt der allgemeine Arbeits-
markt Menschen mit psychischen Störungen häufig aus verschiedenen Gründen
(z. B. Effizienz, Rationalisierung, hohe Anforderungen, hohe Flexibilität etc.)
noch verschlossen2 (Bode et al., 2017, S. 8). Dies gilt insbesondere für Frauen mit
psychischen Störungen, die aufgrund ihres Geschlechts, der damit verbundenen
Zuschreibungen und ihrer psychischen Störung eine mehrfache Diskriminierung

2 Der allgemeine Arbeitsmarkt kann für Menschen mit psychischen Störungen ebenfalls ver-
schlossen bleiben, wenn eine Behinderung nach § 2 SGB IX nicht vorhanden bzw. anerkannt
ist oder nicht einzutreten „droht“. In diesem Fall besteht kein Rechtsanspruch auf Leistungen
aus dem SGB IX.
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erfahren (Ommert, 2020, 26 ff., 87 ff.).3 An dieser Stelle kommt der berufli-
chen Rehabilitation eine wesentliche Bedeutung zu: Sie soll Teilhabe an Arbeit
und Beschäftigung fördern. Es ist davon auszugehen, dass diverse Kontextfak-
toren (WHO, 2005) dazu beitragen, ob die Rehabilitation und, darauf folgend,
die Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung gelingt bzw. nicht gelingt. So stellte
sich die Frage, welche Kontextfaktoren für Frauen mit psychischen Störungen4

in der Rehabilitation zur Förderung von Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung
von zentraler Bedeutung sind und wie Barrieren die Teilhabe an Arbeit und
Beschäftigung beeinflussen. Auf diese Frage wird im Folgenden in Auszügen
eingegangen.

2 Theoretische Grundlagen der Forschungsarbeit

Neben den Begriffen der Kontextfaktoren, Barrieren und Förderfaktoren ent-
stammt auch die Bezeichnung „Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung“ im
weiteren Sinne der International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF, internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung
und Gesundheit, vgl. Abb. 1) (WHO, 2005). Der ICF liegt auch der Begriff der
Teilhabe (Einbezogensein in eine Lebenssituation) und der Teilhabebereich „Ar-
beit und Beschäftigung“ zugrunde, der sich im achten Kapitel der Komponente
„Aktivitäten und Teilhabe“ der ICF befindet (WHO, 2005, S. 118 ff.). Neben der
klassischen Erwerbsarbeit wird hierunter auch die unbezahlte Tätigkeit subsu-
miert (WHO, 2005). Entsprechend bildete die ICF bzw. das ihr zugrundeliegende
bio-psycho-soziale Modell als konzeptionelles Bezugssystem der Rehabilitation
zur Förderung von Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung (Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation e. V., 2020, S. 58 ff.) auch das Bezugssystem der
Forschungsarbeit. Die identifizierten Kontextfaktoren von Frauen mit Störungen
aus dem schizophrenen Formenkreis sind nicht dem Wortlaut potenzieller Kon-
textfaktoren der ICF entnommen. Dieses Vorgehen ist der Thematik geschuldet,
dass die identifizierten Kontextfaktoren einer weiteren Zergliederung bedürfen,
da sie sich nicht trennscharf einer Komponente, einer Domäne, einem Block oder

3 Weitere Hinweise darauf lassen sich aus § 1 SGB IX „Selbstbestimmung und Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft“ ableiten.
4 Im Verlauf des Forschungsvorhabens bei der Auswertung der Routinedaten der Deutschen
Rentenversicherung konnte der Personenkreis der Frauen mit Störungen aus dem schizo-
phrenen Formenkreis als besonders benachteiligt identifiziert werden und stand somit im
Mittelpunkt der Forschung (siehe Kap. 3 und Abb. 3).
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einer Kategorie zuordnen lassen. So beziehen sich die generierten Kontextfakto-
ren der Forschungsarbeit auf den zweiten Teil des bio-psycho-sozialen Modells,
die Umweltfaktoren und die personbezogene Faktoren als Kontextfaktoren im
Allgemeinen (WHO, 2005).

Einen weiteren Theoriebezug der Forschungsarbeit als theoretische Fun-
dierung des nicht absoluten Begriffs der Teilhabe bildete Martha Nussbaums
Capabilities Approach, auch Fähigkeitenansatz genannt (Nussbaum, 2015). In
ihrem Fähigkeitenansatz verweist Nussbaum auf die Parallelen zu Aristoteles
Ethik, in deren Mittelpunkt das Tun und Sein eines Menschen steht. Basie-
rend auf dieser Grundlage erstellte sie eine Liste der zehn zentralen Fähigkeiten
eines menschlichen bzw. eines guten menschlichen Lebens, die solche Tätig-
keiten und Zustände enthält, die für das menschliche – im Gegensatz zum
tierischen oder göttlichen Leben – von Bedeutung sind (Nussbaum, 2015,
S. 40 ff.). Darüber hinaus differenziert Nussbaum drei verschiedene Niveaus
von Fähigkeiten: grundlegende, interne und kombinierte Fähigkeiten. Grundle-
genden Fähigkeiten sind angeborene Fähigkeiten einer Person. Diese ermöglichen
zu einem späteren Zeitpunkt die Entwicklung und Ausbildung einer Person.
Darüber hinaus sind grundlegende Fähigkeiten die Voraussetzung zur Entwick-
lung weiterer Fähigkeiten (interne Fähigkeiten). Bei den internen Fähigkeiten
handelt es sich um Fähigkeiten, die durch Bildung und Ausbildung erlangt wer-
den. Interne Fähigkeiten sind notwendig, um die erworbenen Fähigkeiten in
praktische Funktionen/Tätigkeiten umzusetzen. Unter kombinierten Fähigkeiten
versteht Nussbaum das Ausmaß, in dem eine Person eine Fähigkeit unter Berück-
sichtigung der Umstände, in denen sie lebt, ausüben kann (Nussbaum, 2016,
S. 109 f.). Insbesondere die kombinierten Fähigkeiten lassen sich in Verbindung
zu den umweltbezogenen Kontextfaktoren des der ICF zugrundeliegenden bio-
psycho-sozialen-Modells bringen (Ommert, 2020, S. 92). Nussbaum erklärt die
Erreichbarkeit einer Funktion/Tätigkeit vor allem aus der Veranlagung einer Per-
son und deren Unterstützung durch äußere Umstände (Leßmann, 2006, S. 35 f.).
Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung bedarf in der Logik Nussbaums z. B. der
grundlegenden Fähigkeiten zur sozialen Intentionalität, interner Fähigkeiten (wie
z. B. klassische Qualifikationen) und sozialer Fähigkeiten (wie z. B. die Fähig-
keit zu Empathie, Solidarität), die in sozialen Kontexten gelernt und angewendet
werden (Felder, 2017, S. 114). Darüber hinaus ist es jedoch auch notwendig,
diese Fähigkeiten im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext umsetzen zu können
(kombinierte Fähigkeiten). Als kombinierte Fähigkeiten sind die Umweltfaktoren
angesprochen, die Verwirklichungschancen und damit Teilhabe ermöglichen oder
verhindern (Ommert, 2020, S. 92 ff.).
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Durch den starken Fokus auf Frauen und damit auf das biologische und sozial
konstruierte Geschlecht konnte der Theoriebezug des „doing gender“ von West
und Zimmerman (1987) nicht außer Acht gelassen werden. Denn sowohl das
biologische als auch das sozial konstruierte Geschlecht (Gender) können als
Kontextfaktoren Auswirkungen auf die Teilhabe haben (WHO, 2005, S. 21).

3 Forschungsvorgehen

Zur Bearbeitung der übergeordneten Forschungsfrage nach bedeutenden Kon-
textfaktoren für die Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung für Frauen mit
psychischen Störungen wurde ein komplexes Mixed-Methods-Design entwickelt
(siehe Abb. 2) (Kuckartz, 2014, S. 90 ff.). Die Auswertung von Routinedaten der
Deutschen Rentenversicherung ließ Rückschlüsse darüber zu, welcher weibliche
Personenkreis mit psychischen Störungen auf der Maßnahmenebene besonders
wenige Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben beansprucht und welche wei-
teren statistischen Besonderheiten diesem Personenkreis zugrunde liegen (Teil
1 des Mixed-Methods-Designs) (FDZ-RV – SUFRSDQJ14B, 2016). So konnte
der Personenkreis der Frauen mit Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis
identifiziert werden (siehe Abb. 3). Im Fokus des Forschungsvorhabens standen
die Institutionen der Rehabilitation, die ausschließlich für Menschen mit psy-
chischen Störungen ins Leben gerufen wurden: RPK- (Rehabilitation Psychisch
Kranker) und BTZ- (Berufliches Trainingszentrum) Institutionen (Bundesarbeits-
gemeinschaft für Rehabilitation e. V., 2020). In diesen Institutionsformen folgten
in Hessen 15 problemzentrierte Interviews (Witzel, 2000) mit Rehabilitandin-
nen (hessenweite Vollerhebung) (Teil 2a des Mixed-Methods-Designs). Zeitgleich
schloss sich die Erhebung der subjektiven Sichtweise auf die eigene psychotische
Störung mithilfe des standardisierten SuSi®-Instruments5 an (Teil 2b des Mixed-
Methods-Designs) (Bock et al., 2010). Nach der Auswertung der Interviews
anhand der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (Kuckartz,
2016, S. 77 ff.) konnten diverse Kontextfaktoren identifiziert werden. Auf Basis
dieser Ergebnisse wurden Thesen gebildet, mit denen sich Praxisexpert*innen aus
hessischen RPK- und BTZ-Institutionen in fünf Gruppendiskussionen auseinan-
dersetzten (Teil 3 des Mixed-Methods-Designs). Die Gruppendiskussionen nach

5 SuSi® steht für den subjektiven Sinn. Es handelt sich um ein standardisiertes Instrument
zur Erhebung des subjektiven Sinns der eigenen Psychose und wurde von Thomas Bock et al.
in Hamburg entwickelt.



Frauen mit Schizophrenie in der Rehabilitation zur Förderung … 461

Abb.1 Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF. © WHO 2005

Benighaus und Benighaus (2012) wurden ebenfalls mit der inhaltlich strukturie-
renden Inhaltsanalyse nach Kuckartz ausgewertet (Kuckartz, 2016, S. 77 ff.). Alle
Ergebnisse konnten zusammengeführt und in Beziehung zu den grundlegenden,
den internen und den kombinierten Fähigkeiten von Nussbaums Fähigkeitenan-
satz (Nussbaum, 2016, S. 103 ff.) gesetzt werden (Ommert, 2020, S. 127 ff.)
.

4 Ergebnisse

Im Folgenden wird zuerst auf zentrale Ergebnisse aus der Auswertung von Rou-
tinedaten der Deutschen Rentenversicherung6 eingegangen, welche die Beson-
derheit von Frauen mit Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis bei
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in den Fokus stellen. Daran schließt sich
die Zusammenführung der Ergebnisse aus Teil 2a, 2b und 3 des Mixed-Methods-
Designs an. Einen Schwerpunkt bilden hier die strukturellen Kontextfaktoren,
welche die schwerwiegendsten Barrieren für Frauen mit Störungen aus dem
schizophrenen Formenkreis beinhalten7.

6 Grundlage des hier verwendeten Datenbestands ist die Reha-Statistik-Datenbasis-
Jahreserhebung (RSD) nach § 13 Abs. 1 RSVwV und § 4 RSVwV der gesetzlichen
Rentenversicherung.
7 Die Ergebnisdarstellung erfolgt aus Platzgründen verkürzt. Weitere Teilergebnisse sind bei
Ommert (2020) zu finden.
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Abb.2 Visualisierung des Mixed-Methods-Designs. © Judith Ommert Springer VS 2020

4.1 Frauen mit Störungen aus dem schizophrenen
Formenkreis und ihre statistischen Besonderheiten im
Kontext der Routinedaten der Deutschen
Rentenversicherung (Teil 1 des
Mixed-Methods-Designs)

Die folgenden Ergebnisse beruhen auf der Auswertung von Routinedaten der
Deutschen Rentenversicherung (Teil 1 des Mixed-Methods-Designs). Dieser für
wissenschaftliche Arbeiten nutzbare Scientific Use File Reha (FDZ-RV – SUFRS-
DQJ14B, 2016) basiert auf den abgeschlossenen Rehabilitationsleistungen der
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Deutschen Rentenversicherung aus dem Jahr 2014. Diese Leistungen werden vom
meldenden Versicherungsträger selbst bewilligt. Der Datensatz enthält demogra-
phische Angaben der Arbeitswelt, detaillierte Informationen zum Antragsverfah-
ren, zur Durchführung und zum Abschluss der medizinischen Rehabilitation bzw.
zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Deutsche Rentenversicherung
Bund, 2016, S. 3).

Abb. 3 verdeutlicht die geschlechtsspezifischen, prozentualen Verteilungen von
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) der Deutschen Rentenversiche-
rung auf Leistungsberechtigte mit psychischen Störungen (ICD-109 Diagnosen
F0 bis F9) im Jahr 2014 auf Basis des SUFRSDQJ14B. Deutlich wird, dass der
größte prozentuale Anteil der Männer innerhalb der F-Diagnosegruppen10 mit
28 % den F3-Diagnosen „Affektive Störungen“ zuzuordnen ist. Mit einem Pro-
zentpunkt weniger (27 %) bilden die F2-Diagnosen „Schizophrenie, schizotype
und wahnhafte Störungen“ bei den Männern die zweithäufigste Bewilligungs-
diagnose von Leistungen zur Teilhabe an Arbeitsleben. Bei den Frauen machen

8 F0 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, F1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch
psychotrope Substanzen, F6 = Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, F7 = Intelligenz-
minderung.
9 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems bzw. Inter-
nationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
in der 10. Version.
10 Psychische Störungen werden in der ICD-10 mit dem Buchstaben „F“ verschlüsselt.
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innerhalb der F-Diagnosegruppen die F3-Diagnosen mit 39 % den größten pro-
zentualen Anteil aus. Zur insgesamt größten Gruppe von Leistungsberechtigten
gehören die Diagnosegruppen F2, F3 und F4 („Neurotische, Belastungs- und
somatoforme Störungen“). Leistungsberechtigte mit den Diagnosegruppen F5
„Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren“, F8 „Ent-
wicklungsstörungen“ und F9 „Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn
in der Kindheit und Jugend“ sind unter den Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben kaum vertreten. Auffällig ist, dass deutlich mehr leistungsberechtigte
Männer als Frauen mit F2-Diagnosen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in
Anspruch nehmen: Es existiert unter den Geschlechtern kein Unterschied bezüg-
lich des Lebenszeitrisikos, an einer Störung aus dem schizophrenen Formenkreis
zu erkranken (Maier et al., 2016, S. 22) – im Gegensatz zu Erkrankungen an
anderen Störungsbildern (Statista, 2017). Damit ist die Gruppe von leistungsbe-
rechtigten Frauen mit F2-Diagnosen in Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
unterrepräsentiert.

Abb. 4 zeigt die geschlechtsspezifische Altersverteilung nach Gruppen von
<25 bis >59, der sich in 2014 in einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben der Deutschen Rentenversicherung befindenden Menschen mit Störungen
aus dem schizophrenen Formenkreis (F2-Diagnosen) auf Basis des SUFRS-
DQJ14B. Ersichtlich wird, dass der prozentuale Anteil von Männern in ihrer
Altersgruppe mit F2-Diagnosen, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
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beanspruchten, bis zum 30. Lebensjahr ansteigt, dann bis zum 54. Lebensjahr
überwiegend konstant bleibt, bevor er mit 55 Jahren deutlich abnimmt. Der Anteil
der Frauen mit F2-Diagnosen in den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
steigt über die Altersgruppen kontinuierlich an und erreicht in der Altersspanne
von 45–49 Jahren ihren Zenit, bevor er wieder abnimmt.

Abb. 5 verdeutlicht die bewilligte Maßnahmenart der Leistung zur Teilhabe am
Arbeitsleben der Deutschen Rentenversicherung von Menschen mit Diagnosen
aus dem schizophrenen Formenkreis im Jahr 2014 auf Basis des SUFRS-
DQJ14B. In beiden Geschlechtergruppen werden Leistungen in der Werkstatt für
behinderte Menschen (WfbM) im Eingangsverfahren (EV) und Berufsbildungs-
bereich (BBB) am häufigsten bewilligt. Sowohl bei den leistungsberechtigten
Männern mit F2-Diagnosen als auch bei den Frauen dieser Personengruppe
machen RPK-Maßnahmen einen geringen Anteil unter den bewilligten Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben aus. BTZ-Maßnahmen bilden ebenfalls nur
einen geringen Anteil an bewilligten Maßnahmen von Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben der Deutschen Rentenversicherung. Jeweils 9 % Männer und Frauen
mit F2-Diagnose befinden sich in weiteren Maßnahmenarten der beruflichen
Rehabilitation, wie z. B. im Berufsförderungswerk (BFW).

Abb. 6 stellt die Unterbringungsform von Frauen mit Störungen aus dem
schizophrenen Formenkreis der Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2014 auf
Basis des SUFRSDQJ14B dar. Es zeigt sich, dass 57 % der Frauen mit Störungen
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aus dem schizophrenen Formenkreis in RPK-Institutionen stationär untergebracht
sind. In BTZ-Institutionen sind es 14 %. Ähnlich gestaltet sich die stationäre
Unterbringung bei Männern mit diesen Diagnosen. Jedoch ist der Prozentsatz der
Männer in RPK- und BTZ-Institutionen nicht gar so hoch wie jener der Frauen,
wie die Abb. 7 zeigt.

4.2 Ergebnisse aus der interpretativen Zusammenführung
der Teile 2a, 2b und 3 des Mixed-Methods Designs

In Teil 2a und 3 des Mixed-Methods-Design konnten die übergeordneten Kontext-
faktoren „berufliche Vorgeschichte“, „soziale Nahräume“, „störungsspezifische
Erfahrungen und Einstellungen“, das „Rehabilitationssystem“ und “Perspekti-
ven“ mit zahlreichen untergeordneten Ausprägungen identifiziert werden. Die
identifizierten Kontextfaktoren mit ihren Ausprägungen beinhalten Aspekte, die
auf den Teilhabebereich Arbeit und Beschäftigung sowohl förderlich (Förder-
faktoren) als auch hinderliche (Barrieren) wirken können (WHO, 2005). Unter
Miteinbezug des Teils 2b des Mixed-Methods-Designs und der Berücksichtigung
des Fähigkeitenansatzes von Martha Nussbaum (2016) ließen sich die identifi-
zierten Kontextfaktoren zu drei Kontextfaktorbereichen zusammenführen, die in
der Rehabilitation zur Förderung der Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung auf
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Frauen mit Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis wirken und sich in
Verbindung zu Martha Nussbaums Liste der zentralen Fähigkeiten bringen las-
sen: individuelle Kontextfaktoren, interaktionale Kontextfaktoren und strukturelle
Kontextfaktoren (Ommert, 2020, S. 337 ff.) (Abb. 8).

Individuelle Kontextfaktoren beziehen sich unmittelbar auf die Adressat*innen.
Durch fachliche Interventionen von multiprofessionellen Teams der Rehabilitation
zur Förderung von Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung sind personenbezo-
gene, interne Fähigkeiten im Teilhabebereich Arbeit und Beschäftigung gezielt zu
unterstützen, um diese Kontextfaktoren zu bearbeiten. Individuelle Kontextfakto-
ren gelten in der Praxis als Reflexionsfläche für Praxisexpert*innen. Sie zeigen
auf, wie wichtig der Fokus auf individuelle Kontextfaktoren ist und dass diese
als Teil der relevanten Kontextfaktoren einer jeden Person individuell bearbeitet
werden können. Bei der Bearbeitung der individuellen Kontextfaktoren bedarf es
der Intervention auf individueller Ebene. Unter den individuellen Kontextfaktoren
lassen sich folgende Kontextfaktoren subsumieren:

• Überlastende Situationen im privaten und/oder beruflichen Kontext, die zum
Ausbruch der psychischen Störung geführt haben

• Erlebnisse der Zwangseinweisung in psychiatrische Kliniken



468 J. Ommert

Individuum

Individuelle 
Kontex�aktoren

Interak�onale 
Kontex�aktoren

Strukturelle 
Kontex�aktoren
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• Stigmatisierungs- und Mobbingerfahrungen in Bezug auf öffentliche Stigma-
tisierung und Selbststigmatisierung

• Motivation und Teilhabeziele
• Individuelle Ausgestaltung der Rehabilitationsmaßnahme im Rahmen der

strukturellen Möglichkeiten
• Akzeptanz versus Abspaltung der psychischen Störung
• Medikation und andere Therapieformen
• Erfahrungen des Scheiterns aufgrund der psychischen Störungen
• Individuelle Perspektiven nach der Rehabilitation zur Förderung der Teilhabe

an Arbeit und Beschäftigung

Interaktionale Kontextfaktoren beziehen sich auf Strukturen, die durch Interaktio-
nen mit anderen Menschen – auch im Kontext der Rehabilitation zur Förderung
von Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung – entstehen. Die Bearbeitung und För-
derung dieser Kontextfaktoren bedarf zum einen der Anpassung der jeweiligen
professionellen Strategien (z. B. Konzepte) und der Rehabilitationsmaßnahme im
Rahmen von z. B. Empfehlungsvereinbarungen der Bundesarbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation e. V. (2011) und zum anderen der Bereitschaft des Umfeldes
(z. B. Familie, Soziale Kontakte etc.), einen Beitrag zum Gelingen zu leisten.
Diese Kontextfaktoren dienen in der Praxis als Reflexionsfläche für gesamte
Teams, ggf. auch für Arbeitsgruppen auf Landes- und/oder Bundesebene. Bei der
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Bearbeitung der interaktionalen Kontextfaktoren handelt es sich um einen Mix
aus benötigten Interventionen auf der individuellen und der politisch-strukturellen
Ebene, der es ermöglicht, z. B. das soziale Umfeld mit in die Rehabilitations-
maßnahme einzubeziehen. Unter den interaktionalen Kontextfaktoren lassen sich
folgende Kontextfaktoren subsumieren:

• Herkunftsfamilie und der gegenseitige Umgang mit der psychischen Störung
• Selbstversorgung und die Wohnsituation
• Soziale Kontakte

Strukturelle Kontextfaktoren in Form von Rahmenbedingungen und Geset-
zesnormen von Leistungsträger*innen und Leistungserbringer*innen sind die
Kontextfaktoren, die nicht in der Rehabilitationsmaßnahme zur Förderung der
Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung bearbeitet bzw. verändert werden kön-
nen. Der Fähigkeitenansatz von Martha Nussbaum versteht diese Kontextfaktoren
als kombinierte Fähigkeiten (Nussbaum, 2016, S. 106), die es ermöglichen,
interne Fähigkeiten umzusetzen bzw. Tätigkeiten zuzulassen. Die strukturellen
Kontextfaktoren dienen als Reflexionsfläche für regionale und überregionale
Steuerungsgruppen, aber auch für die Aushandlung von Leistungsvereinbarun-
gen/Empfehlungsvereinbarungen auf Ebene der Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation e. V. und auf der sozialpolitischen Ebene, damit gerade schwer-
wiegende strukturelle Barrieren (z. B. keine Teilzeitrehabilitationsmaßnahmen
möglich), die nicht unmittelbar durch Fachpersonal gefördert werden können,
abgebaut werden. Bei der Bearbeitung von strukturellen Kontextfaktoren han-
delt es sich überwiegend um benötigte Interventionen auf der politischen und
strukturellen Ebene (Ommert, 2020, S. 370 ff.). Die strukturellen Kontextfakto-
ren beinhalten die schwerwiegendsten Barrieren für Frauen mit Störungen aus
dem schizophrenen Formenkreis bezüglich ihrer Teilhabe an Arbeit und Beschäf-
tigung. Aus diesem Grund wird im Folgenden explizit darauf eingegangen.

Menschen mit Schizophrenie haben aufgrund der Schwere der Störung häufig
schlechtere Rehabilitationsprognosen11 und bekommen ihre beantragte Leistung
zur Teilhabe am Arbeitsleben seltener bewilligt als Menschen mit anderen Stö-
rungsbildern z. B. mit Depressionen (Jäckel et al., 2010, S. 20). Dies geht
nach Angaben der Praxisexpert*innen unter anderem damit einher, dass sowohl

11 Es handelt sich hierbei um eine Wahrscheinlichkeitsaussage für das Erreichen des indi-
viduellen Teilhabeziels und um den Erfolg der Leistung mit dem zur Verfügung stehenden
Umfang an Zeit und den gegebenen Mitteln.
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Leistungsträger*innen als auch Leistungserbringer*innen in ihrer Bilanz posi-
tive Ergebnisse bzgl. der Wirksamkeit der Rehabilitationsmaßnahme verzeichnen
müssen. Ist die Rehabilitationsprognose positiv, nimmt das Antragsverfahren eine
große Zeitspanne in Anspruch und ist sehr komplex (Ommert, 2020, S. 351).
Laut Angaben der Deutschen Rentenversicherung warten Frauen mit Schizo-
phrenie im Durchschnitt 101 Tage und Männer 151 Tage auf die Bewilligung
ihrer beruflichen Rehabilitationsmaßnahme (FDZ-RV – SUFRSDQJ14B, 2016).
Dabei handelt es sich lediglich um die Wartezeit bei Leistungsträger*innen. Hinzu
kommt eine Wartezeit beim Leistungserbringer*innen. Nicht alle Betroffenen
sind in der Lage, diese Wartezeiten zu überbrücken und/oder zu kompensie-
ren (Ommert, 2020, S. 288). Erhalten Betroffene keine Unterstützung bei der
Beantragung dieser Leistungen, kommen sie häufig an ihre Grenzen. Das fol-
gende Zitat soll die Folgen von langen Wartezeiten auf die Leistungsbewilligung
verdeutlichen:

„[…] Vieles was aufgebaut wird, wird binnen eines Jahres, wird durch solche
Geschichten und Verzögerungen zerstört. Das sind immer sehr filigrane Gebäude.
Gerade im Rahmen von schizophrenen Erkrankungen. Und wenn da eine Stabilität
hergestellt ist und einer sagt: Nein ätsch, bätsch, du kriegst das jetzt nicht, oder du
kriegst das vielleicht in drei Monaten, dann sitze ich schon wieder in meinem Karus-
sell und fange an, eventuell Gedankengänge zu produzieren, die dann realitätsferner
sind, respektive, ich kann letztendlich diese Gedanken nicht wirklich integrieren in
gesamte gedankliche Strukturen. Und die Integrationsstörung nimmt ihren Lauf. Und
dann fangen wir wieder von vorne an. Und dann gehe ich wieder in das psychiatrische
Krankenhaus mit einem Rückfall. Und dort habe ich einen Tagessatz von 395 e, im
Schnitt etwas mehr eventuell. Und ich meine: Wer zahlt das dann? Wie dumm muss
ich sein, wegen zwei Monaten unterschiedlicher Kostenzuordnungen? Und das ist das
ganze Problem, in dem wir eigentlich stecken. Also Kosten, die gehören der gesamten
Solidargemeinschaft, aber sie werden unter den Leistungsträgern hin und her gescho-
ben, weil jeder meint, er müsste am Ende des Jahres irgendwo ein Plus stehen haben“
(Gruppendiskussion 3, Abs. 94 in: Ommert, 2020, S. 286f).

RPK- und BTZ-Rehabilitationsmaßnahmen für Menschen mit Störungen aus
dem schizophrenen Formenkreis finden überwiegend in stationärer Form statt
(siehe Abb. 6 und 7). Gerade Frauen mit Betreuungspflichten ist es nur sel-
ten möglich, eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme zu absolvieren (Ommert,
2020, S. 235). Dazu kommt die an der männlichen Normalbiographie ausge-
richtete Rehabilitationsmaßnahme, die eine Teilzeitrehabilitation nicht regelhaft
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vorsieht (Ommert, 2020, S. 215, S. 352).12 Frauen mit Betreuungsverpflichtun-
gen erhalten so nicht die Möglichkeit der Bewältigung von Familie, Haushalt und
Rehabilitationsmaßnahme:

„Also wegen mir, also wenn es nach mir ginge, gäbe es viele Teilzeitmaßnahmen.
Ich finde das immer doof, dass das so ganz oder gar nicht ist. Ne. Also Teilzeit, das
muss auch nicht drei Stunden sein oder vier Stunden. Aber diese acht Stunden Idee
ist immer finde ich ähm suboptimal. Ne? Gerade jetzt mit dem Kind auf dem Land.
Ich muss sie ja auch irgendwie ja mal wo hinbringen, mal von wo abholen, zum
Elternabend oder weiß der Henker, oder diese typischen Aktionen die Schulen so brin-
gen. Bis morgen bitte XY und Z besorgen und ähm da braucht man einfach als Mutter
noch ein bisschen mehr Flexibilität. So. Zeitlich einfach. Ja“ (Interview B2, Abs. 66
in: Ommert, 2020, S. 215).

Treten Frauen die Vollzeitrehabilitationsmaßnahme neben den familiären Ver-
pflichtungen an, kann es zu einer enormen Belastung kommen. Träger von
Rehabilitationsmaßnahmen haben eine gewisse Freiheit, was die Individualisie-
rung der jeweiligen Maßnahme anbelangt. Innerhalb dieser Maßnahme gibt es
aber auch nicht verhandelbare Inhalte (Ommert, 2020, S. 275). Entsprechend
passen die Inhalte der Maßnahmen nicht auf alle Bedarfe der Rehabilitandinnen:

„[…] Und genau dann kam halt wieder von der Rentenversicherung der Vorschlag,
nach X zu gehen und so eine Reha-Maßnahme zu machen, berufliche Reha und da
habe ich gesagt, ich will in meinem Umfeld bleiben. Ich möchte im, bei mir zuhause
klarkommen. Es bringt mir nichts, wenn es wo anders dann irgendwie klappt, dann
komme ich nach Hause und, und, und stehe wieder ohne Perspektive da. […]“ (Inter-
view B9, Abs. 24 in:Ommert, 2020, S. 235).

Wichtige Aspekte, deren Bearbeitung für die Teilhabe an Arbeit notwendig wären
(z. B. Einbezug der Familie in großem Umfang, um psychische Belastungen zu
reduzieren), können nicht bearbeitet werden (Ommert, 2020, S. 340). Erst am
Tag der Entlassung von Rehabilitand*innen kann der Abschlussbericht fertigge-
stellt werden und erreicht dann die Leistungsträger*innen. Es entstehen Lücken
zwischen den aktuellen Maßnahmen und potenziellen Folgemaßnahmen, was die
Gefahr der Dekompensation mit sich bringt und/oder den Erfolg der Rehabili-
tationsmaßnahme schmälern kann (Ommert, 2020, S. 382). Die Anforderungen
des allgemeinen Arbeitsmarktes sind aktuell konträr zu den Bedarfen von Men-
schen mit Schizophrenie (Ommert, 2020, S. 383), sodass es lediglich 10–20 %

12 Die Möglichkeit der Teilzeitrehabilitation im Kontext der Rehabilitation zur Förderung
zur Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung ist im Arbeitsbereich der Werkstatt für behinderte
Menschen (WfbM) gegeben.
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der Menschen mit Schizophrenie möglich ist, einer Arbeit auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt nachzugehen13 (vgl. Gühne et al. 2015, S. 19). Die Leistungser-
bringer*innen können nichts an der Arbeitsmarktsituation verändern. Ihnen ist
jedoch bewusst, dass sie Rehabilitand*innen zwar arbeitsfähig entlassen, diese
höchstwahrscheinlich keine Anstellung finden bzw. wenn, dann lediglich in Zeit-
arbeitsfirmen, deren Bedingungen dazu beitragen, dass ein neuer psychotischer
Schub droht:

„Also wir empfehlen das ja immer. Wir machen ja eine Leistungsanalyse, sozusagen,
mit einer Leistungsprognose. Und da gibt es ja einen qualitativen und einen quantita-
tiven Teil. Und qualitativ empfehlen wir immer genau so was, nämlich, was steht da?
Klarer Arbeitsrahmen, gut strukturiertes Arbeitsmodell, bestimmte Vorgaben, die för-
derlich wären. Bestimmte Sachen, die nicht förderlich wären oder sogar Probleme mit
sich bringen, das empfehlen wir ja in einer Leistungsbeurteilung. Nur, ob der Arbeits-
markt das so hergibt? Also ich entlasse Leute, da ist ganz klar, ich muss wieder in eine
Zeitarbeitsfirma. Es geht nicht anders. Sonst kriege ich überhaupt keinen Job, auch
auf einem anderen Gebiet. Und das ist der Anfang vom Ende. Weil die hergekom-
men sind, weil sie in einer Zeitarbeitsfirma dekompensiert sind“ (Gruppendiskussion
5, Abs. 253 in: Ommert, 2020, S. 297).

Mit der Zeit folgt für Frauen mit Diagnosen aus dem schizophrenen Formen-
kreis häufig nach einer Zeit der Arbeitslosigkeit die Erwerbsminderungsrente,
deren Bezug eine Barriere für die Förderung von Teilhabe an Arbeit darstellen
kann (Ommert, 2020, S. 235, S. 298). Im besten Falle schießt sich (im Verlaufe
des Prozesses der Beantragung der Erwerbsminderungsrente) eine Rehabilitati-
onsmaßnahme in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) an, was eine
Erklärung für Abb. 5 darstellen kann. Hier ist es Betroffenen zumindest möglich,
Teilhabe am Arbeitsleben im geschützten Rahmen zu erleben.

5 Schlussfolgerung

Die gesamten Ergebnisse des vorgestellten Forschungsvorhabens zeigen auf, dass
sich die förderlichen und hinderlichen Kontextfaktoren in der Rehabilitation zur
Förderung von Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung auf die Teilhabe an Arbeit
und Beschäftigung höchst individuell gestalten (Ommert, 2020, S. 405 ff.). Um
Barrieren im Teilhabebereich Arbeit und Beschäftigung für Frauen mit Stö-
rungen aus dem schizophrenen Formenkreis zu reduzieren, benötigt es kein
neues Rehabilitationsangebot. Es bedarf – auf Basis der Ableitungen aus den

13 Hinweise darauf gibt auch Abb. 5.
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drei Kontextfaktorenbereichen – eines individuellen, auf die jeweilige Person
ausgerichteten Vorgehens, welches alle relevanten Teilhabebereiche berücksich-
tigt. Strategien der Unterstützung müssen unabhängig von (Rehabilitations-)
Institutionen, deren (ökonomischen) Zielsetzungen und den gesellschaftlich-
sozialrechtlichen Rahmenbedingungen partizipativ geplant und umgesetzt werden
können. Es benötigt individuelle, personbezogene und manchmal auch situative
Interventionen direkt im Sozialraum der betroffenen Frauen, die sich auf Basis
der jeweiligen Rehabilitations- bzw. Teilhabeziele ableiten und sich nicht auf aus-
schließlich einen Lebensbereich sowie auf einen bestimmten Zeitraum beziehen
(Ommert, 2020, S. 417 ff.).

Die dargestellten Forschungsergebnisse erweitern den Blickwinkel der Teil-
habeforschung auf Kontextfaktoren und, daraus resultierend, auf Barrieren für
Frauen mit Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis in der Rehabilitation
zur Förderung von Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung. Gerade mit den struk-
turellen Kontextfaktoren zeigt die Forschungsarbeit auf, welche Mechanismen
in ihren Ausprägungen dazu beitragen, dass dieser Personenkreis kaum in der
Rehabilitation zur Förderung von Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung vertre-
ten ist und warum sich die Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung so schwierig
gestaltet. Bisher existiert nur wenig empirische Forschung zu Kontextfaktoren in
ihren situativen Ausprägungen als Barrieren in sämtlichen Lebensbereichen. Die
hier vorgestellten Teilergebnisse sowie die gesamte Forschungsarbeit leisten einen
kleinen Beitrag zu dieser enorm weiten Thematik.
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Organisationskulturen als Garant und
Hindernis für Teilhabeforschung

Barbara Ortland und Ann-Kathrin Scholten

Zusammenfassung

Für Menschen mit Beeinträchtigungen ist das Wohnen in organisationalen
Zusammenhängen oft Alltagsrealität. Für eine gelingende Weiterentwicklung
ihrer Lebensräume können daher neben professioneller Begleitung und fun-
diertem Wissen auch partizipativ ausgerichtete Forschungsprojekte bedeutsam
sein. Diese Forschungsprojekte können durch die Kulturen der jeweiligen
Organisationen beeinflusst werden. Im vorliegenden Beitrag werden Orga-
nisationskulturen und ihre Spezifika in ihren ambivalenten Wirkmöglichkei-
ten – als Garanten oder Hindernisse – für Teilhabeforschung dargestellt und
diskutiert. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die wirkmächtigen und schwer
veränderbaren Basisannahmen der Organisationskultur gelegt.

1 Einleitung

Für einen Teil der Menschen mit Unterstützungsbedarf ist das Leben in beson-
deren Wohnformen und damit organisationalen Zusammenhängen Alltagsrealität
(vgl. BAGüS, 2020). Es ist ein Leben in verschiedenen Abhängigkeiten, die aber
beeinflussbar sind. Eine partizipative Gestaltung von Veränderungsprozessen ihrer
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Lebenszusammenhänge sollte ein bedeutsames und anzustrebendes Ziel in der
Begleitung und Assistenz dieser Personengruppe sein.

Für eine passende Gestaltung partizipativer Veränderungsprozesse werden
differenzierte Erkenntnisse über die Lebensrealität der Zielgruppe in unterschied-
lichen Wirkungskreisen benötigt. Vorhaben im Bereich der Teilhabeforschung
können solche Erkenntnisse hervorbringen. Allerdings sind Prozesse der Teilha-
beforschung mit spezifischen Herausforderungen verbunden. Diese sind in Teilen
durch den organisationalen Kontext bedingt und oft nur schwer identifizierbar.
Ein Modell der Organisationskultur kann hier einen Zugangsweg zum Verstehen
dieser Herausforderungen leisten.

Das Phänomen ,Organisationskultur‘ soll in diesem Beitrag exemplarisch
durch das praxisnahe Modell von Edgar Schein (2010) erläutert und diskutiert
werden. Scheins Modell bietet mit den drei Ebenen der „Basisannahmen“, der
„Normen und Standards“ und der „Symbole und Zeichen“ ein differenziertes
Verstehens- und Analyseinstrument. Die nachfolgenden Ausführungen können
dazu anregen, gelingende, schwierige oder scheiternde Prozesse der Teilhabe-
forschung in Organisationen anders zu verstehen und erste Ansatzpunkte der
Veränderung zu diskutieren. Dazu ist zunächst eine Orientierung im Themenfeld
der Teilhabe notwendig, um nachfolgend das Modell von Schein vorzustellen und
dann die Basisannahmen in Bezug auf Teilhabe zu konkretisieren.

2 Das komplexe Feld der Teilhabe – eine Orientierung

Zur Annäherung an das Themenfeld der Teilhabeforschung soll zunächst der
Begriff der Teilhabe expliziert werden, auf den sich die Autorinnen beziehen.
Der Diskurs um den Begriff der Teilhabe und seine inhaltlichen Bedeutungen
ist von einer großen Heterogenität geprägt. Es lassen sich verschiedene Defini-
tionen des Teilhabebegriffs mit vielfältigen Bedeutungsebenen finden (vgl. z. B.
Grampp, 2015; Aktionsbündnis Teilhabeforschung, 2015; Beck et al., 2018; BHP
et al., o. J.).

2.1 Begriffsverständnis Teilhabe

In Anlehnung an das Aktionsbündnis Teilhabeforschung wird Teilhabe von den
Autorinnen verstanden als „Wechselwirkungsverhältnis zwischen Gesellschaft,
Umwelt und Individuum. Strukturell, auf der Ebene von Gesellschaft und Umwelt
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beinhaltet Teilhabe die Bedingungen, Ressourcen und Möglichkeiten für das bar-
rierefreie und vielfältige Eingebunden-Sein in gesellschaftliche und kulturelle
Lebensbereiche und Funktionssysteme. Auf der Ebene von Prozessen meint
Teilhabe die Möglichkeiten zur (An-)Teilnahme, Beteiligung, Mitwirkung und Mit-
bestimmung in den persönlichen, öffentlichen und politischen Angelegenheiten.
Auf individueller Ebene lässt sich Teilhabe als Verwirklichungschancen im Sinne
von Handlungs- und Gestaltungsspielräumen in persönlicher Lebensführung
und Alltagsbewältigung verstehen. Deskriptiv-empirisch gesehen ist Teilhabe
ein Konzept, um Bedingungen, Prozesse und Ergebnisse von gesellschaftli-
chen Inklusions- und Exklusionsvorgängen besser zu verstehen. Auf normativer
Ebene ist Teilhabe positiver Ausdruck gesellschaftlicher Zugehörigkeit und damit
ein Gegenbegriff zu sozialer Ausgrenzung“ (Aktionsbündnis Teilhabeforschung,
2015, S. 3, kursive Hervorhebung durch Fettdruck im Original).

Ebenso ist, in Anlehnung an Beck (2009, S. 47), der Aspekt der Prozess-
haftigkeit von Teilhabe relevant. Teilhabeprozesse, die an den Lebenslagen der
Individuen und den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen
orientiert und durch diese gerahmt sind, sollten für die Realisierung von Teil-
habechancen differenziert erfasst und analysiert werden. Dies ist u. a. Ziel der
Teilhabeforschung.

Nicht zuletzt erfordert Teilhabe Lernprozesse bei allen beteiligten
Akteur*innen: „Teilhabe [ist] nicht voraussetzungslos […]: Teilhabe setzt Lern-
prozesse voraus, nicht nur aufseiten der behinderten Menschen, sondern auch
aufseiten der Organisationen: Mehr Partizipation von Nutzer*innen gelingt nur
auf der Basis einer partizipativen Kultur, die soziale Organisationen insgesamt
verändert.“ (BHP et al., o. J., S. 11). In der Konsequenz der angezeigten stetigen
Veränderung der systemischen Bedingungen von Teilhabe sind Forscher*innen
allgemein herausgefordert, ihr Verständnis von Teilhabe stetig zu reflektieren und
anzupassen.

2.2 Teilhabekonzepte in Organisationen

Forscher*innen im Bereich der Teilhabeforschung werden in ihren Forschungs-
prozessen – so ist anzunehmen – mit vielfältigen Begriffsverständnissen von
Teilhabe konfrontiert. Dies wird auch der Fall sein, wenn die Lebens- und/oder
Arbeitsbedingungen von Menschen mit Unterstützungsbedarf, die in Organi-
sationen leben, unter dem Fokus der Teilhabemöglichkeiten oder -barrieren
differenzierter erforscht werden sollen. Zwangsläufig kommt die Organisation als
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Rahmenbedingung von Leben und Arbeit der Menschen mit Unterstützungsbedarf
in den Blick.

Ein umfassendes, konsensuelles, organisationsinternes Verständnis von Teil-
habe ist weder zu erwarten noch in einer Organisation herzustellen. Diese
Heterogenität des Verständnisses von Teilhabe wird sich durch verschiedene
Einstellungen und Grundannahmen auf unterschiedlichen, nun darzustellenden
Ebenen zeigen. Jetzke (2015, S. 38) nutzt den Begriff des „Konzepts“ für
solche mehrdimensionalen Begriffsverständnisse und organisationsinterne Annah-
men zu zentralen Inhalten der Organisation (bei Jetzke exemplarisch zum Thema
„Zukunft“ ausgeführt). Für den Begriff der Teilhabe kann also sein Konzeptbe-
griff analog zum Verstehen der verschiedenen inhaltlichen Ebenen von Teilhabe
beitragen. Es lässt sich folgern, dass jede Organisation nicht nur vielfältige
eigene Teilhabekonzepte entwickelt, sondern diese auch im Grad der Bewusst-
heit und weiteren Bearbeitung unterschiedlich zugänglich sind. Dimensionen von
Teilhabekonzepten umfassen räumliche und zeitliche Orientierungen sowie Ein-
stellungen und Haltungen der Organisation gegenüber Teilhabe (in Anlehnung an
Jetzke, 2015, S. 38). Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Forscher*innen
im Forschungsfeld Organisation höchst unterschiedlichen Konstruktionen von
Teilhabe-Wirklichkeiten begegnen.

Für Forscher*innen kann demgemäß ein Überblick über die verschiedenen
Definitionen und Konstruktionen von Teilhabe aus den Wissenschafts- und Pra-
xisdiskursen hilfreich sein, um flexibel und erkennend der Praxis begegnen zu
können.

2.3 Teilhabeforschung in Organisationen

Organisationale Rahmenbedingungen stellen nach Auffassung und Erfahrung der
Autorinnen eine besondere Umwelt für die Forscher*innen mit ihren Anliegen
dar. Zum einen sind Organisationen faktisch ein bedeutsamer, struktureller Ein-
flussfaktor für Teilhabeprozesse. Dies gilt besonders für Organisationen, in denen
die Menschen mit Beeinträchtigungen viel Zeit verbringen, weil diese ihre zen-
tralen Lebensbereiche (wie z. B. Wohnen, Arbeit) abdecken. Hier ist ein hoher
Einfluss zu vermuten. Für diese Organisationen gilt per se, dass sie in bestimm-
ten Bereichen Wahlfreiheiten einschränken, z. B. mit Blick auf Wohngruppen
und die Wahl der Mitbewohner*innen. Individuelle Wünsche und Bedarfe müs-
sen sich mit strukturellen Bedingungen vereinbaren lassen (vgl. Ortland, 2016,
S. 114 ff.).
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Zum anderen ist der Zugang zu Menschen mit Behinderungen, die in
Organisationen der Eingliederungshilfe wohnen, in der Regel vermittelt durch
Mitarbeitende. Der Zugang der Forscher*innen zu den Nutzer*innen erfolgt über
einen Weg, der oft – als interne Vorgabe der Einrichtungen – Hierarchieebenen
berücksichtigen muss. Die Anfrage bei der Leitung der Einrichtung ist häufig
der erste Kontakt der Forscher*innen. Je nach Forschungsanliegen, das an die-
ser Stelle geprüft wird, sind weitere Mitarbeitende zu kontaktieren, bevor die
Bewohner*innen oder Beschäftigten Probanden*innen werden können. Die Kon-
takte sind selten bis nie unmittelbar herzustellen. Es zählt zu den Erfahrungen der
Autorinnen in entsprechenden Forschungskontexten, dass selbst Bewohner*innen-
Beiräte selten eine eigene Mailadresse besitzen, sodass sie kaum direkt kontaktiert
werden könnten.

Mitarbeitende verschiedener Hierarchieebenen werden somit zu sogenannten
Gatekeepern, die Zugang zu den Menschen mit Behinderungen ermöglichen oder
verwehren. Eine mögliche Ursache dafür könnte aus einem noch paternalistisch
geprägten Verständnis der Begleitung resultieren (vgl. Trescher, 2018, S. 310 ff.).
Solche Annahmen darüber, welche Begleitung von Menschen mit Unterstützungs-
bedarf in Organisationen „richtig“ und „angemessen“ ist, kann bei Mitarbeitenden
trotz des Wissens um Selbstbestimmung und Teilhabe noch durch andere Haltun-
gen geprägt sein. Dahinter können sich unausgesprochene, der Reflexion wenig
zugängliche sog. Basisannahmen verbergen, die Teil der Organisationskultur sind.
Mitarbeitende sind Träger*innen von Organisationskulturen, die Teilhabepro-
zesse verhindern, erschweren oder auch hilfreich unterstützen können. Dies wird
nun im Folgenden als eine ergänzende Perspektive für die Forscher*innen im
Themenbereich Teilhabe erläutert.

3 Das Phänomen Organisationskultur

3.1 Funktionen von Organisationskulturen

Organisationskulturen sind komplexe Phänomene mit vielfältiger Wirkmächtig-
keit auf alle Akteur*innen, die in Organisationen leben oder arbeiten. In ihr
wirken informelle Kräfte, sogenannte implizite Prozesse und Strukturen (Greving,
2016, S. 221).

Für Organisationen werden die Organisationskulturen als sinnvoll erlebt. Sie
können in ihrem Entstehungsprozess nicht verhindert werden und verschiedene
Funktionen haben (vgl. Jetzke, 2015, S. 35). Zunächst lässt sich eine Stabilisie-
rungsfunktion beschreiben: Organisationskulturen geben den Mitgliedern einen
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Orientierungsrahmen für ihr Handeln. Auf diesem Weg wird tradiert, welche
Handlungen in einer Organisation erwünscht/richtig/akzeptiert sind. Darüber hin-
aus kann eine Organisationskultur für die Mitglieder wie ein Wahrnehmungsfilter
wirken und hat in diesem Fall eine Komplexitätsreduktionsfunktion. Sie ermög-
licht die Differenzierung zwischen Informationen und Problemen, die für eine
Organisation relevant sind oder auch nicht. In einer Organisationskultur ergeben
sich weiterhin eigene Deutungsmuster der Realität. Organisationskultur erlangt
somit eine sinnstiftende Funktion, die den Organisationsmitgliedern die Inter-
pretation und Konstruktion von Realität ermöglicht. Da Organisationskulturen
in jeder Organisation spezifisch sind und sich aus der Geschichte der einzel-
nen Organisation entwickeln, haben Organisationskulturen für ihre Mitglieder
eine identitätsstiftende Funktion. Nicht zuletzt trägt Organisationskultur auch zur
Lösung von Problemen der Anpassung an die Umwelt oder der Integration der
Mitglieder und des Systems bei – sie hat folglich auch eine Problemlösefunktion.

Aus der Explikation der verschiedenen Funktionen der Organisationskultu-
ren wird deren hohe Bedeutung für die Mitglieder und das Funktionieren der
Organisation nachvollziehbar. Im Folgenden wird das – exemplarisch ausge-
wählte – Modell der Organisationskulturen nach Schein (2010) vorgestellt. Durch
die differenzierte Betrachtung von drei Ebenen der Organisationskultur wird
deren zum Teil geringe Veränderbarkeit deutlich. Als besonders wirkmächtig
und schwer beeinflussbar stellt Schein diesbezüglich die dritte Ebene – die
Basisannahmen – dar.

3.2 Drei-Ebenen-Modell einer Organisationskultur

Nach Schein (2010) ist bei der Betrachtung von Organisationen und dem Versuch,
diese in den vielfältigen Reaktionen auf mögliche Anliegen von Forscher*innen
zu verstehen, der Blick auf die „Kultur wichtig, weil individuelle Überzeugungen,
Werte und Verhaltensweisen oft nur im Kontext kultureller Identitäten verständ-
lich werden“ (ebd., S. 29). Das Drei-Ebenen-Modell der Organisationskultur kann
ein differenziertes Verstehens- und Analyseinstrument für solche, möglicherweise
die Forscher*innen irritierende, Reaktionen bieten.

Die Organisationskultur bezeichnet in Analogie zum allgemeinen Kulturbe-
griff die Wert- und Denkmuster sowie die Symbolsysteme einer Organisation.
Diese sind im Laufe der Geschichte einer Organisation entstanden und entste-
hen weiterhin durch das alltägliche Handeln aller Organisationsmitglieder. Die
Mitglieder einer Organisation können folglich als Kulturschaffende bezeichnet
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werden, die eine eigene Kulturgemeinschaft entwickeln. Es entstehen unverwech-
selbare Vorstellungen und Orientierungsmuster, die sowohl das Verhalten der
Mitarbeitenden (in Dienstleistungsorganisationen) als auch das der Klient*innen,
Nutzer*innen und Kund*innen nach innen und außen prägen (vgl. Greving, 2016,
S. 222).

Jetzke (2015) formuliert u. a. in Bezug auf Schein: „Organisationskultur
sind die kollektiv konstruierten, impliziten und expliziten Muster von und
für Verhaltensweisen, die durch Lernprozesse entwickelt und verändert werden
und Wahrnehmungs- sowie Interpretationsfilter für die Organisationmitglieder
darstellen“ (ebd., S. 35).

Nach Schein (2010, S. 31–41) manifestieren sich diese Werte, Denkmuster
und Symbolsysteme auf drei Ebenen der Organisation. Als veranschaulichendes
Element für diese drei Ebenen kann das Bild der Avocado (vgl. Schreyögg &
Koch, 2014, S. 249) genutzt werden:

• Artefakte bzw. Symbole/Zeichen – Schale der Avocado
• Öffentlich propagierte Werte bzw. Normen/Standards – Fruchtfleisch der

Avocado
• Grundlegende unausgesprochene Annahmen bzw. Basisannahmen – Kern der

Avocado

Alle drei Ebenen werden nachfolgend inhaltlich ausdifferenziert. Wichtig ist bei
der Betrachtung, dass die Elemente einer Organisationskultur zum großen Teil
sowohl für die Mitglieder der Organisation auf allen Hierarchieebenen als auch
für Außenstehende unsichtbar sind. Wie bei einem Eisberg nur ein geringer Teil
des Eises oberhalb der Wasseroberfläche sichtbar ist, sind nur wenige Elemente
der Organisationskultur – vornehmlich die Artefakte der ersten Ebene – wahr-
nehmbar, spürbar und somit der direkten Beobachtung zugänglich (vgl. Greving,
2016, S. 222).

3.2.1 Artefakte bzw. Symbole/Zeichen – Schale der Avocado
Wie die Schale der Avocado sind die Artefakte einer Organisation nach außen
gut sichtbar. Es handelt sich um diejenigen Charakteristika einer Organisation,
die man sehen, hören und spüren kann. Sie umfassen z. B. die Architektur des
Gebäudes einer Organisation oder die Art und Weise, wie Mitarbeitende unter-
einander und mit ihren Klient*innen, Kund*innen und Nutzer*innen umgehen.
Es sind sowohl „materielle (Architektur, Kleidung etc.) als auch immaterielle
Aspekte (Sprache, Verhaltensweisen, Rituale und Geschichten)“ (Jetzke, 2015,
S. 36).
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„Auf der Ebene der Artefakte ist die Kultur sehr klar und hat unmittelbare
emotionale Auswirkungen. Aber man kann im Grunde nicht sagen, warum sich
die jeweiligen Mitarbeiter so verhalten […]. Beobachtung allein reicht nicht aus,
um die Vorgänge zu entschlüsseln.“ (Schein, 2010, S. 32) Zum genaueren Ver-
stehen der Organisationskultur braucht es also die beiden weiteren Ebenen, die
die Beobachtungen ergänzen.

3.2.2 Öffentlich propagierte Werte bzw.
Normen/Standards – Fruchtfleisch der Avocado

Die öffentlich propagierten Werte als „Fruchtfleisch der Organisation“ sind nicht
von außen beobachtbar, aber mit dem richtigen Handwerkszeug dennoch gut zu
durchdringen. Dieses Handwerkszeug sind vor allen Organisationsmitglieder, die
über Werte, Normen und Standards der Organisation berichten können. Eine zen-
trale Frage für die Erfassung der öffentlich propagierten Werte und damit für
die Annäherung an das Verstehen einer Organisationskultur ist: „Warum arbeiten
sie [die Organisationsmitglieder] so, wie Sie es [auf der Ebene der Artefakte]
beobachtet haben?“ (Schein, 2010, S. 33). Diese zweite Ebene dient also der ver-
tieften Analyse dessen, was auf der ersten Ebene beobachtet wurde und ist daran
anschließend besonders bei den Artefakten wichtig, die verwirrend wirken oder
nicht den Erwartungen an die Organisation entsprechen (vgl. ebd.).

„Werte, verstanden als erstrebenswerte Zustände, können bewusst von Orga-
nisationsmitgliedern formuliert und kodifiziert werden oder unbewusst in ihren
Köpfen existieren“ (Jetzke, 2015, S. 37). Normen hingegen weisen im „Vergleich
zu den Werten (…) einen höheren Konkretisierungsgrad auf und manifestieren
sich als Erwartungen der Organisationsmitglieder an die Art und Weise, wie
situativ zu handeln und zu entscheiden ist“ (ebd.). Für den Bereich der Teil-
habe könnten bspw. Mitarbeitende in einer Wohngruppe in ihrem Reden sehr von
der hohen Bedeutung von Teilhabe überzeugt sein, die konkreten Teilhabemög-
lichkeiten im Alltag der Bewohner*innen aber gleichzeitig durch eine eher starre
Struktur im Tagesablauf verhindern. So können angenommene Werte von „Ruhe
und Ordnung“ in der Wohngruppe durch eine enge Tagesstruktur, in der es für
einzelne Bewohner*innen keine „Extrawürste“ geben soll, Teilhabemöglichkeiten
erschweren.

Bei der gemeinsamen Betrachtung der Artefakte einer Organisation mit den
berichteten Normen, Werten und Standards kann – wie auch für die oben genann-
ten Studien aufgezeigt – deutlich werden, dass sich Diskrepanzen zwischen
beiden Ebenen zeigen. „Diese Widersprüche zeigen, dass das offene Verhalten
von einer tieferen Denk- und Wahrnehmungsebene gesteuert wird.“ (Schein, 2010,
S. 34, Hervorhebung im Original). Im Modell nach Schein sind die tieferen Denk-
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und Wahrnehmungsprozesse auf einer dritten Ebene der Organisationskultur
verortet – der Ebene der Basisannahmen.

3.2.3 Grundlegende unausgesprochene Annahmen bzw.
Basisannahmen – Kern der Avocado

Die Basisannahmen einer Organisation können auch mit dem Kern einer Avo-
cado verglichen werden. Sie sind sehr stabil und fest, kaum zu durchdringen.
Es handelt sich um unbewusste, für selbstverständlich gehaltene Überzeugungen,
Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle, die in einer Organisation herrschen.
Sie sind die grundlegende Quelle der Werte (zweite Ebene) und des Handelns
(erste Ebene) der Organisationsmitglieder. Schein (2010, S. 35) beschreibt die
Entstehung der Basisannahmen als einen Lernprozess in der Organisation. Werte,
Überzeugungen und Annahmen der Gründer, die die Organisation erfolgreich
gemacht haben, werden in das implizite Wissen übernommen und wirken als
unausgesprochene Annahmen über das Wesen der Welt und des Erfolgs weiter.
Folglich gilt: „Wenn man […] Unternehmenskulturen wirklich verstehen will,
muss man die Annahmen aufspüren, die wirksam, aber den Mitarbeitern nicht
mehr bewusst sind, weil sie selbstverständlich wurden.“ (ebd., S. 35).

Mit dem Aspekt der Selbstverständlichkeit ist ein weiteres wesentliches Merk-
mal der Basisannahmen angesprochen. Es wird in der Regel davon ausgegangen,
dass alle Organisationsmitglieder die Basisannahmen teilen und es gibt – solange
keine Irritationen im Organisationsgeschehen entstehen – keine Anlässe und
Notwendigkeit, sie zu thematisieren und zu diskutieren. So werden sie von
Generation zu Generation in unbewussten Prozessen tradiert und in ihrer Wirk-
samkeit verstärkt (vgl. Ortland, 2020, S. 154 f.). Jetzke (2015, S. 37) formuliert
folgendermaßen: „Im Vergleich zu den beiden anderen Ebenen sind sie [die Basis-
annahmen] nur sehr schwer zu erfassen. Ein Zugang zu ihnen ist einzig über einen
interpretativen Prozess möglich, bei dem schrittweise von der Erfassung alltägli-
cher Wahrnehmungs- und Interpretationsmuster auf die grundlegenden Weltbilder
der Organisation geschlossen wird (Schreyögg & Koch, 2014).“

Da die Basisannahmen einer Organisation besonders stabil und wirkmächtig
sowie gleichzeitig schwer bewusst zu reflektieren sind, sollen sie im Folgenden
in ihrer inhaltlichen Ausdifferenzierung vertieft betrachtet werden.
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3.3 Basisannahmen als wirkmächtige Ebene der
Organisationskultur

Nach Schein (2010, S. 62–68) lassen sich die Basisannahmen einer Organisation
in fünf Bereiche untergliedern.

1. Annahmen über die Beziehung des Menschen zur Natur
a. Annahmen darüber, ob der Mensch als dominant, symbiotisch oder passiv

der Natur gegenübersteht.
2. Annahmen über den Menschen

a. Annahmen darüber, ob der Mensch gut oder böse ist; ob er als lern- und
entwicklungsfähiges Wesen oder als determiniert gesehen wird

3. Annahmen über menschliche Beziehungen
a. Annahmen darüber, ob der Mensch in der Organisation als Individuum

mehr Bedeutung gegenüber der Gruppe der Organisationsmitglieder hat
oder ob die Gruppe mehr Bedeutung hat als die einzelnen Individuen

4. Annahmen über das Wesen der Wirklichkeit und der Wahrheit
a. Annahmen darüber, welche Aussagen welchen Ursprungs in der Organisa-

tion für wirklich und real gehalten werden
5. Annahmen über Zeit und Raum

a. Annahmen darüber, was Zeit bedeutet und wie mit Zeiten/Terminen
umgegangen wird

b. Annahmen darüber, wie Räume einzurichten sind, welche räumliche
Nähe/Distanz angemessen ist und wie/durch wen vorhandene Räumlich-
keiten genutzt werden

Nachfolgend soll der postulierte Zusammenhang von Aktivitäten der Teilhabe-
forschung in Organisationen und dem hinderlichen oder förderlichen Einfluss der
Organisationskultur ausdifferenziert werden.

4 Konkretisierung der Basisannahmen für den Bereich
Teilhabe/Teilhabeforschung

Spätestens angestoßen durch die Ratifizierung der UN-
Behindertenrechtskonvention und durch die Verabschiedung des neuen
Bundesteilhabegesetzes prägen Diskurse über Teilhabe die Aktivitäten und
Grundeinstellungen von Organisationen im Bereich der Eingliederungshilfe. Es
ist davon auszugehen, dass sich organisationsinterne Annahmen über (Nicht-)
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Teilhabe und deren (Nicht-)Umsetzung seit deren jeweiliger Gründung in den
Basisannahmen der jeweiligen Organisationen manifestiert haben. Entsprechend
inhaltlich nah verwandte Themen sind schon vor Jahrzehnten durch Diskussionen
und Entwicklungen um Integration, Normalisierung und Selbstbestimmung usw.
von Menschen mit Behinderungen angestoßen worden.

Von einem Vorhandensein entsprechender Ideen/Gedanken/Annahmen und
deren Wirkmächtigkeit im alltäglichen Handeln, auch in Bezug auf Teilhabefor-
schung, ist also auszugehen. Welche Formen der Teilhabeforschung für welche
Menschen mit Behinderungen in Organisationen umgesetzt werden können und
wie Forschungsprojekte bewertet werden, hängt maßgeblich von diesen Basi-
sannahmen über Teilhabe, Teilhabeprozesse und Teilhabeforschung – also den
Teilhabekonzepten – ab.

Um diese Vermutungen zu konkretisieren und eine Reflexionshilfe für die
Forscher*innen zu bieten, werden nachfolgend Basisannahmen für verschiedene
Aspekte von Teilhabekonzepten hypothetisch konkretisiert. Die Formulierung
der Aussagen basieren auf Praxiserfahrungen der Forscher*innen und/oder Kol-
leg*innen und sind zugespitzt formuliert worden. Diese Auflistung von möglichen
Aussagen hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder inhaltliche Stringenz. Sie
soll sensibilisieren für das Phänomen der Basisannahmen und Ideen geben für
die mögliche inhaltliche Widersprüchlichkeit von Aussagen oder Denkmustern
innerhalb einer Organisation bei den verschiedenen Mitgliedern. Eine Annähe-
rung an vorherrschende Basisannahmen in einer konkreten Organisation ist z. B.
über verschiedene Methoden der Organisationkulturforschung möglich (vgl. z. B.
Klemm & Liebold, 2020). Bei der Untergliederung der Basisannahmen rich-
ten wir uns nach dem bereits vorgestellten Vorschlag von Schein. Bei Greving
(2016) und Jetzke (2015) finden sich zum Teil andere Schwerpunktsetzungen,
inhaltlich werden aber die gleichen thematischen Schwerpunkte abgedeckt. In
Greving (2016) werden zudem weitere Anregungen zur Analyse von Organi-
sationskulturen und deren Weiterentwicklung in einer lernenden Organisation
gegeben.

Die Vorzeichen „+/- “ sollen für förderlich/hinderlich wirkende Konkretisie-
rungen in Bezug auf die unterschiedliche Offenheit gegenüber Teilhabe und/oder
Teilhabeforschung stehen. Dabei geht nicht unbedingt eine organisationale „Of-
fenheit für Teilhabe“ mit einer „Offenheit für Teilhabeforschung“ einher, sondern
die Basisannahmen in beiden Feldern können ganz unterschiedlicher Art sein und
ebenso heterogen aufeinander wirken.
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4.1 Annahmen über die Umwelt

Konkretisierung:
Wird die gesetzliche Verpflichtung zur Teilhabe als Chance oder als Hindernis
gesehen?

+ „Gut, dass Teilhabe gefordert wird, damit endlich der Prozess der Umsetzung
der Teilhabe realisiert werden kann. Endlich können wir uns auf gesetzliche
Grundlagen berufen!“

_ „, Die da oben‘ haben doch keine Ahnung von unserem Alltag. Ständig
verordnen sie Neuerungen, immer noch mehr/höher/weiter. Entsprechende
Ressourcen gibt es aber nicht dazu. Wie soll das denn gehen?“

_ „Jetzt sollen wir auch noch Teilhabe erweitern – da werden wir zu etwas
getrieben, was unsere Bewohner*innen doch sowieso nicht können. Das geht
nicht – zumindest nicht bei den Menschen mit schweren und mehrfachen
Behinderungen.“

Welche Einstellungen zu Teilhabeforschung herrschen in der Organisation vor?

+ „Diese Forschungsprojekte sind für uns eine echte Chance. Wir wissen durch
die Ergebnisse genauer, was Teilhabe für unsere Bewohner*innen bedeutet
und können viel passendere Angebote zur Teilhabe machen.“

_ „Jetzt kommen auch noch Wissenschaftler*innen und wollen Teilhabe erfor-
schen, das kostet uns nur wieder Zeit. Und die Ergebnisse, die da im Tempel
der Universitäten produziert werden, haben mit uns doch sowieso nichts zu
tun.“

4.2 Annahmen über Wahrheit und Zeit

Konkretisierung:
Wie werden die Möglichkeiten zur Umsetzung von Teilhabe bewertet, d. h.
welche werden als wahr angesehen?

+ „Es ist perspektivisch mehr Teilhabe möglich, als wir vermuten!“
+ „Wir können neue Ideen entwickeln und kreativer schauen.“
_ „Unsere Bewohner*innen sind so behindert – da geht nichts mehr.“
_ „Wir haben alles versucht, in den Behinderungen liegen einfach Grenzen der

Teilhabe. Es ist Augenwischerei, wenn man das nicht wahrhaben will.
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Wie werden die Möglichkeiten der Teilhabeforschung bewertet, d.h. welche
werden als wahr angesehen?

+ „Teilhabeforschung kann mit ihren Ergebnissen aufzeigen, wo noch mehr
Teilhabe möglich sein kann.“

+ „Durch Teilhabeforschung und den ,Blick von außen‘ erhalten wir neue
Anstöße und Ideen.“

_ „Ergebnisse der Teilhabeforschung haben mit unserer Wirklichkeit so gar
nichts zu tun.“

_ „Die Menschen mit Behinderungen an Forschung zu beteiligen – das ist doch
nur etwas für das gute Gewissen.“

Konkretisierung:
Welche Annahmen über notwendige Zeit zur Umsetzung von Teilhabe gibt es?

+ „Auch mit wenig Zeit können wir schon viel bewirken.“
+ „Manche Dinge brauchen länger, das ist es uns wert.“
_ „Bei Menschen mit Behinderungen dauert doch alles so lang, das wird bei

Teilhabe nicht anders sein. Muss man mal schauen, ob sich die Zeit dann
wirklich lohnt.“

_ „Erst recht bei den schwerstbehinderten Menschen lohnt sich die Zeit auf
jeden Fall nicht. Bis wir damit fertig sind, gibt es schon ein neues Gesetz
und dann war alles umsonst.“

Welcher Stellenwert wird Teilhabe und Teilhabeforschung in der Organisation
zugeschrieben?

+ „Teilhabe ist ein sehr wichtiges Thema. Die Zeit nehmen wir uns!“
_ „Es gibt so viele andere Themen im Alltag, die dringender sind!“

4.3 Annahmen über die Natur des Menschen

Konkretisierung:
Welche Kompetenzen werden den Organisationsmitgliedern in Bezug auf Teil-
habe zugesprochen?

Wird davon ausgegangen, dass sie – mit Blick auf Teilhabe – lernen können?
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+ „Unsere Bewohner*innen sind zu viel mehr Teilhabe und Selbstbestimmung
fähig, als wir ihnen zutrauen. Gut, dass das nun mehr in den Blick genommen
wird. Wir müssen es ihnen nur zutrauen!“

+ „Wir alle dürfen viel Neues lernen – das wird uns weiterbringen und mehr
Teilhabe möglich machen!“

_ „Die Bewohner*innen sind in ihren Kompetenzen einfach eingeschränkt, da
ist nicht viel zu lernen. Besser ist, wir entscheiden für sie – das hat ja immer
geklappt.“

_ „Für die Bewohner*innen ist der ganze Teilhabekram eh zu viel. Das
kostet alle viel zu viel Energie und ist überfordernd.“

Wie wird die Teilnahme an Teilhabeforschung bewertet?

+ „Wir sind davon überzeugt, dass jede*r an Forschung teilnehmen kann und
sollte. Nur so können die Bedarfe aller im Blick sein!“

+ „Jede*r kann mehr teilhaben und darüber Auskunft geben. Wir müssen nur
genau hinschauen!“

_ „Forschung ist nun wirklich zu schwer für unsere Bewohner*innen. Was
die Leute aus der Hochschule immer denken – die haben wohl noch nie
Menschen mit Behinderungen gesehen.“

_ „Vielleicht haben wir ein paar Personen, die bei dieser Forschung mitmachen
können. Da müssen wir mal aussuchen, wer überhaupt geeignet ist.“

4.4 Annahmen über das menschliche Handeln

Konkretisierung:
Wie wird über konkreten Aktivitäten zu Umsetzung von Teilhabe gedacht?

+ „Es ist gut, dass wir immer wieder darüber sprechen, wie wir Teilhabe
umsetzen können.“

+ „Wir achten darauf, dass jede Person die passenden, individuellen Teilhabe-
chancen bekommt.“

+ „Teilhabeforschung kann uns helfen, gerechte Teilhabechancen zu verwirkli-
chen.“

_ „Hier hat jeder sein eigenes Verständnis von Teilhabe und jeder setzt das so
um, wie es für die Bewohner*innen gerade passend scheint.“



Organisationskulturen als Garant und Hindernis … 491

_ „Manche Teamleitungen sind so überengagiert, dass sie das immer wieder
besprechen wollen, damit wir es für die Bewohner*innen gleich machen. Da
kapiert keiner, dass das einfach nicht geht.“

_ „Was die Forscher*innen der Teilhabeforschung machen, das bringt uns für
unseren Alltag gar nichts. Das ist wieder so eine neumodische Erscheinung.
Die denken, sie können die Welt verändern – man wird sehen, da ist nichts
dran!“

4.5 Annahmen über die Natur sozialer Beziehungen

Konkretisierung:
Welche Annahmen gibt es über das Verhältnis zwischen Bewohner*innen und
Mitarbeitenden?

+ Die Bewohner*innen wissen selbst am besten, was gut für sie ist. Wir
Mitarbeitenden unterstützen sie dabei, ihre Wünsche umzusetzen.“

+ „Wir Mitarbeitenden müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir eine
große Verantwortung haben. Von uns hängt an vielen Stellen ab, ob es
Teilhabechancen gibt und wie sie genutzt werden können.“

_ „Ohne uns Mitarbeitenden hätten die Bewohner*innen gar keine Teilhabe-
chancen:“

_ „Es ist schon besser, wenn wir Mitarbeitenden für die Bewohner*innen ent-
scheiden. Das haben wir schließlich in unserer Ausbildung auch gelernt. Die
Bewohner*innen wissen nicht, was wirklich gut für sie ist.“

Welche Annahmen über die Beziehung zu Forscher*innen herrschen vor?

+ „Gemeinsam mit den Forscher*innen kann es noch besser gelingen, die
Bedarfe der Menschen mit Behinderungen zu erfassen.“

+ „Der ,Blick von außen‘ bereichert der Erweiterung von Teilhabechancen.“
_ „Die sollen uns bloß nicht wieder die Leute von der Universität ins Haus

kommen lassen. Setzen den Bewohner*innen fixe Ideen in den Kopf. Und
dann dürfen wir das ausbaden. Was verstehen die schon von Wohneinrich-
tungen und deren Möglichkeiten, Teilhabe umzusetzen.“

_ „Diese Forscher*innen tun immer so, als seien sie die Überwacher*innen des
Staates. Da halte ich gar nichts von. Forschung ist Forschung und Praxis ist
Praxis. Mit denen arbeiten wir nicht zusammen.“
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5 Fazit

Abschließend zu den bisherigen Ausführungen stellt sich die Frage, welchen
Gewinn die Forscher*innen aus diesen dargestellten Überlegungen zu Organi-
sationskulturen ziehen können. Fragen nach dem Gelingen oder Misslingen von
Forschungsvorhaben stellen sich vor allem, wenn Schwierigkeiten auftauchen,
sich Barrieren zeigen und Abläufe ins Stocken geraten. Bei Forschungsprozes-
sen, die in organisationalen Kontexten realisiert werden, bietet der Blick auf
die Organisationskultur einen weiteren Erklärungsrahmen für das Verstehen von
möglichen Schwierigkeiten – mehr nicht. Dies kann als hilfreich und den Blick
erweiternd bewertet werden.

Durch das Wissen um die Wirkmächtigkeit von Organisationskulturen sowie
deren innere mögliche Inkonsistenz können sich Erfahrungen der Zurückweisun-
gen von Forscher*innen und deren Vorhaben einer anderen Interpretation öffnen.
Ebenso ließen sich analog Rückschlüsse auf erlebte Kooperationsbereitschaft zie-
hen, sodass Gelingensbedingungen klarer zu erfassen sind. Dann kann z. B.
deutlich werden, dass es weder an der Person der Forscher*in noch an dem zu
erforschenden Inhalt liegt, dass eine Organisation sich dem Anliegen öffnet oder
nicht öffnet. Diese Metaebene macht es möglich, Absagen (aber auch Zusagen)
von Forschungsanfragen nicht persönlich zu nehmen. Eine solche Erklärung kann
durchaus entlastende Wirkung haben sowie dazu führen, dass Stichproben oder
Sample neu überdacht werden. Organisationen mit einer Forschung eher ableh-
nenden Organisationskultur scheinen auch bei großer Anstrengung nicht von der
Güte eines Vorhabens überzeugt werden zu können.

Weitere Handlungsmöglichkeiten ergeben sich für die Forscher*innen und
ihren Zugang zum Forschungsfeld durch die neue Reflexionsfolie, die das Wissen
um Organisationskulturen hier bietet. So können Erfahrungen, die z. B. mit Mitar-
beitenden gemacht werden, in ihrer Verschiedenheit erfasst und möglicherweise in
einem reflektierenden Gespräch mit Leitungskräften höherer Hierarchieebene the-
matisiert und damit geöffnet werden. Somit können Organisationen neue Chancen
der Weiterentwicklung offeriert werden. Der Wert von Organisationsanalysen für
den Weg zu lernenden Organisationen kann sicherlich geebnet werden oder in
dessen Bedeutsamkeit für die Organisation erkannt werden.

Schließlich kann die Erfahrung von Organisationen, die sich der Teilhabe-
forschung öffnen, genutzt werden, um deren Organisationskultur forschend zu
erfassen. Dies ist bspw. über leitfadengestützte Interviews und deren qualitative
Auswertung möglich. Somit könnten diesbezügliche Ergebnisse den Blick auf
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förderliche Basisannahmen öffnen und eine inhaltliche Basis für die Zukunfts-
arbeit und Lernprozesse in anderen Organisationen sichtbar werden lassen. Auf
dieser Grundlage kann die Implementierung von Konzepten erfolgversprechender
umgesetzt werden.
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1 Einleitung

Teilhabe als wissenschaftliches Konzept und politisches Schlagwort hat im Zuge
der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention eine starke Verbreitung
erfahren. Die sich zunehmend interdisziplinär entwickelnde Teilhabeforschung
(Farin, 2012, S. 4) nutzt die Internationale Klassifikation der Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO als zentralen Bezugsrahmen
(Brütt et al., 2016, S. 1071) und zielt darauf ab, in verschiedenen gesellschaft-
lichen Bereichen Möglichkeiten und Risiken von Teilhabe – insbesondere von
Menschen mit Behinderung – zu ergründen. Hier findet sich auch Forschung zur
Teilhabe von Menschen, die altersbedingt in ihrer Lebensführung beeinträchtigt
sind (z. B. Schirra-Weirich et al., 2017; Simonson et al., 2013; Strube et al.,
2015). Doch auch die mit der Teilhabeforschung bislang noch eher selten explizit
verbundene sozialgerontologische Forschung stellt die Verbesserung der Teilha-
bemöglichkeiten im Alter in den Fokus ihrer Analyse (Kuhlmann et al., 2016,
S. 47).

Forschung zu Teilhabe und ihrer Förderung im Kontext stationärer Altenhilfe
liegt jedoch sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext bisher
nur wenig vor (Bleck et al., 2020). Gleichwohl gehört die Gewährleistung von
Teilhabe zu den Leitzielen der Altenpolitik und -hilfe. So besteht auch für Bewoh-
ner*innen stationärer Altenpflegeeinrichtungen nicht nur der Anspruch auf eine
qualitätsvolle medizinische und pflegerische Versorgung, sondern auch das Recht
auf eine selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dieses Recht lässt
sich sowohl mit der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) als auch den
auf Landesebene festgehaltenen rechtlichen Anforderungen an Altenpflegeein-
richtungen (z. B. Wohn- und Teilhabegesetz Nordrhein-Westfalen) begründen. Vor
diesem Hintergrund stellt der folgende Beitrag eine empirische Studie zum wei-
testgehend unerforschten Phänomen der Förderung von selbstbestimmter Teilhabe
in der stationären Altenpflege vor. An anderer Stelle wurde diese Studie in ihrer
Gesamtheit veröffentlicht (Bleck et al., 2020) oder ausgewählte Ergebnisbereiche
daraus behandelt (Bleck et al., 2021 i. E.; Conen et al., 2021 i. E.). Der vorlie-
gende Beitrag stellt das methodische Konzept und Vorgehen der Studie in den
Mittelpunkt, um dies in eine methodische Reflexion und Diskussion zu überfüh-
ren. Ziel ist es, zum einen das Forschungsdesign in der seltenen konzeptionellen
Verknüpfung von Teilhabe und stationärer Altenhilfe methodisch zu erläutern
und zum anderen diesen Forschungsbeitrag hinsichtlich der Weiterentwicklung
von Teilhabeforschung zu diesem Handlungsfeld darzulegen.
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2 Methodischer Aufbau und Ablauf der Studie

Die hier vorgestellte Studie wurde in dem anwendungsorientierten Forschungs-
und Entwicklungsprojekt ‚Selbstbestimmt teilhaben in Altenpflegeeinrichtun-
gen (STAP)‘ mit einer dreijährigen Laufzeit realisiert. Das in Zusammenarbeit
zwischen dem Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e. V. und
der Hochschule Düsseldorf durchgeführte sowie von der Stiftung Wohlfahrts-
pflege NRW geförderte STAP-Projekt hat Voraussetzungen zur Förderung und
Verwirklichung der selbstbestimmten Teilhabe von Bewohner*innen stationärer
Altenpflegeeinrichtungen untersucht. Da es hierfür bislang an praxistauglichen
Orientierungen fehlte, war es Ziel des Projektes, auf empirischer Grundlage ein
Musterrahmenkonzept zu entwickeln.

2.1 Selbstbestimmte Teilhabe in der stationären
Altenhilfeeinrichtung erforschen

Selbstbestimmte Teilhabe innerhalb des Projektes wurde verstanden als gleich-
berechtigter Zugang zu und Mitbestimmung über soziale Umweltbeziehungen
(Fuchs, 2009, S. 20). Dieses für die explorative Forschung in STAP gewählte,
bewusst weite Begriffsverständnis von Teilhabe, ist sowohl anschlussfähig an
‚participation‘ im Sinne der ICF und des Einbezogen-Seins in eine Lebenssitua-
tion (World Health Organization, 2001) als auch an ein menschenrechtsbasiertes
Teilhabeverständnis, wie es in der UN-Behindertenrechtskonvention (Art. 3
UN-BRK) zum Ausdruck kommt. Die Förderung der Teilhabe von Bewoh-
ner*innen in Altenpflegeeinrichtungen wurde in STAP folglich als die Umsetzung
eines Menschenrechtes betrachtet. Darüber hinaus sollte das in STAP gewählte
Begriffskonstrukt der ‚selbstbestimmten Teilhabe‘ ausdrücklich markieren, dass
Selbstbestimmung ein untrennbar mit dem Grundsatz der Teilhabe in Verbindung
stehendes Prinzip darstellt, nach dem die Teilhabeförderung zu gestalten ist.

Wenn demnach Altenpflegeeinrichtungen rechtlich, normativ begründet, Teil-
habe in ihren Versorgungssettings als Möglichkeit und Angebot grundlegend
gewährleisten sollen, so bemisst sich der Umsetzungsgrad der Teilhabeförderung
an ihrer Inanspruchnahme durch Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf
und damit an „ihrer freien Wahl und kann nicht verordnet werden. Entscheidend
sind die individuellen Wünsche und Bedürfnisse“ (Kardoff & Meschnig, 2009,
S. 89).

Dieses Verständnis spiegelte sich erstens in dem Erkenntnisinteresse und den
damit verbundenen Forschungsfragen von STAP wieder:
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• Wie können Wünsche und Bedürfnisse von Bewohner*innen stationärer
Pflegeeinrichtungen besser berücksichtigt werden?

• Wie kann auf dieser Basis das Recht auf selbstbestimmte Teilhabe dieser
Bewohner*innen umgesetzt und überprüft werden?

Zweitens leitete dieses Verständnis die Auswahl der Erhebungsmethoden und
-instrumente, mit denen relevante Faktoren in Bezug auf die Äußerung und
Berücksichtigung von Wünschen und Bedürfnissen zur Teilhabe sowie deren
Umsetzung empirisch angemessen bei allen Beteiligten – auch bei kognitiv
eingeschränkten Bewohner*innen – erfasst werden sollten.

2.2 Sequentielles Mixed-Methods-Design

Die Erhebungsstrategie verfolgte das Ziel, sich möglichst eng an der sozialen
Wirklichkeit von Altenpflegeeinrichtungen zu orientieren und teilhabefördernde
wie -hemmende Faktoren zunächst qualitativ zu entdecken und darauf aufbauend
quantitativ zu verallgemeinern (vgl. Mayring, 1999). Die Daten wurden daher
über einen sequentiellen Aufbau eines Mixed-Methods-Ansatzes erhoben (vgl.
Abb. 1).

Die qualitative Analyse folgte einem explorativen Vorgehen, indem zunächst
in Form einer multiperspektivischen Anlage Einzelinterviews mit verschiede-
nen Personengruppen in vier ausgewählten Einrichtungen eines Trägers geführt
wurden – sowohl mit Bewohner*innen und Angehörigen (problemzentrierte
Interviews) als auch mit Mitarbeitenden aller Bereiche und Leitungskräften
(Expert*inneninterviews). Darauffolgend fanden in diesen Projekteinrichtungen
jeweils zweiwöchige teilnehmende Beobachtungen in Kombination mit infor-
mellen Kurzgesprächen statt, mit denen auch Bewohner*innen mit kognitiven
Einschränkungen einbezogen werden konnten. Anschließend wurden träger-
übergreifend zwei Fokusgruppen durchgeführt, um die bisherigen Ergebnisse
trägerunabhängig validieren zu können. Auf dieser Basis erfolgte mittels einer
quantitativen, wiederum trägerübergreifenden Umfrage die Überprüfung der qua-
litativ gewonnenen Ergebnisse. Projektergänzend wurden Ergebnisse einer ‚Good-
Practice‘-Analyse integriert, die über Expert*inneninterviews mit Leitungskräften
auf die Identifikation von Gelingensfaktoren zielte.
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2.3 Erhebungsmethoden

2.3.1 Qualitative Erhebungen
Nach einer systematischen Literaturrecherche und -analyse zum Forschungsstand
wurde mit der Durchführung der qualitativen Interviews begonnen. Um den
oben aufgeführten Forschungsfragen nachgehen zu können, wurde das Sampling
der Interviewpartner*innen dahingehend ausgelegt, die vorhandenen unterschied-
lichen Wissensinhalte von Expert*innen (Mitarbeitende aller Bereiche sowie
Leitungskräfte) und das alltagsgebundene Wissen von ‚Laien‘ (Bewohner*innen1

der Einrichtungen und deren Angehörige) in den Blick zu nehmen (Schütz, 1972).
Das Wissen (‚knowing that‘ nach Ryle (1945)) der Interviewpartner*innen wurde
in Hinblick auf die Organisation und die Prozesse von selbstbestimmter Teilhabe
in Altenpflegeeinrichtungen betrachtet. Die verschiedenen Befragungsgruppen
bildeten daher multiperspektivisch die unterschiedlichen, in einer Altenpflegeein-
richtung agierenden Gruppen nach professioneller Perspektive oder Lebenswelten
ab. Erhoben wurde das Betriebs- und Kontextwissen der Expert*innen (Meuser &
Nagel, 2002, S. 446) sowie eine im Fokus stehende Problemstellung der sub-
jektiven Wahrnehmung und Verarbeitungsweise von betroffenen ‚Laien‘ (Witzel,
1985).

Anschließend erfolgten teilnehmende Beobachtungen in den vier Einrich-
tungen sowie damit einhergehende nicht-strukturierte, informelle Gespräche.
Annahme war, dass die soziale Praxis den Ort des impliziten Wissens zur
selbstbestimmten Teilhabe darstellt (Reckwitz, 2010, S. 185 f.). Die Handlungs-
praxis der beforschten Personen innerhalb ‚normaler‘ Praxissituationen galt hier
als Untersuchungsgegenstand (vgl. Bohnsack et al., 2007; Streblow, 2005). In
der Praxis zeigte sich, welche nicht versprachlichten Aspekte von Teilhabe
von Bedeutung sind, wie z. B. Aneignungsformen von Gemeinschaftsräumen
innerhalb einer Einrichtung. Die offene teilnehmende Beobachtung gab die
Möglichkeit, innerhalb der Handlungssituationen mit dem Umfeld durch Inter-
aktion und Kommunikation in Verbindung zu treten (Döring & Bortz, 2016,
S. 334 ff.). Daher erfolgten im Zuge der Beobachtungen spontane und offen
geführte informelle Kurzgespräche, u. a. mit Bewohner*innen mit kognitiven
Einschränkungen. Durch die Kürze der Gespräche und der gerade erlebten

1 Die Besonderheit des Samples war, dass bewusst keineMenschen mit einer diagnostizierten
Demenzerkrankung gewählt wurden.
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Situation konnten sich auch Bewohner*innen mit einem eingeschränkten Kurz-
zeitgedächtnis daran beteiligen2. Der Feldzugang wurde gezielt vorbereitet,
um verschiedene teilhaberelevante Situationen erfassen zu können. So wur-
den sowohl mögliche Beobachtungssituationen zur Fokussierung identifiziert
als auch die Settings nach Beobachtungspfaden – ausgehend vom Sozialen
Dienst – ausgewählt. Zu den Teilhabesettings gehörten: (a) Angebote inner-
halb und außerhalb der Einrichtung, (b) regelmäßige informelle Treffen, (c)
Orte informeller Begegnungen sowie (d) Alleinsein als Aktivität. Diese wurden
mit den Einrichtungen kommuniziert und z. T. in Form eines Beobachtungs-
plans (Flick, 2016, S. 126) abgestimmt. Die Protokollierung erfolgte auf der
Basis der Feldnotizen während und im Anschluss der Beobachtung (Girtler,
2009, S. 221) und orientierte sich in der Darstellungsform an „objektiven
Beschreibungen“ (Thomas, 2019, S. 112) der Situation oder einer Handlung.
Hierbei wurden vorab festgelegte Kriterien berücksichtigt, welche unterteilt
waren in Kontexte, z. B. Uhrzeit und Ort, und Dimensionen, beispielsweise
(Nicht-)Herstellung von Teilhabe in Interaktion oder (Nicht-)Zugang zu Situa-
tionen, Angeboten und Prozessen von Teilhabe. Mit der Verschriftlichung der
Feldnotizen wurde im Rahmen der informellen Gespräche gleichermaßen umge-
gangen.

Darüber hinaus wurden zwei leitfadengestützte Fokusgruppen (Kühn &
Koschel, 2011) durchgeführt. Das Sample war explizit heterogen mit Teil-
nehmenden unterschiedlicher Träger (freigemeinnützig, öffentlich sowie pri-
vatgewerblich) und ausgewählter Einrichtungsbereiche (Einrichtungsleitung und
Pflegedienstleitung sowie Sozialer Dienst). Die Diskussion wurde primär genutzt,
um einen Vergleich zu den Ergebnissen der Einzelinterviews und Beobachtungen
in den Projekteinrichtungen zu erzielen sowie bis dahin gering berücksichtigte
Aspekte zu fokussieren.

2.3.2 Quantitative Erhebung
Daran anschließend wurde die quantitative Analyse über eine standardisierte
Online-Befragung von Einrichtungsleitungen stationärer Altenpflegeeinrichtungen
in NRW durchgeführt. Als Befragungspersonen wurden Einrichtungsleitungen
ausgewählt, da die Vorannahmen waren, dass einerseits Teilhabeförderung in allen
Einrichtungsbereichen und zentralen Prozessen von Belang ist und andererseits
Einrichtungsleitungen zu allen Bereichen der Einrichtungen eine – zumindest

2 Hierbei wurde sich an die vom Projekt STAP entwickelte Selbstverpflichtung im Umgang
mit kognitiv eingeschränkten oder psychisch veränderten Bewohner*innen im Rahmen der
Beobachtung und bei Gesprächen mit vulnerablen Personen orientiert.



502 I. Conen et al.

übergeordnete – Aussage treffen können sowie Einsichten in die relevanten Struk-
turen, Prozesse und Leistungen der Einrichtungen besitzen. Inhaltlich wurden
in der standardisierten Befragung ausgewählte, als relevant markierte Ergeb-
nisse der qualitativen Analyse integriert. Die Auswahl fiel auf Ergebnisse, die in
den qualitativen Erhebungen als besonders teilhabeförderlich eingeschätzt wur-
den, die Veränderungspotenzial beinhalteten oder auf Ergebnisse, die auf eine
Lücke im Forschungsstand hinwiesen bzw. konträr zum Forschungsstand stan-
den. Innerhalb dieses nun trägerübergreifenden Untersuchungsschrittes folgte
sowohl der Fragebogen als auch die Analyse der Fragestellungen, die das Vorlie-
gen und die Relevanz (1) der identifizierten Rahmenbedingungen sowie (2) der
fördernden und hemmenden Faktoren durch die Leitungskräfte anderer Einrich-
tungen anzielten. Erhoben und analysiert wurde (3), inwiefern Kontextfaktoren
der Einrichtungen diese beiden Fragebereiche beeinflussten.

2.4 Auswertungsmethoden

2.4.1 Auswertung der qualitativen Erhebungen
Innerhalb der qualitativen Analyse lagen verschiedene Datenquellen zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten vor, deren Verhältnis zueinander in der Auswertung
zu klären war. Um Multiperspektivität zu gewährleisten, lag der Schwerpunkt
der qualitativen Analyse auf der Auswertung der Interviews mit den verschiede-
nen Akteur*innengruppen, sodass die teilnehmende Beobachtung eine ergänzende
Stellung in der Analyse einnahm (Farrokhzad & Mäder, 2014, S. 50).

Innerhalb der qualitativen Erhebungsphase wurden die Methoden der Inter-
views, der Beobachtung und der Fokusgruppen informierend zur gegenseitigen
Ergänzung genutzt. Dabei sollte die Varianz der Methoden und Datensorten der
Erhebung dazu führen, dass die gewonnenen Ergebnisse miteinander konvergieren
und sich anreichernd ergänzen.

Mit Blick auf das anwendungsorientierte Erkenntnisinteresse einen möglichst
breiten Überblick über Merkmale der Teilhabepraxis und der Organisation von
Teilhabe zu gewinnen, fiel die Wahl auf die inhaltlich strukturierende Ana-
lyse nach Kuckartz (2016). Ziel der Interviewanalyse war es, das Material
systematisch im Hinblick auf ausgewählte Themen mit Bezug zu dem anvi-
sierten teilhabeförderlichen Musterrahmenkonzept kategorisierend zu ordnen. Die
Themen wurden deduktiv festgelegt und im Verlauf der Analyse induktiv ausdif-
ferenziert und bildeten in der Summe das Kategoriensystem (z. B. Mayring, 2015;
Schreier, 2013).
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Auch die Daten der Beobachtungen wurden inhaltsanalytisch ausgewertet,
da folgendes Methodenverständnis vorlag: Beobachtungsinhalte sind intersubjek-
tiv und dadurch für Beobachtende nachvollziehbare Kommunikationsinhalte, bei
denen der*die „mitweltliche Beobachter[*in]“ (Merkens, 1992, S. 221) prinzipi-
ell den Sinn der beobachteten Praktiken nachvollziehen kann, ohne eine soziale
Rolle in der Interaktion einzunehmen.

Die Auswertung der Fokusgruppen erfolgte wiederum orientiert an der
inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse, mit der Zielsetzung einer Validierung
der ersten empirischen Befunde (Flick, 2019, S. 411 ff.).

Die Analyse variierte zwischen den drei qualitativen Erhebungsformen, wobei
insgesamt – angesichts des anwendungsorientierten Charakters der Studie –
eine deskriptive, aussagenorientierte Analyse erfolgte. Das Kategoriensystem der
Interviews orientierte sich deduktiv sowohl an den Untersuchungsfragen als auch
an Dimensionen der Aufbau- und Ablauforganisation von Altenpflegeeinrichtun-
gen. Zuzüglich erfolgte im zweiten Schritt die Bildung induktiver Kategorien aus
dem Material. Nach der ersten Sichtung des Materials konnten nur wenige Spezi-
fika gefunden werden, die auf grundlegende Intergruppendifferenzen hinwiesen,
sodass die Interpretation nicht akteur*innengruppen- oder einrichtungsbezogen,
sondern fallübergreifend über den gesamten Textkorpus erfolgte.

Ziel der Auswertung der teilnehmenden Beobachtung war, entsprechend der
Beobachtungsdimensionen kontextualisierende Informationen über die Aspekte
der Herstellung von Teilhabe zu gewinnen. Diese konnten in der Beobach-
tung insbesondere in Bezug auf Gesprächs- und Handlungssituationen gewonnen
werden, die den Alltag der Bewohner*innen strukturierten. Zu diesen zähl-
ten alle morgendlichen und abendlichen Routinen, Mahlzeiten und Zeiten ohne
Bestimmungszweck.

Innerhalb der Analyse der Fokusgruppen fokussierte sich die Auswertung des
verschriftlichten Materials primär auf Aussagen, welche in besonderer Weise die
bisherigen Ergebnisse ergänzten.

Abschließend wurden in den jeweiligen methodischen Zugängen die Aussagen
pro Thema, möglichst eng am Material, hinsichtlich förderlicher und hemmen-
der Faktoren unterschieden. Diese Unterscheidung erfolgte regelgeleitet, indem
hier definitorisch auf Grundlage des Normalitätsprinzips zwischen (1) Orien-
tierung an der Normalität (förderlich) und (2) einer Nichtorientierung an der
Normalität (hemmend) sowie (3) keinem oder geringem für die Teilhabeförderung
entstehenden Effekt unterschieden wurde.
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2.4.2 Auswertung der quantitativen Erhebung
Die Ergebnisse der Online-Befragung wurden mit dem Statistikprogramm R auf-
bereitet und ausgewertet. Neben der deskriptiven Auswertung der Ergebnisse
wurden Signifikanztests zur Analyse von Gruppenunterschieden durchgeführt.
Entsprechend des Skalenniveaus und der Annahmevoraussetzungen wurden für
kleine Stichproben geeignete nonparametrische Testverfahren eingesetzt, u. a. der
U-Test (Eid et al., 2017, S. 343–349) und der Kruskal–Wallis-Test (ebd., S. 454–
456). Bei der Beurteilung der Ergebnisse wurden Verzerrungen berücksichtigt,
die sich beispielsweise bei der Erhebung von fördernden und hemmenden Fak-
toren bei vornehmlich für die Teilhabe verantwortlichen Leitungskräften ergeben
(Antworten nach sozialer Erwünschtheit, Monoperspektive einer Statusgruppe).

3 Überführung der Ergebnisse in ein
Musterrahmenkonzept zur Teilhabeförderung
in Altenpflegeeinrichtungen

Über die hier beschriebenen empirischen Zugänge und Methoden konnten
schließlich Kernprozesse sowie fördernde und hemmende Faktoren zur Teil-
habeförderung in Altenpflegeeinrichtungen auf zentralen Ebenen empirisch
identifiziert werden.

Als Ausgangspunkt und Kernprozess der Teilhabeförderung in Altenpflege-
einrichtungen wurde die Äußerung und Erfassung von Wünschen der Bewoh-
ner*innen zur Teilhabe festgehalten (vgl. Abb. 2). So ist hierbei etwa relevant,
dass entsprechend der Voraussetzungen der Bewohner*innen verschiedene Ein-
beziehungsformen individuell genutzt sowie Teilhabewünsche in vorhandenen
Planungsinstrumenten regulär berücksichtigt sowie im gesamten Team kommuni-
ziert werden. Darauf aufbauend sollten die Teilhabewünsche der Bewohner*innen
in der Alltags- und Angebotsgestaltung der Einrichtungen grundlegend berück-
sichtigt sowie mitunter flexibel und mit besonderen Ressourcen verwirklicht
werden.

Die für diesen Kernprozess relevanten Faktoren wurden auf der Ebene
der Bewohner*innen, der Mitarbeitenden sowie der Einrichtungsstrukturen und
-prozesse unterschieden (vgl. Abb. 2). Insgesamt kann als bedeutsam hervorge-
hoben werden, dass bereichsübergreifend ein Bewusstsein für die Förderung und
Verwirklichung des Rechts auf selbstbestimmte Teilhabe bei den Mitarbeitenden
existiert und dies sowohl konzeptionell verankert ist als auch stets im Arbeit-
salltag durch die Leitungskräfte gefördert wird. Festzuhalten ist zugleich, dass
eine bedarfsgerechte Personalausstattung in Altenpflegeeinrichtungen auch für die
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Abb.2 Kernprozess sowie Faktoren zur Förderung selbstbestimmter Teilhabe in Altenpfle-
geeinrichtungen. © Bleck et al., 2020, S. 248

Verwirklichung selbstbestimmter Teilhabe von hoher Bedeutung ist (Bleck et al.,
2020, S. 248 ff.).

Auf Grundlage der empirischen Ergebnisse3 wurde ein Entwurf für das
Musterrahmenkonzept entwickelt, das die identifizierten Anforderungen an die
Umsetzung von selbstbestimmter Teilhabe aufführt und um Erläuterungen sowie
Beispiele ergänzt. Das in dieser Form aufbereitete Musterrahmenkonzept ermög-
licht, den Ist-Zustand für die eigene Einrichtung einzuschätzen und mögliche
Handlungsbedarfe sowie Verbesserungsmaßnahmen festzuhalten.4 Dieses wurde
im Rahmen einer Implementationsanalyse überprüft, indem dessen Bewährung
innerhalb des konkreten institutionellen Bedingungsgefüges und der Arbeits-
abläufe einer ausgewählten Erprobungseinrichtung analysiert wurde. Inhaltlich
lehnte sich die Analyse an die von Petermann (2014, S. 124) vorgeschlagene
Taxonomie an und richtete sich – entsprechend der Ressourcen und Zielsetzungen
des Projektes – an folgenden Kategorien aus: (1) Akzeptanz, (2) Angemessenheit
und (3) Machbarkeit des Musterrahmenkonzeptes sowie der daraus abgeleiteten
Maßnahmen. Mit dieser anschließenden Analysephase wurde intendiert, Barrieren
der Konzeptnutzung und -umsetzung aus Sicht der professionellen Akteur*innen
zu identifizieren und ggf. zu bearbeiten.

3 Die Ergebnisse sind ausführlich erläutert in Bleck et al. (2020).
4 Das Musterrahmenkonzept ist auf der STAP-Homepage in der Rubrik ‚Ergebnisse‘ verfüg-
bar unter: www.stap-teilhabe.de.

http://www.stap-teilhabe.de
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Die Analyse umfasste zwei Akteur*innenebenen, zu denen die Leitungs-
ebene der Einrichtung und die der Mitarbeitenden zählten. Während auf der
Leitungsebene die Diagnose von teilhabesensiblen Strukturen und Prozessen
anhand des Musterrahmenkonzeptes erfolgte, so fokussierte die Mitarbeitenden-
Ebene auf die daraus abgeleiteten Maßnahmen. Darunter fiel beispielsweise ein
bewohner*innenspezifischer Wochenplan zu Angeboten des Sozialen Dienstes.

Die Implementationsebene der Ist-Stand-Analyse anhand des Musterrah-
menkonzeptes wurde durch ein Fokusgruppeninterview, in das alle beteiligten
Personen der Leitungsebene einbezogen waren, rekonstruiert und wiederum
inhaltsanalytisch ausgewertet. Währenddessen wurde die Sicht der Mitarbeitenden
nach der Erprobungsphase hinsichtlich der implementierten Maßnahmen durch
qualitative Leitfadeninterviews und einen quantitativen Kurzfragebogen erhoben.

Die Erprobungsphase verdeutlichte insgesamt, dass es auf Basis des Konzep-
tes möglich ist, den Ist-Zustand zu den einzelnen Anforderungen für die eigene
Einrichtung einzuschätzen und damit Problemfelder, in denen Teilhabe inner-
halb der Einrichtung noch nicht hinreichend realisiert sind, zu identifizieren. Als
hilfreich zeigte sich ein multiprofessionelles und partizipatives Vorgehen in der
Musterrahmenkonzept-Bearbeitung – so war eine gemeinsame Reflexion möglich
und Hindernisse konnten identifiziert und ausgeräumt werden. Ferner wurde eine
Sensibilisierung für die Thematik und eine ausgeprägte Identifikation mit dem
Thema Teilhabe erreicht.

4 Zusammenfassung und kritische Reflexion

Abschließend kann zunächst festgehalten werden, dass der aktuelle Stand der
Teilhabeforschung speziell im Feld der stationären Altenhilfe und in Bezug
auf eine anwendungsorientierte „Betrachtung von Einflussfaktoren, die Teilhabe
befördern oder verhindern“ (Schäfers et al., 2015, S. 2) noch als gering zu
bewerten ist. Angesichts dessen wurde in STAP ein sequentielles Mixed-Methods-
Design nach dem Verallgemeinerungsmodell gewählt, das sich als hilfreich
erwiesen hat, um über das explorative qualitative Vorgehen teilhabehemmende
und -fördernde Faktoren zu eruieren und eine Auswahl dieser in einem zwei-
ten Schritt mittels einer quantitativen Umfrage verallgemeinern zu können. Als
einschränkend wurde aber auch die zwangsläufig erforderliche Komplexitätsre-
duktion in der Operationalisierung der qualitativen Ergebnisse für die quantitative
Analyse erfahren, die insbesondere bei komplexen Forschungsgegenständen eine
Ergebnisauswahl verlangt. Naheliegend, dennoch zu betonen ist, dass sich für
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eine differenzierte Betrachtung der Einflussfaktoren die Heterogenität des Samp-
lings als zentral erwiesen hat. Hier konnte im Rahmen der Interviews das Wissen
und die subjektiven Relevanzen aus Sicht der verschiedenen professionellen
Akteur*innengruppen sowie der Bewohner*innen und ihrer Angehörigen erfasst
werden. Auch war die Methode der teilnehmenden Beobachtung wesentlich für
die Analyse der unmittelbaren Handlungspraxis und zur Ansprache von situativ
beteiligten Personen, dabei auch Bewohner*innen mit einer Demenz.

In Bezug auf die in STAP gewählten Forschungszugänge und -methoden las-
sen sich abschließend für die Frage danach, wie Teilhabeforschung im Feld der
Altenhilfe weiterentwickelt werden könnte, insbesondere folgende Anregungen
festhalten.

• Eine wesentliche Herausforderung in der Forschung in stationären Alten-
pflegeeinrichtungen ist die Beteiligung der Bewohner*innen im Sinne par-
tizipativer Forschungsmethoden (z. B. Hartung et al., 2020; Unger, 2014).
STAP konnte die Bewohner*innen berücksichtigen, gleichwohl die Leitfa-
deninterviews zu größeren Anteilen mit den professionellen Akteur*innen
geführt wurden. Dies begründet sich dadurch, weil hier die Identifizierung
von fördernden und hemmenden Faktoren der Teilhabeförderung aus Sicht der
professionellen Praxis im Fokus stand. Gleichermaßen wurden angesichts der
Bewohner*innenstruktur in Altenpflegeeinrichtungen sowohl Grenzen (z. B.
Beteiligung an umfassenden Leitfadeninterviews) als auch Möglichkeiten
(z. B. Gespräche über Kurzkontakte im Rahmen der teilnehmenden Beobach-
tung) erfahren. Hier besteht ein grundlegender Bedarf der Weiterentwicklung
von Teilhabeforschung in Kontexten von Altenpflegeeinrichtungen, sich der
Umsetzung von partizipativer Forschung mit vulnerablen Personengruppen zu
widmen – vor allem auch mit Menschen mit Demenz. Auch wenn insbeson-
dere aus forschungsethischen und -praktischen Erwägungen Grenzen, etwa in
der Interviewforschung mit Menschen mit Demenz bestehen, so gilt es hier
im Rahmen der Teilhabeforschung in der Altenhilfe an den konzeptionellen
Grundlagen einer beginnenden „akteurszentrierten Demenzforschung“ (Grebe,
2019, S. 154) anzuschließen. So können auch Menschen mit Demenz in Pfle-
geeinrichtungen nicht nur als Forschungsobjekte, sondern als aktiv handelnde
Subjekte in ihren Lebenswelten betrachtet und einbezogen werden (Meier &
Bleck, 2020, S. 291 f.). Ferner waren Bewohner*innenbeiräte in STAP vor
und in der Feldphase beteiligt, indem sie den Feldzugang und die Auswahl
von Settings mit beeinflussten. Gerade mit Blick auf diese Gremien sollte
für die Teilhabeforschung Optionen zur systematischen Zusammenarbeit wei-
terentwickelt werden. Generell stellt sich also die besondere Herausforderung,
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wie „soziale Mechanismen des Ein- und Ausschließens“ (Schäfers et al., 2015,
S. 3) aus Sicht von Bewohner*innen einerseits partizipativ und andererseits
inhaltsvalide sowie forschungsethisch sensibel erfasst werden können.

• Selbstbestimmte Teilhabe leitet sich normativ aus der Menschenwürde und
den Menschenrechten ab, also dem „Recht, Rechte zu haben“ (Arendt,
1991, S. 674). Dazu müssen Mitarbeitende in ihrer Arbeitsorganisation und
Bewohner*innen an ihrem Wohn- und Lebensort eine entsprechende Haltung
entwickeln, die innerhalb der Einrichtungskultur gelebt wird. Dahingehend
sind mögliche Kausalitäten und handlungsrelevante soziale Mechanismen für
die Teilhabeförderung, bezogen auf Organisationskultur und Quartiersöffnung,
in der Altenhilfe weitestgehend unerforscht (z. B. Brandenburg et al., 2020).

• Das Erkenntnisinteresse steht auch in der Teilhabeforschung im Zusam-
menhang mit hierfür vorangestellten Problemdefinitionen, die sich im Falle
der selbstbestimmten Teilhabe in Altenpflegeeinrichtungen, neben dem in
STAP untersuchten Erbringungskontext, zwingend auch auf den politischen
und gesellschaftlichen Kontext beziehen müssen. Wenn Teilhabeforschung
typischerweise die „Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Umweltbedin-
gungen und Beeinträchtigungen“ (Schäfers et al., 2015, S. 3) in den Blick
nimmt, dann sollten auch zur selbstbestimmten Teilhabe der Bewohner*innen
von Altenpflegeeinrichtungen verschiedene Ebenen in den Fokus genommen
werden: Dazu gehören, neben individuellen Ursachen auf Ebene der Mit-
arbeitenden, Angehörigen und institutionellen Einflüssen, auch die Ebene
der Organisation, die strukturellen Ursachen mangelnder Teilhabe und ihrer
Förderung auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Potenziale für eine
entsprechende Analyse könnten qualitative Mehrebenanalysen bieten (z. B.
Hummrich & Kramer, 2018).

• Abschließend sei auf den in Deutschland – im Vergleich mit dem anglo-
amerikanischen und skandinavischen Raum – in vielen sozialwissenschaft-
lichen Forschungsfeldern vorhandenen Nachholbedarf zur Verankerung von
systematischer Implementationsforschung hingewiesen, der auch die Teilha-
beforschung in Kontexten der Altenhilfe betrifft. Dieser Bedarf ist vor allem
an die Forschungsförderung gerichtet, die nicht nur singuläre Forschungspro-
jekte, sondern auch in der Teilhabeforschung aufeinander aufbauende Studien
und Studientypen – wie Beobachtungs-, Interventions- und Implementations-
studien – fördern sollte. Zukünftig wünschenswert sind also Förderlinien, die
langfristig eine konsekutiv gestaltete Teilhabeforschung ermöglichen.
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Ältere Menschen, die als „geistig
behindert“ kategorisiert sind, und ihr
Blick auf subtile Machtprozesse

Behindertenhilfe als Figuration gedeutet

Wolfgang Stadel

Zusammenfassung

Im Sinne einer Enthinderungshilfe müssen subjektive Vorstellungen der Adres-
sat*innen für die Soziale Arbeit Ausgangspunkt für helfendes Handeln sein.
Menschen, die als geistig behindert kategorisiert sind und lange den Hilfesys-
temen zugehörig sind oder waren, berichten als Expert*innen der Sache. Ein
figurationssensibles Verständnis ermöglicht den Blick auf subtile Machtbalan-
cen und verdeutlicht den Bedarf an unterstützten Aushandlungsprozessen.

1 Einleitung

Teilhabe ist ein Begriff dem, spätestens seit der Ratifizierung der UN-
Behindertenrechtskonvention (kurz: UN-BRK) im Jahre 2009, in Deutschland
eine zunehmende Bedeutung zukommt. In den unterschiedlichen Disziplinen und
Praxiszusammenhängen wird der Begriff der Teilhabe nicht einheitlich gedeu-
tet. An dieser Stelle soll auch keine weitere Begriffsdefinition erfolgen, vielmehr
beziehe ich mich hier auf die Forderung der UN-BRK: Dass es Aufgabe der
Gesellschaft sei, Verhältnisse zu schaffen, die eine „volle, wirksame und gleich-
berechtigte Teilhabe an der Gesellschaft“ (Art 3. UN-BRK) für alle Menschen
ermöglichen. Aus der Sicht der Sozialen Arbeit ist somit in konsequenter Weise
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zu fragen, wie von den Menschen, die Soziale Arbeit helfend adressiert, Teilhabe
gedeutet wird. Daran anschließend lässt sich dann auch in forschender Haltung
erkunden, was Bedingungen sind, die Teilhabechancen verringern oder erweitern.

Verfolgt man die Diskurse um Inklusion und Teilhabe der letzten Jahre wird
deutlich, wie umkämpft auch die Deutungshoheit über die verwendeten Begriffe
ist. Erinnert sei nur an die Debatte um die kritisierte Fehlübersetzung (vgl. Rohr-
mann, 2014, S. 163) der UN-BRK oder um den Gebrauch und die Deutung
des Begriffs Inklusion (vgl. Winkler, 2014; Freytag, 2017). Auch die Begriffe
Teilhabe und Teilnahme – in der deutschen Übersetzung der UN-BRK – wur-
den kritisiert. Im Vergleich zum englischen Begriff der participation, werden
hier nach Meinung einiger Autor*innen „Aspekt[e] der Mitbestimmung“ (Hirsch-
berg, 2010, S. 2) wenig aufgenommen und so gerade politische Bezüge weniger
aufgegriffen (vgl. Nieß, 2015, 69 ff.; Wesselmann, 2019). Die Bundesregie-
rung verweist mittlerweile auf den amtlichen Text der UN-BRK und hält eine
„Revision der deutschen Übersetzung“ (BMAS, 2019, S. 13) für nicht notwen-
dig. Es geht ihr vielmehr um „die Begriffe der UN-BRK in der ursprünglichen
Bedeutung“ (ebd.).

Menschen, die als „geistig behindert“1 kategorisiert sind, erreichen in der
Bundesrepublik Deutschland zunehmend das Rentenalter. Schätzungen – genaue
Zahlen gibt es hierzu noch nicht – zeigen einen rasanten Anstieg (vgl. Dieck-
mann et al., 2010). Ohne die Bedeutung hier weiter auszuführen kann festgestellt
werden, dass diese Entwicklung die etablierten Hilfesysteme vor große Herausfor-
derungen stellt. Insbesondere auch, wenn nicht über die Köpfe der Expert*innen
in eigener Sache hinwegorganisiert werden soll. Die Zuständigkeit für diesen Per-
sonenkreis wurde in der Vergangenheit weitgehend, in Wissenschaft und Praxis,
an diverse Sondersysteme delegiert (vgl. Behrisch, 2016, S. 438). So kann konsta-
tiert werden, dass bislang wenig Wissen über die subjektiven Vorstellungen dieser
Menschen und die spezifischen Bedürfnisse und Deutungsmuster vorhanden ist.
Unter anderem auch deswegen, da sich die Wissenschaften für die subjektiven
Deutungsmuster nur wenig interessierten und es kaum in deren Ansinnen lag die
„subjektive Sichtweise zu verstehen“ (Graumann, 2018, S. 118). In besonderer
Weise ist dies relevant, da die Bezeichnung der vermeintlich homogenen Gruppe
der Behinderten verdeckt, dass es sich um „einzelne und verschiedene Menschen“

1 Ich definiere hier nicht was „geistige Behinderung“ bedeutet, sondern spreche im Folgen-
den von „Menschen mit geistiger Behinderung“. Ich setze diese Bezeichnung – die umstritten
ist und etwa von der Selbstbetroffenenbewegung abgelehnt wird – kursiv. Damit möchte ich
verdeutlichen, dass hier die Rede von Menschen ist, die dieses Label tragen und in dieser
Weise etikettiert wurden. Wie einer der Befragten formulierte: „ich bin lernbehindert, ja, ich
fühl mich zwar(.) nicht so an als ich(.) behindert wäre (IW1 P7m 327).
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(Wacker, 2012, S. 610) handelt. Auch haben sich die verschiedenen Hilfssysteme
bislang in der Ausgestaltung ihrer Unterstützungsangebote eher wenig an den
spezifischen Bedürfnissen der Subjekte orientiert.

Erst in den letzten Jahren werden Forderungen lauter und deutliche Bemü-
hungen sichtbar, auch einen Zugang zu Deutungsmustern der Selbstbetroffenen
zu finden.2 So fordert etwa Graumann: „Es braucht mehr Wissen über Barrie-
ren, Teilhabemöglichkeiten und -grenzen sowie über Ursachen und Gründe von
Benachteiligungen“ (2018, S. 118). Dabei bleibt die direkte Befragung, wie Kat-
zenbach feststellt, von Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden,
eher noch eine Ausnahme (vgl. 2016, S. 11).

In einer qualitativ angelegten Forschung aus der Perspektive der Disziplin der
Sozialen Arbeit (vgl. Stadel, 2021) wurden in zwei Wellen sieben Personen aus
der Zielgruppe3 befragt, wie sie sich das eigene Alter(n) vorstellen bzw. wel-
che konkreten Unterstützungsmaßnahmen aus subjektiver Sicht erforderlich sein
könnten. Hierzu wurden vierzehn leitfadengestützte, erzählgenerierende Inter-
views geführt und in Anlehnung an die Dokumentarische Methode ausgewertet
(vgl. Bohnsack et al., 2013).

Diesem Zugang ist geschuldet, dass es nicht nur um die Generierung von Wis-
sen geht, sondern im gleichen Atemzug auch überlegt werden muss, was dieses
Wissen für die Praxis der Sozialen Arbeit bedeutet. In dieses Forschungsver-
ständnis ist eingebettet, eben auch die Konfliktverhältnisse zu untersuchen bzw.
Forschung als Konfliktverhältnis zu verstehen, indem auch immer Herrschaft und
Macht mitzudenken sind (vgl. Anhorn et al., 2014, S. 110). Damit ist auch eine
kritische Überprüfung des „gemeinhin üblichen Blicks auf die soziale Wirklich-
keit und einer darin begründeten empirischen Forschung“ (Scherr & Niermann,
2014, S. 129) angesprochen.

2 Behindertenhilfe als Figuration gedeutet

Ich beziehe mich maßgeblich auf die Figurationstheorie, wie sie von Norbert
Elias erarbeitet wurde. Elias verstand sich als Menschenwissenschaftler. Diese
einfache Hervorhebung ist wichtig, da in der Wissenschaft Tätige immer, weil sie
selbst Menschen sind, mit ihrem Untersuchungsgegenstand verbunden sind. Bei

2 Mitunter auch bis hin zu den Forderungen und Bemühungen Selbstbetroffene möglichst
auch als Forschende am gesamten Forschungsprozess zu beteiligen (vgl. Buchner et al.,
2016; Keeley et al., 2019).
3 Die Personen mussten der Eingliederungshilfe zugeordnet werden können und mind.
45 Jahre alt sein (vgl. Stadel, 2021, S. 106).
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Karl Mannheim (vgl. 1969 [1929], S. 229) bedeutet dies eine Standortverbunden-
heit im Erkennen und im Denken. Elias (1987, S. 21) spricht in ähnlicher Weise
von Figurationen, und einem Erkennen, das nur aus dem „begrenzten Stand-
ort in der Figuration“ möglich sei. Dieser Betrachtungsweise folgend zwingt es
die Forschenden förmlich dazu, die eigene Standortverbundenheit – die eigene
Verquickung in diverse Figurationen – mitzudenken und entsprechend reflexiv
einzuholen bzw. dies ernsthaft zu versuchen.

Das von Elias entwickelte Denkgebäude ist sehr komplex und kann in
den Bezügen der Sozialen Arbeit fruchtbar gemacht werden.4 Anhand weniger
Beispiele soll die Relevanz für diesen Beitrag herausgearbeitet werden.

Elias sieht die Menschenwissenschaften damit beauftragt Mythen, an deren
Bildung die Wissenschaften selbst beteiligt sind, stetig zu hinterfragen. Aus
diesem Grund ersetzt er verdinglichende Begriffe und nutzt Figuration als
Arbeitsbegriff. Figuration meint die „Struktur, die interdependente Menschen als
Gruppe oder Individuen miteinander bilden“ (ebd., S. 137). Eingelassen in die-
sen Figurationsbegriff ist ein spezifisches Verständnis von Macht. Macht ist eine
„Struktureigentümlichkeit menschlicher Beziehungen“, die Elias (1996, S. 77)
als „mindestens bipolare und meistens multipolare Phänomene“ deutet und die
nur dort in Erscheinung treten, wo eine „funktionale Interdependenz zwischen
den Menschen besteht“ (ebd.). Macht ist daher nicht gut oder schlecht. Elias
möchte aufzeigen, dass es zwischen der Beschreibung und der Bewertung von
Tatbeständen zu unterscheiden gilt (ebd., S. 76). Er nutzt daher Bezeichnungen
wie Machtpotenziale oder Machtdifferenziale, um sein Verständnis von Macht zu
kennzeichnen. Das Gewordensein in Beziehungsgeflechten ist habitualisiert und
tief in die Menschen eingeschrieben.

Deutet man nun die sog. Behindertenhilfe in einem weiten Verständnis5 als
Figuration, kann ein Verstehenszugang für eine Vielzahl an Beziehungsgeflech-
ten entwickelt werden, die die oft übliche Trennung von Mikro-, Meso- und
Makroebene überwindet. Dies ist gleichbedeutend mit einer Vielzahl an Macht-
differenzialen, die in Teilen sehr subtil sind. Aus diesen Theoriepositionen heraus
ergibt sich eine Notwendigkeit das methodische Vorgehen im Forschungsprozess
möglichst genau und umfassend zu hinterfragen. So steht, wie vielfach kriti-
siert, das Etikett Behinderung vor den als solche bezeichneten Menschen. Es wird

4 Der Rekurs auf Elias ist in den Bezügen der Sozialen Arbeit noch eher gering (vgl. Wolf,
1999; Wesselmann, 2009).
5 Als Figuration Behindertenhilfe wird hier ein Beziehungsgeflecht verstanden, in das alle
Beteiligten mit einer erklärten Hilfeabsicht eingewoben sind. So sind etwa Angehörige, die
vielleicht noch die rechtliche Betreuung für eine Person haben, Teil der Figuration Behinder-
tenhilfe.
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zum „‚Masterstatus‘“ (Kastl, 2017, S. 189) und zur absoluten Identität. Zwar hat
sich spätestens mit der UN-BRK ein relationales Verständnis von Behinderung
im Mainstream6 durchgesetzt, allerdings bedeutet dies nicht, dass das behindert-
Werden im Alltag von Menschen mit geistiger Behinderung verschwunden wäre.
Dieses behindert-Werden deute ich als Verringerung von Teilhabechancen.

Menschen mit geistiger Behinderung, die lange Zeit dem etablierten Hilfe-
system angehörten, können über weitreichende Erfahrungen berichten. Sie sind
damit nicht nur Expert*innen in eigener Sache, sondern auch Expert*innen der
Sache. Diese Sicht erlaubt es auch, das gewonnene Datenmaterial im Hinblick
auf Teilhabe bzw. auf förderliche oder hinderliche Elemente zu untersuchen und
eine machtsensible Perspektive einzunehmen.

3 Methodischer Zugang zur Subjektivität

Die methodische Herausforderung dieser Forschung war es möglichst alle
Zugänge und Vorannahmen auf ihre Mythenhaftigkeit und Verdinglichung konse-
quent zu prüfen. Hierbei ist der Standortverbundenheit im Denken kaum vollstän-
dig zu entgehen und muss kritisch-reflexiv eingeholt werden (vgl. Wagner-Willi,
2016, S. 228). Dazu gehört eben auch geeignete methodische Schritte am Gegen-
stand zu entwickeln und auszurichten, und „nicht die Gegenstände [an] den
Methoden“ (DGSA, 2015, S. 42). Damit kann versucht werden, der angespro-
chenen Verobjektivierung von Menschen zu begegnen. An einem Beispiel aus
dem Forschungsvorgehen lässt sich dies aufzeigen.

So wird schon der Zugang zum Feld als Forschungsproblem beschrieben, in
dem mit einem „starken Eingreifen der Gatekeeper“ (Buchner, 2008, S. 518)
zu rechnen sei. Dargestellt wird hier die gängige Praxis in der Forschung zu
Menschen mit geistiger Behinderung, den Feldzugang über die Institutionen der
sog. Behindertenhilfe zu organisieren. Oftmals auch in der Verbindung, dass
in einem zweiten Schritt die rechtlichen Betreuungen um Zustimmung gebe-
ten werden (vgl. Schäper, 2018, S. 140). Aus meiner Sicht kann hier schon ein

6 Schon dieser Prozess kann im Sinne von Elias als Veränderung der Figuration gedeu-
tet werden. Verwiesen sei an dieser Stelle auf Ausführungen von Jantzen, der schon 1973
Behinderung als soziales Phänomen beschrieb. Oder auch die Bemühungen der Disability
Studies, die mit dem kulturellen Modell von Behinderung auch Machtdifferenziale diverser
Art thematisieren und ein Anliegen beschreiben, „die wirkmächtigen ›großen Erzählungen‹
der Moderne kritisch zu hinterfragen“ (Waldschmidt, 2014, S. 15) und damit eben auch
Machtbalancen zu verschieben.



518 W. Stadel

Teilhabebemühen erfolgreich sein, wenn versucht wird, Machtbalancen zuguns-
ten von Selbstbetroffenen zu verschieben. Als Expert*innen in eigener Sache
sollten diese auch als Erste adressiert werden. Aus diesem Grund wurde der
Zugang zum Feld in dieser Forschung, außerhalb der Hilfssysteme, über ein sog.
Schneeballverfahren gewählt. Mit diesem Vorgehen konnte auch erreicht werden,
dass die Einschätzung der Sprechfähigkeit7 weiterer Personen ebenfalls von den
Selbstbetroffenen vorgenommen wurde.

In dieser Weise wurde das gesamte Forschungsvorgehen durchdekliniert und
machtsensibel ausgerichtet. Die theoretische Prämisse, dass Auswirkungen der
Figurationen in den Habitus von Menschen eingeschrieben sind, findet sich in
der Forschungspraxis wieder. Etwa in der Rückfrage der befragten Personen,
ob das was geäußert wurde auch so richtig gesagt wurde und ob es dem ent-
spricht, was der*die Interviewer*in hören wolle. Gefragt wurde jeweils nach der
eigenen Meinung, der subjektiven Deutung. Schon allein dieser Aspekt verdeut-
licht die Auswirkungen sehr subtil verschobener Machtbalancen: „weiß ich nicht,
kann ich nicht sagen, nicht beantworten, aber ich glaube nicht (…) ich weiß es
nicht (lachend)(..) bevor ich was Falsches sage (..)“ (IW1_P1w 475).8 Selbst die
eigene Meinung, die eigene Einschätzung, wurde zurückgehalten und konnte teil-
weise nicht geäußert werden, aus der Befürchtung heraus, damit etwas Falsches
zu sagen. Der Gestaltung einer Gesprächssituation, in der möglichst frei erzählt
werden konnte, kam daher eine besondere Bedeutung zu.

4 Ausgewählte Beispiele

Anhand von vier Auszügen aus dem Interviewmaterial sollen nun subtile
Machtbalancen im Beziehungsgeflecht verdeutlicht werden.

Der Wunsch etwa nach einem Mehr an Selbstbestimmung und Ausgestaltung
der eigenen Lebensbezüge, der sich im Anliegen manifestiert aus einem statio-
nären Kontext in ein Persönliches Budget zu wechseln, kann zum Verlust der
langjährigen rechtlichen Betreuung – und vertrauten Bezugsperson – führen.

7 Dies als Hinweis auf eine weitere Debatte, die schon seit Jahrzehnten geführt wird und
darauf verweist, dass die Forschung selbst als Figuration zu deuten ist. Der Wandel der Ein-
schätzungen über die „Befragbarkeit von geistig Behinderten“ (Laga, 1982, S. 227) kann
auch als Verschiebung von Machtbalancen gedeutet werden.
8 Kommata markieren hier kurze Unterbrechungen im Sprechverlauf. Die in Klammern auf-
geführten Punkte verdeutlichen Sprechpausen in Sekunden.
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„davor, das sagt er ja, du wohnst ja gut (..) dir geht es doch gut, sagt er immer (…) das
wäre ihm zu viel, da würde er den Schwanz einziehen (..) wie er das mit dem Bud-
get nochmal machen gehört hat hat er gesagt, dann zieh ich, dann höre ich auf (…)“
(IW1_P5m 551).

Ein bedeutender Schritt in eigener Sache ist damit nur zum Preis des Verlusts
einer maßgeblich helfenden Beziehung zu haben.

Mehrfach finden sich Hinweise darauf, dass Menschen sich in ihrem
Erwachsen-Sein bedroht fühlen bzw. auch dieser Status permanent verteidigt
werden muss:

„habe ich gesagt, habe ich gesagt das ist doch schwachsinnig (!) da, oder, habe ich
gesagt hör mal, wir sind doch erwachsene (!) Leute (.) sind wir als kleine Kinder (!)
oder was (!) (..)“ (IW2_P2w 65).

Hier wird die Aufforderung thematisiert und kritisiert, im Setting des Ambulant
Betreuten Wohnens über die eigene Freizeitbeschäftigung dezidiert Auskunft zu
erteilen, um den Dokumentationsanforderungen der Einrichtung zu genügen.

Einer Anpassung an bürokratische Strukturen von Einrichtungen entspricht
es, wenn Personen im Ambulanten Betreuten Wohnen aufgefordert werden,
das eigene und selbstverwaltete Girokonto aufzulösen und sich den Verwal-
tungsmechanismen der Einrichtung – wöchentliches Auszahlen von Taschen-
geld – unterzuordnen. Von der befragten Person wurde dies durchaus als eigener
Wunsch dargestellt und mit den Kosten für die Kontoführungsgebühren begrün-
det, die eingespart werden könnten. Dies führte bei der betroffenen Person zu
großer Unzufriedenheit, da nun auch die Auszahlung von Kleinstbeträgen an
die Zustimmung der rechtlichen Betreuung gekoppelt wurde. Über die mögliche
Unrechtmäßigkeit des Vorgehens, in das auch die Mitarbeiter*innen im Ambulant
Betreuten Wohnen verstrickt sind, ist sich die Person bewusst. Sie überlegt daher:
„dass ich dass ich mal aufs Amtsgericht geh, und mich beschwere da wegen
dem“ (IW1_P1w 833). Die Klärung der Sachfrage nimmt diese erwachsene Frau
nicht in Anspruch, da sie befürchtet die rechtliche Betreuung (die eigene Mut-
ter) zu verlieren. Ihre Hoffnung ist: „dass man sich da mal beschweren tut, dass
die mal darauf an-…gewiesen wird, dass das nicht geht“ (ebd. 853). Außerdem
befürchtet die Frau aus diesem Beispiel, dass bei zu viel Widerstand die rechtliche
Betreuung/Mutter auch ihren Umzugswunsch, wieder in eine eigene Wohnung zu
ziehen, nicht mehr unterstützen wird oder gar verbieten könnte: „weil die sagt ja
sie hat ja noch mehr als das, sie hat auch das Wohnaufenthaltsgenehmigungsrecht
sagt sie“ (ebd. 845).



520 W. Stadel

Eine weitere befragte Person berichtete über ihr Vorsprechen bei der zustän-
digen Kontrollbehörde. Hier wurde sie nach langem Zuwarten und Überlegen
vorstellig, da ihr die Verantwortlichen im Ambulant Betreuten Wohnen, wie auch
ihr rechtlicher Betreuer, den Umzugswunsch in eine eigene Wohnung nicht gestat-
teten. Dies, obwohl der 50-jährige Mann seit mehreren Jahren faktisch schon
mit seiner Lebenspartnerin in gemeinsamer Wohnung lebt und nur – wie er
berichtet – einmal pro Woche, um seinen zugeteilten Putzdienst abzuleisten,
in der Einrichtung vorstellig wird. Von der zuständigen Behörde wurde darauf
verwiesen, dass das Vorgehen des rechtlichen Betreuers – wie auch der Einrich-
tung – unrechtmäßig sei, woraufhin die Beziehung zur rechtlichen Betreuung
und leiblichen Verwandtschaft stark beeinträchtigt war, da dem Mann Verrat
vorgeworfen wurde (IW2_P6m 101).

Diese wenigen Beispiele verweisen eindrücklich auf die interdependenten
Zusammenhänge in den einzelnen Figurationen. Es wird erkennbar, wie Anliegen,
die als Sachfragen zu verhandeln wären, zu Beziehungsfragen wurden.

5 Ein Fazit: Enthinderungshilfe

Die empirische Untersuchung hat drei Dinge aufgezeigt. Erstens: Gerade Per-
sonen, die sich in ihrem Lebensverlauf schon einmal von einer umfassenden
Fremdbestimmtheit distanzieren konnten, entwickeln große Widerstände bei der
Vorstellung sich wieder in Abhängigkeitsverhältnisse zu begeben. Einige der
Befragten konnten durch die Vermehrung des eigenen Könnens Machtbalancen
in der Form verschieben, dass Subjektivität und die Möglichkeiten der Selbst-
gestaltung des eigenen Lebens sich vergrößerten. Mit der im Alternsprozess
erwarteten Verminderung von Können geht auch eine Befürchtung einher, die
das Nachdenken über das eigene Alter(n) erschwert:

„Ich lege keinen Wert auf mein Alter, weil mir es da graust (.) es grauselt so
(..) mit dem (.) mit dem Altern(..)“ (IW1_P1w 106).

Hinter dieser Umschreibung steht eine kollektive Befürchtung, die fast als
Gewissheit formuliert wird, und die so oder so ähnlich von fast allen Befrag-
ten geäußert wurde, nämlich: „Wenn man dann (!) nicht mehr so kann (.) dass
man vielleicht da landet, wo man gar nicht hin (!) will“ (IW1_P1w 257). Die
befragten Personen ahnen, dass ein Nachlassen des eigenen Könnens Konsequen-
zen haben kann, an deren Ausgestaltung sie nur wenig beteiligt sein werden.
Etwa, dass schon geringe Mehrbedarfe an Pflege und/oder Unterstützung dazu
führen können, den eigenen Wohn- bzw. Lebensbereich verlassen zu müssen.
Aktuelle Forschungen zu Umzugsentscheidungen verdeutlichen, dass dies eine
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überaus berechtigte Befürchtung ist (vgl. Zander, 2016, S. 10; Haßler et al., 2019,
S. 235). Dabei gehen einige der Befragten davon aus, sogar die*den eigene*n
Lebens- oder Ehepartner*in zurücklassen zu müssen.

Zweitens: In der Alter(n)s-Forschung wird die Phase des „‚abhängigen
Alter[s]‘“ (Pichler, 2020, S. 580)9 diskutiert und meist dem eher hohen Alter
zugeordnet. Für die hier befragten Personen sind verschiedene Formen der
Abhängigkeit Teil der Lebensbiografie und wenig mit einem spezifischen Alter
verbunden. Bei den befragten Personen ist ein Wissen über ein Leben in Abhän-
gigkeit vorhanden. Etwa in einer eher atheoretischen Form, das sich in einem
Unbehagen äußert, oder – „aber solange ich noch gesund bin (.) dann, kann dir
gar nichts passieren“ (IW1_P7m 562) – in der konkreten Überlegung, dass mit
zunehmendem Alter und einem nachlassenden Können die erneute Abhängig-
keit droht. Der mögliche Verlust der teils mühsam und langwierig erarbeiteten
Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung wird als Bedrohung empfunden und
weitgehend ausgeblendet. Der Bedarf an geeigneter Hilfe und Unterstützung wird
dabei nicht negiert, allerdings wird befürchtet, dass diese nur zum Preis der erhöh-
ten sozialen Abhängigkeit zu haben ist und vor allem mit einem Verlust der
Deutungshoheit über Art und Ausmaß von Hilfe und Unterstützung einhergeht.

Drittens: Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass gerade bei Menschen, die
sich lange in der Obhut der Hilfesysteme befanden, die Artikulationsmöglichkei-
ten der eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Belange eingeschränkt bzw. überformt
sind. Es stellt sich die Frage, wie die betroffenen Menschen im Sinne einer
vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe unterstützt werden könnten.
Dies wirft Fragen nach subtilen Machtbalancen und Interdependenzbeziehungen
auf, die für die Gestaltung von Teilhabe- und Partizipationschancen der betrof-
fenen Personen wesentlich erscheinen. Die figurationssensible Betrachtungsweise
gibt Hinweise auf die Notwendigkeit einer Unterstützung bei der Gestaltung von
Aushandlungsprozessen und geeigneten Sprechräumen.

Mit Elias gedacht ist die Einsicht in die Figuration die Grundvorausset-
zung dafür, auf diese gestaltend Einfluss nehmen zu können. Als Expert*innen
der Sache haben die befragten Personen auch über ihre Figurationseinsichten
berichtet. Aus dem Datenmaterial konnten Typen gebildet werden, die auf unter-
schiedliche Handlungsstrategien verweisen. Es sind diese Handlungsstrategien,
die als Anknüpfungspunkte im Sinne eines helfenden Handelns genutzt werden

9 Pichler verweist darauf, dass es eher um die Frage gehen sollte, „inwieweit in einem
Zustand der Hilfsbedürftigkeit Autonomie ermöglicht werden kann“ (Pichler, 2020, S. 580).
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könnten. Damit ist ein Handeln gemeint, das mit der ansprechenden Bezeich-
nung der Ent-hinderungshilfe10 zu umschreiben wäre und den Ausgangspunkt
im Subjekt sucht. In den Bezügen der Sozialen Arbeit ist dieses Bild m. E. gut
verknüpfbar mit grundlegenden Theoriepositionen und verbleibt nicht bei einem
engen Behinderungsverständnis. So verdeutlicht Winkler mit seiner Beschreibung
eines sozialpädagogischen Ortshandelns eine Form der subjektorientierten Ent-
hinderungshilfe. Für Winkler (1988, S. 278) beginnt Sozialpädagogik mit der
Frage, „wie ein Ort beschaffen sein muß, damit ein Subjekt als Subjekt an ihm
leben und sich entwickeln kann“. Die grundsätzliche Bedeutung wird in den wei-
teren Ausführungen deutlich, fügt doch Winkler an, dass es nicht nur um den
geeigneten „Ort“ geht, sondern auch darum, dass dieser „auch als Lebensbe-
dingung vom Subjekt kontrolliert wird“ (ebd., S. 279). Damit ist nach Weber
(2014, S. 270–271) „Helfen und Ermächtigung“ gleichgesetzt, da Helfen „mit
der Aufmerksamkeit auf die Anknüpfungspunkte anderer“ beginnt. Mit Winkler
gesprochen wäre „für die Verwirklichung von Subjektivität zu sorgen […] wo
diese behindert wird“ (1988, S. 90).

Mit diesem Ansatz der Sozialen Arbeit wird hier auch für eine Veränderung
von Machtbalancen plädiert. Nicht fragmentiert und wohldosiert, sondern – und
das ist anschlussfähig an die Grundsatzdebatte um Partizipation und Teilhabe – in
einem umfassenden Sinne. Es sind nicht nur die gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen, die Teilhabe und Selbstbestimmung (vgl. Falk & Zander, 2020, S. 430)
für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung gefährden. Oftmals liegen ver-
sperrte Teilhabechancen im unmittelbaren Nahfeld. Verknüpft mit dem Konzept
einer Sozialraumentwicklung kann versucht werden „unter Teilnahme der Betrof-
fenen ein Stück mehr gesellschaftliche Teilhabe zu verwirklichen“ (Alisch &
May, 2013, S. 20). Hierzu sind vielschichtige Prozesse notwendig. Insbeson-
dere solche, die sich mit der Hervorbringung von Bedürfnissen befassen und

10 In der Literatur taucht die Bezeichnung an unterschiedlichen Stellen auf und wird nur eher
wenig verwendet: Sie findet sich etwa bei Wendt als Synonym für Rehabilitation (vgl. Welti,
2005, S. 118). Knust-Potter bezieht sich auf ein Enthinderungsverständnis als „Weg zur
Befreiung aus sozialen Behinderungen und professioneller Fremdbestimmung von erwach-
senen Menschen mit Assistenzbedarf“ (1998, S. 5). Für Wocken ist „‚enthindern‘ gleich-
bedeutend mit ‚dekategorisieren‘“ (2010, S. 223). Als „Organisationsstrategie einer ‚ent-
hindernden‘ Umweltgestaltung“ (2013, S. 50) beziehen Loecken/Windisch sich im Rahmen
von Gemeinwesen- und Sozialraumarbeit auf diese Bezeichnung. Weitere Konnotationen
sind „‚Entbehinderungspraxen‘“ bei (Trescher & Börner, 2017, S. 106) oder auch „Enthin-
derungspolitik“ bei (Welti, 2011, S. 13) zu finden. Die Zugänge und Ausdeutungen sind
sicherlich nicht einheitlich und beziehen sich nicht auf die eine Theorieposition. Dennoch
wird mit der Bezeichnung das Bild einer Ent-hinderung befördert, das sich im Gegensatz zu
einer zuvor erfolgten Ge- oder Be-hinderung befindet (vgl. auch Lohmann, 2019, S. 457).
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Möglichkeiten der Aushandlung befördern. Die in dieser Forschung befragten
Personen haben über einige Ihrer Anliegen noch nie gesprochen und die eigenen
Bedürfnisse den Machtverhältnissen der Figurationen untergeordnet. Es eröffnen
sich kritische Fragestellungen an die Figuration Behindertenhilfe, an der Wissen-
schaft, professionelle Praxis und privates Engagement beteiligt sind. Aus einer
Figurationsperspektive muss Teilhabeforschung daher auch Machtforschung sein.
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Teilhabe und Assistenz – Zur
Bedeutsamkeit der
Assistenzbeziehung für die Teilhabe
an der Assistenz von Menschen mit
sogenannter geistiger Behinderung

Deborah Luise Lutz

Zusammenfassung

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Assistenzbeziehung im Kontext der
Teilhabe am Assistenzprozess für Menschen mit sogenannter geistiger Behin-
derung. Er verwendet ethnographische Daten aus einer Studie, die das
relationale Erleben von Assistenzbeziehungen unter Einflussnahme des per-
sönlichen Budgets in Australien und Deutschland untersuchte. Zwei zentrale
Themen dieser Untersuchung, (1) Teilhabe und interpersonale Exploration und
(2) Teilhabe und Machtverteilung in der Assistenzbeziehung, geben Aufschluss
darüber, wie Teilhabe am Assistenzprozess begünstigt oder behindert werden
kann.

1 Einleitung

In diesem Beitrag beschäftige ich mich mit dem Verhältnis von Teilhabe und
Assistenz für Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, die auch als
Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen beschrieben werden (Deutsche Heil-
pädagogische Gesellschaft (DHG), 2021). Hierbei verstehe ich Teilhabe als eine
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Möglichkeit der Partizipation am Assistenzprozess aus Sicht dieses Personenkrei-
ses (Kotsch, 2012; Niediek, 2020; Wansing, 2005). Teilhabe ist deren Option an
Prozessen der Planung, Organisation und Durchführung der Assistenz zu parti-
zipieren und somit eigene Macht und Kontrolle über diese Prozesse zu erleben
(Kopyczinski, 2016; Lutz, 2020; Lutz et al., 2016; Nind, 2014).

Assistenz ist eine professionelle Dienstleistung, die oftmals Bedingung zur
Teilhabe bei Assistenzaktivitäten (z. B. Einkaufen, Kochen, Bügeln, Sport treiben)
darstellt (DHG, 2021). Aus einer teilhabeorientierten Perspektive wird deshalb
erwartet, dass Assistent*innen so begleiten und unterstützen, dass Teilhabe für
Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung stattfinden kann (Feuser, 2011;
Weber, 2002). Assistenz wird jedoch auch als soziale Beziehung verstanden,
bei der zwei Personen Assistenzaktivitäten und -zielen nachgehen und zugleich
durch den interaktiven Austausch darüber eine Beziehung formen, die emotio-
nal erlebt und ausgedrückt wird (Fisher et al., 2019; Shakespeare, 2014). Dies
macht die Assistenzbeziehung zu einem wichtigen Konzept im Rahmen der
Teilhabeforschung, dem bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Mit diesem Vorverständnis von Teilhabe, Assistenz und der Assistenzbezie-
hung gehe ich in diesem Beitrag folgender Frage nach: Welche Rolle spielt die
Assistenzbeziehung im Kontext der Teilhabe am Assistenzprozess für Menschen
mit sogenannter geistiger Behinderung?

Prägend für den vorliegenden Beitrag ist Artikel 19 (Unabhängige Lebens-
führung) der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK)
(United Nations, 2006). Dieser Artikel macht unter anderem darauf aufmerk-
sam, dass Assistenz für Menschen mit Behinderungen so geleistet werden soll,
dass sie Unterstützung für ein bedeutungsvolles und gutes Leben erfahren kön-
nen (Johnson & Walmsley, 2010; Seifert, 2018), das sich durch die Förderung von
gesellschaftlicher Teilhabe und dem Respekt vor der unabdingbaren menschlichen
Würde auszeichnet. Assistenz soll bei der Realisierung dieses Menschenrechts
unterstützend wirken, denn gemäß Artikel 19 haben Menschen mit Behinderun-
gen das Recht auf personenzentrierte Assistenz, die sie in den Mittelpunkt von
Entscheidungsprozessen über Assistenzangelegenheiten stellen und deren Selbst-
bestimmung im Sinne ihrer Wünsche darüber, wie sie ihr Leben führen möchten,
fördern soll (Christensen et al., 2013).

Im vorliegenden Kontext sind Assistenzbeziehungen die Beziehungen zwi-
schen erwachsenen Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, die ein
persönliches Budget (PB)1 beziehen und deren Assistent*innen. Zur genaueren

1 Ein persönliches Budget ist eine individuelle Geldleistung für Assistenz, die Menschen mit
Behinderungen in Anspruch nehmen können, wenn ein Assistenzbedarf bei Ihnen ermittelt
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Untersuchung dieses Verhältnisses verwende ich ethnographische Feldnotizen und
Zitate aus Interviews und Dokumenten über die Assistenz, die aus meiner Pro-
motionsstudie über Assistenzbeziehungen (support work relationships) stammen
(Lutz, 2020). Exemplarisch werden Situationen aus dem Alltag von zehn Assis-
tenzpaaren aufgezeigt, in denen Formen der Teilhabe zum Ausdruck kommen,
die durch die Assistenzbeziehung begünstigt und/oder behindert werden können.
Diese Analysen sollen Aufschluss darüber geben, wie und wann Budgetneh-
mer*innen Teilhabe am Assistenzprozess durch die Assistenzbeziehung erfahren
können. Ziel des Beitrags ist es, neue Erkenntnisse über die Relevanz der Assis-
tenzbeziehung für die Teilhabeforschung zu gewinnen und auf die Verbindung
beider Konzepte hinzuweisen.

2 Support work relationships: Eine Studie über
Assistenzbeziehungen

Die Studie Support Work Relationships wurde von August 2014 bis März 2019
in Australien und Deutschland durchgeführt. Mithilfe der Institutionellen Ethno-
graphie (IE) (z. B. Smith, 1990, 2005, 2006), einer Sozialtheorie und qualitativen
Methodologie, untersuchte ich in beiden Ländern, wie beide Personen in der
Assistenzbeziehung ihre Beziehung zueinander erlebten und wie das relationale
Erleben von Assistenzbeziehungen durch die Art und Weise, wie Assistenz mit
Hilfe eines PBs organisiert wird, beeinflusst wurde.

Traditionell werden in Institutionellen Ethnographien drei sozialwissenschaft-
liche Forschungsmethoden eingesetzt. Dies sind teilnehmende Beobachtungen,
Interviews und die Selektion und Auswertung von politischen Dokumenten, die
für die Forschungsfragen relevant sind. Im Rahmen der Studie habe ich an den
Tagesaktivitäten von fünf Budgetnehmer*innen mit sogenannter geistiger Behin-
derung und deren Assistent*innen aus Australien und Deutschland über einen
Zeitraum von 12 Monaten beobachtend teilgenommen. Zusätzlich wurden mit
den Assistenzpaaren Einzelinterviews und dyadische Interviews durchgeführt. Da
die Hälfte der Budgetnehmer*innen keine verbale Sprache als Mitteilungsform
nutzte, aber ich deren Teilhabemöglichkeiten am Interview und deren Sichtwei-
sen und soziale Lebenswelten (Hitzler & Eisewicht, 2016) privilegieren wollte,
führte ich mit diesem Personenkreis ethnographisch-partizipative Interviews mit

wurde. Sie sollen mithilfe dieses Instruments ermächtigt werden und entscheiden können,
für welche Assistenzleistungen sie das Geld ausgeben möchten und wie diese Leistungen
erbracht werden sollen (Lutz, 2020; Wacker et al., 2009).
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kreativen Methoden durch (Lutz et al., 2016). Dieser Ansatz beinhaltete, dass ich
im Rahmen einer nicht strukturierten teilnehmenden Beobachtungsform, bei der
die Teilnahme und nicht die Beobachtung im Vordergrund stand, mich zunächst
darauf konzentrierte, die subjektive Lebenswelt der Budgetnehmer*innen zu
erfassen, um deren Interessen und Kommunikationsformen besser kennen zu
lernen.

Für die Entwicklung einer vertrauensvollen Beziehung mit den Studienteilneh-
menden und für das Hervorheben der Assistenz-Themen, die diese bewegten, war
es jedoch viel wichtiger, dass ich kreativ und flexibel blieb und mich auf deren
Kommunikationsformen (z. B. Kommunikations-App auf dem iPad, Tippen von
Aussagen in ein Word-Dokument, Interesse an Bildern in einem Interviewleitfa-
den oder einer Einverständniserklärung in einfacher Sprache) einließ. Ergänzend
hierzu führte ich in jeweils beiden Ländern zehn Interviews mit Personal in
Leitungsfunktionen von Dienstleistern der Behindertenhilfe durch und analy-
sierte Dokumente über die Assistenz (z. B. Assistenzpläne, Zielvereinbarungen,
Leitbilder und Konzeptionen der Dienstleister).

Die Auswertung des Datenmaterials wurde mithilfe der analytischen Vor-
gehensweise der IE in Verbindung mit der Methode der Thematic Analysis
(Braun & Clarke, 2013) durchgeführt. Das analytische Vorgehen in der IE beginnt
mit der induktiven Exploration der everyday experience (Alltagserleben) der focus
people (beide Personen in der Assistenzbeziehung) und untersucht im Anschluss
daran, wie das Alltagserleben durch die ruling relations (übergeordnete politi-
sche Rahmenbedingungen und Prozesse, die Einfluss auf das Alltagsleben der
Personen nehmen) beeinflusst wird (Smith, 2005, 2006).

Dieses analytische Vorgehen hat die Auswertung des Datenmaterials im vor-
liegenden Beitrag beeinflusst. Sie fokussiert jedoch einen anderen Aspekt, der
sich im Zuge der Analyse herauskristallisierte; und zwar das Verhältnis zwischen
Teilhabe von Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung am Assistenzpro-
zess und die Qualität der Assistenzbeziehung per se. Im Rahmen der vorläufigen
Auswertung mit der qualitativen Software NVivo wurde das deskriptive ethnogra-
phische Datenmaterial nach der Beschreibung der Personen im Feld, vor allem
der Budgetnehmer*innen und deren Assistent*innen, der Assistenzaktivitäten und
der Organisation der Assistenz codiert und geordnet. Dadurch entstanden zehn
Vignetten. Ein Teil dieses deskriptiven Materials verwende ich in diesem Bei-
trag, um dessen analytischer Frage nachzugehen. Bevor dies erfolgt, werden die
zehn Assistenzpaare kurz vorgestellt.
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3 Die Assistenzpaare

3.1 Die Paare in Australien

Felix Adler war zum Zeitpunkt der Feldforschung 26 Jahre alt und lebte gemein-
sam mit seinen Eltern in einem größeren Haus. Als Budgetnehmer bezog er
ein PB für Wohn- und Freizeitassistenz. Michael Madden war 28 Jahre alt und
assistierte Felix seit sechs Jahren.

Elsa Hale war Anfang 30, erhielt ein PB für Freizeitassistenz und lebte in
einer Wohngruppe mit zwei anderen jungen Frauen. Elizabeth Sweeney war seit
circa einem Jahr Elsas Bezugsassistentin (key Yorkerworker) und fast 70 Jahre
alt.

Lachlan Doherty war 46 Jahre alt und lebte mit seinem Kumpel Paul in einem
größeren Haus. Er bezog ein PB für Wohnassistenz. Lachlan und Paul hatten
einen größeren Unterstützerkreis von Assistent*innen. William MacArthur war
38 Jahre alt und arbeitete seit fünf Jahren mit Lachlan.

Jeff Hughes war 19 Jahre alt und erhielt ein PB für eine tagesstrukturie-
rende Maßnahme, an der er jede Woche von montags bis donnerstags teilnahm.
Jeff hatte dort mehrere Assistent*innen, aber Linda Schneider galt als seine
Bezugsassistentin. Linda war Anfang 30 und arbeitete seit sechs Monaten mit
Jeff.

Jack Chesterman war ein 40 Jahre alter Mann mit einem PB, das Wohnassis-
tenz bei seinen Eltern finanzierte. Samantha White war fast 60 Jahre alt. Jeden
Freitagnachmittag kochten die beiden zusammen.

3.2 Die Paare in Deutschland

Yelena Weigel war Mitte 20 und bezog ein PB für Wohnassistenz. Sie lebte alleine
in einer Wohnung. Maria Baumann war eine 22 Jahre alte Studentin und war seit
circa sechs Monaten die Assistentin von Yelena.

Helene Gehm war Ende 20 und bezog ein PB für Wohn- und Freizeitassistenz.
Emma Lange war ihre Assistentin und doppelt so alt wie Helene. Die beiden
Frauen kannten sich seit elf Jahren.

Lisa Kaufmann war fast 30 Jahre alt und bezog ein PB für die Bereiche
Freizeit und Wohnen. Lisa lebte bei ihren Eltern. Lydia Kupfer war Anfang 60
und die Wohnassistentin von Lisa. Die beiden Frauen arbeiteten seit fünf Jahren
zusammen.
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Thomas Eckerts war Mitte 20 und wohnte mit vier weiteren Personen mit
Behinderungen in einer Wohngemeinschaft. Thomas erhielt ein PB für die Berei-
che Wohnen und Arbeit. Luke Nold war Ende 30 und assistierte Thomas und
dessen Mitbewohner*innen bei Freizeit- und Haushaltsaktivitäten. Thomas und
Luke kannten sich seit vielen Jahren.

Anja Kaltschmidt war eine 26-jährige Frau, die in einem größeren Wohn-
heim mit 17 Menschen mit Behinderungen lebte. Laura Feldmaus war Anfang
50 und die Bezugsassistentin von Anja und drei anderen Personen innerhalb des
Wohnheims.

4 Analysen zum Verhältnis von Teilhabe und Assistenz

Im Zuge der vorliegenden Analyse, die von der Frage – welche Rolle spielt die
Assistenzbeziehung im Kontext der Teilhabe am Assistenzprozess für Menschen mit
sogenannter geistiger Behinderung? – geleitet wurde, emergierten zwei zentrale
Themen, die im Folgenden über das Verhältnis von Teilhabe und Assistenz infor-
mieren. Diese Themen sind Teilhabe und interpersonale Exploration und Teilhabe
und Machtverteilung in der Assistenzbeziehung.

4.1 Teilhabe und interpersonale Exploration

Ein zentrales Thema der untersuchten Assistenzbeziehungen war die interperso-
nale Exploration innerhalb der Beziehung. Dies war ein Prozess des gegenseitigen
Kennenlernens und umfasste das Explorieren der eigenen und anderen Person.

In der Beziehung von Felix und Michael wurde dieser zwischenmenschliche
Prozess durch deren Körpersprache sehr deutlich (z. B. liebevolles Scherzen,
miteinander Raufen). Michael war mit den nonverbalen Ausdrucksformen von
Felix vertraut und wusste diese zu interpretieren. Diese Vertrautheit half Michael
dabei, die emotionalen Gefühlslagen von Felix besser zu verstehen und das
Gefühl des Verstandenwerdens half Felix dabei, Michael zu vertrauen. In die-
sen Momenten, in denen Felix sich von Michael verstanden fühlte und er sich
körperlich ausdrücken konnte, neigte er dazu, an den Assistenzaktivitäten mit
Michael teilzunehmen und sich auf diese einzulassen. Wenn Felix das Gefühl
des Verstandenwerdens nicht erhielt, schien seine Bereitschaft für die Teilhabe
an Assistenzaktivitäten zurück zu gehen. Wenn er sich den Aktivitäten entzog,
schien auch die emotionale und körperliche Verbindung zwischen den beiden
Männern abzubrechen.
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Dieses Entziehen oder Mitmachen wurde durch Vorgaben bzw. Erwartungen
dritter Personen beeinflusst. Oftmals verschwand das Interesse von Felix, wenn
die Eltern von Felix Vorstellungen und Ideen zu den Aktivitäten an Michael
herantrugen und erwarteten, dass beide Männer diesen nachgingen, ohne Felix
adäquat an diesem Entscheidungsprozess teilhaben zu lassen. Zum Beispiel
betonte Michael oft das Wort Weiterentwicklung (Progress) und bezogen auf die
Schwimmaktivität, die laut Michael die Lieblingsaktivität von Felix war, bedeu-
tete dies für Michael, dass Felix so lange wie möglich im Wasser blieb: “Als er in
der Lage war, zwei Runden im Pool zu schwimmen… als wir das seinen Eltern
erzählten… wir waren alle so glücklich”. Ich beobachtete, dass Felix nie lange
im Wasser verweilen wollte. In den Momenten, in denen er aus dem Wasser
flüchtete, versuchte Michael die Aufmerksamkeit von Felix zurückzugewinnen.
In den Situationen, in denen Michaels Fokus nicht mehr auf die Bedürfnisse
und Interessen von Felix gerichtet war, schien sich nicht nur die Verbindung
zwischen beiden Männern aufzulösen, sondern auch Felix das Interesse an den
Aktivitäten zu verlieren, sich körperlich zu distanzieren und aus dem Assistenz-
prozess auszusteigen. Das Erreichen der Assistenzziele schien für Felix nicht
oberste Priorität zu haben. Es schien ihm viel wichtiger zu sein, Spaß an den
Aktivitäten mit Michael zu haben. Wenn er diese Freude empfand, die er durch
ein Lächeln, breites Grinsen und ein Lachen ausdrückte, dann zeigte Felix, dass
er die Anwesenheit von Michael schätzte (z. B. in dem er ihm die Stirn küsste
oder ihn umarmte). Diese interpersonale Verbindung bot eine Grundlage für die
Förderung der Teilhabe von Felix an dessen Assistenzaktivitäten.

An der Studie nahmen auch Assistenzpaare teil, die sich noch nicht so lange
kannten wie zum Beispiel Linda und Jeff. Obwohl Linda die Bezugsassisten-
tin von Jeff war, arbeiteten beide nur eine Woche pro Monat zusammen. Dies
lag daran, dass Jeff einer Gruppe innerhalb der tagestrukturierenden Maßnahme
(day centre) angehörte und die Assistent*innen dieser Maßnahme rotierten. Die
Rotation beinhaltete, dass Jeff jede Woche mit einem/einer anderen Assistent*in
zusammenarbeitete. Dies verlangsamte den Prozess des gegenseitigen Kennenler-
nens. Sehr selten beobachtete ich, dass Linda ausschließlich mit Jeff arbeitete.
Jeff ‚teilte‘ sich Linda mit den anderen Teilnehmenden der Maßnahme. Linda
empfand dies (und so teilte sie das auch mit) als ein „Zerreißen ihrer eigenen
Person in mehrere Stücke“, was nicht nur die Beziehung zwischen Linda und
Jeff beeinflusste, sondern auch Jeffs Teilhabemöglichkeiten an der Assistenz.

Während der ethnographischen Feldforschung konnte ich ein paar wenige
Situationen beobachten, in denen sich Linda Jeff vollkommen zuwandte. Oft
geschah dies am Nachmittag, wenn die Gruppen von ihren Tagesausflügen zurück
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ins day centre kamen. Einmal organisierte Linda eine Malaktivität für Jeff, die er
sichtlich genoss.

Jeff lief zum Kunstraum. Linda ging ihm nach und nutzte das Handzeichen für Malen.
Dabei blieb sie in Blickkontakt mit Jeff. Jeff lächelte sie an und schien erfreut über
ihren Vorschlag. Dort bereiteten die beiden die Malaktivität vor. Jeff saß auf einem
Stuhl und Linda brachte ihm Pinsel und Malfarbe. Jeff fing an, den in Farbe getauch-
ten Malpinsel auf dem Papier zu bewegen. Dann brachte Linda ein Papier in den
Raum, auf dem Jeffs Name stand. Sie ermutigte ihn die Buchstaben zu bemalen, was
er tat. (Feldnotizen)

In dieser Situation erfuhr Jeff die volle Aufmerksamkeit von Linda. Er konnte
erleben, dass seine Assistentin sich nach seinen Bedürfnissen erkundigte und
sich Zeit nahm, auf diese einzugehen. Diese Art von interpersonaler Explora-
tion unterstützte Jeff dabei, Vertrauen zu Linda zu entwickeln – ein Vertrauen
darin, dass er letztlich ihre Aufmerksamkeit bekam. Malen wurde nicht als Ziel
in Jeffs Assistenzplan beschrieben, sondern als Lieblingsaktivität im Plan ver-
merkt. Die Malaktivität geschah nur im Kunstraum der Tagesgruppe und nicht
während der Tagesausflüge. Das Setting in der Tagesgruppe schien bessere Teil-
habemöglichkeiten zu offerieren als die Umgebungen außerhalb der Tagesgruppe
und bot dem Assistenzpaar einen Rückzugsort, wo sie ihre Beziehung anhand
einer Assistenzaktivität, die Jeff Freude bereitete, pflegen konnten.

Ähnliche Beobachtungen waren in der Beziehung zwischen Thomas und Luke
zu verzeichnen. Luke leistete Thomas und seinen Mitbewohner*innen zeitgleich
Assistenz. Thomas erhielt keine Eins-zu-eins-Assistenz, was manchmal dazu bei-
trug, dass nicht genügend Zeit für einen Austausch zwischen beiden Männern
stattfand. Dadurch schienen die Bedürfnisse von Thomas manchmal nicht von
Luke ausreichend gehört zu werden. Dies wurde in einer Situation deutlich, in
der Luke, Thomas und dessen Mitbewohner*innen einen Lebensmitteleinkauf
machten.

Ein Teil von uns stand schon an der Kasse. Thomas rannte plötzlich zu einem anderen
Regal und streckte seinen Arm nach dem Keyboard auf dem Regal aus. Er versuchte
das Keyboard vom Regal zu holen und grinste Luke an. Luke sah dies, ging zu Tho-
mas und sagte mit strenger Stimme: „Du hast ein Keyboard zu Hause, Thomas”.
(Feldnotizen)

Im Vergleich zu seinen Mitbewohner*innen konnte Thomas nicht in vollen Sät-
zen sprechen. Wenn er frustriert über seine begrenzte Teilhabe an den Aktivitäten
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war, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich von der Gruppe zu trennen. In die-
sen Momenten schien er sich Luke und der Gruppe nicht zugehörig zu fühlen,
aber sich dennoch nach deren Aufmerksamkeit zu sehnen. Luke schien Schwie-
rigkeiten zu haben, die Motivation hinter Thomas’ Verhalten (Wegrennen) zu
interpretieren und darauf einzugehen. Das nicht ausreichende Eingehen auf die
Bedürfnisse von Thomas hatte Einfluss auf seine Teilhabe an Aktivitäten.

Wenn Zeit für ein Miteinander bzw. für die Zweisamkeit gegeben war, konnte
eine gewisse Verbindung zwischen beiden Personen entstehen. Diese Verbindung
wurde sichtbar, wenn man sich voll und ganz auf den anderen konzentrierte und
offen für den anderen war. Diese Bereitschaft offen für den anderen zu sein,
brachte eine wechselseitige Wertschätzung mit sich. Dies wurde bspw. auch in
der Beziehung zwischen Yelena und Maria deutlich.

Maria setzte sich neben Yelena. Sie sah Yelena lächelnd in die Augen. Es war ein zen-
trierter und langer Blickkontakt zwischen beiden Frauen. Yelena rülpste. Maria lachte
und sah Yelena sanft und liebevoll an. Yelena hielt einen ruhigen und friedlichen
Blickkontakt zu Maria. (Feldnotizen)

Es fand ein nonverbaler, achtsamer Austausch von intimer Wertschätzung und
Zuneigung durch Blickkontakt und Lächeln statt, den ich mehrmals zwischen
Yelena und Maria beobachten konnte. Im Laufe der Zusammenarbeit konnte
Yelena erleben, dass Maria mit ihrer Kommunikationsweise (z. B. Aufschreiben
von Wörtern auf Papier, Gesichtsausdrücke, Laute und Körpersprache) vertraut
wurde und ihre Interessen, Abneigungen und Vorzüge besser verstand. Dieses
Wissen über Yelena unterstützte Maria dabei, die Assistenz so zu leisten, dass
diese auf Yelenas Bedürfnisse abgestimmt waren. Dies äußerte sich darin, dass
dann die Aktivitäten verfolgt wurden, an denen Yelena Interesse hatte. Aller-
dings konnte sich dieses Wissen über Yelenas Bedürfnisse auch anhand von
Missverständnissen entwickeln.

Yelena aß schnell. Maria fragte sie: „Beeilst du dich, weil du noch spazieren willst?”
Yelena bejahte indem sie Maria anlächelte. Maria erzählte, dass Yelena eines Tages
nicht essen wollte, aber total hungrig war, als sie vom Spaziergang zurückkamen.
Sie realisierte dann, dass Yelena nicht essen wollte, weil sie weniger Zeit für einen
Spaziergang gehabt hätten. (Feldnotizen)

Die anfängliche Herausforderung des Nicht-Wissens darüber, was Yelena wirklich
wollte, war wichtig, um herauszufinden, was Yelenas Prioritäten waren. Diese
Missverständnisse führten oft zu Frustration und Hilflosigkeit, boten aber auch
eine Chance für die weitere Exploration der Bedürfnisse des anderen.
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Begrenzte gemeinsame Zeit für interpersonale Exploration behinderte die
Entstehung von Teilhabemöglichkeiten für Budgetnehmer*innen an deren Assis-
tenz. Zum Beispiel wurde bei Elizabeth und Elsa deutlich, dass beide recht
wenig Zeit miteinander verbrachten. Elizabeth verbrachte die meiste Zeit im
Mitarbeiter*innen-Zimmer der Wohngruppe. Dieses Zimmer wurde immer abge-
schlossen, sodass Elsa und ihre beiden Mitbewohner*innen keinen Zugang zu
diesem Zimmer erhielten. Elsa musste warten, bis Elizabeth aus dem Zim-
mer kam, was Elizabeth erst am Abend tat. Dann schloss sie die Küchentür
und die Küchenschränke auf, damit Elsa und ihre Mitbewohner*innen Abend-
brot richten konnten. Ich erfuhr nie, was Elizabeth den ganzen Nachmittag im
Mitarbeiter*innen-Zimmer tat, da ich mich in der Nähe von Elsa aufhielt, die stets
offen für den kommunikativen Austausch mit Elizabeth war. Wann auch immer
Elizabeth ihr begegnete, erkundigte sie sich nach ihr und deren Familie. Sie wollte
sich mitteilen und Elizabeth von ihrem Tag in der Tagesgruppe berichten. In den
Interviews mit Elizabeth und Elsa wurde deutlich, dass sich beide Damen mehr
„one-on-one time“ (gemeinsame Zeit) wünschten. Es schien, als ob der Raum,
in dem Elsa und Elizabeth Zeit miteinander verbringen hätten können, durch
bestimmte Regulationen wie die administrativen Aufgaben von Elizabeth einge-
schränkt wurden. Nach Angaben von Elizabeth dokumentierte sie Elsas Assistenz
im Mitarbeiter*innen-Zimmer. Diese soziale Praxis schien Elsas Rolle als Budg-
etnehmerin nicht ausreichend zu beachten und begrenzte die gemeinsame Zeit der
beiden Frauen. Diese gemeinsame Zeit hätte Elizabeth vielleicht dabei geholfen,
Elsas Bedürfnisse besser wahrzunehmen, ihre Interessen näher kennen zu lernen
und sie in die Dokumentation der Assistenz einzubinden. Eine engere Form der
Zusammenarbeit wäre ggf. eine Grundlage für die aktive Teilhabe von Elsa an
ihrer Assistenz in der Wohngruppe gewesen.

4.2 Teilhabe und Machtverteilung

Teilhabe von Budgetnehmer*innen innerhalb der Assistenzbeziehung wurde
neben dem Eingehen auf und Verstehen von Bedürfnissen durch interpersonale
Exploration auch durch die Verteilung von Macht, die Anteile von Kontrolle über
Planung, Organisation und Durchführung der Assistenz, bedingt. Machtvertei-
lung wurde durch die Einnahme und das Ausfüllen von Rollen in der Beziehung
deutlicher und die damit einhergehenden Interaktionen zwischen beiden Personen.

Als ich mit Lachlan über William und die Assistenzaktivitäten im Einzelin-
terview sprach, sagte er „Gärtnern“, aber sein Kommunikationsverhalten (z. B.
wenige Worte, unklare Sprache, ruhige und introvertierte Erscheinung) verriet
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nicht, ob ihm die Aktivitäten mit William Spaß machten. William teilte mit,
dass er Lachlans Eltern als seine Arbeitgeber*innen sah und nicht Lachlan, den
Budgetnehmer.

William erklärte mir, dass es Catherine (Lachlans Mutter) ein Bedürfnis war, dass
wir heute zu einem bestimmten Café in der Nachbarschaft gingen. Lachlan mochte
das Café nicht, aber würde dies niemals seiner Mutter sagen, die es bevorzuge, dass
Lachlan dort mit anderen Personen in Kontakt tritt, berichtete William. (Feldnotizen)

Als wir im Café waren, gab Lachlan weder einen Hinweis darauf, dass er die Zeit
dort genoss, noch, dass er sich unwohl fühlte. William war jedoch auf die Vorstel-
lungen von Catherine fokussiert, was Lachlans Teilhabe an den Entscheidungen
über seine Aktivitäten beeinflusste. Diese Regulationen (die zentrale Rolle der
Mutter im Entscheidungsprozess über die Assistenz) positionierten Lachlan so,
dass er nur auf Entscheidungen reagieren, aber sie selbst nicht treffen konnte.
Die Erfahrung, dass William zuerst ihn fragte, um sich nach seinen Vorzügen
zu erkundigen und dadurch seine Teilhabechancen zu erhöhen, blieb ihm oftmals
verwehrt. William behielt meist die Kontrolle über die Entscheidungen, da er
sich an den Wünschen von Catherine orientierte. Diese asymmetrische Verteilung
von Macht innerhalb der Assistenzbeziehung verhinderte, dass Lachlan stärker
ins Zentrum von Entscheidungsprozessen rücken konnte.

Die ungleiche Verteilung von Macht in Form von Kontrolle wurde auch in
den Interaktionen zwischen Jack und Samantha deutlich. Im dyadischen Inter-
view antwortete Samantha meist zuerst und definierte ihre Beziehung zu Jack als
„professionelle Beziehung mit Spaß”. Sie sagte, dass sie aufgrund des Arbeits-
verhältnisses nicht mit Jack befreundet sei und unterschied zwischen einer
Arbeitsbeziehung und einer Freundschaft. Jack bestätigte diese Aussage und
erklärte, dass sie “eine bestimmte Art von Beziehung” hätten und sie sich beide
in ihrem Humor ähnelten, was die Beziehung funktionsfähig mache. Samantha
dominierte diese Unterhaltung durch eine deutliche und starke Stimme. Für sie
war klar, dass die Assistenzbeziehung nicht auf einer Freundschaft beruhte, aber
sie fragte Jack nicht, wie er dies sah. Seine Chancen an einer möglichen Defi-
nition der Assistenzbeziehung teilzuhaben, wurden dadurch begrenzt, dass die
Art der Beziehung für Samantha bereits klar war und sie die Beschreibung als
erste deutlich formulieren konnte. Jack konnte dann nur noch signalisieren, ob
die Beschreibung für ihn passte oder nicht. Samantha schien die Macht über die
Definition und Beschreibung der Beziehung inne zu haben und konnte somit die
Entwicklung und Dynamik dieser Beziehung besser kontrollieren.
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Im Abschn. 4.1 wurde deutlich, dass die Dauer der Zusammenarbeit eine
wichtige Grundlage für interpersonale Exploration war. Allerdings hatte sie auch
Potenzial für die Manifestierung von bestimmten Dynamiken der Machtvertei-
lung.

Diese Thematik wurde in der Beziehung von Helene und Emma sehr spürbar.
Die Beziehung beider Frauen hatte eine Geschichte, die sie miteinander verband.
Auch wenn ich diese Verbundenheit zwischen den Frauen in Form von Zuneigung
hin und wieder beobachtete, wurde ich auch immer wieder Zeugin von Spannun-
gen zwischen ihnen. Ich bekam häufig den Eindruck, dass Helene spürte, dass
Emma sie nicht als erwachsene Person sah, die die Kapazität hatte, ihr eige-
nes PB zu managen. Helene war erwachsen, aber Emma berichtete mir, dass es
sich manchmal anfühle, als würde sie mit einem kleinen Kind zusammenarbeiten.
Sie elaborierte, dass Helene oftmals den Gesprächen zwischen Kerstin (Helenes
Mutter) und ihr nicht folgen könne, bei denen es auch um die Organisation der
Assistenz ginge. In diesem Kontext gestand Emma, dass sie sich meist hin- und
hergerissen fühle zwischen Kerstins Wünschen und denen von Helene. Emma
sah Kerstin als Arbeitgeberin, da diese das PB von Helene administrierte. Dass
Helene nicht adäquat in die Assistenzgespräche eingebunden war und nicht die
Kontrolle über das Management des PBs hatte, beeinflusste Emmas Verhalten
gegenüber Helene.

Helenes Assistenzplan beinhaltete das Ziel Ablösung von der Mutter, aber die
Art und Weise, wie Emma Assistenz leistete, schien Helene nicht immer dabei
zu unterstützen, sich unabhängig von der Mutter zu machen und mehr Macht
über die Organisationsprozesse der Assistenz zu erhalten. Helene teilte mit, dass
Emma und Kerstin bestimmten, was sie an den Assistenztagen tat. Das machte
Helene oft wütend. Sie wirkte frustriert, wenn sie merkte, dass man sie nicht als
eigenständige Entscheidungsträgerin anerkannte. Dies drückte sie meist so aus,
dass sie Emma anmotzte und aus dem Gespräch ausstieg.

Ich fragte Helene: „Weißt du, wie ich mit der Straßenbahn zum großen Einkaufszen-
trum komme? Da möchte ich heute Nachmittag noch hin.“ Emma antwortete sofort:
„Du musst am Marktplatz umsteigen.“ Verspätet sagte Helene das gleiche wie Emma.
Emma sagte dann zu Helene: „Hast du gesehen, dass sie neues Personal im Bio-
markt haben?“ Helene antwortete schnippisch: „Natürlich, ich bin doch nicht dumm.“
Emma schwieg. (Feldnotizen)

Es geschah häufig, dass ich Helene etwas fragte und Emma für Helene antwortete.
Helenes Bedürfnis für sich selbst zu sprechen schien nicht adäquat von Emma
berücksichtigt zu werden. Dies belastete die Beziehung insofern, als Macht und
Kontrolle nicht ausreichend von Seiten der Assistentin auf die Budgetnehmerin
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übertragen wurden. Dies hatte zur Folge, dass Helene nicht die zentralen Ent-
scheidungen über ihre Assistenz traf und ihre Teilhabe an der Assistenz damit
deutlich eingeschränkt wurde.

Die meisten Budgetnehmer*innen und Assistent*innen hatten ein sehr
begrenztes Wissen über die Art und Weise, wie die jeweilige Assistenz orga-
nisiert war. Lisa war eine Ausnahme und wusste sehr viel über die Finanzen und
Rahmenbedingungen ihrer Assistenz. Sie hatte die Macht darüber, anderen Per-
sonen in ihrem Umfeld zu widersprechen und tat dies auch. Das Wissen über
bestimmte Abläufe und deren Folgen für ihre Teilhabe- und Mitsprachemöglich-
keiten gaben Lisa ein gewisses Selbstbewusstsein, um sich durchzusetzen. Sie
hatte keine Scheu zu sagen, was sie wollte und brauchte. Dies wurde sehr deutlich
in der Zusammenarbeit mit Lydia, ihrer Assistentin. Allerdings schien dies auch
durch die Haltung von Lydia gegenüber Lisa begünstigt zu werden. Während der
Assistenzaktivitäten nahm ich Lydias Kommentare als Vorschläge und Hinweise
wahr und nicht als Befehle. Beide Frauen führten die Aktivitäten gemeinsam
durch, die von Lisas Interessen geleitet wurden. Lydia nahm sich hierbei zurück
und gab Lisa Raum und Zeit, selbst Entscheidungen zu treffen.

Ich streckte den Arm aus, um den Lachs auf dem Regal greifen zu können. Ich sah
Lisa an und fragte: „Eine oder zwei Packungen?” Lisa sagte: „Zwei Packungen.“
Dann fragte Lydia: „Hast du genug Geld?” Ich sah auf das Preisschild und nannte den
Preis. Lisa überprüfte die Lebensmittel und ihr Guthaben. Sie sagte zu Lydia, dass sie
genug Geld für den Einkauf habe. Lydia sagte: „Okay” und Lisa bat mich, eine zweite
Packung vom Regal zu holen. (Feldnotizen)

Lisa konnte Aufgaben delegieren und ihre Ansprüche geltend machen. Lydia
passte sich in der Regel an und folgte Lisas Instruktionen. In dieser Beziehung
hatte Lisa die Macht, Entscheidungen über ihre Assistenz zu fällen, was unter
anderem durch ihr Wissen über und Verständnis von Abläufen im Rahmen ihrer
Assistenz begünstigt wurde.

Wenn Assistent*innen jedoch ein besseres Verständnis dieser Abläufe besa-
ßen, war es umso wichtiger, dass dieses Wissen mit Budgetnehmer*innen geteilt
wurde und es Einfluss auf die Haltung der Assistent*innen nahm. Zum Beispiel
hatte Laura mehr detailliertes Wissen über die Assistenz von Andrea, aber kom-
pensierte dies mit einer gewissen Zurückhaltung, die Andrea mehr Kontrolle über
deren Assistenzaktivitäten ermöglichte.

Laura erinnerte Andrea an die anstehenden Aktivitäten. Sie tat dies, indem sie fragte:
„Was waren die vier Dinge, die wir uns für heute vorgenommen haben?” Andrea über-
legte ein paar Sekunden und sagte: „Kleider einkaufen und in die Apotheke gehen.“
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Sie hörte auf zu reden und sah Laura an, die dann sagte: „Und dann kaufen wir dir
noch eine Telefonkarte auf dem Rückweg und jetzt können wir uns was zum Essen
kaufen.“ (Feldnotizen)

Laura machte oftmals Vorschläge, die Andrea als sanfte Erinnerungen an die
nächsten Aktivitäten wahrzunehmen schien. Laura war bereit, Macht an Andrea
abzugeben, damit diese an Entscheidungen über die Durchführung der Aktivitäten
besser teilhaben konnte. Lauras Verständnis ihrer eigenen Rolle und der zugrun-
deliegenden Intention von Assistenz nahm Einfluss auf Andreas Übernahme von
Kontrolle und deren Teilhabe an den Aktivitäten.

5 Diskussion

Dieser Beitrag ging der Frage nach, welche Rolle die Assistenzbeziehung
im Kontext der Teilhabe am Assistenzprozess für Menschen mit sogenannter
geistiger Behinderung spielt.

Die ethnographischen Analysen zeigen, dass der Qualität der Assistenzbe-
ziehung eine wesentliche und entscheidende Rolle in der Entwicklung eines
Verständnisses von Teilhabeprozessen im Rahmen der Assistenz für Menschen
mit sogenannter geistiger Behinderung zukommt. Sie kann als Medium bzw.
Mittel zur Teilhabe an der Assistenz dienen und stellt somit eine Vorausset-
zung für Teilhabe dar. Darüber hinaus zeigt das analysierte Datenmaterial, dass
die Assistenzbeziehung als solches Medium Teilhabe behindern und begünstigen
kann.

Ob die Assistenzbeziehung die Teilhabe von Budgetnehmer*innen begüns-
tigt, war von mehreren Faktoren abhängig. Zum Beispiel benötigten die Paare
genügend Zeit für die Pflege ihrer Beziehung. Diese Pflege geschah, indem man
sich aufeinander einließ und sich kennen lernte. Diese Art von interpersonaler
Exploration unterstützte Assistent*innen dabei, sich in die emotionalen Gefühl-
slagen von Budgetnehmer*innen hineinzudenken; vor allem, wenn diese ihre
Bedürfnisse verbal nicht ausdrücken konnten und gab Budgetnehmer*innen die
Gelegenheit wahrzunehmen, dass sich jemand für ihre Bedürfnisse interessierte.

Diese Explorationszeit war oftmals begrenzt, da Assistent*innen noch ande-
ren Aufgaben nachgingen (z. B. administrative Aufgaben, zeitgleiches Arbei-
ten mit anderen Personen). Interpersonale Exploration bestand darin, dass
Assistent*innen vermittelten, dass sie die Budgetnehmer*innen verstanden, auf
diese eingingen und sie nicht werteten. Dieses Gefühl der Annahme und des
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Gewürdigt-Werdens schien dazu beizutragen, dass sich ein Vertrauen in der Assis-
tenzbeziehung etablierten konnte und die Teilhabe von Budgetnehmer*innen am
Assistenzprozess begünstigte. Wenn sich Budgetnehmer*innen missverstanden
oder unbeachtet fühlten, hatte dies meist zur Folge, dass sie sich der Assistenzbe-
ziehung entzogen (z. B. durch wegrennen, wütend werden, ignorieren). In diesen
Momenten lehnten sie dann auch die Teilhabe an der Aktivität ab.

Die sozialen Interaktionen der Assistenzpaare gaben Auskunft darüber, wie
sich die Personen in Beziehung zum anderen sahen, sich darin positionierten
und wie sie Macht innerhalb der Beziehung in Anspruch nahmen. Dies wurde
sowohl durch die Umgebung (z. B. Ort, Räumlichkeiten) als auch durch die
Bedürfnisse und Wünsche dritter Personen (z. B. Mütter, Mitbewohner*innen der
Budgetnehmer*innen) innerhalb eines ethnographischen Settings geprägt. Diese
Dynamiken beeinflussten die Entwicklung von Teilhabemöglichkeiten bei der
Gestaltung der Beziehung, welche wiederum Einfluss auf die Entstehung von
Teilhabemöglichkeiten bei der Organisation und Durchführung der Aktivitäten
nahm.

Die Verteilung von Macht innerhalb der Beziehung wurde auch durch das
Wissen und Nicht-Wissen beider Personen über die Rahmenbedingungen der
Assistenz und übereinander bedingt. Das Wissen über die Assistenz konnte für
Budgetnehmer*innen ermächtigend wirken. Dies wurde nur in einem Setting
deutlich und wirkte sich positiv auf den Teilhabeprozess aus. Die Übernahme
von Macht durch das Wissen von Assistent*innen über die Assistenz konnte
wiederum durch deren reflexive Haltung reguliert werden. Sie konnten unter
anderem auch beeinflussen, wieviel Kontrolle und Entscheidungsfreiheit sie
Budgetnehmer*innen während der Ausführung der Aktivitäten übertrugen.

6 Konklusion

Dieser Beitrag fokussierte Teilhabe innerhalb einer relationalen Assistenzpra-
xis. Im Rahmen der Assistenzbeziehung sind Assistent*innen dazu aufgefordert,
die Bedürfnisse, Interessen und Präferenzen der Budgetnehmer*innen durch
einen Vorgang der zwischenmenschlichen Exploration genau zu erfassen, damit
Assistenzleistungen auf die Bedürfnislagen von Budgetnehmer*innen angepasst
werden.

Interpersonale Exploration ist ein Austausch innerhalb der Assistenzbezie-
hung, der es beiden Personen ermöglicht, die Bedürfnisse des anderen kennen
zu lernen und ein Verständnis davon zu entwickeln, wie man auf diese eingeht,
damit Freude, Wertschätzung, Verbundenheit und Vertrauen entstehen können.



542 D. L. Lutz

Erst dann können Budgetnehmer*innen mit sogenannter geistiger Behinderung
an ihren Assistenzaktivitäten teilhaben und ggf. eine Zunahme an Macht in
Form von Kontrolle und Entscheidungsfreiheit bei der Planung, Organisation und
Durchführung von Aktivitäten erleben.

Budgetnehmer*innen sind jedoch auch Leistungsberechtigte und im Sinne von
Artikel 19 der UN-BRK ist es die Aufgabe der Assistent*innen, die Bedürf-
nisse der Budgetnehmer*innen kennen zu lernen, um Assistenzaktivitäten zu
organisieren (United Nations, 2006). Diese Vorgabe bedeutet jedoch keineswegs,
dass das Eingehen auf und das Verstehen von Bedürfnissen einseitig ist. Auch
Budgetnehmer*innen sollten ihre Assistent*innen kennenlernen und wissen, wie
man auf diese eingeht (Lutz, 2020). Teilhabe an der Assistenz ist ein relationa-
ler Prozess, der auf ständigen Verhandlungen zwischen beiden Personen beruht.
Situationen von Assistenzinteraktionen, in denen es zu Verständnissen und Miss-
verständnissen kommt, die Einfluss auf den Teilhabeprozess von Menschen mit
sogenannter geistiger Behinderung haben, gilt es weiter zu untersuchen. Es ist
Aufgabe zukünftiger Teilhabeforschung, die relationale Sicht auf Assistenz zu
berücksichtigen, um Faktoren im weiteren Assistenzkontext zu identifizieren, die
die Teilhabe dieses Personenkreises fördern oder einschränken.
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